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1 Einleitung

„[...] und ich würde sagen teilweise bis heute ist arbeit so billig wie dreck und dreck
liegt auf der straße [...]“ (Expert*in: E_DGB_DE)

Es ist eng. Dazu tragen nicht nur die Räumlichkeiten der Textilfabrik bei, sondern
auch hunderte Arbeiter*innen, die lediglich einen Tag in der Woche nicht die nahezu
endlos erscheinende Produktion von populär gestylter Kleidung für die Besitzer der
Fabrik vorantreiben. Die Tage sind gleichförmig, viele Arbeitsschritte an den Pro-
duktionsmaschinen oder per mühsamer Handarbeit sind monoton. Sie wiederholen
sich, wiederholen sich, wiederholen sich; sind erschöpfend. Einigen Arbeiter*innen
kommt es so vor, als ob ihre Lebenssituation immer prekärer wird, je mehr Waren und
demzufolge Mehrwert für die Fabrikbesitzer produziert wird. Trotz dieser Umstände
wird das wenige hierbei verdiente Geld von vielen Arbeiter*innen doch so dringlich
gebraucht, um die essenziellen Bedürfnisse des Lebens zu stillen. Hineingeboren in
das Proletariat, bei manchen kumuliert mit einem unglückseligen Verlauf eines Klas-
senabstieges ausgelöst durch Migration, sind die Arbeiter*innen scheinbar endlos an
diese desaströse Arbeitssituation gebunden.

Innerhalb dieser abschürfenden Monotonie fängt ein angebrannter Geruch an, die
ersten Arbeitsplätze, welche sich am Zugang zu den unteren Etagen der Fabrik befinden,
zu umhüllen. Aufdringlich schießt der Rauchgeruch wie ein surrender Pfeil in das
Mark der Arbeiter*innen, welche sich fragende panikartige Blicke zuwerfen. Innerhalb
von Sekunden wird klar, dass es nicht der aromatische Rauch von dem Verbrennen
getrockneter, feingeschnittenen Blätter der Tabakpflanze in der Form von Zigaretten
ist. Allein binnen dieser Sekunden der Orientierung hat sich ein beißender Rauch
entwickelt, der von Schreien, Husten und Lärm aus den unteren Stockwerken der
Fabrik untermauert wird. Stoßartig springen die arbeitenden Menschen auf und laufen
zu den rettenden Treppen. Einige wenige können über das Dach fliehen. Vor dem noch
funktionierenden Aufzug drängen sich die Flüchtenden, bevor dieser durch das Feuer
ausfällt. Andere Arbeiter*innen nutzen die Feuertreppe, die zur Straße führt und unter
der Last der Flüchtenden ächzt. Zügig verbiegt sich die Konstruktion und reißt die sich
auf ihr Befindenden in den Tod. Für die Verbleibenden ist eine weitere erlösende Tür
zur Treppe verschlossen. Verschlossen von den Fabrikbesitzern, um Diebstahl durch die
Arbeiter*innen zu verhindern. Das Erklingen der Sirenen der Feuerwehr lässt einen
Silberstreif am Horizont aufblitzen, der zügig versiegt, als klar wird, dass die Leitern
der Feuerwehr zu kurz sind und alle Evakuierungswege versiegelt sind. Es gibt kein
Entkommen. Die Gesichter in der Produktionsstätte entwickeln sich zu panikverzerrten
Gesichtern oder versteinerten Blicken, wissend, dass es kein Entkommen geben wird.
Verzweifelt stürzen sich einige den Abgang zu den unteren Etagen hinab. Hinein in
die schwarze Rauchwand. Hinein in das wahnhafte Schreien und Röcheln, wie man es
von den Opfern der in der Unterwelt lebenden Erinnyen sagt, deren Peitschenhiebe
sich tief in das organische Gewebe der Geknechteten fressen. Hinein in das schwarze
Tor. Hinein in die sengende fleischverbrennende Hitze – „Lasciate ogni speranza, voi



2 1 Einleitung

ch’entrate“.1 Es gibt kein Entkommen. Ihre verbrannten Körper werden sich später
zu einem Berg aus Leichen vor dem verschlossenem Ausgang türmen. Sterbensbang
drängen sich die Flüchtenden, die Körper schürfen eng aneinander, der Rauch wird
dichter, beißender und durchdringt alles. Verzweifelt, durch dem aus den unteren
Stockwerken aufsteigenden bestialischen Gestank verbrannter Haut und Fleisch ihrer
ehemaligen Kolleg*innen flüchten sich einige durch einen Fenstersprung in den Freitod.
Es gibt kein Entkommen. Manche Arbeiter*innen blicken den Springenden hinterher,
verfolgen die schreierfüllten Stürze, welche ihr Ende in dem Anblick der aufgeplatzten
Körper auf dem grauen Asphalt der Straße finden. Abgestoßen von der Situation,
überrannt von Emotionen und der Anreicherung des giftigen Rauchs im Körper füllen
sich die Mundräume der Sterbenden mit Erbrochenem. Schmerzhaft verkrampfen die
Körper. Es gibt kein Entkommen. Der Wille zu atmen ist unerträglich bis der toxische
Rauch den Willen zu leben niederringt. 2

Diese grauenerregende Schilderung eines Textilfabrikbrandes wird bei den meisten Leser*innen
eine Assoziation mit den Presse- und Fernsehberichten der jüngsten industriellen Brandkatastro-
phen in der „Tazreen“ Kleiderfabrik in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch (2012) sowie
dem Brand der Textilfabrik „Ali Enterprises“ im pakistanischen Karachi (2012) hervorrufen
(CCC 2015; CCC 2012a; CCC 2012b; ECCHR 2016a; KfSK 2013a; KfSK 2013b). Tatsächlich
beschreibt meine obige Schilderung historisch belegbare Kernereignisse des Brandes in der „Tri-
angle Shirtwaist“ Textilfabrik am 25. März 1911 im US-amerikanischen New York City, welcher
eine erschreckende Ähnlichkeit zu den jüngsten prominenten Fabrikbränden in Südasien aufweist
(Boccella 2013; Borneman 2012).3 „Triangle Shirtwaist“ forderte 146 Menschenleben und blieb
aus einem historischen Blickwinkel bis heute die tödlichste Textilfabrikkatastrophe der Stadt.
Die Umstände und Ursachen von „Triangle Shirtwaist“ generierten einen ausgeprägten Symbol-
charakter, welcher bis heute nachwirkt (Stein 2011; Benin et al. 2011; Lanier Pence et al. 2003;
Mercurio und Randall 2017; Boccella 2013; Borneman 2012).4

Dies ist nicht verwunderlich, denn historische Ereignisse wie industrielle Unglücke dieser Art eröff-
nen in den meisten Fällen die besondere Möglichkeit, einen inkrementellen Veränderungsprozess
anzustoßen oder gar einen Riss in das Zeitgeschehen zu reißen — folglich gesellschaftliche Institu-
tionen zu schaffen und abzuändern (Jenkins-Smith et al. 2017; Walters et al. 2018; Langthaler und
Schüßler 2019; Haipeter et al. 2018; Quack 2006a; Djelic und Quack 2003a).5 Demzufolge entstand
im selben Atemzug mit dem Schrecken des „Triangle Shirtwaist“-Unglücks eine, in Polanyis
1Zitat aus Dantes Göttliche Komödie (Pfleiderer 1871, S. 59).
2Diese einführende auf Fakten basierende Erzählung fußt maßgeblich auf den Ausführungen von Benin et al. (2011),
Sergel (2016) und Stein (2011) sowie Lanier Pence et al. (2003), die den Brandvorgang in unterschiedlicher
Dichte rekonstruieren, nacherzählen und historisch einordnen.

3Die damalige Fabrik produzierte Damenblusen im modernen Stil, welche als „Shirtwaists“ bezeichnet wurden. Zur
damaligen Zeit waren ca. 500 Personen in der Fabrik angestellt, darunter überwiegend junge italienische und
jüdische Immigrant*innen. Dabei wurde die Arbeit lediglich mit einem Lohn von 7 bis 12 $ bei einer Arbeitszeit
von Neun-Stunden-Schichten werktags und in Sieben-Stunden-Schichten samstags vergütet (Mercurio und
Randall 2017).

4So wird das Unglück noch heute in politischen Reden auf höchster Ebene in den USA verwendet, wie es
beispielsweise die Rede aus dem Jahr 2019 der amerikanischen Senatorin Elizabeth Warren aufzeigt (Warren
2019). Dies zeigt ebenso das im Jahr 2008 gegründete Bündnis „Remember the Triangle Fire Coalition“, welches
über 200 Organisationen und Einzelpersonen vereint, um in den USA Aktivitäten rund um den hundertsten
Jahrestag des Feuers zu organisieren und in die Öffentlichkeit zu rücken (RTFC 2008).

5Ähnliche Prozesse, die Akteure zu einem Handlungsdruck bewegen, lassen sich bereits bei massiven Restruktu-
rierungen von Unternehmen aufzeigen (Haipeter et al. 2018).
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Worten, (soziale) Gegenbewegung, welche sich gegen die kostengünstige Kleidungsproduktion
ohne passende sowie teure Arbeitssicherheitsmaßnehmen des selbstregulierenden, freien Marktes
stemmte (Polanyi 1957). So generierten sich Reformen, Klageverfahren sowie die Bildung einer
sozialen Bewegung, aus welchen später gewerkschaftliche Strukturen entstanden sind (Hoenig
2005; Mercurio und Randall 2017).

Über 100 Jahre später stehen wir ähnlichen industriellen Unglücken mit massivem Ausmaß in der
Bergbauindustrie sowie in der Textilindustrie gegenüber, die sich mehrheitlich im globalen Süden
finden. Unglücke, welche von ihrem Umfang sowie den Umständen das Potenzial aufweisen, einen
ähnliche prägenden Symbolcharakter auszubilden und Transformationsprozesse anzustoßen. Trotz
der zunächst ins Auge springenden Parallelen fällt bei einer tieferen Betrachtung eine prägnante
Andersartigkeit auf. So liegt zunächst ein auffallender Unterschied zu den Verhältnissen um 1911
in dem wirkmächtigen Prozess der fortschreitenden Globalisierung von Märkten sowie der damit
verbundenen Ausweitung ehemals nationaler Räume auf transnationale Räume, was eine massive
Ausdifferenzierung unser als real angenommenen Lebenswelt zur Folge hatte und hat. Dieser
Prozess wirkte sich ebenso auf die Verlagerung der Rohstoff- und Warenproduktion sowie deren
Regulierung aus (Schulze-Cleven 2017; Guillén 2001; Auld et al. 2018). Mit Gefahren behaftete
Industrien wurden massiv in den geographischen Bezugsraum des globalen Südens ausgelagert, um
die dort produzierten Waren über transnationale Liefer- und Wertschöpfungsketten wieder in den
globalen Norden zu versenden, was Lessenich (2016) mit dem Begriff der Externalisierung ebenso
im Zusammenhang mit industriellen Unglücken im globalen Süden beschreibt und analysiert.
Nahezu globale Liefer- und Wertschöpfungsketten zwischen dem globalen Süden und dem globalen
Norden sind zur Normalität geworden (Pries 2010; Pries 2017; Schulze-Cleven 2017). So hat
sich in der kapitalistisch geprägten Weltwirtschaft zunehmend eine internationale Arbeitsteilung
mit transnationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten und einem ökonomischen Machtgefälle
zwischen Zentrum, Semi-Peripherie und Peripherie herausgebildet, welche ihren Ursprung bereits
im Kolonialismus findet (Wallerstein 2004; Balakrishnan und Murthy 2010; Wright und Frenkel
2016; Arndt 2018). Dieser Prozess der Auslagerung erschwert die Interessenvertretung der
Arbeitnehmer*innen, die in solchen transnationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten tätig sind,
denn die Verlagerung in Semi-Peripherie und Peripherie-Gebiete geht in den meisten Fällen mit
einer Verlagerung in Staaten mit schwachen Gewerkschafts- oder Interessenvertretungsstrukturen
einher (Djelic und Quack 2003b, S. 25–26; Fischer-Lescano und Möller 2012, S. 9–15; Pries 2017,
S. 78–83, 211–215).

Demgegenüber hat mit dieser Verschiebung ebenso das grenzüberschreitende Feld der Erwerbsre-
gulierung eine Ausdifferenzierung erfahren. Neben der bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts
tätigen International Labour Organization (ILO) sind nun eine steigende Anzahl von Nicht-
regierungsorganisation (NGOs) und privater Akteure mit der Entwicklung, Verbreitung und
Implementierung transnationaler Arbeitsstandards, Abkommen und Codes befasst bzw. engagie-
ren sich für die Verwirklichung globaler sozialer Rechte (Curbach 2008, S. 370–382; Egels-Zandén
2009, S. 170–173; Egels-Zandén und Hyllman 2016, S. 303–307; Fischer-Lescano und Möller 2012,
S. 9–15; Pries 2017, S. 78–83, 211–215). Speziell seit den 1990er Jahren lässt sich ein Wandel
bezüglich der Regulierung grenzüberschreitender Phänomene im Feld des Kampfes um soziale
Rechte sowie der Erwerbsregulierung erkennen: Zunächst richtete sich ein wachsender Aktivismus
von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und zum Teil auch Gewerkschaften auf eine Vielzahl
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von neuen, zumeist freiwilligen transnationalen Arbeitsstandards für die zuvor unregulierten
Ketten der Wertschöpfung (Egels-Zandén 2009, S. 169–173; Kryst 2018, S. 212–213; Pries 2017,
S. 252–260).

In den letzten Jahren vollzog sich allerdings eine Erweiterung dieses Aktivismus hin zu Aktionen
für eine grenzüberschreitende bis transnationale Unternehmenshaftung mit Möglichkeiten einer
juristischen Einklage, auf die sich in einem Streitfall bezogen werden kann. Dies zeigt sich
u.a. durch die Verhandlung von Arbeitskonflikten in den Produktionsländern vor Gerichten
jener Länder, in denen die auftraggebenden Unternehmen der Wertschöpfungsketten ansässig
sind. So wurden in der jüngeren Vergangenheit juristische Schritte z.B. im Hinblick auf die
Industrieunglücke in der Textilfabrik „Ali Enterprises“ und den Einsturz des „Rana Plaza“
Produktions- und Dienstleistungsgebäudes unternommen (Dohmen 2016; The Toronto Star
2018).

Dies ist eine interessante Wendung, sind doch weiterhin ähnliche Akteure an den Mobilisierun-
gen beteiligt: NGOs, Gewerkschaften, Unternehmen, staatliche Akteure sowie internationale
Organisationen, die über nationale Grenzen hinweg von Jurist*innen unterstützt werden. Recht
spielt bereits in führen Regulierungszusammenhängen eine prominente Rolle, was sich auch in
der Anklage der Fabrikbesitzer im Fall von „Triangle Shirtwaist“ zeigte (Hoenig 2005; Mercurio
und Randall 2017). So stellt das Recht in diesen jüngeren Zusammenhängen des Kampfes um
Arbeitssicherheit und soziale Rechte eine wichtige Ressource für die Mobilisierung dar. Vor diesem
Hintergrund ist es interessant, dass juristische Schritte innerhalb von Mobilisierungen nicht nur
von juristischen Akteuren wie professionellen Kanzleien oder Menschenrechtsorganisationen
vollzogen werden. Vielmehr sind diese eingebettet in ein komplexes Zusammenspiel unterschiedli-
cher Akteure innerhalb eines Mobilisierungsnetzwerkes für die Einhaltung und Einführung von
Arbeits- und Menschenrechte und generieren im Zeitverlauf regulierende Ordnungsbildungen mit
unterschiedlichem Verbindlichkeitsniveau (Savage und Smith 2017; Saage-Maaß 2009; Walters
und Quinlan 2019).

Innerhalb des oben angesprochenen Prozesses der Mobilisierungen zeigen sich Interaktionen von
Akteuren in der Form von regulatorischen Konversationen über Aktionsformen, Problemlösungen
und Forderungen, die sich zu unterschiedlichen Adressierungstypen und -ebenen zuordnen lassen.
Über diese Adressierungen versuchen die Akteure eine Regulierung zu erreichen (Black 2002;
Herweg 2013; Kolben 2011; Kolben 2015a; Zajak und Henrichsen 2019). Eben diese Konver-
sationen werden ebenso im öffentlichen Diskurs ausgetragen und können nachverfolgt werden.
Die in diesem Zusammenhang angesprochene jüngere Ausrichtung des Aktivismus hin zu einer
grenzüberschreitenden bis transnationalen Unternehmenshaftung lässt sich nicht monokausal
erklären und soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. In diesem Rahmen wird davon
ausgegangen, dass eben diese bereits angesprochenen vielschichtigen Interaktionen zwischen den
Akteursgruppen im Zeitverlauf zu einer neuen diskursiven Ausrichtung des Aktivismus beitragen,
die auch durch veränderte Koalitionen der Akteure getragen werden.6

6Unter dem Terminus Diskurs werden in der vorliegenden Arbeit nach Keller (2006), Leifeld (2014) und Liu und
Emirbayer (2016) verbale Interaktion in der Form eines politischen Diskussionsprozesses zwischen staatlichen
sowie privaten Akteuren in einer Ecology verstanden, welche coram publico ausgetragen werden und sich auf
Thematiken mit einem generellen öffentlichen Interesse beziehen (Keller 2006, S. 7; Leifeld 2014, S. 1–2).
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Der Blick in die sozialwissenschaftlichen Literatur zeigt, dass die genannten transnationalen
Akteure und Ordnungsbildungen jedoch häufig getrennt voneinander untersucht oder ledig-
lich einzelne Akteure, Initiativen, Bündnisse und Ordnungsbildungen fokussiert werden. Wenig
Berücksichtigung hat demgegenüber bisher das Zusammenspiel der verschiedenen Regulierungs-
formen und Akteure im Feld der transnationalen Erwerbsregulierung gefunden. So sollte von
einer engen Einzelfallbasierten oder einer auf einen einzelnen Sektor zugeschnittenen Perspektive
abgerückt werden, was ebenso Kabeer et al. (2020) und Pries (2017) sowie Auld et al. (2018)
konstatieren. Im Zusammenhang mit den hier auftretenden juristischen Akteuren lässt sich kon-
statieren, dass deren Integration in Aktivist*innennetzwerke im grenzüberschreitenden Kontext
der Erwerbsregulierung noch nicht ausreichend analysiert wurden und die hier im Zeitverlauf
entstehenden Ordnungsbildungen kaum eine differenzierte Einordnung erfahren. So wurden
Studien zur Rechtsmobilisierung, die die Gruppe der Jurist*innen miteinbeziehen, bislang stärker
im nationalen Kontext durchgeführt (Fuchs et al. 2009; Kawar 2011; McCann 1994; Rambausek
2017; Vanhala 2011). Zwar betrachten einige neuere Publikationen auch Jurist*innen als wichtigen
Akteuren für die Etablierung transnationaler Normen und Regeln bis hin zu geschriebenem
Recht. Diese untersuchen den Beitrag von Jurist*innen aber bislang eher allgemein im Rahmen
der grenzüberschreitenden Institutionalisierung und nicht speziell für den Bereich der trans-
nationalen Erwerbsregulierung (Morgan und Quack 2006; Quack 2006b; Quack 2007; Quack
2012; Quack 2016). Daher sollte dieses Zusammenspiel in einer gemeinsamen Betrachtung in den
Fokus der Forschung rücken. Im Rückgriff auf Kabeer et al. (2020) argumentiert die vorliegende
Arbeit darüber hinaus explizit für eine transnationale Perspektive in der Kombination mit einer
Langzeitbetrachtung, welche in der Lage ist, die Entwicklung einer transnationalen Governance
umfassender zu verstehen, ebenso wie es Auld et al. (2018) im Rahmen des Bergbausektors
fordern. Nur mit einer solchen Betrachtung besteht die Chance, zu verstehen, was von wem und
wie gesteuert und reguliert wird. Auf dieser Grundlage ist es möglich, resümierend zu reflektieren,
inwiefern unterschiedliche Formen der Governance in einem Bereich mit vielfältigen Akteuren
zielführend sind (Auld et al. 2018, S. 429). Vor diesem Hintergrund setzt sich die vorliegende
Dissertation zum Ziel, zu untersuchen, wie die Interaktionen von grenzüberschreitend agierenden
juristischen Akteuren in transnationalen Aktivist*innen-Netzwerken die Erwerbsregulierung in
der Form von neu aufkommenden Ordnungsbildungen beeinflussen.

Um diese Frage zu beantworten nimmt die vorliegende Arbeit ihren Ausgangspunkt in Kapitel 2
mittels einer historischen Aufarbeitung der Entstehung und Ausdifferenzierung der grenzüber-
schreitenden Regulierung von Arbeit. Dieser erste Schritt ist notwendig, um das polyzentrische
Gefüge der grenzüberschreitenden Regulierung von Arbeit aufzuzeigen und eine grundlegende
Orientierung für die Leser*innen zu schaffen. Hierfür wird ein grundlegender Literaturüberblick
hinsichtlich der wissenschaftlichen Publikationen, welche die angesprochenen Strukturen bereits
aufgearbeitet haben, gegeben. So hilft dieser Schritt dabei zu verstehen, inwiefern sich über
mehr als 130 Jahre eine inkrementelle Institutionalisierung im Sinne eines Stalaktiten vollzieht,
welcher langsam wächst. Somit können die langsam wachsenden Strukturen als eine Institutiona-
lisierung in kurzen Schritten verstanden werden, die im radikalen Vergleichsbild zwischen 1889
und 2022 eine risshafte radikale Veränderung suggerieren (Djelic und Quack 2003b, S. 20–22;
Djelic und Quack 2003a, S. 309–310).7 Darüber hinaus wird innerhalb dieser Übersicht eine
7Djelic und Quack (2003a) und Djelic und Quack (2003b) haben die angesprochene inkrementelle Institutionali-
sierung nicht über solch einen langen Zeitraum betrachtet.
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interaktionistische Raumkonzeption der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung mittels des
Ansatzes der Ecologies erarbeitet, welcher in der Lage ist, problemorientierte Issue Ecologies
aufzuzeigen und somit den Fokus auf die Regulierung jüngerer Problembereiche wie industrielle
Unglücke zu legen. Damit wird eine basale Vorstrukturierung für das nachfolgende Kapitel 3
erreicht.8 So konzentriert sich das nachfolgende Kapitel 3 auf die relevante Forschungsliteratur
im polyzentrischen Governancegefüge der transnationalen Regulierung von Arbeit rund um
herausstechende jüngere Phänomene (Issue Ecologies), die sich ebenso mit den beständigen
Strukturen überlappen. Innerhalb dieses komplexen Literaturbereiches werden zwei Literaturkör-
per, welche für das hier aufgeführte Vorhaben von Relevanz sind, identifiziert. Es wird zunächst
auf die Literatur im Themenfeld der grenzüberschreitenden Governance der Erwerbsregulierung
unterschiedlicher Akteure generell und im speziellen um industrielle Unglücke eingegangen. Dabei
fallen besonders massive Unglücke im Bergbau- sowie in der Textilindustrie in den Fokus. Der
hier fokussierte Aktivismus kann ebenso als eine Form der Rechtsmobilisierung gefasst werden.
Aufgrund dessen bezieht sich der nachfolgende zweite Literaturkörper auf die Literatur zu Ver-
dichtungsprozessen im Bereich der rechtlichen Ordnungsbildungen. Darauf aufbauend erfolgt eine
Diskussion der vorgestellten Konzepte sowie der empirischen Ergebnisse der Forschungsliteratur
und es werden prominent hervorgetretene Forschungslücken identifiziert. Im Rückgriff auf diese
Ergebnisse werden die Forschungsfragen der hier vorliegenden Dissertation formuliert sowie das
hiermit intendierte Erkenntnisinteresse erläutert. Für die Beantwortung der Forschungsfrage
wird in Kapitel 4 ein theoretischer Untersuchungsrahmen erarbeitet. Hierfür dient die grund-
legende interaktionistische Raumkonzeption der Issue Ecology, welche durch ein industrielles
Unglück entstehen kann, als Ausgangspunkt. So wird auf diesem Fundament ein theoretisches
Modell mit fünf grundlegenden analytischen Oberkategorien erarbeitet. Dieses konstituiert sich
aus Institutionalisierungsansätzen, sozialer Bewegungsforschung, Ansätzen der Policy-Analyse,
Diskurs- sowie Rechtsansätzen und rückt ganz bewusst eine transnationale Perspektive in den
Mittelpunkt, um das ursprüngliche Verständnis eines in sich geschlossenen nationalen Systems
der Erwerbsregulierung infrage zu stellen und den Blick auf neue Phänomen zu fokussieren. Die
hier in den Fokus gerückte Forschungsfrage bedarf nicht nur einer theoretischen Antwort, sondern
vor allem einer empirischen. Hierfür werden in Kapitel 5 zunächst vier industrielle Unglücke mit
grenzüberschreitendem Charakter ausgewählt, für die ein geeigneter Datenzugriff gewährleistet
ist, und in denen die Dichte an Akteuren, Interaktionen sowie die im Zeitverlauf entstehenden
Ordnungsbildungen variieren, um die unterschiedlichen Verläufe und ähnlich auftretenden Pro-
zesse zu identifizieren. Nachfolgend wird der verwendete longitudinale erhebungsmethodische
Zugriff mittels einer Datentriangulation aus process generated data (Dokumente) und elici-
ted data (Expert*inneninterviews) vorgestellt. Auf diesem Fundament werden anschließend die
Auswertungsmethoden der Diskursnetzwerkanalyse, des Process-Tracing sowie des Temporal
Bracketing in dem hier gewählten fallorientierten vergleichenden Design in der Kombination mit
einem Mixed-Methods-Auswertungsdesign im Sinne des Idealtyps des „convergent design“ nach
Creswell und Plano Clark (2018) erläutert. Anschließend werden in Kapitel 6 die Fälle anhand
der chronologischen Reihenfolge der industriellen Unglücke analysiert, um diese anschließend
in Kapitel 7 einem spezifischeren Vergleich zu unterziehen und fallübergreifende Mechanismen
herauszuarbeiten. Mittels dieser Ergebnisse werden die Hauptergebnisse theoretisch diskutiert,
erweitert und einer kritischen Generalisierung unterzogen. Letztlich wird in Kapitel 8 die vor-

8Der grundlegende Überbau der Ecologies wird ebenso im theoretischen Modell in Kapitel 4 erneut aufgegriffen.
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liegende Arbeit retrospektiv resümiert und es werden ihre Grenzen aufgezeigt. Darüber hinaus
wird ein Ausblick auf interessante weiterführende Forschungsfragen gegeben, welche sich aus der
Analyse ergeben.
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2 Strukturwandel der grenzüberschreitenden
Erwerbsregulierung

„The expansion of the reserve army of labour and with it an increase in new forms of po-
verty and an underclass of workers without any hope or possibility of any, let alone, decent
work – disabled or precarized through the process of capital accumulation and economic grow-
th.“

(Wise 2015, S. 32).

Mit dem obigen Zitat von Wise (2015) wird zurecht auf die dramatische Situation von Arbei-
ter*innen des globalen Südens hingewiesen. Angesichts der hier fokussierten empirischen Fälle der
Mobilisierung für eine wirksame Arbeitsregulierung mit dem Ausgangspunkt massiver industrieller
Unglücke lassen sich die angesprochenen Zustände hinsichtlich der Beschäftigungs-, Arbeits- und
Partizipationsbedingungen in kein gutes Licht stellen. Die Situation ist vielerorts empörend und
desaströs. Neben Wise (2015) konstatieren weitere Autor*innen ähnlich desolate Ausgangssitua-
tionen und Entwicklungsszenarien (Streeck 1998; Wise 2015; Veltmeyer und Delgado Wise 2018;
Veltmeyer und Bowles 2017; Goldsmith und Mander 2001). In diesem Zusammenhang resümiert
Pries (2017) berechtigt, dass durch solch eine Darstellung oftmals der Eindruck erweckt wird, dass
es kaum wirksame grenzüberschreitende Mechanismen der Regulierung gibt oder in der jetzigen
Konstitution geben kann, sondern eine nahezu übermächtige ungezähmte Globalisierung, welche
von der neoliberalen Doktrin multinationaler Unternehmen (MNC) geformt ist (Pries 2017, S. 212,
332–333).9 In der hier vorliegenden Arbeit sollen diese Zustände nicht unterschlagen werden.
Doch zeigen sich bei einer genaueren Analyse mannigfaltige Akteure und Ordnungsbildungen der
grenzüberschreitenden Regulierung von Arbeit und keineswegs machtlose Akteure. Dies wird
in besonderer Weise erkennbar, indem man die Wege der Aushandlung und Etablierung von
Regeln, welche die angeprangerten Bedingungen verbessern sollen, nachverfolgt. Wie bereits im
vorherigen Kapitel beschrieben, liegt das Ziel des hier vorliegendem Kapitel darin, die durchaus
mannigfaltigen vorherrschenden und etablierten Strukturen der grenzüberschreitenden Erwerbsre-
gulierung aufzuzeigen und Wege der kollektiven Aushandlung offenzulegen. So zeigen sich bei der
Betrachtung des Feldes der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung, ebenso wie es Pries (2017)
und Fischer-Lescano und Möller (2012) konstatieren, durchaus fest etablierte Akteure, Strukturen,
Rechtsressourcen, Netzwerke sowie ebenso neu entstehende Mechanismen, welche an der Kontrolle,
Festlegung und der Verhandlung unterschiedlicher Bedingungen der Erwerbsregulierung beteiligt
sind (Pries 2017, S. 212; Fischer-Lescano und Möller 2012, S. 9–15).

Somit wird, anstatt bei der analytischen Deskription und Ursachenforschung der soeben benann-
ten desaströsen Situationen zu verbleiben, im Folgenden eine Deskription der vorhandenen Pfade,
Akteure, Aushandlungen und Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung auf-
gezeigt. Hierbei soll es nicht um die jeweilige historisch entstandene gesellschaftliche Einbettung
der Erwerbsarbeit und deren Regulierung in unterschiedlichen Nationalstaaten gehen. Vielmehr
geht es darum, die nationalstaatlich übergreifenden Formen der Erwerbsregulierung grundlegend
9Pries nimmt dabei nicht explizit auf alle obigen Autor*innen Bezug, sondern resümiert auf der Grundlage seines
Gesamteindrucks.
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einzuführen, um darüber hinaus die Möglichkeit zu eröffnen, den Fokus auf neu entstehende
Ordnungsbildungen im grenzüberschreitenden Raum zu legen. Um diese basalen Strukturen
aufzuzeigen, eignet sich ein grundlegender Literaturüberblick hinsichtlich der wissenschaftlichen
Publikationen, welche die angesprochenen Strukturen bereits aufgearbeitet haben. Dieser Schritt
hilft zu verstehen, inwiefern sich über mehr als 130 Jahre eine inkrementelle Institutionalisierung
im Sinne eines Stalaktiten vollzieht, welcher langsam wächst. Somit können die langsam wach-
senden Strukturen als eine Institutionalisierung in kurzen Schritten verstanden werden, die im
radikalen Vergleichsbild zwischen 1889 und 2022 eine risshafte radikale Veränderung suggerieren
(Djelic und Quack 2003b, S. 20–22; Djelic und Quack 2003a, S. 309–310).

Zur Einführung werden zunächst der klassische Begriff sowie die dazugehörigen Forschungs-
perspektive der „Industriellen Beziehungen“ eingeführt und erläutert. Anhand der historischen
Erweiterung hin zu einer Erwerbsregulierungsforschung werden in einem zweiten Schritt grundle-
gende Charakteristika der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung aufgezeigt. Im Anschluss
an diese Einführung wird die Entwicklung prominenter und etablierter Strukturen der grenzüber-
schreitenden Arbeits-, Beschäftigungs- und Partizipationsbeziehungen grob anhand der Übersicht
nach Pries (2017) aufgezeigt und mittels weiterer Forschungsliteratur vorgestellt sowie erweitert.
Aufbauend auf dieser Übersicht wird in einem dritten Schritt eine interaktionistische Raum-
konzeption der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung mittels der Chicago School und dem
darauf aufbauenden Ansatz der Ecologies erarbeitet, welcher in der Lage ist, problemorientierte
Issue Ecologies aufzuzeigen und somit den Fokus auf neu entstehende Muster und Akteure zu
legen.

2.1 Von den Industriellen Beziehungen hin zu einer grenzüberschreitenden
Governance der Erwerbsregulierung

Um die Strukturbedingungen des Kampfes um grenzüberschreitende Regeln zur Steuerung von
Arbeitsbedingungen zu verstehen, ist es zunächst notwendig das basale wechselseitige Verhältnis
zwischen Kapital und Arbeit zu definieren. Dieses kann nach Müller-Jentsch (2017) generell
mit dem Terminus der „Industriellen Beziehungen“ beschrieben werden. Damit wird allgemein
die Beziehung zwischen den heute als Sozialpartner*innen beschriebenen Gruppen der Beleg-
schaft und der Arbeitgeber*innen, welche zugleich Gegner*innen und Vertragspartner*innen
sind, grundlegend beschrieben werden. So wird mit den Ausführungen von Müller-Jentsch (2017)
deutlich, dass der zentrale Fokus dieser Forschungsperspektive die Aushandlung und Regelung
von Arbeitsverhältnissen auf einer kollektiven Ebene ist. Dies beinhaltet die konkrete Behandlung
von Entlohnungs-, Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen in der Form von Vereinbarungen,
Verhandlungen und aktiven Auseinandersetzungen zwischen den unterschiedlichen Sozialpart-
ner*innen. So kann mit dem Begriff das Austauschverhältnis der Lohnzahlung gegen den Eintausch
sowie Einsatz der Arbeitskraft beschrieben werden und die hieraus entstehenden Verhältnisse
des Konfliktes zwischen Akteursgruppen. Diese Gruppen von Akteuren können als ein System
von Organisationen kollektiver Interessenaushandlung angesehen werden, welche unterschiedliche
Interessen organisieren, mediatisieren, kumulieren und letztlich versuchen, diese durchzusetzen.
Dabei befinden sie sich in einem übergelagerten, jeweils historisch geformten System von Institu-
tionen, das die angesprochenen Prozesse des Austausches und des Konfliktes normativ regelt. Ein
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Beispiel hierfür wäre die charakteristische Tarifautonomie in der Bundesrepublik Deutschland
(Müller-Jentsch 2017, S. 1–5).

Diese Forschungsperspektive der „Industrielle Beziehungen“ erscheint für ein nationales System
zunächst als passend und wirkt ebenso skalierbar auf übernationale Themenbereiche wie die
Vertretungsstrukturen in einem MNC. Doch bei der genaueren Betrachtung weist diese Perspektive
einige Defizite auf, welche ihre doch starke Verbindung zu nationalen Systemen und damit ihren
Hang zu einem Container-Modell deutlich werden lässt. So fallen mit solch einer Definition
grenzüberschreitende Regulierungsphänomene, welche bspw. durch NGOs oder internationale
Organisationen hervorgebracht werden, weitestgehend heraus. Hierzu konstatiert Pries sogar,
dass diese mit der Forschungsperspektive der „Industrielle Beziehungen“ marginalisiert werden
(Pries 2017, S. 37).

Der Begriff der „Industrielle Beziehungen“ und der damit verbundene Forschungsblickwinkel
stößt besonders auf vier zentrale Probleme bei dem Versuch, die Veränderungsprozesse des 21.
Jahrhunderts hinsichtlich einer grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung angemessen in den
Blick zu nehmen. So haben sich in den letzten drei bis vier Dekaden die traditionellen, teils als
fest sedimentiert geglaubten Elemente der Steuerung der Erwerbsarbeit stark verändert. Dies
betrifft die Orientierungen für Handlungen von Akteuren, die Konstellationen von Akteuren, das
Aufkommen neuer Akteure wie NGOs, die Verbindlichkeit von Regeln im grenzüberschreitenden
Raum bis hin zu Mitbestimmungsstrukturen sowie den jeweiligen Modi der Koordination der
Akteure untereinander (Rehder 2015, S. 24–26; Egels-Zandén 2009, S. 170–173; Pries 2017,
S. 39–42).

Dieser Prozess steht in einem engen Bezug zur wachsenden Koordination wirtschaftlicher Ak-
tivitäten über Staatsgrenzen hinweg. Ausgehend vom Westfälischen Frieden (1648) über die
Etablierung der gesetzlichen Monopolstellung von Nationalstaaten in ihrem Herrschaftsraum bis
hin zum heutigen Völkerrecht blicken wir heute auf Bereiche mit mannigfaltigen grenzüberschrei-
tenden Vernetzungen, Regeln und Ordnungsbildungen. Diese haben sich unter anderem in einem
engen wechselseitigen Austausch mit zunehmenden dichten grenzüberschreitenden wirtschaftli-
chen Aktivitäten, dem verändernden Kräfteverhältnis zwischen Staaten, Migrationsformen, der
Machtzunahme von grenzüberschreitenden Konzernen sowie dem Neoliberalismus konstruiert
(Djelic und Quack 2018, S. 128; Schulze-Cleven 2017, S. 397–405; Blackett und Trebilcock 2015,
S. 3–5).

Diese Entwicklungen veränderten somit den Forschungsgegenstand der „Industrielle Beziehungen“
in einer massiven Art, was sich an der aufkommenden Erwerbsregulierungsforschung deutlich
nachvollziehen lässt. Anhand der historischen Umbenennung der International Industrial Relations
Association (IIRA) in die International Labour and Employment Relations Association (ILERA)
im Jahr 2010 und der dazugehörigen Erklärung erläutert Pries (2017) eben diesen Prozess. So führt
Pries hierzu aus, dass erstens die Einführung und Fokussierung des Begriffs der Erwerbsregulierung
eine Streckung hinsichtlich des traditionellen Bereichs der Austragung von Konflikten, kollektiver
Aushandlung sowie der Bestimmung von Regeln anstrebt. Demnach wird die ehemalig starke
Fokussierung auf eine Regulierung im kollektivem Sinne folglich durch Tarifverträge, weitere
betriebliche Normen und Standards sowie gesetzliche Regulierungen erweitert. Diese ehemalig
starke Fokussierung war eng mit der historisch besonderen Bedeutung der industriellen Arbeit der
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westlichen Industriestaaten verbunden. Diese kollektive Aushandlungsform von Regeln erodierte
bereits im 20. Jahrhundert bspw. im Bereich der handwerklichen Betriebe, Selbstständigen, oder
weiteren kleinen Dienstleistungs- und Wissensarbeitsbetrieben. Die Bestimmung der Arbeits-
, Beschäftigungs- und Partizipationsbeziehungen wird somit ebenso individuell ausgehandelt.
Darüber hinaus wird die Kontrolle von Erwerbsbedingungen im Lichte grenzüberschreitend
tätiger Konzerne und des Phänomens der Auslagerung von Fertigungsschritten durch eine
diskursive öffentliche Aushandlung ergänzt, was sich im Corporate Social Responsibility (CSR)
Engagement von Konzernen oder bspw. in Labels wie Fair Trade widerspiegelt (Pries 2017,
S. 39–40).

Die zweite Erweiterung, welche von Pries (2017) konstatiert wird, konzentriert sich auf Faktoren
der Mitbestimmung sowie Beteiligung und Partizipation der Arbeitnehmer*innen an Entschei-
dungen sowie am betrieblichen Prozess der Leistungserstellung. Hiermit spricht Pries (2017)
ebenso den stark zugespitzten Fokus der „Industriellen Beziehungen“ auf Formen der Arbeits-
und der Beschäftigungsbedingungen an, welcher die Einbeziehung der Arbeitnehmer*innen in
wie etwa betriebliche Entscheidungsprozesse strategischer oder alltäglicher Art nur unzureichend
erfasst (Pries 2017, S. 40–41).

In Anbetracht der Entwicklung und Verfestigung transnationaler Räume bis hin zu Thematiken
der Globalisierung wird nach Pries (2017) der dritte prominente Punkt angesprochen. Die Arbeits-,
Beschäftigungs- und Partizipationsbeziehungen, welche sich durch die angesprochenen grenzüber-
schreitenden Räume sowie die Globalisierung ergeben haben, werden durch die Perspektive der
„Industriellen Beziehungen“ weniger stark beleuchtet (Pries 2017, S. 40–41). Somit besteht die
Gefahr, Mechanismen der Regulierung lediglich in nationalen Containern zu betrachten und bspw.
den Einfluss transnational agierender Akteure unzureichend bis gar nicht erfassen zu können.
Weiterführende Beispiele sind dabei ebenso Triebkräfte der Aushandlung von Leistungs- und
Arbeitszeitflexibilisierungsthematiken in einem Betrieb in der Abhängigkeit der Konkurrenzen
mit anderen, was auch innerhalb einer grenzüberschreitenden Konzernstruktur vorkommen kann.
Des Weiteren formen erwerbsregulierende Elemente supranationaler Verbünde, wie zum Beispiel
der EU, ebenso lokale Bedingungen und Strukturen (Pries 2017, S. 41).

Neben diesen drei Punkten bezieht sich die vierte Problematik auf die Miteinbeziehung von früh
industrialisierten Regionen und Nationen. So kann das sog. Normalarbeitsverhältnis westlicher In-
dustrienationen nicht global skaliert werden, denn dieses stellt keinen globalen Standard dar. Für
eine Einbeziehung der Beschäftigungs-, Arbeits-, sowie Partizipationsbeziehungen weiterer Regio-
nen und Nationen müssen im Rahmen der Erwerbsregulierungsforschung passendere Theorien und
ebenso Methoden zur Erfassung erarbeitet werden (Pries 2017, S. 41–42).

In Anbetracht dieser vier zentralen Kritikpunkte lässt sich der Begriff der Erwerbsregulierung
nach Pries (2017) wie folgt fassen: „Erwerbsregulierung umfasst generell die formellen und
informellen Regeln sowie die realen Praktiken und Mechanismen der bewussten und expliziten,
interessen- und machtdurchtränkten, individuellen und kollektiven Festlegung, Kontrolle und
Weiterentwicklung der materialen Normen und prozeduralen Regeln, unter denen Menschen be-
schäftigt werden (Beschäftigungsbedingungen), ihre Arbeit konkret verrichten (Arbeitsbedingungen)
und am Arbeits- und Produktionsprozess beteiligt sind (Partizipationsbedingungen).(Pries 2017,
S. 11). “
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Mittels dieser Definition stellt Pries (2017) die Überschneidung unterschiedlicher Themenfelder
und Arenen heraus. Somit lässt sich die kollektive Festlegung, Kontrolle und Weiterentwicklung
von Normen und Regeln mit Bezug zur Erwerbsarbeit ebenso in der Betrachtung der eher
politikwissenschaftlich geprägten Governance-Forschung sehen. Dabei wird Governance hierbei
idealtypisch nach Mayntz (2004) vielmehr als die Gesamtheit der unterschiedlichen sich beiein-
ander befindenden Typen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Tatbestände verstanden,
welche auf unterschiedliche Arten des vereinten Handelns privater und/oder staatlicher Akteure
sowie der institutionalisierten Selbstregelung der zivilen Gesellschaft verstanden wird (Mayntz
2004, S. 66).

Im Rückgriff auf diese beiden Ausführungen sowie den vorher ausgeführten vier Kritikpunkten
wird im Folgenden der Begriff der grenzüberschreitenden Governance der Erwerbsregulierung
verwendet. Dieser umschreibt somit eine Form der grenzüberschreitenden Regulierung, die darauf
abzielt, Probleme der Erwerbsarbeit in einem Netzwerk von staatlichen, privaten und zivilen
Akteuren zu lösen. Hierbei können die Formen der Regulierung grundlegend grenzüberschrei-
tend bi-national über transnational bis hin zu global ausgestaltet sein. Transnational soll in
diesem Kontext bedeuten, dass es kaum einen zentralen bzw. alleinstehenden sozialräumlichen
Bezugsraum gibt, sondern vielmehr mehrere gleich relevante Bezugseinheiten, welche in ihrer
Gesamtheit nicht weltumspannend sind (Pries 2010, S. 23–24). Von eben diesen Phänomenen
der Transnationalisierung wird der Bereich der Arbeit massiv tangiert. So ist erstens eine grenz-
überschreitende Mobilität von Personen als Arbeitskräfte zu verzeichnen, zweitens ein damit
verbundener Austausch von Wissen und drittens die Herausbildung von grenzüberschreitenden
Institutionen (Quack et al. 2018b, S. 1–3, 6–8). Im Anschluss an diese grundlegende Einführung
wird die Entwicklung prominenter und etablierter Strukturen der grenzüberschreitenden Arbeits-,
Beschäftigungs- und Partizipationsbeziehungen aufgezeigt. Dabei wurde sich grob an die Struktur
nach Pries (2017) orientiert, welche wiederum mittels weiterer Forschungsliteratur und Datensätze
erweitert wurde.

2.2 Die International Labour Organization

Auch wenn die oben dargestellten Umbrüche und das Phänomen der Transnationalisierung
oftmals als neuartig beschrieben wird, zeigt der historische Blick in die Literatur, dass es
bereits 1889 mit der Gründung des internationalen Gewerkschaftssekretariats der Typographen
und Drucker, Hutmacher, Zigarrendreher und Tabakarbeiter sowie Schumacher Elemente der
grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung gab (van der Linden 2017, S.306–310 ). Neben diesen
stechen globale Mindestarbeitsstandards seit ca. den 1910er Jahren prominent als sehr fest
institutionalisierte Elemente heraus (Pries 2017, S. 213–215).

Mit dieser Aussage ist die Entwicklung und Entstehung der ILO als Sonderorganisation der
heutigen Vereinten Nationen, mit Sitz in Genf, stark verbunden. Der Ursprung der ILO als
Sonderorganisation bezieht sich letztlich auf die Lehren des ersten Weltkrieges und seine geo-
graphischen Schauplätze. So nahm die völkerrechtlich bindende Vereinbarung zur Entstehung
der ILO ihren Anfang als Teil des Friedensvertrages von Versailles aus dem Jahr 1919. Die
Schlussfolgerungen aus den Geschehnissen des ersten Weltkrieges bezogen sich auf eine spezi-
fische Friedenspolitik, welche ebenso durch eine Organisation gesichert werden sollte, die auf
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vergleichbare Arbeitsstandards über nationale Grenzen hinweg wacht (Pries 2017, S. 187). Die
grundlegende Prämisse war und ist, dass der Frieden zwischen den Nationen nur mittels einer
sozialen Gerechtigkeit konstruiert und gewahrt werden kann.

Ebenso wie zuvor setzte sie auch während des zweiten Weltkrieges ihre Arbeit in Genf und
darüber hinaus vorübergehend in Montreal fort, obwohl sich der damalige Völkerbund aufgrund
des Kriegsausbruches und seines Versagens hinsichtlich präventiver Maßnahmen auflöste. Nach-
folgend wurde die ILO mit der Gründung der heutigen UN im Jahr 1945 zur, bereits genannten,
Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Somit wurde ihre Rolle als international agierende Or-
ganisation mit besonderer Zuständigkeit im Bereich Soziales und Wirtschaft von dem Wirtschafts-
und Sozialrat (ECOSOC) der Vereinten Nationen anerkannt (Senghaas-Knobloch et al. 2003,
S. 9; Pries 2017, S. 188). Dieser angesprochene Status der Sonderorganisation ermöglicht der
ILO ein autonomes Handeln als eigenständige Organisation innerhalb des UN-Systems. Mit
dieser historischen Veränderungen ist ebenso eine Veränderung in der Mitglieder-Struktur der
tripartistischen Organisation verbunden, welche sich nach dem zweiten Weltkrieg immer weiter
ausdifferenzierte und somit ihre vorherige Ausrichtung auf industrialisierte Wohlfahrtsstaaten
veränderte. Mit dieser Entwicklung veränderte sich folglich auch der Fokus der Zielsetzung,
hin zu einer all-umfassenderen internationalen Organisation für alle Nationalstaaten. Heute
erstreckt sich die Haupttätigkeit der ILO über beratende Tätigkeiten für staatliche Einrichtungen,
Gewerkschaften sowie Arbeitgeber*innenverbände, Forschung durch eigene Expert*innen zu
Themengebieten der Wirtschaft und Arbeit, Verabschiedung und Entwicklung von erwerbsre-
gulierenden Konvention sowie die Überprüfung der Ratifizierungsprozesse, sowie die Kontrolle
der Einhaltung der ratifizierten Konventionen. In der Verbindung zu ihrer Präambel der ILO-
Konstitution konzentrieren sich die Kernziele auf die Punkte Frieden, Sicherheit und Fortschritt –
wofür ihr im Jahr 1969 der Friedensnobelpreis verliehen wurde (Pries 2017, S. 188; Maul 2007,
S. 351–361; Senghaas-Knobloch et al. 2003, S. 7–10).10

Der bereits angesprochene Tripartismus ist das herausragende Merkmal der ILO als Sonderorga-
nisation der UN und ebenso im Feld der grenzüberschreitenden Regulierung von Erwerbsarbeit
(La Hovary 2018, S. 39–42). Dieser Tripartismus wird besonders mit dem Blick auf die jährliche
International Labour Conference, welche eine Mitgliedervollversammlung darstellt, ersichtlich.
Die Zusammensetzung dieser gestaltet sich ganz im Sinne des Tripartismus — jeweils zwei Vertre-
ter*innen der jeweiligen Regierungen der Mitgliedstaaten sowie jeweils ein Vertretungsplatz für
die Arbeitnehmer*innen-und der Arbeitgeber*innenseite pro Mitgliedsstaat. Die Hauptthemen
sind die Arbeit des Direktoriums sowie des Verwaltungsrates. Doch ebenso finden auch Abstim-
mungen, Diskussionen sowie Weisungen statt, welche internationale Arbeitsstandards festlegen.
Daneben stehen die Themen der ILO als Organisation. Darüber hinaus wird in einem Turnus

10In Anbetracht dieser groben Übersicht eignet sich besonders die Verdichtung der Ziele auf vier zentrale „strategi-
sche“ Ziele nach Pries (2017), um einen tieferen Überblick zu bekommen. So konstatiert Pries das erste Ziel
in der Unterstützung, dem Aufbau sowie der Verwirklichung basaler Arbeitsrechte und -normen für lohnab-
hängige Arbeitnehmer*innen. In Abgrenzung dazu verfolgt das zweite „strategische“ Ziel die Unterstützung
sowie den Aufbau der Mitbestimmung zur Durchsetzung einer angemessenen Entlohnung sowie Beschäftigung.
Das dritte „strategische“ Ziel konzentriert sich auf die Unterstützung des Einflussbereiches und ebenso der
Effizienz der sozialen Sicherheit, wobei sich dieses Ziel nicht auf Arbeitnehmer*innen beschränkt, sondern
alle Subjekte anspricht. Das vierte und letzte „strategische“ Ziel verfolgt eine Steigerung der Anzahl von
Arbeiter*innenverbänden, Arbeitgeber*innenverbänden sowie staatlichen Organen, welche im Sinne eines
sozialen Dialogs sowie des Tripartismus miteinander stehen (Pries 2017, S. 188–189).
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von drei Jahren das Exekutivkomitee gewählt. Auch hier strukturieren sich die Teilnehmer*innen
aus Arbeitnehmer-, Arbeitgeber- sowie Regierungsdelegierten.

Die bereits angesprochenen internationalen Konventionen hinsichtlich einer Erwerbsarbeit werden
mehrheitlich auf der International Labour Conference verabschiedet. Im Anschluss sind die jewei-
ligen Mitgliedernationen dazu angehalten, die verabschiedeten Konventionen einer Ratifizierung
zu unterziehen, womit sie in nationales Recht übergehen und somit als „Hard Law“ rechtlich
bindend sind. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der bereits ausgehandelten Arbeitsstandards
durch die ILO auf insgesamt 189 (Pries 2017, S. 217–219; Maul 2007, S. 351–361; Grotjohann
2011, S. 1–2; Senghaas-Knobloch et al. 2003, S. 7–20).

Arbeits- und Sozialstandards der ILO

Maßgeblich und herausragend sind die im Jahr 1998 verabschiedeten Kernarbeitsnormen der
ILO, welche bis heute oftmals als eine der wichtigsten Errungenschaften der Sonderorganisation
angesehen werden. Bestehend aus acht Konventionen umfasst ihr Gültigkeitsbereich nahezu alle
187 Mitgliedschaftsstaaten. Dies begründet sich darin, dass sich durch die Verabschiedung der ILO-
Erklärung über „grundlegende Rechte bei der Arbeit“ alle Mitglieder zu den Kernarbeitsnormen
bekannt haben (ILO 2017; ILO 1998).

Der Kernpunkt für die Bestrebung dieser Kernnormen geht auf den Weltsozialgipfel in Kopenhagen
im Jahr 1995 zurück. Die dabei geforderten allgemeingültigen Regelungen zur Regulierung und
der Begleitung von Globalisierungsfolgen können als historischer Punkt zur Verstärkung des
Engagements der ILO für eine Kampagne und für die Vorbereitungen der „Erklärung über die
Grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen“ angesehen
werden (ILO 2017; ILO 1998). Trotz der formal wirkenden Niederschrift der Erklärung ist diese
rechtlich nicht bindend und es ergeben sich keine Sanktionsoptionen aus ihr. Vielmehr hat sie die
Funktion einer stetigen Erinnerung an ein gemeinsames Ziel.11

Der zentrale rote Faden, welcher sich durch diese acht Kernarbeitsnormen zieht, ist unweigerlich
mit den Grundprinzipien der Förderung der Vereinigungsfreiheit und dem Recht auf Kollektiv-
verhandlungen, der Beseitigung der Zwangsarbeit, der Abschaffung von Kinderarbeit sowie dem
Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf verbunden. Somit lässt sich festhalten,
dass diese ihre konkrete formal festgehaltene Form in den Konventionen 29, 87, 98, 105, 100,
111, 138 und 182 gefunden haben, welche in Tab. 1 aufgelistet sind. Auch wenn, wie Tab. 1
aufzeigt, nicht alle Kernarbeitsnormen ratifiziert sind, ist ihre Zustimmung überdurchschnittlich
hoch und sie können demnach als etablierte grenzüberschreitende Rechte angesehen werden (ILO
2017; ILO 1998; Pries 2017, S. 215). Neben diesen Kernarbeitsnormen existieren weitere Arbeits-
sowie Sozialstandards der ILO, welche sich aus den Menschenrechten ableiten lassen. Neben
diesen bestehen weitere Konventionen (Übereinkommen), Empfehlungen und Erklärungen für die
Regulierung zur Verfügung. Konventionen der ILO können einen völkerrechtlich verbindlichen
Status bekommen, wenn zwei Drittel der International Labour Conference diese unterstützen
und die jeweiligen Staaten die Konvention ratifizieren (Pries 2017, S. 215–218), wohingegen

11Entscheidend bei der Festlegung und Annahme ohne Gegenstimmen der Erklärung war die Gegebenheit, dass
festgehalten wurde, dass die Konventionen der ILO in keinster Weise für handelsprotektionistische Optionen
verwendet werden dürfen (ILO 2017; ILO 1998).
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Empfehlungen und ebenso Erklärungen nicht zur Ratifizierung der Mitglieder gestaltet sind (ILO
2020a).

Bezeichnung Jahr und Bezug Ratifizierungen

Konvention 29 Zwangsarbeit (1930) und Protokoll von
2014 zum Übereinkommen zur
Zwangsarbeit

178 von 187

Konvention 87 Vereinigungsfreiheit und Schutz des
Vereinigungsrechtes (1948)

155 von 187

Konvention 98 Vereinigungsrecht und Recht zu
Kollektivverhandlungen (1949)

167 von 187

Konvention 105 Abschaffung der Zwangsarbeit (1957) 175 von 187

Konvention 100 Gleichheit des Entgelts (1951) 173 von 187

Konvention 111 Diskriminierung in Beschäftigung und
Beruf (1958)

175 von 187

Konvention 138 Mindestalter (1973) 172 von 187

Konvention 182 Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur
Beseitigung der schlimmsten Formen der
Kinderarbeit (1999)

186 von 187

Tab. 1: Ratifizierungen der Kernarbeitsnormen der ILO bis 2020
Eigene Darstellung und Berechnung auf der Grundlage der ILO Labour Standards
Datenbank (ILO 2020c).

Wie bereits herausgestellt ist die Reichweite der ILO mit ihrem Personal, Mitgliedern und
Ordnungsbildungen nahezu global. Doch eben diese große Reichweite wird oftmals kritisch in
der fachlichen Literatur der Erwerbsregulierungsforschung diskutiert. Neben der Kritik an dem
fehlenden Umsetzungszwang bezieht sich eine weiterführende Kritik auf die Kontrollfunktionen
hinsichtlich der Einhaltung der Konventionen. Eine Kontrolle konzentriert sich somit oftmals auf
interne Diskussionen in der ILO und ist abhängig von Meldungen über Verstöße gegen bereits rati-
fizierte Konventionen. Die Sanktionen der Überprüfung sind meist zu weich, um einen deutlichen
Effekt zu erzielen. Dies zeigt sich daran, dass die Option für finanzielle Sanktionen zwar vorhanden
ist, doch aktiv lediglich einmal in der Geschichte der Sonderorganisation verhängt wurde (Pries
2017, S. 218–224; Grotjohann 2011, S. 3). Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die oftmals
lange Umsetzungsdauer. So dauert die Umsetzung in nationales Recht durch die jeweiligen
nationalen Parlamente teilweise Jahrzehnte (Pries 2017, S. 218–224).

2.3 Die United Nations

Auch wenn die ILO ohne Zweifel die zentrale und prominenteste Sonderorganisation bezüglich des
Feldes der Arbeits-, Beschäftigungs- und Partizipationsbedingungen innerhalb der UN ist, gibt
es zahlreiche Bereiche innerhalb der UN, die das selbige Feld tangieren (Pries 2017, S. 224–225).
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Dies ergibt sich allein daraus, dass Menschenrechte und Arbeitsrecht nicht gänzlich auseinan-
dergehalten werden können, wie es bspw. McIntyre (2008) zeigt und was sich mit dem Blick
auf den Wirtschafts- und Sozialrat der UN nochmals verdeutlicht. Demnach ist ebenso eine
Interaktion zwischen der ILO und Teilen der UN zu beobachten. In diesem Zusammenhang sticht
besonders die Verabschiedung eines Maßnahmenkatalogs zur Förderung menschenwürdiger Arbeit
des Wirtschafts- und Sozialrat der UN im Jahr 2006 hervor. Dabei wurde eben dieser Maßnah-
menkatalog auf der UN-Vollversammlung ein Jahr zuvor verabschiedet und bezieht sich konkret
auf ILO Normen. Dieser Vorgang kann als Erfolg der Decent Work Agenda der ILO gewertet
werden. Ein weiterführender Punkt ist die UN Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, welche
in ihrem Beurteilungsinstrument stark nach den ILO Kernarbeitsnormen ausgerichtet ist und
Bestandteile des Konzeptes der menschenwürdigen Arbeit enthält. Demnach werden Programme
oder Aktivitäten mit einem Bezug zur Erwerbsarbeit von Wirtschaftsakteuren, öffentlicher oder
privater Natur, dahingehend überprüft (Pries 2017, S. 224–225).

In diesem Bereich fällt ebenso ein zentraler Bestandteil des politischen Erbes des ehemaligen UN-
Generalsekretärs K. Annan – der United Nations Global Compact. Die erste Initiative kann auf
das damalige, in dem schweizerischem Davos ausgerichtete, Weltwirtschaftstreffen im Jahr 1999
zurückgeführt werden. Hier warb Annan explizit für eine sich auf lange Zeit positiv auswirkende
soziale Gestaltung der Globalisierung. Damit sprach er gezielt internationale Wirtschaftsfüh-
rer*innen an (Hößle 2018, S. 105–106; Hößle 2013, S. 114–120; Pries 2017, S. 225). Heute ist der
United Nations Global Compact mit einer Teilnahme von 10.435 Unternehmen mit mehr als zehn
Beschäftigten in 166 unterschiedlichen Nationen ein fester Bestandteil der globalen Governance
der Erwerbsregulierung, was sich nochmals in der hohen Anzahl der Fortschrittsberichte von
Unternehmen hinsichtlich der Umsetzung der Prinzipien ihm Rahmen des United Nations Global
Compact verdeutlicht (70.142 Berichte). Hierbei ist der United Nations Global Compact besonders
auf den Bereich der Corporate Social Responsibility fokussiert.12

Die als basal anzusehende Grundlage des United Nations Global Compact sind zehn Prinzipien zu
den Themengebieten der Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz sowie Korruptionspräven-
tion. Die enthalten Prinzipien bezüglich der Beseitigung der Zwangsarbeit, der Diskriminierung,
der Kinderarbeit sowie der Vereinigungsfreiheit machen den Einfluss der ILO Kernarbeitsnormen
nochmals besonders deutlich. Für eine aktive Teilnahme an dem United Nations Global Compact
muss die jeweilige Geschäftsführung eines Unternehmens sich zu den zehn Prinzipien bekennen.
Dies erfolgt durch ein Schreiben an den UN-Generalsekretär. Ab diesem Zeitpunkt muss das
jeweilige Unternehmen die Prinzipien in die Unternehmensstrategie implementieren und diese in
die Entscheidungsfindung einplanen. Es wird ebenso erwartet, dass das Unternehmen zu Entwick-
lungszielen einen Beitrag leistet und für den Global Compact bei seinen Anspruchsgruppen wirbt
und je nach seinem Umsatz zu der Global Compact Foundation beiträgt. Nach einem Jahr müssen
die jeweiligen Unternehmen sog. Communication of Progress Berichte verfassen und vorlegen
(Hößle 2018, S. 106–108). Weiterführend ist die Initiative über unterschiedliche Netzwerke und
feste Veranstaltungen organisiert. So wird die Netzwerkarbeit in ihren Grundsätzen regelmäßig
in Annual Local Networks Forum erarbeitet. In den jeweiligen Netzwerken werden für unter-
12Neben Unternehmen sind ebenso Unternehmensverbände, NGOs, akademische Institutionen, Gewerkschaften

sowie Städte bei der Teilnahme erwünscht. Doch formal ist keine Mitgliedschaft vorgesehen. Hierbei gilt eine
Ausnahme für Unternehmen, welche Nuklear-, chemische und biologische Waffen herstellen. Ebenso ist die
Teilnahme für Tabakunternehmen ausgeschlossen (Hößle 2018, S. 107).
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schiedliche nationalstaatliche Gebiete Möglichkeiten der Umsetzung erarbeitet. Weiterführend
werden auf dem UN Global Compact Board Mechanismen der Compliance und ebenso die
strategische Ausrichtung diskutiert. Die hier entstehenden Ergebnisse werden auf dem Global
Compact Leaders Summit abgestimmt, welches in einem dreijährigen Turnus stattfindet (Hößle
2018, S. 106; Nolan 2013, Vgl.[149–150; Hadwiger et al. 2017, S. 44–46).

Der größte Kritikpunkt an dem UN Global Compact bezieht sich auf die weichen bis fehlenden
Sanktionsmöglichkeiten. Demnach findet keine Überprüfung der Compliance der Teilnehmenden
statt. Dennoch kann der Status als teilnehmendes Unternehmen bei einem Verstoß entzogen
werden, bspw. bei der missbräuchlichen Verwendung des UN-Logos. Ebenso kann bei Nicht-
Einhaltung der Prinzipien sowie fehlender Erstellung eines Berichts ebenso die Teilnahme nach
zwei Jahren verfallen. Bei harten Verstößen ist ebenfalls ein Widerruf des Status als teilnehmendes
Unterthemen seitens der UN möglich (Hößle 2018, S. 110–111; Pries 2017, S. 258–259; Hadwiger
et al. 2017, S. 44–46).

Eine weitere Entwicklung zeigt sich durch die Verabschiedung der UN Guiding Principles on
Business and Human Rights (Resolution 17/4) durch den Menschenrechtsrat der Vereinten
Nationen am 16. Juni 2011. Im Fokus dieser Resolution ist es, die vorherrschenden Praktiken und
Standards hinsichtlich Umgangs von Unternehmen im Lichte der Menschenrechte zu verbessern.
Die Funktionsweise dieser Leitlinien ist für die einzelnen Nationen rechtlich nicht bindend, sondern
die Leitlinien stellen vielmehr Richtlinien dar. Trotz dieser Unverbindlichkeit wurde durch diese
Verabschiedung erstmalig ein anerkannter Referenzrahmen auf globaler Ebene der UN geschaffen.
Bis in das Jahr 2019 haben 24 Nationen aufbauend auf den UN Guiding Principles on Business
and Human Rights einen nationalen Aktionsplan entworfen. Diese sollen die Umsetzung der
Inhalte der Leitlinien auf den Weg bringen (Niebank 2019, S. 8–10).

2.4 Internationale ökonomische Bestimmungen

Mit der voranschreitenden Verflechtung zwischen nationalen Containergesellschaften und der da-
mit verbundenen Internationalisierung entstanden neben der ILO ebenso weitere Organisationen
auf der Grundlage von Kooperationsverträgen zwischen völkerrechtlich souveränen National-
staaten. Für den Themenbereich der Regulierung von Arbeit geraten in diesem Zusammenhang
ebenso ökonomische Bestimmungen auf der internationalen Ebene in den Fokus. Auf der Ebene
der internationalen Organisationen ist hier der Internationale Weltwährungsfonds (IWF), die
Weltbank, die WTO, die UNO sowie die OECD zu nennen, wobei diese teilweise immer wieder
von der Arbeit der ILO tangiert werden (Pries 2010, S. 20; Pries 2017, S. 224; Thouvenin 2015;
Charnovitz 2015). Auch wenn die zentralen Ziele dieser Organisationen nicht spezifisch auf
Arbeits-, Beschäftigungs- und Partizipationsbedingungen fokussiert sind, lassen sich Elemente
der zuvor vorgestellten ILO Kernarbeitsnormen bspw. in den Mindeststandards der WTO, der
Weltbank sowie der OECD wiederfinden.

Der im Jahr 1945 gegründete IWF ist ebenso wie die ILO eine Sonderorganisation der UN. Doch
liegen die Kernziele nicht auf der Regulierung von Arbeit, sondern in der Vergabe von Krediten
für Nationen. Dies ist zum Beispiel nötig, wenn ein Staat durch wirtschaftliche Problematiken in
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ökonomische Schwierigkeiten gerät. Demnach ist die Arbeit der Sonderorganisation sehr finanz-
technisch gestaltet und wird bspw. kaum von der ILO tangiert. Im Hinblick auf den Aktivismus
zivilgesellschaftlicher Organisationen konstatiert Pries (2017), dass NGOs und Gewerkschaften
bezüglich der Rechte der Beschäftigten sowie Konsument*innen hinsichtlich geplanter Privatisie-
rungen seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts spezifische Projekte des IMF beeinflusst haben und
die Sonderorganisation somit Teil erwerbsrelevanter Themen wurde (Pries 2017, S. 229–230; Ebert
2015). Im Gegensatz dazu finden die Kernarbeitsnormen der ILO mehr Beachtung in der Arbeits-
weise der UN Sonderorganisation der Weltbank, welche ebenfalls im Jahr 1945 ins Leben gerufen
wurde und den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete nach dem zweiten Weltkrieg finanzieren
sollte. Mit ihrer ehemaligen neoliberalen Auffassung der ökonomischen sowie gesellschaftlichen
Entwicklung stand die Weltbank den Kernarbeitsnormen zunächst durchaus kritisch gegenüber.
Dies bezog sich besonders auf das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen.
Mittels des zivilgesellschaftlichen Aktivismus für die Kernarbeitsnormen, eigener Forschung der
Weltbank und Evaluierung erfolgte im 21. Jahrhundert ein Wandel dieser basalen Einstellung.
Somit sind die Kernarbeitsnormen fester Bestandteil der Programmaktivitäten der Weltbank,
was sich speziell auf die Vergabe von Krediten sowie Investitionen auswirkt, und es zeigen sich
spezifische Arbeitsrechte in den Safeguard Policies der Weltbank (Ebert 2018, S. 281–290). Diese
Art der Überprüfung und Regulierung wirkt sich direkt auf das Handeln der Antragsteller*innen
für einen Kredit aus — die Unternehmen und Konzernen. Mit Pries (2017) wird in diesem Zu-
sammenhang deutlich, dass sich eben dies an der Kreditvergabe unter Bedingung der Einhaltung
von Kernarbeitsnormen verdeutlicht. Ein Beispiel dafür ist die Verabschiedung der IFC-Politik-
und Leistungsstandards im Jahr 2006 (Pries 2017, S. 229).

Fünfzehn Jahre nach der Gründung der Weltbank und des IMF gründete sich die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Jahr 1960. Ähnlich wie bei der
WTO lag ihr ursprüngliches Kernziel auf dem Abbau von Handelshemmnissen sowie dem Abbau
von Restriktionen bei Investitionen. Dabei lässt sich die OECD als eine Vereinigung von den
damaligen 20 stark industrialisierten Nationen mit einer hohen wirtschaftlichen Ausdifferenzierung
fassen.

Die heutigen oft in den Fokus gerückten Guidelines for Multinational Enterprises (GME) gehen
ursprünglich auf die Erklärung zu Internationalem Handel und Investitionen aus dem Jahr 1967
zurück. Hier wurden die geplanten GME als eines von vier zentralen Instrumenten für die Hilfe
und den Aufbau des weltweiten Handels sowie ausländische Direktinvestitionen genannt. Neun
Jahre später wurde die erste Fassung der GME von der OECD veröffentlicht und unterzeichnet,
um Unternehmen zu einem verantwortungsbewussten grenzüberschreitenden Handeln zu bewegen.
Hiermit entstand erstmalig ein auf Unternehmen zugeschnittener, nahezu globaler Kodex, welcher
das Handeln hinsichtlich des Steuerzahlens, des Umweltverhaltens, der Arbeitsbeziehungen, des
fairen Wettbewerbs, der Beschäftigungsformen, der Menschenrechte, der Forschungsaktivitäten
und ebenso der Informationsweitergabe anspricht sowie appelliert.

Ein zentrales Element war in diesem Zusammenhang die Einrichtung von nationalen Kontakt-
stellen, bei denen Beschwerden über das Verhalten von Unternehmen eingereicht werden können
und ebenso weiterführende Nachfragen gestellt werden können. Hier kommt bereits die passive
Wesensart des Überwachungsmechanismus der Leitlinien in der Fassung von 1976 zum Vorschein.
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So waren staatlich organisierte Überprüfungen durch die Kontaktstellen oder andere Einrichtun-
gen ebenso wie eine Berichterstattung der Unternehmen nicht vorgesehen. Vielmehr mussten die
nationalen Kontaktstellen konkret auf einen Verstoß von außen hingewiesen werden. Aus einer
rechtlichen Sichtweise kann festgehalten werden, dass die nationalen Kontaktstellen im Jahr 1984
mittels dem damaligen neuen OECD Guidelines for Multinational Enterprises Beschluss einen
offiziellen Status erhielten. So waren die nun beitretenden Mitgliedsstaaten rechtlich verpflichtet,
eine nationale Kontaktstelle einzurichten. Im Zeitverlauf wurde der Anwendungsbereich der
Kontaktstellen auf die Bereiche Umwelt, Menschenrechten und Verbraucherinteressen sowie der
generellen Regulierung von grenzüberschreitenden Liefer- und Wertschöpfungsketten erweitert
(Foort 2017, S. 201–210; Pries 2017, S. 288–289, 295).

Erst 22 Jahre nach der Einführung der GME und der massiven zivilgesellschaftlichen Kritik
traf die OECD die Entscheidung für eine Revision. Anders als zuvor wurden bei der Überarbei-
tung Vertreter*innen von Staaten beteiligt, welche keine Mitgliedschaft in der OECD hatten.
Weiterführend wurden NGOs sowie Unternehmen und Gewerkschaften bei der Erarbeitung
ebenfalls durch Vertreter*innen involviert. Auf dieser Basis wurde im Jahr 2000 die Revision
und Erweiterung der GME eingeführt. Ihr war die Verabschiedung der OECD-Grundsätze der
Corporate Governance‘ im Jahr 1999 vorausgegangen. Die bereits angesprochene Miteinbeziehung
weiterer Akteure wurde in der revidierten Fassung fest beibehalten und gestaltet sich heute
in der festen Einbettung von drei Komitees in das jährliche Berichts- und Beratungswesen.
Diese bestehen aus dem OECD Watch-Netzwerk, welches maßgeblich aus NGOs besteht, dem
Business and Industry Advisory Committee der Arbeitgeber*innenseite sowie dem Trade Union
Advisory Committee der Arbeitnehmer*innenseite. Eine wichtige Erweiterung erhielten die GME
im Bereich der Einhaltung der Menschenrechte, zum Umweltschutz sowie zum Themenbereich
des Schutzes vor Kinder- und Zwangsarbeit. Im Ergebnis wurde das Verfahren der Überprüfung
öffentlich nachvollziehbarer. Ein wichtiger Punkt war die Einführung jährlicher Berichte und
Treffen der nationalen Kontaktstellen und die Dokumentierung mittels der OECD Internetseite
sowie konkretere Handlungsanweisungen an die Kontaktstellen. In diesem Zusammenhang spielt
das neu eingerichtete Committee on International Investment and Multinational Enterprises eine
wichtige Kontrollfunktion. So müssen die Berichte dieses Committee vorgelegt werden, welches
die Berichte analysiert und archiviert. Demnach können die OECD Guidelines for Multinational
Enterprises ebenso als ein formalisiertes Verfahren gefasst werden, dass für die wirkliche Anwen-
dung der genannten Standards Sorge trägt. So wird durch offiziell geschaffene und autorisierte
Organe die Einhaltung amtlich festgestellt und ständig durch Messungen überprüft — was
Pries (2017) als eine Zertifizierungspraxis von Unternehmen charakterisiert. Ein wichtiger Punkt
dabei betrifft den Charakter von einer freiwilligen Empfehlungen der Guidelines, die kein Teil
des nationalen oder internationalen Rechts darstellen (Pries 2017, S. 288–289, 295; Foort 2017,
S. 208–210).

Insgesamt lässt sich diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit als ein Startpunkt für eine
transnationale Governance der Erwerbsregulierung nach Pries (2017) fassen — dessen Einschät-
zung sich die vorliegende Arbeit anschließt. Entgegen dieser durchaus positiven Einschätzung
gibt es ebenso Kritik für diese Form der transnationalen Governance der OECD. So zeigt sich
eine lückenhafte Implementierung von Internetseiten seitens der nationalen Beschwerdestellen.
Weiterführend geht aus den jeweiligen nationalen Berichten keine detaillierte Information hin-
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sichtlich laufender Beschwerdeverfahren hervor. Dies wird erschwert durch Berichte seitens der
NGOs, welche sich oftmals bei der Einreichung der Beschwerden als weniger seriöse Partner
wahrgenommen fühlen. Ebenso gibt es Berichte über Unternehmen mit aktiver Lobby-Arbeit
gegenüber der OECD. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die OECD-Leitsätze ein freiwilliges
Instrument bleiben, welches auf der einen Seite institutionalisiert und wirksam erscheint; auf der
anderen Seite ebenso kritische Aspekte aufweist, welche die Grenzen des Regulierungswerkzeugs
aufleuchten lassen (Hadwiger et al. 2017, S. 46–47; Hamm 2009). Eben diese Grenzen zeigen sich
nochmals deutlich bei dem Beschwerdeverfahren der nationalen Kontaktstellen der OECD. So
kann zwar jede Organisation oder Person eine Beschwerde bezüglich eines Verstoßes einer MNC
gegen die OECD-Leitsätze bei einer zuständigen nationalen Kontaktstelle, welche die Beschwerde
prüft und nachfolgend ein neutrales Gesprächsforum für die Erarbeitung einer einvernehmlichen
gemeinsamen Lösung zwischen den Beschwerdefüher*innen und dem jeweiligen Unternehmen
bietet.13 Doch bleibt dieser Prozess ein rechtlich nicht bindender. Findet sich kein Einigung
zwischen den Konfliktparteien statt, wird lediglich eine einseitige Abschlusserklärung zum Fall
mit Handlungsempfehlungen zur zukünftigen angemessenen Umsetzung der OECD-Leitsätze von
der nationalen Kontaktstelle verfasst (BMWK 2021).

Neben den genannten Organisationen wurde mit der Gründung der Welthandelsorganisation
(WTO) im Jahr 1994 auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrages eine internationale
Organisation gegen Handelshemmnisse geschaffen. Trotz dieser Fokussierung kann bereits im
Jahr 1996 ein Bezug zu erwerbsregulierenden Elementen festgestellt werden. Diese beziehen sich
auf eine Erklärung zu grundlegenden Arbeitnehmer*innenrechten der WTO in Bezug auf die
Kernarbeitsnormen der ILO. Hierbei unterstreicht die WTO, dass sie die Kernarbeitsnormen
anerkennt und deren Verbreitung fördern möchte. Diese Verbreitung möchte die Organisation
mittels ihres Kernziels, folglich dem Abbau von Handelshemmnissen und der Förderung des
ökonomischen Wachstums einheitlich erreichen. Dabei weist die WTO die Verwendung der
grundlegenden Arbeitsstandards bezüglich protektionistischer Aktionen konsequent zurück (Pries
2017, S. 194–195).

Elf Jahre nach dieser Erklärung halten Autor*innen der ILO gemeinsam mit Autor*innen der
WTO fest, dass die Arbeits- und Sozialpolitik sowie die Handelspolitik in ihrer Gemeinsamkeit
zusammenwirken. Dabei kann eine gemeinsame stärkere Abstimmung und Koordination der
Bereiche zu positiven Entwicklungen im Rahmen von Handelsreformen führen, wobei konkret die
Beschäftigungsentwicklungen und das wirtschaftliche Wachstum angesprochen werden (Jansen
und Lee 2007, S. 10, 85–90). Auch wenn hier immer wieder konkrete Bestrebungen für eine
Förderung aller Ziele angestrebt wurden, wird die Berücksichtigung der Kernarbeitsnormen
seitens der WTO von gewerkschaftlicher Seite eher als „halbherzig“ bezeichnet und seit den
1990er Jahren durch den internationalen Gewerkschaftsbund wiederholt in Berichten kritisiert.
Dieses eingeschränkte Engagement der WTO begründet sich auch darin, dass zeitgleich mit
der Anerkennung der Kernarbeitsnormen und der Empfehlung für deren Ausweitung sich die
WTO gegenüber vielen unterschiedlichen Akteuren glaubhaft legitimieren muss und sich somit

13Jegliche Beschwerde ist stets bei der nationalen Kontaktstelle der Nation einzureichen, in dem der angeprangerte
Verstoß stattgefunden hat. Falls in dieser Nation keine nationale Kontaktstelle existiert, ist die Beschwerde bei
der nationalen Kontaktstelle der Nation einzureichen, in der das jeweilige angeprangerte Unternehmen seinen
Hauptsitz hat (BMWK 2021).
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möglichst ausgeglichen verhält, was wiederum zu weicheren Regulierungen führt (Pries 2017,
S. 227–228).

In diesem Zusammenhang beschreibt Pries (2017) diese Konstellation des Kernziels der WTO
und der Anerkennung sowie Förderung der Kernarbeitsnormen als Dilemma. Dies hat den
Hintergrund, dass die westlichen Industrienationen weitreichende Beschränkungen im Handel und
ebenso protektionistische Schritte gegen Nationen des globalen Südens aufgrund von deren Nicht-
Einhaltung von Mindeststandards eingeleitet haben, oft ohne dabei zu helfen diese Standards zu
fördern oder durchzusetzen. So verlangen westliche Industrienationen teilweise die Einhaltung
derselben Standards wie zum Beispiel hinsichtlich der Thematik der Kinderarbeit, obwohl
sie die gesetzlichen Grundlagen dieser erst selbst seit einigen Dekaden geändert haben und
darüber hinaus wirtschaftlich kaum vergleichbare Ausgangspositionen haben (Pries 2017, S. 226–
230).14

2.5 Supra- und transnationale Arbeitsgovernance

Neben diesen international agierenden Organisationen wurde das Handlungsumfeld der grenzüber-
schreitenden Erwerbsregulierung seit den 1960er Jahren stark durch die Entstehung supranatio-
naler Verbünde erweitert, begleitet und ergänzt, wobei konkret Elemente der Erwerbsregulierung
besonders seit den 1980ern in der EU besonders herausstechen. Im Rahmen dieses Internationali-
sierungstyps werden dieigen sozialräumlichen und geographischen Grenzen des Nationalstaates
auf eine supranationalen Ebene erweitert. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Verschiebung
der ehemaligen nationalen Souveränität sowie der damit verbundenen gezielten geographischen
Kompetenzen (Pries 2010, S. 20–21).

Neben den noch zu behandelnden Freihandelsabkommen und den darin, teilweise erst beim
zweiten Blick ersichtlichen, Erwerbsregulierungen vollzogen sich in der jüngeren Geschichte
Kooperationen, die über diesen intergouvernementalen Weg hinaus gehen und einen integrativen
Ansatz fokussieren – den Ansatz der supranationalen Governance.

Unweit den Anfängen der heutigen EU durch die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl im Jahr 1951 lassen sich noch einige weitere Entwicklungen bezüglich einer
supranationalen Governance konstatieren. Angefangen mit der im Jahr 1967 verabschiedeten
Association of Southeast Asian Nations-Erklärung entstand der ehemals aus nur fünf Staaten
bestehende supranationale Verbund ASEAN (Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen sowie
Singapur). Nur sechs Jahre später (1973) gründetet sich die durch den verhandelten Chaguaramas
Vertrag die Karibische Gemeinschaft (CARICOM). Nachfolgend lässt sich die Gründung und
Etablierung der heutigen Andengemeinschaft im Jahr 1996 nennen sowie der Mercado Común del
Sur (Mercosur), folglich der gemeinsame Markt des Südens im Jahr 1991, der durch den Vertrag
von Asunción gegründet wurde. Ebenso deutlich zeigt sich die Expansion in dem supranationalen
Verbund der Afrikanischen Union, welche im Jahr 1999 im libyschen Sirte gegründet wurde.
Schließlich, im Jahr 2009, ist die ehemalige Europäische Gemeinschaft mit dem Abschluss des
Vertrages von Lissabon in einen supranationalen Staatenverbund verschmolzen – der heutigen
Europäischen Union.
14Dieses Vorgehen wird seitens der betroffenen Nationen des globalen Südens stark bemängelt.
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Einige dieser Strukturen der supranationalen Governance stellen im Gegensatz zur heutigen EU
eher unverbindliche Rahmenabkommen mit Charakteristika eines Binnenmarktes dar (Pries 2017,
S. 202, 231). Dennoch weisen internationale Rahmenabkommen in der Form von internationalen
Freihandelsabkommen durchaus das Potenzial für eine grenzüberschreitende Regulierung von
Arbeit auf und können im Zeitverlauf eine Ausdifferenzierung erfahren. Aufgrund dessen werden im
Folgenden relevante Bezugspunkte prominenter internationaler Freihandelsabkommen vorgestellt,
um nachfolgend auf das Phänomen der supranationalen Staatenverbünde anhand des Beispiels
der EU einzugehen.

Internationale Freihandelsabkommen

Freihandelsabkommen dienen zunächst der Prämisse des wirtschaftlichen Wachstums durch die
Etablierung eines neuen Marktes, welcher möglichst neue Möglichkeiten der Akkumulation von
Kapital eröffnet. Solche angesprochenen Abkommen wurden in der Vergangenheit maßgeblich von
Nationalstaaten verhandelt und geschlossen, wie bspw. das North American Agreement on Labor
Cooperation (NAALC). In der neueren Geschichte lässt sich ebenso eine Bewegung zur Etablierung
und Verhandlung von supranationalen Staatenverbünden mit einzelnen Nationalstaaten konsta-
tieren, was sich in dem Freihandelsabkommen Comprehensive Economic and Trade Agreement
(CETA) zwischen Kanada und der EU und dem geplanten Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP) zwischen den USA und der EU verdeutlicht.15

Der zunächst als sehr stark erscheinende Fokus auf wirtschaftliche Aspekte verdeckt oftmals
die darin enthaltenden Bestandteil bezüglich des Themengebietes der Erwerbsregulierungen,
ähnlich wie im Fall der WTO und der Weltbank. Dennoch zeigen sich bei der Betrachtung nach
Kay (2005), De Ville et al. (2016), Dierckx (2015), Pries (2017) und Church Albertson und
Compa (2015) höchst interessante Optionen für mögliche Werkzeuge einer grenzüberschreitenden
Steuerung und Regulierung von Arbeit jenseits von Nationalstaaten, welche aus formalisierten
und ausgehandelten Regeln resultieren. Innerhalb des Rahmens der hier vorliegenden Arbeit ist
es nicht möglich, einen allumfassenden Überblick bezüglich aller existenten Freihandelsabkommen
und ihren Bezügen zur Erwerbsregulierung aufzuarbeiten. Dennoch soll im Folgendem mittels des
sehr prominenten North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC) und eines kurzen
Ausblicks auf das United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), das Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA) und das Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP) kurz die Relevanz für den Themenbereich skizziert werden, um später das Gesamtbild der
grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung klarer verstehen zu können.

Der Ursprung des NAALC ist auf das Jahr 1994 zurückzuführen, in dem es als ein Nebenabkom-
men des weitaus voluminöseren North American Free Trade Agreement (NAFTA) in Kraft trat,
welches verhandelte und vereinbarte Regeln für den freien Verkehr von Waren unter den Natio-
nalstaaten USA, Kanada sowie Mexiko beinhaltet. In diesem Zusammenhang hatte das NAALC
als Nebenabkommen eine Legitimationsaufgabe für das NAFTA-Abkommen, welches zuvor von
NGOs, Unternehmerverbänden, staatlichen Einrichtungen und massiv von gewerkschaftlicher
Seite kritisiert wurde. Ein zentraler Punkt bezog sich auf die Erhaltung der jeweiligen nationalen
Souveränität bezüglich der Regulierung von Erwerbsarbeit. Somit wurden grenzüberschreitende
15Ein weiteres aktuelles Beispiel findet sich im Trans-Pacific Partnership. Hierzu eignet sich besonders Kolben

(2017).
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Regeln entworfen, die es ermöglichen, die Sicherstellung der jeweiligen nationalen Gesetze ebenso
in allen drei Partnernationen des Abkommens zu verlangen. Für den Fall eines Verstoßes wurden
Reglungen zur Beschwerde geschaffen, welche maßgeblich von Gewerkschaften aus den USA,
mexikanischen Gewerkschaften sowie NGOs verwendet werden. Aufgrund dieser stark national
ausgerichteten Regelung kann das Werkzeug der NAALC als eher schwaches und ernüchterndes
Beispiel für eine transnationale Regulierung von Erwerbsarbeit angesehen werden (Pries 2017,
S. 231–234). Dennoch muss ebenso festgehalten werden, dass Freihandelsabkommen als trans-
nationale Global-Governance-Institutionen angesehen werden können. Diese stellen wiederum
transnationale Machtstrukturen dar, welche neue politische Möglichkeiten für eine entstehende
transnationale soziale Bewegung bieten, was sich bspw. in der Kooperation von Gewerkschaften
aufzeigen lässt (Kay 2005, S. 727–744).

Ähnliche arbeitsrechtliche Bestimmungen zeigen sich in einem bilateralen Textilhandelsabkommen
zwischen den USA und Kambodscha aus dem Jahr 1999, welches Zölle und Quoten für den
Export von Textilprodukten aus Kambodscha in die Vereinigten Staaten festlegte. Darüber
hinaus war eine Arbeitsrechtsklausel enthalten. Die grundlegende Vorgehensweise bezog sich auf
die Einhaltung der geltenden Arbeitsgesetze und der internationalen Arbeitsnormen und der
damit verbundenen Erhöhung der Quoten um einen bestimmten Betrag seitens der US-Regierung.
Für die Überprüfung der Einhaltung finanzierte die USA ein Überwachungsprogramm für die
Textilfabriken in Kambodscha, das wesentlich durch die ILO geleitet wurde. Innerhalb dieses
Programmes wurde ebenso ein Transparenzmechanismus implementiert, welcher Informationen
über die Einhaltung der Quoten in Online-Berichten öffentlich zugänglich machte. Durch die
Pflicht an der Teilnahme an diesem Programm seitens der Regierung in Kambodscha gelang
es, die Exporte des Staates hinsichtlich der Textilindustrie zu erhöhen. Im späteren Verlauf
zeigten sich Untereinheiten der Weltbank an dem Erfolg des Programmes interessiert, weil dieses
einen Weg aufzeigte, Arbeitsbedingungen zu verbessern und ebenso die Wettbewerbsfähigkeit
zu steigern. Aufgrund dessen schloss sich die Internationale Finanz-Corporation (IFC) als
Untereinheit der Weltbank mit der ILO für das heutige Programm „Better Work“ zusammen.
Diesem gehört ein Beratungsgremium von globalen Gewerkschaftsverbänden, Arbeitgeber*innen
und Regierungen an. Somit konnte das ursprüngliche Programm auf sechs Nationen ausgeweitet
werden. Dabei finanzieren unterschiedlichen Parteien die jeweiligen nationalen Programme.
Die finanziellen Mittel für den Hauptsitz des Programmes wurden im Jahr 2013 durch die
Regierungen der Niederlande, der Schweiz, Australiens und darüber hinaus von den privaten
Stiftungen Levi-Strauss-Stiftung und der United States Council Foundation finanziert. Hierdurch
zeigt sich das bestehende Potenzial von Handelsabkommen für die Etablierung fester Programme
zwischen staatlichen, internationalen und privaten Akteuren (Kolben 2015a, S. 453–455; BT
2020).

Das Freihandelsabkommen durch bereits vorhanden Konventionen und Standards in Nationen
tangiert werden, zeigt sich im aktuellen USMCA, welches als der Nachfolger des obige NAFTA-
Abkommens angesehen werden kann. Das im Jahr 2018 erstmalig unterzeichnete Abkommen
ist besonders interessant bezüglich der ILO Kernarbeitsnormen. So wurde in diesem Rahmen
festgehalten, dass Mexiko Tarifverhandlungsfähigkeit von Gewerkschaften im Sinne der ILO Kern-
arbeitsnorm 98 einführen muss. Damit wird speziell das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung,
Tarifverhandlungen sowie die freie Wahl einer Gewerkschaftszugehörigkeit von Arbeiter*innen
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fokussiert. Darüber hinaus wird die Diskriminierung oder Nötigung von Beschäftigten für ge-
werkschaftliche Aktivitäten oder Unterstützung verboten. In diesem Rahmen musste ebenso ein
funktionierendes System etabliert werden, welches die Wahl von Gewerkschaftsführer*innen auf
die Elemente einer persönlichen, freien sowie geheimen Abstimmung überprüft. In diesem Sinne
soll ebenso überprüft werden, dass Tarifvertrags- und Gewerkschaftsverwaltungsdokumente allen
Beschäftigten in einfacher und zugänglicher Form zur Verfügung gestellt werden. Diese Doku-
mente müssen ebenso öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
Etablierung von Mindestlohn-Anforderungen für Automobilprodukte, um sich für die Zollfreiheit
zu qualifizieren. Somit müssen Arbeitgeber*innen nachweisen, dass ihre Produkte im Rahmen
eines Mindestlohns hergestellt wurden (Campos Ortiz 2019, S. 269–277).

Neben den obigen Beispielen zeigen sich ebenso massive Proteste hinsichtlich einer Liberalisierung
im Rahmen des geplante TTIP Abkommens zwischen den USA und der EU und dem bereits abge-
schlossene CETA Abkommen zwischen der EU und Kanada, welches seit 2017 vorläufig in Kraft
getreten ist (KOM 2018; KOM 2015a; De Ville et al. 2016; Dierckx 2015).

Hinsichtlich der Regulierung erwerbsrelevanter Themen steht besonders die Implementierung des
jeweiligen „Investor State Dispute Settlement“ Mechanismus (ISDS) in der Kritik, welcher es bspw.
einen Unternehmen erlauben würde gegen einen Nationalstaat ein Verfahren zur Streitbeilegung
durch ein privates Schiedsgericht zu initiieren. Durch ein vollständiges in Kraft treten von CETA
bestände ebenso die Möglichkeit, dass Unternehmen mit dem Stammland USA mittels einer
kanadischen Tochtergesellschaft den ISDS Mechanismus von CETA nutzen, um europäische
Staaten zu verklagen (Dierckx 2015, S. 336–337). Generell ist dies nur möglich, wenn das
jeweilige Unternehmen in dem geographischen Bezugsraum des Nationalstaates Investitionen
geleistet hat und seine Rechte verletzt sieht. Dieser Mechanismus ist in beiden Abkommen in einer
ähnlichen Form vorhanden. Im Rahmen von TTIP wurde und wird dieses Verfahren massiv seitens
der Gewerkschaften, NGOs sowie politischen Partien dahingehend kritisiert, das Regierungen
somit spezifische soziale Schutzmechanismen und den Umweltschutz verringern, um nicht von
Unternehmen verklagt zu werden. Demnach würde sich zum Beispiel ein indirekter Druck der
Liberalisierung in Europa aufbauen und somit würde ebenso die aktuell vorherrschende staatliche
Souveränität geschwächt werden, was zum Beispiel seitens der deutschen Industriegewerkschaft
Metall in Bezug auf TTIP nochmals herausgestellt wurde (Dierckx 2015, S. 334–336; IGM
2014).

Erwerbsregulierung in Staatenverbünden: Das Beispiel der EU

Auch wenn die obigen neu entstandenen Strukturen meist primär das Ziel einer wirtschaftli-
chen Zusammenarbeit hatten, so hatte eben diese Entwicklung zur Folge, dass das klassische
Beziehungsgeflecht aus Kapital, Staat sowie Arbeit und die sich darin befindenden klassischen
Akteure nach Müller-Jentsch (1997) durch neue supranationale Verflechtungen erweitert und
teilweise in ihrer Funktion ergänzt und in manchen Bereichen unterwandert wurden. Der hierbei
ausdifferenzierteste Staatenverbund und die supranationale Struktur ist aktuell die EU, welche
im Laufe der letzten elf Jahre eine basale Grundlage von erwerbsregulierenden Elementen auf
unterschiedlichsten Rechtsebenen verabschiedet und ratifiziert hat (Pries 2017, S. 212–213, 235).
Dabei werden in den Sozialwissenschaften unterschiedliche Ebenen des EU-Rechts bzw. Rechts-
handlungen differenziert, welche sich ebenso auf die Regulierung von Arbeit beziehen können, wie
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es Pries (2017) und Tömmel (2008) deutlich machen. Bei der Einteilung unterscheiden sich Pries
(2017) und Tömmel (2008) besonders im Hinblick auf die Einordnung der EU-Verträge, welche bei
Tömmel (2008) nicht aufgeführt werden. Demgegenüber nennt Pries (2017) Empfehlungen sowie
Stellungnahmen in einer Kategorie. Im Folgenden wird sich an diesen Darstellungen orientiert
und es werden im Sinne der Übersicht sechs Ebenen erläutert.

Dabei ist die folgende Reihung durch die Stärke bezüglich der Durchsetzung der jeweiligen
Ebenen definiert. Demnach können die EU-Verträge wie etwa der Vertrag von Lissabon aus dem
Jahr 2007 als primäres Recht an der ersten Stelle genannt werden. Die zweite Ebene bezieht sich
auf die EU-Verordnungen. Diese beziehen sich wiederum auf sekundäres EU-Recht. Besonders an
den EU-Verordnungen ist, dass diese von allen Mitgliedern direkt umgesetzt werden müssen und
bindend sind. Die jeweilige konkrete Ratifizierung in nationales Recht bleibt den Mitgliedsnationen
überlassen. Demgegenüber stehen auf der dritten Ebene die EU-Richtlinien, welche ebenfalls als
sekundäres Recht gefasst werden können. Der bindende Charakter bezieht sich hierbei zwingend
auf eine direkte Unterschrift des jeweiligen Mitglieds. Viertens sind die EU-Entscheidungen zu
nennen, die spezifisch auf juristische oder natürliche Personen bezogen sind. Diese sind ebenso
direkt gültig, doch gelten diese für einen eingegrenzten und fallspezifischen Bereich. Auf der fünften
Ebene sind die sog. EU- Empfehlungen zu nennen, welche nicht verbindlich sind. Konkret werden
in diesen anvisierte Ziele festgelegt. Diese werden spezifischen Einheiten (Handlungsträger*innen)
empfohlen. Auf der sechsten Ebene befinden sich die Stellungnahmen, welche ebenso keinen
verbindlichen Charakter haben. Maßgeblich werden diese verwendet, um spezifische Beurteilungen,
teilweise politisch, zu äußern (Tömmel 2008, S. 94–99; Pries 2017, S. 237–238; Müller-Jentsch
2017, S.138–140).16 Im Anschluss an diese Übersicht werden die zwei, von Pries (2017) ermittelten,
prominentesten erwerbsregulierenden Elemente der EU kurz skizziert und durch die Generalised
Scheme of Preferences (GSP) Initiative der EU ergänzt.

Grundlegend für eine Erwerbsregulierung auf der Ebene des supranationalen Staatenverbundes
ist der Europäische Dialog, welcher bereits auf das Jahr 1957 und somit auf den Europäischen
Sozialfonds zurückgeht. Dieser ist immer noch ein herausstechender Fonds der EU, welcher zur
Verbesserung der Erwerbssituation bspw. nach wirtschaftlichen Krisen zur Bekämpfung der
steigenden Arbeitslosigkeitsquote, prekären Lebensbedingungen sowie zur Transformation der
EU hin zu einer integrativen Gesellschaft verwendet wird (KOM 2020a; Pries 2017, S. 236–237).
Ausgehend von diesem Ziel erarbeitet jedes staatliche Mitglied der EU ein Rahmenprogramm mit
Operationen und Strategien, welche ebenso von und für spezifische Regionen innerhalb der EU
erarbeitet werden. Hierdurch kann den jeweiligen Bedürfnissen und den schwächeren Regionen
in der EU gezielter geholfen werden, wobei diese nochmals durch den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung gestärkt werden sollen (Pries 2017, S. 236–237).17

Ausgehend von der obigen Initiative und Durchsetzung des Europäischen Sozialfonds wurden
die thematischen Bereiche der Partizipations-, Beschäftigungs- sowie der allgemeinen Arbeits-
bedingungen der abhängig Beschäftigten in den 1980er Jahren verstärkt in den Fokus gerückt.
16Wichtig ist dabei, dass Stellungnahmen sowie die EU-Empfehlungen von der Kommission und dem Ministerrat

erlassen werden können. Hierfür benötigt es keine Miteinbeziehung anderer EU-Organe. Im zeitlichen Verlauf
können Reglungen der fünften und der sechsten Ebene in verbindliche Ebenen übernommen werden (Tömmel
2008, S. 94–99).

17Ein Fonds zum Ausgleich der unterschiedlichen Vorbedingungen der jeweiligen Regionen ist der Solidaritätsfonds
für die Abmilderung von Umweltkatastrophen.
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Hier ist der 1985, auf der Grundlage von EU-Verträgen, initiierte Soziale Dialog besonders
hervorzuheben, welcher die europäischen Arbeitgeber*innen- und Gewerkschaftsverbände in die
Lage versetzt, Rahmenabsprachen bezüglich spezifischer Teilaspekte der oben genannten Bedin-
gungen auszuhandeln, die später in EU-Richtlinien übernommen werden können. Ebenso sind
freiwillige Vereinbarungen zwischen den Verbänden, mit einer eigenverantwortlichen Kontrolle,
möglich. Alle angesprochenen Verfahren beziehen sich auf eine bilaterale Aushandlungsbasis,
welche entweder branchenbezogen oder branchenübergreifend sein kann und mit einem Vertrag
festgehalten wird. Darüber hinaus können beide (Arbeitgeber- und Gewerkschaftsverbände)
Initiativen sowie Gesetzesvorhaben (Verordnungen und Richtlinien) auf den Weg bringen und
deren Durchsetzung erkämpfen. Dies wird durch die Teilnahme an trilateralen Gespräch mit
den EU-Gremien ermöglicht, denn die Arbeitgeber- und Gewerkschaftsverbände müssen von
den Organen der EU gehört und ihre Ausarbeitungen bearbeitet werden. Seit 1998 ist ebenso
der soziale Dialog auf einer sektoralen Ebene möglich (KOM 2020c; Casale 2017), folglich ein
Dialog zwischen den jeweiligen Branchenverbänden, was in der Literatur oftmals als effizienter
beschrieben wird. Daneben wird in der Literatur moniert, dass die Arbeitgeberverbände ein
weniger starkes Engagement hinsichtlich der beschriebenen Einflussnahmen aufzeigen. Darüber
hinaus fehlen adäquate Strukturen der Arbeitgeberverbände auf der europäischen Ebene, um in
einem hohem Maße aktiv zu werden (EU-R 2012; Pries 2017, S. 236–240; Müller-Jentsch 2017,
S.150–156).

Neben diesem Werkzeug, welches eine starken inneren Fokus hinsichtlich der EU hat, bestehen
ebenso Werkzeuge zur Regulierung von Arbeit mit einem starken Fokus außerhalb der EU.
Diesbezüglich sticht das Generalised Scheme of Preferences (GSP) der EU stark in den Fokus.
Das GSP wurde nach der UNCTAD-Empfehlungen von 1971 initiiert. Zentral war es dabei,
Nationen des globalen Südens einen Zugang zum EU-Markt zu ermöglichen, um diesen hierdurch
Wachstumsoptionen auf den Weg zu bringen. Demnach wurden durch das GSP Einfuhrzölle für
Produkte reduziert und es wurde durch die Anwendung eines differenzierten Ansatzes versucht,
verschiedene Bedürfnisse der jeweiligen Nationen des globalen Südens zu berücksichtigen (Marx
2018, S. 3–4; Bandara und Naranpanawa 2015, S. 1446–1447; KOM 2015b, S. 2–4, 11–13; KOM
2020b).

Heute differenziert sich das Programm in drei Varianten, welche seit 2014 gelten und für zehn
Jahre wirksam sind (Verordnung Nr. 978/2012).18 Neben der Standardregelung für aktuell
30 Gebiete und Nationen gilt eine Zollermäßigungen von ca. 66%. Daneben existiert die sog.
„Everything but Arms“ Sonderregelung mit einem vollständigen Zoll- und quotenfreien Zugang
für alle Produkte außer Waffen, welche aktuell für 49 am wenigsten wirtschaftlich entwickelte
Nationen gilt. Für den Bereich der grenzüberschreitenden Regulierung von Arbeit sind diese
beiden Varianten weniger stark von Interesse. Vielmehr Relevanz für dieses Feld kommt der
Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und einer guten Regierungsführung zu, die aktuell für
13 Nationen gilt (Armenien, Bolivien, Kap Verde, Costa Rica, El Salvador, Georgien, Guatemala,
Mongolei, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru und die Philippinen). Dieses Programm wird unter
dem Kürzel GSP+ geführt und beinhaltet eine Zollfreiheit, die sich im wesentlichen auf dieselben
66% Zolltariflinien beziehen. Diese Bedingung greift jedoch nur für Nationen, welche basale
18Diese Verordnung ersetzte die Verordnung Nr. 732/2008 des Europäischen Rates. Dessen Anwendung wurde

wiederum mittels der Verordnung Nr. 512/2011 verlängert.
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internationale Übereinkommen bezüglich der Themengebiete der Arbeitnehmer*innenrechte, des
Umweltschutzes, der Menschenrechte sowie der verantwortungsvollen Staatsführung ratifizieren
und diese ebenso wirksam umsetzen (Marx 2018, S. 3–4; Bandara und Naranpanawa 2015,
S. 1446–1447; KOM 2015b, S. 2–4, 11–13).

Ein ähnliches Programm unter dem Namen US Generalised System of Preferences existiert in
den USA, wobei dessen Einfluss auf Arbeitsbedingungen durchaus diskutabel ist, was sich bspw.
für das US-amerikanische Programm hinsichtlich Chile und Indien aufzeigen lässt (Hoda und
Prakash 2012, S. 62, 66–67; Church Albertson und Compa 2015). Bezüglich des europäischen
GSP+ Programmes können ähnliche vorsichtige Problematiken der Wirksamkeit für Pakistan
bezüglich der Armutsbekämpfung im Textilsektor in Karachi konstatiert werden (Siddiqui 2016,
S. 62, 66–67).19

Der dritte prominent hervorstechende Punkt für eine grenzüberschreitende Erwerbsregulierung
durch einen supranationalen Staatenverbund ist die Richtlinie 94/45/EG des Europäischen Rates
von 1994 über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats (EBR) oder die Schaffung eines
Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer*innen in gemeinschaftsweit operie-
renden Unternehmen sowie Unternehmensgruppen, welche im Jahr 2009 einer Revision unterzogen
wurde. Diese sieht vor, dass ein Unternehmen, dass 1000 Personen in den Mitgliedsstaaten der
EU und einen Anteil von mindestens 150 beschäftigten Personen in einem Mitgliedstaat der
EU und ebenso außerhalb des Stammlandes (Gesellschaftssitz) des Unternehmens beschäftigt,
einen EBR einrichten muss (Richtlinie 94/45/EG 1994; Richtlinie 2009/38/EG 2009). Mit der
heutigen Etablierung von 1157 EBR bis in das Jahr 2020 ermöglichte die Richtlinie es den
Gewerkschaften, ihre internationale Zusammenarbeit hinsichtlich der Kommunikationswege in
besonderer Weise zu fördern (ETUI, the european works council database 2020, S. 9; Pries 2017,
S. 236–250).20

Die konkreten Rechte des EBR beziehen sich auf ein Konsultations- sowie Informationsrecht
gegenüber dem Management. Demnach muss das jeweilige Management den EBR geringstenfalls
einmal im Jahr über die ökonomische und generelle Situation des Unternehmens in einer ausführli-
chen Form berichten. Aufgrund der Ausgestaltungsmöglichkeiten bezüglich der Zusammensetzung
des EBRs haben sich, wie es Pries (2017) nach Platzer und Weiner (1998) herausstellt, zwei
Formen des EBR als Gremium herausgebildet: Erstens das französische Modell mit einer maß-
geblichen Anzahl von Management- sowie Arbeitnehmervertreter*innen, welches ca. zwei Drittel
aller EBRs betrifft, und zweitens das deutsche Modell, welches gänzlich aus Vertreter*innen
der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer*innenseite zusammengesetzt ist. Die Prägung
und Zusammensetzung des jeweiligen EBR ist stark von dem sog. Stammlandeffekt abhängig.
Demnach fließen normative, teils kulturelle Aspekte in die Konstitution des Gremiums mit ein,
was für den japanischen Bereich nochmals von Hertwig (2015) herausgestellt wurde (Pries 2017,
S. 236–250; Müller-Jentsch 2017, S.145–150).

Im Gegensatz zu der anfänglich sehr kritische Betrachtung der EBRs bezüglich ihrer Wirksamkeit
und der Existenz von symbolischen, nahezu inaktiven EBRs, wie es zum Beispiel Streeck (1997)
19Diese Ergebnisse für Pakistan haben keinen ersichtlichen Peer-Review Begutachtungsprozess durchlaufen und

geben nur eine Tendenz wieder. Sie stellen eher weniger eine gesicherte empirische Grundlage dar.
20Dabei besteht die Eventualität, dass in diesem Rahmen kein EBR eingerichtet wird oder andere Formen eines

Konsultations- und Informationsverfahrens geschaffen werden.
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oder Lecher et al. (1999) und Lecher et al. (2001) konstatierten, ist die heutige Bewertung
durchaus positiver. So kann von einer Institutionalisierung des Gremiums gesprochen werden,
welches steigende Führungskomitees, Qualifizierungsmaßnahmen für Mitglieder und mehreren
Sitzungen im Jahresverlauf aufweist (Pries 2017, S. 236–250).21

2.6 Internationale Gewerkschafts-, Arbeitgeberverbände und
Unternehmen

Dass innerhalb von ökonomischen Bestimmungen, Regulierungen von Staatenverbünden und inter-
nationalen Organisationen mannigfaltige, teils verdeckte grenzüberschreitende Mechanismen und
Typen der Kontrolle, Ausarbeitung, Verhandlung, Etablierung und Verfestigung unterschiedlicher
Arbeits-, Beschäftigungs- und Partizipationsbedingungen konstatiert werden können, wurde mit
dem obigen Kapiteln deutlich skizziert. In diesem Zusammenhang fielen bereits organisationale
Strukturen wie Gewerkschaften, Unternehmen sowie Konzerne mit ihrer Relevanz für den themati-
schen Bereich in den Fokus. Dieser Umstand ist keineswegs zufällig, denn der thematische Bereich
des Kampfes um bessere Bedingungen im Feld der Erwerbsarbeit ist am stärksten mit der Gewerk-
schaftsbewegung und ihrem klassischen Gegenspieler der Arbeitgeber*innen verknüpft. Ausgehend
von diesem Punkt sind beide Akteurstypen durchaus nationalen Ursprungs, obwohl besonders
gewerkschaftliche Strukturen, im Gegensatz zu anderen Akteuren, sehr früh grenzüberschreitende
Strukturen aufgewiesen haben (Müller-Jentsch 2017, S.13–18). Im Folgenden werden eben diese
Strukturen kurz skizziert und der heutige Status quo der internationalen Gewerkschaftsverbände
dargestellt. Nachfolgend werden prominente grenzüberschreitende Arbeitgeberverbände skizziert,
um letztlich auf die zunehmende Relevanz von MNCs einzugehen.

Retrospektiv zeigen die internationalen gewerkschaftlichen Kooperationen, welche ihren Ur-
sprung in der sozialen Arbeiter*innenbewegung im 19. Jahrhundert hatte, bereits im Jahr 1901
eine Vernetzung durch die damalige internationale Konferenz in Kopenhagen. Dieser zeitlich
beschränkten Vernetzung folgte im Jahr 1903 ein internationales Sekretariat der nationalen
Gewerkschaftsverbände (Beyer und Schnabel 2017, S. 22–23; Pries 2017, S.196–201; Rüb 2009, S.
149). Auch wenn dieser Punkt hier als imitierender Zeitpunkt herausgestellt wurde, muss festge-
halten werden, dass dieser die Gründung zahlreicher internationaler Gewerkschaftssekretariate
voraus ging, welche nach van der Linden (2017) bis auf das Jahr 1889 mit der Gründung des
internationalen Gewerkschaftssekretariat der Typographen und Drucker, Hutmacher, Zigarren-
dreher und Tabakarbeiter sowie Schumacher zurück verfolgt werden kann (van der Linden 2017,
S. 306–310 ). In diesem Zusammenhang hält Pries (2017) eine Erweiterung fest: So wurde dies
durch die Gründung des International Federation of Trade Unions in Zürich im Jahr 1913, die
bis 1930 ein Sekretariat in Amsterdam unterhielt erweitert. In den Wirren der Zeitgeschichte
wurde dieses zunächst nach Berlin, dann nach Paris und schließlich nach London im Jahr 1940
21Neben der EBR Richtlinie und dem Sozialen Dialog, auf der Grundlage europäischer Verträge, ist ebenfalls

die grenzüberschreitende Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft zu nennen, die seit den 2000er
Jahren angewendet wird (Einführung durch eine EU-Verordnung). Dies ist eine Kapitalgesellschaft, deren
ökonomisches Kapital in Aktien aufgeteilt ist und deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der EU befinden muss.
Bei einer Gründung gelten in diesem Fall die Mitbestimmungsregelungen des ausgewählten Mitgliedstaats für
den Stammsitz der Aktiengesellschaft. Dabei wird moniert, dass somit starke Mitbestimmungsstrukturen und
Regelungen wie sie bspw. in der Bundesrepublik Deutschland vorherrschen, umgangen werden können. Doch
besteht ebenso die Möglichkeit einer Verbreiterung der Partizipation (Informations- und Konsultationsrechte)
von abhängige Beschäftigen (Pries 2017, S. 239–240).
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verlegt. Nach dem zweiten Weltkrieg und den tiefen Einschnitten in die zivilgesellschaftlichen
Strukturen wurde die International Federation of Trade Unions als World Federation of Trade
Unions unter dem Einfluss der damaligen Sowjetunion fortgeführt. Bereits vier Jahre nach dem
Ende des zweiten Weltkrieges kam es zu einer Abspaltung von der World Federation of Trade
Unions. So spaltete sich der International Confederation of Free Trade Unions (sozialdemokra-
tisch und westlich-marktwirtschaftlich orientiert) von der World Federation of Trade Unions
(Sowjetunion orientiert). Diese doppelte Struktur existierte bis in den Kalten Krieg hinein und
machte ein gemeinsames Handeln von Grund auf kompliziert, was immer wieder zu Problema-
tiken führte und die grenzüberschreitende Kooperation der Gewerkschaften störte (Pries 2017,
S.196–197).22

Nach dem Zerfall und Auflösungsprozess der ehemaligen Sowjetunion schmolz ebenso der Einfluss
des World Federation of Trade Unions. Dieser Bedeutungsverlust wurde durch den Prozess
der Aufnahme ehemaliger Satellitenstaaten der Sowjetunion in die EU verstärkt. Fünfzehn
Jahre nach der formalen Auflösung der Sowjetunion gründete sich die International Trade Union
Confederation (ITUC). Diese Gründung ging aus acht dachverbandsunabhängigen Gewerkschaften,
dem International Confederation of Free Trade Unions sowie dem World Confederation of Labour
hervor. Heute ist die ITUC in dem Verband Global Unions gemeinsam mit dem Trade Union
Advisory Committee der OECD sowie den internationalen Branchengewerkschaften organisiert,
welcher seit 2007 existiert und maßgeblich gewerkschaftliche Koordinationsaufgaben, Lobbyarbeit
und globale Kampagnen übernimmt (ITUC 2020; Pries 2017, S.196–197).

Die ITUC hat heute ihren Sitz in Brüssel und ist eng mit dem Europäischen Gewerkschafts-
bund sowie den globalen Branchen-Gewerkschaftsföderationen verbunden, wobei ebenso eine
Kooperation mit der ILO und weiteren UN-Sonderorganisationen besteht. Neben ihrem Sitz in
Brüssel existieren die Regionalorganisationen Asien/Pazifik, Afrika sowie für Gesamtamerika. Im
Jahr 2019 werden nach eigenen Angaben der ITUC 200.182.174 Arbeitnehmer*innen vertreten.
Dabei summiert sich die Anzahl der Mitgliedsorganisationen auf 332 in 163 Nationen sowie
Hoheitsgebieten (ITUC 2019). Mit dieser Struktur und den hinzukommenden Büros in Amman,
Genf, Moskau, New York, Sarajevo, Vilnius sowie Washington DC kann die ITUC wahrlich als
transnationale Organisation gefasst werden, welche in einem Rhythmus von vier Jahren auf einem
Kongress basale politische Orientierungen berät sowie einen Lenkungs- und Vorstandsausschuss
wählt (Pries 2017, S. 198; Pries 2010, S. 13, 74–75, 148, 184).

Im Laufe der Zeit formierten sich ebenfalls die Nachfolgeorganisationen der weiter oben angespro-
chenen internationalen Berufssekretariate — die globalen Gewerkschaftsföderationen bzw. Global
Union Federations (GUF), welche ihren Ursprung teilweise im 19. Jahrhundert haben (ITF 2020;
Pries 2017, S. 198). Diese haben hinsichtlich der grenzüberschreitenden Gewerkschaftsarbeit eine
sehr hohe Bedeutung bezüglich der branchenbezogenen Thematiken. Dabei besteht zwischen den
GUFs eine große Streuung bezüglich ihrer Größe. Maßgeblich und führend ist hier die im Jahr 2012
entstandene IndustriALL Global Union (Fusion aus dem Internationalen Metallgewerkschaftsbund,
Internationale Föderation der Chemie-, Energie-, Bergbau- und Fabrikarbeitergewerkschaften
und der Internationalen Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter-Vereinigung) mit über 50 Mio.
22Neben den genannten internationalen Gewerkschaftsföderationen existierte nebenher noch eine internationale

christlich geprägte Gewerkschaftsföderation namens World Confederation of Labour, die wiederum weniger
einflussreich war (Pries 2017, S. 207 )
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Mitgliedern im Energiesektor, Bergbau sowie in der allgemein verarbeitenden Industrie in über
140 Nationen. Dabei konzentriert sich die gewerkschaftliche Arbeit auf MNCs und Verhandlungen
mit diesen (IndustriALL 2020; Pries 2017, S.199–200).23

Neben dieser Ebene der Branchen entstand in den 1970er Jahren eine europäische Gewerk-
schaftsstruktur, welche ebenfalls auf der Ebene der Branchenzugehörigkeit bzw. -zuständigkeit
von Dachverbänden agiert — die European Trade Union Confederation (Rüb 2009, S. 149–150).
Mit einer Mitgliederanzahl von insgesamt 45 Millionen Arbeiter*innen und 90 Mitgliedsgewerk-
schaften sowie 10 europäischen Gewerkschaftsverbänden aus 38 europäischen Nationen setzt sich
die European Trade Union Confederation für verbesserte Bedingungen für Arbeitnehmer*innen
(Arbeitnehmer*innenrechte, hochwertige Arbeitsplätze, sowie eine faire Gesellschaft) unter den
Werten der Demokratie, Gleichheit, Solidarität und sozialen Gerechtigkeit ein (ETUC 2020;
Müller-Jentsch 2017, S.142–144; Pries 2017, S.200, 238).24 Dabei lässt sich hinsichtlich der Aus-
differenzierung einer europäischen gewerkschaftlichen Bewegung die geringe Unterstützung durch
ihre nationalen Partnergewerkschaften, die geringe Bereitschaft der europäischen Kapitalverbände
hinsichtlich der Verhandlung für flächendeckende Tarifverträge sowie die eher undurchsichtige
Mehrebenstruktur der EU als Hindernis nennen (Hoffmann 2010).25

All diese Beispiele grenzüberschreitender gewerkschaftlicher Strukturen erwecken den Eindruck
einer nahezu gänzlichen grenzüberschreitenden Struktur. Tatsächlich konstituiert und bewegt sich
die gewerkschaftliche Identitäts- sowie die Verbandsbildung für nationale Gewerkschaften noch
bis heute im Rahmen des Nationalstaates, was Rüb (2009) für die 2000er Jahre ermittelt und was
sich in den 2010er Jahren kaum verändert hat. Somit grenzt die grenzüberschreitende Vernetzung
der nationalen Systeme und deren Erosion durch transnationale Räume die Handlungsoptionen
der nationalen Gewerkschaften in ihrer jetzigen Konstitution ein (Hoffmann 2010, S. 90–91;
Dingeldey et al. 2015, S. 11–13). Dabei sind die meisten prominenten nationalen Gewerkschaften
in eine grenzüberschreitende gewerkschaftliche Mehrebenenregulation eingebunden, welche sich
auf die Ebenen national, europäisch und nahezu global erstreckt und aktive Handlungsoptionen
aufzeigt (Rüb 2009, S. 148–150). So muss neben den Einschränkungen sowie der wirtschaftlichen
Krise 2008/2009, wie es Lehndorff et al. (2019) beschrieben, ebenso konstatiert werden, dass
sich ca. seit den 2000er Jahre durchaus eine Differenzierung hin zu einem transnationalen
Mehrebenensystems vollzieht, welches teilweise globale Aspekte miteinschließt (Pries 2017, S.
200).

Grundsätzlich steht die Wirksamkeit der oben beschriebenen grenzüberschreitenden gewerk-
schaftlichen Strukturen eng in der Verbindung mit den jeweiligen Verhandlungspartnern. Auf
der grenzüberschreitenden Ebene sind dies zunächst die jeweiligen Arbeitgeberverbände, in

23Die IndustriALL Global Union ist überzeugt von einer globalisierten Zukunft, welche auf dem Fundament der
Demokratie und sozialer Gerechtigkeit fußt. Dabei soll der Mensch an erster Stelle stehen (IndustriALL 2020).

24Ein weiterer Punkt ist die Vereinbarung und Gründung des Council of Global Unions im Jahr 2007, welches
die Expansion der Gewerkschaftsmitgliedschaft sowie kollektive Interesse der Mitglieder global fördert. Dieses
Ziel wurde durch eine Vereinbarung zwischen den GUFs der International Trade Union Confederation sowie
dem Trade Union Advisory Committee to the OECD abgeschlossen im Jahr 2014 beschlossen (Pries 2017,
S.200–201).

25Ebenso muss konstatiert werden, dass die vergleichbaren Regionalorganisationen Amerikas, Afrikas sowie
im asiatischen Raum im Vergleich zu den europäischen gewerkschaftlichen Strukturen keinen Status von
international tätigen Koordinationsgremien haben. Vielmehr sind diese eng in den Strukturen der International
Trade Union Confederation eingebunden (Pries 2017, S. 200–201).



2 Strukturwandel der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung 31

denen auch traditionell Großunternehmen Mitglieder sind, und in denen eine gezielte Tarifpo-
litik erfolgt. Ebenso wie bei den bereits beschriebenen Akteuren haben sich diese durch die
Prozesse der Globalisierung herausgebildet, welche die Interessen der Arbeitgeber*innen in
dem grenzüberschreitenden Raum stärken sollen (Müller-Jentsch 2017, S. 39–40; Pries 2017, S.
201–202).26

Die Bildung der grenzüberschreitenden Arbeitgeberverbände hat seinen Ursprung in der Zeit nach
dem ersten Weltkrieg und der damit verbundenen Strukturschwächen. So ist die älteste Organi-
sation der kollektiven Interessenvertretung der Arbeitgeber*innen die im Jahr 1919 gegründete
International Chamber of Commerce. Die basale Bestrebung war es, eine Ordnungsbildung zum
Beispiel durch die Etablierung durch Regeln für den Handel, Investments, Handelsbeziehungen
und Finanzen zu schaffen. Im Verlauf der letzten 100 Jahre erarbeitete die International Chamber
of Commerce zahlreiche einheitliche Regeln wie bspw. für Schlichtungsverfahren, Zoll und Praxis
für Dokumentenakkreditive, Incoterms-Regeln, Anti-Korruptionsregeln oder die Erarbeitung von
Mängeln der Handelsfinanzierung. Darüber hinaus ist sie in zahlreichen prominenten Konferenzen
und Initiativen vertreten und beteiligt gewesen, wie etwa bei der Bretton Woods Konferenz, dem
UN Global Compact und ebenso ist sie Teil der globalen Allianz für Handelserleichterungen zur
Unterstützung der effektiven Umsetzung des WTO-Handelserleichterungsabkommens (ICC 2020;
Pries 2017, S. 202).

Neben der International Chamber of Commerce wurde ebenfalls kurz nach den Wirren des
ersten Weltkriegs im Jahr 1920 die International Organisation of Employers gegründet, welche
auf „globaler“ Ebene fungiert und ebenfalls die Interessen der Unternehmer*innen vertritt. Im
Rahmen dieser Ausübung ist die International Organisation of Employers, nach eigener Angabe
die einzige Vertretung der „Wirtschaft“ in den sozial- und beschäftigungspolitisch kontrovers
geführten Diskussionen innerhalb der ILO, den G20 sowie der UN (IOE 2020; Pries 2017, S.
202).

Mit dem Entstehungsprozess des supranationalen Staatenverbundes der EU etablierten sich hier
neben den europäischen gewerkschaftlichen Strukturen ebenso Strukturen der Arbeitgerber*innen.
Aus der Asche des zweiten Weltkrieges geht ebenso die Gründung des Arbeitgeberverbandes
BUSINESSEUROPE -The Confederation of European Business auf die Gründung des Conseil des
Fédérations Industrielles d’Europe im Jahr 1949 zurück und ist damit eng mit dem wirtschaftli-
chen Wiederaufbau Europas nach dem zweiten Weltkrieg verbunden. Durch die Verabschiedung
und des Inkrafttreten des Vertrages zur Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
sowie das Vertrags zur Gründung der europäischen Atomgemeinschaft entstand aus der bestehen-
den Conseil des Fédérations Industrielles d’Europe die Union des Industries de la Communauté
européenne im Jahr 1958. Grundlegendes Ziel dabei war es, die zentralen Industrieverbände zu
vereinen. So sollte die Solidarität gefördert werden, um damit eine europaweite wettbewerbsfähi-
ge Industriepolitik zu unterstützen. Ebenso sollte die Union das Sprachrohr der europäischen
Institutionen sein. Neunundvierzig Jahre danach wurde die Organisation in BUSINESSEUROPE
-The Confederation of European Business umbenannt. Heute strebt BUSINESSEUROPE eine

26Neben der EU können ebenfalls weitere Staatenverbünde als Verhandlungspartner adressiert werden, bspw. wie die
NAFTA. Doch sind diese aufgrund ihres nur nebensächlichen Bezugs zum Themenbereich der Erwerbsregulierung
eher weniger als aktive Verhandlungspartner geeignet (Pries 2017, S. 201).
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fortdauernde Vernetzung mit offiziellen Institutionen an. Des weiteren werden aktuelle Pro-
blematiken ermittelt und koordinierte Antworten erarbeitet (BE 2020; Müller-Jentsch 2017, S.
144–145).

Die obigen beschriebenen Strukturen machen deutlich, dass im Laufe der Nachkriegszeit die
Verstrebung der grenzüberschreitenden Lieferketten und Unternehmen eine massive Ausdiffe-
renzierung erfahren haben. So lässt sich besonders zwischen 1950 und 1960 eine zunehmende
Bedeutung von grenzüberschreitenden Konzernen sehen. Diese haben aus historischen Gründen
oftmals ihren Stammsitz in den reichen westlichen Demokratien und Industrienationen (Pries
2017, S. 252–253). In den 2000er Jahren wird dieses Muster durch Konzerne wie bspw. die
indischen Tata Gruppe oder die chinesischen Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, ergänzt
(FAZ 2007; Spiegel 2009).

Der hiermit immer größer werdende Einfluss dieser grenzüberschreitenden Konzerne in der
Kombination mit den bereits angedeuteten eher strukturell schwach aufgestellten grenzüber-
schreitenden Dachverbänden der Arbeitgeber*innen führen dazu, dass auffallend viele MNCs
und Konzerne hinsichtlich der Schaffung einheitlicher Regeln in den Konzerngrenzen direkt
von gewerkschaftlicher Seite adressiert werden. Dies ergibt sich durch die heutige enorme Grö-
ße von Konzernstrukturen und deren starke Einbindung in grenzüberschreitende Lieferketten.
Mittels dieser Interaktionen zwischen Gewerkschaften und multinationalen Konzernen in der
Kombination mit mannigfaltigem zivilgesellschaftlichen Protesten gegen desaströse Bedingungen
in grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten haben sich unterschiedlichen Regulierungen
herausgebildet, welche im Folgenden beschrieben werden.

Von unilateralen Ordnungsbildungen zu International Framework Agreements

Bei der Betrachtung der hierbei initiierten und erarbeiteten Ordnungsbildungen zwischen GUFs
und MNCs fallen besonders International Framework Agreements (IFAs) in den Fokus der Aus-
handlungsprozesse.27 Neben diesen zeigen sich unter dem Referenzpunkt der Codes of Conducts
sowie der Corporate Responsibility ebenfalls unilaterale Initiativen von der Unternehmens- oder
der Arbeitnehmerseite, welche im Folgenden kurz vorgestellt werden. Des Weiteren finden sich
im Laufe der Zeit ebenfalls bilaterale Mechanismen der Regulierung im Rahmen von Konzernen
und Unternehmen, die bspw. mit dem Weltbetriebsräten die Form von Gremien angenommen
haben (Pries 2017, S. 251–253, 261, 271; Nolan 2013, S. 146–148). Die drei genannten Formen
sollen im Folgenden kurz skizziert werden.

Mit dem Prozess der Vernetzung und Grenzüberschreitung von Märkten ging eine Zunahme von
transnationalen bis hin zu nahezu globalen Wertschöpfungsketten einher. Hierdurch verlagerten
sich die Produktionsstätten meist an Standorte des globalen Südens mit schwach ausgepräg-
ten Arbeitsrechten. Die ehemalige staatliche Kontrolle wie zum Beispiel durch das deutsche
Betriebsverfassungsgesetz greifen somit nicht mehr für die Produktion eines Produktes in der
gesamten Wertschöpfungskette. Ebenso gibt es keine Instanz, welche diesen Prozess mit einer
grenzüberschreitenden Grundlage gänzlich überwachen könnte. Im Zuge eben dieser Entwicklung
lässt sich eine deutliche Bewegung von ehemaliger nationale gesetzlicher Steuerung hin zu einer
Steuerung durch freiwillige Abkommen sehen (Egels-Zandén 2009, S. 169–173). Historisch lässt
27In der Forschungsliteratur ebenso als Global Framework Agreements bezeichnet.
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sich hierbei eine erste Phase zwischen 1960 und 1980 erkennen, welche mit einer gewerkschaftli-
chen Netzwerkbildung, einem steigenden Druck durch NGOs auf MNCs sowie von Initiativen der
Unterstützung bei der Erarbeitung unilateraler nicht rechtsverbindlichen Verpflichtungen und
Verhaltenskodizes MNCs durch internationale Organisationen (UN, OECD und ILO) assoziiert
werden kann (Pries 2017, S. 251–253, 261, 271; Egels-Zandén 2009, S. 172–173; Nolan 2013,
S. 146–148).

Teils parallel gründeten sich seit dem Ende der 1970er und dem Anfang der 1980er Jahre
grenzüberschreitende gewerkschaftliche Basisnetze, die ihre Wurzeln in den internationalen Soli-
daritätsbewegungen bezüglich der Unterdrückung gewerkschaftlicher Strukturen in Südafrika
und in Brasilien haben. Anders als die GUF-Netzwerke wurden die Basisnetzwerke von gewerk-
schaftlich orientierten Aktivst*innen in einzelnen Konzernen gegründet, gepflegt und größtenteils
selber finanziert. Eine bilaterale Vereinbarung mit der Arbeitgeberseite war und ist dabei nicht
vorhanden. Im Fokus stand dabei der Austausch von Informationen, Unterstützung und Koopera-
tion. So werden bspw. die Problematiken aus Standorten des globalen Südens durch das Netzwerk
in deutsche Betriebsstandorte getragen. Insgesamt ist die Anzahl und Institutionalisierung dieser
Basisnetze durchaus gering und ihre aktuelle Arbeit im Vergleich eher marginal (Müller et al.
2006, S. 6–7).

Neben diesen Bewegungen im Feld war die Entwicklung und Etablierung von unilateralen
freiwilligen Unternehmenserklärungen, nach der Einschätzung von Pries (2017), stark von der
Global Compact Initiative der UN beeinflusst (Pries 2017, S. 255–258), was ebenso von Nolan
(2013) teilweise angesprochen wird. Mittels dieses Drucks kann die Etablierung zahlreicher Codes
of Conducts sowie Corporate Responsibility Erklärungen auf einer freiwilligen Basis in den 1990er
und 2000er Jahren nachvollzogen werden, an eben diesen sich viele MNCs anhand ihrer Verstöße
gegen die eigenen Auflagen öffentlich rechtfertigen mussten (Pries 2017, S. 258–259). Generell
können diese nach Pearson und Seyfang (2001) als freiwillige Erklärungen oder Maßnahmen
zur Etablierung basaler Standards, Bedingungen sowie Entlohnung für Arbeiter*innen von
Unternehmen angesehen werden, die ihre Produkte in grenzüberschreitenden Produktions- und
Lieferketten herstellen sowie verkaufen (Pearson und Seyfang 2001, S. 50). Mit Pries (2017)
und Curbach (2008) lässt sich resümieren, dass die Unternehmen durch ihre eigenen freiwilligen
Erklärungen bestimmte Legitimationserfordernisse ihres Handelns und Verhaltens in den Fokus
stellen, welches sich an der Öffentlichkeit messen muss (Pries 2017, S. 259; Curbach 2008, S. 381–
382). Diese zunächst als stark unverbindlich geltenden Erklärungen können jedoch in spezifischen
Konstellationen eine gewisse rechtliche Verantwortlichkeit für Unternehmen nach sich ziehen
(Bartley 2005).

Die Zunahme von MNCs und das steigende Interesse der Konsument*innen an nachhaltigen
Aspekten führte ebenso zur Etablierung unterschiedlicher Zertifikate zur Zertifizierung von
Unternehmen. Damit einher ging ebenso die Bildung verschiedener Organisationen, die eben
diese Zertifikate ausstellen. So lassen sich kontextspezifische Richtlinien und ebenso organisa-
torische Maßnahmen konstatieren, welche die Erwartungen der Interessengruppen sowie des
dynamischen Gleichgewichtes zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Interessen
berücksichtigen – was grundlegend als CSR Maßnahmen von Unternehmen diskutiert wird.
Dabei gibt es keine Beschränkung auf Zertifizierungsprozesse, vielmehr geht es bei dem Begriff
CSR um vielfältige Unternehmensaktivitäten, die über die Gewinnorientierung hinausgehen. So
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können ebenso Spendenkationen bspw. für soziale, gesundheitliche, ökologische Projekte, in denen
das jeweilige Unternehmen aktiv ist oder seine normative Akzeptanz verbessern möchte. Die
angesprochenen Zertifizierungsprozesse hingegen sind nach Auld et al. (2018) ein neuer Typus
im Rahmen eines CSR-Engagements von Unternehmen. Hierzu gehören ebenso Praktiken wie
Unternehmensführungsstandards und Kodizes, Transparenz- und Berichterstattungsinitiativen,
öffentlich-private Partnerschaften sowie Umweltzeichen. Grundlegend gilt, dass Unternehmen
hierbei freiwillig entscheiden, ob sie zum Beispiel externen Zertifizierung beitreten und sich somit
einer Überprüfung durch externe Akteure unterziehen (Auld et al. 2018, S. 430–431; Colombo
et al. 2019, S. 445–447).

So haben sich seit dem Ende der 1990er Jahre zahlreiche Mechanismen der Zertifizierung entwi-
ckelt. Hierbei zeigt sich, dass wie zum Beispiel der seit 1999 existierende Dow Jones Sustainability
Index Elemente der Nachhaltigkeit mit Elementen erwerbsrelevanter Kriterien in Verbindung
setzt. Dieser Index wurde und wird von den zwei privaten Unternehmen RobecoSAM zusammen
mit S&P Dow Jones ermittelt und publiziert. Das Ziel ist es, Unternehmen nach Branchen
sowie nach Kriterien des nachhaltigen Wirtschaftens systematisch in den Fokus zu nehmen.
Somit stellt der Index ein Investitionskriterium für Anleger*innen dar, welche beabsichtigen,
besonders eine Beurteilung hinsichtlich solidarischer Aspekte von Unternehmen in ihre Anlage
miteinzubeziehen.28 Dabei sind die vorgenommenen Messungen durchaus diskutabel. Generell
konstatiert Pries (2017), dass solch einem Index eine wachsende Rolle im Bereich der grenzüber-
schreitenden Regulierung im Feld der Arbeit zukommen kann. Dies begründet sich darin, dass
hier Unternehmen, die sich der Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen, der Partizipation der
Beschäftigten und ebenso der Einhaltung menschenwürdiger Arbeit verschreiben, im Ranking
höher eingestuft werden und somit eine klare Empfehlung für Anleger*innen darstellen (Pries
2017, S. 290–293; S&P 2020).

Neben diesen unilateralen Ordnungsbildungen fungieren ebenso bilateral erarbeitete Ordnungs-
bildungen in MNCs. Im Hinblick auf die Regulierung innerhalb der Konzerngrenzen fallen
diesbezüglich in der historischen Entwicklung ebenso Plattformen der Erwerbsregulierung auf
Weltkonzernebene in den Blick, welche unter den Bezeichnungen Weltarbeitnehmerforum, Welt-
arbeitnehmerkomitee oder Weltkonzernbetriebsräte bekannt sind. So ist hierbei eine Varianz
zwischen eher unverbindlichen Informationsnetzwerken bis hin zu festen, auf einer bilateralen
Vereinbarungen beruhenden Gremien zu beobachten. Im Gegensatz zu den unilateralen frei-
willigen Erklärungen von Konzernen stellen diese eine bilaterale Regulierungsstruktur dar und
sind in ihrer Konstitution eine wesentlich verbindlichere Form der Regulierung (Pries 2017,
S. 261–271).

Historisch kann man diese angesprochenen bilateralen Formen bereits im Jahr 1964 durch
Beschlüsse für die Gründung von Weltkonzernräten bei General Motors und Ford zurückführen.29

Das Ziel der gewerkschaftlichen Seite war dabei die Angleichung sowie die Verteidigung ihrer
eigenen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen bezogen auf die Tochterunternehmen. Diese
Bestrebungen der Erweiterung der kollektiven Interessenvertretung auf der Ebene eines gesamten
28Die Ermittlung erfolgt über eine Selbstauskunft von Unternehmen (Fragekatalog von 80-120 Fragen) in der

Verbindung mit Analysen der 2500 größten Unternehmen weltweit, die öffentlich gehandelt werden. Hiervon
wird das Zehntel der nachhaltigen Unternehmen in den Dow Jones Sustainability Index World aufgenommen
(Pries 2017, S. 290–293; S&P 2020).

29Diese gehen wiederum auf die Verhandlungen auf der Automobilkonferenz des damaligen Internationalen
Metallarbeiterbundes zurück (Pries 2017, S. 261–262; Müller et al. 2006, S. 7–8; Rüb 2000, S. 5–6, 9–11).



2 Strukturwandel der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung 35

Konzerns kann für den europäischen sowie für den japanischen Bereich der Lebensmittel-, der
Chemieindustrie und den Metallsektor in den 1970er Jahren ebenso aufgezeigt werden (Pries
2017, S. 261–262; Müller et al. 2006, S. 7–8; Rüb 2000, S. 5–6, 9–11). 30

Neben diesen Entwicklungen wurden in den 1960er bis in die frühen 1970er Jahre gewerkschaft-
liche Netzwerke in ausgewählten Konzernen aufgebaut. Dieser Netzwerkaufbau ist maßgeblich
auf das Engagement der GUFs, ihrer einzelnen Mitgliedsgewerkschaften sowie der Abstimmung
mit MNCs zurückzuführen. Als Weiterführung dieser Netzwerke wurden sog. GUF-Netzwerke,
gelegentlich als Weltkonzernräte oder -ausschüsse bezeichnet, aufgebaut. Im Fokus stand dabei
die Förderung des Austausches von Informationen, die Kommunikationsförderung sowie die Ko-
ordination/Kooperation der Akteure im Netzwerk. Ebenso wie die gewerkschaftlichen Basisnetze
stehen die GUF-Netzwerke vor dem Problem der finanziellen und personellen Sicherung, welche
die GUFs allein oftmals kaum tragen können. Auch aus diesem Grund sowie aufgrund der eher
unverbindlichen Regelung ist ihr Einfluss durchaus als begrenzt anzusehen (Müller et al. 2006,
S. 6–7; Pries 2017, S. 264–265).

Als wahre „Pionierarbeit“ unternehmensinterner grenzüberschreitender gewerkschaftlicher Arbeit,
nach Rüb (2000) kann die Gründung und Arbeitsweise der Weltbetriebsräte bei Volkswagen
im Jahr 1999 und SKF im Jahr 1995 angesehen werden. Diese gründen generell auf einer
schriftlichen oder in manchen Fällen auf einer mündlichen Vereinbarung, die die Arbeitneh-
mer*innenvertretung mit der Unternehmensleitung trifft. Zentral sind dabei die Verpflichtungen
für die anteilige Übernahme von anfallenden Kosten für das geschaffene Gremium sowie die
Zustimmung zu einem Informationsrechts seitens des Unternehmens. Ihre Zusammensetzung
teilt sich in Verteter*innen der Gewerkschaft, Arbeitnehmer*innen und Vertreter*innen des
Managements auf, welche in einem unterschiedlich ausgeprägten Dialog stehen. Im Fokus ihrer
Arbeit steht der Austausch über die Problematiken innerhalb der Konzerngrenzen. Dabei ist vor
allem eine solidarische Unterstützung der „schwächeren“ Standorte zu verzeichnen. So lassen sich
sogar Fälle erkennen, in dem der Weltbetriebsrat (Volkswagen) ein kritisches Co-Management
betreibt und der Konzernleitung konkret Investition in Solidarität mit schwächeren Standorten
vorschlägt. Zwar steht dieses Gremium auf der Grundlage der Vereinbarung auf einem festeren
Fundament, dennoch kann ihr Fortbestehen jederzeit durch den Gebrauch der vereinbarten
Kündigungsfristen gekündigt werden (Rüb 2000, S. 5–6, 24–33, 41; Müller et al. 2006, S. 7–8;
Pries 2017, S. 266–269).

Ein weiteres Werkzeug der internationalen Gewerkschaftsverbände zur Regulierung von Arbeits-
, Partizipations- und Beschäftigungsbedingungen sind verhandelte IFAs, welche maßgeblich
zwischen 1995 und 1999 in europäischen Konzernen entstanden sind und ihren Ursprung im
Jahr 1988 bei dem Konzern Danone haben. Die weitere historische Betrachtung zeigt, dass ihnen
besonders seit den 2000er Jahren eine steigende Bedeutung im europäischen Bereich zukommt
(Konzerne mit Hauptsitz in Europa). Anders als bei den bereits beschriebenen Vereinbarungen
zur Gründung eines Weltbetriebsrates wird durch die Vereinbarung eines IFAs kein Gremium
gegründet, vielmehr sind diese mit einem Tarifabkommen vergleichbar. So werden IFAs ebenso
wie Tarifabkommen zwischen der Vertretung der Arbeitnehmer*innen-/Gewerkschaftsseite und
der Vertretung eines MNCs geschlossen. Die hierbei Unterzeichnenden sind teilweise die bereits
30Im Gegensatz zu den GUF-Netzwerken sind die Weltkonzernräte weniger stark mit betrieblicher Arbeitneh-

mer*innen und Gewerkschaftsvertreter*innen besetzt (Müller et al. 2006, S. 6).
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genannten Weltbetriebsräte oder ähnliche Gremien, die internationalen Gewerkschaftsverbände
und das Management des MNC. Das grundlegende Ziel bei der Vereinbarung ist es, basale
Arbeitnehmer*innenrechte an allen Standorten des Unternehmens zu gewähren. In manchen
Fällen beziehen die IFAs ebenso gesamte Produktions- und Wertschöpfungsketten eines MNC mit
ein (Krause 2018, S. 319–327; Casale 2017; Pries 2017, S. 271–277). Insgesamt ist die Anzahl der
IFAs bis 2015 stetig gewachsen. Doch muss dabei auf eine lückenhafte Datengrundlage hingewiesen
werden, weil es keine zentrale Meldestelle für den Abschluss eines IFA gibt.

In Anlehnung an Platzer und Rüb (2013) resümiert Pries (2017), dass der Inhalt von IFAs durchaus
eine Varianz aufweist, was ebenso Krause (2018) bemerkt. Auffällig ist, dass sich die meisten IFAs
auf Mindeststandards beziehen, welche oft weit unter den Standards der Stammländer der MNCs
liegen. Dennoch zeigen sich einige Elemente der Wiederholung. So wird meist ein Bezug zu einer
Verpflichtung der ILO-Kernarbeitsnormen hergestellt. Ebenso finden sich Verpflichtungen zum
Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie des Gesundheitsschutz. Darüber hinaus ist oft eine
Bestimmung zur angebrachten Entlohnung, Förderung der Qualifizierung und Berufsausbildung
enthalten. Daneben finden sich Verpflichtungen hinsichtlich der Arbeitszeiten (Krause 2018,
S. 333–334; Pries 2017, S. 277; Platzer und Rüb 2013, S. 11). Trotz dieser als eher gering
erscheinenden Verpflichtungen ist ihre Abdeckung gemessen an der Gesamtzahl aller existenten
Konzernen durchaus gering (Pries 2017, S. 273–277).

Ein wichtiger Punkt ist, dass IFAs auf keinen allgemein gültigen und anerkannten Rechtsnormen
gegründet sind, denn eine völkerrechtliche oder grenzüberschreitende Rechtsnorm besteht in
diesem Bereich nicht. Demnach kann sich keine*r der Sozialpartner*innen im Streitfall auf eine
rechtliche Klagegrundlage stützen. In diesem transnationalen Bereiche stellt sich zum Beispiel die
Frage, vor welchem Gericht und auf welcher gesetzlichen Grundlage im Falle des Vertragsbruchs
geklagt werden könnte. Darüber hinaus ist ihre Abgrenzung zu den oben vorgestellten unilateralen
Codes of Conduct oder Corporate Responsibility Erklärungen gelegentlich problematisch, denn
an einigen Formulierungen in IFAs haben streckenweise Vertretungen der Arbeitnehmer*innen
mitgewirkt. Dasselbe gilt für Erklärungen und unternehmensbezogen Vereinbarungen sowie weitere
Rahmenvereinbarungen in Konzerne an denen ebenso Vertreter*innen der Arbeitnehmer*innen
oder GUFs involviert waren (Pries 2017, S. 271–272).

2.7 Kampagnen und Bewegungen: Auf dem Weg zu einer Regulierung
transnationaler Lieferketten

Gegenüber den zuvor beschriebenen Mechanismen und Akteuren der grenzüberschreitenden
Regulierung von Arbeit hat sich seit den 1990er Jahren ein Wandel vollzogen. So kann ein
wachsender Aktivismus von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) (teilweise auch als Nicht-
Gouvernementale Organisation beschrieben) festgehalten werden. So sind NGOs heute fester
Bestandteil des Feldes der grenzüberschreitenden Regulierung von Arbeit (Pries 2017, S. 207–209;
Kryst 2018, S. 212–213; Hadwiger et al. 2017, S. 48).

Hinsichtlich des Aktivismus von NGOs bezüglich erwerbsrelevanter Ordnungsbildungen fallen
zunächst einige Zertifizierungs-Initiativen in den Blick. In seiner Bekanntheit sticht hierbei vor
allem der branchenübergreifenden SA8000 Standard hervor, welcher von der global tätigen NGO
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Social Accountability International (SAI) vergeben wird. Mittels dieser Zertifizierung konnten
bis heute 4483 Standorte in 61 unterschiedlichen Nationen und 57 verschiedenen Branchen
zertifiziert werden. Dies ergibt nach den eigenen Angaben von SAI eine Anzahl von 2,092,945
Arbeiter*innen, was als ein starkes Potenzial hinsichtlich nachhaltiger erwerbsbezogener Aspekte
gewertet werden kann. SAI wurde bereits 1997 gegründet und setzte sich für die Förderung der
Menschenrechte am Arbeitsplatz ein. Mittels der Anwendung eines Kriterienkataloges werden
Unternehmen geprüft, welche den SA8000 Standard anstreben. Zentral für den Katalog sind 16
erwerbsrelevante ILO-Konventionen mit einigen ergänzenden weiteren Bestimmungen. Neben
diesen Überprüfungsmechanismen bietet die NGO zahlreiche Angebote zur Beratung bis hin zu
Trainings an, um Unternehmen zu befördern, die eine SA8000 Zertifizierung erzielen möchten
(SAI 2020; Pries 2017, S. 292–295). Doch muss ebenso gesagt werden, dass der massive Brand
in der pakistanischen Textilfabrik Ali Enterprises (2012) mit über 200 Toten zu einem starken
Glaubwürdigkeitsverlust der SA8000-Zertifizierung geführt hat, denn die Textilfabrik wurde
einige Woche vor dem Vorfall im Rahmen der Zertifizierung für das SA8000 Zertifikat erfolgreich
überprüft.

Neben den obigen Beispielen für Zertifizierungen können seit den 1990er Jahren ebenso pro-
minente Beispiele im Feld des Monitorings und der Vergabe von Siegeln beobachtet werden.
Hierbei sticht besonders das Fair Trade Siegel hinsichtlich enthaltener erwerbsrelevanter Be-
stimmungen wie des Verbotes von Kinderarbeit und eines angemessen Lohns in den Fokus. Die
Vergabe und das dazugehörige Monitoring ist bspw. in der Bundesrepublik Deutschland über
den Verein TransFair e.V. organisiert. Neben der kaum zu überblickenden Anzahl weiterer Siegel
fallen ebenso das ehemalige Rugmark Siegel im Bereich der Teppichherstellung, welches heute
als GoodWeave vergeben wird, sowie das ehemalige Flower Label Programm im Bereich der
Schnittblumenproduktion als prominente Beispiele in den Fokus (Aghazadeh 2018, S. 356–367;
Pries 2017, S. 295–296; Durmas 2015; TransFair 2020; Flower Label Program 2020; GW 2020).
Diese Siegel-Initiativen haben ebenso wie die seit 2002 existente Non-for-Profit-Organisation
Global Reporting Initiative Elemente des Monitoring integriert. Doch unterscheidet sich diese,
von der US-amerikanischen Umweltschutzorganisation CERES und dem Umweltprogramm der
UN ins Leben gerufene Global Reporting Initiative darin, dass sie stark auf den Bereich des
Monitoring fokussiert und spezialisiert ist. In der Verbindung mit der Global Compact-Initiative
der UN wurde den hier beigetretenen Akteuren empfohlen, ihre Berichte über die Verbesserung
bzw. das Engagement hinsichtlich Arbeitsbedingungen im Sinne der Kriterien der Global Re-
porting Initiative zu verfassen. Inzwischen wurden die Global Reporting Kriterien mehrmals
überarbeitet und befinden sich aktuell auf dem Stand der G4 Guidelines in der Version der GRI
Sustainability Reporting Standards aus dem Jahr 2016. Bezüglich der Weiterentwicklung dieser
Reporting Initiative lässt sich ein komplexes Zusammenspiel zwischen NGOs, Aktivist*innen,
Gewerkschaften, Unternehmen, internationalen Organisationen und Regierungen sehen (Pries
2017, S. 296–301; GRI 2020).

Unweit dieser Initiativen finden sich im grenzüberschreitenden Raum ebenso NGO-Strategien der
Netzwerkbildung. Ein gutes Beispiel ist hier das im Jahre 2003 gegründete NGO-Netzwerk OECD-
Watch, welches über 130 Mitglieder aus 50 Nationen der Welt umspannt. Zentral ist dabei die
Diskussion darüber, inwiefern die OECD-Leitsätze für MNCs (1975 zum ersten mal etabliert und
1999 überarbeitetet mit Beschwerdemechanismus) und der enthaltende Beschwerdemechanismus
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genutzt werden können, um die Rechenschaftspflicht von Unternehmen in den Fokus zu rücken.
Darüber hinaus werden Optionen für den Zugang zu Rechtsmitteln für Einzelpersonen erörtert,
welche durch unterschiedliche Unternehmen geschädigt wurden. Zentral für die Arbeit dieses
Netzwerkes ist Erfahrungsaustausch bezüglich Beschwerdefällen sowie der Austausch über aktive
Kontaktpunkte. Ebenso zentral ist das Hineintragen aktueller NGO-Positionen und spezifischer
damit zusammenhängender Debatten in die OECD (Hadwiger et al. 2017, S. 46–47; Pries 2017,
S. 324–325; OECD Watch 2020; OECD Chair of the Annual Meeting of the National Contact
Points 2006)

Neben diesen Netzwerken spielen Kampagnen für NGOs eine zentrale Rolle, um spezifische The-
matiken und Missstände in die Öffentlichkeit zu tragen. Dabei können diese oftmals ein Startpunkt
für die Etablierung von Netzwerken oder Siegeln sein, was sich in der Struktur der Clean Cloth
Campaign mit ihrem grenzüberschreitenden Netzwerk und eigenen Büros aufzeigen lässt. Solche
Kampagnen sind zunächst auf einen bestimmten Zeitraum befristet und haben im besten Fall
einen Einfluss auf kollektive oder korporative Akteure und ihr Handeln (Pries 2017, S. 302). bspw.
kann hier die in den 1990er Jahren transnationale Kampagne von NGOs, Aktivist*innen und
Gewerkschaften gegen die Multilateral Agreement on Investment-Verabschiedung der OECD als
wirksames Beispiel genannt werden (Pries 2017, S. 321–323). Ein weiteres Beispiel ist die Kampa-
gne gegen den Coca Cola Konzern aufgrund seines Verhaltens hinsichtlich Grundwasserversorgung
in Indien aus dem Jahr 2003 (Curbach 2008, S. 383–386)

Insgesamt ist die Vielzahl erwerbsbezogener Kampagnen sehr weitreichend und eine allumfassende
Aufzählung wäre an dieser Stelle nicht zielführend. Generell kann festgehalten werden, dass sich
diese Form der Regulierung nicht allein auf die Organisationsform der NGOs beschränkt, sondern
seit dem Ende der 1990er Jahren ebenso von Gewerkschaften und deren Verbänden verwendet wird.
Die hier enthaltenen Aktionsformen reichen über mediale Aktionen bis hin zu Demonstrationen
und weiteren Protestformen, um normativen Druck auszuüben. Somit lässt sich mit Pries (2017)
festhalten, dass Kampagnen Aspekte einer sozialen Bewegung sowie des organisationalen Handelns
zusammenbringen, obwohl sie keine offiziellen Regeln der Mitgliedschaft aufweisen. Durch diese
sehr lockere und unverbindliche Struktur läuft diese Form der Regulierung Gefahr, sich bei
einem unzureichenden zivilgesellschaftlichen Echo oder unzuverlässigen Aktionspartner*innen
ins Leere zu laufen. Gleichsam zeigt sich jedoch auch, dass Kampagnen langfristig angelegte
organisationale Strukturen und feste Regeln etablieren (Curbach 2008, S. 381–387; Pries 2017,
S. 309–311).

2.8 Jurist*innen als Akteure mit Sonderstellung

Neben diesen etablierten und größtenteils sehr gut erforschten Akteuren und Ordnungsbildungen
fällt in den letzten Dekaden besonders die Ausdifferenzierung von Netzwerkstrukturen der grenz-
überschreitenden bis hin zur transnationalen Regulierung von Arbeit auf. Ebenso wie Haipeter
et al. (2018) und Pries (2017) sowie Hertwig (2016) geht die vorliegende Arbeit davon aus, dass
lediglich eine kontextualisierte Analyse grenzüberschreitende Formen der Erwerbsregulierung
adäquat erfassen kann. So müssen möglichst alle Akteure in einer sich ausdifferenzierenden
Netzwerkstruktur erfasst und analysiert werden (Pries 2017, S. 209). Auffällig ist, dass in die-
sem Rahmen weniger stark Möglichkeiten einer juristischen Intervention und das hierdurch
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entstehende Potenzial der Initiierung oder gar Verfestigung neuer Normen (regulativer, norma-
tiver oder kognitiver Art) im Bereich der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung fokussiert
wurden.

In Anbetracht der immer weiter an die Öffentlichkeit getragenen Verletzungen von interna-
tional anerkannten Arbeits- und Menschenrechten, der Verfehlungen von Zertifizierungs- und
Monitoringsystemen sowie von multinationalen Konzernen, bspw. bei der Überprüfung von Sicher-
heitsstandards entlang ihrer Wertschöpfungsketten, ist der Bereich einer juristischen Intervention
bezüglich dieser Verletzungen und Verfehlungen höchst interessant. So bildeten sich in den 2010er
Jahren vielschichtige teils nationale bis hin zu grenzüberschreitenden Initiativen und Kampagnen
im Lichte von sozialen Bewegungen, die diese Umstände öffentlich anprangern und konkrete
Forderungen an Regierungen stellen. Diese Forderungen sind oftmals mit den Inhalten der UN-
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus dem Jahr 2011 verstrebt. So sehen wir, dass
vor allem bereits europäische Nationalstaaten Gesetze zur Wahrnehmung einer Sorgfaltspflicht
von Unternehmen verabschiedet und implementiert haben. Einige weitere Nationalstaaten haben
erste Aktionspläne erarbeitet und stehen in der Vorbereitung zur Implementierung entsprechender
Gesetze (Hadwiger et al. 2017; Niebank 2019). In der Verbindung mit nationalen Aktionsplänen
und industriellen Unfällen als negative Beispiele lassen sich zivilgesellschaftliche Protestfor-
men bezüglich einer Rechtsmobilisierung für die nationalstaatliche gesetzliche Regulierung von
Wertschöpfungs- und Lieferketten erkennen. Dies verdeutlicht sich zum Beispiel in der Kampagne
für ein sog. „Lieferkettengesetz“ in der Bundesrepublik Deutschland, welche Ende 2019 durch ein
breites Bündnis aus Gewerkschaften, kirchlichen Organisationen und NGOs gegründet wurde. Die
Forderung, MNCs in die Pflicht zu nehmen, ihre Wertschöpfungskette gänzlich auf risikoreiche
Aspekte zu prüfen und diesen entgegenzuwirken, geht auf massive industrielle Unglücke und
desaströse Zustände in den Wertschöpfungsketten zurück (DGB 2019).

Innerhalb dieser Mobilisierungen geht es nicht ausschließlich um „junge“ Akteure wie NGOs,
sondern vielmehr um das komplexe Zusammenspiel zwischen staatlichen und privaten Akteuren.
So sind nicht nur spezifische Kanzleien oder spezialisierte Menschenrechtsorganisationen in der
Lage, juristische Schritte gegen MNCs einzuleiten und zu führen, sondern ebenso Gewerkschaften
(Clapham 2006; Savage und Smith 2017). Wie Savage und Smith (2017) aufzeigen, sind bspw.
gewerkschaftliche Klageverfahren keine Seltenheit und der Rechtsbeistand von Gewerkschaften
für ihre Mitglieder ist in den meisten Nationen ein fest etablierter Bestandteil der gewerk-
schaftlichen Arbeit. Meist bezieht sich diese zielgerichtet auf einen jeweiligen Nationalstaat,
wobei gewerkschaftliche juristische Interventionen und OECD-Beschwerdeverfahren teilweise
auch auf der internationalen Ebene der GUFs diskutiert und initiiert werden, wodurch nicht
immer direkt nur Mitglieder von Gewerkschaften vertreten werden, sondern vielmehr von einer
allumfassenden Intervention gesprochen werden kann (IndustriALL 2017; BHRRC 2017; BHI
2018).

Im Anschluss daran, sowie der skizzierten Ausdehnung freiwilliger Standards, ist eine wachsende
Kritik an den unzureichenden Möglichkeiten einer juristischen Intervention im transnationalen
Raum zu verzeichnen. In diesem Zusammenhang findet sich ebenso eine aktive Strategiediskussion
zur „Haftbarmachung“ grenzüberschreitend agierender Unternehmen vor Gericht (Saage-Maaß
2009, S. 168–178; Bader et al. 2019, S. 156–165; Baxi 2016, S. 37–40; Kaleck und Saage-Maaß
2010, S. 709–724; Hoffman und Vahlsing 2014, S. 264–282; Braithwaite 2006, S. 896). So zeigt der
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Blick in die Empirie und Literatur eine Erweiterung des Aktivismus für die Etablierung besserer
Arbeits-, Partizipations- und Beschäftigungsbedingungen, die maßgeblich von professionellen
juristischen Akteuren in der Verbindung mit transnationalen Aktivist*innen-Netzwerken seit
den 2010er Jahren getragen wurde. Hierbei wird unter anderem auf die Strategie der Strategic
Litigation verwiesen. So wird zum Beispiel mittels eines Klageverfahrens versucht, ein Ziel zu
erreichen, welches über den rechtlichen Prozess hinausgeht und eine gesellschaftliche Debatte zu
einem bestimmten Thema evoziert oder langfristig zu einer Gesetzesreformen führt (Jeßberger
und Steinl 2022, S. 5–6; López López 2015, S. 164–170). Hierbei zeigen sich mehrheitlich NGOs
als aktive Akteure, doch wissen wir aus der Forschung zu Gewerkschaften, dass diese ebenso
strategische Klagen vor Gerichten führen (Dezalay 2017, S. 202–216).

Bezüglich des hier vorliegenden Themenkomplexes zeigen sich Klageverfahren zu Arbeitskonflik-
ten in den Produktionsländern vor Gerichten jener Nationen, in welchen die auftraggebenden
Unternehmen der Wertschöpfungsketten ihren Hauptsitz haben (Süddeutsche Zeitung 2015;
The Toronto Star 2018). Diese Beispiele grenzen sich besonders von der gewerkschaftlichen
Intervention durch ihren spezifischen grenzüberschreitenden bis transnationalen Bezug in der
Kombination mit einem professionalisierten Akteurstypus der Jurist*innen und der Vertretung
von Nicht-Mitgliedern der jeweiligen Organisationsform ab. Anders als Gewerkschaften, Unter-
nehmen oder internationale Organisationen können diese juristischen Akteure weniger stark
als homogene Akteursgruppe aufgefasst werden und sind teilweise Aktivist*innen-Netzwerke
sowie soziale Bewegungen eingebunden. So lassen sich mit den Ausführungen von Garavito
(2001) dynamische, plurale sowie dezentrale transnationale Anwaltschaftsnetzwerke im Rahmen
der Anti-Sweatshop-Bewegung erkennen. Demgegenüber zeigen sich hochgradig spezialisierte,
transnational agierende klassische Rechtsunternehmen und Kanzleien, wie sie Quack (2007)
beschriebt. So unterscheiden sich diese in einigen Punkten von anderen Akteuren, welche bereits
vorgestellt wurden und lassen sich grob in die Kategorien unternehmerisch und Non-Profit
einkategorisieren.

Auf der einen Seite lassen sich lokale bis nationale Kanzleien mit einem grenzüberschreiten-
den Anspruch hinsichtlich ihrer Arbeit im Gebiet der Menschenrechte und Sorgfaltspflicht von
grenzüberschreitend agierenden Unternehmen erkennen, wie zum Beispiel Geulen & Klinger
in Deutschland oder Rochon & Genova LLP in Kanada. Diese treten offensichtlich als eine
gemeinsame Geschäftseinheit auf und arbeiten teilweise mit Akteuren aus dem Netzwerk des
Non-Profit Typus zusammen (G&K 2018; R&G 2016). Hierbei unterscheidet sich dieser Typ kaum
von den „Legal Professionals“, welche Quack (2007) in Bezug auf den Prozess der transnationalen
Rechtsetzung untersucht. Trotz der Struktur in eigenständigen Kanzleien lässt sich hier ebenso
eine Netzwerkstruktur beobachten. Diese bezieht sich auf Netzwerke wie das Global Justice
Network (GJN), welches nach eigenen Angaben die einzige Gruppe von internationalen Kläger-
anwält*innen ist, die zu spezifischen Fällen transnational zusammenarbeiten und Mandat*innen
in unterschiedlichen Nationen vertreten. Der zentrale Fokus des Netzwerkes bezieht sich auf
die Aufgabe, Menschen in allen Nationen Zugang zu der Ressource Recht zu erleichtern. So
befinden sich die Mandaten eines spezifischen Falles des Netzwerkes oftmals in verschiedenen
geographischen Bezugsräumen, was einen grenzüberschreitenden Charakter der Klagen entstehen
lässt. Eben hier bündelt das Netzwerk die jeweiligen Erfahrungen und Kompetenzen, um eine
erweiterte Wissensbasis zu nutzen (GJN 2020).
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Auf der anderen Seite zeigen sich juristische Akteure, welche maßgeblich als NGOs organisiert
sind und sich hauptsächlich auf der Grundlage von Spenden finanzieren. Diese sind meist stark
auf die juristische Vertretung und Intervention im Hinblick auf Menschenrechte spezialisiert und
werden zum Beispiel von Jeßberger und Steinl (2022) als Strategic Litigation NGOs (SLiNGOs)
bezeichnet. Besonders herausstechende SLiNGOs sind dabei European Center for Constitutional
and Human Rights aus Deutschland (ECCHR), Centro de Estudios Legales y Sociales aus
Argentinien, Redress aus dem Vereinigten Königreich, Open Society Justice Initiative aus den
USA, Sherpa aus Frankreich sowie Trail International aus der Schweiz (Jeßberger und Steinl
2022, S. 7–9). Bei dem im hier vorliegenden Themenkomplex aktiven ECCHR fällt bspw. eine
starke Netzwerkstruktur auf, welche teilweise durch aktive Anwerbung von angehenden Men-
schenrechtsanwält*innen aus unterschiedlichen Nationen über freiwillige Mitarbeit zum Beispiel
als Praktikant*in und eine ebenso aktive Alumni*ae-Netzwerkarbeit getragen wird (ECCHR
2020a; ECCHR 2016a). Daneben zeigt sich ein Austausch von Wissen in der Form von Workshops
(ECCHR 2020d). Hierbei fallen vor allem das seit 2013 bestehende International Network of Civil
Liberties Organizations (INCLO) sowie das Bertha Justice Network (BJN), welches seit ca. 2009
Bertha Justice Fellowships als Teil der seit 2009 bestehenden Bertha Foundation ermöglicht,
als transnationale Netzwerke von juristischen Akteuren in den Fokus (ACLU 2013; Roy 2015;
University of Miami 2018). Das INCLO besteht aus 15 Menschenrechtsorganisationen aus 15
unterschiedlichen Nationen. Diese sind wiederum jeweils national organisiert und unterstützen
ihre Arbeit gegenseitig. Mittels dieses Netzwerkes ist eine Zusammenarbeit ausgehend von einer
bilateralen Ebene bis zu einer transnationalen Ebene denkbar. Bezüglich der zentralen Themen-
gebiete fallen besonders Protestrechte, Privatsphäre, Religionsfreiheit, Gleichbehandlung sowie
der Schutz des zivilen Raums auf. Erwerbsrelevante Themen stehen hingegen eher weniger bis
gar nicht im Fokus (INCLO 2020). Das BJN kann ebenso wie das INCLO als transnationales
Netzwerk verstanden werden. Doch wird hierbei ein stärkerer Fokus auf die Unterstützung und
den Aufbau von sozialen Bewegungen und ein „grassroots organizing“ gelegt. Dieser Bereich des
Aktivismus wird durch einen juristischen Bereich ergänzt. Innerhalb dieses juristischen Bereichs
lässt sich die Kernstrategie der juristischen Weiterbildung erkennen. So werden Jurist*innen in
der Sphäre der sozialen Gerechtigkeit und sozialen Bewegung mittels unterschiedlicher Formate
geschult und unterstützt. Auffällig ist dabei das Stipendiat*innen-Programm, welches jeweils
für zwei Jahre bereitgestellt wird. Darüber hinaus können bis zu 100 Stipendiat*innen an den
Angeboten der 20 Partnerorganisationen aus 18 unterschiedlichen Nationen teilnehmen (BJN
2020a; BJN 2020b). Bei der analytischen Betrachtung zeigt sich, dass die Organisationen in diesen
Netzwerken einen weniger starken ökonomischen Fokus aufweisen, wie es bspw. für klassische
Kanzleien zutreffen würden. Dennoch sind die genannten Akteure ebenfalls auf die Generierung
von ökonomischem Kapital angewiesen, jedoch steht diese Bedingung stark in der Verbindung zu
spezifischen politischen Vorstellungen. Im Vergleich zu klassischen NGOs unterscheiden sie sich
durch ihre direkte Verbundenheit zu einer Profession und die damit verbundene Macht sowie
einer gefühlten Verpflichtung. Demnach steht ihr Professionscharakter im Vordergrund (Nour
2009).
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2.9 Die fluiden Strukturen der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung –
eine zusammenfassende Einordnung

Die obigen Ausführungen zeigen auf der einen Seite basale strukturelle Konfigurationen der
grenzüberschreitenden Governance der Erwerbsregulierung. Auf der anderen Seite wurde mittels
der obigen Kapitel ein grundlegender Überblick bezüglich der zeitlichen Veränderungen und
dynamischen Aspekte der grenzüberschreitenden Governance der Erwerbsregulierung ersichtlich.
Aufgrund dessen wäre eine statische zusammenfassende Übersicht an dieser Stelle keineswegs
zielführend. Vielmehr wird eine relationale Perspektive benötigt, welche zeitliche Aspekte und
Dynamiken darstellen kann und ausreichend flexibel ist, um spezifische Teilgebiete gesondert zu
fokussieren. In Anbetracht dieser Anforderungen stellt das an die Chicago School anschließende
Konzept der Human Ecologies einen passenden Ausgangspunkt dar. Dieses steht im Lichte der
obigen Charakteristika und hat eine breite Anwendung in der sozialwissenschaftlichen Forschung
gefunden.31

Eines der zentralen Elemente des theoretischen Ansatzes der Ecologies ist die Theoretisierung von
Gesellschaft als einen interaktiven Raum mit Akteuren. Dabei sind die konkreten Orte fluid (Liu
und Emirbayer 2016, S. 62–63). Demnach bezieht sich diese Theorie auf den sozialen Raum und
hat einen besonderen Schwerpunkt auf die Anpassung und Interaktionen von Akteuren hinsichtlich
ihrer sozialen Umgebung. In der jüngeren theoretischen Konzeption sind Ecologies oft als ein
abstrakter, metaphorischer Raum konstruiert, zum Beispiel sehr spezifische Organisationsfelder.
Hierbei sind konkrete physische Räume, wie in der ursprünglichen Konzeption der Theorie,
weniger stark vorhanden (Liu und Emirbayer 2016, S. 64–65). Ein weiterer prominenter Punkt
ist die strukturelle Isomorphie. So wird mittels einer zunehmenden Interaktion zwischen den
Akteuren in dem sozialen Räumen die vorherrschende strukturelle Vielfalt komplexer Einheiten
isomorph zu der Vielfalt ihrer Umwelt. In diesem Sinne spricht Abbott (2005) von sog. „linked
ecologies“. Demnach werden hierbei enge formale Ähnlichkeiten zwischen den räumlichen Einheiten
verdeutlicht. Die soziale Welt besteht in dieser Konzeption aus Prozessen und Beziehungen, welche
gleichwohl Positionen und Akteure innerhalb eines sozialen Raumes konstruieren. Dabei wird
deutlich, dass zeitliche und ebenso räumliche Bewegungen von Akteuren durch Interaktionen
stark in den Mittelpunkt der theoretischen Konzeption rücken (Liu und Emirbayer 2016, S. 66–
67).

Auf dieser breiten Grundlage erarbeiten Block-Lieb und Halliday (2017) einen interaktionistischen
Blickwinkel, welcher in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen wird. Innerhalb dieser Perspektive
werden Akteure sowie ihre Denk- und Handlungsmuster in den Fokus gerückt. Die innerhalb der
theoretischen Literatur formulierte Forderung nach einem Gleichgewicht der Feldtheorie und der
Theorie der Ecologies nach Liu und Emirbayer (2016) kommen Block-Lieb und Halliday (2017)
nach, in dem sie versuchen, eine Balance zwischen Struktur und Vermittlung zu erarbeiten und

31So konstatieren Block-Lieb und Halliday (2017) Anwendungsbereiche in der Professionsforschung, Forschung zu
Universitäten, Nationalstaaten sowie im Bereich der sozialen Bewegungen, wofür Abbott (2005), Fourcade und
Khurana (2013), Freeman und Audia (2006) und Zhao (1989) angegeben werden. Ebenso konstatieren sie durch
Freeman und Audia (2006) und Hannan (2005) sowie Popielarz und Neal (2007) eine Anpassung von speziellen
Konzepten in der Form eines Organizational Ecologies, um Phänomene in Organisationen bspw. Unternehmen
oder NGOs zu erfassen (Block-Lieb und Halliday 2017, S. 31–32). Hierzu zählen ebenso die Arbeiten von Liu
und Wu (2016) und Liu et al. (2016).
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die Stärken beider Theoriestränge jeweils für spezifische Probleme zu berücksichtigen (Block-Lieb
und Halliday 2017, S. 31–32).

Der rechtssoziologische Fokus von Block-Lieb und Halliday (2017) erscheint im ersten Moment
grundlegend anders strukturiert als die Regulierung von Arbeit. Doch zeigt der Blick in die
Literatur, dass sich die Sektoren überlappen, befruchten und ergänzen Djelic und Quack (2018).
So zeigen zum Beispiel Hadwiger et al. (2017) und McIntyre (2008), dass Arbeitsrechte in
manchen Bereichen über die Etablierung von Menschenrechten eingeführt werden, und Kryst
und Zajak (2017) zeigen auf, dass im Rahmen von sozialen Bewegungen aktiv die Etablierung
von Rechtsformen bzw. Regulierungen gefordert wird. Vor diesem Hintergrund wird der Ansatz
von Block-Lieb und Halliday (2017) als passender Startpunkt verwendet und wird im Folgenden
auf den thematischen Bereich der grenzüberschreitenden Governance der Erwerbsregulierung
angewendet (Block-Lieb und Halliday 2017, S. 43–45). Dies bedeutet, dass die von Block-Lieb
und Halliday (2017) präsentierten Ecologies der transnationalen Rechtssetzung sowie ihre Un-
terscheidungsmerkmale als Ausgangspunkt für eine „Übersetzung“ für den hier vorliegenden
Bereich genommen wurden. So werden im Folgenden vier Ecologies der Regulierung der grenz-
überschreitenden Erwerbsregulierung konstruiert, welche sich voneinander durch ihr Ausmaß
der Problem- und Zeitspanne, die Form der Ordnungssbildung und die Zusammensetzung der
Akteure unterscheiden.

Diese können als zusammenhängende Komponenten der lokalen bis transnationalen Governance
der Erwerbsregulierung angesehen werden. Ein wichtiger Punkt ist, dass alle bereits behandelten
Akteure in die jeweiligen Ecologies eingeordnet werden können. Dabei wird deutlich, dass einige
Akteure in mehreren Ecologies involviert sind, wodurch ersichtlich wird, dass die unterschiedlichen
Ecologies keineswegs abgeschlossene Räume darstellen, sondern sich überlappen und lokale bis
nahezu globale Sphären einschließen. Die folgenden Ecologies sind demnach nicht gänzlich
trennscharf und können in der Empirie besonders bezüglich der Konstitution unterschiedlicher
Akteure und Problemstellungen variieren.

Die International-Organisationale Ecology bezeichnet hierbei die Ecology mit einem beständigen
historischen Kern. Der dominante Akteurstyp sind internationale Organisationen (Völkerrechts-
subjekte) sowie internationale Gerichtshöfe, welche einen beständigen Fokus auf Norm- und
Rechtssetzungen haben. Der Rechtssetzungs-Typus ist hierbei auf sehr breite Richtlinien und
Konventionen bzw. Problemdefinitionen sowie auf lange Zeiträume fokussiert. Diese sind meist
als formalisierte hard laws definiert und haben tendenziell das Potenzial, Sanktionen auszuüben.
Ebenso sind ihre maßgeblichen Akteure politisch, bspw. durch die UN, legitimiert und anerkannt.
Als grundlegendes Beispiel lassen sich die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte,
die ILO Kernarbeitsnormen, Regeln für die Kreditvergabe des IWF oder der Weltbank, Guidelines
for Multinational Enterprises, die Global Compact Initiative oder die EBR-Richtlinie der EU
nennen. Auf der Ebene der internationalen Gerichtshöfe stechen besonders der International
Court of Justice, United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals, Residual
Special Court for Sierra Leone, das International Tribunal for the Law of the Sea, Permanent
Court of Arbitration sowwie der International Criminal Court hervor. Hierbei fällt auf, dass die
UN Haupt- und Nebenorgane, UN Sonderorganisationen, die OECD prominent herausstechen.
Demnach sind hier eher formalisierte Formen des Rechts dominant, welche von legitimierten
Autoritäten geschaffen wurden.
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In der (Supra-) National industrielle Ecology zeigt sich zweitens wiederum eine starke Streuung
ausgehend von breiten bis hin zu engen Problemdefinitionen. Dabei sind diese geprägt von
einer längeren Zeitspanne. Neben Staaten und supranationalen Staatenverbünden sowie deren
regulativen gesetzlichen Rahmenbedingungen und Rechtsprechungsorgane und bezieht sich diese
Ecology hauptsächlich auf Unternehmen und Konzerne sowie die sich darin befindenden Akteure,
wobei in manchen Fällen ebenso gewerkschaftliche Akteure und NGOs tangiert werden. Hier
werden interne Siegel, Unternehmensverpflichtungen, IFAs, Unternehmensvereinbarungen sowie
Arbeitssicherungssysteme verschriftlicht und etabliert. Demnach bestehen neben den jeweiligen
gesetzlichen hard law Bestimmungen ebenso unterschiedlich verbindliche soft laws, welche von
gänzlich freiwilligen unilateralen bis zu sehr stabilen und verbindlichen Unternehmensvereinba-
rung, bspw. für die Einsetzung eines Weltbetriebsrates, reichen.

Die dritte Ecology wird als die Aktivistisch-Zivilgesellschaftliche Ecology bezeichnet. Hier findet
sich eine starke Streuung ausgehend von einer sehr breiten bis hin zu engen Problemdefini-
tionen sowie mittleren bis langen Zeitspannen. Der dominante Akteur sind hier regulierende
politische Akteure wie NGOs und Gewerkschaften, welche Rahmenabkommen, CSR-Abkommen,
Beschwerdesysteme und Siegel etablieren und in ihrer Arbeit Unternehmen, Konzerne und Na-
tionalstaaten tangieren. Dabei wird deutlich, dass diese Ecology eine starke Überschneidung
mit der zweiten, hat. Die hierbei entstehenden Ordnungsbildungen unterscheiden sich durch ihr
Sanktionspotenzial für Unternehmen, welche die Abkommen verletzen. Dies kann eine rechtliche
Auseinandersetzung zur Folge haben und zu Dynamiken zwischen soft und hard law führen. Als
grundlegende Beispiele lassen sich das eher breit angelegte Fairtrade-Siegel bis über das Urgent
Appeal Beschwerdesysteme der Clean Clothes Campaign bis hin zu vollkommen unverbindlichen
CSR-Verpflichtungen und CoCs von Unternehmen nennen.

Innerhalb der Issue Ecology ( bzw. Episodisch-Problemzentrierten Ecology) hingegen dominieren
vielmehr kurzweilige und stark fokussierte Ordnungsbildungen, welche oftmals auf ein spezifisches
Problem ausgerichtet sind. Innerhalb dieser Ecology wird von potentiell allen zuvor aufgeführten
Akteuren ein bestimmtes Problem definiert und adressiert, weshalb sie hier auch als formbare
Issue Ecology verstanden wird. Die Formen der Ordnungsbildungen variieren stark in ihrer
Formalisierung und Legitimierung, wobei Rechtsformen des soft laws dominieren und die zeitliche
Spannweite ebenso wie die zugespitzte Problemdefinition eng und kurz sind. So finden sich lose
Vereinbarungen über geografisch begrenzte Abkommen, Klagen bis hin zur Etablierung neuer
zivilgesellschaftlicher Strukturen wie Gewerkschaften oder NGOs.

Bei der Betrachtung der obigen vier Ecologies fällt auf, dass sich diese nicht zwingend und im
ganzen Umfang an den Grenzen von Nationalstaaten halten. Eher sehen lässt sich eine wachsende
Verstrebung grenzüberschreitender Bezugsräume in denen Nationalstaaten wichtige Akteure
und räumliche Bezugspunkte bleiben beobachten. So mögen die jeweiligen nationalen Grenzen,
Akteure und Institutionen bei der Betrachtung eines der Bezugsräume zunächst verschwimmen,
doch verschwinden diese keineswegs. Vielmehr wirken diese in einem komplexen und wechselhaften
Zusammenspiel mit unterschiedlichen Internationalisierungstypen zusammen. Für eben dieses
Zusammenspiel erscheint der Begriff der Globalisierung ebenso wenig zielführend zu sein, weil
eben dieses genannten Zusammenspiel nicht weltumspannend ist. Vielmehr wird ein theoretischer
Begriff benötigt, welcher in der Lage ist Prozesse, Praktiken und Bedingungen in den Blick zu
nehmen, die in einem spezifischen lokalen-nationalen Kontext verwurzelt sind, jedoch in Räumen
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aktiv werden, welche sie in grenzüberschreitenden Themen oder Netzwerke eingliedern – der
Begriff der Transnationalisierung (Djelic und Quack 2018, S. 126; Tarrow 2005, S. 29; Zajak
2017b, S. 126). Transnational soll in diesem Kontext bedeuten, dass es kaum einen zentralen bzw.
alleinstehenden sozialräumlichen Bezugsraum gibt, sondern vielmehr mehrere gleich relevante
aber in ihrer Struktur unterschiedliche lokale bzw. nationale Bezugseinheiten nebeneinander
(Pries 2010, S. 23–24; Cotterrell 2009, S. 486–487).

Im Rückgriff auf diesen theoretischen Begriff und das damit einhergehende räumliche Konzept
geographischer Bezugsräume fällt ebenso auf, dass neben diesem Aspekt ebenso Akteure sowie
Ordnungsbildung in spezifischen Konzeptionen als transnational gefasst werden können. Hat
zum Beispiel ein Akteur ein Hauptbüro in einem Nationalstaat, jedoch weitere alleinstehenden
Zweigstellen in weiteren Nationen so kann dieser Akteur durchaus als transnational betrachtet
werden. Dies gilt vor allem, wenn seine Interessen sowie sein Handeln nicht maßgeblich auf einen
nationalstaatlichen Bezugsrum fokussiert ist, sondern etwa auf ein stark grenzüberschreitendes
Problem wie die Regulierung von Wertschöpfungsketten. Betrachten wir die in den Ecologies
enthaltenden Ordnungsbildungen, folglich Regeln mit einer Varianz in ihrer Verbindlichkeit, wird
ersichtlich, dass sich auch diese transnationale Bezüge aufweisen. Dies bezieht ebenso wie bei den
Akteuren auf die jeweilige Problemfokussierung, welche zum Beispiel auf die Regulierung von
Wertschöpfungsketten abzielt. Hierbei zeigen besonders langfristig angelegte Projekte die Relevanz
transnationaler Räume und schließen eine kurzfristige Anomalie aus.
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3 Entwicklung einer Forschungsagenda

Wie in den obigen Kapiteln herausgestellt wurde, hat sich in den vergangenen 133 Jahren
ausgehend von der Gründung des ersten internationalen Gewerkschaftssekretariates sowie der
Gründung der ILO eine mannigfaltige und komplexe Governance-Architektur der Regulierung
grenzüberschreitender Arbeit etabliert und ausdifferenziert. Dabei zeigte das vorherige Kapitel
die Entwicklung von drei beständigen Ecologies (International-Organisationale Ecology, (Supra-)
National industrielle Ecology und Aktivistisch-Zivilgesellschaftliche Ecology) sowie einer sehr
dynamischen Ecology, in der eher kurzweilige Probleme behandelt werden und die ggf. nach
einiger Zeit in die beständigen Ecologies übergeht (Issue Ecology). Bei der Betrachtung dieser
Ecologies fallen jeweils deutliche Bezugsbereiche der jeweiligen Akteure auf, welche sich in
einigen Fällen überschneiden und eher eine Netzwerkstruktur aufweisen. Der bisher skizzierte
Überblick in Kapitel 2 machte ebenso deutlich, dass im Bereich der grenzüberschreitenden
Regulierung von Arbeit auf der einen Seite stark institutionalisierte und statische Akteure sowie
Ordnungsbildungen existieren und auf der anderen Seite neue, zeitlich begrenzte Akteursformen
sowie Ordnungsbildungen entstehen. Diese haben das Potenzial, sich zu institutionalisieren,
können sich jedoch ebenso wieder auflösen oder mittels einer Fusionierung gar eine hybride Form
annehmen.

Innerhalb dieser Entwicklungen sticht in den letzten Dekaden besonders die Ausdifferenzie-
rung von Netzwerkstrukturen, Bündnisbildungen und Interaktionen zwischen den Akteuren der
grenzüberschreitenden bis hin zur transnationalen Regulierung von Arbeit hervor, bspw. durch
Bündnisse zwischen NGOs und Gewerkschaften, wie es Kryst (2017) aufzeigt. Zum Ende der
2010er Jahren fällt allerdings eine Erweiterung dieses Aktivismus auf. Dieser ist fokussiert auf
Aktionen zur Einführung einer grenzüberschreitenden Sorgfaltspflicht von Unternehmen mit
der Möglichkeit einer juristischen Einklage in einem Streitfall. So sind neben den hier aktiven
juristischen Akteuren weiterhin ähnliche Akteure an den Mobilisierungen beteiligt: NGOs, Ge-
werkschaften, Unternehmen, staatliche Akteure sowie internationale Organisationen, doch zeigt
sich eine Verschiebung der Forderungen in der Debatte sowie die Entwicklung neuer Ordnungs-
bildung. Eben dieser Entwicklung soll sich die vorliegende Arbeit, ausgehend von dem aktuellen
Stand der Forschung widmen.

Hierfür wird in einem ersten Schritt die aktuelle Literatur zur Identifizierung zentraler Konzepte
und empirischer Ergebnisse herangezogen (Kapitel 3.1). Dieser einführende Schritt bezieht sich
dabei auf eine Metaebene und schließt alle Ecologies mit ein. In Anbetracht dessen wird deutlich,
dass der behandelte Gegenstand mannigfaltige, sich in manchen Fällen nur bedingt überschnei-
dende fachinterne Diskurse tangiert, was in Anbetracht der Komplexität des polyzentrischen
Governancegefüges der transnationalen Erwerbsregulierung, wie es Kryst und Zajak (2017) und
Pries (2017) betonen, durchaus nachzuvollziehen ist. Dennoch lassen sich zwei Literaturkörper
aufzeigen, welche für das hier aufgeführte Vorhaben von Relevanz sind. Somit wird zunächst
auf die Literatur im Themenfeld der grenzüberschreitenden Governance der Erwerbsregulierung
unterschiedlicher Akteure eingegangen, wobei nochmals die fluiden Übergange der Ecologies
erkennbar werden. Hierbei wird zunächst die aktuelle Forschung zum Themenkomplex neuer
Sozialräume und Ordnungsbildungen, welche jenseits des Nationalstaates im Zuge der Glo-
balisierung entstanden sind, erläutert. Nachfolgend geht das vorliegende Kapitel auf die hier
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zu beobachtenden aktuellen Governanceformen hinsichtlich einer Regulierung von Liefer- und
Wertschöpfungsketten ein, die an alle drei beständigen Ecologies anschließen. Daneben fallen
ebenso jüngere Mobilisierungen sowie Regulierungsformen um industrielle Unglücke im Rahmen
von Issue Ecologies in der Textil- sowie Bergbauindustrie auf, welche genauer betrachtet werden.
Dabei werden private und staatliche Akteure sowie regulierende Ordnungsbildungen vorgestellt,
die durch diese oder deren Interaktion erarbeitet, erkämpft und implementiert werden. Dieser
Aktivismus kann ebenso als einer Form der Rechtsmobilisierung gefasst werden. Aufgrund dessen
bezieht sich der nachfolgende zweite Literaturkörper auf die Literatur der Verdichtungsprozesse im
Bereich der angesprochenen Ordnungsbildungen. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Diskussion
der aktuellen Konzepte sowie empirischer Ergebnisse und es werden prominent hervorgetretene
Forschungslücken identifiziert (Kapitel 3.6). Im Rückgriff auf diese Ergebnisse werden in einem
dritten Schritt die Forschungsfragen der hier vorliegenden Dissertation formuliert sowie das
Erkenntnisinteresse dieser kurz erläutert (Kapitel 3.7).

3.1 Veränderung des kollektiven Handelns weltweit: Globalisierung und
Ausbeutung

In den letzten Dekaden konstatiert die jüngere Forschung zur grenzüberschreitenden Governance
der Erwerbsregulierung neue, meist von staatlicher Seite unregulierte Sozialräume, welche im
Zuge der Globalisierung entstanden sind und deren Regulierung oftmals durch private Akteure
gestaltet ist. Folglich wurden diese durch das Phänomen der Globalisierung, also einem Prozess
des grenzüberschreitenden Handelns mit Waren, Geld, Informationen, Menschen und ebenso kul-
turellen Einflüssen, was in einer Dualität (re)produziert wird, gestaltet (Guillén 2001, S. 236–237).
In diesem Zusammenhang weist Schulze-Cleven (2017) auf eine „neue Welle der Globalisierung“
hin, welche die sozioräumliche Beschaffenheit und Ordnung der Wirtschaftstätigkeit verschob.
Hiermit wurde eine ehemalige abgetrennte, hier grob als Gefüge zu bezeichnende Struktur
zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden durchbrochen. Somit wurden reiche
sowie arme Volkswirtschaften systematisch miteinander verwoben. Dies geschah bspw. durch die
Etablierung von grenzüberschreitenden Wertschöpfungs- und Lieferketten und die mannigfaltigen
Beziehungsgeflechte, welche zu einer verdichteten Querverstrebung der Volkswirtschaften führte.
Vor diesem Hintergrund und mit dem Blick auf die heutigen immer weiter wachsenden Produkti-
onsvolumen in der Verbindung mit einem weiterhin steigenden grenzüberschreitenden Handel
wird ersichtlich, dass wir uns in einer Phase der Zunahme des transnationalen Wettbewerbs
befinden.32 Hierbei operieren Märkte mittels transnationaler Unternehmen, die in oftmals sehr
unregulierten grenzüberschreitenden Räumen eine hohe Kontrollmacht inne haben. Im Zuge
dieser Verschiebung lassen sich unterschiedliche Mobilisierungen gewerkschaftlicher sowie weiterer
zivilgesellschaftlicher Aktivist*innen gegen die hierdurch entstandenen Prozesse erkennen. Dies
schließt bspw. die Modularisierung der Produktion, die Vertiefung globaler Wertschöpfungsketten
sowie die Finanzialisierung kurzfristiger Interessen mit ein (Schulze-Cleven 2017, S. 397–398;
Blackett und Trebilcock 2015, S. 3). Hierbei sind die unterschiedlichen Akteure in ein komplexes
soziales Umfeld eingebettet und eine gänzliche rational Choice Perspektive hat demgegenüber
32Diese Entwicklung kam in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2020 kurzzeitig durch die weltweite COVID-19-

Pandemie zum erliegen. Doch zeigte sich bereits im Sommer des Jahres teilweise die Wiederaufnahme der
etablierten Liefer- und Wertschöpfungsketten.



48 3 Entwicklung einer Forschungsagenda

eher weniger analytische Kraft. Dies ist keineswegs verwunderlich, so weisen bereits Polanyi (1957)
und Granovetter (1985) auf das soziale Phänomen der embeddedness hin. Dies wird wiederum
von Beckert (2012) aufgegriffen, der darauf hinweist, dass ebenso in der heutigen Gesellschaft die
wirtschaftliche Konstitution aus ihrer Einbettung in eine Formation moralischer Überzeugungen,
Interessen, Institutionen sowie sozialer Macht besteht.

Den Prozess, welchen Schulze-Cleven (2017) aufzeigt, lässt sich ebenso als eine Ausdifferenzierung
des transnationalen Feldes der Erwerbsregulierung im Zuge einer fortschreitenden Globalisierung
von Märkten begreifen. Neben der bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts tätigen ILO sowie wei-
teren internationalen Organisationen wie der WTO oder des IWF ist heute ebenso eine vermehrte
Anzahl von NGOs und weiteren privaten Akteuren mit der Entwicklung, Verbreitung und Imple-
mentierung transnationaler Arbeitsstandards, Abkommen und Codes befasst (Fischer-Lescano
und Möller 2012, S. 9–15; Pries 2017, S. 211–215). Diese transnationale Form der Regulierung und
Steuerungslücken durch die Abwesenheit staatlicher Instanzen in grenzüberschreitenden Räumen
wurden bereits in den 1970er Jahren durch die steigenden grenzüberschreitenden Interaktionen
von Unternehmen von der Forschung benannt (Auld et al. 2018, S. 426–427). Zwanzig bis drei-
ßig Jahre später wurde ersichtlich, dass sich hierdurch eine neue öffentliche Autoritätssphäre
sedimentiert hat, die sich heute weiterhin durch eine starke Zunahme mannigfaltiger privater
Governance-Initiativen auszeichnet. Diese können eine zivilgesellschaftliche, privatwirtschaftliche
sowie eine Hybrid-Form aufweisen (Auld et al. 2018, S. 427; Pries 2017, S. 204, 207–209, 253).
Darüber hinaus lassen sich transnationale Gemeinschaften bspw. in der Form von epistemischen
und Professionsgemeinschaften im Feld konstatieren, welche ebenso in der Lage sind, Institutio-
nalisierungsprozesse zu beeinflussen (Balch 2009, S. 613–316, 627–628; Quack 2007, S. 656–660;
Djelic und Kleiner 2006, S. 297–306). So zeichnet sich ein polyzentrische Feld einer transnationalen
Governance ab, welches durch unterschiedliche Lenkungen von Praktiken und Akteuren auf einen
öffentlichen Zweck mittels Umsetzung, Festlegung oder Durchsetzung von Regeln über nationale
Grenzen hinweg charakterisiert ist. Hierbei sind staatliche Akteure keineswegs ausgeschlossen.
Doch zeichnet sich die transnationale Governance gerade eben dadurch aus, dass mindestens ein
Akteur beteiligt ist, welcher nicht die außenpolitischen Interessen eines Nationalstaates vertritt
(Auld et al. 2018, S. 427).

3.2 Prominente Akteure der grenzüberschreitenden
Governance

In Anbetracht dessen wird in der Literatur oftmals das Fehlen einer staatlichen Instanz im
grenzüberschreitenden Raum konstatiert, welche scheinbar nahezu nur von privaten Akteuren
gesteuert wird. Auch wenn hierbei oftmals der Eindruck entsteht, dass Staaten generell einen
Kontrollverlust verzeichnen sowie ihre Relevanz verlieren, trifft solch eine Pauschalierung nicht
gänzlich zu. So zeigen sich durchaus neue und starke Kontrollinstrumente durch jüngere supra-
nationale Strukturen wie die EU. Hierbei gilt dennoch ebenso eine breite Varianz, welche von
Nationalstaat zu Nationalstaat unterschiedlich ist (Cotterrell 2009, S. 487). Nichtsdestotrotz
gibt es ebenso große Lücken in der grenzüberschreitenden Regulierung von Arbeit, welche zu
einer massiven Zunahme privater grenzüberschreitender Akteure und Regulierungen geführt
haben (Pries 2017, S. 207–209; Kryst 2018, S. 212–213; Hadwiger et al. 2017, S. 48). Dies
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begründet sich in einer oftmals fehlenden Harmonisierung zwischen unterschiedlichen Staaten auf
internationaler Ebene bezüglich grenzüberschreitender Regeln. So können sich Staaten oft auf
einer internationalen Ebene nicht einigen und es fehlt eine legitimierte „Weltregierung“, welche
diese Konflikte lösen könnte. Dementsprechend überprüfen Staaten die Einhaltung internationaler
Standards eher weniger oder nur mit einem geringen Engagement, was in der Kombination
mit einem schwachen internationalen Völkerrecht ebenso zu spezifischen Regulierungslücken
führt. Diese werden teilweise durch private transnationale Regulierungen gefüllt, welche darüber
hinaus einen stärkeren technologischen Fortschritt in der Überwachung aufweisen, zum Beispiel
durch Beschwerdesysteme und stark standardisierte Audits, die intensiver als Staaten auf einer
internationalen Ebene steuern (Cafaggi 2011, S. 26–30; Blackett und Trebilcock 2015, S. 3–4;
den Hond et al. 2014, S. 85–88, 104–108).

Prominente Akteure bezüglich der privaten Regulierung sind die mannigfaltigen NGOs im
grenzüberschreitenden Raum. Die zunächst als breit einzuordnende Vielfalt an NGO Initiativen
und Regulierungswegen mag zunächst als ein positiver und wirksamer Aspekt gewertet werden.
Doch konstatieren Koch-Baumgarten und Kryst (2015), dass NGOs weitaus weniger starke
und fest sedimentierte Einflusspfade als etablierte Gewerkschaften aufweisen. Ihre klassischen
Aktionsformen dokumentieren sich in Zertifizierungen, Verhaltenskodizes und Protestformen, die
in Kampagnen eingebettet sein können. Hierdurch tragen NGOs zu einer Inszenierung von trans-
nationalen diskursiven Skandalen bei. Hierbei gilt grundsätzlich eine binäre Einteilung zwischen
einer Konfrontation oder einer Kooperation im Hinblick auf das jeweilige Ziel einer NGO. So
kann ein Unternehmen zum Beispiel durch die Ausübung eines normativen Drucks in der Form
von öffentlichen Protesten konfrontativ beeinflusst werden, indem es sich einem Reputationsrisiko
ausgesetzt sieht. Eine Kooperation geht demnach mit einer Legitimierungschance für ein Unter-
nehmen einher. Dies kann bspw. durch die Bereitstellung einer NGO-basierten Zertifizierung eines
Unternehmens geschehen (Curbach 2002; Curbach 2008; Kryst 2018).

Wie bereits deutlich wurde, zielt der Aktivismus der NGOs oftmals auf MNCs ab, welche eben-
falls als nicht zu unterschätzende Akteure bezüglich der privaten Regulierung gefasst werden
können. So zeigt sich in der Literatur sowie in dem empirisch beobachteten grenzüberschreitenden
Aktivismus, ebenso bei diesem Akteurstyp, eine Erweiterung im Verständnis bezüglich einer
Unternehmensverantwortung. So agieren Unternehmen mittels unterschiedlicher CSR-Strategien,
folglich mannigfaltige Unternehmensaktivitäten, die über eine reine Gewinnmaximierung hin-
ausgehen, um eine Verbesserung der vorherrschenden Bedingungen zu erreichen (Lock und
Seele 2016, S. 215; Holmes 2015, S. 226; Hall und Biersteker 2002, S. 3–10). Hierbei ist in der
jüngeren Zeit eine Erweiterung zu beobachten, ausgehend von einem ehemaligen philanthropisch
anmutenden CSR-Engagement zum Beispiel durch Spenden hin zu einem CSR-Engagement der
Optimierung der eigenen Unternehmensaktivitäten mittels einer öffentlichen Berichterstattung,
Verhaltenskodizes, Standardsetzung oder durch eine Zertifizierung, welche sich bspw. auf die
Sicherheit der eigenen Produktionsstandorte bezieht. Durch dieses neuen Engagement findet
teilweise eine Bündnisbildung mit NGOs statt, welche den Unternehmen bspw. mit einer Nachhal-
tigkeitsberatung oder Zertifizierung helfen, das eigene unternehmerische Handeln gesellschaftlich
zu legitimieren (Curbach 2008). Daneben finden sich weitere Strategien, die der Optimierung der
eigenen Unternehmensaktivitäten dienen. So gehören für MNCs ebenso Lobbying-Aktivitäten zum
Strategie-Repertoire. Diese werden in manchen Fällen im selben Atemzug mit CSR-Strategien



50 3 Entwicklung einer Forschungsagenda

verwendet. Hierdurch entsteht nach Lock und Seele (2018) ein „politicized CSR“. Dies kann
beispielhaft durch aktive Verzerrung von Forschungsergebnissen mittels Lobbyismus in der
Kombination mit einem Engagement durch CSR-Berichte und der öffentlichen Teilnahme an
Stakeholder-Initiativen generiert werden, was Lock und Seele (2018) für die Produzenten von
Alkohol und im Abgleich mit der Literatur für die Tabakindustrie aufzeigen können (Lock und
Seele 2018, S. 3–7).

Im Anschluss an Verfehlungen privater Akteure oder verdeckter Strategien sowie dem demokra-
tisch nicht legitimierten Handeln von MNCs im grenzüberschreitenden Raum gehen Autor*innen
auf den theoretischen Begriff der deliberativen Demokratie sowie des ethischen Diskurses nach
Habermas ein. So wird hier explizit das jüngere CSR-Engagement durch öffentlich zugängliche Be-
richte eines Unternehmens angesprochen, was eine Teilhabe der Bürger*innen und der Stakeholder
ermöglicht und eine öffentliche Kommunikation fördert. Somit können unterschiedlichste Akteure
beratend zusammenwirken und Teil eines Entscheidungsprozesses sein. In diesem Rahmen wird
MNCs in der fachlichen Diskussion eine aktive Rolle in der globalen Governance zugeschrieben
(Wagner und Seele 2017, S. 333–335; Lock und Seele 2018, S. 2; Gatti et al. 2018, S. 965–668).
In der Empirie lässt sich dieser Ansatz ebenfalls beobachten, wie in Kapitel 2 zum Beispiel bei
der Global Compact Initiative der UN zu sehen ist. In diesem Zusammenhang fordern Wagner
und Seele (2017) zur Lösung des von ihnen konstatierten demokratischen Defizites hinsichtlich
des unternehmerischen Handelns weitere öffentlich geführte Debatten sowie eine verstärkte
Kommunikation über den Themenbereich, was wiederum lediglich durch öffentlich zugängli-
che CSR-Berichte und Kommunikationsmöglichkeiten erfolgen kann (Wagner und Seele 2017,
S. 346–348). Auch wenn bei diesem jüngeren CSR-Engagement über eine unilaterale Regulierung
hinausgegangen wird, konstatiert die Forschung, dass eine wirksame Steuerung der vorhanden
Probleme nur durch eine Vielfalt an Akteuren und grenzüberschreitende Gegebenheiten gegeben
ist, was branchenspezifische sowie nicht branchenspezifische Initiativen unter Beteiligung der
betroffenen Akteure mit einschließt (Auld et al. 2018, S. 430–431).

So wird grenzüberschreitende private Arbeitsregulierung in der Literatur oft als zahnloser
Tiger kritisiert. Die genauere Betrachtung zeigt, dass diese jedoch nicht gänzlich wirkungslos
sind. So konstatiert Kolben (2015a), dass durch grenzüberschreitende private Regulierungen
Problematiken kanalisieren können und somit nicht nur ein Unternehmen ansprechen, sondern
mehrere Akteure im selben Maße. Im Rückgriff auf Locke (2013) wird andererseits ebenso betont,
dass private Regulierungsversuche oftmals nicht zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen
geführt haben. Dies konstatieren Baccaro und Mele (2011) ebenso für den Bereich der „weichen“
Regulierungen im Rahmen der OECD-Leitsätze für MNCs und des UN Global Compact. So
dokumentieren sich moderate bis starke Defizite im Bereich der Wirksamkeit, der Nachhaltigkeit
bzw. Dauerhaftigkeit, der Reichweite und ebenso der demokratischen Legitimation im Bezug
zur privaten Steuerung gibt (Kolben 2015a, S. 437–440). Aufgrund dessen argumentiert Kolben
(2015a), dass öffentliche und private Regulierungsregime strategisch verwendet werden sollten, um
auf dieselben Ziele hinzuarbeiten. So zeigt sich, dass private Regime oftmals in einer Interaktion
mit öffentlichen Regimen etabliert und verändert werden. Darüber hinaus ist es denkbar, dass
private Regulierungsmechanismen einen Einfluss auf ein öffentliches Regime haben. Solch ein
Prozess ist denkbar, wenn vorherige Elemente einer privaten soft law Regulierung in ein öffentliches
hard law einfließen (Kolben 2015a, S. 440–451). Ebenso ist die Entwicklung rein staatlicher
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Regulierungskapazitäten durchaus denkbar, wenn es praktische und normative Argumente
zulassen (Kolben 2011, S. 428–437).

Ein wichtiger Punkt hinsichtlich der unterschiedlichen Regulierungsmechanismen ist deren
Kontrolle. Diesbezüglich werden neben einer staatlichen und einer privatwirtschaftlichen Kontroll-
möglichkeit ebenso Überwachungsmechanismen durch transnationale Aktivist*innen beschrieben
(Kolben 2015a; Curbach 2008). Hiermit sind im Kontext der zitierten Beiträge hauptsächlich
NGOs angesprochen, die, wie bereits skizziert wurde, einen weiteren prominenten Akteur in der
grenzüberschreitenden Regulierung von Arbeit darstellen. Die Betrachtung des NGO-basierten
Aktivismus verweist auf eine starke Interaktion von mannigfaltigen privaten Regierungsmechanis-
men und bestehenden staatlichen Regimen mit unterschiedlicher gesetzlicher Wirksamkeit und
Qualität (Kolben 2015a, S. 426–427, 429–437). Die angesprochenen Interaktionen zwischen den
Akteuren verdeutlichen sich in regulatory conversations. Hierbei werden normative Elemente der
privaten Interaktion betont und ebenso die praktische und theoretische Bedeutung des Staates
bei der Arbeitsregulierung. Kolben (2015a) macht dies empirisch greifbar, indem er vorschlägt,
den jeweiligen Grad der institutionellen Formalität von Interaktionen zu beschreiben sowie den
Grad der Intentionalität der Akteure.33 Somit soll der Grad beschrieben und bewertet werden,
in dem Akteure (in)formell sowie explizit und implizit miteinander kommunizieren, um Regeln
zu erarbeiten sowie zu etablieren (Kolben 2015a, S. 440–451).

Kolben (2015a) spricht dabei von regulatory conversations, doch ist seine Erhebungseinheit
weniger stark auf öffentlich zugängliche Diskurse bspw. in Zeitungen fokussiert. Vielmehr konzen-
triert er sich auf stattfindende explizite Kommunikation während Treffen und Initiativen mit
unterschiedlicher Intention und Formalisierung. So wird die kommunikative Interaktion zwischen
Akteuren in diesem Bereich bzw. „Ort“ weniger stark adressiert. Kolben (2015a) greift unter
anderem auf Black (2002) zurück. Hiermit wird konkret die Interaktion zwischen Regulierenden,
Reglementierten und weiteren Akteuren in einem Regulierungsprozess in einem Diskurs ange-
sprochen. Dass interaktive Dialoge, also wechselseitig sinnvoll aufeinander bezogene Gespräche
privater und staatlicher Akteure, bei Entscheidungsprozessen im Rahmen der grenzüberschrei-
tenden Arbeitsregulierung eine wichtige Rolle spielen, betont Boisson de Chazournes (2015)
ebenso im Rahmen eines „dialogischen“ Ansatzes. So lässt sich im Rückgriff auf die Literatur
argumentieren, dass solche Interaktionen, die bspw. mit wechselseitig aufeinander bezogenen
Forderungen im medialen Diskurs geführt werden, ebenso ein Teil des Regulierungsprozesses
darstellen. So bilden diese oftmals die Grundlage für ein koordiniertes Handeln und weitere
Interaktionen.

Neben diesen Ansätzen der CSR-Forschung und der Global Labour Studies werden vorrangig aus
der eher klassischen industriellen Beziehungsforschung Interaktionen zwischen Konzernen und
globalen Gewerkschaftsföderationen im Rahmen der Verhandlungen von IFAs in den Blick genom-
men. Ebenso werden internationale Gremien der unterschiedlichen Interessenvertretungsebenen
in multinationalen Konzernen fokussiert, welche aufgrund der Erosion von staatlichen Schutz-
maßnahmen für Arbeitnehmer*innen und dem fehlendem Engagement im grenzüberschreitenden
Bereich von MNCs eingerichtet wurden. So stellen diese Verträge zwischen gewerkschaftlichen
Akteuren und MNCs in einer Vertragsform oftmals durchaus verbindliche Regeln dar, welche
33Eine hochgradig formale und absichtliche Intention wäre eine offiziell genehmigte Verhandlung zwischen einer

öffentlichen und einer privaten Regulierungsinstitution.
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teilweise auch mit kampagnenartigen Strategien von GUFs vorbereitet werden und deutlich an
das Konzept des sozialen Dialogs, des social movement unionism sowie des Organising anknüpfen,
was teilweise in der Zusammenarbeit mit NGOs durchgeführt wird (Casale 2017; Egels-Zandén
2008; Egels-Zandén 2009; Hammer 2008; Hauser-Ditz et al. 2010; Hauser-Ditz et al. 2015; Hertwig
et al. 2011; Kotthoff und Whittall 2014; Marginson et al. 2004; Rüb et al. 2011; Sobczak 2007;
Stöger 2011; Sukthankar 2015; Thomas 2011). Diese Interaktion zwischen Gewerkschaften und
NGOs wird unter anderem im Rahmen des social movement unionism Ansatzes angesprochen.
Hierbei werden Gewerkschaften als eine Bewegung von Arbeiter*innen verstanden. Dieser An-
satz, welcher aus der Forschung zu Gewerkschaften im globalen Süden stammt, betont eine
Koalitionsbildung mit lokalen Organisationen oder sozialen Bewegungen und fokussiert ebenso
transnationale Aspekte (Bronfenbrenner 2007; Fairbrother und Webster 2008; Fink 2018; Müller
et al. 2010).

Was in der älteren fachlichen Diskussion in der gewerkschaftlichen sowie in der Bewegungsfor-
schung zum Beispiel in Krüger (2002), Scherrer (2002) oder Van Dyke und McCammon (2010)
oft weniger stark und ausdrücklich hervorgehoben wurde, kann nun durch aktuellere Beiträge
empirisch aufgezeigt werden. Demnach ist eine Bündnisbildung zwischen Gewerkschaften und
NGOs in einer ergänzenden Weise durchaus von Vorteil für beide Akteure und es kann sich für
Gewerkschaften eine positiv zu bewertende „coalitional power“ als Machtbasis bilden (Brookes
2013; Brookes 2019) oder in der Form einer Revitalisierungsstrategie positiv auf gewerkschaftliche
Akteure wirken (Baccaro et al. 2003; Frege 2003). Neben diesen Ergebnissen wurden weiterführend
die Gegensätzlichkeit der beiden Akteure aufgezeigt und ebenso die grundsätzliche Option zur
Überwindung dieser. Somit wurden zunächst maßgeblich die Entstehungsbedingen einer Zusam-
menarbeit von Gewerkschaften und NGOs in den Blick genommen (Egels-Zandén et al. 2015; Ford
2009; Kryst 2017). Jüngere Beiträge mit einem Fokus auf die Interaktionen der Akteure halten
fest, dass Gewerkschaften und NGOs trotz ihrer unterschiedlichen Organisationsformen und Ziele
im grenzüberschreitenden Bereich überschneidende Interessen und Aktivismusformen aufweisen,
welche durchaus kombinierbar sind (Kryst 2017; Kryst 2018). So sind ihre Strategien nicht gänz-
lich unterschiedlich, sondern weisen Überschneidungen auf. Dies eröffnet die Möglichkeit in einer
Koalition an den jeweiligen ursprünglichen charakteristischen Strategien festzuhalten, welche sich
in einer Mobilisierung durchaus kausal bedingen können (Kryst 2018, S. 224–226). Doch wurde
in diesem Zusammenhang ebenso festgehalten, dass Interaktionen zwischen Gewerkschaften und
privaten Akteuren aufzeigen, dass strategische Entscheidungen über Ressourcen und politischen
Einfluss maßgeblicher sein können als eine ideologische Nähe, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen
(Zajak et al. 2018).

In Anbetracht dessen lässt sich mit Hadwiger et al. (2017) festhalten, dass die UN-Leitprinzipien
für Wirtschaft und Menschenrechte für beide Akteursgruppen Anknüpfungspunkte bieten. So
dokumentierte sich im Rückgriff auf die Zusammenarbeit zur Erarbeitung und Erstellung des
deutschen nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte eine funktionierende Zusammenarbeit der beiden Akteurstypen, welche in weite-
ren Brancheninitiativen fruchtbar sein könnte. Demnach könnte eben diese Kooperationsform
weiterhin Themen aufgreifen, welche Lieferketten einer verbesserten Kontrolle unterziehen kann
und wirksame Mechanismen zur Beschwerde bei fehlerhaftem Verhalten der Unternehmen etablie-
ren kann. Hierbei zeigt der Blick in die Empirie bereits in ihrer Entwicklung auf einem höheren



3 Entwicklung einer Forschungsagenda 53

Niveau stehende Initiativen in der hinsichtlich des Ready-Made Garment Sektors (RMG), die
auch von massiven industriellen Unglücken beeinflusst war (Hadwiger et al. 2017, S. 69–75, 87–89,
194–195).

Neben der skizzierten Forschung zu Bündnissen zwischen Gewerkschaften und NGOs zeigen
sich Publikationen, welche im Themenfeld des grenzüberschreitenden Aktivismus und der so-
zialen Bewegungen vorrangig die Relationen zwischen privaten Interessenvertretungsstrukturen,
Gewerkschaften, Arbeitnehmerverbänden und Unternehmensführungen in den Fokus rücken
(de Bakker et al. 2013; Merk 2009; Scipes 2014). Die hier angesprochene polyzentrische Form des
thematischen Bereiches führte zur Erarbeitung dynamischer Mehrebenenbetrachtungsmodellen.
Diese Modelle sind in der Lage, die oftmals nur einzeln fokussierten Schnittstellen zwischen
Produktions- und Verbrauchsakteuren zur Ratifizierung der ILO-Normen und zum Kampf um
bessere Arbeitsnormen in globalen Lieferketten, sowie zu Kämpfen privater Kampagnengruppen
und von Gewerkschaften in einem breiteren Rahmen zu fassen (den Hond et al. 2014; Khanna 2011;
Reinecke und Donaghey 2015; Siddiqi 2015). So hat die Forschung bezüglich sozialer Bewegungen
gezeigt, dass ein transnationaler Aktivismus unterschiedlicher Akteure in sozialen Bewegungen
wichtige Kanäle etablieren sowie Beschwerden und Klagen von kollektiven Akteuren unterstützen
kann (Brysk 1993; den Hond et al. 2014; Keck und Sikkink 1998). Konkret wird innerhalb der
aktuellen Forschung bezüglich grenzüberschreitender Phänomene im Bereich der Governance,
der Erwerbsregulierung und der Kämpfe um soziale Rechte eine Betrachtung von multiplen und
mehrstufigen Gelegenheitsstrukturen in der Form von Pfaden oder Bahnen verwendet, welche
auf dem Konzept der verschiedenen Wege der internationalen Einflussnahme nach Bernstein und
Cashore (2000) aufbaut. Somit wird herausgestellt, dass es multiple Umgebungen gibt, welche
den transnationalen Aktivismus maßgeblich charakterisieren. Eine eindeutige und irreversible
Richtung ist bei der Mobilisierung über einen spezifischen Pfad nicht immer eindeutig, weil dieser
oft nicht klar definiert ist und Überschneidungen mit anderen Pfaden aufweisen kann. So ändern
Akteure ihre Mobilisierungsstrategie und Pfade im Rückblick auf das bereits erreichte (Tilly 1984,
S. 297–317; Zajak 2017b, S. 132).

Zentral bei den aktuellen Ansätzen ist das Argument, dass eine Konzentration auf einzelne
Ereignisse lediglich Momentaufnahmen darstellen kann und hierdurch relevante Informationen
verloren gehen (Alfinito Vieira und Quack 2016; Bülow 2010; Quack und Malets 2017; Zajak 2012;
Zajak 2014; Zajak 2017b). So wurden mittels qualitativer Längszeitbetrachtungen unterschiedliche
Einflusspfade transnationaler Arbeitsgovernance identifiziert, folglich spezifische Akteure, Verfah-
ren sowie ein dazugehöriges Regelwerk, wodurch eine Regulierung erarbeitet und implementiert
wird (Zajak 2012, S. 19–20). Mit diesem Blickwinkel richtet sich die neuere Institutionalisierungs-
und Bewegungsforschung stärker auf die Interaktionen und wechselseitigen Beeinflussungen von
Einflusspfaden der Regulierung. Die Stärken solch eines Mehrebenenmodells zeigen sich bei der
Betrachtung unterschiedlicher Akteure im Kontext der Etablierung von Mobilisierungen für
bessere Arbeitsbedingungen, die unter anderem bspw. zuvor von Beisheim und Zürn (1999) und
Stickler (2005) aufgezeigt wurden aber weniger stark in solch einem Mehrebenenmodell betrach-
tet wurden. Mittels dieser Betrachtungsweise konnte herausgestellt werden, dass die jeweiligen
Akteure unterschiedliche Vorstellungen bezüglich einer wirksamen Gestaltung von grenzüber-
schreitenden Regulierungsformen haben, und sich diese im Laufe der Zeit verändern. Somit trägt
dieser Forschungsstrang dazu bei, dynamische Interaktionen tiefer zu betonen, was zuvor bereits
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als Lücke identifiziert wurde (Den Hond et al. 2010, S. 653; McDonnell et al. 2015, S. 672). Wei-
terführend stellt die Forschung heraus, dass sich die organisationale Struktur der Akteure oftmals
aus einem zusammenhängenden Koalitionsnetzwerk und mehreren eigenständigen Organisation
oder sog. Zweigstellen zusammenfügt. Die Etablierung wichtiger Kanäle der Erwerbsregulierung
kann durch diese erfolgreich vollzogen werden. Darüber hinaus ist ebenfalls die Erarbeitung und
Durchführung von Beschwerden und Klagen von kollektiven Akteuren denkbar (Brysk 1993;
Curbach 2002; den Hond et al. 2014; Keck und Sikkink 1998).

Trotz dieser ermittelten Fülle an Akteuren, Initiativen und Bündnisbildungen im grenzüberschrei-
tende Raum, welche in der vorliegenden Arbeit ebenso im vorherigen Kapitel 2 ersichtlich wurde,
konstatierte im Jahr 2015 Sukthankar (2015) noch, dass die Mobilisierungen sowie der Widerstand
im globalen Süden den Weg für ein internationales Arbeitnehmerengagement nicht geebnet hat.
Es lässt sich wenige Jahre danach jedoch eine Veränderung im globalen Norden bezüglich des
kollektiven grenzüberschreitenden Handelns beobachten. Demnach zeigt sich eine deutliche Eta-
blierung grenzüberschreitender Aktivitäten ehemals stark nationaler Arbeiter*innenbewegungen,
die im Rahmen des Einsturzes des Dienstleistungs- und Produktionsgebäudes Rana Plaza in
Bangladesch (2013) und der damit verbundenen Mobilisierung für eine Verbesserung der Arbeits-,
Beschäftigungs- und Partizipationsbeziehungen in grenzüberschreitenden Liefer- und Wertschöp-
fungsketten eintreten. Dieser Aktivismus ging und geht nicht allein von nationalen und lokalen
Initiativen und einer reinen Mobilisierung in Bangladesch aus. Vielmehr ist dieser mit Aktivis-
musformen in wohlhabenden westlich geprägten Volkswirtschaften verbunden (Schulze-Cleven
2017, S. 406–408). Dies zeigt sich ebenso im Fall der Mobilisierung für bessere Arbeitssicherheit
im Fall des Brandes in der pakistanischen Textilfabrik Ali Enterprises (Witzak 2022). Trotz dieser
Bewegung im Feld konstatieren Langthaler und Schüßler (2019), dass es unterschiedliche Dyna-
miken in der Form von Gegenbewegung gibt, welche jedoch keine idealtypische Gegenbewegung
im Sinne von Polanyi (1957) implizieren. Vielmehr zeigen sich komplexe Interaktionen zwischen
privaten und staatlichen Akteuren aus den Bereichen der Wirtschaft und der protestierenden
Zivilgesellschaft (Langthaler und Schüßler 2019).

Dies ist nicht verwunderlich, denn solche punktuellen „Schocks“ wie Unglücke oder akute Re-
strukturierungsprojekte von Unternehmen wirken zum Beispiel auf policy subsysteme aktivierend
ein (Haipeter et al. 2018, S. 201; Jenkins-Smith et al. 2017, S. 137–138; Walters et al. 2018,
S. 513–515, 523–528; Langthaler und Schüßler 2019, S. 214–215), was ebenso Schuessler et al.
(2019) in Bezug auf die Katastrophe des Einsturzes des Dienstleistungs- und Produktionsgebäudes
Rana Plaza in Bangladesch beschreiben. Hierbei können vorherige öffentlich gewordenen Umwelt-
katastrophen sowie eine soziale Disharmonie als wichtige Ausgangspunkte für dieses Engagement
angesehen werden (Dashwood 2012, S. 118–120). Auch wenn das angesprochene Ereignis des
Einsturzes des Dienstleistungs- und Produktionsgebäudes in Bangladesch hierbei als ein zentraler
Moment verstanden werden kann, sind bereits Jahre zuvor MNCs und lokale Produktionsbedin-
gungen innerhalb von grenzüberschreitenden Liefer- und Wertschöpfungsketten aufgrund der
unzureichenden Sicherheit der Arbeitnehmer*innen, Skandale um Kinderarbeit, der schlechten Ge-
sundheitsbedingungen sowie der anhaltenden Probleme mit Niedriglöhnen stark in der Kritik und
lösen immer wieder Formen des Aktivismus aus (Colombo et al. 2019).
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3.3 Aktivismus um Industrieunglücksfälle

Diese angesprochenen Problematiken in grenzüberschreitenden bis transnationalen Liefer- und
Wertschöpfungsketten sind unter anderem durch eine Produktion ausgehend von Nationen des
globalen Südens, Teilen der BRICS-Staaten und teilweise der Tigerstaaten hin zu Nationen,
die überwiegend zum westlich geprägten globalen Süden gezählt werden, geprägt. Dies wird
nach Lessenich (2016) teilweise durch den Begriff der Externalisiereung diskutiert, folglich der
Auslagerung industrieller Produktionsverfahren in semiperiphere und periphere Bereiche, ohne
die in westlich geprägten Staaten so hart erkämpften starken Regulierungen ebenso auf einer
grenzüberschreitenden Basis einzuführen (Lessenich 2016; Walters und Quinlan 2019). Ebenso
kann dieses Verhältnis nach Wallerstein (2004) und Babones (2005) und Chase-Dunn et al. (2000)
grob als ein klassisches Verhältnis zwischen Zentrum, Semi-Peripherie und Peripherie beschrieben
werden. Dies wird nochmals deutlich durch die wohl als endemisch zu bezeichnenden desaströsen
Arbeits-, Beschäftigungs- und Partizipationsbedingungen, welche durch die Anforderung einer
zunehmenden Vielfalt an Produkten mit kürzesten Produktions- sowie Vorlaufzeiten mit nahezu
stetig geringen bis sinkenden Preisen gefördert werden (Locke 2013, S. 126; Kabeer et al. 2020,
S. 32–33; Lohmeyer et al. 2018, S. 401).

Ein derartig strukturiertes Verhältnis führt im schlimmsten Fall zu verhängnisvollen und tod-
bringenden Arbeitsunfällen. Diese Unfälle reihen sich in die von der ILO geschätzten ca. 340
Millionen Arbeitsunfälle in einem Jahr ein. Hiervon erliegen jedes Jahr ca. 2,3 Millionen Personen
ihren arbeitsbedingten Unfällen oder Krankheiten (6000 Todesfällen pro Tag). Dabei weist die
ILO auf eine Untererfassung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, einschließlich tödlicher
Unfälle hin, was auf ein noch drastischeres Bild hindeutet (ILO 2020d).34 So ist der bereits
genannte Einsturz des Dienstleistungs- und Produktionsgebäudes Rana Plaza (Bangladesch,
2013) nicht der einzige massive Vorfall. Vielmehr wurden in diesem Zusammenhang in den 2010er
Jahren der Weltöffentlichkeit nochmals die desaströsen Zustände bezüglich der unzureichenden
Arbeitssicherheit vor allem durch einzelne massive Unfälle in der Textil- sowie in der Bergbauin-
dustrie vor Augen geführt. So reihen sich neben Rana Plaza ebenso die Brandunglücke Tazreen
(Bangladesch, 2012) und Ali Enterprises (Pakistan, 2012) ein. Bezüglich des Bergbausektors
lässt sich weiterführend mit dem Grubenunglück von San José (Chile) anfangen, dass auf die
Nichteinhaltung gesetzlicher Standards zurückzuführen ist. Hierauf folgte das Unglück in der Pike-
River-Mine (Neuseeland) im Jahr 2013 mit ungeklärter Ursache. Das wohl einprägsamste Ereignis
war das darauffolgende Grubenunglück von Soma (Türkei) im Jahr 2013, welches auf massive
unzureichende Sicherheitsvorkehrungen zurückzuführen ist. Diese Eindrücke von mangelhaften
bis ungenügenden Sicherheitsvorkehrungen wurden im Jahr 2015 und 2019 vom Dammbruch von
Bento Rodrigues sowie Brumadinho (Brasilien) nochmals untermauert. Aufgrund der Schwere
und medialen Wirkung der einzelnen industriellen Unglücke flossen diese ebenso in die jüngere
Forschung im Bereich der Regulierung der Arbeitssicherheit mit ein, was im Folgenden chronolo-
gisch ergo zunächst für den Textilsektor und nachfolgend für den Bergbausektor kurz skizziert
wird. Neben den hier fokussierten beiden Industrien sind ebenso stark zu kritisierende Verhält-
nisse in der Produktion von Computern, Smartphones oder der Sportschuhen zu konstatieren,
34Diese Schätzung ist im Jahr 2020 noch auf der ILO Webpräsenz aktuell. Der verlinkte Datensatz „Summary

of work related mortality“ stützt diese mit Daten aus dem Jahr 2003 dies gilt ebenso für den Datensatz
„Work-related mortality“ mit Daten aus dem Jahr 2007 (ILO 2020d)
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welche in den letzten Jahren weniger stark durch massive Unfälle in den Fokus gerückt sind und
daher nicht dezidiert betrachtet werden (Chan et al. 2013; Holmes 2015; Rodríguez-Garavito
2005).

Ähnlich wie in manchen Bereich des Bergbausektors sowie der Landwirtschaft, wie etwa der
rudimentäre Tagebau seltener Erden in Afrika, werden für die Textilproduktion im Fast-Fashion-
Geschäftsmodell kaum hohe Investitionen sowie hochspezialisierte Technik benötigt. Vielmehr
verlangt die Produktion Arbeiter*innen für wenig Kapitalaufwand, welche in Nationen des
globalen Südens weitaus zahlreicher vorhanden sind als in westlich geprägten Industrienationen
des globalen Nordens. Ein weiteres Merkmal bezieht sich auf den Punkt der Abhängigkeit
von lediglich einer Industriebranche und den damit verbunden Exporteinnahmen (Ferenschild
und Schniewind 2016, S. 7–9, 62–118; Fütterer 2016, S. 208; Langthaler und Schüßler 2019,
S. 214). So halten Langthaler und Schüßler (2019) fest, dass sich unter diesen Bedingungen
transnationale Liefer- und Wertschöpfungsketten in der Textil- und Bekleidungsindustrie bspw.
in Bangladesch durch eine desaströse Kommodifizierung der Bekleidungsarbeiter*innen innerhalb
eines Zeitraumes der schwächsten staatlichen Steuerung und Regulierung vollzogen haben.35
36

Im Rückgriff auf aktuelle Forschung im Themenfeld der grenzüberschreitenden Governance der
Erwerbsregulierung im Rahmen von Industrieunglücksfällen finden sich vor allem Publikatio-
nen, welche sich mit der Regulierung von Liefer- und Wertschöpfungsketten im Zusammenhang
mit dem industriellen Unglück des Einsturzes des Rana Plaza Produktions- und Dienstleis-
tungsgebäudes beschäftigen. Diese versuchen, die damit zusammenhängenden unterschiedlichen
Herausforderungen der Verbesserung von Arbeits- und Umweltstandards in grenzüberschrei-
tenden Wertschöpfungsketten herauszuarbeiten und sind stark auf die Bekleidungsindustrie
in Bangladesch konzentriert. So wurden maßgeblich einzelne Initiativen bezüglich der Stär-
kung und Etablierung von Arbeitsstandards wie das gewerkschaftliche Netzwerk „ExChains“
(Netzwerk zwischen Deutschland, Bangaldesch, Indien, Kambodscha und Sri Lanka), die Multi-
Stakeholder-Initiative „Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh“ (Bangladesh Accord),
die Entwicklung und Etablierung der kleineren US amerikanisch geprägten Initiative namens
„Alliance for Bangladesh Worker Safety“ (AFBWS) oder die Initiative „Action Collaboration
Transformation“ (ACT) in den Blick genommen. In dem weiteren Themengebiet der aktuellen
Forschung hinsichtlich der grenzüberschreitenden Governance der Erwerbsregulierung im Rahmen
von Industrieunglücksfällen finden sich Publikationen zum Verhältnis zwischen Wirtschaft und
Staat und speziell zur Reaktion involvierter Unternehmen.

Bezüglich des ExChains-Netzwerk kann festgehalten werden, dass durch dieses seit 2002 aktiv
grenzüberschreitende gewerkschaftliche Netzwerke zwischen gewerkschaftlichen Aktivist*innen
des deutschen Einzelhandels und Gewerkschafter*innen aus der Produktion im globalen Sü-
dens mittels eines „social movement unionism“ aufgebaut wurden (ExChains 2020; Fischer und
Grandner 2022; Fütterer 2016). Zentral für den Aufbau dieser Netzwerke ist der Umstand, dass
35Bereits in den 1970er Jahren haben prominente Unternehmen im globalen industrialisierten Norden die Suche

nach günstigen Produktionsoptionen im globalen Süden gesucht. Hierbei waren vor allem die niedrigen Löhnen
eines der ausschlaggebenden Argumente (Langthaler und Schüßler 2019, S. 214).

36Neben diesen massiven industriellen Unglücken und ständigen Verstößen gegen Arbeitsnormen in der Textilin-
dustrie des globalen Südens konstatieren Lohmeyer et al. (2018) ebenso eine Verschlechterung in Einzelhandels-
geschäften des globalen Norden bezüglich des Textilindustrie (Lohmeyer et al. 2018, S. 214–215)



3 Entwicklung einer Forschungsagenda 57

innerhalb der Textilindustrie des globalen Süden die Verhältnisse für eine gewerkschaftliche Ba-
sisvertretung weniger stark vorhanden ist. So ist eine Interessenvertretung durch Gewerkschaften
oder einer Selbstorganisation oftmals systematisch erschwert, was in der Kombination mit einer
systemischen Auslagerung der Produktion und unzureichenden Sicherheitskontrollen der Pro-
duktionsverhältnisse durch externe Organisationen in vielen Fällen zu desaströsen Bedingungen
führt. Gegenmaßnahmen aus dem oft marginalisierten gewerkschaftlichen Bereich im globalen
Süden beziehen sich dabei oftmals auf öffentliche Kampagnen, mit denen den Unternehmen ihre
Legitimierung bezüglich ihres Handelns normativ entzogen werden soll. Diese führen allein kaum
zu einem System-umwälzenden Prozess (Curbach 2008; Fütterer 2016). In diesem Zusammenhang
zeigt die Netzwerkarbeit durch das ExChains Netzwerk eine anfängliche verbesserte Selbstorgani-
sation der Arbeiter*innen in den betroffenen Nationen. Ebenso zeigt sich ein Beitrag zur Debatte
bezüglich der transnationalen gewerkschaftlichen Solidarität sowie der transnationalen Zusammen-
arbeit (Fütterer 2016, S. 208). In diesem Zusammengang argumentieren Lohmeyer et al. (2018),
dass die Koordination sowie die Zusammenarbeit zwischen GUFs und Einzelgewerkschaften in
der Literatur meist nur mit dem Begriff der transnationalen Solidarität als gleichwertig angesehen
wurde. Mit diesem Blickwinkel wird jedoch eine kulturell-normative Dimension übersehen, welche
auf einer gewerkschaftlichen direkten Interaktion sowie Mobilisierung der Arbeiter*innen in
den jeweiligen lokalen Gegebenheiten aufbaut. In Bezug zur ExChains-Initiative wird hierdurch
empirisch aufgezeigt, dass eine transnationale Solidarität in der Abhängigkeit einer aktiven
Förderung von Interaktionen im Zeitverlauf unter den jeweiligen Arbeitnehmer*innen steht.
Somit werden kollektive Erfahrungen geschaffen, die eine Solidarität tiefer befördern als lokal
schwer zu fassende IFAs (Lohmeyer et al. 2018, S. 402, 412–418).

Hinsichtlich der Multi-Stakeholder-Initiative für das Abkommen des Bangladesh Accords, welches
noch im selben Jahr 2013 nach dem Einsturz des Rana Plaza Produktions- und Dienstleis-
tungsgebäudes unterzeichnet wurde, lässt sich festhalten, dass dieses als ein rechtsverbindliches
Abkommen zwischen Gewerkschaften und transnational agierenden Unternehmen mit einer
Laufzeit von ursprünglich fünf Jahren angesehen werden kann und in der Literatur öfters als
„transnational industrial relations agreement“ (TIRA) bezeichnet wird. Allgemein wird die „Rana-
Plaza-Katastrophe “ in der Literatur als Startpunkt für eine wissenschaftliche Prozessperspektive
hinsichtlich der Entwicklung der Regulierungen in Bekleidungslieferketten verwendet, was sich in
den Arbeiten von Ashwin et al. (2020a), Ashwin et al. (2020b), Langthaler und Schüßler (2019)
und López López (2015) verdeutlicht.

In diesem Zusammenhang zeigt sich nach dem Zusammensturz eine zügige Mobilisierung, Erarbei-
tung und Implementierung von Ordnungsbildungen in Bezug auf die Textil- und Bekleidungsin-
dustrie in Bangladesch. Diese ist auch auf eine massive transnationale Kritik der unzureichenden
Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen in der Textilindustrie zurückzuführen (Fontana und
Egels-Zandén 2019, S. 1051). So wird ersichtlich, dass sich führende MNCs der Textilindustrie nur
im Falle eines öffentlichen und politischen Drucks zur Regulierung von Arbeitsnormen bekannt
und diesen verschrieben haben. Dabei war ein vorheriger Aktivismus durch produktions- und
konsumkritische Akteure im globalen Norden und im globalen Süden zu konstatieren. Dieser
öffentliche normative Druck bedurfte einer deutlichen Artikulation, welche ihre Wirksamkeit
über Koalitionen entfaltet. So durchliefen involvierte Unternehmen einen Lernprozess im Zu-
sammenhang mit ihrem CSR-Engagement, welcher durch einen externen Druck meist öffentlich
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befördert wurde und letztlich zu einer Anpassung angesichts eines zu hohen Verlustes ihres
gesellschaftlichen Legitimationskapitals führte (Dashwood 2012, S. 125–132; Curbach 2008,
S. 370–731, 382–387). So wird ersichtlich, dass ein wesentlicher Antrieb eine „Drohkulisse“ der
Sanktionierung von Unternehmen durch Verbraucher*innen darstellt, die sich den Arbeiter*innen
in den Produktionsländern ethisch oder politisch verpflichtet fühlen. Dies kann nach Kolben
(2015b) als eine transnationalen Verbraucherbürgerschaft, welche zugleich die Beziehungen zwi-
schen Verbraucher*innen und Arbeitnehmer*innen imaginiert und aktiv als Strategiebestandteil
von transnational agierenden Aktivisten*innen verwendet wird, gefasst werden. So können zum
Beispiel NGOs als Vermittler zwischen Arbeitenden und Verbrauchenden durch Siegel fungieren
(Kolben 2015b; Curbach 2008).

Aspekte dieser „Drohkulisse“ der Sanktionierung von Unternehmen durch Verbraucher*innen
verdeutlichen sich anhand des Übergangsabkommens des Bangladesh Accord aus dem Jahr 2018,
welches das Nachfolgeabkommen des ersten Bangladesh Accord aus dem Jahr 2013 darstellt. So
wurden ca. 200 Markenunterzeichner*innen durch den öffentlichen Druck von GUFs und weiteren
Gewerkschaftsverbünden sowie von Kampagnen von globalen Interessengruppen zur Initiative
bewegt. MNCs, die zunächst nur zögerlich das Abkommen unterzeichneten, wurden mittels des
Aktivismus einem „naming and shaming“ ausgesetzt, was in der Literatur ebenso als „Watchdog-
Aktivimus“ bezeichnet wird (Curbach 2008, S. 375; Utting 2005, S. 377). Allerdings wurde das
Nachfolgeabkommen des Übergangsabkommens (RMG-Sustainability Council) lediglich durch eine
Inklusion des lokalen Akteurs der Garment Manufacturers and Exporters Association gesichert.
Insgesamt wird der Erfolg des Abkommens den gewerkschaftlichen Akteuren zugerechnet, welche
mittels einer breiten Koalition von Akteuren rechtlicher Unterstützung, Ausbildungsoptionen
sowie Sensibilisierung zum Themengebiet der Anhebung der Arbeitsnormen in Bangladesch
generiert haben (Ashwin et al. 2020a, S. 1–3, 5–8; Fontana und Egels-Zandén 2019, S. 1051).37

Im Rückgriff auf Distelhorst et al. (2015) weisen Ashwin et al. (2020a) darauf hin, dass ein
grenzüberschreitender bis transnationaler Aktivismus gezeigt werden konnte, welcher mittels
aktiver Koalitionsarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren einen weitaus größeren Einfluss
auf Arbeitsnormen hat als unilaterale Bemühungen von MNCs. Dabei können Koalitionen zwischen
dem globalen Norden und dem globalen Süden durchaus konflikthaft sein. Dies begründet sich in
Spiegelungen globaler Ungleichheiten innerhalb der Zivilgesellschaft. Ein weiteres, teilweise damit
zusammenhängendes, Problem bezieht sich auf die Ressourcenausstattung der lokalen Akteure vor
Ort. So kann ein auf transnationaler Ebene verabschiedeter Regulierungsmechanismus zwischen
zwei Akteuren in einem Widerspruch zu Beziehungen auf der lokalen Ebene führen (Ashwin
et al. 2020a, S. 5–8; Fichter und Mc Callum 2015).38 Weiterführend sind in vielen Bereichen
des globalen Südens die gewerkschaftlichen Strukturen weniger stark bis gar nicht ausgebaut, so
dass lokale Gewerkschafter*innen keine Verhandlungs- und Kontrollfunktionen in den jeweiligen
Betrieben wahrnehmen können, welche zum Beispiel in einem IFA festgehalten wurden (Ashwin
et al. 2020a, S. 5–8; Fichter und Mc Callum 2015).

Neben dem bereits genannten Bangladesh Accord dokumentierte sich ebenso im Jahr 2013
37Die Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Associations (BGMEA) sowie die Bangladesh Knit

Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) beeinflussen aktiv Arbeitspraktiken politisch und weisen
damit eine wichtige Rolle bei der Förderung des CSR-Engagements in Bangladesch auf (Fontana und Egels-
Zandén 2019, S. 1051)

38Dies wird ebenso in der juristisch geprägten Literatur etwa unter dem Mechanismus eines „actor mismatch“
diskutiert (Halliday und Shaffer 2015a, S. 37–40).
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die Entwicklung und Etablierung der kleineren US amerikanisch geprägten Initiative namens
AFBWS. In diesem Zusammenhang stellen Ashwin et al. (2020a) die divergierenden Stand-
punkte von Unternehmen (produzierende und einkaufende) und Arbeiter*innen bezüglich des
Bangladesh Accord sowie der AFBWS in den Fokus. Dabei wird ersichtlich, dass die Akteure
unterschiedliche, gar widersprüchliche Darstellungen der Situation aufzeigen, was die Autor*innen
als symptomatisch für die fragmentarischen sowie partiellen Perspektiven mannigfaltiger Akteure
in transnationalen Wertschöpfungsketten charakterisieren. So werden von den Akteuren der
Anti-Sweatshop-Kampagne die maßgeblich beteiligten Unternehmen als „schuldig“ empfunden, wo-
hingegen eben diese Unternehmen auf die Ausbeutungsverhältnisse in den Produktionsstandorten
im globalen Süden verweisen, bei denen sie produzieren ließen. Innerhalb dieser Argumentation
stellen sich grenzüberschreitend agierende Unternehmen als betroffene Akteure dar, welche sich
innerhalb eines Verdrängungswettbewerbs mit Konkurrenten befinden. Demgegenüber monie-
ren die Zulieferer in den Produktionsstandorten des globalen Südens das niedrige Preisniveau
beim Einkauf der westlichen Unternehmen und ihre auferlegten CSR-Standards, welche bei den
niedrigen Einkaufspreisen nicht zu gewährleisten sind. Diese Ausgangslage führt zwangsläufig
zu konflikthaften Interaktionen. Somit zeigt der historische Blick, dass grenzüberschreitend
agierende Unternehmen bei einer kostenintensiven Regulierung hinsichtlich der Mitsprache der
Arbeitnehmer*innen ihre Produktion in weitere periphere Nationen verlegen. Als Lösung hierfür
weisen Ashwin et al. (2020a) im Rückgriff auf die Literatur auf die Etablierung gleicher grenz-
überschreitender Wettbewerbsbedingungen hin, um Arbeitsnormen zu garantieren. In den beiden
angesprochenen Abkommen wurden aufgrund dessen „Beschaffungsgarantien“ implementiert
(Ashwin et al. 2020a, S. 5–8).

Hierbei weisen Ashwin et al. (2020a) und Ashwin et al. (2020b) darauf hin, dass sich im Kontext
der Mobilisierung um die Rana Plaza Katastrophe ebenso die Stiftung ACT im Jahr 2016 gegrün-
det hat. Ähnlich wie der „Bangaldesh Accord“ umfasst diese Initiative den Einschluss mehrerer
grenzüberschreitender Unternehmen. Hierbei sticht jedoch die GUF IndustriALL heraus, mit der
die Unternehmen ein Abkommen geschlossen haben. Dabei bezieht sich die ACT auf Bangladesch,
die Türkei, Myanmar sowie Kambodscha. Dabei liegt der Fokus auf der Textil-, Schuh- sowie
Bekleidungsindustrie. Insgesamt haben 21 Unternehmen eine Vereinbarung über die Einführung
von Tarifverhandlungen, einer Vereinigungsfreiheit sowie der Zahlung von existenzsichernden
Löhnen innerhalb grenzüberschreitender bis transnationaler Liefer- und Wertschöpfungsketten
getroffen (ACT 2020). Dabei wurden innerhalb des ACT die Regeln implementiert, dass Nationen,
die Tarifverhandlungen der Industrie zur Festlegung existenzsichernder Löhne erleichtern, im
Gegenzug Beschaffungsgarantien erhalten. Insgesamt wird betont, dass gerade eine Intervention
von außen durch diese Abkommen ebenso ein Konfliktpotential mit lokalen Akteuren hervorrufen
kann. Deshalb sollten alle Sozialpartner*innen in den jeweiligen Produktionsnationen in ein
Programm zur Anhebung der Arbeitsnormen mit einbezogen werden. Aufgrund dessen wird
das RMG-Sustainability Council (Nachfolge Initiative des Bangaldesh Accord) in Bangladesch,
welcher lokaler Akteure miteinbezieht, hier als gutes Beispiel genannt (Ashwin et al. 2020a, S. 5–
8).39 In diesem Zusammenhang halten Ashwin et al. (2020b) fest, dass in dem Abkommen eine
wirksame zwischenbetriebliche Koordination sowie eine firmengewerkschaftliche Zusammenarbeit
gefordert wurde, welche sich letztlich im ACT verwirklicht hat. Mittels positiv konnotierter
39Der Bangladesch Accord wurde besonders von der Garment Manufacturers and Exporters Association deswegen

kritisiert (Ashwin et al. 2020a, S. 5–8).
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und wiederkehrender Interaktion wurde hier zwischen den Akteuren Vertrauen geschaffen und
somit ein gemeinsamens „Gruppenverständnis“ etabliert. Dabei haben gewerkschaftlich inte-
grative Governance-Initiativen, welche bereits zuvor vorhanden waren, eine Plattform geboten.
Hiermit werden Übertragungseffekte fokussiert, die eine Sozialisationsdynamik als Grundlage
für kollektives Handeln in den Vordergrund stellen (Ashwin et al. 2020b, S. 1–2, 15–32 ). Hier
muss festgehalten werden, dass Unternehmen mit GUFs zusammenarbeiten, um Einfluss auf die
Arbeitsbedingungen in den Zulieferbetrieben zu nehmen sowie die zu niedrigen Produktionspreise
anzugehen, was neben Ashwin et al. (2020a) und Ashwin et al. (2020b) ebenso Langthaler und
Schüßler (2019), Rachel et al. (2017) und Helfen et al. (2018) herausstellen (Langthaler und
Schüßler 2019, S. 214–216).

Auch wenn bspw. Kabeer et al. (2020) sowie Langthaler und Schüßler (2019) darauf hinweisen,
dass die obigen genannten neuen Regulierungsformen für die Textilindustrie in Bangladesch
und der damit verbundenen transnationalen Liefer- sowie Wertschöpfungskette oftmals als ein
Paradigmenwechsel oder mindestens als vielversprechende Alternative zu dem herkömmlichen
Status Quo beschrieben wurden, zeigte sich in Bangladesch eine starke lokale bis nationale
Ablehnung dieses Regulierungstypus. So forderten die Industrie, die Regierung und überraschen-
derweise lokale Gewerkschaftsaktivist*inn in Bangladesch eine Reintegration bzw. Rückkehr
hin zu einer Regulierung durch das Verhalten der Verbraucher*innen in der Verbindung mit
dem Fortbestehen des Fast-Fashion-Geschäftsmodells, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten
(Langthaler und Schüßler 2019, S. 215–216; Lohmeyer und Schüßler 2018). Weiterführend weisen
Ashwin et al. (2020a) hinsichtlich der Vielschichtigkeit dieses Regulierungsproblems darauf hin,
dass der Bangladesh Accord, GUFs sowie ihre Mitgliedsgewerkschaften in der Kritik stehen, eher
weniger auf eine Erhöhungen von Mindestlöhnen in Bangladesch gewirkt zu haben. Hier stechen
vielmehr stark links ausgerichtete nationale Gewerkschaften in das Blickfeld, die bereits einen
Aktivismus in diese Richtung seit 2006 zeigen und sukzessive Erhöhungen erreichen konnten, was
somit nochmals den Mehrebenen-Charakter deutlich hervorhebt (Ashwin et al. 2020a, S. 7–8 ).
Demgegenüber wurden die neue Regulierungsform des Bangladesh Accord mit einigen Ausnahmen
durchaus von den Arbeiter*innen und Arbeitgeber*innen in Bangladesch mit einigen wenigen
Kritikpunkten positiv aufgenommen (Kabeer et al. 2020, S. 1–2, 27–36). Somit kann festgehalten
werden, dass diese Vereinbarungen durchaus eine erste Lossagung von der „käufergetriebenen“
Logik darstellten, welche auf der Einhaltung meist weicher Regeln basierte (Mark et al. 2013;
Anner 2018; Kabeer et al. 2020; Langthaler und Schüßler 2019).

In Anbetracht der obigen Ausführungen stellt die Forschungsliteratur heraus, dass im Zeitver-
lauf Gewerkschaften und NGOs auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene erfolgreich
zusammengearbeitet und ein Multi-Stakeholder-Arrangement zur Verbesserung und Regulierung
der Fabriksicherheit in Bangladesch erarbeitet, erkämpft und implementiert haben. In diesem
Zusammenhang wird das Prinzip der Haftungsbeschränkung innerhalb der Textilbranche mit
einer zunehmenden Beständigkeit hinterfragt. Eine Wirkung des Aktivismus und der öffentlichen
Debatte zeigt sich ebenso in politisch administrativen Ebenen, was sich an jüngeren Reaktionen
von Nationalstaaten dokumentiert, welche die Verantwortung für Arbeitsstandards hinsichtlich
grenzüberschreitender Lieferketten nicht mehr ausschließlich an Unternehmen abgegeben, son-
dern im Lichte der UN-Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechten eben diese Thematik
selber aufgreifen. Dies verdeutlicht sich in der EU-Richtlinie 2014/95/EU über die nichtfinanzielle
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Berichterstattung, dem britischen Modern Slavery Act 2015 sowie weiteren europäischen Gesetzes-
Initiativen (Langthaler und Schüßler 2019, S. 214–216). Bezüglich der staatlichen Reaktion zeigen
sich darüber hinaus Publikationen zum Verhältnis zwischen Wirtschaft und Staat. Hier wird unter
anderem prominent herausgestellt, dass der Staat des globalen Südens als Akteur oftmals wenige
Maßnahmen im Zuge der Menschen- und Arbeitsrechte unternimmt (Aizawa und Tripathi 2015;
Comyns und Franklin-Johnson 2016; Jacobs und Singhal 2017; Siddiqui und Uddin 2016; Sinkovics
et al. 2016). Demgegenüber konstatieren Kabeer et al. (2020), dass Regierungen im globalen
Süden durchaus dazu in der Lage sind, eben diese Zustände in den Produktionsstätten per Gesetz
zu verbessern. Trotz des politischen Willens und der notwendigen institutionellen Ausstattung
sind Bedenken vorhanden bezüglich der Kostensteigerung und des damit verbundenen Attraktivi-
tätsverlustes als günstiger Produktionsstandort oder die Exportoptionen ihrer Primärressourcen
zu verlieren und somit keine Teilhabe mehr an den ökonomischen Aspekten der Globalisierung
zu haben (Kabeer et al. 2020, S. 32–33; Auld et al. 2018, S. 429–430).40

Hinsichtlich der Bergbauindustrie zeigt die Forschungsliteratur, dass nationale gesetzliche Neue-
rungen in der Arbeitsschutzgesetzgebung hinsichtlich einer Beteiligung der Arbeiter*innen seit
Anfang der 1970er Jahre im Vereinigten Königreich, Kanada, der EU sowie Australien wenig
zur Unglücksprävention von tödlichen Arbeitsunfällen mit großem Ausmaß beigetragen haben,
auch weil diese vorrangig in westlichen Industrienationen durchgeführt wurden. Dies gilt im
selben Maße für die ILO-Konvention 155 „Occupational Safety and Health Convention“, welche
seit ihrer Verabschiedung im Jahr 1983 von 69 von 187 Staaten ratifiziert wurde (ILO 2020b).
Dabei soll dies nicht bedeuten, dass die Entwicklungen in den genannten westlich geprägten
Industrienationen sowie die Ratifizierungen der ILO-Konvention 155 unzureichend oder gar
unwirksam waren — zumal im Rückgriff auf Quinlan (2014) und Walters und Quinlan (2019)
darauf hingewiesen wird, dass vor Bergbauunglücken auch in gut gesicherten Standorten keine
starken Vorzeichen aufkommen müssen.

Als einen der wichtigsten Punkte zur Gewährung der Arbeitssicherheit wird in der Literatur die
Etablierung von staatlichen sowie gewerkschaftlichen Inspektionen genannt, welche durch einen
mehrheitlich gewerkschaftlichen Aktivismus erkämpft wurden. So betont Walters et al. (2018)
und ebenso Walters und Quinlan (2019), dass noch heute die Ernennung von Bezirks- und lokalen
Inspektoren durch die Gewerkschaften in Australien als ein gut geprüftes Schutzsystem bezüglich
der Arbeitssicherheit angesehen wird (Walters et al. 2018, S. 526–527). Dabei ist dies keine gänzlich
neue Entwicklung, sondern findet ihren Ursprung bereits in gewerkschaftlichen Forderungen
um ca. 1871. So ist das Problem der Arbeitssicherheit bereits Gegenstand des Aktivismus
der Kohlebergbaugewerkschaften im 19. und 20. Jahrhundert gewesen. Bei der Betrachtung
gesetzlicher Entwicklungen von Arbeitssicherheitsmaßnahmen im Bergbau von 1871 bis 1925 in
Australien und Neuseeland dokumentieren sich nach Walters und Quinlan (2019) kleinere und
größere Formen eines Aktivismus der alten sozialen Bewegungen – der Gewerkschaften. Dieser
Aktivismus, welcher oft nach Grubenunglücken aktiviert wurde, sorgte für die Einführung von
gewerkschaftlich ausgewählten Sicherheitsinspektoren, die neben staatlichen Inspektoren die
40Im Rückgriff auf Locke (2013) erscheint die Forderung nach neuen institutionellen Arrangements, welche eben

diese aktuellen Gegebenheiten überwinden, als eine adäquate Lösungsstrategie. Dabei müssen alle beteiligten
Akteursgruppen mit ihren jeweils spezifischen Interessen berücksichtigt werden. Folgendermaßen muss demnach
eine neue Verteilung der Kosten und Nutzen erfolgen und damit die klassischen Grenzen zwischen den Akteuren
aufgebrochenen werden (Locke 2013).
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Sicherheit von Gruben prüften und somit die Arbeit der staatlichen Inspektoren ebenso kritisch
überprüften (Walters et al. 2018, S. 513–515, 523–528).41

Insgesamt sticht hierbei die Form des „knowledge activism“ hervor, welche neben der Bergbauin-
dustrie ebenso für die Autoindustrie ermittelt werden konnte.42 Dabei stellt diese einen politischen
Aktivismus dar, welcher sich von der taktischer Nutzung sowie strategischen Sammlung von
wissenschaftlichem, technischem sowie juristischem Wissen von Arbeitnehmervertreter*innen
auszeichnet, die hierdurch in Entscheidungen miteinbezogen werden. Dabei wird diese Form des
Aktivismus an das jeweilige gesetzliche Regime angepasst (Hall et al. 2006). So wurden zum Bei-
spiel aktiv Kontakte in Gemeinden sowie Parlamente geknüpft, um eine strategische Vernetzung
aufzubauen und somit auf größere Ressourcen zurückzugreifen. Dabei dokumentierte sich eine
Kombination mit öffentlichen Stellungnahmen sowie juristisch geprägten Gesetzesvorschlägen
seitens der Aktivst*innen hinsichtlich der Durchsetzung von verbesserter Arbeitsinspektion in
der Bergbauindustrie (Walters und Quinlan 2019, S. 517–529).

Insgesamt zeigt die aktuelle Forschung im Bereich der Bergbauindustrie Interaktionen zwischen
aktiven Arbeitnehmer*innen und der Unternehmensführung. Hierbei zeigen die Ergebnisse eine
wirksamen modus operandi, welcher durchaus für beide Seiten vorteilhaft ist. Ebenso wird betont,
dass eben diese Form der Zusammenarbeit aktuell seltener anzutreffen ist (Walters et al. 2018,
S. 528–529; Walters und Wadsworth 2020, S. 76–88). Die Wirksamkeit einer gewerkschaftlichen
Vertretung, trotz der tiefen Unstimmigkeiten mit der Unternehmensführung, ist nach Walters
et al. (2016a), Walters et al. (2018) und Walters et al. (2016b) nichtsdestotrotz nachweislich
gegeben. Diesbezüglich zeigen Walters et al. (2016a), Walters et al. (2018) und Walters et al.
(2016b), dass Bergbauunternehmen, hier vorrangig in Australien, auf verhaltensbasierte Ansätze
im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes setzen. Neben diesen zeigen sich weitere
interessante aktuelle Mechanismen bezüglich der Aufdeckung von Sicherheitslücken in Bergwerken.
So konstatieren Lamm und Lips-Wiersma (2018), dass sich der Diskurs nach der Katastrophe
im Pike-River-Kohlebergwerk (Neuseeland, 2013) von einem positiven hin zu einem negativen
Diskurs mit dem Fokus auf unzureichende Arbeitssicherheitsbedingungen gewendet hat. In diesem
Rahmen argumentieren die Autor*innen, dass es ein systematisches Schweigen von Stakeholdern
gab und somit das zuständige Bergbauunternehmen selbst nur ein Akteur unter vielen war,
welche die Sicherheitsmängel nicht öffentlich genannt hat (Lamm und Lips-Wiersma 2018). Dass
Stakeholder in der Bergbauindustrie eine prominente Rolle spielen, wird ebenso von Auld et al.
(2018) betont. So müssen MNCs ihr Handeln, ebenso in der Bergbauindustrie, vor Aktionären,
Kunden, Lieferanten sowie ihren Mitarbeiter*innen legitimieren. Hierbei zeigen Auld et al. (2018)
auf, dass ein aktives CSR-Engagement durchaus positiv durch die genannten Stakeholder bewertet
wird, was wiederum zu einer Zunahme eines CSR-Engagement in der Branche geführt hat (Auld
et al. 2018, S. 430–431)

Neben diesen Ergebnissen zeigen sich ebenso Lerneffekte von Organisationen in der Bergbauindus-
trie. So weisen Kaya et al. (2016) im Rahmen ihrer Forschungen bezüglich des Grubenbrandes im
Kohlebergwerk von Soma (2014 in der Türkei) darauf hin, dass es im Zeitverlauf einen Wechsel aus-
gehend von einer wohlfahrtsstaatlichen Logik hin zu einer rein marktwirtschaftlichen Logik in der
41Ebenso wie heute zeigte sich in der damaligen Debatte der Umstand der vorherigen Anmeldung einer Inspektion

eines Produktionsstandortes als ungünstig, weil die Unternehmen so kurzfristig Mängel beheben konnten
(Walters et al. 2018, S. 523–528).

42Hall et al. (2006) stellen diesen ebenso für die Autoindustrie in Bezug auf Arbeitssicherheitsaspekte heraus.
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Türkei gegeben hat. Diese Verschiebung führte zu einer erhöhten Anzahl privater Unternehmen in
der Bergbauindustrie durch Lizenzgebührenverträge sowie einen vermehrten Einsatz mechanischer
Methoden und Systeme. Arbeitsschutzmaßnahmen wurden demnach vernachlässigt, was letztlich
das Grubenunglück begünstigte (Kaya et al. 2016). Ähnliche Lerneffekte von Organisationen in
der Bergbauindustrie werden von Dashwood (2012) angesprochen (Dashwood 2012, S. 128–132)
und deuten auf den starken Einfluss exogener diskursiver Effekte hin.

Ebenso wie in anderen Fällen wird die Option einer Strafverfolgung nach Bergbauunglücken in der
Verbindung mit dem Verdacht einer ungenügenden Einhaltung von Vorschriften diskutiert. Hierbei
kann nach Gunningham und Sinclair (2009) eine Regulierungstaktik, welche auf Abschreckung
beruht, durchaus negative Folgen für die kontinuierlichen und sensiblen Interaktionen zwischen den
Inspektoren und der Industrie haben. So argumentieren die Autor*innen, dass eine konsequente
Strafverfolgungspolitik oftmals zu einer Störung der Beziehungen und zum Abbruch eines
Informationsaustausches führen kann. So wird eine Verhütung und Behebung von Mängeln
sowie die Untersuchung von Unfällen im Betrieb gebremst. Diese Beziehungsstörung kann zum
Beispiel die Wirksamkeit von Sicherheitsvorschriften untergraben (Gunningham und Sinclair
2009).

3.4 Rechtsmobilisierung

Die obige Forschung zeigte mannigfaltige Interaktionen und Bündnisbildungen auf, durch welche
unterschiedliche Ordnungsbildungen im Zeitverlauf entstanden sind. Wie neben den genann-
ten Mobilisierungsformen stellt die Forschung ebenso den Aspekt einer Rechtsmobilisierung
heraus, welcher das Recht als eine fruchtbare Ressource für die Mobilisierung und Bündnise-
tablierung zwischen staatlichen Akteuren, nationalen sowie transnationalen Gewerkschaften,
NGOs und Jurist*innen fasst. Ausgehend von den Analysen von Fuchs et al. (2009), Kawar
(2011), McCann (1994), Munger (2015), Rambausek (2017) und Vanhala (2011) wird deutlich,
dass bereits ein umfassender Literaturkorpus zur Rechtsmobilisierung von Aktivist*innen im
nationalen Rahmen vorliegt. Dabei dominiert oftmals die Betrachtung geschriebenen Rechts
und bekannter dominanter Akteure wie staatliche Einrichtungen oder private Einrichtungen wie
Gewerkschaften, Unternehmen, NGOs oder Bürger*innenrechtsbewegungen. Hierbei zeigt sich
ebenso, dass Jurist*innen in einem komplexen Netzwerk agieren, um bspw. Menschenrechte zu
verteidigen (Munger 2015, S. 73–74; Hadwiger et al. 2017, S. 31–36). Diese werden als wichti-
ge Akteure für die Etablierung transnationaler Normen und Regeln bis hin zu geschriebenem
Recht betrachtet (Morgan und Quack 2006; Quack 2006b; Quack 2007; Quack 2012; Quack
2016). Bei der Betrachtung dieser Forschung dokumentiert sich, dass bislang eher allgemein
im Rahmen der grenzüberschreitenden Institutionalisierung und nicht speziell für den Bereich
der transnationalen Erwerbsregulierung geforscht wurde. So dokumentiert sich eher ein gut
geprüftes Wissen im Rahmen von sozialen Bewegungen, NGOs und gewerkschaftlichen Aktio-
nen, welche juristische Akteure teilweise miteinschließt, diese aber nicht konkret in den Fokus
rückt.

Dennoch hat diese Forschung hinsichtlich transnationaler Einflusspfade aufgezeigt, dass ein
Mehrebenenmodell für die Analyse transnationaler Rechtsprozesse in Verbindung mit Einfluss-
pfaden grenzüberschreitender sozialer Bewegungen durchaus fruchtbar ist (Kay 2005; Kay 2011).
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So werden mit dem Ansatz des „rechtlichen Transnationalismus“ Prozesse bezeichnet, welche
rechtliche Mechanismen, internationale Gesetzgebungen sowie den Aufbau sozialer Bewegungen
auf transnationaler Ebene erleichtern. Hierbei wird anhand der Einführung des NAALC erklärt,
wie junge, sich noch im Aufbau befindende internationale Rechtsformen dazu beitragen können,
kollektive Interessen in der Form von sozialen Bewegungen zu entwickeln. Hierbei liegt der Fokus
stark auf Interaktionen, gemeinsamen Deutungen und der Chance der Aktivierung einer sozialen
Bewegung durch das Recht (Kay 2011, S. 423–426). In Anbetracht dessen zeigen jüngere Beiträge
wie Witzak (2022), dass Aktivist*innen ihre klassischen Strategien wie Kampagnen, Streiks,
Zertifizierungsprogramme und Demonstrationen mittels der Bündnisbildung mit Jurist*innen
erweitern. Dies bezieht sich auf die Einbeziehung einer Rechtsmobilisierung durch Beschwerden,
private Verhandlungen für Verträge oder Klagen vor nationalen bis supranationalen Gerichten. So
haben zum Beispiel spanische Aktivist*innen versucht, die (de)regulierenden Auswirkungen spezi-
fischer staatlicher Sparprogramme durch eine Kombination von Protest und Rechtsstreitigkeiten
zu verändern (López López 2015). Eben diese Kombination hat es in ihrem Wechselverhältnis
ermöglicht, Regierungsinstanzen für ihre Belange zu aktivieren. So resümiert López López (2015),
dass die Wechselwirkung zwischen Protestformen und Rechtsstreitigkeiten in ihrer Kombination
ein neues Niveau an Macht entfaltet, um politische Ergebnisse zu beeinflussen (López López
2015). Ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei Kryst und Zajak (2017) und Zajak und Henrichsen
(2019), welche Adressierungsstrategien und Verantwortungszuschreibungen der Anti-Sweatshop-
Bewegung in Europa fokussieren. Dabei fällt auf, dass die Aktivist*innen im Zeitverlauf eine
starke Fokussierung ihres Aktivismus auf Unternehmen um eine Adressierung des Staats ergänzen
bzw. diese kombinieren und somit ein deutlicher Rechtsmechanismus erkennbar wird. So werden
unter anderem einklagbare Abkommen gefordert (Kryst und Zajak 2017, S. 86–88). Dies zeigt
sich im Bezug zur Textilindustrie in einem stark fragmentierten Governancegefüge, welches zu
wechselnden Zuschreibungen von Macht führt und durch eine ständige Anpassung der Akteure
auf der Grundlage ihrer Erfahrungen vollzogen wird (Kryst und Zajak 2017, S. 68–70; Witzak
2022, S. 31–35). Angesichts der Anti-Sweatshop-Bewegung dokumentiert Garavito (2001) Anwalt-
schaftsnetzwerke, welche gegen die desaströsen Arbeitsbedingungen ankämpfen und die gesamten
sozialen Bewegung mit einer moralischen Kraft unterfüttert hat. Hierbei spielte die Ausrichtung
des Diskurses durch eben diese Anwaltschaftsnetzwerke eine prominente Rolle. So haben diese
die Mobilisierung von Menschenrechtsregeln und -diskursen in den Mittelpunkt der Strategien
gestellt (Garavito 2001). Neben Garavito (2001) und Witzak (2022) wird deutlich, dass ebenso
weitere Publikationen herausstellen, dass die Regulierung von Arbeit von unterschiedlichen
Akteuren teilweise durch Menschenrechte oder/und durch spezifische Arbeitsrechte gefordert
wurde (McCallum 2013, S. 19–28, 45–47; McIntyre 2008, S. 53–79; Blackett und Trebilcock 2015,
S. 30–31).

In diesem Zusammenhang wird ersichtlich, dass einige Studien auf den Ansatz des juridischen
Feldes nach Pierre Bourdieu zurückgreifen. Dieser ist in der Lage, die Machtverhältnisse zwischen
Mandant*innen und Jurist*innen als Spezialist*innen über die Betrachtung theoretischer Kon-
zepte der Kapitalsorten, des Feldes sowie der Habitūs in den Blick zu nehmen (Nour 2009). So
zeigen Kawar (2011) und Zarbiyev (2012), dass Bourdieus Ansatz in der Lage ist, das grenzüber-
schreitende juridische Feld in den Fokus zu nehmen, was ebenso von einigen Autor*innen in grob
ähnlicher Weise mittels des Konzept der Ecologies der Chicago School in den Blick genommen
wurde (Block-Lieb und Halliday 2017; Halliday und Shaffer 2015a). Ein weiterer Weg, Interaktion
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in der Rechtsmobilisierung zu verfolgen, funktioniert über die Framing Theorie. Hier werden
die unterschiedlichen Frames der Akteure identifiziert und im Zeitverlauf nachverfolgt, wie es
zum Beispiel Lock et al. (2020) im Kontext der Verteidigung eines Gerichtsverfahrens in der
Kernenergiebranche vollziehen. So lässt sich grundsätzlich festhalten, das neben NGOs und eta-
blierten Gewerkschaften ebenso Jurist*innen an der Etablierung und Mobilisierung neuen Rechts
beteiligt sind (Froissart 2014; Gordon 2005; Gordon 2007; Halliday und Shaffer 2015a; Kawar
2011; Kay 2011; Santos und Rodriguez-Garavito 2001; Vanhala 2011).

3.5 Verrechtlichung und Ebenen der Verbindlichkeit

Die von der obigen Literatur ermittelten Akteure, Bündnisse, Strategien und Ordnungsbildungen
hinsichtlich einer Regulierung im Bereich der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung werden
ebenso in der juristisch geprägten Literatur konstatiert und aufgenommen. So wird nochmals deut-
lich, dass sich im Rahmen einer polyzentrischen Globalisierung transnationale Räume ausgebildet
haben, in denen auch lokal verankerte Akteure unterschiedlich dichten grenzüberschreitenden
sozialen Netzwerken angehören. So werden ehemals nationale strukturgebende Elemente neu
ausgehandelt und es entstehen neue Räume transnationalen Rechts (Djelic und Quack 2003b,
S. 25–26; Fischer-Lescano und Möller 2012, S. 9–15; Hanschmann 2009, S. 375–380; Pries 2017,
S. 211–215; Quack 2007, S. 645). In Anbetracht dessen konstatieren Blackett und Trebilcock
(2015) in der Kombination mit dem angesprochenen Aktivismus unterschiedlicher Akteure in den
letzten 35 Jahren eine Herausbildung eines „Transnational Labour Law“ (TLL), wobei es in der
Literatur keine allgemeingültige Definition für diesen Begriff gibt. Doch finden sich Konzepte
und Autor*innen, wie die „Transnational legal orders“ nach Block-Lieb und Halliday (2017) und
Halliday und Shaffer (2015a) oder des „transnational private labour regulation“ nach Kolben
(2015b) sowie die Ausführungen von Holmes (2015), welche ähnliche Prozesse der Herausbildung
unterschiedlicher Regeln im grenzüberschreitenden Bereich beschreiben. Darüber hinaus wird
die Etablierung und Verfestigung grenzüberschreitender Regulierungen im soft bis hard law
teilweise unter dem Begriff des „Corporate Social Responsibility“ Engagements von Unternehmen
(CSR) oder der jüngeren Forschung zum Themenbereich der „due diligence“ besprochen und in
der politikwissenschaftlichen sowie juristischen Governance Literatur als „Verrechtlichung“ oder
„Verregelung“ beschrieben.

Auch wenn die Literatur allgemein eine Bewegung im Feld konstatiert, ist die wirkliche Stabili-
sierung und Wirksamkeit der neu aufgekommenen grenzüberschreitenden Ordnungsbildungen
durchaus diskutabel. Doch lässt sich in Anbetracht der Entwicklungen nach Blackett und Trebil-
cock (2015) festhalten, dass die Konstitution einer sich stabilisierenden globalen Rechtsordung zu
beobachten ist, welche zeitweise an unterschiedlich wirksamen und verbindlichen Regulierungen
gewinnt oder verliert und sich somit in einer stetigen Dynamik befindet. Dies lässt sich beobachten,
obwohl es für dieses TLL keinen zentralen Orte der Gesetzgebung und Entscheidungsfindung gibt
sowie eine starke Fragmentierung vorhanden ist. Vielmehr ist die grundlegende Bedingung für
die Entstehung eines TLL die Errichtung einer gegenhegemonialen Alternative zu unregulierten
transnationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten mittels eines „collective worker activism“.
Somit hilft das TLL den Akteuren, sich gegen die Rahmung des Marktes sowie privatrechtlichen
unternehmerische Regeln zu wehren – was sich nach Blackett und Trebilcock (2015) in den
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empirischen Beiträgen von Durmas (2015) und Sukthankar (2015) verdeutlicht. Mit dieser kollek-
tiven Fundierung des Begriffes grenzt sich dieser von den unilateralen CSR-Bemühungen von
Unternehmen ab, wobei die Autor*innen CSR durchaus als einen Mechanismus zu Gestaltung von
TLL betrachten. Das TLL operiert nach Blackett und Trebilcock (2015) innerhalb und zwischen
Staaten sowie über binäre staatliche Beziehungen hinaus und lässt sich demnach als eine Form der
Multi-Level-Governance begreifen. Mit dieser bezugsräumlichen Charakterisierung schließen sie
somit an Jessups Konzeption eines transnationalen Rechts an, indem jegliches Recht gefasst wird,
dass „actions“ oder „events“ mit grenzüberschreitendem Charakter reguliert.43 Weiterführend
führen sie aus, dass die im TLL enthalten Regulierungen oft an bereits vorhandene Kernnormen
oder weiteren Konventionen der ILO angelehnt sind und sich auf eine soziale Gerechtigkeit
beziehen (Blackett und Trebilcock 2015, S. 3–9, 22).

Neben den Ausführungen von Blackett und Trebilcock (2015) lassen sich einige jüngere Rechts-
theorien anführen, welche ähnliche Aspekte betonen, die wiederum den angesprochenen Prozess
eines Verrechtlichungsprozesses im transnationalen Raum breit und kontrovers diskutieren. So
lassen sich neue Rechtstheorien in Form der Theorie der transnationalen Rechtsprozesse er-
kennen (Hanschmann 2009). Daneben gibt es systemtheoretische Überlegungen in Form von
evolutorischer Rechtstheorie, Rechtswissenschaft und Regimekollisionen. Im Hinblick auf die
sogenannte Teubner-Schule ist insbesondere der hier weiterentwickelte Rechtspluralismus bei
grenzüberschreitenden Phänomenen zu nennen (Abegg 2009; Cotterrell 2009; Saage-Maaß 2009;
Teubner 2004). Daneben finden sich ebenso grenzüberschreitende Elemente in der deliberativen
Rechtstheorie, welche stark argumentativ-demokratische Elemente und Entscheidungsprozesse
betont (Tohidipur 2009).

Dabei weisen weitaus nicht alle Ansätze einen konkreten theoretischen Bezug zum Begriff der
Verrechtlichung auf, vielmehr wird hierbei auf grenzüberschreitende Elemente verwiesen und eine
Verrechtlichung schwingt oftmals lediglich als „Subtext“ mit. Dennoch stechen einige Ansätze
heraus, die stärker bis sehr konkret auf den Prozess der Verrechtlichung eingehen. So kann
man z.B. eine Verrechtlichung anhand der im grenzüberschreitenden Raum bereits entstandenen
Strukturen „messen“ oder „bewerten“, was bspw. mit dem Ansatz nach Zangl und Zürn (2011)
oder Abbott et al. (2000) realisiert wurde. Ebenso kann man eine Verrechtlichung, in einer
sehr juristisch geprägten analytischen Sichtweise, durch das Aufeinanderprallen unterschied-
licher Ordnungsregime begreifen, wie in der Teubner-Schule, und so Systeme und Konflikte
mit ihrem Umfeld betrachten, wobei auch zivilgesellschaftliche Akteure einbezogen werden, wie
es Saage-Maaß (2009) und Teubner (2004) beschreiben. Doch auch hier wird nicht von einer
abrupten Veränderung ausgegangen. Dahingegen wird in der stärker politikwissenschaftlich und
staatsrechtlich geprägten Literatur eher von einer Ausweitung des Rechts auf Bereiche, die
rechtlich weniger erfasst sind, gesprochen. Dieser Prozess ist auch mit einer Spezialisierung und
Detaillierung der Rechtsnormen verbunden (Voigt 1983, S. 17). Es handelt sich also um einen
Prozess, bei dem es zu einer tiefgreifenden Veränderung substanzieller Regeln kommt, die nach
und nach juristischer werden. Dieser Ansicht nach kann der Prozess anhand von Regeldurch-
43Transnationales Recht schließt demnach Recht ein, welches Aktivitäten oder Ereignisse über nationale Grenzen

hinweg reguliert. Hierbei ist es nicht relevant, ob staatliche oder nicht-staatlichne Akteurskonstellationen
involviert sind. Dabei schließt es privates internationales Recht, öffentliches Rechts sowie weitere Regeln mit
ein, welche wiederum nicht zu Standardkategorien zugeordnet werden können (Jessup 1956, S. 2; Holmes 2015,
S. 225–226).
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setzung, Regelinterpretation und Regelsetzung verstanden werden. Hierbei wird betont, dass
sich der Begriff der Verrechtlichung von einer reinen Regelanhäufung bzw. Verregelung deutlich
unterscheidet. Dies bezieht sich andererseits auf den Bereich der Politik der internationalen
Beziehungen, wo immer mehr Regeln entstehen, die die Verhältnisse zwischen staatlichen und
privaten Akteuren regeln (Zangl und Zürn 2011). Daneben verweisen jüngere Ansätze der ju-
ristischen Betrachtung nach Block-Lieb und Halliday (2017) und Halliday und Shaffer (2015a)
einer Verrechtlichung im grenzüberschreitenden Raum auf den Prozess einer Institutionalisierung.
Demnach ist eine einfache Ausdehnung und Verhärtung einer Ordnungsbildung nicht ausreichend,
um das Phänomen zu beschreiben. Vielmehr müssen diese ehemals neuen Ordnungsbildungen von
den Subjekten als selbstverständlich vorausgesetzt werden und in ihren Handlungsweisen ohne
ein stetiges Hinterfragen auftreten. In einem zweiten Schritt betonen die Autor*innen, dass sich
dieser Prozess lediglich durch die Betrachtung der Akteure und deren Interaktionen verstehen
lässt und fügen sozialwissenschaftliche Aspekte der Chicago School mittels des Human Ecologies
Ansatzes ein (Block-Lieb und Halliday 2017, S. 28–31).

Die obige fachliche Diskussion machte bereits deutlich, dass im Gegensatz zur nationalstaatlichen
„harten“ Regelsetzung durch Gesetze und Richtlinien im transnationalen Raum ein mannigfaltiges
Spektrum an sog. „weichen“ Regeln existiert, was schon von Chinkin (1989) konstatiert wurde.
Was bereits 1989 konstatiert wurde, und auf Initiativen und Bewegungen ab den 1970er Jahren
zurückzuführen ist, gestaltet sich ca. 30 Jahre später durch die Betrachtung von Djelic und
Quack (2018) durchaus nochmals ausdifferenzierter (Nolan 2013, S. 146–148). So ermitteln
Djelic und Quack (2018) im Rückgriff auf die Literatur, wie bereits in Kapitel 2 aufgezeigt,
mannigfaltige unilaterale bis hin zu bilateralen Ordnungsbildungen (Standards, Zertifizierungs-
und Rankingsysteme, Richtlinien, Verhaltenskodizes sowie vertragliche Vereinbarungen), welche
unter dem Begriff des soft law aufgeführt werden können. Ihre grundlegende Gemeinsamkeit
ist, dass sie nicht die basale Möglichkeit rechtlicher Sanktionen innehaben. Demnach sind eine
Rechtsverbindlichkeit sowie fest anerkannte Disputlösungsmechanismen wie bei einem staatlichen
hard law nicht gegeben (Djelic und Quack 2018, S. 128–129; Boyle 1999, S. 901–902). In Anbetracht
der obigen Diskussion bezüglich einer Verrechtlichung im transnationalen Raum schließen eben
diese beiden, zunächst binär erscheinende Begriffe an. So stellt sich zum einen die Frage, inwiefern
von einer Verrechtlichung oder einer Verhärtung des Rechts angesichts der dominanten weichen
Regeln gesprochen werden kann. Zum anderen stellt sich die Frage, ob die strikte Einteilung in
zwei Kategorien angesichts der mannigfaltigen Ordnungsbildungen dem Feld gerecht wird oder
eher eine verkürzte Darstellung ist.

Im Rückgriff auf diese Überlegungen dokumentieren sich bei der genaueren Betrachtung der
soft laws, welche Djelic und Quack (2018) vollziehen, weitere charakteristische Punkte, die eine
Abgrenzung vom hard law nachvollziehbarer werden lassen sowie das breite Spektrum weicher
Regeln aufzeigen. Die dominierenden Formen des soft law im transnationalen Feld zeichnen
sich nach Djelic und Quack (2018) durch einige wesentliche Eigenschaften aus, welche sie von
formalisierten, festgeschriebenen, politisch legitimierten und mit Sanktionen ausgestatteten hard
law-Instrumenten unterscheiden. So finden sich innerhalb des Produktionsprozesses dieser Rechts-
formen mannigfaltige Akteure (I) und ehemals stark getrennte Sphären zwischen regulierenden
oder regulierten Akteuren geraten ins Wanken (II). Dies zeigt sich zum Beispiel besonders in
unilateralen bis bilateral vereinbarten Regulierungsmechanismen wie Zertifikaten und der damit
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verbundenen Monitoring-Systeme von MNCs. Innerhalb dieses Prozesses lässt sich beobachten,
dass soft law Formen oft in Bezug zu spezifischem Fachwissen erarbeitet werden (III). Dabei
wird in diesem Prozess die Logik der Legitimation, nicht wie herkömmlich mittels gewählter
politischer Repräsentanten vollzogen, sondern durch den Bezug auf Expert*innen oder Gruppen
mit spezifischem Prozesswissen (IV). Hierbei wird deutlich, dass Instrumente des soft law als
Strategien eines Managements in einem transnationalen Markt genutzt werden (V). Durch diesen
Mittelweg zwischen common law und code law ist eine größere Anpassungs- und Interpretations-
möglichkeit gegeben (VI). Ein weiterer wichtiger Punkt schließt an den oftmals fehlenden Punkt
der Sanktionen an. Mittels eines soft law Instrumentes werden die Akteure, an die es gerichtet
ist, keinem Zwang unterstellt, sondern es wird an ihren freien Willen appelliert (VII) (Djelic und
Quack 2018, S. 129).

Diese Ausführungen zu der binären Einteilung weisen bereits auf die Vielfalt und ähnliche bis
zusammenhängende Aspekte zwischen soft law und hard law hin (Nolan 2013, S. 141–142). Im
Rückgriff auf diese Ausführungen lässt sich weiterführend festhalten, dass mit einer rein binären
Unterscheidung das Bild eines funktionierenden „echten“ Rechts (hard law) und weniger gut
funktionierenden unverbindlichen Regeln (soft law) in Kauf genommen wird. Dies ist zum einen
problematisch, da es durchaus weiche Rechtsformen gibt, die von den Akteuren umgesetzt werden.
Zum anderen existieren ratifizierte ILO-Konventionen, die trotz ihrer Implementierung in natio-
nales Recht nicht oder kaum eingehalten werden. Des Weiteren zeigen Cominetti und Seele (2016)
auf, dass es durchaus hybride Formen im Bereich der CSR-Richtlinien von Unternehmen gibt,
welche bspw. in einer vertrags-ähnlichen Form gestaltet sind. Eine grundlegende binäre Einteilung
ist demnach weniger sinnvoll und führt zu einer verkürzten Darstellung.44

Hinsichtlich des Prozesses einer Erhärtung weicher Regulierungen ist es besonders interessant,
dass in der Literatur Verbindungen zwischen unterschiedlichen weichen Richtlinien, welche sich
mit einem Stufensystem hin zu immer ausdifferenzierteren und verbindlicheren Regeln vergleichen
lassen, aufgezeigt wurden. So sind etwa unterschiedliche Zertifizierungen oder Leitlinien an
vorherige Bedingungen geknüpft – folglich an die Einhaltung bzw. Anwendung einer anderen
Regulierung (Verhaltenskodizes, Standards, Prinzipien etc.) (Cominetti und Seele 2016, S. 136–
138).

Ein auffälliger Punkt ist, dass Regulierungen in der Form des soft law kaum Verknüpfungen zu
bindenden nationalstaatlichem Recht aufweisen. Somit sind Regierungen ebenso nicht an der
Erarbeitung und Festlegung dieser beteiligt. Doch lässt sich in manchen Bereichen von CSR-
Richtlinien ein Bezug zu bereits existenten, bindenden nationalstaatlichen Gesetzen aufzeigen,
indem diese deren Einhaltung fordern. Somit lässt sich nach Cominetti und Seele (2016) eine
indirekte Einflussnahme von nationalen und internationalen bestehenden, verbindlichen Regeln
aufzeigen (Cominetti und Seele 2016, S. 137–138).45

44Im selben Atemzug muss dennoch festgehalten werden, dass es im Spektrum der CSRs keine nennenswerte
Entwicklung hin zu mehr Durchsetzbarkeit ihres Inhalts gegeben hat. Vielmehr dokumentiert sich ein Übermaß
eines geringen Formalisierungsgrades in der Kombination mit fehlenden Sanktionsmöglichkeiten (Cominetti
und Seele 2016, S. 136–137).

45In diesem Bezug lässt sich die Forderung von Locke (2013) nochmals anführen, dass Regierungen der Industriena-
tionen als Hauptakteure in der Entwicklung von Vorschriften für MNCs angesehen werden sollten, um wirksame
Regulierungen im globalen Süden zu implementieren. Dabei plädiert Locke (2013) dafür, dass private freiwillige
Regulierung mit lokalen Gesetzen in Entwicklungsländern kombiniert werden sollten. Diese Praktik kann
bei einer Durchsetzung von Arbeitsnormen sowie Arbeitnehmer*innenrechten und deren Verfestigung helfen
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Die obigen Standpunkte und Ausführungen machen deutlich, dass in der Literatur keineswegs
eine einheitliche Definition bezüglich des Begriffs des soft law vorzufinden ist. Vielmehr wird
betont, dass die Grenzen in diesem dynamischen und wandelbaren Bereich nebulös erscheinen,
was Nolan (2013) nochmal im Rückgriff auf Shelton (2006) herausstellt. In diesem Zusammenhang
dokumentiert sich ein weiterer Punkt bezüglich einer Uneinigkeit zwischen den Autor*innen.
Dieser bezieht sich auf eine unterschiedliche Einordnung von Verträgen, was besonders bei
der Aufarbeitung von Nolan (2013) auffällt. Ausgehend von der Einschätzung nach Chinkin
(1989) können Verträge mit weichen Verpflichtungen ebenso als soft law eingestuft werden,
über die Ansicht von Boyle (1999), dass soft law maßgeblich anhand des jeweiligen Status
der Verpflichtungen, die es auferlegt, eingeordnet werden kann, hin zu der Einschätzung von
Shelton (2006), dass Verträge kein soft law darstellen. Die Diskussion um den Gegenstand
der Verträge bezieht sich dabei konkret auf rechtlich bindende Elemente, was grundlegend
keine Eigenschaft eines soft law darstellt, worüber sich die Autor*innen einig sind. Vor diesem
Hintergrund argumentiert Nolan (2013), dass der Begriff soft law sich auf Verhaltenskodizes
bezieht, welche nicht zwingende oder freiwillige Entschlüsse enthalten. Diese werden sowohl
von regionalen wie internationalen Organisationen erarbeitet, verschriftlicht und angenommen.
Darüber hinaus bezieht sich der Begriff ebenso auf Erklärungen mit der Vorgabe zur Förderung
internationaler Grundsätze, die von Gruppen oder Einzelpersonen in nichtstaatlicher Eigenschaft
verfasst werden. Im Gegensatz zu den aufgeführten Publikationen ist bei Nolan (2013) das Element
der „Absicht“ zentral. Demnach sind Verträge mittels ihrer deutlichen Absicht, rechtsverbindliche
Verpflichtungen zu generieren, kein soft law (Nolan 2013, S. 142–143). In diesem Sinn lässt sich
festhalten, dass eine transnationale private Regulierung durch Verträge durchaus verbindlich
sein kann. In dieser Form können internationale staatliche Regulierungen und Verträge sowie
nicht verbindliches soft law ergänzt werden (Cafaggi 2011, S. 41–42). Dabei stellt Cafaggi (2011)
heraus, dass transnationale private Regulierungen in einer verbindlichen Form mittels multi-
stakeholder-Initiativen, NGOs, Experten oder der Industrie geschaffen werden (Cafaggi 2011,
S. 31–38).

Für ein tieferes Verständnis unterschiedlicher Regulierungen, welche die binäre Einteilung in soft
law und hard law durchbrechen, plädieren Block-Lieb und Halliday (2017) im Forschungskontext
unterschiedlicher Regulierungen der UN. Dabei sticht vor allem ihr Konzept der Flexibilität
transnationaler Rechtstechnologien hervor. So wird argumentiert, dass jede Ordnungsbildung
anhand der verpflichtenden Sprachelemente, der Präzision, und dem Befugnisvorbehalt von Au-
toritäten unterschieden werden können. Ohne die Benennung eines konkreten Konzeptes weist
Nolan (2013) auf ähnlich formulierte Aspekte zur Kategorisierung hin und stellt heraus, dass
eine Bewertung von soft laws stets davon profitiert, nach der jeweiligen Art und Weise und in
welchem institutionellen Rahmen es entworfen wurde zu fragen. Hiermit wird konkret der Prozess
der Entscheidung, der Erarbeitung sowie der späteren Verwendung angesprochen (Nolan 2013,
S. 144–145).Vergleichbar weisen ebenso Djelic und Quack (2018) darauf hin, dass soft law-Formen
anhand unterschiedlicher Kategorien differenziert werden können. So unterteilen Djelic und
Quack (2018) existente soft laws in vier Dimensionen. Dabei liegt der Fokus der Autorinnen auf
globalen Geschäftsregulationen, welche durch ihre allgemein ähnliche Wirkung einen ähnlichen

(Locke 2013, S. 10–18, 176). So können private Regulierungsregime durchaus eine Wirksamkeit entfalten. Dies
gilt, wenn diese entsprechend aufgebaut sind öffentliche Regulierungen mittels unterschiedlicher Mechanismen
der Koordination sowie Kommunikation verbessernd zu ergänzen sowie diese zu fokussieren (Kolben 2015a,
S. 440–451).
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Charakter zum Bereich der grenzüberschreitenden Governance der Erwerbsregulierung aufweisen.
So unterscheiden die Autorinnen soft law-Instrumente anhand ihrer Ausprägung des (I) Anwen-
dungsbereiches, (II) der Selbstdarstellung, Selbstberichterstattung und Selbstüberwachung, (III)
der Produktionsweise und (IV) anhand der Dimension der Einhaltung. Ähnlich argumentieren
Cominetti und Seele (2016) hinsichtlich ihrer Forschung im Lichte von CSR-Leitlinien für eine
Unterscheidung der jeweiligen Verpflichtungen, Präzision und Befugnisübertragung. Aufbauend
auf dieser Unterscheidung wird eine Einteilung nach Cominetti und Seele (2016) in vier Typen
vorgeschlagen. Ausgehend von dem soft soft law mit gänzlicher Freiwilligkeit und geringem
Formalisierungsgrad in der Verbindung mit schwachen bis keinen Sanktionen über das hard soft
law, welches durch einen hohen Formalisierungsgrad und eine Zertifizierung in der Verbindung
schwachen Sanktion charakterisiert ist, hin zu dem soft hard law mit verpflichtenden Standards
mit einem geringen Formalisierungsgrad und schwachen Sanktionen sowie dem hard hard law mit
einem hohem Formalisierungsgrad und einer starken Sanktionsmacht (Cominetti und Seele 2016,
S. 133–134). Im Rückgriff auf diesen Versuch einer Einteilung betonen Gatti et al. (2018), dass
solch eine Typisierung eine sinnvolle Übersicht bezüglich des derzeitigen Stands aktueller Regulie-
rung von CSR-Initiativen ist. Aufgrund des ständigen Wandels des institutionellen Umfeldes im
Bereich der CSR-Leitlinien weisen Gatti et al. (2018) darauf hin, dass diese erste Typologie keine
dauerhafte Einordnung darstellt (Gatti et al. 2018, S. 965). So konstatiert Nolan (2013), dass trotz
einiger Beispiele der Verhärtung von Recht die breite Varianz der soft laws die Inkarnation eines
Auseinanderfließens der Governance verbildlicht. Hierbei sind Nationalstaaten und internationale
Organisationen durchaus handlungsfähig, aber stellt eben diese Entwicklung institutionalisierte
Strukturen vor Herausforderungen – speziell in der Koordination und Interaktion mit weiteren
relevanten Akteuren der Regulierung (Nolan 2013, S. 141–142).

Tendenziell wird somit deutlich, dass ehemals weiche Regeln veränderbar sind und sich ein breites
Spektrum bezüglich verbindlicher Elemente in ihnen aufzeigen lässt, was am besten im Zeitverlauf
in der Kombination einer individuellen multidimensionalen Analyse zu erfassen ist. So zeigen
bereits Djelic und Sahlin-Andersson (2008) und Quack (2007) sowie Blackett und Trebilcock
(2015), Cafaggi (2011), Kolben (2015a) und Morgan (2008) sowie Nolan (2013) in Anbetracht
dessen, dass besonders in transnationalen Sozialräumen Interaktionen zwischen soft law und hard
law konstatiert werden können. Dabei können etwa Verhaltenskodizes im Bereich des soft law
starke Bezüge zu gesellschaftlichen normativen Erwartungen enthalten. MNCs haben hierdurch
die Option, ihr Bewusstsein bezüglich ihrer Verantwortung aufzuzeigen. Dabei können diese
Formen als Vorläufer für härtere Verträge mit Mechanismen einer Rechenschaftspflicht fungieren
(Nolan 2013, S. 142–145). Dies zeigt sich ebenso im Rahmen der aktuellen CSR-Forschung. So
kann hier konstatiert werden, dass soft law Regulierungen in Indien ausgehend von Unternehmen
und unverbindlichen Anreizen seitens der indischen Regierung durch staatliches Handeln in
verbindliches Recht verankert wurden. Einer der Auslöser war, dass die vorherigen freiwilligen
Anreize keine durchschlagende Wirkung evoziert hatten. Doch eben diese private Initiative von
Unternehmen wurde seitens der indischen Regierung im Abgleich mit der Schwere der indischen
Sozial- und Umweltprobleme als absolut erforderlich angesehen. Die inhaltliche Verschiebung hin
zu verpflichtenden CSR-Maßnahmen wurde mit dem Indian Companies Act aus dem Jahr 2013
konkret.46 Darüber hinaus gilt die Verpflichtung für CSR-Aktivitäten ebenso für ausländische
46Es besteht eine Verpflichtung für Unternehmen, die einen Nettowert von mehr als 500 indischen Rupien oder

500 crore aufweisen, einen Umsatz von mehr als 1000 indischen Rupien oder einen Nettogewinn von mehr als 5
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Unternehmen mit Niederlassung in Indien und deren Tätigkeit (Gatti et al. 2018, S. 965–968).
Neben diesen Prozessen der Verhärtung weist die Literatur auf eine massive Zunahme von soft
laws im Bereich der Menschenrechte sowie der Regulierung grenzüberschreitender Liefer- und
Wertschöpfungsketten zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden in den letzten
Dekaden hin, welche ebenso als Hebel für die Implementierung grundlegender Arbeitsrechte
verwendet werden (Nolan 2013, S. 141–142; Hadwiger et al. 2017, S. 31–36). Daneben finden zwar
einige europäische Nationalstaaten, welche im Lichte der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte nationale Gesetze zur Wahrnehmung einer Sorgfaltspflicht von Unternehmen
verabschieden und implementieren (Niebank 2019). Doch lässt sich insgesamt eine in Verzug
geratene Entwicklung von hard laws in diesem Bereich konstatieren (Nolan 2013, S. 141). Demnach
konstatiert Trebilcock (2015), dass die hier anvisierte Sorgfaltspflicht von Unternehmen als eine Art
„stumpfes Instrument“ im Hinblick auf die Förderung von Arbeitnehmer*innenrechten angesehen
werden kann. Dies liegt unter anderem an der Diskrepanz der jeweiligen stark nationalen
Arbeitsrechte von Staaten und der stark grenzüberschreitenden bis nahezu globalen Ausrichtung
von Unternehmensstrategien sowie -strukturen, wodurch das Vorhaben der Sorgfaltspflicht von
Unternehmen lediglich ein Instrument darstellt, um die Achtung der individuellen und kollektiven
Arbeitsrechte global zu sichern (Trebilcock 2015).

3.6 Diskussion und Kritik des Forschungsstandes

In Anbetracht der obigen Ansätze zur Analyse der Konvergenz zwischen globalen Normen,
nationalen Rechten und lokalen Praktiken fällt auf, dass das Thema des ganzheitlichen Zusam-
menspiels der unterschiedlichen Regulierungsformen und Akteure im Bereich der transnationalen
Erwerbsregulierung wenig Berücksichtigung gefunden hat. So zeigt die Forschung auf der einen
Seite die Erfassung von Strategien, Interaktionen und die neu entstehenden Ordnungsbildun-
gen zur Regulierung von Defiziten im Bereich der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung.
Auf der anderen Seite zeigt sich eine Diskussion bezüglich der Einordnung unterschiedlicher
Rechtsformen bzw. Ordnungsbildungen und dem Prozess einer Verrechtlichung im grenzüber-
schreitenden Raum. Eine möglichst ganzheitliche Betrachtung beider Aspekte zeigt sich jedoch
kaum und so ist das Wissen diesbezüglich durchaus begrenzt. Dies liegt unter anderem daran,
dass weiterhin ein gut geprüftes und interdisziplinär aufgestelltes Forschungsprogramm hin-
sichtlich der global agierenden Arbeitnehmer*innenvertretungen weitestgehend fehlt. So lässt
sich die Forderung nach der Erarbeitung eines systematischen Rahmens für die Verfolgung von
Innovationsprozessen in diesem Forschungsbereich nach Schulze-Cleven (2017) nur unterstützen
sowie herausstellen. Weiterführend komme ich ebenso wie Kolben (2015a) zu dem Ergebnis, dass
es innerhalb der obigen Themenkomplexe an theoretischen sowie empirischen Ergebnissen, welche
unterschiedliche Akteure privater und staatlicher Art auf ihre Interaktionen hin untersuchen,
mangelt.

Blickt man in die hervorstechenden Sektoren in Bezug auf die massiven Industrieunfälle in
den letzten Dekaden wie dem Bergbausektor und dem Textilsektor, zeigen sich eben diese For-
schungslücken. So wurden zwar mannigfaltige grenzüberschreitende bis transnationale Initiativen,
Ordnungsbildungen sowie damit einhergehende aktive Akteure aufgezeigt. Doch hat die bisherige

crore indischen Rupien haben. Ein crore beträgt 10 Millionen indischen Rupien (Gatti et al. 2018, S. 967).
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Forschung das ganzheitliche Zusammenspiel dieser Akteure eher weniger in den Fokus gerückt.
Demnach lässt sich in dem Bereich der Muster der transnationalen Governance für den Bergbau-
sektor eine Wissenslücke konstatieren, welche durch ein bruchstückhaftes Wissen charakterisiert
ist (Auld et al. 2018, S. 426–427).47 Dies gilt ebenso für den Textilsektor, in dem hauptsächlich
einzelne Nationen, spezifische Akteure oder Ordnungsbildungen in den Blick genommen wurden.
Darüber hinaus stellen Auld et al. (2018) heraus, dass im Bereich der transnationalen Gover-
nance keineswegs elaborierte Forschungsergebnisse vorhanden sind, welche aufzeigen, warum
spezifische Formen der Steuerung und Regulierung in bestimmten Themengebieten hervortreten.
So beschränkt sich das gut geprüfte Wissen auf die Entstehung von Clusterbildungen. Ebenso
fehlt es an Forschungsarbeiten, die aufzeigen, warum transnationale Governance einige Probleme
umfassender reguliert und steuert als andere (Auld et al. 2018, S. 429). Diese wissenschaftlich zu
monierenden Forschungslücken, führen ebenso dazu, dass politische Entscheidungsträger*innen,
zivilgesellschaftliche Akteure und Unternehmensführungen weniger stark auf Forschungsergebnis-
se zur effizienten Gestaltung wirksamer transnationaler Arbeitsregulierungsregime zurückgreifen
können (Kolben 2015a, S. 441).

Im Anschluss an diese Ausführungen lässt sich hinzufügen, dass die zukünftige Forschung diesen
aufgezeigten polyzentrischen Bereich der transnationalen Governance der Erwerbsregulierung nur
verstehen kann, indem von einer engen einzelfallbasierten oder einer auf einen bestimmten Sektor
zugeschnittenen Perspektive abgerückt wird. Dies begründet sich darin, dass sich mit der obigen
Betrachtung des Forschungsstandes meist ein Zusammenwirken und eine wechselseitige Interaktion
dokumentiert (Pries 2017, S. 330–331). Vielmehr wird eine breite Forschungsperspektive benötigt,
ähnlich wie Kabeer et al. (2020) einen „Flutlicht-Ansatz“ vorschlagen oder Pries (2017) eine
„Zusammenschau aller Typen und ihrer Wechselwirkungen“ für die Erfassung der Potenziale der
grenzüberschreitenden bis transnationalen Governance der Erwerbsregulierung fordert (Kabeer
et al. 2020, S. 32–36; Pries 2017, S. 330–331). So zeigte sich, dass juristische Schritte innerhalb
von Mobilisierungen nicht nur von juristischen Akteuren wie professionellen Kanzleien oder
Menschenrechtsorganisationen vollzogen werden. Vielmehr sind diese eingebettet in ein komplexes
Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure innerhalb einer Mobilisierung für bessere Arbeits-
und Menschenrechte (Bader et al. 2019; Savage und Smith 2017; Saage-Maaß 2009; Walters
und Quinlan 2019; Hertwig und Witzak 2022). Daher muss dieses Zusammenspiel in einer
gemeinsamen Betrachtung in den Fokus der Forschung rücken. Im Rückgriff auf Kabeer et
al. (2020) argumentiert die vorliegende Arbeit darüber hinaus explizit für eine transnationale
Perspektive in der Kombination mit einer Langzeitbetrachtung, welche in der Lage ist, die
Entwicklung einer transnationalen Governance umfassender zu verstehen, ebenso wie es Auld
et al. (2018) im Rahmen des Bergbausektors fordern. Nur mit einer solchen Betrachtung besteht
die Chance, zu verstehen, was von wem und wie gesteuert und reguliert wird. Auf dieser
Grundlage ist es möglich, resümierend zu reflektieren, inwiefern unterschiedliche Formen der
Governance in einem Bereich mit vielfältigen Akteuren zielführend sind (Auld et al. 2018,
S. 429).

Für solch ein Forschungsunternehmen bieten die Ansätze der multiplen und mehrstufigen Gele-
genheitsstrukturen in der Form von Pfaden oder Bahnen einen passenden Anknüpfungspunkt.
47So wurden bis jetzt vorrangig einzelne Initiativen wie die „Extractive Industries Transparency Initiative“ in den

Blick genommen (Auld et al. 2018, S. 426–427).
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Die hier fest verankerte Anerkennung multipler Umgebungen, stellen den Kern eines transna-
tionalen Aktivismus dar, was sich wiederum in den Pfaden theoretisch wiederfindet. Neuere
theoretische Ausführungen erkennen an, dass unterschiedliche Mobilisierungsstrategien und Pfade
im Rückblick auf das bereits Erreichte von den Akteuren ebenso dynamisch verändert werden
können (Tilly 1984, S. 297–317; Zajak 2017b, S. 132). Die aktuelle Forschung stellt im Lichte
dieser theoretischen Ansätze heraus, dass wechselseitig aufeinander bezogene Forderungen im
Diskurs ebenso Teil des Regulierungsprozesses darstellen und die Grundlage für ein koordiniertes
Handeln bilden können (Kryst und Zajak 2017; Zajak und Henrichsen 2019). Besonders dabei
ist, dass der Ansatz ausgehend von seiner Konzeption grundsätzlich in der Lage ist, jegliche
relevante Akteure in einem Regulierungsprozess zu erfassen. So ist bspw. in der ursprünglichen
Grundkonzeption nach Zajak (2012) ein stärkerer Fokus auf transnationale Aktivist*innen und
zum Beispiel weniger auf staatliche Akteure oder spezielle Gruppen wie Wissenschaftler*innen
sowie juristische Akteure gelegt worden, doch sind diese teilweise durchaus in der Konzeption
enthalten und eine Miteinbeziehung ist keineswegs ausgeschlossen.

Trotz dieser Vorteile geraten die im Stand der Forschung oftmals betonten diskursiven Elemente
weniger stark in den Fokus. Auch wenn in der jüngeren sozialwissenschaftlichen Forschung
zum Themenbereich der transnationalen sozialen Bewegungen Verantwortungszuschreibungen
und Adressierungsstrategien in den Fokus genommen wurden, welche diskursive Elemente und
die Herausbildung neuer transnationaler politischer Felder aufzeigten, wird die Bildung von
diskursiven Koalitionen und deren Veränderung im Laufe der Zeit über spezifische Interaktionen
bspw. durch einen neuen Akteurstypus weniger stark in den Fokus gerückt. Aufgrund dessen
schlägt die vorliegende Arbeit eine Hinzunahme des hauptsächlich in den Politikwissenschaf-
ten verwendeten theoretischen Konzeptes der „Advocacy Coalitions“ nach Jenkins-Smith et al.
(2017), Sabatier und Jenkins-Smith (1993) und Sabatier und Weible (2007) vor. Dieser Ansatz
wurde jüngst maßgeblich von Janning et al. (2009), Leifeld (2013b) und Leifeld (2016a) für
die Diskursnetzwerkforschung aufgearbeitet sowie verwendet und ist in der Lage, auf Basis
von Forderungen, die von Normen und Werten geprägt sind, unterschiedlicher Akteure und
die Bildung sowie den Wandel von Koalitionen zu erfassen.48 Somit können der thematische
Bereich einer Bündnisbildung und sich verändernde Akteurskonstellationen sowie Forderungen
im Kontext der Auseinandersetzungen um transnationale Arbeitskonflikte stärker in den Fokus
gerückt werden. Eine Kombination mit multiplen und mehrstufigen Gelegenheitsstrukturen im
Kontext der Mobilisierung für eine Regulierung um massive industrielle Unglücke zeigte sich
bereits in Hertwig und Witzak (2022) als ein fruchtbarer Ansatz. Für eine tiefere Betrachtung und
Kategorisierung der unterschiedlichen Akteure sollte eine genauere Betrachtung unterschiedlicher
Akteursrollen durch den „Advocacy Coalitions“ Ansatz nach Jenkins-Smith et al. (2017) erreicht
werden und neue Akteure, wie zum Beispiel die noch wenig erforschten juristischen Akteure,
können genauer fokussiert werden. Dabei sind juristische Schritte und ein Aktivismus etablierter
Akteure in diesem Sinne keineswegs vollkommen neu, was mit der historischen Prozessverfolgung
von Walters und Quinlan (2019) im Rahmen des „knowledge activism“ der Gewerkschaften im
Bergbau aufgezeigt werden konnte und teilweise an die Ausführungen von Savage und Smith
(2017) anschließt. Doch liegt die Vermutung nahe, dass vielschichtige Interaktionen zwischen
den Akteursgruppen im Zeitverlauf zu einer neuen diskursiven Ausrichtung des Aktivismus hin
48Der Ansatz wird in jüngeren Beiträgen, die politisch und diskursive Steuerungen betrachten, ebenso in Bezug

auf Netzwerke in der Klimapolitik angewendet (Kukkonen 2018; Ylä-Anttila et al. 2018).
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zu juristischen Konzepten beitragen, die möglicherweise auch durch veränderte Koalitionen der
Akteure getragen werden. Im Rückgriff auf die grenzüberschreitende Institutionalisierungsfor-
schung zeigt sich, dass professionelle Jurist*innen für die Etablierung transnationaler Normen und
Regeln bis hin zu geschriebenem Recht eine prominente Rolle spielen, wie es Morgan und Quack
(2006), Quack (2006b), Quack (2007), Quack (2012) und Quack (2016) zeigen. Weiterführende
zeigte sich im Kontext der Forschung hinsichtlich des Kampfes um Menschenrechte sowie der
transnationalen Erwerbsregulierung, dass Jurist*innen in komplexen Netzwerken agieren (Munger
2015, S. 73–74; Hadwiger et al. 2017, S. 31–36). Folglich verdeutlichen sich mannigfaltige Interak-
tionen, welche sich unter anderem in regulatorischen Konversationen um Regulierungen zeigen.
Auf diese Funktionsweise von regulatorische Konversationen haben ebenso bereits Black (2002),
Kolben (2011) und Kolben (2015a) hingewiesen und bieten einen geeigneten Ausgangspunkt für
eine systematische Verfolgung von Innovationsprozessen (Black 2002, S. 170–171; Kolben 2015a,
S. 440–447; Kolben 2011, S. 436–437).

Doch mittels der bisher genannten Forschungsansätze sind die hier entstehenden Ordnungsbil-
dungen kaum greifbar. Für eine grundlegende Rahmung kann zunächst auf den Themenkomplex
der Institutionen eingegangen werden, um die unterschiedlichen Ordnungsbildungen auf einer
Metaebene einzuordnen. Für die Erarbeitung eines fundamentalen Ansatzes stellen die neoinsti-
tutionalistischen Ausführungen von DiMaggio und Powell (1983) und Scott (2001) hinsichtlich
unterschiedlicher Typen von Institutionen und einer möglichen Strukturangleichung transnatio-
naler Regulierungen ein Ausgangspunkt da. Hierdurch ist es möglich, aufzuzeigen, auf welcher
Ebene die unterschiedlichen Ordnungsbildungen ihre Wirkung entfalten.

Darüber hinaus wird für die Analyse ein rechtssoziologischer Ansatz benötigt, um zu erklären, wie
das jeweilige Verbindlichkeitsniveau der unterschiedlichen Ordnungsbildungen einkategorisiert
werden kann. Weiterführend zeigt die jüngere Rechtsforschung eine Einordnung dieser Ordnungs-
bildungen auf der Grundlage unterschiedlicher Kriterien. Hierbei wurde deutlich herausgestellt,
dass die ursprünglich prominent verwendete Einteilung in soft law und hard law nicht in der
Lage ist, das komplexe Geflecht adäquat zu erfassen. Bezüglich dessen stellt die Untergliederung
von Ordnungsbildungen nach Cominetti und Seele (2016) in soft soft law, soft hard law, hard soft
law und hard hard law in der Verbindung mit den Ausführungen von Block-Lieb und Halliday
(2017), Djelic und Quack (2018) und Nolan (2013) eine passende Option für eine Erweiterung und
Ausdifferenzierung da. Neben diesen rechtlichen Ordnungsbildungen ist es für Akteure ebenso
möglich, weitere Formen der Ordnungsbildung zu erarbeiten und diese zu verfestigen. So wurde
deutlich, dass zum Beispiel gewerkschaftliche transnationale Initiativen Netzwerke zur Förderung
der Mitbestimmung aufbauen (Fischer und Grandner 2022; Fütterer 2016). Für eine möglichst
umfassende Betrachtung sollten diese Formen der Ordnungsbildungen ebenso betrachtet werden
und es sollte aufgezeigt werden, auf welcher Institutionsebene diese wirken. Diesbezüglich sollten
Ausführungen von Zucker (1977), Zucker (1987) und Zucker (2000) sowie Türk (2000) als passende
und fruchtbare Ansätze verwendet werden.

Mittels dieser ersten Skizze einer Kombination aus sozialwissenschaftlichen Ansätzen der sozialen
Bewegungs-, grenzüberschreitenden Institutionalisierungs-, politikwissenschaftlichen Diskursfor-
schung sowie der Rechtsforschung ist es möglich, einen Prozess um eine Mobilisierung hinsichtlich
eines spezifischen thematischen Aspektes mit einem grenzüberschreitenden ganzheitlichen An-
spruch nachzuverfolgen. So werden zum einen Akteure und ihr Handeln erfasst und zum anderen
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das aus den Interaktionen und Koalitionen entstehende Ergebnis in der Form von unterschiedlichen
Ordnungsbildungen. Im Rückgriff auf den obigen Stand der Forschung wäre eine qualitative Lang-
zeitstudie zur Untersuchung von erwerbsregulierenden Mobilisierungsnetzwerken und Prozessen
mittels einer Diskursnetzwerkanalyse und Expert*inneninterviews aufgrund des für quantitative
Forschung schwer zugänglichen Bereiches vorteilhaft. Diese Kombination begründet sich darin,
dass über den Diskurs der jeweilige grundlegende Prozess sowie rationale Konstellationen aufge-
arbeitet werden können und aktuelle Interviews eine passende Möglichkeit zur Validierung der
Daten ergeben.

3.7 Forschungsfragen

Die obigen Ausführungen stellen heraus, dass bereits Erkenntnisse über die bündnisbildenden
und strategischen Elemente unterschiedlicher Bündnisse in Netzwerken in der Literatur vorliegen.
Auf dieser Grundlage können allerdings weniger konkrete Aussagen über Interaktionen von
transnational agierenden juristischen Akteuren in grenzüberschreitenden Aktivisten-Netzwerken
und der damit verbundenen Beeinflussung des rechtlichen Verbindlichkeitsmaßes neuer Formen
der Erwerbsregulierung gemacht werden. Vor diesem Hintergrund strukturiert sich die Zielsetzung
der geplanten Dissertation durch die folgende Forschungsfrage:

• Wie beeinflussen die Interaktionen von grenzüberschreitend agierenden juristischen Akteuren
in transnationalen Aktivisten-Netzwerken die Erwerbsregulierung in der Form von neu
aufkommenden Ordnungsbildungen?

Diese Forschungsfrage spricht zum einen das rechtliche Verbindlichkeitsmaß verschiedener rechtli-
cher Regulierungen wie Verträge oder Richtlinien an. Zum anderen werden ebenso infrastrukturelle
Ordnungsbildungen bspw. in der Form eines strukturellen Aufbaus von gewerkschaftlichen Struk-
turen oder NGOs über Grenzen hinweg angesprochen. Dies begründet sich darin, dass der obige
Stand der Forschung beide Formen der Ordnungsbildungen aufzeigte, welche das Potenzial aufwei-
sen eine wirksame Regulierung der teils desaströsen Zustände zu erwirken. Dabei fächert sich die
Hauptforschungsfrage in weitere Unterfragen auf, welche demnach sukzessive zu einer Beantwor-
tung führen. So generiert sich die erste Unterfrage aus der soziologischen Betrachtung des Handelns
der involvierten Subjekte, welches sich aus den gesellschaftlichen Institutionen folglich ihren
normativen Überzeugungssystemen speist, und ist wie folgt formuliert:

• Welche geteilte Ideen, die die neu entstehenden Ordnungsbildungen formen, weisen die
unterschiedlichen Akteure in der Auseinandersetzungen um transnationale Arbeitskonflikte
auf?

Die zweite Unterfrage zielt auf eine Kategorisierung der entstehenden und im Prozess entstandenen
Ordnungsbildungen ab, um zu verstehen, inwiefern verbindliche und langfristige Regulierungs-
möglichkeiten geschaffen wurden. Diese lässt sich wie folgt formulieren:

• Wie lässt sich die Verbindlichkeit der entstehenden Ordnungsbildungen fassen?

In Anbetracht der oben präsentierten Fragen lassen sich drei Erkenntnisziele der Dissertation
formulieren. Das erste Erkenntnisziel ist somit im deskriptiven Bereich zu verordnen. So ist
der Anspruch, die relationalen Schnittstellen und den jeweiligen chronologischen Prozess hin zu
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einer Regulierung sowie die verwendeten Pfade in einem ersten Schritt deskriptiv aufzuarbeiten.
Das zweite Erkenntnisziel bezieht sich auf eine ursächliche Erklärung hinsichtlich der Rolle der
Jurist*innen sowie der Wissensstrukturen und lebensweltlichen Vorstellungen der relevanten
Akteure bezüglich der fokussierten Regulierungsprozesse. Hierbei sollen die chronologischen
Prozesse rekonstruiert werden, die vorhanden sind oder sich entwickelt haben. Das Ziel ist es, zu
verstehen, inwieweit das Wissen der Akteure in seiner Gesamtheit zur Konstruktion der Interak-
tionen und den Schnittstellen beiträgt, diese verhindert oder zu einer Kooptierung, bspw. zum
Verlust ehemaliger Ziele führt. Das dritte Erkenntnisziel bezieht sich auf die Kategorisierung der
Rechtsformen und den Prozess der Verrechtlichung sowie die Weiterentwicklung eines adäquaten
Konzepts zur Adressierung der präsentierten Forschungslücken.
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4 Theoretische Rahmung

Das im Fokus stehende Ziel der vorliegenden Dissertation ist es, aufzuzeigen, wie Interaktionen von
grenzüberschreitend agierenden juristischen Akteuren in transnationalen Aktivisten-Netzwerken
die Erwerbsregulierung in der Form von neu aufkommenden Ordnungsbildungen beeinflussen. Für
die Beantwortung dieser Forschungsfrage wird im Folgenden ein theoretischer Untersuchungsrah-
men mit fünf grundlegenden analytischen Oberkategorien erarbeitet. Hierbei sind die Theoreme
der jeweiligen einzelnen Theorien, Ansätze oder Forschungsrahmen mittlerer Reichweite als Sub-
kategorien definiert. Der hier entwickelte theoretische Zugang aus Institutionalisierungsansätzen,
sozialer Bewegungsforschung, Ansätzen aus der Policy-Analyse, Diskursansätzen, Organisations-
sowie Rechtstheorien rückt ganz bewusst eine transnationale Perspektive in den Mittelpunkt,
um das ursprüngliche Verständnis eines in sich geschlossenen nationalen Systems der Erwerbs-
regulierung infrage zu stellen und den Blick auf neue Phänomene zu fokussieren. Für eine
grundlegende Rahmung geht das vorliegende Kapitel zunächst auf den Themenkomplex der
Institutionen ein, um die in dieser Arbeit fokussierten Ordnungsbildungen und Aktionen auf
einer Metaebene einordnen zu können (Kapitel 4.1). Nachfolgend wird eine Raumkonzeption für
die Betrachtung episodischer Schocks entworfen, um danach auf die in der folgenden Analyse
enthaltenen und aktiven Akteurstypen einzugehen (Kapitel 4.2). Daran anknüpfend werden
mögliche Einflusspfade sowie deren Interaktionen aufgezeigt, welche der theoretischen Erfassung
unterschiedlicher Gelegenheitsstrukturen zur Regulierung von Arbeitsbedingungen dienen und
mit der vorherig erläuterten Raumkonzeption verbunden werden (Kapitel 4.3). Hierbei wird ein
spezifischer Fokus auf die jeweiligen Adressierungsstrategien der unterschiedlichen Akteure gelegt,
die angewendet werden, um über die vorherig erläuterten Einflusspfade zu einer Regulierung
zu führen (Kapitel 4.3.2). Vor dem Hintergrund, dass Akteure in einer Mobilisierung für eine
Regulierung von Arbeitsbedingungen oftmals in Bündnissen und Koalitionen agieren, wird ein
Ansatz zur Abbildung und Erfassung von politischen Koalitionen und deren Agieren in den
hier vorliegenden theoretischen Untersuchungsrahmen implementiert, welcher ebenso diskursive
Elemente erfassen kann (Kapitel 4.4 und 4.4.1). Abschließend wird im Anschluss ein Konzept zur
Einordnung der durch die Regulierung entstehenden Ordnungsbildungen auf einer rechtlichen
sowie organisationalen Ebene erarbeitet (Kapitel 4.5). Begleitend zur textuell dargestellten
Theorie dient Abb. 4.5.2 als visuelle Unterstützung zur Erfassung der Prozesse in den hier
betrachteten Issue Ecologies für die Leser*innen. Diese wird in einem Zwischenschritt durch die
visuelle Darstellung in Abb. 4.3.1 des Zusammenhangs der prominentesten Ecologies der lokalen
bis transnationalen Governance der Erwerbsregulierung mit einer Issue Ecology und potenziell
nutzbaren Pfaden zur Regulierung ergänzt.

4.1 Institutionen

Historische Ereignisse wie Restrukturierungen von Unternehmen oder ein industrielles Unglück,
wie sie in der hier vorliegenden Dissertation betrachtet werden, eröffnen die besondere Möglichkeit,
einen inkrementellen Veränderungsprozess anzustoßen oder gar einen Riss in das Zeitgeschehen
zu reißen — folglich gesellschaftliche Institutionen zu schaffen und abzuändern (Quack 2006a,
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S. 180–181; Djelic und Quack 2003b, S. 180–181; Djelic und Quack 2003a, S. 309–319).49 Aus dem
Blickwinkel der jüngeren Forschung zum Wandel von Institution lässt sich argumentieren, dass
hierdurch beständige Realitäten des sozialen Handelns von Subjekten, welche das gesellschaftliche
Zusammenleben steuern, neu definiert oder umgeändert werden können. In diesem Prozess sind
unterschiedliche Akteure aktiv, die sich darum bemühen, die gesellschaftliche Ordnung nach
ihren Vorstellungen zu formen und diese im besten Fall zu institutionalisieren (Quack 2006a,
S. 173–180, 181–183; Djelic und Quack 2003a, S. 311–, 319–326; Djelic und Quack 2003b, S. 311–,
23–25). Eine erste vorsichtige theoretische Antwort auf die Frage, inwiefern die Interaktionen von
grenzüberschreitend agierenden juristischen Akteuren in transnationalen Aktivisten-Netzwerken
die Erwerbsregulierung in der Form von neu aufkommenden Ordnungsbildungen beeinflussen,
ist, dass die Akteure interaktiv Institutionen in der Form von Ordnungsbildungen erarbeiten,
implementieren sowie verändern. So wiesen bereits die Klassiker explizit darauf hin, dass Insti-
tutionen durch Interaktionen entstehen und sich durch diese reziprok gefestigt werden (Berger
und Luckmann 2012; Tolbert und Zucker 1996). Doch wie lässt sich der Begriff Institution
theoretisch fassen und wie ist dieser definiert? Hierfür ist zunächst eine definitorische Annähe-
rung notwendig, um eine basale Grundlage für die weiterführenden theoretischen Ausführungen
hinsichtlich der Unterscheidung verschiedener Typen von Institutionen zu schaffen und so eine
Grundlage für das Verständnis aktiver Institutionalisierungs-, De-Institutionalisierungs- sowie
Re-Institutionalisierungsprozesse zu schaffen.

Aus einem adäquaten, möglichst allumfassenden Blickwinkel sollten Institutionen weder aus
einer Rational Choice, noch einer kulturellen oder einer rein historischen Perspektive betrachtet
werden (Djelic und Quack 2003b, S. 17–18; Steinmo 2008, S. 125–126; Streeck und Thelen
2005, S. 6–8). So folgt der vorliegende Beitrag einer umbrella definition of institutions nach
Djelic und Quack (2003b) in der Kombination mit einer zusammenfassenden soziologischen
neoinstitutionalistischen Definition nach Senge (2006), um einen möglichst breiten Blickwinkel
auf Institutionen zu bekommen, welcher sich keinen sozialen Phänomenen in diesem Bereich
a priori verschließt.50 So haben Institutionen nach Djelic und Quack (2003b) eine strukturelle
Dimension, bestehend aus (in)formellen Regeln und Systemen sowie eine ideelle Dimension,
welche normative und kognitive Muster enthält. Diesbezüglich betont Senge (2006) im Rückgriff
auf Scott (2001) ebenso, dass Institutionen aus (in)formellen Regeln bestehen und stets kognitiv
fixiert sind (Senge 2006, S. 38–41). Hierbei verfügen Institutionen über selbstaktivierende soziale
Reproduktionsprozesse, die ihren Fortbestand sichern (Djelic und Quack 2003b, S. 17–18; Senge
2006, S. 44–45). Weiterführend wird von Senge (2006) im Rückgriff auf die neoinstitutionalistische
Literatur betont, dass Institutionen nach ihrer Funktion bestimmt werden und eine spezifische
Breite an Regeln mit Handlungsmöglichkeiten vorgeben. So enthalten Institutionen immer Regeln,
doch erreichen nicht alle Regeln den Status einer Institution. Demnach kann eine Regel nur als
Institution bezeichnet werden, wenn diese maßgeblich ist, eine starke Verbindlichkeit aufweist und
dauerhaft besteht (Senge 2006, S. 38–45). Hierbei bemisst sich die Verbindlichkeit durch eine ggf.
vorhandene Stützung mittels positiv besetzter Werte, der Anwendung von Sanktionierung und
Zwang oder durch die reine selbstverständliche und unhinterfragte Gegebenheit der Institution
(Senge 2006, S. 43–45). Inwiefern Subjekte wirklich nach diesen Handlungsmöglichkeiten handeln,
49Ähnliche Auswirkungen von punktuellen „Schocks“, welche aktivierend wirken, zeigen Haipeter et al. (2018),

Jenkins-Smith et al. (2017), Walters et al. (2018) und Langthaler und Schüßler (2019).
50Eine zu empfehlende weiterführende Übersicht sowie Gegenüberstellung der Blickwinkel findet sich in Djelic und

Quack (2003b), Steinmo (2008) und Streeck und Thelen (2005)
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hängt von dem jeweiligen Grad der Institutionalisierung ab; dieser steht in einer Beziehung mit
der spezifischen Verbindlichkeit einer Handlungsregel (Senge 2006, S. 44).

Im Anschluss an die obigen Ausführungen und dem damit präsentierten basalen Verständnis des
Begriffes der Institution erscheint es sinnvoll, Typen dieses Terminus zu unterscheiden. Aufbauend
auf den Ausführungen von DiMaggio und Powell (1991) stellt die für die neo-institutionalistische
Theorie als grundlegend anzusehende Einteilung nach den jeweiligen Funktionen von Institutionen
nach Scott (2001) einen geeigneten Ausgangspunkt dar. Demnach lassen sich kognitive, normative
und regulative Institutionen unterscheiden (Scott 2001; Senge 2006):

Kognitive Institutionen verdeutlichen sich in der empirischen Beobachtung als regelhafte Handlun-
gen, die als selbstverständlich gelten und somit von Personen nicht hinterfragt werden. Konkret
beziehen sich kognitive Institutionen auf kollektiv geteilte Annahmen hinsichtlich der sozialen
Wirklichkeit und schließen damit Bedeutungs- sowie Glaubenssysteme mit ein. Normative In-
stitutionen erzeugen regelhafte Handlungen mittels gesellschaftlicher Werte und Normen. Im
Gegensatz zum Durchsetzungsmechanismus der Selbstverständlichkeit wird bei diesem Typ ein
moralischer Druck aufgebaut, welcher zu einer Verpflichtung führt. Hiermit wirkt also eine mora-
lische sehr abstrakt konstruierte Autorität auf das handelnde Subjekt ein. Demgegenüber steht
der Typ der regulativen Institutionen, die sich ihre Macht mittels des Durchsetzungsmechanismus
des Zwangs oder der Sanktionierung durchsetzen. Im Gegensatz zu den anderen beiden Typen
werden Handlungen hier durch konkret formulierte Regeln und Gesetze generiert (Scott 2001,
S. 47–58; Senge 2006, S. 38–39).

Bei der genauen Betrachtung dieser Ausführungen und im Rückgriff auf Senge (2006) wird
ersichtlich, dass das ursprüngliche Modell nach Scott (2001) zwar eine Gleichheit der Ebenen bzw.
Typen suggeriert, diese jedoch nicht gegeben ist. So argumentiert Senge (2006), dass kognitive
Institutionen eine übergeordnete Ebene von normativen und regulativen Institutionen darstellen.
Dies begründet sich darin, dass mit selbstverständlich betrachteten, kollektiv geteilten Annahmen
hinsichtlich der sozialen Wirklichkeit prinzipiell alle sozialen Phänomene in unserer als real
angenommenen Lebenswelt betrachtet werden. Somit fallen auch Werte und Normen, Gesetze
und Regeln unter diese sozialen Phänomene. In diesem Zusammenhang betont Senge (2006), dass
kognitive Institutionen „als eine Art Protostufe der Wirklichkeitswahrnehmung“ angesehen werden
können. So fallen diese nicht in den Bereich der Konstruktion unserer Wirklichkeit. Weiterführend
merken Scott (2001) und Senge (2006) an, dass diese idealtypische Trennung von normativen und
regulativen Institutionen ebenso nicht gänzlich durchführbar ist, denn ohne ein wert-rationales
Fundament existiert kein Gesetz. So zeigt der Blick in unsere Lebenswelt, dass Gesetze sowie
Regeln neben der Option der Sanktionierung ebenso mittels Werte und Normen durchgesetzt
sowie eingehalten werden (Scott 2001, S. 135; Senge 2006, S. 41).

In der vorliegenden Arbeit wird ein gezielter Blick auf Akteure sowie deren Interaktionen gelegt,
welche die Erwerbsregulierung mittels ihrer Mobilisierung für neu aufkommende Ordnungsbil-
dungen formen. Hierbei fällt auf, dass die meisten Akteure Organisationen sind und diese sich
gegenseitig beeinflussen sowie ihre organisationalen Netzwerke ausbauen. Im Abgleich mit der
obigen grundlegenden Typisierung von Institutionen dokumentiert sich, dass Organisationen sich
eher weniger stark durch diese abbilden, kategorisieren und erfassen lassen. Dementsprechend wird
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im Rückgriff auf die neo-institutionalistischen Forschung ein neuer Typ zur obigen Typisierung
hinzugefügt – der Typus der organisationalen Institution.51

Im Gegensatz zur kontingenztheoretischen Sichtweise nach DiMaggio und Powell (1983) und Meyer
und Rowan (1977) sowie der konstitutionstheoretischen Sichtweise nach Meyer et al. (2000) und
Meyer und Jepperson (2000), welche grob gesagt die Umwelt als Institution fassen, schließt der
vorliegende Beitrag somit vielmehr an die neo-institutionalistischen Sichtweise auf Institutionen
nach Zucker (1977), Zucker (1987) und Zucker (2000) sowie Türk (2000) an (Mense-Petermann
2006, S. 66; Türk 2000, S. 132–140).52

So sind Organisationen als kollektive Akteure eine Quelle des Prozesses der Institutionalisierung,
wobei die Form des sozialen Phänomens der Organisation selbst als Institution betrachtet wird. Im
Zeitverlauf werden neue Kategorien und Formen von Organisationen gesellschaftlich produziert.
Diesbezüglich lässt sich auf einer kontingenztheoretischen Makroebene nach DiMaggio und Powell
(1983) und Meyer und Rowan (1977) durchaus argumentieren, dass die hier betrachteten Akteu-
re/Organisationen mit ihren Handlungen (Aktivismus) hinsichtlich des Schutzes von Menschen-
und Arbeitsrechten entlang globaler Lieferketten zu einer gesellschaftlichen Strukturangleichung
beitragen können. Dies verdeutlicht sich zum Beispiel in der Implementierung von Gesetzen in
unterschiedlichen Nationalstaaten (coercive isomorphism), in einem konvergierenden Meinungs-
bild sowie der Übernahmen von Praktiken (mimetic isomorphism) oder der Strukturangleichung
mittels einer normativen Übernahme, die bspw. durch Bildungseinrichtungen an die Subjekte
weitergegeben wird (normative isomorphism).

In diesem Zusammenhang können kollektive Muster als ein Ergebnis von Akteurshandlungen
gefasst werden. Besonders aufgrund der Fokussierung auf die Ausdehnung von Organisations-
formen eignet sich diese neo-institutionalistische Sichtweise als makrosoziologische Ergänzung
für die Erfassung des hier anvisierten sozialen Phänomens (Mense-Petermann 2006, S. 69–70;
Zucker 2000, S. 31–41). Dies bedeutet keineswegs, dass die obigen bereits vorgestellten Typen
obsolet werden. Organisationen können vielmehr als ein Baustein unserer gesellschaftlichen
institutionellen Struktur verstanden werden (Türk 2000, S. 160). Hierbei gilt ebenso wie bei den
regulativen Institutionen, dass organisationale Institution immer kognitiv verankert sind und
darüber hinaus normative Elemente enthalten. So zeigt sich zum Beispiel in einer Gewerkschaft
ein bestimmendes wert-rationales Fundament der Mitbestimmung und Solidarität, welche von
weiteren Werten und Normen ergänzt werden. Darüber hinaus enthalten sie immer regulative
Elemente, was sich bspw. in ihren Mitgliedschaftsregeln und Ausschlussverfahren aufzeigt. Hierbei
können Organisationen durch Tadel, Sanktionierung, Ausschluss oder Zwang reagieren. Regelhafte
Handlungen erzeugen organisationale Institutionen ebenso durch ihre spezifischen organisationa-
len Formen und Abläufe. Mittels ihrer Struktur schaffen sie eine deutliche Abgrenzung durch
eine klar definierte Mitgliedschaft, einer Hierarchie sowie einem Organisationsziel. Ihre Ziele und

51Sicherlich gibt es noch weitere Institutionen wie bspw. Professionen. Diese werden für die vorliegende Arbeit
nicht miteinbezogen, weil die Relevanz für die Fragestellung nicht gegeben ist.

52So spielt die Ansicht der Konstitutionstheoretischen Sichtweise, dass Akteure wie etwa Organisationen eine
soziale Konstruktion sind und demnach lediglich die Inkarnation einer kulturell geprägten Direktive eine
untergeordnete Rolle. Ebenso wird nicht vorrangig die Umwelt als Institution betrachtet, welche institutionelle
Muster enthält, die wiederum von Organisationen strategisch verwendet werden können und sie für deren
Implementierung eine Art Belohnung erhalten – wie es aus einer kontingenztheoretischen Sichtweise gesehen
wird (Mense-Petermann 2006, S. 66–69).
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normativen Vorstellungen können zum Beispiel durch ein endogenes und exogenes Fehlverhalten
verletzt werden.

Ergo wird im Rückgriff auf die obigen Ausführungen ein als basal anzusehendes Mehrebenenmodell
von Institutionen verwendet, dass nochmals in Tab. 2 dargestellt ist. Auf der ersten übergeordneten
„Protostufe“ steht der Typ der kognitiven Institution. Weiterführend stehen auf der ersten Stufe
normative Institutionen, welche ein kognitives Fundament aufweisen. Auf der zweiten Stufe
befinden sich kognitiv und normativ basierte regulative Institutionen. Auf der dritten und letzten
Stufe stehen die organisationalen Institutionen, die ebenfalls eine kognitive und normative Basis
haben sowie regulative Elemente enthalten (Senge 2006, S. 38–41; Scott 2001, S. 47–58; Türk
2000, S. 160; Mense-Petermann 2006, S. 69–70; Zucker 2000, S. 31–41).

Stufe Durchsetzungsmechanismus Institution

Protostufe:
− Kognitive Wirkung Selbstverständlichkeit, Glaubenssyste-

me und Bedeutungssysteme
Kollektiv selbstverständlich geteilte
Annahmen hinsichtlich der sozialen
Wirklichkeit (Bedeutungs- sowie Glau-
benssysteme). Sie bilden eine Protostu-
fe der Institutionen.

Erste Stufe:
− Normative Wirkung Werte und Normen mit kognitivem

Fundament
Regelhafte Handlungen generiert durch
gesellschaftliche Werte und Normen.
Verpflichtung durch moralischen Druck
und abstrakt konstruierte Autorität.

Zweite Stufe:
− Regulative Wirkung Sanktionen, Zwang, Werte und Nor-

men mit kognitivem und normativem
Fundament

Handlungen werden hier durch konkre-
te formulierte Regeln und Gesetze ge-
neriert. Durchsetzung mittels Zwang
oder einer Sanktionierung.

Dritte Stufe:
− Organisationale Wirkung Sanktionen, Zwang, Werte und Nor-

men mit kognitivem, normativem sowie
regulativem Fundament

Organisationale Strukturen, die regel-
hafte Handlungen mittels spezifischer
organisationaler Formen und Abläufe
sowie Sanktionierungen erzeugen. Ab-
grenzung durch eine klar definierte Mit-
gliedschaft sowie ein Organisationsziel.

Tab. 2: Mehrebenenmodell von Institutionen in Anlehnung an Scott (2001) und Senge (2006).

Einleitend wurde darauf hingewiesen, dass historische Ereignisse wie etwa Restrukturierun-
gen von Unternehmen oder ein industrielles Unglück die Möglichkeit eröffnen, gesellschaftliche
Institutionen zu schaffen, bestehende zu reformieren oder diese stark zu schwächen. Folglich
können Prozesse der Institutionalisierung, De-Institutionalisierung sowie Re-Institutionalisierung
angestoßen werden. Mittels der obigen Ausführungen besteht nun die Möglichkeit, Ebenen unter-
schiedlicher Ordnungsbildungen, welche hierbei im Zeitverlauf entstehen, durch die verschiedenen
Institutionstypen tiefgreifender zu verstehen. In der vorliegenden Dissertation wird speziell nach
neu aufkommenden Ordnungsbildungen hinsichtlich einer Erwerbsregulierung im Kontext von
Interaktionen verschiedener Akteure gefragt. Hiermit wird der Prozess einer Herausbildung
neu aufkommender Verhaltensregeln in der Form von (in)formellen Regeln sowie formaler Or-
ganisationsmuster gefragt – folglich liegt der Fokus im Bereich des sozialen Phänomens der
Institutionalisierung. Bei den hier fokussierten sozialen Phänomenen ist es ebenso keineswegs
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ausgeschlossen, dass hierbei Prozesse einer Re-Institutionalisierung, ergo eine Umfunktionierung
alter Institutionen sowie der Ersatz bestehender Institutionen, vollzogen werden (Quack 2006a,
S. 173–180).53

Die dezidierte Betrachtung eines gesamten (Re-)Institutionalisierungsprozesses wird durch die
vorliegende theoretische Konzeption, im Sinne der Forschungsfrage, nicht angestrebt. Dennoch
können die unterschiedlichen neu entstehenden und hier betrachteten Ordnungsbildungen als Teil
eines (Re-)Institutionalisierungsprozesses angesehen werden. Solche Annahmen, als Grundlage
des hier fokussierten sozialen Phänomens des Wandels, lassen sich unter Bezugnahme auf weitere
theoretische Ansätze sowie auf die hier vorliegende Forschungsfrage spezifischer zugeschnitten ana-
lysieren. Dies ist notwendig, da bis zum jetzigen Punkt besonders vier Aspekte zur Beantwortung
des hier vorliegenden Erkenntnisinteresses auf einer theoretischen Ebene unbeantwortet geblieben
sind. Erstens wurde noch keineswegs ersichtlich, in welcher Raumkonzeption ein Wandel auf einer
theoretischen Basis erfasst werden kann und wie verschiedene Akteure, die sich in diesem Raum
bewegen, in der vorliegenden Arbeit gefasst werden. Daran anknüpfend muss an zweiter Stelle
aufgezeigt werden, welche „Regulierungspfade“ Akteure in transnationalen Aktivisten-Netzwerken
zur Erwerbsregulierung nutzen und wie diese Pfade interagieren. Drittens stellt sich die Frage,
inwiefern Akteure interaktiv Koalitionen bilden und mit diesen unterschiedliche Regulierungswege
nutzen, um Ordnungsbildungen zu erarbeiten, einzufordern und in administrative Ebenen heben.
An vierter Stelle fehlt eine adäquate Einordnung der potenziell entstehenden Ordnungsbildungen
und wie diese im Lichte des obigen Mehrebenenmodells von Institutionen eingeordnet werden
können. Hierbei sind übergreifend im Rückgriff auf Djelic und Quack (2003b) eine analytische
globale oder transnationale sowie eine nationale Perspektive parallel zu berücksichtigen (Djelic
und Quack 2003b, S. 17–18).

4.2 Interaktive Räume und Akteure

Wie die obigen Ausführungen sowie Kapitel 2 3 aufgezeigt haben, befinden sich in dem Bereich
der transnationalen Arbeitsgovernance eine Vielzahl an Akteuren und fest etablierten Strukturen,
welche in weiten Teilen sehr gut in ihren Interaktionsmechanismen abgestimmt sind. Doch eben
in diesen so fest geglaubten Strukturen zeigen Jenkins-Smith et al. (2017) auf, dass spezifische
externe Schocks auf Akteure und ebenso auf einen ganzen Raum stimulierend einwirken können.
Dies zeigt sich bspw. bei Restrukturierungsprozessen von Unternehmen (Haipeter et al. 2018,
S. 201; Jenkins-Smith et al. 2017, S. 145–146). Diese Entwicklungen evozieren in den meisten
Fällen spezifische problemzentrierte Räume, in denen unterschiedliche Akteure aktiv werden und
miteinander interagieren. Für eine passende Beschreibung und Erfassung dieser Räume wird im
Folgenden, wie bereits in Kapitel 2, auf das theoretische Konzept der Ecologies zurückgegriffen.
Ecologies beziehen sich auf den sozialen Raum und haben einen besonderen Schwerpunkt auf
die Anpassung und Interaktionen von Akteuren hinsichtlich ihrer sozialen Umgebung (Liu und
Emirbayer 2016, S. 62–67).

53Prozesse der De-Institutionalisierung werden in der vorliegenden Arbeit nicht prominent in den Fokus gerückt. Für
die Verfolgung solch eines Prozesses müssten zuvor klare Institutionen definiert werden und deren gesellschaftliche
Unterstützung anhand einer Messung eruiert werden. Doch steht dies nicht im Fokus der hier adressierten
Fragestellung und wird aufgrund dessen nicht betrachtet.
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Die zeitlich beständigen International-Organisationale, (Supra-) National industrielle, Aktivistisch-
Zivilgesellschaftliche Ecologies sowie der zeitlich beschränkte Typus der Issue Ecology, welche in
Kapitel 2 entworfen wurden, können als zusammenhängende Komponenten der transnationalen
Governance der Erwerbsregulierung angesehen werden. Die genaue Betrachtung der unterschied-
lichen Ecologies dokumentiert, dass einige Akteure in mehreren Ecologies involviert sein können,
wodurch ersichtlich wird, dass es sich hier keineswegs um abgeschlossene Räume handelt, sondern
diese sich vielmehr überlappen (Block-Lieb und Halliday 2017, S. 31–49). Dies wird in Abb. 4.3.1
visuell verdeutlicht.

Dass sich mannigfaltige private sowie staatliche Akteure innerhalb einer Issue Ecology bewegen,
wurde bereits in den Kapiteln 2 sowie 3 deutlich hervorgehoben. Doch wie lassen sich diese Akteure
sowie deren Netzwerke auf einer theoretischen Ebene fassen? Grundlegend lässt sich zum Begriff
der Akteure festhalten, dass diese dazu in der Lage sind, sozial mit weiteren Einheiten reziprok
aufeinander einzuwirken. So können Akteure in der vorliegenden Konzeption auf der Mikroebene
eine einzelne Person sein, auf der Mesoebene bspw. eine Organisation oder eine Gruppe und auf
der Makroebene bspw. eine Regierung. Aufbauend auf dieser basalen Konzeption in drei Ebenen
werden in der vorliegenden Arbeit einzelne oder eine informelle Gruppe von Aktivist*innen als
kleinster Akteur definiert. Dabei können Aktivist*innen einzeln oder kollektiv organisiert aktiv
sein. Diese kollektive Gruppe kann unter spezifischen Bedingungen als organisationale Struktur
gefasst werden, welche wiederum mit weiteren sozialen Einheiten ein Aktivisten-Netzwerk bildet.
Hierbei stellt eine reziproke Beziehung zwischen mindestens drei Akteuren, die für ein bestimmtes
Ziel interagieren, ein Aktivisten-Netzwerk dar. Dieses beinhaltet ebenso eine Koordinierung des
Aktivismus der Akteure im Netzwerk auf einer diskursiven Ebene.54 Aufgrund der Breite des
hier betrachteten Feldes ist es sinnvoll, einen besonderen Fokus auf Organisationen zu legen.
So würde ein zu starker Fokus auf einzelne Aktivst*innen und deren lose kollektiven Verbünde
zu einer Unschärfe führen. In Anbetracht dessen können lediglich soziale Systeme mit einer
überdurchschnittlich spezifizierten Zielbestimmung sowie einer überdurchschnittlich spezifizierten
Struktur als Organisation gefasst werden, welche mit ihrer Umwelt im Austausch stehen, dieser
als kollektiver Akteur gegenüberstehen, über Mitglieder und Mitgliedschaftsregeln sowie eine
arbeitsteilige Gliederung mit einer Leitungsinstanz und einer formalen oder informellen Verfassung
verfügen (Abraham und Büschges 2009, S. 21–22; Endruweit 2004, S. 23). Neben eher lokal oder
national agierenden Akteuren geraten in der hier vorliegenden Arbeit transnationale Akteure
besonders in den Fokus. Akteure können in Anbetracht von Pries (2010), Tarrow (2005), Zajak
(2017b) und Piper und Uhlin (2009) als transnationale Akteure begriffen werden, wenn diese im
lokalen-nationalen Kontext verwurzelt sind, jedoch in politischen Feldern aktiv werden, welche
sich grenzüberschreitend in mehreren nationalen Kontexten eingliedern. Ganz gleich, ob diese als
transnational gefasst werden können, lässt sich vor dem Hintergrund der Ausführungen nach
Djelic und Quack (2003b) feststellen, dass Akteure weder gänzlich frei noch gänzlich kulturell
gesteuert handeln, sondern vielmehr unterschiedlich stark durch beide Stränge geprägt sind, woran
sich die vorliegende Arbeit anschließt (Djelic und Quack 2003b, S. 18).

Diesbezüglich lässt sich einführend für die obige Raumkonzeption und nach dem basalen Verständ-
nis des Terminus des Akteurs mit Zajak (2013) und Zajak (2017b) zwischen „business-oriented
54Diese Auffassung von einem Netzwerk ist keine festgeschriebene sozialwissenschaftliche Definition, welche im

fachspezifischem Diskurs auch nicht vorhanden ist. So konstatiert Hollstein (2006), dass immer eine eigene
Auswahl an Merkmalen definiert werden muss, um ein Netzwerk zu erfassen (Hollstein 2006, S. 14).
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organizations“ und „worker-oriented organizations“ unterscheiden. Somit wäre eine arbeitge-
bernahe Stiftung oder ein Arbeitgeberverband bspw. als „business-oriented organization“ und
ein gewerkschaftlicher Dachverband als „worker-oriented organization“ zu verstehen.55 Diese
einfache binäre Einteilung wird in der vorliegenden Dissertation mittels der Typisierung von
Akteuren aus dem Advocacy Coalition Framework erweitert. So wird anknüpfend an Bandelow
(2015), Jenkins-Smith et al. (2017), Mintrom (2019) und Sabatier und Jenkins-Smith (1993)
zwischen Hauptakteuren, die prominent durch ihr Handeln und Äußerungen hervorstechen, sowie
Nebenakteuren, die weniger stark aktiv sind, unterschieden. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass
einige Akteure sich als vermittelnde und nahezu diplomatisch agierende Akteure herausstellen.
Diese können allgemeinen als broker bezeichnet werden. Besonders innovative und junge Akteure
mit neuen Ideen können hierbei als policy entrepreneure bezeichnet werden (Jenkins-Smith
et al. 2017, S. 138–144, 152–154, 157; Bandelow 2015, S. 307–308; Mintrom 2019, S. 319–320).
Inwiefern sich diese Akteurstypen als „business-oriented“ oder „worker-oriented“ einordnen
lassen, ist von dem jeweiligen individuellen Handeln eines Akteurs in einem empirischen Fall
abhängig.

4.3 Multiple Gelegenheitsstrukturen in der Form von
Regulierungspfaden

Wie bereits in Kapitel 3 angemerkt, bieten Ansätze zur Erfassung multipler und mehrstufi-
ger Gelegenheitsstrukturen in der Form von Pfaden einen passenden Anknüpfungspunkt, um
die verschiedenen Regulierungspfade unterschiedlicher Akteure in transnationalen Aktivisten-
Netzwerken der Erwerbsregulierung zu erfassen, was sich bspw. in den Arbeiten von Alfinito
Vieira und Quack (2016), Bülow (2010), Kryst und Zajak (2017), Zajak (2012), Zajak (2013),
Zajak (2014), Zajak (2016), Zajak (2017b) und Quack und Malets (2017) aufzeigt. Die hier fest
verankerte Anerkennung multipler Umgebungen stellt den Kern eines transnationalen Aktivismus
dar, was sich wiederum in den Pfaden theoretisch wiederfindet. So wird ähnlich wie bei Political
Process Modellen nach McAdam (1982) und McAdam und Tarrow (2010) und grundlegenden
Modellen der Opportunity Structures nach Eisinger (1973), Lipsky (1968), Piven und Cloward
(1979) und Tilly (1978) ein Wechselspiel von dynamischen Ressourcenausstattungen sowie politi-
schen Gelegenheitsstrukturen berücksichtigt, welche Aktivist*innen nutzen, um unterschiedliche
Ordnungsbildungen oder gar Institutionen zu schaffen. Aufgrund dessen eignet sich ein Ansatz
aus diesem Forschungsstrang sehr gut für einen transnationalen Forschungsgegenstand – wie er
hier vorliegt.

Ein zentraler Vorteil des obigen Ansatzes liegt darin, dass im Gegensatz zu einem reinen Rational
Choice Ansatz nicht alle Handlungsoptionen der Akteure vorab modelliert werden. Dies wäre
bei einem polyzentrischen und sich verändernden Governancegefüge wenig zielführend. Vielmehr
wird ein Modell benötigt, welches wechselnde Zuschreibungen von Macht und eine ständige
Anpassung der Akteure erfassen kann, weil eben diese Dynamik im Bereich der transnationalen
Arbeitsgovernance vorherrschend ist – wie es die Ansätze von Kryst und Zajak (2017) und Zajak
(2017b) bereits aufgezeigt haben und hierfür Lösungsansätze bieten. Die hier beteiligten Akteure
55Bei dem Ansatz nach Zajak (2017b) und Zajak (2013) werden soziale Organisationen, private Nicht-

Unternehmenseinheiten und Stiftungen, wie bei Ma (2006), als NGOs gefasst. Diese Organisationen können
national oder international geprägt sein (Zajak 2013, S. 182, 186–187; Zajak 2017b, S. 134).
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beabsichtigen oftmals einen Innovationsprozess anzustoßen und vollziehen dies in einem kreativen
aktivistischen Umfeld, indem ihr Handeln, aufgrund der Komplexität des vorherrschenden
Bereichs, oft von Unsicherheiten geprägt ist.56

Die angesprochenen Einflusspfade können dabei als „governance arrangements“ verstanden
werden. Diese bestehen aus speziellen institutionellen Umgebungen bzw. „settings“, spezifischen
Verfahren, einem dazugehörigen Regelwerk sowie bestimmten Akteuren, durch welche eine Regu-
lierung erarbeitet und implementiert wird. Jeder einzelne dieser Einflusspfade zeichnet sich mit
einem spezifischen Umfeld für Aktivist*innen aus und bietet Chancen und ebenso Hindernisse (Za-
jak 2012, S. 19–20). Hierbei ist der gemeinsame Fixpunkt der Aktivist*innen das aktive Eingreifen
in das politische Geschehen innerhalb eines Zeitrahmens.57 Dabei erstreckt sich der Radius des
Handelns von einer lokalen bis zu einer transnationalen Ebene. Transnational soll in der vorliegen-
den Dissertation bedeuten, dass es kaum einen zentralen bzw. alleinstehenden sozialräumlichen
Bezugsraum gibt, sondern vielmehr mehrere gleich relevante Bezugseinheiten nebeneinander und
Nationalstaaten weiterhin bestehen bleiben (Pries 2010, S. 23–24).

4.3.1 Die fünf transnationalen Einflusspfade

Für die Analyse der grenzüberschreitenden Regulierung durch transnationale Aktivst*innen
konzipiert Zajak (2017b) vier transnationale Einflusspfade. Im Rückgriff auf zentrale Ebenen
des globalen Governance-Systems im Kontext der Erwerbsregulierung werden die Einflusspfade
des Aktivismus entworfen. Der Ansatz rückt hiermit bewusst die Interaktionen zwischen trans-
nationalen Arbeitsaktivist*innen, staatlichen Einrichtungen, Organisationen, transnationalen
Institutionen und den lokalen Kontexten in den Fokus, um globale sowie lokale Prozesse der
Veränderung zu erfassen (Zajak 2017b, S. 131–132, 134).58 Ergänzend zu Zajak betrachtet die
vorliegende Dissertation die Pfade innerhalb der Raumkonzeption der Ecologies, um eine dezidier-
te Vorstellung hinsichtlich der Einbettung der Einflusspfade in verschiedene interaktive, national
bis transnationale Räume zu erlangen. Darüber hinaus wird ein zusätzlicher Einflusspfad zur
theoretischen Konzeption hinzugefügt. Dies wird im folgenden tiefgreifender erläutert und in
Abb. 4.3.1 visuell dargestellt.

Die transnationalen Einflusspfade können, im Rückgriff auf Bernstein und Cashore (2000), von
Aktivist*innen von innen oder als Ziel verwendet werden (Zajak 2017b): Zuerst ist dabei der
Internationale-Organisationale Pfad zu nennen. Im Kontext der Regulierung der Erwerbsarbeit
sticht dabei vorrangig die ILO als Sonderorganisation der UN in den Fokus, welche von der
Weltbank sowie dem Internationalen Währungsfonds ergänzt wird. Die Handlungen der ILO
haben einen Einfluss auf die Interaktionen von Aktivist*innen mit ihrer Umwelt. Die ILO
hat die Möglichkeit, sog. Normen zu erlassen, welche von ihren staatlichen Mitgliedern bei
56Diese Problematiken der Kontingenz sind aus einem reinen Rational Choice Blickwinkel weniger stark bis

überhaupt nicht denkbar. Vielmehr wären alle Handlungen in einer Welt der reinen rationalen Entscheidungen
mehreren Automatismen unterworfen, welche immer auf die jeweiligen bekannten grundlegenden Mechanismen
zurückgehen (Granovetter 1985, S. 505).

57Hier lässt sich ein Aktivismus als eine politische Aktivität außerhalb politischer staatlicher Einrichtungen
verstehen, der seine Wurzeln in einem Konfliktfeld hat (Zajak 2017b, S. 126; Piper und Uhlin 2009, S. 4).

58Zajak entwickelte das Modell der transnationalen Einflusspfade über einige Jahre. Der Verlauf lässt sich besonders
gut durch Zajak (2012), Zajak (2014) und Zajak (2016) erkennen, wovon Zajak (2017b) aus der Sichtweise der
vorliegenden Arbeit die aktuellste und theoretisch sehr unterfüttert ist.
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einer Ratifizierung in nationales Recht umgewandelt werden müssen. Auf der Basis dieser
Normen können Aktivist*innen ihre Forderungen aufbauen. Ebenso ist die ILO in den Prozess
der Normsetzung direkt über die Verbindung zu staatlichen und unternehmerischen Akteuren
eingebunden. Vor diesem Hintergrund ist es im Abgleich mit der in dieser Arbeit entworfenen
Raumkonzeption für Aktivist*innen möglich, Probleme aus dem Bereich einer Issue Ecology,
mittels der Nutzung des oben genannten Einflusspfades zu adressieren, zum Beispiel internationale
Organisationen oder gar internationale Gerichte, welche sich in der International-Organisationale
Ecology befinden. Dies kann zum Beispiel mittels der operativen Einreichung einer OECD-
Beschwerde passieren oder aber mit der diskursiven Ankündigung der Einreichung einer Klage
bei einem internationalen Gerichtshof.

Zweitens ist der Bilaterale Pfad anzuführen, welcher direkt zu staatlichen Akteuren führt.
Zentral sind dabei die politischen sowie ökonomischen Beziehungsstrukturen zwischen Staaten.
In diesem Zusammenhang weist Zajak (2017b) auf unterschiedliche Machtverhältnisse von
Nationalstaaten hin, die bei der Analyse dringlich berücksichtigt werden müssen. Konkret
bedeutet dies, dass wirtschaftliche Sanktionen gegen politisch sowie wirtschaftlich starke Staaten
weniger Gewicht haben als gegen Staaten, welche sich in einer ökonomischen Abhängigkeit von
anderen befinden. Demnach lässt sich aufbauend zu Zajaks Ausführungen hinzufügen, dass
Aktivist*innen über die Adressierung des Bilateralen Pfades die Möglichkeit haben, Regierungen
und Regierungsorganisationen sowie Strukturen von supranationalen Staatenverbünden in der
stetigen (Supra-) National industriellen Ecology operativ oder diskursiv zu tangieren, was in
einem konkretem Problemfall aus einer Issue Ecology vollzogen wird.

Der dritte Pfad wird als der Marktpfad bezeichnet und fokussiert unternehmerische Kampagnen
sowie Prozesse der Zertifizierung von Arbeitsvorgängen, welche von Aktivist*innen adressiert
werden können. Zentral sind dabei jegliche private Unternehmen, die von Aktivist*innen als
Ziel ihrer Forderungen im Kontext der Erwerbsregulierung adressiert werden können. Diese
Ausrichtung des Einflusspfades verdeutlicht, dass transnational agierende Akteure innerhalb einer
Issue Ecology durch die Verwendung des Pfades lokale bis transnational agierende Unternehmen
(MNCs) innerhalb der (Supra-) National industriellen Ecology adressieren können. Dies kann zum
Beispiel operativ mittels Demonstrationen oder mediale diskursive Forderungen durchgeführt
werden.

Viertens ist der Zivilgesellschaftliche Pfad zu nennen, der die Möglichkeit der Unterstützung von
Regulierungsversuchen umfasst, welche ihren Ausgangspunkt in lokalen Aktivist*innengruppen
im Zielland haben. Diese Stärkung bzw. Unterstützung kann sich auf lokal aktive Gewerkschaften,
Gruppen von Arbeiter*innen, NGOs oder soziale Bewegungen beziehen. Durch diese Unter-
stützungsaktionen besteht erstens die Möglichkeit, die Reichweite sowie die eigene Kapazität
als Akteur auszubauen. Zweitens ist es möglich, dass eine Stärkung von lokalen Akteuren das
transnationale Netzwerk der Erwerbsregulierung vergrößert sowie lokale Ereignisse der Regulie-
rung von Arbeit in jedem Einflusspfad beeinflusst (Zajak 2017b, S. 132–134). Bei der genaueren
Betrachtung der vier Einflusspfade wird deutlich, dass der dritte sowie der vierte Pfad keine
staatlichen Akteure als spezifisches Ziel des Aktivismus haben. Vielmehr stehen hier nationale und
lokale Akteure im Fokus des Aktivismus. In Anbetracht dessen lässt sich hinzufügen, dass trans-
national agierende Akteure, die sich innerhalb einer spezifischen Issue-Ecology befinden, mittels
der Nutzung des Zivilgesellschaftlichen Pfades zum Beispiel juristische Organisationen, NGOs,
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Gewerkschaften oder soziale Bewegungen unterstützen können, die sich in einem lokalen bis
nationalen Bereich der Ativistisch-Zivilgesellschaftliche Ecology befinden.

Diese vier Einflusspfade und die hier hinzugefügte Erweiterung bezüglich Ecologies werden durch
die vorliegende Arbeit mittels der theoretischen Konstruktion eines fünften Pfades des Aktivismus
sowie der Einflussnahmen erweitert – mittels des Juristisch-Staatlichen Pfades. Dieser fußt auf der
Schlussfolgerung, dass in Anbetracht der empirisch theoretischen Literatur der Rechtsmobilisie-
rung, Strategic Litigation, Gewerkschaftsforschung sowie der Literatur, die explizit professionelle
Jurist*innen als transnational agierende Aktivist*innen betrachtet, deutlich hervorgehoben wurde,
dass Regulierungen von Arbeitsbedingungen über eine juristische Intervention oder durch die
Adressierung an eine Regierung evoziert werden können (Garavito 2001; Quack 2007; Quack
2012). Hierbei kann der Aktivismus transnationale Implikationen aufweisen aber auf nationale bis
lokale Räume eine massive Auswirkung haben, wie es zum Beispiel Engle Merry (2006) aufzeigt.
Darüber hinaus lässt sich mit Saage-Maass et al. (2021) und Garavito (2001) aufzeigen, dass
neben Regierungen ebenso direkt MNCs adressiert werden können, welche durch ein staatliches
oder gar supranationales Rechtssystem in die Verantwortung genommen werden können. Dies
vollzieht sich oftmals über die Strategie der Strategic Litigation, folglich mittels dem Engagement
in einem rechtlichen Prozess ein Ziel zu erreichen, dass über den rechtlichen Prozess hinausgeht.
Dies kann zum Beispiel die Anregung von Debatten zu einem bestimmten Thema sein oder die
Anregung von Gesetzesänderungen oder Gesetzesreformen (Jeßberger und Steinl 2022, S. 5–6).
Hierbei zeigen sich mehrheitlich NGOs als aktive Akteure, doch wissen wir aus der Forschung
zu Gewerkschaften, dass diese ebenso strategische Klagen vor Gerichten führen (Dezalay 2017,
S. 202–216). So zeigen zum Beispiel Savage und Smith (2017) und Fischer et al. (2020) sowie
Hertwig und Witzak (2022), dass Gewerkschaften mit den eigenen Angestellten aber ebenso mit
externen Jurist*innen agieren und den juristischen Prozess auch für die Anregung von Debatten
diskursiv nutzen.

Vor diesem Hintergrund wird hier der Juristisch-Staatliche Pfad theoretisch konstruiert. Die
Nutzung dieses Einflusspfades gestaltet sich so als ein „governance arrangement“ mit hochgradig
unterschiedlichen institutionellen Umgebungen, spezifischen Verfahren und dazugehörigen Regel-
werken, die sich jeweils danach unterscheiden, in welchem staatlichen Hoheitsgebiet ein juristischer
Prozess oder die Adressierung einer Regierung bspw. für eine Reform angestoßen wird. Dieser
Umstand bietet den Aktivist*innen Chancen aber ebenso Hindernisse. So ist es zum Beispiel
eine Chance, staatlich oder gar supranational etablierte Rechtssysteme für eine Regulierung in
Betracht ziehen zu können. Dies kann zum Beispiel über die Einreichung einer Klage mit transna-
tionalen Auswirkungen über die europäische ROM II-Verordnung geschehen, wie es Saage-Maass
et al. (2021) beschreiben.59 Zum anderen eröffnet dieser Pfad ebenso die Hindernisse, die sich
bspw. in einer massiven Repression gegen juristisch aktive Aktivist*innen aufzeigen. Dies kann
zum Beispiel geschehen, wenn ein eher autoritärer Gesetzgeber über diskursive Forderungen oder
einen operativen Aktionismus (bspw. Demonstrationen) adressiert wurde, um eine Regulierung in
der Form einer gesetzlichen Regelung zu erreichen oder die Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen
aufzufordern. So können Akteure, welche Teil einer spezifischen Issue Ecology sind mittels des
Juristisch-Staatlichen Pfades Regierungen und Regierungsorganisationen oder Gerichte und spezi-
59Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf

außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
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ell Staatsanwält*innen in nationalen, supranationalen oder internationalen Kontexten adressieren,
die sich in der (Supra-) National industriellen Ecology sowie der International-Organisationalen
Ecology befinden (bspw. operativ durch Klageverfahren oder diskursiv mittels Forderungen in
der medialen Sphäre).
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Abb. 1: Theoretisches Modell: Zusammenspiel transnationaler Einflusspfade und Ecologies

4.3.2 Interaktionen und Adressierungsstrategien

Die vorangegangenen Überlegungen sind anschlussfähig an Konzepte der sozialen Bewegungs-
und Governance-Forschung, die theoretische Elemente der Strategie sowie der Kooperation
unterschiedlicher Organisationen oder Teilsysteme in den Fokus rücken. So kann die Nutzung
bzw. die Adressierung eines genannten Pfades durchaus als Teil einer Strategie von Akteuren
gefasst werden. Dabei wird in der vorliegenden Arbeit der Terminus der Strategie nach Kryst und
Zajak (2017) und Kryst (2018) als interaktive Handlungssequenz mit verheißungsvollem Ausgang
in einem Prozess verstanden. Demnach wird bspw. eine Aktion gezielt auf einen Adressaten
gerichtet und mit spezifischen Forderungen verbunden, um das gewünschte Handeln zu erreichen
(Kryst und Zajak 2017, S. 69; Kryst 2018, S. 215). So ist die Adressierung über einen bestimmten
Einflusspfad als ein Bestandteil der Strategie zu fassen (Kryst und Zajak 2017, S. 68–70). Dabei ist
Strategie nicht als etwas statisches anzusehen, sondern vielmehr als interaktive, diverse Sequenzen
eines am Erfolg ausgerichteten Handelns im Laufe der Zeit. So leitet Kryst (2018) maßgeblich im
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Rückgriff auf Jasper (2004) ab, dass Strategie sich aus dem „Dreiklang“ von Aktionen, Adressaten
und Forderungen als Begriff definiert (Kryst 2018, S. 214–215).60

Allgemein kann sich eine Strategie an staatliche, private, internationale oder auch zivile Akteure
richten und wird über die obigen Einflusspfade artikuliert (Kryst und Zajak 2017, S. 68–68;
Kryst 2018, S. 215–216). In dem hier vorliegenden Zusammenhang bedeutet dies, dass sich
konkrete Aktionen der Akteure benennen lassen. Dies kann bspw. eine Kontaktaufnahme zur
Bündnisbildung sein oder die Planung einer juristischen Intervention. Weiterführend lässt sich
ebenso ein Adressat der jeweiligen Aktion bestimmen. Über eine inhaltliche Analyse lassen
sich die jeweiligen in den Aktionen enthaltenen Forderungen erkennen (Kryst und Zajak 2017;
Kryst 2018): Somit wird die Wahl des jeweiligen Adressaten der Aktionen und Forderungen
hier mit dem Begriff der Adressierungsstrategie gefasst. Im Laufe der Zeit wirken die Akteure
mit ihren Adressierungsstrategien und operativen Aktionen ständig aufeinander ein und in
diesen Interaktionen vollzieht sich eine neue Interpretation der jeweiligen Situation. Diese
bezieht sich auf die jeweiligen vergangenen Erfahrungen, welche für die Findung einer neuen
Adressierungsstrategie verwendet werden. Auf der Grundlage dieses Prozesses interpretieren die
Akteure die Kompetenzen, Verantwortung und die Sanktionsgewalt der ehemals adressierten
Akteure neu. Dies ist hier mit dem als dynamisch bzw. interaktionistisch zu bezeichnenden
Strategiebegriff adäquat zu erfassen ist. Somit besteht die Möglichkeit, auch neue Adressaten
in den Fokus ihrer Strategie zu nehmen (Kryst und Zajak 2017, S. 68–68; Kryst 2018, S. 215–
216).

Zunächst erscheint das Konzept der fünf idealtypischen Einflusspfade und deren Integration in
den Terminus der Adressierungsstrategie, welcher eine tiefere Betrachtung der Interaktionen der
Akteure erlaubt, als eine ausreichende Erweiterung. Doch sind mit diesem Blickwinkel keineswegs
die Interaktionen der unterschiedlichen Pfade sinnvoll eingefangen, die den Prozess des Wandels
ebenso beeinflussen können. Um eben diese Interaktionen und wechselseitigen Beeinflussungen
von Pfaden zu erfassen, entwickelt Zajak im Rückgriff auf Tilly (1984), Pierson und Skocpol
(2002), Pierson und Skocpol (2005), della Porta und Tarrow (2005) und Webster (2015) drei
Interaktions-Konzepte, die in die vorliegende theoretische Konzeption aufgenommen werden
(Zajak 2017b, S. 134–136):

Als basaler Bestandteil der drei Interaktions-Konzepte sind zunächst die Intrapfad-Dynamiken
zu nennen, welche die Interaktion zwischen der Gesamtheit der vorhandenen Aktivismusformen
innerhalb eines charakteristischen institutionellen Umfeldes, folglich eines Pfades aufzeigt (Zajak
2017b, S. 137–138): Jede institutionelle Regel ist dazu in der Lage, eine Umwelt für die Regulierung
von Arbeit in der Form eines Aktivismus zu formen. Diese Umwelt schafft zum einem spezifische
Möglichkeiten und zum anderen charakteristische Beschränkungen bspw. an legalen und illegalen
Aktionsformen. Zajak (2017b) weist darauf hin, dass Aktivist*innen, welche für einen lokalen
Wandel „kämpfen“, oftmals auch für eine Regulierung in transnationalen Sozialräumen eintreten.
Eine bedeutsame Unterscheidung in der Analyse betrifft die Zielsetzungsstufen der Aktivist*innen.
So kann bspw. ein Unternehmen ein unmittelbares Ziel des Aktivismus von Aktivist*innen
sein. Doch kann ebenso das übergeordnete Ziel der Aktivist*innen die Etablierung besserer
Arbeitsbedingungen in globalen Wertschöpfungsketten insgesamt sein. Somit wirken Aktivst*innen
60In der späteren empirischen Betrachtung der vorliegenden Arbeit wird zwischen diskursiven Forderungen und

operativen Aktionen unterschieden, die sich beide an Adressaten wenden.



90 4 Theoretische Rahmung

an einer Veränderung in ihrem unmittelbaren transnationalen Umfeld, um ihr jeweils spezifisches
Ziel zu erreichen (Zajak 2017b, S. 137–138).

Mittels des obigen Konzeptes lassen sich Interaktionen innerhalb eines Pfades erfassen. Doch
weist Zajak darauf hin, dass es ebenso Umstände gibt, welche außerhalb eines spezifischen Pfades
liegen und den transnationalen Aktivismus beeinflussen. Aufgrund dessen werden zwei weitere
theoretische Konzepte entwickelt, welche eben diese Interaktionen von außerhalb erfassen können
und somit das erste Konzept komplettieren (Zajak 2017b, S. 140).

So wird zweitens das Konzept der Interpfad-Dynamiken genannt, welche sich auf die Interdepen-
denz bei der Mobilisierung und institutionellen Interaktionen zwischen unterschiedlichen Pfaden
beziehen und im wesentlichen auf die Überlappung von globalen Governance-Regimen zurück-
zuführen sind (Zajak 2017b, S. 137–140): Mit der Hinzunahme dieses Interaktions-Konzeptes
wird deutlich, dass jede Entwicklung in einem spezifischen Einflusspfad von weiteren Elementen
tangiert wird. Bei einer Einflussnahme kann generell zischen zwei Quellen der Veränderungs-
bzw. Einflussstrukturen unterschieden werden. Zunächst sind hier Entwicklungen aus anderen
Einflusspfaden zu nennen. Diese können einen spezifischen Pfad in seiner Entwicklung bzw.
Veränderung hindern oder befördern. Zweitens sind beeinflussende Handlungen in der Form einer
sog. Strategiesierung von Aktivist*innen zu nennen. Dieser Weg der Beeinflussung, welcher zu
einer strategischen Wende führen kann, wird lediglich durch eine Vernetzung der Aktivist*innen
im Kontext der Erwerbsregulierung möglich. Erklärende Faktoren für eine Wende sind bspw.
Veränderungen in einer ideologischen oder politischen Ausrichtung und der Prozess des Rückbezie-
hens aufeinander sowie das damit verbundene abgestimmte Lernen von Akteuren. Gründe für eine
Auflösung oder starke Verschiebung einer Strategie können rational kalkulierte Einschätzungen
hinsichtlich eines von den Akteuren bewerteten „besten“ Weges der Zielverfolgung sein oder von
Aushandlungsprozessen innerhalb eines Aktivisten-Netzwerkes. So können bspw. neue Akteure
mittels neuer Strategien Konflikte oder Veränderungen im Netzwerk erzeugen (Zajak 2017b,
S. 137–140).61

Im Rückgriff auf die Überlegungen von Quack und Malets (2017) entwirft Zajak (2017b) an
dritter Stelle den Global-Local Link, welcher die Beziehung zwischen lokal-nationalen und globalen
Interaktionen des Aktivismus innerhalb jedes Pfades fokussiert (Zajak 2017b, S. 138–140):
Hierbei gerät die Wechselwirkung zwischen transnationalem Aktivismus und lokalen nationalen
Akteuren in den Fokus sowie die Interaktionen mit den jeweiligen politischen Regimen.62 Dabei
sind zwei Wirkungsrichtungen möglich: erstens eine Regulierung von oben nach unten und
zweitens eine Regulierung von unten nach oben. Der Weg der Regulierung von oben hinsichtlich
des Global-Local Links konzeptioniert die nationalen Ergebnisse der jeweiligen Einflusspfade.
Dabei ist es möglich, dass eine Regulierung von einem supranationalen Verbund wie der EU
umgesetzt wird, jedoch auf spezifischen nationalen Ebenen kaum umsetzbar ist. Der zentrale
Grund liegt in der jeweils höchst spezifischen institutionellen sowie politischen Umwelt des
61Diese Ausführungen nach Zajak (2017b) weisen eine Ähnlichkeit zu den Ausführungen des Advocacy Coalition

Framework nach Jenkins-Smith et al. (2017) hinsichtlich der Veränderungen in einer ideologischen oder politi-
schen Ausrichtung und des Prozesses des Rückbeziehens aufeinander sowie das damit verbundene abgestimmte
Lernen von Akteuren auf. Diese Anschlussfähigkeit wird im späteren Verlauf der vorliegenden Arbeit genutzt.

62In dem akteurszentrierten Interaktionsbaustein des Modells versteht Zajak (2017b) unter dem Terminus „lokal“
Akteure und Institutionen innerhalb einer Nation. Der Terminus „global“ bezeichnet wiederum Institutionen
und Akteure, welche außerhalb des Ziellandes agieren.
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sozialräumlichen Ziels. Der Regulierungsweg des Global-Local Links von unten hingegen lässt
sich in zwei Untereinheiten der Verbindungen spezifizieren. Zunächst ist zu konstatieren, dass
jeglicher Versuch der Regulierung auf einer transnationalen Ebene eine Vernetzung mit der lokalen
Ebene vorweisen muss. Hier ist als Mindestmaß ein Informationsaustausch bspw. über Fakten
bezüglich der Beschaffenheit der lokalen Arbeitsrechte notwendig. Ein anderer Modus besteht in
der Beziehungsverbindung von transnationalem sowie lokalem Aktivismus und der Rückmeldung
der Zielnation der angestrebten Regulierung. So ist es möglich, dass der Zielstaat seine Ressourcen
einsetzen kann, um eine Regulierung auf einer transnationalen Ebene anzufordern. Ebenso ist es
auch möglich, dass sich internationale Gewerkschaftsverbünde mit lokalen Belangen, außerhalb
des Machtbereiches des Staates, an transnational agierende Organisation der Erwerbsregulierung
wie etwa die ILO wenden (Zajak 2017b, S. 138–140). In Anbetracht dessen verstehe ich eine
Regulierung, die in einer Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren erarbeitet wurde und eine
Regulierung auf der transnationalen Ebene erzeugt, ebenfalls im Sinne des Global-Local Links
von unten.

Diese Interaktionen werden von Zajak (2017b) auf einer analytischen Ebene von den obi-
gen Einflusspfaden getrennt betrachtet. Aus einem empirischen Blickwinkel ist diese Tren-
nung nicht vorhanden. Demnach sind alle Interaktionsmuster in jedem einzelnen Einfluss-
pfad vorhanden bzw. haben das Potenzial, dort empirisch beobachtet zu werden (Zajak 2012,
S. 74).

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen wird ersichtlich, dass in der vorliegenden Arbeit,
ähnlich wie bei der ursprünglichen Konzeption der sozialen Beziehung nach Simmel (1968),
Wechselbeziehungen von Subjekten und die sich hieraus ergebenden Formen der Vergesellschaftung
in den Fokus gerückt werden (Simmel 1968, S. 1–21). Die hier vorliegenden Interaktionen werden
als wechselseitig aufeinander bezogenes Handeln sowie das Erleben von Akteuren verstanden.
In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass in jeder Interaktion ein Prozess der
Interpretation der Akteure erfolgen muss. Hierbei bestehen immer bereits feste Strukturen, die
die Akteure berücksichtigen. So müssen, wie es Giddens (1997) festhält, die sozialen Strukturen
als Bedingung und ebenso als Folge der Produktion unterschiedlicher Interaktionen gefasst
werden. In diesem Prozess müssen Erwartungen, Handlungen und Äußerungen der Akteure
interpretiert werden. Dies erfolgt auf der Basis der jeweiligen bereits bestehenden kulturellen
und normativen Grundlage der Akteure. Dabei sind die Handlungen der Akteure nicht festgelegt,
sondern veränderbar (Scherr und Peuckert 2010, S. 119–122).63

63Weiterführend werden weniger stark Einzelpersonen für die Beantwortung der Forschungsfrage in den Fokus
gerückt, sondern vielmehr soziale Relationen zwischen unterschiedlichen Organisationen bzw. Gruppen. Somit
wird ein mikrosoziologischer Blickwinkel, wie es oftmals im interpretativen Paradigma vorkommt, nicht in den
Fokus gerückt.
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4.4 Die Miteinbeziehung diskursiver Elemente

Die unterschiedliche Nutzung von Adressierungsstrategien über die vorgestellten Einflusspfade,
deren Interaktion und gegenseitige Beeinflussung in einem polyzentrischen und dynamischen
Governancegefüge legt die Vermutung nahe, dass vielschichtige Interaktionen zwischen den
Akteursgruppen im Zeitverlauf zu einer neuen diskursiven Ausrichtung des Aktivismus beitragen
können. Hierauf weisen bereits die Ausführungen von Kryst (2018), Kryst und Zajak (2017) und
Zajak (2017b) hin. Diese neuen Ausrichtungen können im Zeitverlauf möglicherweise ebenso durch
veränderte Koalitionen der Akteure getragen werden, welche potenziell neue Ordnungsbildungen
schaffen und damit zur Herstellung neuer Institutionen der transnationalen Arbeitsgovernance
beitragen. Doch die Erfassung unterschiedlicher Bündnisse von politisch agierenden Akteuren in
einem Netzwerk kann mit den bisher angeführten Ansätzen eher weniger stark erfasst werden.
Jedoch ist dies von besonderem Interesse, weil so eine direktere Erfassung der Aktivitäten von
Aktivisten-Netzwerken und den hier enthaltenen juristischen Akteuren möglich ist. In Anbetracht
dieser Thematik weist die Forschung zu regulatorischen Konversationen um Regulierungen und
der politischen Netzwerkbildung daraufhin, dass bei der Konstituierung sowie dem Wandel von
Politikfelder, Netzwerke entstehen, welche sich über Artikulationspraxen äußern und verfestigen
Callon 2006; Haunns und Hofmann 2015; Black 2002; Kolben 2011; Kolben 2015a. Somit bieten
politische Diskurse einen geeigneten Ausgangspunkt für eine systematische Verfolgung neu
entstehender Ordnungsbildungen und Innovationsprozesse (Black 2002, S. 170–171; Kolben 2015a,
S. 440–447; Kolben 2011, S. 436–437).

Richtet man den Blick auf die hier im Fokus liegenden Mobilisierungen im Kontext von industri-
ellen Unfällen, wird ersichtlich, dass sich im politischen Diskurs über die Zeit hinweg Netzwerke
und Koalitionen zwischen Akteuren auflösen oder neu bilden. Zur Erfassung dieser Veränderungen
verweist die sozialwissenschaftliche Literatur analytische Leser*innen auf Elemente der Diskurs-
theorie. So wird auf Normen, Werte und Ideologien hingewiesen, welche für die Zusammenarbeit
der Akteure eine hervorgehobene Rolle spielen und in öffentlichen Diskursen erfassbar sind.
In diesem Bezug konstatiert Janning et al. (2009) zum einen die kommunikative Diskursethik
nach Habermas (1995) sowie die Diskurs- sowie Machttheorie nach Foucault und Konersmann
(2014) jeweils als sehr prominente Forschungsstränge. Demgegenüber werden in der jüngeren,
vorrangig politikwissenschaftlichen Forschung Akteurs-Konstellationen mit Diskurselementen in
Verbindung gebracht, welche die obigen Forschungsstränge wenig in den Fokus rücken. So lassen
sich Akteure bspw. mit Hajer (1995), Hajer (2003a), Hajer (2003b) und Hajer (2007) oder Saba-
tier und Jenkins-Smith (1993) und Sabatier und Weible (2007) mittels ihrer Gruppierung bzw.
Konstellation über eine Analyse von Sprache bzw. Texten miteinbeziehen. Hier konnten Janning
et al. (2009) vor dem Hintergrund der Ausführungen von Nullmeier (2001) aufzeigen, dass die
Ansätze von Hajer eine intensive Mikrofundierung aufweisen, welche einen detaillierten Überblick
hinsichtlich unterschiedlicher Akteurskonstellationen weniger stark fassen kann. Aufgrund dessen
werden Machtressourcen und Ungleichheiten zwischen den jeweiligen Akteuren weniger stark
in den Fokus der Analyse gerückt (Janning et al. 2009, S. 64–66). Vor diesem Hintergrund
versteht die vorliegende Arbeit unter dem Terminus Diskurs verbale Interaktion in der Form
eines politischen Diskussionsprozesses zwischen staatlichen sowie privaten Akteuren in einer
Ecology, welche coram publico ausgetragen werden und sich auf Thematiken mit einem generellen
öffentlichen Interesse beziehen. (Keller 2006, S. 7; Leifeld 2014, S. 1–2; Liu und Emirbayer
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2016, S. 62–63). Damit grenzen sich Aktionen wie bspw. Demonstrationen in einer Strategie als
operative Elemente von diskursiven Aktionen und Forderungen wie bspw. Aussagen in der Presse
ab.

4.4.1 Advocacy Coalition Framework

Ein passender Ansatz für die Analyse eben dieser sozialen Phänomene ist der in den letzten
Jahren maßgeblich durch Leifeld (2013b) und Leifeld (2016a) für die Diskursnetzwerkforschung
angewendete Advocacy Coalition Framework nach Jenkins-Smith et al. (2017), Sabatier und
Jenkins-Smith (1993) und Sabatier und Weible (2007). Hierbei werden Diskurse als politische
Diskurse verstanden, die verbale Interaktion zwischen politisch aktiven staatlichen sowie privaten
Akteuren in einem Politikfeld darstellen (Leifeld 2014, S. 1–2). Dabei wird das Advocacy Coalition
Framework im Rahmen der Diskursnetzwerkforschung verwendet, um spezifische belief systems,
also die im Diskurs genannten Vorstellungen und Werte unterschiedlicher Akteure zu analysieren
und darauf aufbauen Netzwerke aufzuzeigen (Betrachtung von Policy-Netzen). Das Modell ist
demnach in der Lage, aufbauend auf den im Diskurs sichtbar werdenden Adressierungsstrategien
Netzwerke aufzuzeigen und einzuordnen (Hertwig und Witzak 2022; Leifeld 2013b; Leifeld 2016a).
Dabei werden Akteurskonstellationen mit Diskurs-Elementen in Verbindung gebracht und somit
sog. Diskursnetzwerke gebildet. Hierdurch ist eine erweiterte Darstellung der sich verändernden
Akteurskonstellationen und Forderungen möglich. Dieser Prozess kann im weiten Sinne auch als
soziale Konstruktion einer normativen Rahmung angesehen werden, welche bspw. von Benford
(1997) hinsichtlich der Ausführung in der Framing-Theorie als unzureichend herausgestellt
wurde.

In den letzten Dekaden wurde dieser Forschungsrahmen maßgeblich auf nationale Gegenstands-
bereiche wie die Beeinflussung nationalstaatlicher Regierungen angewendet und erweitert, wie es
Jenkins-Smith et al. (2017) aufzeigen. Dennoch stellt dieser Ansatz einen fruchtbaren Ausgangs-
punkt für eine Erweiterung einer transnationalen prozessorientierten Perspektive dar, welche
zugleich anschlussfähig an bereits oben aufgeführte Konzepte ist.

Die angesprochenen Vorstellungen und Normen werden im weiteren Verlauf als belief systems
nach dem Forschungsrahmen der Advocacy-Koalitionen bezeichnet. Hierbei wird der Raum der
Entscheidungen und Handlungen als policy subsystem benannt, welche Untereinheiten eines
Gesamtnetzes darstellen. Dieses charakterisiert sich nach Weible (2005), im Rückgriff auf Paul A.
Sabatier und Hank Jenkins-Smiths Advocacy Coalition Framework, durch ein spezifisches inhalt-
liches Thema und einen geografischen Anwendungsbereich. Innerhalb dieses Raumes befinden
sich verschiedene private sowie staatliche Akteursgruppen mit eigenen Interessen (Weible 2005,
S. 461). Darüber hinaus ist es möglich, dass ein policy subsystem von einer lokalen bis hin zu
einer transnationalen Ebene auftritt und dabei unterschiedliche policy subsysteme überschneidet
(Cairney und Weible 2015, S. 93). Damit ist das theoretische Konzept der policy subsystems
nah an dem der zuvor vorgestellten und entworfenen Ecologies. Aus diesem Grund wird der
betrachtete Raum im weiteren Verlauf als spezifische Issue Ecology betrachtet, um das Konzept
zu internieren und eine einheitliche Benennung zu schaffen.
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Die hier aktiven Akteure setzen sich innerhalb dieser Raumkonzeption mit spezifischen Proble-
matiken auseinander und versuchen ihre jeweiligen Vorstellungen für die Lösung eines Problems
durchzusetzen. Dies kann bspw. durch unterschiedliche Politisierungsversuche in einem Diskurs
über eine Koalition von Akteuren passieren, um eine Durchsetzung ihrer Ziele herbeizuführen
(Haunns und Hofmann 2015, S. 31–34). In Anlehnung an den ACF wird in der vorliegenden
Arbeit, wie bereits in Kapitel 4.2 ausgeführt, zwischen Hauptakteuren, Nebenakteuren, brokern
sowie den in diesem Forschungsrahmen noch weniger stark untersuchten policy entrepreneure
unterschieden (Jenkins-Smith et al. 2017, S. 138–144, 152–154, 157; Mintrom 2019, S. 319–320).
Eine Grundannahme des Ansatzes ist jedoch, dass nach einiger Zeit jeder broker eine deutli-
che Meinungsposition einnehmen wird oder den Raum verlässt (Bandelow 2015, S. 307–308;
Jenkins-Smith et al. 2017, S. 138–144, 152–154, 157).

Wie bereits angedeutet, enthalten die belief systems Anhaltspunkte für das Handeln der Akteure,
welches sie im politischen Feld aktiv umsetzen (Bandelow 2015, S. 308–310; Janning et al. 2009,
S. 68–69; Jenkins-Smith et al. 2017, S. 139–141): Konkret gesagt umfassen sie einen festen, kaum
zu ändernden Hauptkern mit deutlichen Vorstellungen und Werten, einen durch Anomalien
veränderbaren Politikkern hinsichtlich der Wahrnehmung, Überzeugungen und Strategien im
Feld und ebenso sekundäre Aspekte, die leicht veränderbare instrumentelle Entscheidungen sowie
die Beschaffung von Informationen darstellen. Ein Akteur bestrebt meist die Durchsetzung seines
Hauptkerns zur Lösung des spezifischen Problems. Betrachtet werden die bestehenden und ebenso
die sich verändernden Relationen der jeweiligen Standpunkt- oder Meinungsbündnisse. Dabei
werden die Akteure und ihre Handlungswechselbeziehungen im zu betrachtenden Diskursfeld
fokussiert. Eben an diesem Punkt wird dieser Ansatz interessant, weil er aufzeigen kann, wie
Akteure interagieren und evtl. von ihren bevorzugten Strategien durch eine Interaktion mit
anderen Akteuren abrücken (Bandelow 2015, S. 308–310; Janning et al. 2009, S. 68–69; Jenkins-
Smith et al. 2017, S. 139–144).

Mit dieser theoretischen Vielschichtigkeit der belief systems bietet das Advocacy Coalition
Framework im Gegensatz zu der alleinigen Anwendung von Ansätzen der Framing-Theorie eine
tiefergreifende Betrachtung von interaktiven Deutungsmustern, welche normativ aufgeladen sind
und kann im Gegensatz zur Framing-Theorie den Wandel von Politik in administrativen Bereichen
ausgehend von sozialen Bewegungen beleuchten (Benford 1997; Steinberg 1998; Hertwig und
Witzak 2022).64

Auf der Grundlage von Überschneidungen der belief systems und damit verbundenen Hand-
lungszielen konstruieren sich sog. Advocacy-Koalitionen. Diese stimmen ihre Handlungen und
Zusammenarbeit aufeinander ab und teilen grundlegende politische Überzeugungssysteme.65

Dabei kann zwischen einer schwachen Koordinierung, in der Akteure ihr Handeln lediglich
64Demnach können ähnlich wie bei White (1992) Elemente des Erkennens und Wahrnehmens von Subjekten

miteinbezogen werden. Doch ist keine dezidierte Fokussierung auf Identitäten wie bei den Arbeiten von
Harrison White möglich. White (1992) geht davon aus, dass Elemente der Kultur sowie der Struktur wesentliche
Bestandteile hinsichtlich der Etablierung und der Sicherung des Bestehens eines sozialen Netzwerkes sind.
Anders als bei vorherigen Ansätzen werden nicht die Akteure selbst betrachtet, sondern Identitäten. Ein
Netzwerk ist hierbei eine fluide Strukturform bzw. network of meaning, in dem phänomenologische Konstrukte
der zentrale Bezugspunkt sind. Hier sind die Subjekte durch ihre Gesamtheit ihres Erkennens und Wahrnehmens
bzw. ihre Identität verbunden.

65Hier besteht durchaus eine Ähnlichkeit zum Entstehungsprozess einer collective identity (Melucci 1988; Polletta
und Jasper 2001). Doch im Advocacy Coalitions Framework wird dies eher als interaktive diskursive Suche
nach einer geteilten Definition bzw. Sichtweise im Rahmen der belief systems verstanden.
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gegenseitig beobachten und ihre Handlungen bezüglich des gemeinsamen Ziels ergänzen, und
einer starken Koordinierung, in der die Planung eines gemeinsamen Handelns konkret abgestimmt
und entwickelt wird, unterschieden werden (Bandelow 2015, S. 310–312; Janning et al. 2009,
S. 68–69; Jenkins-Smith et al. 2017, S. 139–144). Dabei sind Koalitionen über die Zeit durchaus
stabil, auch wenn sich einzelne Mitgliedschaften oftmals ändern (Jenkins-Smith et al. 2017,
S. 148–149).

4.4.2 Die Koordination des Aktivismus

Diese sehr basale Kategorisierung einer Koordinierung wird in der vorliegenden Arbeit durch
die organisationssoziologische Sichtweise von Weick (2021) erweitert. Im Rückgriff auf Weick
ist es möglich, zwischen länger andauernden Interaktionen sowie eher kurzen Interaktionen
zwischen Akteuren zu unterscheiden und darauf aufbauend tiefgreifendere Schlussfolgerungen
über die Koordination des Aktivismus einer Koalition zu generieren. So können kurzzeitige aber
häufige Interaktionen von Akteuren innerhalb einer Koalition zwar kurzfristig zu einem Erfolg
führen. Doch besteht die Gefahr, dass bei solch einer intensiven Koordination im Stil einer festen
Bindung über einen kurzen Zeitraum Widersprüche in den normativen Vorstellungen oder eine
unterschiedliche Bewertung des erfolgsversprechendsten Weges empor kommen. Dies ist bei einer
lockeren Bindung, die sich durch weniger häufige Absprachen bezüglich einer Koordinierung
auszeichnet, eher in abgeschwächter Form möglich (Weick 2021, S. 162). So kann eine lockere
Bindung zu einer langfristig angelegten losen Kopplung führen. Hiermit wird eine dauerhafte
Zusammenarbeit von zwei Organisationen (Systemen) verstanden, bei der lediglich wenige
gemeinsame Variablen vorhanden sind. Ebenso besteht eine lose Kopplung, wenn ihre gemeinsamen
Variablen im Vergleich mit den anderen das System beeinflussenden Variablen eher schwach
sind, also Gemeinsamkeiten nur im geringen Maße ausgebildet wurden (Weick 2021, S. 163–164).
Dies ermöglicht den Akteuren innerhalb einer Koalition durchaus selbstständig zu operieren und
zwingt sie nicht zwangsläufig dazu, sich mit den Widersprüchen in evtl. bestehenden normativen
Einstellungen ihrer Hauptkerne oder Politikkerne auseinanderzusetzen.

Mit dem Blick auf die obigen theoretischen Ausführungen erscheint der Forschungsrahmen
zunächst eher statisch, zumal Jenkins-Smith et al. (2017) konstatieren, dass Koalitionen über
längere Zeiträume eher stabil sind. Trotz dieser statischen Elemente ist der Wandel eines Po-
litikwechsels innerhalb des Ansatzes ein zentraler Punkt. Dieser bezieht sich jedoch eher auf
Politikwechsel bezüglich nationaler Regierungen. Zusammenfassend konstatieren Jenkins-Smith
et al. (2017), dass ein Wandel durch externe Schocks, interne Ereignisse, politikorientiertes Lernen
sowie verhandelte Vereinbarungen erreicht werden kann – was die Autor*innen als vier Pfade
des Wandels beschreiben (Jenkins-Smith et al. 2017, S. 145–147). So können, innerhalb eines
größeren Blickwinkels, industrielle Unglücke jeweils als externer Schock auf eine Issue Ecology der
transnationalen Arbeitsgovernance betrachtet werden und sich in diesem Zuge interne Ereignisse
der Koalitionsbildung mit spezifischen Lernprozessen der Koalitionspartner*innen konstatieren
lassen, die ebenso neue verhandelte Vereinbarungen bzw. Ordnungsbildungen generieren und sich
somit ggf. ein Politikwandel durch etablierte Regulierungen vollzieht. Ähnliche und anschlussfähi-
ge Ausführungen finden sich diesbezüglich bereits bei Zajak (2017b) in Kapitel 4.3.2 hinsichtlich
des Wandels durch Interaktions-Konzepte im Rahmen der transnationalen Einflusspfade. Im
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Kontext der vorliegenden Arbeit sind dabei weiterführende interaktive Elemente hinsichtlich
der Konstitution von Koalitionen besonders interessant. So sind Koalitionen im Zeitverlauf von
unterschiedlichen Konflikten innerhalb und zwischen Koalitionen bspw. durch Bedrohungen der
politischen Grundüberzeugungen durch Handlungsziele gegnerischer Koalitionen, Problematiken
der Unsicherheit durch eine unzureichende Informationslagen, unterschiedliche Ressourcen der
Akteure, Strategien sowie unterschiedliche Netzwerkkontakte der Akteure von Wandlungspro-
zessen gekennzeichnet. Dabei können Akteure ihr Denken oder ihre Verhaltensabsichten in der
Abhängigkeit ihrer Erfahrungen ändern. Der Eintritt eines radikalen Akteurs in eine moderate
Koalition kann zu starken internen Spannungen, Änderung der Mitgliederstruktur oder gar
zu Brüchen in der Zusammenarbeit führen. Ebenso können externe Ereignisse wie politische
Wahlen die Zusammensetzung einer Koalition verändern (Jenkins-Smith et al. 2017, S. 145–
154).

Im Gegensatz zur Betrachtung eines gesamten Politikwechsels werden in der hier vorliegenden
Arbeit vorrangig Interaktionen zwischen Akteuren betrachtet, welche im Zeitverlauf zu einer
Verschiebung von Koalitionen und Forderungen führen. Dies schließt zwar deutlich an einen
Prozess eines Politikwandels an, doch verordnet sich die vorliegende Forschungsfrage vielmehr
im Bereich der Interaktionen von transnationalen Aktivisten-Netzwerken und deren Einfluss
auf die Erwerbsregulierung in der Form von neu aufkommenden Ordnungsbildungen mit einem
spezifischen Blick auf juristisch agierende Akteure. Doch zur sukzessiven Beantwortung dieser
Frage muss ebenso eine soziologische Betrachtung des Handelns der involvierten Subjekte erfolgen,
welches sich aus ihren normativen Überzeugungssystemen speist. Hierfür ist die Miteinbeziehung
von einigen Elementen des obigen vorgestellten Advocacy Coalition Frameworks sehr passend,
denn dieses kann mittels der Advocacy Koalitionen, welche sich auf die Überschneidung der belief
systems von Akteuren stützen, Teile der Wissensstrukturen der Akteure aufzeigen und somit
die zweite Unterfrage der vorliegenden Dissertation beantworten.66Darüber hinaus wird hiermit
ebenso die Stabilität sowie Neukonstitution von Koalitionen und wie sich diese auf den Diskurs
auswirken fokussiert, was an die von Jenkins-Smith et al. (2017) angegebene Forschungslücke
bezüglich der Stabilität von Koalitionen sowie den obigen Absatz anknüpft (Jenkins-Smith et al.
2017, S. 154–159).

4.5 Die Kategorisierung entstandener Ordnungsbildungen

Der Fokus der hier vorliegenden Dissertation richtet sich vorrangig auf Interaktionen von grenz-
überschreitend agierenden juristischen Akteuren in transnationalen Aktivisten-Netzwerken und
deren Einfluss auf die Erwerbsregulierung in der Form von neu aufkommenden Ordnungsbildungen.
Die bisher angeführten Theorien mittlerer Reichweite fokussieren vor allem das Zusammenspiel
von Akteuren. Doch die durch den Aktivismus entstehenden Ordnungsbildungen sind über
diesen theoretischen Blickwinkel kaum zu erfassen. Die Ordnungsbildungen können als Teil
einer Institutionenbildung gefasst werden, welche die Akteure interaktiv erarbeiten, durchsetzen
sowie verändern. Dies bedeutet, dass die Ordnungsbildungen selbst keine Institutionen darstellen.
Hierfür sind sie auf der einen Seite zu jung und auf der anderen Seite meist nicht relevant genug.
66Die zweite Forschungsfrage lautete: Welche Wissensstrukturen, die die neu entstehenden Ordnungsbildungen

formen, weisen die unterschiedlichen Akteure in der Auseinandersetzungen um transnationale Arbeitskonflikte
auf?
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Trotzdem ist es im Zeitverlauf nicht unmöglich, dass aus den unterschiedlichen Ordnungsbildun-
gen Institutionen im soziologischen Sinne entstehen. Im Rückgriff auf den Forschungsstand in
Kapitel 3 wird ersichtlich, dass Ordnungsbildungen unterschiedliche Formen annehmen können.
Für die hier vorliegende Dissertation sind zwei Formen von besonderem Interesse. Erstens eine
rechtliche Form, die in der Literatur oft als sog. soft law oder hard law beschrieben wird und sich
auf der Stufe einer rein regulativen Institution einordnen lässt. Zweitens eine infrastrukturelle
Form, welche sich bspw. in der Etablierung neuer gewerkschaftlicher Strukturen niederschlägt
und sich auf der Stufe der organisationalen Institutionen einkategorisieren lässt. In Anbetracht
der Ausführungen von Halliday und Shaffer (2015b) und Tolbert und Zucker (1996) kann in
diesem Zusammenhang argumentiert werden, dass beide Formen von Ordnungsbildungen auf
die langfristige Etablierung einer normativen Institution wirken und teilweise als soziale Ord-
nungsbildung angesehen werden können, welche sich zum Beispiel gesellschaftlich mittels der
Akkumulation von rechtlichen und infrastrukturellen Ordnungsbildungen zunächst habitualisieren,
nachfolgend objektivieren und schließlich sedimentieren (Tolbert und Zucker 1996; Halliday und
Shaffer 2015b, S. 3–11, 18–21, 37–44).

Bei der genaueren Betrachtung dokumentiert sich, dass die angesprochenen Ordnungsbildungen
nicht gleichförmig sind. Vielmehr gibt es unterschiedliche Typen, welche sich anhand verschiedener
Kategorien unterscheiden lassen. Dies wird in der Forschung zur Thematik der grenzüberschreiten-
den Industriellen Beziehungen und Governance bisher nur unzureichend ausgeführt. Somit würde
sich die dritte Unterfrage der vorliegenden Dissertation, welche nach einer Einkategorisierung
der entstehenden Ordnungsbildungen fragt, nicht beantworten. Aufgrund dessen wird für eine
weitere theoretische Erfassung und einer Einordnung dieser beiden Typen von Ordnungsbildungen
zunächst eine rechtssoziologische Perspektive an den hier vorliegenden theoretischen Rahmen
angefügt, welche erklärt, wie das jeweilige „Verbindlichkeitsniveau“ unterschiedlicher Formen
rechtlicher Ordnungsbildungen gefasst werden kann. Nachfolgend wird das unterschiedliche „Ver-
bindlichkeitsniveau“ infrastruktureller Ordnungsbildungen durch eine organisationale Perspektive
aufgearbeitet und dargestellt.

In modernen Gesellschaften bezieht sich der Begriff Recht auf eine Ordnungsstruktur, welche
normativ geprägt und von der Idee der Gerechtigkeit angeleitet ist. Im Unterschied zur sozialen
Norm hat das Recht einen hohen Grad der Institutionalisierung und die Option der Sanktionen
gegen Rechtsverletzungen (von Trotha 2000, S. 352; Buckel et al. 2009, S. XIII). Über die
angesprochene normative Fundierung sowie über die Anwendung von Sanktionen übt das „Recht“
seine Autorität aus. Es kann aber nicht auf Macht und Zwang reduziert werden, sondern muss
immer im Rückgriff auf jeweilige kulturell-normative Elemente analysiert werden. Demnach
besteht „Recht“ aus einer Mixtur aus Macht, Vernunft sowie Zwang (Halliday und Shaffer 2015b,
S. 17–18).

Diese Vorstellung über das Konzept Recht entstand über einen langen Prozess einer Institutio-
nalisierung, wie es von Trotha (2000) aufzeigt. Maßgeblich für die Herausbildung von Recht
ist eine Dritte Instanz (von Trotha 2000, S. 329), folglich Personen, welche kein Teil einer
Streitpartei sind, sondern sich „neutral“ zwischen Streitparteien stellen und somit das Macht-
gefüge mittels ihrer Präsenz verändern. Mit dieser Dritten Instanz etabliert sich ebenfalls eine
Rechtsinstanz in der Form von Positionsinhaber*innen — den Richter*innen (von Trotha 2000,
S. 328, 331–333). Demnach lässt sich mit von Trotha (2000) schlussfolgern: „Das Recht kommt
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mit der Rechtsinstanz, dem Richter und dem Urteil zur Welt“(von Trotha 2000, S. 336). Hierbei
charakterisiert von Trotha (2000) das Recht als dynamisches soziales Phänomen, dass mittels
bestimmter Rechtsinstanzen und dazugehörigen Urteilen ergänzt oder gar aufgehoben werden
kann (von Trotha 2000, S. 352). Diese Gegebenheit findet sich vor allem in den modernen Natio-
nalstaaten. Im Rückgriff auf Berman (1995) und von Bogdandy (2003) argumentieren Buckel
et al. (2009) sowie Hanschmann (2009), dass eben dieses scheinbar fest sedimentierte Verständnis
von nationalem Recht hinsichtlich neuer Verstrebungen von Lebenszusammenhängen im Rahmen
der Globalisierung aufgebrochen wird, was ebenso von Halliday und Shaffer (2015b) konstatiert
wird (Buckel et al. 2009; Joussen 2009; Schmidt 2014, S. XIII; Halliday und Shaffer 2015b,
S. 3–10). In Anbetracht dieser Beobachtung sowie der Definition von von Trotha (2000) stellt
sich ebenso die Frage, inwiefern in einem transnationalen Raum, in dem es zunächst keine oder
keine eindeutige Dritte Instanz gibt, Recht überhaupt möglich ist und wie sich dieses dynamisch
entwickelt. Anders gefragt, wie können die zunehmenden Ordnungsbildungen im transnationalen
Raum überhaupt als eine Form des Rechts gefasst werden?

Eine erste grundlegende Annäherung an das „Wesen“ des transnationales Rechts ist mit der
basalen Arbeit von Jessup (1956) möglich. Demnach umfasst der Begriff des transnationales
Rechts jenes Recht, welches Aktivitäten oder Ereignisse über nationale Grenzen hinweg reguliert.
Hierbei spielt es keine Rolle, ob staatliche oder nicht-staatliche Akteurskonstellationen involviert
sind. Dabei schließt es privates internationales Recht, öffentliches Rechts sowie weitere Regeln
mit ein, welche wiederum nicht zu Standardkategorien zugeordnet werden können (Jessup 1956,
S. 2; Holmes 2015, S. 225–226).

Vor diesem Hintergrund verweist der analytische Blick hinsichtlich einer Verfestigung eines grenz-
überschreitenden Rechtssystems in einem transnationalen Raum zunächst auf die supranationale
Struktur der EU. Hier wird Recht in einem modernen europäischen Verständnis idealtypisch mit
dem Bild eines dreistöckigen Rechtsbauwerkes erfasst, wie es Buckel et al. (2009) beispielhaft
verdeutlichen. Demnach bilden die festgelegten Inhalte des Rechts das Rez-de-Chausée des
Gebäudes. In der ersten Etage befindet sich hingegen die „juristische Methodik“, die bestimmt,
wie das Recht angewendet wird. Der Bereich der Rechtsphilosophie befindet sich somit auf der
zweiten Etage. Hier wird wiederum das Wesen des Rechts definiert. Dieses Rechtsbauwerk findet
sein Fundament in einem Top-down-Modell nach Buckel et al. (2009), welches von dem Ideal der
Gerechtigkeit ausgeht. So kann im „alteuropäischen Rechtsdenken“ von den Rechtsbegriffen auf
die jeweiligen Prinzipien zurückgeblickt werden. Falls diese in einem Fall im Disput zueinander
stehen, wird das Ideal der Gerechtigkeit herangeführt (Buckel et al. 2009, S. XIII). Mit dem obigen
Beispiel der EU wird deutlich, dass es im transnationalen Raum eine Entwicklung von Recht
nach von Trotha (2000) durchaus möglich und denkbar ist. Auch wenn dieser supranationale
Raum die Herausbildung von Recht mit einer Dritten Instanz hervorgebracht sowie institutio-
nalisiert hat, bedeutet dies keineswegs, dass in nahezu allen transnationalen Räumen ähnliche
Herausbildungsprozesse stattfinden oder sich gar bereits vollzogen haben. So hat sich für den
gesamten grenzüberschreitenden Raum keine einheitliche Autorität wie etwa eine „Weltregierung“
mit einem ausdifferenzierten Rechtssystem herausgebildet. Demnach gibt es keine Instanz, welche
flächendeckend und legitimiert steuern könnte. Dieser Umstand spiegelt sich ebenso in dem von
Kryst und Zajak (2017) und Zajak (2017b) beschriebenen polyzentrischen Governancegefüge
mit wechselnden Zuschreibungen von Macht und der ständigen Anpassung von Akteuren im
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transnationalen Raum wieder, welches ebenso im Kapitel 3 aufgezeigt wurde. Demnach zeigt sich
eine Fülle unterschiedlicher „weicher“ bis „harter“ Ordnungsbildungen in der Form von Regeln,
welche oftmals keine Form der Kodifikation aufweisen.

Doch muss diese Fülle an unterschiedlichen Regeln ohne eine einheitliche Kodifizierung nicht
zwangsläufig eine starke Unwirksamkeit nach sich ziehen. In der hier vorliegenden Arbeit stehen
Rechte mit Bezug zum Themengebiet Arbeit im Fokus, welche sich in manchen Fällen mit den
Menschenrechten überschneiden. Diesbezüglich lohnt der Blick in ein nationales Rechtssystem,
auch wenn dies zunächst als ein Schritt rückwärts aufgefasst werden kann. So zeigt sich im
Arbeitsrecht der Bundesrepublik Deutschland eine breite Varianz, welche als Ordnungsstruktur
mit normativer Prägung innerhalb eines Nationalstaates nicht durch eine starke Kodifikation
gekennzeichnet ist und trotzdem seine Wirksamkeit entfalten kann (Joussen 2009; Kittner und
Deinert 2013). Neben eindeutigen Gesetzen fügt es sich ebenso aus informellen und Gesetzes
ähnlichen Regelungen zusammen und ist dabei immer im Modus der Entwicklung (Schmidt 2014,
S. 5). Hinzukommend lässt sich die Anwendung eines Gewohnheitsrechts konstatieren, welches
wiederum in keiner Weise fest verschriftlicht ist. In der Logik und Tradition eines Civil-Law-
Systems wie in der Bundesrepublik Deutschland bilden die verfassten Gesetze die bedeutsamste
Grundlage als Rechtsquelle. Dennoch gibt es Rechtsverordnungen, die keine formellem Gesetze
darstellen, aber wie Gesetze mit materiellem Sinn behandelt werden. Besonders interessant ist
dabei das Richterrecht in der Bundesrepublik Deutschland, welchem eine besondere Prägnanz
gerade wegen der geringen Arbeitsrechtkodifizierung zukommt (Wörlen und Kokemoor 2011, S. 6–
13; Kittner und Deinert 2013, S. 20–22). Auch wenn es in diesem Beispiel eine eindeutige Dritten
Instanz und klar strukturierte sowie legitimierte Steuerungsorgane gibt, zeigt dieser Blick in das
nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland, dass ebenso „weiche“ und nicht kodifizierte
Regeln durchaus eine Wirksamkeit entfalten können. So entstehen im transnationalen bis globalen
Raum trotz der oftmals fehlenden legitimierten Steuerungsorgane und Instanzen rechtlich geprägte
Ordnungsbildungen, welche ähnliche Wirkungsmechanismen aufweisen.

So konstatieren zum Beispiel Abbott et al. (2000), Blackett und Trebilcock (2015), Block-Lieb
und Halliday (2017), Djelic und Quack (2018) und Halliday und Shaffer (2015b), dass soziale
Ordnungsbildungen zunehmend in transnationalen bis globalen Räume gestaltet und verfestigt
werden sowie mit rechtlichen Entwicklungen von Nationalstaaten in Interaktion treten. So
beziehen sich dort entstehende Regeln oftmals auf mehrere nationalstaatliche Räume, wodurch
sie einen transnationalen Charakter bekommen. Damit sind Produktionsprozesse von Regeln, die
„von unten nach oben“ sowie von „oben nach unten“ funktionieren, in das Konzept eingeschlossen
(Halliday und Shaffer 2015b, S. 18–21). Dementsprechend generiert sich ein breites Spektrum
an Ordnungsbildungen, welche unterschiedliche stark eine transnationalen Governance formen.
Richten wir diesbezüglich den Blick auf neuere Publikationen im Bereich der Sozialwissenschaften,
der Rechtssoziologie sowie der Rechtswissenschaften wird diese Diagnose für den transnationalen
Raum untermauert (Blackett und Trebilcock 2015; Block-Lieb und Halliday 2017; Djelic und
Quack 2018; Halliday und Shaffer 2015a; Halliday und Shaffer 2015b). Recht wird somit stärker
als eine nicht vorab festgelegte Struktur begriffen, sondern vielmehr durch den Prozess der
Generierung charakterisiert. Dabei kann Recht als eine strukturierende Ressource der sozialen
Ordnung gefasst werden, die den Subjekten hilft, die Komplexität ihrer Lebenswelt in eine
Ordnung zu bringen und so Unsicherheiten abzubauen. In Anbetracht dessen lässt sich ebenso ein
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Aufbrechen des scheinbar fest sedimentierten Verständnisses von nationalem Recht konstatieren
(Buckel et al. 2009, S. XIII).67

Diese angesprochene stabilisierende Rechtsordnung im Bereich des transnational labour law (TLL)
hat keinen Ort der zentralen Gesetzgebung und Entscheidungsfindung und somit auch keine
klassische „Dritte Instanz“, welche eindeutig für die Rechtsprechung zuständig und legitimiert
ist. Vielmehr charakterisieren sich transnationale rechtliche Ordnungsbildungen im Bereich der
Regulierung von Arbeit durch eine starke Fragmentierung, die Errichtung einer gegenhegemonialen
Alternative mittels einer „collective worker activism“ sowie einer stetigen Dynamik mit immer
unterschiedlich wirksamen und verbindlichen Regulierungen (Blackett und Trebilcock 2015). Dies
bedeutet keineswegs, dass lediglich Akteure der Arbeiter*innenbewegung an der Generierung
solcher Rechtsformen beteiligt sind, doch geht ein Aktivismus dieser voraus. So dokumentiert sich
ebenso für den Bereich des TLL wie für den von Halliday und Shaffer (2015b) und Block-Lieb und
Halliday (2017) konstatierten, weitaus breiteren Bereich der TLOs eine Ansammlung formalisierter
Rechtsnormen und privater sowie staatlicher assoziierter Akteure, die das Verständnis und die
Praxis der Rechts-Autorität über die nationalen Rechtsordnungen hinweg anordnen. Diese
können geographisch, materiell und in ihrem organisationalen Umfang variieren und ordnen
Bereiche, welche zuvor von Akteuren als problematisch und unreguliert charakterisiert wurden.
Hierbei generiert sich ihr rechtlicher Status durch die jeweilige Rechtsform, die durch oder im
Zusammenhang mit einer transnationalen Körperschaft oder einem transnationalen Netzwerk
produziert wurde und sich (in-)direkt an nationale Rechtssubjekte richtet. Transnational bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass die jeweilige TLO soziale Beziehungen ordnet, welche über die
Grenzen von Nationalstaaten hinausgehen (Halliday und Shaffer 2015b, S. 11, 18–20). Diese
Ausführung hinsichtlich des Terminus transnational werden in der vorliegenden Dissertation
jedoch grundlegend nach Jessup (1956) verstanden, folglich jenes Recht, dass staatliche oder
nicht-staatliche Akteurskonstellationen involviert, Aktivitäten oder Ereignisse über nationale
Grenzen hinweg reguliert und privates, internationales Recht, öffentliches Recht sowie weitere
Regeln mit einschließt, welche wiederum nicht zu Standardkategorien zugeordnet werden können
(Jessup 1956, S. 2).

Hierbei können wir in der Rolle der „Dritten Instanz“ im Sinne von von Trotha (2000) un-
terschiedliche Gerichte und Beschwerdeverfahren beobachten, welche sich „neutral“ zwischen
Streitparteien stellen und das Machtgefüge durch ihre Präsenz verändern. So ist es bspw. im
grenzüberschreitenden Bereich möglich, Rechtsverletzungen von Unternehmen im geographischen
Bezugsraum anzuklagen, in dem die Verletzung auftrat, oder in dem geographischen Bezugsraum,
in dem das jeweiligen Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Dies ist jedoch nur möglich, wenn
es nationale rechtsverbindliche Regelungen gibt und diese verletzt wurden. Darüber hinaus
besteht die Option in der Nutzung der Staatenpflichten hinsichtlich der Menschenrechte sowie
der extraterritorialen Pflichten und Rechte von Nationalstaaten. Eine weitere Möglichkeit ist
es, rechtsunverbindliche Beschwerdemechanismen zu nutzen. Dies bezieht sich zum Beispiel auf
Weltbank-Beschwerdeverfahren oder OECD-Beschwerdeverfahren (Saage-Maaß 2009, S. 168–180).
So ist im grenzüberschreitenden Raum keineswegs eine äquivalente Rechtsstruktur wie in den
Rechtssystemen des globalen Nordens zu konstatieren, doch sind die dortigen Ordnungsbildungen
in nationalen Strukturen verwurzelt, jedoch in grenzüberschreitenden Bezugsräumen aktiv, die
67Dies wurde bereits in Kapitel 2 erläutert und in Kapitel 3 dargestellt.
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sich in mehreren nationalen Kontexten eingliedern. Somit besteht durchaus eine Form von Recht
im transnationalen Raum.

4.5.1 Rechtliche Ordnungsbildungen

Im Rückgriff auf die bisherigen Ausführungen muss konstatiert werden, dass zum jetzigen Zeit-
punkt ein adäquater theoretischer Zugriff auf rechtliche Ordnungsbildungen im Bereich der
transnationalen Arbeitsregulierung und ihre unterschiedlichen Formen in der vorliegenden Kon-
zeption fehlt. Aufgrund der Breite an Verbindlichkeitsniveaus und variierenden Langfristigkeiten
der variierenden rechtlichen Ordnungsbildungen wird in der vorliegenden Dissertation eine Ab-
stufung von sehr „weichen“ hin zu sehr „harten“ Ordnungsbildungen verwendet. Dabei sind
die nachfolgenden Kategorien nicht als abgeschlossen zu verstehen. Vielmehr können die unter-
schiedlichen Ordnungsbildungen einen rechtlichen Charakter aufweisen sowie im Zeitverlauf eine
legale formelle Form annehmen (Halliday und Shaffer 2015b, S. 18–21). Im Rückgriff auf die
bereits in Kapitel 3 aufgezeigte Diskussion über die Einteilung von Regeln in die Begriffe soft
law und hard law wird im folgenden besonders auf den Ansatz von Cominetti und Seele (2016)
zurückgegriffen, welcher partiell mit den Ansätzen und Überlegungen von Block-Lieb und Halliday
(2017), Djelic und Quack (2018) und Nolan (2013) erweitert wird. Dies begründet sich darin,
dass diese Autor*innen die ehemals vorherrschende Einteilung in das binäre Kategoriensystem
bestehend aus soft law und hard law durchbrechen und somit die Grundlage für ein ausdiffe-
renzierteres Einteilungssystem erarbeitet haben, welches eine nationale bis zur transnationalen
Ebene mitdenkt. Somit soll mit der folgenden Konzeption weniger eine Verrechtlichung mit
anhand der entstandenen Strukturen „gemessen“ oder „bewertet“ werden, wie bspw. mit dem
Ansatz nach Zangl und Zürn (2011) oder Abbott et al. (2000) realisiert wäre. Ebenso steht das
Aufeinanderprallen unterschiedlicher Ordnungsregime nicht im Fokus der vorliegenden Konzepti-
on, wie es zum Beispiel in der Teubner-Schule vollzogen wird (Saage-Maaß 2009; Teubner 2004).
Vielmehr soll die Verbindlichkeit der durch die hier im Fokus stehenden Aktivist*innen und
deren Mobilisierungen entstehenden Ordnungsbildungen durch ein analytisches Raster erfassbar
werden.

So lässt sich nach Cominetti und Seele (2016) grundlegend eine viergliedrige Einteilung auf
der Basis der jeweils unterschiedlich ausgeprägten enthaltenen Verpflichtungen, Präzision und
der Befugnisübertragung einer Regel vornehmen. Aufbauend auf diesen Bewertungskategorien
generieren sich vier Typen von rechtlichen Ordnungsbildungen — soft soft law, hard soft law, soft
hard law und hard hard law. Grundsätzlich wird im folgenden an diesen vier Typen bezüglich
rechtlicher Ordnungsbildungen festgehalten. Doch können die drei genannten Einteilungskate-
gorien nach Cominetti und Seele (2016) durch die Ausführungen von Djelic und Quack (2018),
Block-Lieb und Halliday (2017) und Nolan (2013) an Schärfe und analytischer Kraft gewin-
nen. So werden die ursprünglichen drei Einteilungskategorien auf fünf Kategorien erweitert.
Im folgenden werden diese erläutert und nachfolgend eine idealtypische Definition der Typen
gegeben.

Die erste Einteilungskategorie bezieht sich auf Verpflichtungen und Sanktionen. Hierzu bemerken
Cominetti und Seele (2016) dass soft law durch ein geringeres bis gar kein Maß an rechtlicher
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Verpflichtung und Sanktionen gekennzeichnet ist, wohingegen hard law immer durch ein höhe-
res Maß rechtlicher Verpflichtungen gekennzeichnet ist. Hiermit gehen in den meisten Fällen
Sanktionsoptionen einher, welche stärker ausgeprägt sind (Cominetti und Seele 2016, S. 133).
Ebenso spielen hier die jeweiligen involvierten Akteure eine Rolle. So können bspw. Sanktionen
von staatlichen Akteuren und deren Autoritätsvorbehalt glaubhafter vollzogen werden als durch
wenige NGOs (Nolan 2013, S. 144–145). Dem lässt sich hinzufügen, dass soft law öfters mit
Verfahren der Selbstpräsentation, Selbstberichterstattung und Selbstkontrolle verbunden ist. Dies
führt in manchen Fällen ebenso zu einer Formalisierungsform, welche es erlaubt, die Einhaltung
durch dritte wie etwa einer Prüfungsgesellschaft zu kontrollieren (Djelic und Quack 2018, S. 130).
Im Anschluss daran kann zur Kategorie der Verpflichtung und Sanktion noch die Ausprägung
von Sanktionierungsoptionen gezählt werden. So besteht ein massiver Unterschied zwischen soft
law mit vorrangig keinen, wenigen oder lediglich sozialen Sanktionen und hard law mit deutlichen
Sanktionsoptionen bei einer Nichteinhaltung der jeweiligen Regel (Block-Lieb und Halliday 2017,
S. 233–236; Quack et al. 2018a, S. 130).

Die zweite Einteilungskategorie bezieht sich auf die Präzision der jeweiligen rechtlichen Ord-
nungsbildungen. Grundlegend lässt sich hierzu mit Cominetti und Seele (2016) festhalten, dass
soft law eher eine allgemeine und durchaus abstrakte Art der Formulierung aufweist. Hard
Law ist hingegen durch klar definierte sowie präzise Formulierungen charakterisiert (Cominetti
und Seele 2016, S. 133). Hierzu lässt sich mit Block-Lieb und Halliday (2017) hinzufügen, dass
„härtere“ Regeln einen höheren Grad an Präzision aufweisen, wenn diese ein dazugehöriges An-
wendungsglossar oder präzise Definitionen enthalten (Block-Lieb und Halliday 2017, S. 233–236).
Bezüglich der Kategorie der Präzision lässt sich mit den Ausführungen von Block-Lieb und
Halliday (2017) und Nolan (2013) weiterführend hinzufügen, dass die Verwendung von bindender
Sprache (etwa müssen oder sollen) und toleranter, beziehungsweise sanfter Sprache (etwa können
oder sollten) in der Einkategorisierung mit einfließen sollte (Block-Lieb und Halliday 2017,
S. 233–236). Ebenso gibt es rechtliche Ordnungsbildungen in der Form von Verträgen, welche
explizit Vertragspartner*innen enthalten und mittels einer deutlichen Absicht rechtsverbindliche
Verpflichtungen generieren, die als hard law einzuordnen sind (Nolan 2013, S. 142–143). Im
privaten Bereich zwischen Gewerkschaften, NGOs und Unternehmen ist ebenso eine Verknüpfung
mit internationalen Rechtsebenen bzw. Gerichten und Sanktionen möglich. Somit zeigen sich zum
Beispiel in bestimmten IFAs Ähnlichkeiten in der Nutzung der Sprache und der Verbindlichkeit im
Vergleich zu stark kodifizierten Rechtsquellen. Ebenso kann das Maß an rechtlicher Verpflichtung
durch die Form eines Dokumentes gekennzeichnet sein. So haben soft -law-Formen oftmals keine
Ähnlichkeit mit dem Format eines gesetzlichen hard law, welches durch Artikel und Paragraphen
gekennzeichnet ist. Doch hat sich in den letzten Jahren durchaus soft law entwickelt, welches
einen höheren Grad an Formalisierung aufweist und somit überprüfbarer geworden ist (Quack
et al. 2018a, S. 130).

Drittens lässt sich die Einteilungskategorie der Befugnisübertragung anführen. Diesbezüglich
zeigt sich für soft law, dass die Auslegung sowie die Durchsetzung innerhalb der Streitparteien
vollzogen wird. Hierbei kommt es in einigen Konstruktionen von soft law mit einer erhöhten
Formalisierung vor, dass Prüfungsgesellschaften mittels einer Überprüfung auslegen, inwiefern
Regelungen verletzt wurden (Quack et al. 2018a, S. 129–130). Dahingegen wird die Auslegung
von hard law an eine Dritte Instanz übergeben und die Durchsetzung durch eine Form der
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Exekutive vollzogen (Cominetti und Seele 2016, S. 133). Dem ist hinzuzufügen, dass es hierbei
eine zentrale Rolle spielt, ob eine Ordnungsbildung sich die Autorität eines inländischen Akteurs
im Rahmen der souveränen Autorität eines Staates vorbehält. So sind zum Beispiel sehr offene
Ordnungsbildungen denkbar, welche einen Kompetenzvorbehalt für inländische Gerichte haben.
Ebenso gibt es spezifische Mustergesetze, die als Vorbehaltsbefugnis für inländische Gesetzgeber
angesehen werden können (Block-Lieb und Halliday 2017, S. 233–236).

Im Rückgriff auf Nolan (2013) und Quack et al. (2018a) ist es sinnvoll, die vierte Einteilungskate-
gorie der Produktionsweise zu den drei bereits genannten hinzuzufügen. Dabei wird herausgestellt,
das soft law mehr Autorität und Relevanz zukommt, wenn es bereits bestehendes Recht erweitert
und/oder mögliche follow-up-Prozesse implementiert wurden. Darüber hinaus muss bewertet
werden, ob soft law das Potenzial aufweist, die Einhaltung der festgehaltenen Regeln zu garantie-
ren. So weisen bereits Aspekte eines evtl. bestehenden vorherigen Konsens zwischen Akteuren
sowie der institutionelle Rahmen, in dem es initiiert wurde, auf die spätere Relevanz und Funkti-
onsweise von soft law hin. Dies ist stark mit den jeweiligen Akteuren, welche an dem Prozess
beteiligt sind und später involviert sein werden, verbunden. Zum Beispiel hat eine lokale NGO
viel weniger Ressourcen zur Überprüfung der Regeln als ein Konzern (Nolan 2013, S. 144–145;
Quack et al. 2018a, S. 129–130). Hard law kennzeichnet sich hingegen meist durch ein höheres
Maß legitimierter und institutionalisierter Produktionsprozesse und hat durch die Einbindung in
ein bestehendes Rechtssystem ein höheres Potenzial, die Einhaltung der festgehaltenen Regeln
zu garantieren.

Neben den obigen vier Einteilungskategorien sollte an fünfter Stelle die Langfristigkeit und
Verwendung der jeweiligen rechtlichen Ordnungsbildungen berücksichtigt werden. So macht es
einen Unterschied, ob eine Ordnungsbildung konstruiert wurde und nach ihrer Etablierung
nur einmalig oder keine Anwendung findet oder ob diese eine starke Anwendung über einen
langen Zeitraum findet. So sind bspw. einige ratifizierte ILO Konventionen mit hard-law-Status
in der Kritik, zunächst als verpflichtend und langfristig zu erscheinen, letztlich aber nur eine
geringe nationale Anwendung und Einhaltung zu generieren. Trotz dieses Beispiels gilt die
grundlegende Einschätzung, dass soft law eher weniger langfristige Lösungen sowie eine weniger
starke Verwendung aufgrund ihrer Freiwilligkeit aufweist. Demgegenüber gilt hard law öfters als
langfristig angelegt und genießt eine stärkere Anwendung, was sich zum Beispiel durch Richtlinien
der EU verdeutlicht.

Vor diesem Hintergrund können die ursprünglich von Cominetti und Seele (2016) eingeführten
Typen beibehalten werden. Doch ist es nun mit diesem Rückgriff auf weitere Ausführungen möglich,
eine theoretische weitaus detailliertere Fassung und somit eine ausdifferenzierte Einordnung zu
treffen, um die Verbindlichkeit der entstehenden rechtlichen Ordnungsbildungen besser abzubilden.
Im folgenden werden die vier Typen rechtlicher Ordnungsbildungen (Soft Soft Law, Hard Soft
Law, Soft Hard Law und Soft Hard Law) vorgestellt und definiert, welche zur Übersicht nochmals
in Tab. 3 zusammengefasst werden.

Mit dem Typus eines Soft Soft Law werden Ordnungsbildungen bezeichnet, die keine Verpflichtung
aufweisen und einen geringen Grad an Formalisierung sowie Präzision aufzeigen. Hierbei fällt oft
die Verwendung einer sehr abstrakten und nicht bindenden Sprache auf. Darüber hinaus doku-
mentiert sich eine eindeutige Freiwilligkeit in der Kombination mit keinerlei Sanktionsoptionen
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bei einer Nichteinhaltung der jeweiligen Regel. Die Auslegung der enthaltenen Regeln liegt bei den
privaten Akteuren, was ebenso für die Durchsetzung gilt. Eine Befugnisübertragung auf Dritte
oder einen staatlichen Akteur ist in der Konzeption nicht vorgesehen. Dieser Typ wird demnach
maßgeblich durch private Akteure in nicht legitimierten doch als durchaus anerkannten Produk-
tionsweisen erarbeitet. Somit hat Soft Soft Law keine konkrete Einbindung in ein staatliches
Rechtssystem. Hierbei dokumentiert sich öfters ein geringer aktiver Zeitrahmen sowie lediglich
eine geringe bis maximal mittel starke Nutzung der Ordnungsbildung.

Davon unterscheidet sich der Typus Hard Soft Law durch eine hohe Formalisierung sowie einen
expliziten Zeitrahmen und eine dezidierte Anwendung sowie Nutzung der niedergeschriebenen
Regel oder Regelsystemen. Dies wird ebenso wie bei dem Typus des Soft Soft Law von einer
freiwilligen Einhaltung begleitet. Doch wird durch den angesprochenen hohen Formalisierungs-
grad die Möglichkeit der Überprüfung von freiwilligen Regelsystemen ermöglicht. Somit ist Hard
Soft Law mit schwachen Sanktionsoptionen versehen sowie mit Systemen der Selbstkontrolle
-berichterstattung und -präsentation ausgestattet. Hierbei wird die Auslegung sowie die Durchset-
zung der jeweiligen Regel oder der Regelsysteme einer Prüfungsgesellschaft übertragen, welche
in den meisten Fällen privat und nicht staatlich organisiert ist. So ist Hard Soft Law in kein
bestehendes Rechtssystem eingegliedert und kann bei einer Nichteinhaltung der jeweiligen Regel
vor keinem staatlichen Gericht verhandelt werden.

Soft Hard Law zeichnet sich demgegenüber durch verbindliche Standards aus, welche durch
einen geringen Grad an Formalisierung eine schwache Präzision aufweisen und lediglich mit
schwachen Sanktionen ausgestattet sind. Dies verdeutlicht sich in der geringen Verwendung einer
verbindlichen Sprache in der Niederschrift der jeweiligen Regel. Soft Hard Law ist bspw. durch
eine vertragliche Form mit den dazugehörigen Unterschriften gekennzeichnet und ist aufgrund
dessen in ein Rechtssystem eingliedert. Die Produktionsweise ist somit gesellschaftlich anerkannt
und wird von zahlreichen Akteuren verwendet. Mit dieser Basis besteht bei diesem Typ die
Möglichkeit, eine Klage bei Nichteinhaltung zu erheben. Aufgrund der geringen Präzision stellt
sich dies oftmals als schwierig heraus und eine Vertragsverletzung lässt sich aufgrund der weiten
und unkonkreten Sprache kaum feststellen. Hierbei ist die Auslegung sowie die Durchsetzung an
eine Dritte Instanz übergeben. Ein Eingrenzung des Verwendungszeitraumes ist möglich, doch
eher nicht die Regel und eine häufige Nutzung ist angestrebt.

Der vierte und letzte Typ wird als Hard Hard Law bezeichnet. Hard Hard Law zeichnet sich
besonders durch seine klar definierten Regeln in einer präzisen Sprache in der Verbindung
mit einer rechtlich einklagbaren Verpflichtung und Sanktionsoptionen aus. Auch hier wird die
Auslegung sowie die Durchsetzung an eine Dritte Instanz übergeben und die Regel oder das
jeweilige Regelsystem fügt sich in ein bestehendes Rechtssystem ein. Dies verdeutlicht, dass
der Produktionsprozess in den meisten Fällen von staatlichen oder supranationalen Akteuren
dominiert wird, die anerkannte und gesellschaftlich legitimierte Produktionsprozesse verwenden.
Eine zeitliche Eingrenzung des Verwendungszeitraumes ist hierbei ebenso möglich und die
Verwendung ist für den jeweiligen definierten Bereich bindend und muss somit stetig genutzt
werden.
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4.5.2 Infrastrukturelle Ordnungsbildungen

Neben diesen rechtlichen Ordnungsbildungen ist es für Akteure ebenso möglich, weitere Formen
der Ordnungsbildung zu erarbeiten und diese zu verfestigen. So wurde bereits in Kapitel 3 deutlich,
dass zum Beispiel gewerkschaftliche transnationale Initiativen Netzwerke zur Förderung der
Mitbestimmung aufbauen (Fischer und Grandner 2022; Fütterer 2016). Ähnliches zeigt sich bspw.
in Pakistan durch die transnationale Zusammenarbeit zwischen einer NGO und Gewerkschaften,
welche den Aufbau eines neuen Gewerkschaftshauses für Bildungszwecke ermöglichten (Witzak
2022). Anders als die obigen rechtlichen Ordnungsbildungen werden hier weniger stark bis keine
festgeschriebenen Regeln erarbeitet oder vereinbart. Vielmehr geht es bei diesem Typus darum,
Strukturen aufzubauen oder bereits vorhandene Strukturen zu unterstützen. So werden basale
organisatorisch-unterstützende Elemente, Wissen sowie ökonomische Elemente zur Verfügung
gestellt, welche eine Voraussetzung für die Versorgung und Verwendung eines spezifischen
Bezugsraumes im Sinne der jeweiligen Akteure darstellen.

Die Bewertung der Verbindlichkeit dieser infrastrukturellen Ordnungsbildungen können durch
die angepassten Einteilungskategorien der Produktionsweise sowie der Langfristigkeit und Ver-
wendung bewertet werden. Dabei umfassen infrastrukturelle Ordnungsbildungen organisatorisch-
unterstützende Elemente, Elemente des Wissensaufbaus sowie ökonomische Elemente.

So gestaltet sich die angepasste Kategorie der Produktionsweise wie folgt: Es wird herausgestellt,
das eine infrastrukturelle Ordnungsbildung mehr Autorität und Relevanz zukommt, wenn diese be-
reits bestehende organisationale Strukturen oder ein Netzwerk von Akteuren erweitert und/oder
mögliche follow-up-Prozesse hinsichtlich nachfolgender Erweiterungen aufweist. Darüber hinaus
muss bewertet werden, ob eine infrastrukturelle Ordnungsbildung das Potenzial aufweist, ihren
Zweck zu garantieren. So weisen bereits Aspekte eventuell bestehender vorheriger Strukturen zwi-
schen Akteuren sowie der institutionelle Rahmen, in dem die Ordnungsbildung initiiert wurde, auf
die spätere Relevanz und Funktionsweise hin. Ebenso wie bei den rechtlichen Ordnungsbildungen
ist die Verbindlichkeit stark mit den jeweiligen Akteuren, welche an dem Entstehungsprozess be-
teiligt sind und später involviert sein werden, verbunden. Demnach kennzeichnen sich verbindliche
infrastrukturelle Ordnungsbildungen durch ein höheres Maß legitimierter und institutionalisierter
Produktionsprozesse. Durch die Einbindung in eine bestehende Organisation oder staatliche
Strukturen erlangen infrastrukturelle Ordnungsbildungen ein höheres Potenzial, um die Einhaltung
ihres Zwecks und ihre Verbindlichkeit zu garantieren.

Neben der ersten Einteilungskategorie ist es möglich, die Verbindlichkeit, nach der Langfris-
tigkeit und Verwendung der jeweiligen Ordnungsbildung zu unterscheiden. Demnach macht es,
ebenso wie bei den rechtlichen Ordnungsbildung, einen Unterschied, wie intensiv und über
welchen Zeitraum eine Ordnungsbildung Verwendung findet. So werden verbindliche infrastruk-
turelle Ordnungsbildungen stärker und öfters verwendet und somit wird ihre Relevanz iterativ
erneuert.

So wird im folgenden zwischen Soft Binding Infrastructure, Predominantly Binding Infrastructure
und Strong Binding Infrastructure infrastrukturellen Ordnungsbildungen unterschieden, welche
zur Übersicht in Tab. 4 nochmals nachvollzogen werden können.68 Auch wenn die obigen recht-
68Im Sinne der Einheitlichkeit wurden hier englische Begriffe gewählt.
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lichen Ordnungsbildungen in vier Kategorien eingeteilt wurden, wird an diesem Punkt für die
infrastrukturellen Ordnungsbildungen eine ordinale Skalierung mit drei Kategorien verwendet.
Dies begründet sich zum einen darin, dass zuvor keine theoretisierte Typisierung vorhanden
war.69 Zum anderen besteht hierbei nicht das Ziel einen Vergleich zwischen den rechtlichen und
infrastrukturellen Ordnungsbildungen zu ermöglichen.

Die Kategorie Soft Binding Infrastructure umfasst organisatorisch-unterstützende Elemente,
Elemente des Wissensaufbaus sowie ökonomische Elemente, die keine oder nur im geringen
Maße bereits bestehende Strukturen erweitern und in ihrer ursprünglichen Konzeption keine
follow-up-Prozesse aufweisen. Darüber hinaus wird dieser Typus durch Akteure initiiert, welche
eine weniger starke Ressourcenausstattung aufweisen, oder durch mehrere Akteure, die zuvor
keine Zusammenarbeit in einem spezifischen Bereich aufgewiesen haben. So werden Soft Binding
Infrastructure oft in einem kaum legitimierten und institutionalisierten Produktionsprozess
hergestellt. Hiermit geht eine geringe Verwendung einher, welche dazu führt, dass ihre Relevanz
nicht iterativ erneuert wird. Der Ankauf des Gewerkschaftshauses in Pakistan für die dortige
Gewerkschaft NTUF durch die Spendenkampagne der transnational agierenden NGO medico
International und der Industriegewerkschaft Metall (IGM), die von Witzak (2022) beschrieben
wurde, ist ein Beispiel für eine schwache infrastrukturelle Ordnungsbildung. Dies begründet sich
darin, dass das Gewerkschaftshaus im geringen Umfang bestehende gewerkschaftliche Strukturen
erweitert, aber keine konkreten geplanten follow-up-Prozesse erkennbar wurden. Trotz der starken
Ressourcenausstattung der deutschen Gewerkschaften war deutlich erkennbar, dass die Akteure
zuvor kaum eine starke Zusammenarbeit aufgewiesen haben und diese sich im Zeitverlauf nicht
gestärkt hat.

Predominantly Binding Infrastructure erweitern meist bereits bestehende Strukturen und weisen
in bestimmten Fällen Ideen für follow-up-Prozesse auf. Dabei ist der Produktionsprozess durch
Akteure gekennzeichnet, welche ein höheres Maß an politischen Überzeugungen teilen und ggf.
bereits erfolgreich zusammengearbeitet haben. Ebenso weisen sich die hier als prominent wahr-
genommenen Akteure öfter durch eine erhöhte Ressourcenausstattung aus. Durch die bereits
vorherige Zusammenarbeit der Akteure arbeiten diese mittels eines teils institutionalisierten
und legitimierten Produktionsprozesses zusammen. Dies führt in den meisten Fällen zu einer
weiteren Verwendung der geschaffenen Strukturen, welche dazu führt, dass ihre Relevanz iterativ
erneuert werden kann. Das von Müller et al. (2006) beschriebene gewerkschaftliche Basisnetzwerk
„Internationale Solidarität“ des Autobauers Volkswagen ist ein gutes Beispiel für eine Predomi-
nantly Binding Infrastructure Ordnungsbildung. So gibt es dieses Basisnetzwerk bereits seit 1982,
welches einen Austausch mit Gewerkschaftshäusern an Standorten von Volkswagen ermöglicht.
Neben der Pflege dieser Verbindungen steht ebenso der Ausbau dieser im Fokus (IGM 2020).
Getragen werden diese Netzwerke durch persönliches Engagement der Mitglieder. Hier liegt auch
ein wichtiger Finanzierungsunterschied. So werden die Aktionen größtenteils durch private ökono-
mische Ressourcen und Drittfinanzierung getragen. Dennoch machen die Aktivist*innen hierbei
von der Ressourcenausstattung ihrer Einzelgewerkschaften Gebrauch, was sich zum Beispiel auf
die Infrastruktur der Gewerkschaften bezieht (Müller et al. 2006).

Infrastrukturelle Ordnungsbildungen in der Kategorie Strong Binding Infrastructure weisen kon-
krete Bestrebungen oder gar ausdifferenzierte Punkte für follow-up-Prozesse auf und erweitern
69Aufgrund dessen wird zusätzlich für jeden Typus ein greifbares Beispiel formuliert.
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in den meisten Fällen bereits bestehende Strukturen. Die hierbei aktiven Akteure weisen ein
hohes Maß an Überschneidungen ihrer politischen Überzeugungen auf und haben in den meisten
Fällen bereits miteinander zusammengearbeitet oder arbeiten kontinuierlich zusammen. Hierbei
weisen einige Akteure eine hohe Ressourcenausstattung auf und sind in dem jeweils spezifischen
Feld als machtvolle und legitimierte Akteure bekannt. Die hier angelegte Produktionsweise der
jeweiligen infrastrukturellen Ordnungsbildung weist bekannte und als funktionierend angesehene
Prozesse auf. Diese genannten Umstände führen zu einer weiteren Verwendung der geschaffe-
nen Ordnungsbildung, was wiederum dazu führt, dass ihre Relevanz iterativ erneuert wird. In
diese Kategorie fällt zum Beispiel das Netzwerk ExChains, welches von Fischer und Grandner
(2022) und Fütterer (2016) beschrieben wurde. Dieses existiert bereits seit 2002 und vernetzt
Arbeiter*innen und Aktivist*innen in der globalen Textil- und Bekleidungsindustrie. Hierbei
stehen die gegenseitige Unterstützung und der Aufbau einer transnationalen Solidarität sowie
die Schaffung einer Mitbestimmung in den jeweiligen Produktionsstandorten im Vordergrund.
Hierbei fallen prominente und ressourcenstarke Akteure wie der DGB, ver.di oder das Bildungs-
netzwerk Tie Global stark ins Gewicht (ExChains 2020; Fischer und Grandner 2022; Fütterer
2016)

Diese theoretischen Idealtypen erscheinen zunächst als abgeschlossen und undurchlässig. Eine
solche Konzeption würde jedoch mögliche Entwicklungen im Feld stark negieren. Somit sind
die obigen Idealtypen als durchlässig anzusehen. Dies bedeutet, dass eine zunächst als schwach
einzuordnende Ordnungsbildung im Zeitverlauf durchaus reformiert werden kann und somit
eher als eine überwiegend verbindliche infrastrukturelle Ordnungsbildung eingeordnet werden
sollte. Eine Bewegung in die andere Richtung ist ebenfalls möglich. So kann eine infrastrukturelle
Ordnungsbildung mit einer starken Verbindlichkeit etwa durch einen radikalen Riss zunächst
gänzlich still gelegt werden oder im Laufe der Zeit etwa durch Finanzierungsprobleme nicht
mehr weitergeführt werden und es verbleiben nur noch Fragmente der ursprünglichen Konzepti-
on.

Des Weiteren suggeriert die Einteilung zwischen rechtlichen und infrastrukturellen Ordnungsbil-
dungen eine strikte Trennung der beiden Idealtypen. Diese Trennung ist auf einer theoretischen,
einführenden Ebene zunächst sinnvoll, doch bedeutet dies keineswegs, dass hybride Formen nicht
möglich sind. Demnach finden sich bei genauerer Betrachtung durchaus Ordnungsbildungen
im Bereich der transnationalen Arbeitsgovernance, welche mit einer vertraglichen Form fest-
gehalten sind und ebenso spezifische infrastrukturelle Gremien schaffen. Beispiele hierfür sind
Vereinbarungen für die Einrichtung eines Weltbetriebsrates (Koberski und Engelbert 2014; Rüb
2000).
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Infrastrukturelle
Ordnungsbildung

Produktionsweise Langfristigkeit und Verwendung

Soft Infrastructure
• Erweitert keine oder nur im ge-

ringen Maße bereits bestehende
Strukturen und weist in ihrer ur-
sprünglichen Konzeption keine
follow-up-Prozesse auf

• Akteure, welche eine weniger
starke Ressourcenausstattung
aufweisen, oder Akteure, die zu-
vor keine Zusammenarbeit in ei-
nem spezifischen Bereich aufge-
wiesen haben

• Kaum legitimierter und kaum
geprüfter Produktionsprozess

• Geringe Verwendung
• Relevanz wird nicht iterativ er-

neuert

Predominantly Binding
Infrastructure • Bestehende Strukturen werden

meist erweitert und in bestimm-
ten Fällen Ideen für follow-up-
Prozesse

• Akteure, welche ein höheres
Maß an politischen Überzeugun-
gen teilen und ggf. bereits erfolg-
reich zusammengearbeitet ha-
ben

• Akteure werden als prominent
wahrgenommen und haben öf-
ters eine erhöhte Ressourcenaus-
stattung

• Akteure kennen sich meist
durch eine vorherige Zusammen-
arbeit und verwenden bereits
anerkannte Produktionsprozes-
se

• Mehrmalige und wiederkehren-
de Verwendung

• Relevanz kann iterativ erneuert
werden

Strong Binding
Infrastructure • Konkrete Bestrebungen oder

gar ausdifferenzierte Punkte für
follow-up-Prozesse

• Erweitern in den meisten Fällen
bereits bestehende Strukturen

• Akteure mit hoher Überschnei-
dung der politischen Überzeu-
gungen, die meist schon koaliert
haben

• Akteure haben meist eine ho-
he Ressourcenausstattung, sind
machtvoll und anerkannt

• Produktionsweise weist bekann-
te und als funktionierend ange-
sehene Prozesse auf

• Häufige und lange Verwendung
• Relevanz wird iterativ erneuert

Tab. 4: Idealtypen infrastruktureller Ordnungsbildungen
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5 Methodischer Rahmen

Die hier in den Fokus gerückte Frage, inwiefern die Interaktionen von grenzüberschreitend
agierenden juristischen Akteuren in transnationalen Aktivisten-Netzwerken die Erwerbsregulie-
rung in der Form von neu aufkommenden Ordnungsbildungen beeinflussen, bedarf nicht nur
einer theoretischen Antwort, sondern insbesondere einer empirischen. Hierfür verwendet die
vorliegende Dissertation ein fallorientiertes vergleichendes Design in der Kombination mit ei-
nem Mixed-Methods-Auswertungsdesign im Sinne des Idealtyps des „convergent design“ nach
Creswell und Plano Clark (2018). So werden quantitative und qualitative Erhebungs- sowie
Auswertungsschritte parallel mit derselben Priorität und weitestgehend unabhängig voneinander
durchgeführt. Eine Zusammenführung der beiden Auswertungsstränge erfolgt somit erst im Rah-
men der Interpretation (Creswell und Plano Clark 2018, S. 68–84). Dies bietet die Gelegenheit,
komplementäre Datentypen zu erheben, die eine gegenseitige Validierung durch einen inhaltlichen
Abgleich ermöglichen. Dabei werden mittels eines Prozessverfolgungsansatzes unterschiedliche,
als analytisch besonders relevant erachtete Zeitspannen (Perioden) der jeweiligen ausgewählten
Fälle im Querschnitt fokussiert.

Im Folgenden wird zunächst auf das grundlegende vergleichende Design sowie auf die Fallauswahl
der vorliegenden Arbeit eingegangen (Kapitel 5.1). In einem weiteren Schritt wird ein passender
Zugriff auf adäquate Datensorten sowie die Erläuterung der hier angewendeten Erhebungsmetho-
den vollzogen (Kapitel 5.2). Anschließend wird das Mixed-Methods-Auswertungsdesign bestehend
aus dem methodisch-analytischen Zugang des Process-Tracing zur Erfassung von Prozessen
in der Kombination mit einer Diskursnetzwerkanalyse und der Analysestrategie des Temporal
Bracketing erläutert (Kapitel 5.3).

5.1 Fallauswahl

Wie bereits erwähnt, bezieht sich das zentrale Ziel der vorliegenden Dissertation darauf, aufzu-
zeigen, wie Interaktionen von grenzüberschreitend agierenden juristischen Akteuren in trans-
nationalen Aktivisten-Netzwerken die Erwerbsregulierung in der Form von neu aufkommenden
Ordnungsbildungen beeinflussen. Das Fundament der Fallauswahl bildet dabei die Definition der
Grundgesamtheit der vorliegenden Arbeit. Diese bezieht sich auf Mobilisierungen für bessere
Arbeitsbedingungen im Feld der grenzüberschreitenden Regulierung von Arbeit, in denen sich
juristisch agierende Akteure, welche sich in einem aktivistischen Umfeld bewegen, um die Durch-
setzung von Ordnungsbildungen bemühen. Dabei verfolgt die vorliegende Arbeit das Anliegen
einer möglichst ganzheitlichen und prozess-orientieren Betrachtung. Für die Analyse eignet sich
demnach besonders eine Samplingeinheit mit einem konkreten Startpunkt, welcher es erlaubt,
den Prozess von einem Zeitpunkt aus zu verfolgen. Diesbezüglich dokumentiert der Blick in
die wissenschaftliche Literatur zügig, dass es keine systematische oder offizielle Datenbank von
Ereignissen, Mobilisierungen, Unfällen, Klagen oder Beschwerden gibt, die einen Bezug zur
Verdichtung und Entstehung neuer Ordnungsbildungen im grenzüberschreitenden Raum haben.70

70Hier erscheint, auf den ersten Blick, die Betrachtung juristischer Klagen oder Beschwerden im Feld der trans-
nationalen Arbeitsregulierung ein möglicher Weg für eine Fallauswahl zu sein. Doch wäre deren Entwicklung
sowie der Weg hin zu ihrer vorherigen Mobilisierung schwer nachvollziehbar. Ebenso besteht die Gefahr bei
diesem Vorgehen der Auswahl von Fällen die Etablierung eines hard law als „Königsweg“ und Endpunkt
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Diese Vorbedingung erschwert einen statistische Makroanalyse ungemein und würde zunächst ein
massives Zusammentragen von Daten und die Erarbeitung eines Primär-Datensatzes erfordern.
Doch statistische Korrelationen wären bspw. in einem vergleichenden Design nicht in der Lage,
die hier anvisierten Prozesse und Ergebnisse in der Tiefe zu beantworten (Ebbinghaus 2012,
S. 189–196, 204–205). Daneben besteht die Möglichkeit eine Einzelfallstudie durchzuführen, die
mittels ihres detaillierten Fokus ein tiefgreifendes Verstehen eines spezifischen Falles ermöglicht.71

Darüber hinaus können Theorien geprüft und neue Hypothesen entwickelt werden, was besonders
bei einem explorativen Zugang zu einem neuen Feld positiv zu bewerten ist (Lieberson 1991,
S. 211–214, 214–218; Muno 2016, S. 80–83; Ragin 1987, S. 34–52; Ebbinghaus 2012, S. 197–204).
Doch ist eine Einzelfallstudie nicht in der Lage, eine Theorie gänzlich zu falsifizieren und neigt
dazu, im schlimmsten Fall, einzelne Details theoretisch überzubewerten (Lieberson 1991, S. 211–
214, 214–218; Muno 2016, S. 80–83).

Das in der vorliegenden Arbeit anvisierte Ziel bezieht sich vielmehr auf die Ebene von Prozessen,
welche möglicherweise auch auf ähnlich geartete Fälle übertragen werden können. Hierfür eignen
sich Strategien der Fallauswahl, welche mehrere Fälle einander gegenüberstellen. Diesbezüglich
dokumentiert der Blick in die Fachliteratur der Vergleichenden Sozialwissenschaft, dass es inner-
halb dieses Bereiches nochmals unterschiedliche Strategien hinsichtlich einer Fallauswahl gibt,
die eine Fallauswahl anhand einer abhängigen Variablen organisieren (Jahn 2006, S. 236–239;
Berg-Schlosser 2003, S. 105–118): Generell stellt sich in der empirischen Sozialforschung die
Problematik der Komplexität der sozialen Welt, welche es zu erforschen gilt. Innerhalb der
Teildisziplin der Vergleichenden Sozialwissenschaft wird mittels der Auswahl vergleichbarer Fälle
versucht, einer Bearbeitung dieser Komplexität gerecht zu werden. Im Zentrum prominenter
Ansätze der Fallauswahl steht zum einen das Design des similar system with different outcome, in
dem gleichartige Kontexte miteinander verglichen werden. Hierbei werden Abänderungen im Sinne
von Variationen im Stimulus und Ergebnis herausgestellt, um zentrale Variablen zu ermitteln.
Zum anderen ist es ebenso möglich, ein different system with similar outcome-Design zu wählen.
Hier werden sich überlappende Faktoren der ausgewählten Fälle als ursächlich-erklärende Para-
meter des Explanandums definiert (Jahn 2006, S. 236–239; Berg-Schlosser 2003, S. 105–118).72

Beide Varianten der Fallauswahl postulieren vorab einen Zusammenhang zwischen abhängiger
und unabhängiger Variable. Dies trifft jedoch in der vorliegenden Arbeit nicht zu. So werden
Interaktionen von Akteuren und die entstehenden Ordnungsbildungen als erklärungsbedürfti-
ge Ereignisse gefasst, doch werden interne spezifische Charakteristika sowie mögliche externe
Kontexte keineswegs vorab als festgelegte unabhängige Variablen aufgefasst. So geht es der vor-

einer Regulierung zu setzen, obwohl in Kapitel 2 und 3 aufgezeigt wurde, dass es ebenso weitere wirksame
Regulierungsformen gibt. Eine zweite Möglichkeit wäre die direkte Betrachtung prominenter juristischer Akteure.
Mit dieser Variante wäre jedoch die Gefahr gegeben, eine zu stark akteurszentrierte Fallauswahl durchzuführen
und die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure in einem Mobilisierungsnetzwerk zu schwach in den
Fokus zu stellen und zeitgleich einzelne Akteure zu überschätzen. Ein weiteres Problem dieses Vorgehens wäre
es, dass die mediale Präsenz eines einzelnen Akteurs in internationalen Leitmedien kaum gegeben ist und man
somit auf die Datensorte des Interviews sehr stark festgeschrieben ist.

71Unter einem Fall wird in der vorliegenden Arbeit ein Objekt verstanden, dass für eine wissenschaftliche
Betrachtung im Rückgriff auf die jeweilige Forschungsfrage als passend erachtet wird, um diese zu beantworten.
Im sozialwissenschaftlichen Diskurs herrscht keine allgemeingültige Definition, wann ein soziales Phänomen ein
Fall ist. Dabei gibt Muno (2009) einen guten Einstieg und einen ersten Überblick hinsichtlich der Debatte.

72Die beiden Vorgehen weisen Ähnlichkeiten mit der Differenz- und Konkordanzmethode nach Mill (1890) auf,
welche in der Literatur zur Fallauswahl oft rezipiert wird. Doch muss konstatiert werden, dass John Stuart Mill
ein Verfahren der Analyse erarbeitet hat. Die Methoden des most similar systems und most different systems
beziehen sich hingegen rein auf die Thematik der Fallauswahl (Jahn 2006, S. 236–239, 239–241).
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liegenden Arbeit darum, die Interaktionen der Akteure und die entstehenden Ordnungsbildungen
im Zeitverlauf zu fokussieren.73

Demnach wird in der vorliegenden Arbeit eine Analyse angestrebt, welche ein noch offenes Ergebnis
hat. Solch eine Analyse kann nach George und Bennett (2005) mittels einer Fallauswahl erreicht
werden, welche vermutete Zusammenhänge von Ursachen sowie Wirkungen nicht von Anfang an
festsetzt (George und Bennett 2005, S. 24–36). Für einen möglichst großen Erkenntnisgewinn
sollten Fälle ausgewählt werden, welche Gemeinsamkeiten aufweisen und ebenso spezifische
Unterschiede untereinander aufzeigen. Somit tangiert die hier vorliegende Arbeit die Fallauswahl
nach Yin (2018), denn eben diese Verknüpfung der verschiedenen Strategien zur Auswahl von
Fällen weisen das Potenzial auf, die jeweiligen Schwächen wechselseitig zu kompensieren. So werden
die Fälle in dem hier angestrebten medium-n Forschungsdesign sorgfältig ausgewählt. Demnach
muss jeder ausgewählte Fall erwartbare ähnliche Ergebnisse erzielen oder einen interessanten
Kontrast bezüglich der zu erwartenden Ergebnisse aufzeigen (Yin 2018, S. 55). Eben dieser
Kontrast eignet sich besonders, wenn spezifische Ergebnisse eines Kausalzusammenhangs schon
bekannt sind, aber die Ursache noch nicht. So können unterschiedliche Fälle herangezogen werden,
um einen über mehrere Fälle hinweg generalisierbaren Kausalmechanismus zu erarbeiten und
passende Ursachen zu entdecken (Beach und Pedersen 2013, S. 167–168).

Im Rückgriff auf die obigen Ausführungen bezieht sich das Ziel der Fallauswahl der vorliegenden
Arbeit darauf, mehrere Fälle auszuwählen, bei denen die Dichte an Akteuren, Interaktionen
sowie die entstehenden Ordnungsbildungen variieren, um die unterschiedlichen Verläufe und
ähnlich auftretenden Prozesse, die zu einer Regulierung führen, zu identifizieren. Hierzu schlägt
Yin (2018) ein n zwischen vier und sechs Fällen vor. (Yin 2018, S. 54–60). Im Abgleich mit
diesen Überlegungen kann in der vorliegenden Arbeit eine Nähe zum purposeful sampling und
dem theoretischen Sampling konstatiert werden (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2008, S. 177–180;
Patton 2002, S. 230).74, 75

In Anbetracht der Fülle und Breite an unterschiedlich gearteten Rechtsmobilisierungen im Sinne
von Arbeits- und Menschenrechten stellt sich die Frage nach einer passenden Samplingeinheit.
Dabei muss zwingend beachtet werden, dass der Zugriff auf relevante und qualitativ hochwertige
Datensorten gewährleistet ist, deren Verfügbarkeit und Qualität in den meisten Fällen mit
zunehmender Zeit abnimmt (Baur 2009b, S. 12–19; Yin 2018, S. 111–116). Dementsprechend
wird ein Fokus auf jüngere Mobilisierungen gelegt, für die Daten aller Voraussicht nach eine
höhere Verfügbarkeit und Qualität aufweisen. In Anbetracht dessen bietet die Betrachtung von
Rechts-Mobilisierungsnetzwerken um jüngere Industrieunfälle, welche starke arbeitsrechtliche
sowie menschenrechtliche Defizite aufzeigen und diese in grenzüberschreitende Sphären tragen,
die Möglichkeit, einen Prozess von einem konkreten Startpunkt aus zu verfolgen. Die Auswahl
73Es besteht die Möglichkeit, in einer gesonderten Studie die Ergebnisse der unterschiedlichen Fälle in den Fokus

zu rücken. Hierfür müssten die unabhängigen Variablen kontrolliert werden, damit die jeweils fallspezifischen
Ergebnisse erklärt werden können (George und Bennett 2005, S. 24).

74Vor diesem Hintergrund sollte neben dem Vergleich der unterschiedlichen Fälle jeder Fall als einzelner einer
Analyse unterzogen werden (George und Bennett 2005, S. 19).

75Dabei muss festgehalten werden, dass bei der Auswahl eines oder mehrerer Fälle mit einem längeren Zeitraum
mehrere kleinere Unterfälle enthalten sind. Diese Vielzahl von Fällen kann als sog. subcases gefasst werden.
Betrachtet man die ausgewählten subcases aus einer Langzeitperspektive, können diese im Zusammenhang
jedoch als ein eingebetteter Einzelfall in einer qualitativen Langzeitbetrachtung gesehen werden (Yin 2018,
S. 47–61).
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begründet sich unter anderem in den folgenden drei Punkten, welche einen Industrieunfall als
externen Einfluss auf ein System fassen. Hierdurch bieten diese Fälle das Potenzial für eine
erneute und gänzlich neue Problematisierung der vorherrschenden Umstände und die Möglichkeit,
um ihre jeweilige Problematik eine spezifische Issue Ecology aufzubauen.

Erstens wird hierdurch die Möglichkeit eröffnet, ganzheitliche Interaktionen zwischen lokalen,
nationalen und grenzüberschreitenden Akteuren aufzuzeigen. So werden Interessenvertretungs-
strukturen der jeweiligen lokal ansässigen Akteure bei Industrieunglücken in besonderer Weise
einer Koordinierung und Artikulationsaufgaben hinsichtlich einer Problematisierung ausgesetzt,
um eine Veränderung der vorherrschenden Bedingungen in ihrem Sinne zu erzielen. Dabei
spannt sich oft schlagartig, je nach medialer Aufmerksamkeit, die Chance einer Artikulation
der jeweiligen Problematisierung in eine grenzüberschreitende Sphäre auf. Die sich oftmals
verändernden Strukturbedingungen erfordern oder eröffnen in bestimmten Fällen neue oder
impulsive Handlungsmöglichkeiten, -grenzen oder -bedürfnisse für eine erfolgreiche Mobilisierung
und Regulierung (Rüb 2009, S. 97). Dies könnte ebenso im Sinne eines Zugriffes auf eine poli-
tische Gelegenheitsstruktur im Sinne von Meyer und Staggenborg (1996) beschrieben werden.
Zweitens lässt sich im Rückgriff auf das Argument der grundlegenden Faktoren zum Antrieb
von Artikulations- als auch Disartikulationsprozessen aus der Industriellen Beziehungsforschung
argumentieren, dass ähnliche Aktivierungsprozesse im vorliegenden Feld der Rechtsmobilisierung
vorherrschen. So ist es zum einen möglich, dass das Verschwinden oder die Etablierung eines
wichtigen Akteurs den Anstoß gibt oder die jeweiligen Strukturen, die in den betrachteten Fällen
aktiv um die Etablierung neuer Formen des Rechts kämpfen können, durch dieses Ereignis
angestoßen werden. Diese Akteure müssen in der Lage sein, gemeinsam getragene Deutungen,
Interessen und Identitäten zu konstruieren. Zum anderen sind Einflüsse wie Restrukturierungen
durch Massenentlassungen, oder im hier vorliegenden Fall Industrieunglücke, in der Verbindung
mit der Verletzung von Rechten ein Schlüssel zur Aktivierung von bestehenden Vertretungsstruk-
turen. Diese können jedoch durch diesen Einfluss ihre Zusammenarbeit einstellen, aufgrund von
spezifischen auftretenden Konflikten (Haipeter et al. 2018, S. 201). Drittens bieten derartige
Ereignisse die Möglichkeit, die vorherrschenden Defizite in einen breiteren medialen Bereich zu
tragen und diese dort zu problematisieren. Somit können die Bestrebungen der jeweiligen Akteure
hinsichtlich einer Regulierung in politische und administrative Bereiche getragen werden, um
dort ihre Forderungen durchzusetzen (Haunns und Hofmann 2015, S. 31–34; Jenkins-Smith et al.
2017, S. 137–140).

In Anbetracht dessen wurde eine umfassende Recherche hinsichtlich prominenter industrieller Un-
glücke durchgeführt, die die obigen drei Bedingungen grundsätzlich erfüllen, folglich Interaktionen
zwischen lokalen, nationalen und grenzüberschreitenden Akteuren aufzeigen, Aktivierungsprozesse
für eine Interessenvertretung bieten und eine sichtbare mediale Resonanz aufzeigen. Diese Recher-
che unterlag dabei einer grundlegenden zeitlichen Einschränkung. So wurde in dem Zeitintervall
2010 bis 2017 gesucht. Zum einen sollten die globalen politischen und ökonomischen Verhältnisse
für den transnational angelegten Vergleich möglichst ähnlich sein. So kann bspw. das Ausmaß an
transnationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten oder das transnational anzuwendende Recht
der EU der 1990er Jahre nicht mit den 2010er Jahren gleichgesetzt werden. Zum anderen ist die
Entscheidung darin begründet, dass für die Fälle die Datenerhebung einen ähnlichen Zugang
aufweisen muss. So wird ein industrielles Unglück aus den 1980er Jahren weniger breit in den
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Online-Archiven von Zeitungen, NGOs und Gewerkschaften vertreten sein als ein industrielles
Unglück aus den 2010er Jahren.

Vor diesem Hintergrund diente eine Webrecherche nach prominenten industriellen Unfällen, die
durch eine Missachtung geeigneter Sicherheitsstandards geschahen, in führenden international
angelegten Tageszeitungen (New York Times, The Guardian, Die Süddeutsche und der Toronto
Star) sowie der Webpräsenz der Deutschen Welle als erster Ankerpunkt. Diese wurde abgeglichen
mit einer analog angelegten Suche nach prominenten Unglücken auf den Websiten von bekannten
Menschenrechtsorganisationen, GUFs sowie im LabourNet für Nachrichten aus dem gewerk-
schaftlichen Themenspektrum (Worker Rights Consortium, International Labor Rights Forum,
Clean Clothes Campaign, European Center for Constitutional and Human Rights, Amnesty
International, IndustrALL und UNI Global Union). Nachfolgend wurde nach den ermittelten
industriellen Unglücken auf der Website der ILO und in der ILO Datenbank ILOSTAT gesucht,
um deren Relevanz adäquat einordnen zu können. Vor diesem Hintergrund stechen 16 Unglücke
in der Bergbau-, Energie- sowie in der Textilindustrie besonders hervor. Diese wurden in Tab. 5
festgehalten.

Im Rückgriff auf die Ergebnisse der ersten umfangreichen Recherche, welche in Tab. 5 fest-
gehalten wurde, erfolgte eine Konkretisierung der Fallauswahl. Diese bezog sich im Sinne der
Forschungsfragen auf zwei weitere Einschränkungen: So erscheint es vor dem Hintergrund der
Forschungsfragen als höchst fruchtbar, bewusst Fälle mit umfangreichen Mobilisierungsnetz-
werken für eine Regulierung der Arbeitsbedingungen aufzunehmen, welche bereits nach einer
ersten Recherche unterschiedliche Akteure und das Potenzial einer Verdichtung oder ersten
Erarbeitung einer Ordnungsbildung aufweisen. In diesem Rahmen wird unter Potenzial ein
Umstand verstanden, welcher Bezug zu einer formalisierten Rechtsnorm oder einer stabilen
infrastrukturellen Ordnungsbildung aufweist. Dies kann eine Klage auf grenzüberschreitender
Ebene sein, eine Beschwerde in einem formalisierten System wie bspw. bei der OECD oder eine
Ratifizierung formalisierter internationaler Rechtsnormen wie bspw. einer ILO-Konvention. Dabei
sollten die Bestrebungen das Verständnis und die Praxis der vorherrschenden Rechtsautorität
über national Rechtsordnungen hinweg anordnen, oder organisatorisch-unterstützende Elemente,
Elemente des Wissensaufbaus sowie ökonomische Elemente, die bereits bestehende Strukturen
der Regulierung erweitern. Darüber hinaus erscheint eine weitere Eingrenzung hinsichtlich des
Terminus grenzüberschreitend als notwendig. Hierfür müssen zum einen die angestrebten oder
bereits vorhandenen rechtlichen und infrastrukturellen Ordnungsbildungen grenzüberschreitende
Elemente enthalten. Zum andern müssen Akteure zu erkennen sein, welche in einem nationa-
len Raum verankert sind, aber durchaus dauerhafte und dichte grenzüberschreitende soziale
Beziehungen im jeweiligen Fall aufweisen.

Vor diesem Hintergrund stechen vier prominente Unfälle in der Bergbau- sowie in der Textilindus-
trie hervor, welche als Ausgangspunkt von Kampagnen- oder Mobilisierungsnetzwerken angesehen
werden können. So führten die Fälle aus dem Energiesektor zwar zu transnationalen Diskursen,
doch wurde die Aufklärung und Regulierung weitestgehend durch die im Vergleich sehr starken
Akteure in den USA im nationalen Spektrum bearbeitet und führten eher in eine Debatte um die
Umweltverschmutzung. Die nun nachfolgenden chronologisch sortierten Beschreibungen der Fälle
aus der Bergbau- sowie Textilindustrie beruhen auf einer erweiterten selektiven Aufarbeitung.
Später erfolgte im Rahmen eines Gastaufenthaltes im ILO-Hauptquartier in Genf Anfang des
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Branche und Fall Kurzbeschreibung

Bergbau:
Pike-River-Mine in Greymouth, West Coast
Region, New Zealand (2010)

Explosion in der Kohlemine des Unternehmens Pike River Coal
mit Todesopfern. Verursacht durch Sicherheitsverstöße des Un-
ternehmens.

Upper Big Branch Kohlemine in Raleigh
County, West Virginia, USA (2010)

Explosion in der Kohlemine des Unternehmens Massey Ener-
gy mit Todesopfern. Verursacht durch Sicherheitsverstöße des
Unternehmens.

Eynez Maden Ocaǧı Kohlemine in Soma,
Manisa, Türkei (2014)

Explosion in der Kohlemine des Unternehmens Soma Kömür
İşletmeleri A.Ş. mit zahlreichen Todesopfern. Verursacht durch
Sicherheitsverstöße des Unternehmens.

Germano Minen Komplex in Mariana, Mi-
nas Gerais, Brasilien (2015)

Dammbruch eines Absetzbeckens im Germano Minen Komplex
des Unternehmens Samarco Mineração mit Todesopfern und
massiver Umweltverschmutzung. Verursacht durch Sicherheits-
verstöße des Unternehmens.

El Cerrejón Tagebau in Municipio, Alba-
nia, Barrancas y Hatonuevo, La Guajira,
Kolumbien (2017)

Erhöhte Unfallhäufigkeit im Jahr 2017 auf dem Kohle-Tagebau
mit Todesopfer. Verursacht durch fehlende Sicherheitsmaßnah-
men.

Energie:
Deepwater Horizon Bohrplattform im Golf
von Mexiko, USA (2010)

Explosion und Untergang der Bohrplattform des Unternehmens
Transocean mit Todesopfern. Verursacht durch fehlende Sicher-
heitsmaßnahmen.

Kleen Energy Systems, LLC Kraftwerk in
Middletown, Connecticut, USA (2010)

Explosion im Kraftwerk des Unternehmens Kleen Energy Sys-
tems, LLC mit Todesopfern. Verursacht durch Sicherheitsver-
stöße.

Textil:
That’s It Sportswear Ltd. Kleiderfabrik in
Dhaka, Distrikt Dhaka, Bangladesch (2010)

Brand in der Kleiderfabrik der Ha-meem Gruppe mit Todesop-
fern. Verursacht durch fehlende Sicherheitsmaßnahmen.

Garib & Garib Kleiderfabrik in Gazipur,
Distrikt Dhaka, Bangladesch (2010)

Brand in der Kleiderfabrik des Unternehmens Garib & Garib
mit Todesopfern. Verursacht durch Sicherheitsverstöße trotz
vorheriger Sicherheitsüberprüfungen.

Ali Enterprises Kleiderfabrik in Karachi,
Provinz Sindh, Pakistan (2012)

Brand in der Kleiderfabrik des Unternehmens Ali Enterprises
mit zahlreichen Todesopfern. Verursacht durch einen Brandan-
schlag und fehlende Sicherheitsvorkehrungen trotz angegebener
vorheriger Sicherheitsüberprüfungen.

Tazreen Kleiderfabrik in Dhaka, Distrikt
Dhaka, Bangladesch (2012)

Brand in der Kleiderfabrik des Unternehmens Tazreen mit
zahlreichen Todesopfern. Verursacht durch fehlende Sicherheits-
vorkehrungen trotz vorheriger Sicherheitsüberprüfungen.

Smart Export Garment Kleiderfabrik in
Dhaka, Distrikt Dhaka, Bangladesch (2013)

Brand in der Kleiderfabrik des Unternehmens Smart Export
Garment mit Todesopfern. Verursacht durch fehlende Sicher-
heitsvorkehrungen.

Rana Plaza Produktions und Dienstleis-
tungsgebäude in Sabhar, Distrikt Dhaka,
Bangladesch (2013)

Gebäudeeinsturz einer Kleiderfabrik und weiteren Dienstlei-
tungseinheiten mit zahlreichen Todesopfern. Verursacht durch
Sicherheitsverstöße trotz vorheriger Mängelberichte.

Tung Hai Kleiderfabrik in Dhaka, Distrikt
Dhaka, Bangladesch (2013)

Brand in der Kleiderfabrik des Unternehmens Tung Hai Swea-
ters Ltd. mit Todesopfern. Verursacht durch unzureichende
Sicherheitsvorkehrungen.

Wing Star Schuhfabrik in Phnom Penh,
Kambodscha (2013)

Einsturz der Decke der Schuhfabrik des Unternehmens Wing
Star mit Todesopfern. Verursacht durch unzureichende Sicher-
heitsvorkehrungen.

Matrix Sweaters Kleiderfabrik in Gazipur,
Distrikt Dhaka, Bangladesch (2016)

Brand in der Kleiderfabrik des Unternehmens Matrix Sweaters.
Verursacht durch Sicherheitsverstöße trotz vorheriger Mängel-
berichte.

Multifabs Kleiderfabrik in Dhaka, Distrikt
Dhaka, Bangladesch (2017)

Explosion in der Kleiderfabrik des Unternehmens Multifabs
Limited mit Todesopfern. Verursacht durch fehlende Sicher-
heitsvorkehrungen trotz vorheriger Mängelberichte.

Tab. 5: Prominente Industrielle Unglücke von 2010 bis 2017 auf der Basis der eigenen Recherche
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Jahres 2019 eine Überprüfung der ausgewählten Fälle sowie weiterer potenzieller Fälle mittels
zweier Fachgespräche mit einem „Occupational Safety and Health Specialist“ und einem Junior
Professional Officer aus dem Bereich „Inclusive Labour Markets, Labour Relations and Working
Conditions Branch“. Hierbei konzentrieren sich die ausgewählten Fälle in den nach Babones (2005)
und Chase-Dunn et al. (2000) eingeteilten geographischen Bereichen der Peripherie (Bangladesch,
Pakistan und Kolumbien) und Semi-Peripherie (Türkei). Die finale Fallauswahl wurde in der
Übersichtstabelle 6 zusammengefasst.

In diesem Rahmen ist zunächst der Brand in der Textilfabrik „Ali Enterprises“ im Jahr 2012 in
Pakistan zu nennen, bei dem über 250 Personen aufgrund der unzureichenden Sicherheitsvorkeh-
rungen verstarben. In diesem Kontext wurde eine Klage gegen das deutsche Textilunternehmen
KIK, welches in der Fabrik produzieren ließ, von pakistanischen Arbeiter*innen mit der Hilfe
von Menschenrechtsorganisationen eingereicht (CCC 2015; CCC 2012a; CCC 2012b; Theuws
et al. 2013, S. 17–19).76 Der zweite Fall bezieht sich auf die Mobilisierung um den Brand in
der „Tazreen“ Fabrik in Bangladesh und die damit verbundene OECD-Beschwerde durch einen
Parlamentarier einer deutschen Partei in der Zusammenarbeit mit Menschenrechtsorganisationen.
Diese Fabrik geriet ebenfalls im Jahr 2012 aufgrund unzureichender Sicherheitsbestimmungen
in Brand, welcher über 100 Todesopfer forderte (KfSK 2013a; KfSK 2013b). Der Ausschluss
des Falles „Rana Plaza“ erfolgte aufgrund der folgenden zwei Argumenten. Ersten ist der Fall
aufgrund seiner enormen Breite und der grenzüberschreitenden Klageverfahren in den USA und
Kanada interessant, doch hätten beide Verfahren bei einem potenziellen Erfolg der Sammelklage
bezüglich der Haftbarmachung für die Todesfälle und die Verletzten eine starke Auswirkung
auf den Fall „Tazreen“ sowie alle weiteren Fälle un Bangladesch gehabt. Denn ebenso waren
hier Unternehmen über ihre Zulieferer involviert und einige von ihnen hatten sich zuvor im
Rahmen von CSR-Verpflichtungen zur Sorgfaltspflicht in ihren Lieferketten bekannt. Vor diesem
Hintergrund muss eine adäquate Erfassung des Falles „Tazreen“ beide Klageverfahren ebenso
nachverfolgen, um Rückkopplungseffekte einzufangen. Zweitens wurde der Fall „Rana Plaza“
bereits stark beforscht (siehe Kap. 3.3). Einer weiteren wissenschaftlicher Aufarbeitung bedarf es
für eine adäquate Bewertung dieses Falles eher weniger.

Bezüglich der Bergbauindustrie lassen sich die folgenden jüngeren Unglücke nennen: So ist
zunächst der Grubenbrand in der Kohlemiene des Unternehmens Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.
im Jahr 2014 mit über 300 Todesopfern zu nennen, welcher eine große mediale Aufmerksamkeit
auf sich zog und ebenso einen massiven Aktivismus für Klageverfahren, die Ratifizierung der
ILO-Konvention 176 und die allgemeine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den türkischen
Minen zur Folge hatte. Dies führte im späteren Verlauf zur Ratifizierung der ILO-Konvention 176
und 167 (IndustriALL 2014; Salloum 2014; Peker 2014). Der Ausschluss der Fälle „Pike-River“
und „Upper Big Branch“ erfolgte aufgrund eben dieser Mobilisierung für eine Ratifizierung der
ILO-Konventionen, was einen interessanten Vergleichspunkt darstellt.

Drittens fällt ein weniger prominenter Fall der erhöhten Unfallhäufigkeit im Jahr 2017 auf dem
Kohle-Tagebau El Cerrejón von dem Joint Venture der Unternehmen BHP Billiton, Glencore
und Anglo American in Kolumbien und damit die verbundene Arbeitsrechtsmobilisierung in der
76Dieser Fall war bereits Gegenstand einer vorherig angefertigten Masterarbeit des Autors. Die Masterarbeit ging je-

doch der Frage nach, wie ein grenzüberschreitendes Aktivist*innen-Netzwerk im Kontext der Erwerbsregulierung
im Zeitverlauf konstruiert wird?
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Fallbezeichnung/Jahr Mediale Resonanz Aktivismus Ordnungsbildung

Textilsektor:
Ali Enterprises (2012) Stark in der Presse und

auf den Blogs der Akteu-
re in Deutschland, Ban-
gladesch, Pakistan, USA
und UK aufgearbeitet

Breite Kampagnen mit
Gewerkschaften und
NGOs, zivilgesellschaft-
licher Protest und ILO
Intervention

Schadensersatzklagen,
private Entschädi-
gungsverhandlungen
sowie Zahlungen und
angestrebte Rahmenab-
kommen

Tazreen (2012) Moderate mediale Aufar-
beitung in der Presse und
auf den Blogs der Akteu-
re in Deutschland, Ban-
gladesch, Pakistan, USA
und UK

Breite Kampagnen von
und zwischen Gewerk-
schaften, NGOs und Par-
teien, zivilgesellschaftli-
cher Protest und ILO In-
tervention

Schadensersatzklagen,
private Entschädigungs-
verhandlungen, etablier-
tes Rahmenabkommen,
politische Reformen und
OECD-Beschwerde

Bergbausektor:
Eynez Maden Ocaǧı (2014) Starke mediale Aufarbei-

tung in der Presse und
auf den Blogs der Akteu-
re in der Türkei und teil-
weise in Deutschland.

Zusammenarbeit von na-
tionalen mit internatio-
nalen Gewerkschaften in
Kampagnen und zivilge-
sellschaftlicher Protest

Klagen wegen fahrläs-
siger Tötung sowie
Ratifizierung der
ILO-Konvention für
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

El Cerrejón (2017) Moderate bis Schwache
mediale Aufarbeitung in
der Presse und auf Blogs.

Zusammenarbeit von na-
tionalen mit internatio-
nalen Gewerkschaften in
Kampagnen

Bestrebungen für ein In-
ternational Framework
Agreement

Tab. 6: Fallauswahl

Form einer Kampagne gegen Glencore auf. Dieser wird von Gewerkschaften und NGOs für die
Etablierung von besseren Arbeitsstandards genutzt (BHI 2018; IndustriALL 2018b; Süddeutsche
Zeitung 2018b; Zeit 2015; IndustriALL 2017a; IndustriALL 2017c; IndustriALL 2017b). Der Fall
„El Cerrejón“ ist im Vergleich durchaus weniger prominent und hatte dementsprechend auch
ein geringeres mediales Echo. Doch ist dieser Fall aufgrund der gezielten Fokussierung auf die
Arbeitsbedingen sowie der ersichtlichen Zusammenarbeit von NGOs und Gewerkschaften sehr
interessant. Eine Kombination von Faktoren, die der alternative Fall des Dammbruchs im „Germa-
no Minen Komplex“ nicht bietet, welcher zugleich stark vom Thema der Umweltverschmutzung
tangiert ist.

Bei der genaueren Betrachtung von Tab. 6 wird nochmals ersichtlich, dass sich die Fälle prägnant
anhand von drei Punkten unterscheiden. Diese Variation wurde im Sinne von Yin (2018), Patton
(2002), Palinkas et al. (2013) und Beach und Pedersen (2013) bewusst gewählt. So ist es genau
diese Variation der Fallauswahl, welche der vorliegenden Arbeit die Möglichkeit einer offenen
Vorgehensweise gibt, die es wiederum ermöglicht, der Streuung in Bezug auf das Ausmaß der
Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure sowie unterschiedliche Ordnungsbildungen gerecht
zu werden. So ist zunächst ersichtlich, dass eine unterschiedliche Dichte hinsichtlich enthaltener
erfolgreicher Koalitionen zwischen unterschiedlichsten Akteuren vorhanden ist. Dabei lässt sich
festhalten, dass es sich um zwei Weltregionen handelt, in denen das Feld der Regulierung
von Arbeit traditionell stärker gewerkschaftlich (Türkei, Kolumbien und Brasilien) oder durch
NGOs (Pakistan und Bangladesch) charakterisiert ist (Birelma 2018; Dünhaupt et al. 2019;
Guataquí Roa et al. 2011; Cuesta 2005; Zajak 2017a; Zajak und Henrichsen 2019). Zweitens
zeigen sich Unterschiede bezüglich des Ausmaßes einer medialen Resonanz und damit verbundener
Politisierung. Diese Konstellation könnte bspw. durch unterschiedliche gewählte Strategien der
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Akteure hinsichtlich der Einbindung der Medien vorhanden sein. Auffällig ist dabei, dass bereits
nach der ersten Aufarbeitung deutlich wird, dass die Fälle im Bergbau weniger stark im medialen
Diskurs verfolgt werden. Ebenso wird drittens deutlich, dass innerhalb der Fälle unterschiedliche
Vorbedingungen und Formen transnationaler Rechtsformen vorhanden sind. So zeigen sich in
der Textilindustrie Sicherheitssiegel für Fabriken, Beschwerdesysteme für Arbeiter*innen oder
internationale Rahmenabkommen. In der Bergbauindustrie hingehen finden sich eher weniger
internationale Rahmenabkommen und Beschwerdesysteme für Arbeiter*innen, welche durch
NGOs etabliert wurden. Vielmehr wird hier mittels gewerkschaftlichen Streiks und Kampagnen
an einzelne global agierende Unternehmen für International Framework Agreements appelliert
und auf bestehende internationale Standards verwiesen. Über die Auswahl von zurückliegenden
Startpunkten der Fälle ist eine retrospektive Aufarbeitung möglich, welche durch die damit
verbundene größere Datenmenge eine tiefere empirische Evidenz ermöglicht. Dabei muss in
Anbetracht des Volumens der gesamten Aufarbeitung der Fälle reflektiert werden, dass die
jeweiligen Zeitspannen zwischen dem Vorfall und dem jetzigen Zeitpunkt unterschiedlich sind. So
weisen alle fünf Fälle ein gewisses Maß an Kontinuität in der Verbindung zur Verdichtung von
Ordnungsbildungen auf, auch wenn diese über die jeweiligen Zeiträume unterschiedliche Erfolge
hatten.

Im Sinne des Argumentes der größtmöglichen Variation nach Palinkas et al. (2013) lässt sich
argumentieren, dass es gerade durch diese Variation möglich ist, ähnliche sowie unterschiedliche
Sequenzen in den jeweiligen wirksamen unsystematischen Mechanismen herauszuarbeiten und
darüber die jeweiligen Verläufe zu erklären. Dieser angestrebte Vergleich der Fälle lässt sich
als across-case Analyse bezeichnen. Für ein tiefgreifendes Verständnis der ausgewählten Fälle
ist ebenso ein within case Vergleich sinnvoll, welcher den zentralen Blickwinkel auf spezifische
Prozesse sowie Ereignisse innerhalb eines Falles legt (Palinkas et al. 2013, S. 533–534; Goertz
und Mahoney 2012, S. 87–99).

5.2 Datenbasis und Erhebungsmethoden

Auf Basis der in Kapitel 5.1 durchgeführten Fallauswahl lässt sich zunächst konstatieren, dass
die Beobachtungseinheiten für die jeweiligen aufgenommenen Fälle spezifiziert, begründet und
geeignete Datensorten ausgewählt werden müssen. Dazu wird zunächst kurz auf eine grundlegende
Einordnung von Datenquellen eingegangen. Aufbauend auf diesem Fundament wird auf die
Datentriangulation von Dokumenten und Expert*inneninterviews eingegangen (Kapitel 5.2.1
und 5.2.2). Vor dem Hintergrund der Ausführungen in Kapitel 3 und Kapitel 5.1 lassen sich
keine Anzeichen für angemessene bereits erhobene Datensätze zu den ausgewählten Fällen
finden. Für eine adäquate Bearbeitung der hier vorliegenden Fragestellung muss demnach
eine Primärerhebung für jeden einzelnen Fall durchgeführt werden. Diese wird im Folgenden
erläutert.77

77Im weiteren Verlauf wird in Anlehnung an Beach und Pedersen (2013) zwischen primären und sekundären
Quellen unterschieden werden. Erstere bezeichnen dabei Berichte von Zeug*innen eines Gegenstandes, welcher
für die jeweilige Untersuchung von Interesse ist. Dies können bspw. Interviews mit Zeitzeug*innen sein. Zweitere
beziehen sich auf Produkte, die auf primären Quellen basieren. Dies können zum Beispiel Zeitungsartikel sein.
In Anbetracht dessen wird ersichtlich, dass sich unterschiedliche Datentypen auf das Generalisierungsniveau
auswirken (Beach und Pedersen 2013, S. 132–133).
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5.2.1 Process-Generated-Data: Die Einbindung von
Dokumenten

Für eine adäquate Erfassung der Interaktion von Akteuren in Aktivisten-Netzwerken und deren
Einfluss auf die Verdichtungsprozesse neu entstehender Ordnungsbildungen muss ein passender
erhebungsmethodischer Zugriff erfolgen. So ist zunächst zu konstatieren, dass nicht jeder Datentyp
zu einer adäquaten Antwort auf jede theoretische Frage beitragen kann. So liegt der Fokus der hier
vorliegenden Studie auf einem Prozess. Für die Betrachtung eines Prozesses eignet sich besonders
der Datentyp der process-generated-data (Baur 2009b, S. 12–14; Rokkan 1976, S. 454). Der
Prototyp dieser Datensorte bezieht sich auf Zeitungen und kontinuierlich erscheinende Dokumente.
Im Gegensatz zum Datentyp des Interviews ist hier ein sehr detaillierter Zugang zu historischen
Prozessen möglich (Baur 2009b, S. 18; Beach und Pedersen 2013, S. 132–133). Anders als bei
einem Zugang über Interviews besteht hier nicht das Problem, Interviewpartner*innen einem
gezielten Stimulus auszusetzen, welcher sie zur Reminiszenz zwingt. So muss nicht sichergestellt
werden, dass eine ausreichende Erinnerung vorhanden ist, die ebenso angemessen geäußert
werden kann (Baur 2009a, S. 28–29). Trotz dieser Vorteile von process-generated-data, sind
auch einige negative Aspekte dieses Datentyps zu nennen. So besteht die Möglichkeit, dass die
Verfasser*innen der Dokumente selbst Sachverhalte bewusst falsch, beschönigend oder mit einer
Betonung bestimmter Aspekte darstellen. Ihre jeweiligen Ziele sind in den meisten Fällen für
die forschende Personen nicht rekonstruierbar. Diese Gefahr besteht bei elicited-data Formen
wie einem Interview ebenso, doch kann hier bei spezifischer Unsicherheit nachgefragt werden
oder es können weitere Interviews zum Sample ergänzt werden (Baur 2009b, S. 13–14, 15–16,
18; Bick und Müller 1984, S. 247). Aufgrund dessen sollte bei der Erhebung von Zeitungen
immer eine Auswahl hochwertiger Quellen aus unterschiedlichen geographischen und politischen
Ausrichtungen erfolgen und eine ausreichende Datenmenge garantiert sein, damit mögliche
Ungereimtheiten in einzelnen Darstellungen auffallen und reflektiert werden können (Barranco
und Wisler 1999, S. 305, 318–320).

Vor dem obigen Hintergrund wird für die hier angestrebte longitudinale Analyse eine Datentrian-
gulation aus process-generated-data und elicited-data in zwei Schritten und jeweils drei Phasen
durchgeführt.78

In der ersten Phase wurden sekundäre Quellen in der Form von Zeitungsartikeln erhoben.
Ausschlaggebend für die Auswahl der jeweiligen Tageszeitungen waren die folgenden sieben
Bedingungen: Erstens war es von grundlegender Bedeutung, Tageszeitungen in die Analyse
mitaufzunehmen, welche ihre Wiege in den Nationen der jeweiligen ausgewählten Industrieun-
glücke haben. Hierdurch konnte ein ausreichender Fokus auf die ausgewählten Fälle sichergestellt
werden. Somit wurden Zeitungen mit einem monatlichen oder wöchentlichen Rhythmus ausge-
schlossen, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten und tagesaktuelle Entwicklungen besser
nachvollziehen zu können. Ebenso wurde hier das Problem von eventuell aufkommenden Lücken
in der Berichterstattung entgegnet und eine ausreichende Varianz für jedes zu betrachtende Jahr
sichergestellt. Zweitens wurde für die vorab recherchierten Klageverfahren im Zusammenhang
mit Arbeitsrechten und den jeweiligen Industrieunglücken mindestens eine Tageszeitung aus den
78Die Möglichkeit einer Fragebogenerhebung wurde aufgrund der fehlenden Möglichkeit von immanenten Nachfra-

gen verworfen. Diese Option wäre bei der Erhebung mittels Fragebögen an Expert*innen lediglich in einer
Nacherhebung möglich gewesen.
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Nationen in das Sample aufgenommen werden, in denen das Klageverfahren stattfindet. Demnach
konnte eine genauere Verfolgung der Diskussion und Entwicklung der Klageverfahren generiert
werden. Für die Abdeckung der geografischen Bezugsräume in denen die jeweiligen industriellen
Unglücke stattgefunden haben, wurden möglichst zwei Tageszeitungen mit unterschiedlicher
politischer Ausrichtung in das Sample aufgenommen. Drittens war für die Aufnahme in das
Sample ein überregionaler sowie übernationaler Charakter erforderlich. Eine weiteres Kriterium
war, dass jeder Artikel ein Datum aufweisen muss, da ansonsten keine adäquate Analyse im
Längsschnitt möglich ist. Das fünfte Kriterium bezog sich auf die verwendete Sprache. Hier
beschränkte sich die Auswahl auf die englische, deutsche und spanische Berichterstattung. Dabei
mussten spanischsprachige Zeitungen, Blogs und Dokumente aufgenommen werden, da das
Datenvolumen für den Fall in Kolumbien ansonsten zu gering gewesen wäre. Dies galt für den Fall
in der Türkei nicht, da hier die zwei wichtigsten Zeitungen sowie die meisten Akteure englische
Versionen ihrer Zeitungen, Blogs und Dokumente anbieten.79 Ein zwingendes sechstes Kriterium
war, dass die Zeitungen ein weitestgehend frei zugängliches und durchsuchbares Online-Archiv
haben mussten, um aufgenommen zu werden. Das letzte Kriterium bezieht sich auf den Charakter
eines gesellschaftlichens Leitmedium, welcher gegeben sein musste, ähnlich wie bei Barranco und
Wisler (1999) und Leifeld (2016a) sowie Haunss und Kohlmorgen (2010).

Auch wenn die politische Ausrichtung der Zeitungen in der Auswertung keine große Relevanz
zugestanden wurde, da keine Meinungen der Journalist*innen bzw. der Redaktion von Interesse
waren, wurde versucht, einen Ausgleich zwischen den politischen Ausrichtungen zu erreichen.
Dies schließt an die Argumentation an, dass die Verfasser*innen der Texte in der Verbindung mit
dem jeweiligen Renommee der Zeitung die Macht besitzen, Sachverhalte mit ihrer Darstellung zu
verzerren. Deshalb wurden, wenn die Möglichkeit bestand, ganz bewusst Zeitungen aus unter-
schiedlichen Nationen mit verschiedenen politischen Ausrichtungen, wie es Barranco und Wisler
(1999) vorschlagen, aufgenommen (Barranco und Wisler 1999, S. 305, 318–320). Dieses Verfahren
diente ebenso dazu, Verzerrungen oder das bewusste Auslassen von Entitäten, Geschehnissen
und weiteren Informationen auszugleichen.80 81

Aufgrund der obigen Einschränkungen und Kriterien wurden folgende englischsprachige Zeitungen
in das Sample für den primären Zugriff auf die Fälle in der Textilindustrie mitaufgenommen:
Die Dawn (Pakistan) sowie die The Daily Star (Bangladesch) für einen direkten Zugriff auf
die Berichterstattung hinsichtlich der Unglücksorte. Für den primären Zugriff auf die Fälle
in der Bergbauindustrie wurden wiederum die folgenden Tageszeitungen aufgenommen: Die
Hürriyet Daily News (Türkei), Daily Sabah (Türkei), El Tiempo (Kolumbien) und die El Heraldo
(Kolumbien). Für einen adäquaten Fokus auf die prominent hervorstechenden Klagen im Ausland
79Der Punkt der sprachlichen Einschränkung des Autors führt zu einer analytischen Grenze der vorliegenden

Dissertation. Diese bezieht sich auf eine weitestgehend westlich geprägte Sichtweise bezogen auf den zu
untersuchenden Gegenstand, da die aufgenommenen Tageszeitungen aus Bangladesch und Pakistan beide aus
der Kolonialherrschaft der Briten entstanden sind. Aufgrund dessen ist eine politische Prägung diesbezüglich
zu erwarten und zu reflektieren. Bei kulturellen Schwierigkeiten oder Übersetzungsproblemen wurden Person,
die eine bestimmte Sprache als Erstsprache beherrschten, zur Hilfe herangezogen.

80Die Datenerhebung schloss keine Daten aus den dazugehörigen Kommentarfunktionen mit ein, wie es Leifeld
(2016a) und Koopmans und Statham (1999) für Projekte vorschlagen, welche nicht auf Leser*innen und
Reporter*innen als Akteure gerichtet sind.

81Verzerrungen von Daten sind innerhalb der empirischen Sozialforschung und ebenso in der qualitativ-
interpretativen Sozialforschung ein gängiges Problem. Dies zeigt sich bspw. in dem Attitude vs. Action Problem,
welches darlegt, dass Einstellungen zu spezifischen Sachverhalten meist weit vom konkreten Handeln entfernt
liegen (LaPiere 1934).
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Zeitung Primärziel Ausrichtung

Deutschland:
− Die Süddeutsche (Deutsch) Klage im Fall Ali Enterprises Freiheitlich, demokratisch und libe-

ral
Kanada:
− Toronto Star (Englisch) Klage im Fall Rana Plaza Liberal
Bangladesch:
− The Daily Star (Englisch) Tazreen und Rana Plaza Liberal
Pakistan:
− DAWN (Englisch) Ali Enterprises Liberal
Türkei:
− Daily Sabah (Englisch) Eynez Maden Ocaǧı Konservativ bis Rechts
− Hürriyet Daily News (Englisch) Eynez Maden Ocaǧı Säkular, liberal bis linksliberal
USA:
− The New York Times (Englisch) Allgemein ergänzend Liberal
Kolumbien:
− El Heraldo (Spanisch) El Cerrejón Liberal
− El Tiempo (Spanisch) El Cerrejón Mitte bis Konservative Mitte

Tab. 7: Beobachtungseinheit: Auswahl der Zeitungen mit Nation der Veröffentlichung, Sprache,
Primärziel und politischer Ausrichtung

gegen KIK in Deutschland, Walmart in den USA und Loblaw in Kanada wurden die Tages-
zeitungen Süddeutsche Zeitung (Deutschland), The New York Times (USA) sowie die Toronto
Star (Kanada) aufgenommen. Jede der genannten Zeitungen wurden neben ihren Primärerhe-
bungsziel ebenso für die anderen Fälle herangezogen. Dabei verdeutlicht sich in Anbetracht der
Tab. 7 eine erhöhte Auswahl von eher liberalen Zeitungen. Der Grund dafür liegt auch darin
begründet, dass eher liberale Zeitungen über progressiv agierende Akteure und Klageverfahren
berichten.

Die Suche nach relevanten Artikeln mit Bezug zur Thematik wurde durch die Suche mit einem
grundlegenden Suchstring umgesetzt. Dieser fügte sich aus drei Begriffen zusammen: Name
des Unglückes, Ort/Nation und hauptverantwortliches Unternehmen. Dabei wurde eine Wild-
card verwendet, um mögliche Wortkombinationen einzuschließen. Dies lässt sich für den Fall
„Ali Enterprises“ in dem Suchstring „Ali Enterprise* PK* KIK*“ verdeutlichen, der das Fun-
dament der Suche bildete. Dieser sehr offene String führte zu zahlreichen Ergebnissen und
wurde zur Überprüfung und Konkretisierung auf die jeweiligen Suchoptionen in den Archiven
angepasst.82

Aufgrund dessen werden in der zweiten Phase, aufbauend auf der ersten Analyse der Zeitungsar-
tikel, relevante Pressemitteilungen und Blogeinträge der enthaltenen prominenten Akteure im
jeweiligen Fall erhoben.83 Ausgehend von dem Gedanken, dass die involvierten Akteure selbst
Daten auf ihren eigenen Plattformen in und für den gesellschaftlichen Diskurs produzieren,
werden diese „ungefilterten“ Daten in die Erhebung mitaufgenommen. Dieses Vorgehen schließt
an die Argumentation nach Fisher et al. (2013) an, welche diese Form der Daten für direkte
82Bei weniger zufriedenstellenden Suchergebnissen wurde jeder Artikel in den Zeitungen, in denen ein angrenzender

Begriff vorkam, händisch sortiert und analysiert. Für eine Kontrolle wurde die jeweilige Internetseite der
Tageszeitungen mittels der Suchmaschine Google und dem Suchbefehl plus Suchstring „site:“ angewendet.

83Akteure, welche lediglich vereinzelt im Diskurs aufkommen und auf ihrer Internetpräsenz kaum Artikel und
Blogeinträge zum jeweiligen Fall aufwiesen, wurden aus dem Sample ausgeschlossen.
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Berichte aus einem politischen Kongress gegen Sekundärmedien ins Feld führen (Fisher et al.
2013, S. 74). Akteure, welche in den Daten der zweiten Phase aufgekommen sind, wurden
nachfolgend in die Analyse mitaufgenommen und ihre Relevanz für den Fall wurde geprüft.
Dieses Vorgehen orientierte sich an dem methodischen Design von Haunss und Kohlmorgen
(2010), welche ebenfalls relevante Akteure auf dem Fundament einer vorherigen Analyse von
process-generated-data (Zeitungsartikeln) ermitteln. Aufgrund des hier vorliegenden Fokus auf
die Erweiterung der Datenbasis der Dokumente werden, anders als bei Haunss und Kohlmorgen
(2010), keine Fragebögen an die Akteure verschickt. Alternativ erfolgt, in Anlehnung an Diesner
und Carley (2010), ein Zugriff auf deren Präsenzen im Internet, um das Aktivisten-Netzwerk aus
der Erweiterung der Datenspuren zu eruieren (Diesner und Carley 2010, S. 508–509). Darüber
hinaus erfolgte eine ergänzende Überprüfung von Akteuren, welche bis dahin nicht in dem
Diskurs aufgekommen sind, aber im Rückgriff auf die Forschungsliteratur zu erwarten gewesen
wären.

In der dritten Phase wurden, ebenfalls auf der Grundlage der vorherigen Analyse, als rele-
vant erachtete frei zugängliche Dokumente von den involvierten Akteuren erhoben. So war es
für das Verständnis des jeweiligen Kontextes durchaus relevant, spezifische Akten, Protokolle,
Prozessdarstellungen, Meinungsberichte, Abkommen sowie Geschäftsunterlagen als ergänzende
Kontextinformationen miteinzubeziehen. Hierdurch war es möglich, einen breiteren und ausdiffe-
renzierteren Blick auf die jeweiligen ausgewählten Fälle zu bekommen.84

Somit wurden insgesamt 573 Artikel erhoben und in den DNA zur Analyse der Diskursnetz-
werke und der Prozessverfolgung eingepflegt. Darüber hinaus wurden insgesamt 94 ergänzende
Dokumente (Fallstudienstudien von NGOs, Fallbeschreibungen, verschriftlichte Ordnungsbildun-
gen und Prozessdarstellungen) erhoben, die zusätzlich in die Auswertung des Process-Tracings
eingegangen sind.

So wurden für den Fall „El Cerrejòn“ 76 Artikel eingepflegt in den DNA und 3 zusätzliche
Dokumente in das Process-Tracing aufgenommen. Für die Analyse des Falles „Eynez Maden
Ocaǧı“ wurden 102, Artikel in den DNA eingepflegt und zusätzliche 16 Dokumente flossen in das
Process-Tracing ein. Bezüglich des Falles „Tazreen“ wurden 157 Artikel mit dem DNA analysiert
und zusätzliche 40 Dokumente flossen ergänzend in das Process-Tracings ein. Für den Fall „Ali
Enterprises“ wurden insgesamt 238 Artikel in den DNA eingepflegt und zusätzliche 35 ergänzende
Dokumente flossen in das Process-Tracing ein.

5.2.2 Elicited-Data: Die Einbindung von
Expert*inneninterviews

Aufgrund der Limitationen nicht reaktiver process-generated-data, dass Nachfragen zu bestimmten
Aspekten nicht gestellt werden können, erfolgte ein zweiter Schritt der Datenerhebung von
elicited-data in der Form von Expert*inneninterviews (Baur 2009b, S. 13–15). Die Auswahl dieser
84Nach der Identifizierung der Dokumente in den drei Phasen erfolgte eine Archivierung der Daten als xml-Datei

des Java-Programmes DNA. Bei diesem Vorgehen wurde bei jedem Dokument der Originaltitel, das Datum
und die URL-Quelle gespeichert. Auf dieser Grundlage wurden für jeden Fall die involvierten Akteure und
der jeweilige Eintritt in den Diskurs ermittelt. Dokumente der dritten Phase wurden gesondert als PDF oder
Word-Dokument gespeichert.
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Organisation, Kürzel und Rolle Primär- und Sekundärziel Sprache und Art

IGM:
− E_IGM_PRE1_DE (Jurist*in) Entwicklungspretest und Pre-Test Deutsch, face-to-face
− E_IGM_PRE2_DE (Jurist*in) Abschlusspretest und Pre-Test Deutsch, Telefongespräch
− E_IGM1_DE (Vorstandsverwal-
tung)

Ali Enterprises und weiterer Textil-
sektor

Deutsch, Telefoninterview

− E_IGM2_DE (Gewerkschaftssekre-
tär*in)

Eynez Maden Ocaǧı und weiterer
Bergbausektor

Deutsch, face-to-face

DGB:
− E_DGB_DE (Referatsleiter*in) Ali Enterprises und weiterer Textil-

sektor
Deutsch, Telefoninterview

NTUF:
− E_NTUF_PK (Gewerkschaftssekre-
tär*in)

Ali Enterprises und weiterer Textil-
sektor

Englisch,
WhatsApp-Telefoninterview

IndustriALL:
− E_IndustriALL1_CHE (Abteilungs-
leiter*in)

Tazreen und weiterer Textilsektor Englisch,
Skype-Videointerview

− E_IndustriALL2_CHE (Abteilungs-
leiter*in)

Eynez Maden Ocaǧı und weiterer
Bergbausektor

Englisch,
Facetime-Videointerview

ILO:
− E_ILO1_DE (Direktor*in) Ali Enterprises und weiterer Textil-

sektor
Deutsch, Telefoninterview

− E_ILO2_CHE (Professional Officer) Fallübergreifend Englisch,
Skype-Videointerview

ECCHR:
− E_ECCHR_DE (Jurist*in) Textilfälle Deutsch, Telefoninterview
Rochon Genova LLP:
− E_RG_CAN (Jurist*in) Rana Plaza und Tazreen Englisch,

Skype-Videointerview
CCC:
− E_CCC_DE (Abteilungsleiter*in) Ali Enterprises weiterer Textilsektor Deutsch, Telefoninterview
Sintracarbón:
− E_Sintracarbon_COL (Vorsitzende) El Cerrejòn Spanisch,

Skype-Videointerview
CETIM:
− E_CETIM_CHE (Mitarbeiter*in) El Cerrejòn und weiterer Bergbau-

sektor
Englisch,
Skype-Videointerview

IGBCE:
− E_IGBCE_DE (Abteilungsleiter*in) Eynez Maden Ocaǧı und weiterer

Bergbausektor
Deutsch, Telefoninterview

DİSK:
− E_Disk_TR (Abteilungsleiter*in) Eynez Maden Ocaǧı und weiterer

Bergbausektor
Englisch,
Skype-Videointerview

Geulen & Klinger:
− E_GK_DE (Jurist*in) Ali Enterprises und weiterer Textil-

sektor
Deutsch, Telefoninterview

Stiftung ACT:
− E_ACT_DE (Programm-
Manager*in)

Tazreen und weiterer Textilsektor Deutsch, Telefoninterview

A&C:
− E_AC_IT (Jurist*in) Ali Enterprises und weiterer Textil-

sektor
Englisch,
Skype-Videointerview

Tab. 8: Beobachtungseinheit: Auswahl der Expert*inneninterviews mit Organisation, Primär-
und Sekundärziel sowie Sprache
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Datenform bezieht sich auf zwei Aspekte, welche sie maßgeblich von anderen Interviewformen
unterscheidet (Bogner und Menz 2009, S. 73; Meuser und Nagel 1991, S. 445–448, 131–135;
Kaiser 2014, S. 41–44, 131–135): Erstens ist das Wissen der jeweiligen Expert*innen in der
Verbindung mit ihren normativen Überzeugungen für die hier vorliegende Untersuchung relevant,
denn diese normativen Überzeugungen in der Verbindung mit der Machtstellung der jeweiligen
Expert*innen eröffnen die Möglichkeit, dass ihre Handlungsorientierungen die Praxis einer
Organisation maßgeblich steuern und beeinflussen. Zweitens haben Expert*innen ein konkretes
detailliertes Wissen über Prozesse und vorherrschende Ansichten in ihrem jeweiligen beruflichen
Handlungsfeld, was oft auch als Deutungswissen beschrieben wird. Somit besteht ihr Wissen zum
einen aus systemischem Fachwissen und zum anderen aus einer Wissensform, die sich auf den
Charakter des jeweiligen Praxisfeldes bezieht (Bogner und Menz 2009, S. 73; Meuser und Nagel
1991, S. 445–448, 131–135; Kaiser 2014, S. 41–44, 131–135).

Für eine angemessene Fokussierung der hier angestrebten Analyse der Wissensstrukturen, die die
unterschiedlichen Akteure aufweisen und die neu entstandenen Ordnungsbildungen formen, ist
diese Datenform als Erweiterung der vorherigen Daten aufgrund der Möglichkeit Nachfragen zu
stellen von hoher Relevanz. Mittels dieser zusätzlichen Erhebung einer zweiten Datenform ist
es möglich, den Nachteil der Datenform der process-generated-data auszugleichen und eventuell
aufkommende Interpretationsfehler aufzudecken. So bestand die Problematik, dass die erhobenen
Dokumente eventuelle nicht jegliche relevante Akteure enthielten. Über den Zugang zu den
Expert*innen ermöglichte die reaktive Form der Datenerhebung die Nachfrage nach weiteren
involvierten und relevanten Akteuren. Bei Ergänzungen seitens der Expert*innen wurden die
Akteure in das Sampling der Dokumentenerhebung aufgenommen.

Für die Aufnahme in das hier vorliegende Sampling der Expert*inneninterviews mussten das
Kriterium der Relevanz für die vorliegende Untersuchung erfüllt sein. Demnach wurden lediglich
Personen für ein Interview angefragt, welche zuvor in der Analyse in Erscheinung getreten sind
oder von der jeweilig angefragten Organisation als Expert*in in diesem Bereich ausgewiesen wurde.
Die Hierarchiestufe der jeweiligen Person musste ein angemessenes Niveau des Verhältnisses
von Wirkungsmacht und Fachwissen erreichen (Bogner und Menz 2009, S. 9–26; Kaiser 2014,
S. 35–46).

Da in der vorliegenden Arbeit die Lebenswelt und weitere teils ethnografische Elemente nicht von
Interesse sind, wurde für die Erhebung der Interviews die Form des Telefoninterviews und des
Skype-Videointerviews ausgewählt. Dabei wurde die Möglichkeit eines face-to-face Interviews nicht
ausgeschlossen. Falls die Möglichkeit bestand, wurden vorab kurze Gespräche mit Organisation-
mitgliedern geführt, um die oder den richten Expert*in auszuwählen.85

In einer ersten Erhebungsphase wurde im Jahr 2018 für einen Pre-Test in Anlehnung an Kaiser
(2014), Converse und Presser (1986) und Schnell (2012) ein zweistufiger Pre-Test durchgeführt.
85Die erhobenen Audio-Daten wurden digital gesichert und in Anlehnung an Kaiser (2014) im genauen Wortlaut und

mit Pausen (ein Punkt für eine kurze Pause und drei Punkte für eine lange Pause) transkribiert. Sprecherüber-
lappungen und parasprachliche Äußerungen wurden aufgrund der nicht geplanten Irritations-Kontrollanalyse
nicht transkribiert. Es wurde keine grammatikalische Korrektur vorgenommen, jedoch weitestgehend korrekte
Rechtschreibung mit durchgängiger Kleinschreibung verwendet. Ebenso wurden die Daten anonymisiert und für
Dritte unzugänglich aufbewahrt. In das Transkript wurden Fragen (kursiv) sowie die jeweiligen Antworten mit
der Kennzeichnung „Interviewer“ dargestellt. Die interviewte Person wurde mit einem Kürzel gekennzeichnet,
dass die Organisation sowie die nationale Herkunft der Organisation angibt. Undeutliche Passagen wurden mit
unv. gekennzeichnet (Kaiser 2014, S. 98).
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Dieser besteht aus einem Entwicklungspretest und einem Abschlusspretest zur Verbesserung
und Reflexion der entworfenen Leitfäden. Zunächst wurden Anfragen an als relevant ermittelte
Organisationen mit dem Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit per E-Mail gesendet.86

Nachfolgend wurden kurze Gespräche mit Organisationmitgliedern geführt, um die oder den
richtigen Experten*in auszuwählen. Für die Durchführung des Entwicklungspretest wurde ein
participating pretest im Sinne von Converse und Presser (1986) und Schnell (2012) in der Form
eines nicht aufgezeichneten Gespräches durchgeführt, um unverständliche oder missverständ-
liche Elemente im Leitfaden zu identifizieren (Converse und Presser 1986, S. 52–54; Schnell
2012, S. 142).87 Basierend auf den Ergebnissen dieses Tests erfolgte eine Überarbeitung des
grundlegenden Leitfadens, welcher in einem Abschlusspretest nochmals einer Prüfung unterzogen
wurde. Das für den Abschlusspretest durchgeführte Interview wurde transkribiert und mit der
Betreuung der vorliegenden Arbeit besprochen.88 Auf dieser Grundlage wurde der Leitfaden und
das Frageverhalten des Interviewers angepasst. Die konkreten Ergebnisse des Pre-Tests können
im Anhang eingesehen werden.

Die zweite Phase der Erhebung der Expert*inneninterviews diente der Haupterhebung der Inter-
viewdaten. Anhand der Auswertung der Dokumente und des zuvor erfolgten Pre-Tests wurden
Organisationen oder Expert*innen, welche in den jeweiligen betrachteten Mobilisierungen aktiv
waren, ermittelt und per E-Mail, SMS, LinkedIn oder Whatsapp für ein Interview angefragt.
Dabei wurde ein Snowballsampling integriert; so wurden weitere relevante Ansprechpartner*innen
ermittelt und angefragt. Das Ziel war es, mindestens zwei Expert*innen pro ausgewähltem Fall
zu interviewen, welche nicht von derselben Organisation stammen und eine möglichst unterschied-
liche Sichtweise hinsichtlich einer Regulierung aufweisen. Auf dieser Grundlage wurden nach dem
Pre-Test zwischen 2019 und 2021 insgesamt 16 Expert*inneninterviews erhoben. Hiervon wurden
zwei Interviews aufgrund von Bedenken bezüglich sehr sensitiver Erzählungen der Interviewpart-
ner*innen nur über die Option handschriftlicher Notizen aufgezeichnet und nicht transkribiert.
Zur Ergänzung wurden zwei Expert*inneninterviews aus einer früheren Forschungsarbeit des
Autors zum selbigen Themengebiet einer Sekundäranalyse unterzogen. Somit wurden insgesamt
20 Interviews ausgewertet. Eine Übersicht findet sich in Tab. 8.

5.3 Auswertungsmethoden

Wie bereits in Kapitel 3.7 verdeutlicht wurde, fokussiert die vorliegende Dissertation Erkenntnis-
ziele der Erforschung von Interaktionen, Mechanismen, Wissensstrukturen und lebensweltlichen
Vorstellungen von Akteuren. Diese Vielschichtigkeit lässt sich in einer adäquaten Tiefe mit einem
Mixed-Methods-Design bearbeiten. Dieses weist eine Flexibilität auf und bietet zugleich die
Möglichkeit, während des Forschungsprozesses modifiziert zu werden, um die angesprochenen
Erkenntnisziele hinreichend zu erfassen. Aufgrund dessen wurden im Sinne eines konvergenten
Forschungsdesigns quantitative (absolute Häufigkeiten und Akteurs-Kongruenznetzwerke) und
qualitative Analysen (Expert*inneninterviews und qualitative Netzwerkdaten) ähnlich zu dem
86Bei einer dreimaligen nicht erfolgreichen Kontaktierung wurden keine weiteren Kontaktversuche unternommen.
87Jurist*in mit Promotion mit Tätigkeit bei einem Vorstand einer deutschen Gewerkschaft sowie Mitglied im

Aufsichtsrat eines deutschen börsennotierten Unternehmens.
88Rechtsanwalt*in mit Tätigkeit bei einer bundesländerübergreifenden Rechtsabteilung einer deutschen Gewerk-

schaft.
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Mixed-Methods-Idealtypus des convergent desgin nach Creswell und Plano Clark (2018) parallel
durchgeführt. Innerhalb dieses Designs kommt beiden genannten Strängen dieselbe Priorität zu
und eine Zusammenführung erfolgt erst im Rahmen der Interpretation. Eben dieses Vorgehen
ermöglicht, das erörterte komplexe Erkenntnisinteresse mittels unterschiedlicher aber ebenso
komplementärer Datentypen sowie Auswertungsverfahren zu untersuchen (Creswell und Pla-
no Clark 2018, S. 65–77; Kuckartz 2014, S. 87, 71–76). Begleitend zur textuell dargestellten
Erläuterung dient Abb. 5.3.3 als vereinfachte visuelle Unterstützung zur Erfassung des Desgins
und der Auswertungsschritte.

Bezüglich der Auswahl miteinander harmonierender Auswertungsverfahren zur Datenanalyse in
einem Mixed-Methods-Design merkt Kuckartz (2014) an, dass mittels einer Inhaltsanalyse ebenso
quantitative Elemente in der Analyse zur Anwendung kommen können und eine gewisse Flexibili-
tät im Verfahren selbst besteht (Kuckartz 2014, S. 87, 100–113). Daher ist es nicht verwunderlich,
dass ebenso Baur (2009b) anmerkt, dass bei einer Prozessanalyse, wie sie hier durchgeführt wird,
speziell mit weniger stark strukturiert vorliegenden Daten, ein modifizierbares inhaltsanalytisches
Auswertungsverfahren oft die prominente Wahl ist (Baur 2009b, S. 20). Vor diesem Hintergrund
wurden explizit Auswertungsverfahren verwendet, welche eine inhaltsanalytische Form des Co-
dierens sowie eine Integration statistischer Elemente erlauben – ähnlich zu dem Verfahren der
strukturierenden Inhaltsanalyse im Sinne von Kuckartz (2018).89

So bedient sich die vorliegende Dissertation unterschiedlicher aber komplementärer Verfahren,
bestehend aus der methodisch-analytischen Forschungsstrategie eines Process-Tracing zur Erfas-
sung von Prozessen in der Kombination mit einer inhaltsanalytischen Diskursnetzwerkanalyse,
um Netzwerke im Querschnitt zu erfassen, sowie der ergänzenden Analysestrategie des Temporal
Bracketing für die Einteilung von Perioden, welche eine adäquate Übersicht und die Fokussierung
von spezifischen Elementen innerhalb eines Falles ermöglicht. In diesem Zusammenhang dient
der theoretische Rahmen, welcher in Kapitel 4 vorgestellt wurde, zunächst als „heuristisches
Mittel“. Folglich soll dieser den Forschungsprozess, wie in einem qualitativen Forschungspara-
digma üblich, nicht einengen und ein alleiniges deduktives Vorgehen begründen (Noetzel 2009,
S. 50).90 Im Folgenden werden die oben genannten Methoden vorgestellt, erläutert und deren
Anknüpfungspunkte werden verdeutlicht (Kapitel 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3).91

89Bei der Lektüre von Kuckartz (2018) sowie Schreier (2014) wird ersichtlich, dass in einem qualitativen inhalts-
analytischen Vorgehen hermeneutische Elemente nicht ausgeschlossen sind. So sind diese bspw. in den drei von
Kuckartz identifizierten unterschiedlichen Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse in unterschiedlicher Weise
präsent (Schreier 2014, 2, 4–19; Kuckartz 2018, S. 15–27).

90Für die Auswertung der inhaltsanalytischen Diskursnetzwerkanalyse wurde die Software Discourse Network
Analyzer (DNA) verwendet (Leifeld 2013a). Dabei wurde die Strategie einer visuellen Darstellung von Diskurs-
netzwerken durch die Java Anwendung Visone realisiert (visone team 2017). Die weitere kategorienbasierte
Auswertung sowie Teile der Transkription wurde mithilfe der Software MAXQDA Analytics Pro durchgeführt
(VERBI Software 2019). Zuvor wurden die meisten Interviews durch NVivo Transcription automatisch transkri-
biert (QSR International 2022). Bestimmte besonders wichtige Interviewstellen wurden nachfolgen per Hand
transkribiert und in MAXQDA nachbearbeitet.

91Eine dezidierte Beschreibung der Prozesse des Codierens findet sich im Appendix. Kontroverse Stellen sowie
die Zwischenergebnisse wurden in einem begleitenden Kolloquium sowie mit der Betreuerin der Dissertation
diskutiert. Im Sinne des doppelten Bruchs wurden Ansätze des erkenntnistheoretischen Vorschlags von Bourdieu
integriert. Folglich wurde mit dem theoretischen Modell mit der Alltagssprache gebrochen und eine sog.
Spontansoziologie vermieden. Innerhalb des analytischen Prozesses wurde versucht, wissenschaftliche Objektivität
anzustreben und eigene Vorurteile zu vernachlässigen. Ebenso wurde versucht, nach jeder Phase der Analyse
die eigene Position zu reflektieren (Bourdieu et al. 1991, S. 15–36, 79–89).
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5.3.1 Process-Tracing: Die Mechanismen im Prozess verfolgen

Die vorliegende Arbeit verfolgt den Anspruch, die vier ausgewählten Fälle jeweils über mehrere
Jahre zu begleiten und ihren Verlauf aufzuarbeiten sowie nachzuverfolgen. Vor diesem Hintergrund
eignet sich in Anbetracht der unterschiedlichen Zeitpunkte des Beginns der Fälle eine Analyse
in einer chronologischen Reihenfolge. Dieses Vorgehen erlaubt es zum einen, die Entwicklungen
unterschiedlicher Strategien und Einflüsse in den Fällen zu analysieren. Zum anderen werden eben
durch dieses Vorgehen evtl. gleichzeitig aufkommende Konzepte in der Argumentation ersichtlich
und letztlich wirksame Mechanismen über die Fälle hinweg deutlich. Diesbezüglich eignet sich eine
Rahmung durch ein basales methodisches Verfahren, dass in der Lage ist, qualitative Datenformen
über einen langen Zeitraum hinweg zu erfassen und diesen gerecht zu werden. Im Rückgriff
auf ähnlich gelagerte Forschungsprojekte zu transnationalem Forschungsgegenständen erweist
sich die Methode des Process-Tracing als besonders fruchtbar (Alfinito Vieira und Quack 2016;
Alfinito Vieira 2016; Kryst 2017; Zajak 2012).92

Grundlegend werden mit dem Methoden-Pool des Process-Tracing historische Verläufe in den
Blick genommen, um Schlussfolgerungen über die ausgewählten Forschungsgegenstände zu treffen
(Beach und Pedersen 2013, S. 1–5, 83–88; Siewert 2017, S. 265; Lambach et al. 2016, S. 44;
Bennett und Checkel 2015, S. 9): Hierbei wird danach gefragt, wie einzelne Vorkommnisse im
Zeitverlauf eines Falles kausal miteinander verbunden sind. Demnach steht die Identifizierung von
Kausalmechanismen immer im Fokus des Vorgehens.93 Dabei ermöglicht die Langzeitperspektive
des Verfahrens die Möglichkeit, die Entwicklung von Faktoren genauer zu prüfen und bspw.
induktiv zur Theoriebildung beizutragen. Ein deduktives Vorgehen ist, falls bereits dezidierte und
zum Testen bereite Theorien vorhanden sind, die eine starke Erklärungskraft gegenüber den zu
erforschenden sozialen Phänomen haben, ebenso denkbar. Eben durch diese Breite der Methode
erlaubt das Process-Tracing ein positivistisches sowie ein interpretatives Forschungsdesign (Beach
und Pedersen 2013, S. 1–5, 83–88; Siewert 2017, S. 265; Lambach et al. 2016, S. 44; Bennett
und Checkel 2015, S. 9). So wird deutlich, dass mittels der Methode Process-Tracing sich nicht
zwischen Skylla oder Carybdis entschieden werden muss, sondern ein nahezu Aurea Mediocritas
aufgezeigt wird, der ergänzend oder eine gesamte Fallstudie anleiten kann (Starke 2015, S. 453–
454).

Der hierbei im Fokus stehende Mechanismus kann idealtypisch nach der Konzeption von Beach
und Pedersen (2013) als ein logisch aufeinander aufbauendes System von Aussagen gefasst werden,
dass Ursache und Ergebnis erklärt (Beach und Pedersen 2013, S. 29–30, 49–51). Mit Mayntz
(2009) lässt sich diesbezüglich hinzufügen, dass Mechanismen ebenso wie Gesetze allgemeine
Aussagen darstellen, doch kann ein Gesetz lediglich als Aussage betrachtet werden, welches
eine Kovariation darstellt. So wird zwar ein kausaler Faktor genannt, doch kein erklärender
Mechanismus aufgezeigt (Mayntz 2009, S. 100). Weiterführend kann ein Mechanismus als ein
92Der methodische Zugang über ein Process-Tracing in der Kombination mit fallorientierter Forschung, wie er hier

angewendet wird, weist Berührungspunkte mit prominenten Prozessanalysen mit einem historischen Blickwinkel
auf. So wird der Fokus ähnlich wie bei Hall (2006), Tilly (1984) und Pierson und Skocpol (2002) auf Elemente
des Kontextes des jeweiligen Zeitraumes und die dort enthaltenen Interaktionen gelegt.

93Das Verständnis von Kausalität innerhalb vieler statistischer Methoden kann durchaus als probabilistisch
bezeichnet werden, folglich ein wahrscheinlichkeitsbasiertes Verständnis. Demgegenüber wird innerhalb eines
Process-Tracing von einem deterministischen Verständnis der Kausalität ausgegangenen. So muss jedes Ergebnis
durch ein vorheriges Ereignis tangiert oder gar bestimmt worden sein (Beach und Pedersen 2013, S. 36–40).
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mechanischer Prozess verstanden werden (Beach und Pedersen 2013, S. 29–30, 49–51): Demnach
kann jeder Bestandteil des theoretischen Mechanismus als ein kleines Zahnrad einer Maschine
gefasst werden. Jedes Zahnrad überführt die dynamische Kausal-Energie des Kausalmechanismus
zum nächsten Zahnrad bis letztlich das Gesamtergebnis erreicht ist. In der Empirie finden
sich neben diesem Typus ebenso nicht lineare dynamische Mechanismen, welche sich dadurch
auszeichnen, dass ein scheinbar mechanischer Prozess mitten in einer Entwicklung einen anderen
Weg einschlägt (Beach und Pedersen 2013, S. 29–30, 49–51). Grundlegend wird jeder Schritt
eines Kausalmechanismus als eine Entität begriffen, welche eine bestimmte Aktivität ausführt. In
dieser Konzeption können Entitäten bspw. Einzelpersonen, Organisationen, Staaten, Schichten
oder strukturelle Phänomene bezeichnen (Beach und Pedersen 2013, S. 29–30, 49–51). Dies kann
für einen Kontext-freien Mechanismus wie folgt formalisiert werden:

X → [(e1 →) ∗ (e2 →) ∗ (e3 →) ∗ . . . ∗ (en →)] Y (1)

Hierbei wird jeder Schritt des Mechanismus mit (ei →) kenntlich gemacht. Das ei bezieht sich in
dieser Formalisierung auf die Entität i. Der → bezieht sich wiederum auf die Aktivität der Kau-
salkräfte, die durch den Mechanismus übertragen werden, um letztlich ein Ergebnis zu erzielen. ∗
bezeichnet dabei das logische und (Beach und Pedersen 2013, S. 29–32).94

Wie bereits angedeutet dokumentiert sich keine zusammenhängende, in sich geschlossene Me-
thode des Process-Tracing. So zeigen die unterschiedlichen Varianten zwar eine Überschneidung
in der Suche nach kausalen Mechanismen, doch zeigen sich eben unterschiedliche Ansichten
über die Definition von Mechanismen und den Prozess der Analyse der Mechanismen. Dabei
stechen Theorie-testende und Theorie-generierende Verfahren des Process-Tracing hervor (Sie-
wert 2017, S. 247; Beach und Pedersen 2013, S. 9–21)95. Ebenso wie Siewert (2017) weisen
Beach und Pedersen (2013) auf unterschiedliche Formen des Process-Tracing hin. Konkret wird
in dieser Typologie zwischen den folgenden drei Typen unterschieden: So stellen sie erstens
den Theorie-testenden Typ vor, der bereits eine bestehende Theorie überprüft (Theory-Testing
Process-Tracing). Der zweite Typ bezieht sich auf eine Theoriebildung, die inspiriert von beste-
henden Theorien ist, aber zuvor keinen theoretisierten Mechanismus zur Prüfung am empirischen
Material entwirft (Theory-Building Process-Tracing). Der dritte Typ bezieht sich hingegen auf
die Aufarbeitung und Erklärung spezifischer historischer Ereignisse, die zuvor nicht gänzlich
erklärt werden können (Explaining Outcome Process-Tracing) (Beach und Pedersen 2013, S. 13–
21).

Vor dem Hintergrund dieser idealtypischen Unterteilung lässt sich das Anliegen der vorliegenden
Arbeit im Bereich des Theory-Building Process-Tracing positionieren. Diese Positionierung liegt in
zwei Argumenten begründet. Erstens ist die Auswahl dieses Typus in der Fallauswahl begründet,
welche unter anderem eine Variation der ausgewählten Fälle in den Fokus rückt (siehe Kap. 5.1).

94Dabei müssen alle Bestandteile notwendig für die Funktionsweise des Mechanismus sein. Folglich kann jeder
einzelne Bestandteil für sich allein nicht das Ergebnis Y erklären, aber ohne ihn kann Y ebenso nicht erklärt
werden (Beach und Pedersen 2013, S. 30–31).

95Ein Wahrscheinlichkeitstest kann in bestimmten Fällen auf der Basis von mengentheoretischen und bayesianischen
Ansätzen durchgeführt werden, um Zusammenhänge, Annahmen und Hypothesen zu überprüfen (Siewert 2017,
S. 247).
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So liegt der Fokus der vorliegenden Dissertation auf Interaktionen von Akteuren. Diese Interak-
tionen ändern sich in dem hier betrachteten polyzentrischen Governancegefüge durch die ständig
wechselnden Zuschreibungen von Macht und der damit einhergehenden Anpassung des Aktivismus
unterschiedlicher Akteure. So ist zwar aus der Recherche für die Fallauswahl ersichtlich, dass
verschiedene Regulierungen als Ergebnis (Y) im Raum stehen oder als Lösungsoption genannt
wurden, aber die konkrete Ursache (X) oder gar die Verbindung ist keineswegs vorhanden. Er-
schwert wird dies zusätzlich durch die bereits angesprochene oftmalige Anpassung des Aktivismus
der Akteure. Dies wird von Beach und Pedersen (2013) explizit als typischer Ausgangspunkt für
ein Theory-Building Process-Tracing beschrieben (Beach und Pedersen 2013, S. 17–18). Zweitens
besteht in der vorliegenden Arbeit zwar ein theoretischer Rahmen, jedoch wurde dieser nicht
verwendet, um zuvor einen theoretisierten Mechanismus zu entwerfen, der anhand der Empirie
getestet werden soll. Vielmehr diente dieser einem offenen Vorgehen. Diesbezüglich weisen Beach
und Pedersen (2013) darauf hin, dass selbst bei einem induktiven Vorgehen im Rahmen eines
Process-Tracing deduktive Elemente vorkommen. Demnach lassen sich Forscher*innen von bereits
bestehenden Theorien und empirischen Beobachtungen inspirieren. In diesem Zusammenhang
werden bestehende theoretische Ansätze als eine Art „Raster“ verwendet, um Muster zu erkennen
und Rückschlüsse zu schließen (Beach und Pedersen 2013, S. 17–18). So sollen in der vorliegenden
Arbeit nicht wie in dem Theorie-testenden Typus theoretisierte Mechanismen überprüft werden,
zumal bereits deutlich wurde, dass keiner der dargestellten theoretischen Zugänge alleinig in der
Lage ist, die Forschungsfrage detailliert und allumfassend zu erklären (Kapitel 4). Vielmehr wird
im Sinne einer möglichst offenen wissenschaftlichen Praxis zunächst ein induktives Vorgehen
zugelassen, welches den theoretischen Rahmen im Blick behält und sich an spezifischen Stellen
im Sinne eines theoretischen „Rasters“ einer Deduktion nicht verschließt.

Folglich besteht das Interesse weniger stark in der Erklärung von stark rätselhaften historischen
Entwicklungen, sondern in der Erklärung der Frage, wie Interaktionen verschiedener Akteure und
insbesondere grenzüberschreitend agierender juristischer Akteuren in transnationalen Aktivisten-
Netzwerken die Erwerbsregulierung in den ausgewählten Fällen beeinflussen. Hierbei sollen im
Rückgriff auf das empirische Material wirksame Mechanismen erarbeitet werden, die sich auf der
Ebene einer Theorie der mittleren Reichweite bewegen und auch über einen Einzelfall hinaus
generalisierbar sind (Beach und Pedersen 2013, S. 16–18).96

Im Rückgriff auf die obigen Ausführungen gestaltet sich der analytische Prozess in der Anlehnung
an das Theory-Building Process-Tracing. So werden die erhobenen Daten in der Form von
Dokumenten und Expert*inneninterviews durch eine Abfolge von drei Schritten ausgewertet
(Beach und Pedersen 2013, S. 29–30, 49–51, 60–63, 167–168): In einem ersten Schritt werden
basale Fakten in der chronologischen Abfolge des jeweilig zu bearbeiteten Falles aufgearbeitet
und erste Korrelationen identifiziert. So werden sämtliche Entitäten und deren Aktivitäten codiert
und erste Ergebnisse notiert. Der zweite Schritt bezieht sich auf die Herausarbeitung von Indizien
aus dem Datenkorpus, welche Aufschluss über einen hier wirksamen Kausalmechanismus geben.
Hierfür wird in der vorliegenden Arbeit ein Memo bezüglich prominenter und auffälliger Indizien
96Für ein rein induktives Vorgehen könnte alternativ ebenso die Methode der Grounded-Theory angewendet werden.

Das Ziel in der vorliegenden Arbeit ist jedoch nicht die Generierung einer gegenstandsnahen Theorie über
Interaktionen und Ordnungsbildungen, sondern über eine Langzeitbetrachtung von Interaktionen in der Form
von Bündnisetablierungen und -auflösungen Mechanismen aufzuzeigen, die erklären können, wie Interaktionen
von grenzüberschreitend agierenden Akteuren in transnationalen Aktivisten-Netzwerken die Erwerbsregulierung
beeinflussen (Strauss und Corbin 1996).
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für einen wirksamen Mechanismus im Stil einer Fallzusammenfassung verfasst. Hierbei wird
bereits auf das zuvor entwickelte theoretischen „Raster“ zurückgegriffen. Letztlich erfolgt in einem
dritten Schritt eine Bewertung bezüglich der Generierung von Evidenz sowie der ermittelten
Mechanismen im Abgleich mit dem theoretische „Raster“ und empirischen Beobachtungen (Beach
und Pedersen 2013, S. 29–30, 49–51, 63–67, 168–170). Diese Auswertung fließt jeweils in ein Memo
für jeden Fall ein, was eine Vorstufe zur letztlichen textuellen Darstellung in der vorliegenden
Arbeit darstellt.

5.3.2 Temporal Bracketing: Den Prozess strukturieren

Soziale Phänomene über einen langen Zeitraum hinweg zu analysieren und Mechanismen zu ermit-
teln kann angesichts der voluminösen Datenmengen durchaus unübersichtlich werden. Demnach
besteht die Gefahr, dass durch umfangreiche Daten spezifische Elemente in der Präsentation der
Ergebnisse verloren gehen oder die präsentierte Auswertung ein solch hohes Maß an Komplexität
hat, dass man nahezu nichts mehr aus ihr lernen kann. Mit dem Process-Tracing ist zwar eine
Methode gegeben, die in der Lage ist, soziale Phänomen tiefgreifend über einen längeren Zeitraum
zu erfassen, doch enthält die Konzeption nach Beach und Pedersen (2013) in erster Linie keine
Option für eine zeitliche Einteilung und übersichtliche Präsentation der Ergebnisse. Hier hilft die
Unterteilung des Datenkorpus in chronologisch aufeinander aufbauende Intervalle bzw. Perioden
mittels des Temporal Bracketing, welches es ermöglicht, zu beobachten, wie Handlungen und
Ereignisse eine Perioden-Veränderungen hervorbringen (Langley 1999, S. 696, 703–704; Langley
2009, S. 919–921)97: Ebenso wie das Process-Tracing fokussiert die analytische Forschungsstrate-
gie des Temporal Bracketing die Generierung von Mechanismen. Dabei muss festgehalten werden,
dass die Perioden keine spezifische theoretische Relevanz haben und demnach nicht als Phasen im
Sinne vorhersagbarer sequenzieller Prozesse angesehen werden können. Konkret stellt eine Periode
einen spezifischen Zeitraum dar, welcher von einer Kontinuität bestimmter Elemente (bspw.
Schlüsselpersonen, Strategien oder Handlungen) geprägt ist. Das Ende einer Periode kann durch
spezifische endogene oder exogene Diskontinuitäten angezeigt werden, welche über die Zeit an
Stärke gewinnen und die vorherige Kontinuität einer Periode so stark stören, dass diese einbricht.
So werden zur Identifizierung unterschiedlicher Perioden eben diese Diskontinuitäten in den Doku-
menten sowie den Expert*inneninterviews codiert. Innerhalb dieses analytischen Vorgangs greift
die Codierung von Entitäten und Aktionen des Process-Tracing mit der Codierung des Temporal
Bracketing ineinander. Endogene Aspekte beziehen sich besonders auf organisationale Kontexte,
welche zum Beispiel durch aufkommende Schlüsselpersonen, den Einsatz neuer Technologien,
die Anwendung einer neuen Strategie oder neue Restrukturierungsprozesse einen Bruch einer
Periode anzeigen. Im Kontext der vorliegenden Arbeit wird auf eine detaillierte organisationale
Perspektive in eine einzelne Organisation verzichtet. Die Begründung dafür bezieht sich auf den
starken Netzwerk-Fokus (Flutlichtansatz siehe Kap. 3.6), welche Organisationen weniger stark
einzeln betrachtet. Exogene Einflüsse beziehen sich hingegen bspw. auf neue rechtliche Einschrän-
kung, welche bestimmte Handlungen und Prozesse unterbinden oder einführen. Dabei bleiben
in den anschließenden Perioden stets Aspekte der vorherigen bestehen, was an die Dualität von
97In der vorliegenden Arbeit werden die zeitlichen Abschnitte nicht als Sequenz im Sinne der dynamischen

Netzwerkanalyse verstanden, wie es de Nooy (2008), Leifeld (2016a) und Moody et al. (2005) als gleichlange
Zeitabschnitte konzeptionalisieren. Vielmehr verstehen sich die zeitlichen Unterteilungen als eine zeitlich linear
aufeinander aufbauende Abfolge nach Langley (1999), Langley (2009) und Langley et al. (2013).
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Handeln und Struktur nach Giddens (1997) anschließt (Langley 1999, S. 696, 703–704; Langley
et al. 2013, S. 7; Langley 2009, S. 919–921).

5.3.3 Die Diskursnetzwerkanalyse: Belief Systems der Koalitionen
erfassen

Um die Forschungsfragen hinreichend beantworten zu können, bedarf es eines weiteren methodi-
schen Zugriffs, der in der Lage ist, die Wissensstrukturen und Überzeugungssysteme der aktiven
interagierenden Akteure über einen langen Zeitraum hinweg zu erfassen. Hierfür bietet sich
besonders eine Diskursnetzwerkanalyse für die Analyse der erhobenen process-generated-data
(Zeitungsartikel und Blogeinträge) an, denn diese erlaubt eine Analyse der Bezugnahme verschie-
dener Akteure oder Organisationen auf geteilte Vorstellungsmuster oder Ideen. Dabei wird eine
qualitative Inhaltsanalyse mit einer quantitativen Analyse der Netzwerkforschung kombiniert,
um eine evtl. zeitgleich ablaufende Etablierung von Konzepten und Akteuren im Diskurs über
einen längeren Zeitraum betrachten zu können (Leifeld 2016a, S. 61–62). Ebenso wie bei dem
Process-Tracing würde eine gesamte Analyse über einen langen Zeitraum hinweg ein wenig
aufschlussreiches Bild erzeugen. In diesem Zusammenhang werden die zuvor ermittelten Perioden
mittels des vorgeschalteten Temporal Bracketing für die Generierung von Diskursnetzwerken
verwendet, um eine übersichtliche Strukturierung der Daten in zeitliche Intervalle vorzunehmen.98

Ebenso wie bei dem Process-Tracing und dem Temporal Bracketing erfolgt innerhalb der Diskur-
snetzwerkanalyse eine Codierung der process-generated-data (Zeitungsartikel und Blogeinträge).
Innerhalb dieses Vorgehens werden in der vorliegenden Arbeit Lösungskonzepte bzw. Forderungen
(Statements) der jeweiligen Akteure, welche sie im Diskus nennen, mithilfe der Software DNA
codiert (Leifeld 2013a). Diese Codierung ermöglicht eine Quantifizierung der ursprünglich quali-
tativen Daten (Kuckartz 2014, S. 87–88; Leifeld 2016a, S. 298–299, 305–312). Zur Quantifizierung
der erhobenen qualitativen online-Artikel gehört die deskriptive Auswertung über die Häufigkeit
bestimmter thematischer Codes sowie die Identifizierung von prominenten Akteuren durch die
Auswertung der Häufigkeit ihrer Aussagen im Diskurs.99

Dabei gilt stets die Grundprämisse, Konzepte und Akteure miteinander in Verbindung zu setzen.
Grundlegend sind dafür folgende formalisierte Ausführungen für die Menge der Konzepte K =
{k1, k2, k3, . . . , kn} und die Menge der in den Daten ermittelten Akteure A = {a1, a2, a3, . . . , am}.
Zwischen den Konzepten und Akteuren sind im Hinblick auf das Handeln der Akteure zwei
Beziehungen zwischen einem Akteur und einem Konzept möglich: Eine Ablehnung und ebenso
eine Zustimmung, d.h. die Menge der Relationen sei R = {r1, . . . , rl} mit l = 2. Ein weiterer
relevanter Punkt sind die diskreten Zeitpunkte T = {t1, t2, t3, . . . , tk}, welche aufzeigen, dass das
Diskursnetzwerk zu verschiedenen Zeitpunkten betrachtet werden kann. Die Daten, welche zuvor
codiert wurden, ermöglichen es, bipartite Graphen Gaff

r,t für r ∈ R, t ∈ T zu erstellen, folglich für
98Langley et al. (2013) zeigen, dass im Rahmen von Prozessanalysen oft chronologische Datenauswertungsstrategien

mit Diskursanalysen kombiniert werden können (Langley et al. 2013, S. 6). Eine explizite Kombination eines
Temporal Bracketing mit einer kritischen Diskursanalyse zeigen Lindvall und Iveroth (2011). So wird in der
vorliegenden Arbeit davon ausgegangen, dass dieses Vorgehen nicht in Konflikt mit der Diskursnetzwerkanalyse
steht, sondern eine Strukturierung der Vorkommnisse bietet, die im Sinne einer Langzeitanalyse eingeordnet
werden kann.

99Zur Visualisierung der unterschiedlichen Netzwerke wurde die Software Visone verwendet (visone team 2017).
Die Erstellung und Visualisierung der deskriptiven Statistik erfolgte mittels des DNA und Excel (Leifeld 2013a;
Microsoft Excel 2022).
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jede Relation einen Graphen (Zustimmung und Ablehnung). Die Notation aff steht für den
bipartiten Graphen. Die Akteure A und die Konzepte K stellen dabei die Knoten dar. Dabei führt
jedes Statement, also jede codierte Aussage im Diskurs, zu einer Kante in den erzeugten Graphen
(Leifeld 2016a, S. 62–63; Leifeld 2016b, S. 6–7; Leifeld 2013b, S. 173–174):

Gaff
r,t = (A, K, Haff

r,t ) mit {a, a′} /∈ Haff
r,t ∧ {k, k′} /∈ Haff

r,t (2)

Dabei sind a, a′ Akteure und k, k′ Konzepte. Immer wenn ein Statement codiert wird, wird eine
Beziehung zwischen einem Akteur a und einem Konzept k angenommen. Demnach wird eine
Kante haff

r,t(a, k) ∈ Haff
r,t in dem bipartiten Graphen Gaff

r,t erstellt.

Der für die Analyse eines Diskursnetzwerkes entwickelte Discourse Network Analyzer (DNA) bietet
u.a. die Möglichkeit, unterschiedliche Typen von Netzwerken zu erzeugen, die in der Lage sind,
verschiedene Konstellationen aufzuzeigen. Das jeweils verwendete Netzwerk hängt dabei stark
von der jeweiligen Forschungsfrage ab. Im Rückgriff auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit
und die Möglichkeiten des DNA ist die Erstellung und Analyse von Akteurs-Kongruenznetzwerken
von besonderem Wert. Der DNA erstellt hierbei auf der Grundlage der zuvor codierten Daten
ein Netzwerk der Akteure, welche gemeinsame Konzepte vertreten und/oder ablehnen (Janning
et al. 2009, S. 75–77; Leifeld 2016a, S. 61–78, 84–86; Leifeld 2016b, S. 4–16; Leifeld und Hauns
2010, S. 6–9, 12–14). Zur Generierung eines Akteurs-Kongruenznetzwerkes wandelt der DNA die
bipartiten Graphen in einen simplen Graphen Gakt

t um. Zwei Akteure a, a′ werden durch eine
Kante verbunden, wenn beide in codierten Textstellen dem gleichen Konzept zugestimmt haben
und/oder das gleiche Konzept abgelehnt haben. Demnach wird eine Kante eakt

t (a, a′) ∈ Eakt
t in

dem Graphen Gakt
t erstellt. Das Kantengewicht wt(a, a′) wird dabei höher, je mehr gemeinsame

Zustimmungen und Ablehnungen die Akteure gemeinsam haben. Dazu benötigen wir die Menge
der Nachbarn von Akteuren, die wir für den Akteur a als NGaff

r,t
(a) bezeichnen und die alle

Konzepte enthält, denen a zustimmt oder die a ablehnt. Formalisiert lässt sich dies für das
Akteurs-Kongruenznetzwerk Gakt

t und die dazugehörige Kantenmenge Eakt
t wie folgt ausdrücken

(Leifeld 2016a, S. 64–66; Leifeld 2016b, S. 8–9; Leifeld 2013b, S. 174–175):

Gakt
t = (A, Eakt

t ) mit wt(a, a′) =
l∑

i=1
| NGaff

ri,t
(a)

⋂
NGaff

ri,t
(a′) | (3)

Solch ein Diskursnetzwerk muss zunächst keine direkte Interaktionsbeziehung beinhalten. In-
teraktion und Kommunikation, also gemeinsames, aufeinander abgestimmtes Handeln, ist aber
auch nicht ausgeschlossen. Zur Überprüfung der hier ermittelten Interaktionen dient das Process-
Tracing in der Kombination mit den erhobenen Expert*inneninterviews und den gesamten
erhobenen process-generated-data (Zeitungsartikel und Blogeinträge sowie bspw. ergänzende
Meinungsberichte, Akten, Protokolle, Prozessdarstellungen, Abkommen sowie Geschäftsunterla-
gen).
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Abb. 3: Eigene Darstellung: Auswertungsschritte im Sinne eines convergent desgin nach Creswell
und Plano Clark (2018)
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6 Empirie

Im Folgenden werden die Ergebnisse der empirischen Analyse präsentiert. Wie bereits in Kapitel
5.3 erläutert, erfolgte die Analyse im Sinne eines konvergenten Forschungsdesigns. So wurden
quantitative (absolute Häufigkeiten und Akteurs-Kongruenznetzwerke) und qualitative Analysen
(Experteninterviews und qualitative Netzwerkdaten) ähnlich zu dem Mixed-Methods-Idealtypus
des convergent desgin nach Creswell und Plano Clark (2018) parallel durchgeführt (Creswell und
Plano Clark 2018, S. 65–77; Kuckartz 2014, S. 87, 71–76). Innerhalb dieses Kapitels erfolgt nun die
Zusammenführung beider Stränge für die Interpretation der Ergebnisse.

Demnach wird im Folgenden für jeden empirischen Fall der Prozess des Fallverlaufes, welcher
durch das Process-Tracing nachverfolgt wurde, präsentiert. Dabei ist das Kapitel chronologisch
entlang der Daten der hier ausgewählten industriellen Unglücke strukturiert. Dabei werden
den Leser*innen Kontinuitäten und Diskontinuitäten von Strategien, Themen im Diskurs so-
wie Koalitionen von Akteuren im Zeitverlauf der Fälle mittels der Anwendung des Temporal
Bracketing aufgezeigt. Hierdurch wird der jeweilige Fall in thematisch unterschiedlich geartete
Perioden eingeteilt, welche neben der thematischen Abgrenzung ebenso eine zeitliche Struktu-
rierung ermöglichen. Für jede einzelne Periode erfolgt eine Diskursnetzwerkanalyse und eine
Prozessaufarbeitung. Hierfür werden Kongruenznetzwerke und deskriptive Statistiken für die
Periode ausgegeben und chronologisch in die Interpretation des Falles eingepflegt. Darüber
hinaus wird über diese Verfahren die Einteilung der zeitlichen Perioden inhaltlich überprüft
und gleichzeitig visuell abgebildet. Die Adäquatheit der Netzwerke und Koalitionen wird noch-
mals über die Auswertung der Expert*inneninterviews mittels des Process-Tracing überprüft.
Anknüpfend an diese Analyse und Interpretation erfolgt für jeden Fall ein kritisches Resümee,
welches jeden einzelnen Fall nochmals pointiert. Letztlich werden die Ergebnisse aller empirischen
Fälle im Lichte des hier verwendeten theoretischen Modells nochmals gegenübergestellt. Hierbei
werden maximal kontrastierende Unterschiede sowie fallübergreifende Prozesse aufgezeigt und
diskutiert.

6.1 Der Fall des Brandes in der Textilfabrik Ali
Enterprises

Der Brand in der Textilfabrik „Ali Enterprises“ im pakistanischen Karatschi (gelegen in der pa-
kistanischen Provinz Sindh) steht chronologisch am Anfang der hier betrachteten industriellen Un-
glücke und stellt im selben Atemzug den ersten Fall in der Textilindustrie dar.100

Ausgehend von dem Brand am 11. September 2012 in der Textilfabrik „Ali Enterprises“ (Nach
offiziellen ILO Angaben gab es 255 Todesfälle und 57 Verletzte, (ILO 2018)), welche durch die
Jeansproduktion von dem zur Tengelmann Gruppe gehörenden deutschen Unternehmen KIK
ausgelastet wurde, generierte sich ein großes grenzüberschreitendes mediales Echo. In Anbetracht
dessen bietet sich die Betrachtung der Mobilisierung im Kontext der Regulierung von Arbeit
im Lichte des Falles Ali Enterprises, welche sich als grenzüberschreitendes Kampagnen- oder
100Dieser Fall war bereits Gegenstand einer vorherig angefertigten Masterarbeit des Autors. Die Masterarbeit ging je-

doch der Frage nach, wie ein grenzüberschreitendes Aktivist*innen-Netzwerk im Kontext der Erwerbsregulierung
im Zeitverlauf konstruiert wird.
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Mobilisierungsnetzwerk fassen lässt, an. Hervorstechend ist der Fall infolge der Kombination aus
privaten Entschädigungsverhandlungen und der Einreichung einer Schadensersatzklage auf der
Grundlage der europäischen ROM II-Verordnung gegen KIK beim Landgericht Dortmund in
Deutschland (CCC 2015; CCC 2012a; CCC 2012b; ECCHR 2016a; Theuws et al. 2013, S. 17–19).
Bezüglich der Schadensersatzklage gegen KIK galt die europäische ROM II-Verordnung innerhalb
des internationalen Privatrechtes der EU. Demnach ist das Recht der Nation anwendbar, in
dem der Schaden entstanden ist. Die Zuständigkeit für grenzüberschreitende Klagen liegen bei
Gerichten am Hauptstandort des Beklagten. So war es in diesem Fall möglich, pakistanisches
Common-Law-Recht innerhalb des geografischen Rechtsbereiches der Bundesrepublik Deutschland
zu verhandeln. Common Law ist im englischsprachigen Raum das vorrangige Rechtssystem. Es
stützt sich dabei nicht lediglich auf festgeschriebene Gesetze. Ein zentraler weiterer Punkt ist, dass
Präzedenzfälle sowie die vorherige Auslegung vergangener Urteile für die aktuelle Rechtssprechung
berücksichtigt werden (Holmes 2009, S. vii–xxix). So sind pakistanische Gerichte vor dem Hinter-
grund der historisch gewachsenen Institutionen an die Rechtssprechung indischer und britischer
Gerichte gebunden. In Anbetracht dessen konstatierte das ECCHR, dass die in Indien und der UK
entwickelten Common-Law-Ansprüche in dem Fall „Ali Enterprises“ angewendet werden sollten.
Demzufolge stützte sich die Schadensersatzklage vor dem Dortmunder Landgericht auf die Urteile
von britischen, indischen sowie pakistanischen Gerichten in vorherigen Verfahren. Grosso Modo
wurde hier die Haftung von Unternehmen, die Aufträge an herstellende Fabriken vergeben haben,
als gegeben angesehen, wenn eine sog. hinreichende Beziehung zwischen diesen bestand (ECCHR
2016b; Verordnung Nr. 864/2007 2007; Holmes 2009, S. vii–xxix).

Vor dem Hintergrund der Datenbasis von 246 analysierten Pressemitteilungen, Zeitungsarti-
keln und Blogbeiträgen, 34 ergänzenden Dokumenten (Fallstudienstudien von NGOs, Fallbe-
schreibungen, verschriftlichte Ordnungsbildungen und Prozessdarstellungen) sowie neun Ex-
pert*inneninterviews zum Fall konnten vier Perioden mittels des Temporal Bracketing eingeteilt
werden.101 Diese werden im Folgenden chronologisch vorgestellt. Für einen zügigen Überblick über
den hier vorliegenden Fall können zunächst die Zwischenfazite der Perioden und die ergänzenden
tabellarischen Auflistungen der jeweiligen Schlüsselereignisse gelesen werden (siehe Tab. 9, Tab.
10, Tab. 11 und Tab. 12).

6.1.1 Die insuffiziente Auditierung und fehlende Hilfeleistung: Die erste
Periode

Mittels der Analyse des Falles „Ali Enterprises“ zeigte sich eine starke aktivistische Resonanz
im Lichte der Aufarbeitung des Brandes. So wurde, mittels bereits institutionalisierten Arbeits-
schritten der Akteure, durch pakistanische Gewerkschaften und NGOs nach dem Brand zügig
eine Zusammenarbeit hinsichtlich der Beweisfindung etabliert. Dabei erfolgte die Beweismittel-
sammlung in der ausgebrannten Textilfabrik durch einige pakistanische Organisationen mit der
Unterstützung westlicher Gewerkschaften und NGOs. Aufgrund dieser Aufarbeitung räumte KIK
zügig nach dem Brand Verbindungen zu der Textilfabrik ein und zeigte sich offen für potenzielle
„Hilfezahlungen“.
101Die Einteilung der zeitlichen Perioden ist lediglich eine mögliche Einteilung. Diese könnte mit einem alternativ

gewählten Fokus des Temporal Bracketings durchaus anders ausfallen.
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Im Zusammenhang mit den hohen Todeszahlen und den Berichten über die unzureichenden bis
desaströsen Zustände in Bezug auf die Arbeitssicherheit in der Textilfabrik generierte sich eine
starke mediale Resonanz. Diese Resonanz beschränkte sich keineswegs auf pakistanische Akteure
und Medien, sondern hatte vielmehr einen grenzüberschreitenden Charakter. So generierte
sich ein medial wirksamer Aktivismus westlicher Akteure, die zur Akkumulation der Kontakte
der pakistanischen Organisationen beitrug und die Bündnisetablierung und -sichtbarkeit somit
erhöhte. Dieser Prozess wurde besonders von der Aufdeckung der Zertifizierungspraxis in der
Kombination mit der Anzahl von über 250 Toten sowie deren Todesumstände in der Fabrik
bestärkt. Die angesprochene Zertifizierungspraxis, auf welche sich der deutsche Textil-Discounter
KIK stützte, führte vor allem zu einer starken Empörung aufgrund der kurz zuvor durchgeführten
Auditierung der Textilfabrik im August des Jahres 2012 mit dem SA-8000-Standard.102 Das
von der US-amerikanischen Organisation Social Accountability International (SAI) bzw. der im
Jahr 2007 verselbständigten Akkreditierungsstelle Social Accountability Accreditation Services
(SAAS) vergebene SA-8000 Standard wurde in der Zusammenarbeit mit der italienischen Audit
Registro Italiano Navale (RINA) vergeben. Innerhalb dieser komplexen Beziehungsstruktur zeigte
sich ein weiteres Outsourcing durch RINA. Demnach wurde die eigentliche Prüfung der Fabrik
an das pakistanische Unternehmen Renaissance Inspection & Certification Agency (RI&CA)
übergeben.

Die Formierung einer Issue Ecology

Die angesprochene starke mediale Resonanz und die Erhärtung einer problemzentrierten Issue
Ecology um den Brand lässt sich sehr gut in dem Kongruenznetzwerk für die erste Periode
des Falles „Ali Enterprises“ in Abb. 6.1.1 erkennen. So dokumentieren sich bereits früh zwei
Advocacy-Koalitionen auf einer ideellen Ebene. Demnach fällt eine erste dicht vernetzte Koali-
tion zwischen der Clean Clothes Campaign (CCC), IndustriALL Global Union (IGU), NTUF,
Human Rights Commission in Pakistan (HRC), Pakistan Metalworkers Federation (MF) sowie
der Pakistan Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers Unions (FCEMGWU)
auf (blau). Dabei richteten sich die Aktionen und Forderungen an den pakistanischen Staat und
somit maßgeblich über den Juristisch-Staatlichen Pfad, was sich in einer IndustriALL Online
Kampagne, Kundgebungen, Demonstrationen und Streiks in Pakistan von der NTUF sowie der
pakistanischen Arbeiterpartei im September 2012 verdeutlichte. In Anbetracht des operativen
und diskursiven Aktivismus der NTUF und der IndustriALL können diese gewerkschaftlichen
Akteure hier als Hauptakteure verstanden werden.103 Dabei können die NTUF und die Indus-
triALL ebenso wie die CCC als Hauptakteure des damaligen Aktivismus verstanden werden,
wobei das HRC ebenso als wichtiger diskursiver Hauptakteur in der Koalition anzusehen ist.
Dennoch lässt sich eine weniger gezielte und abgestimmte Koordination innerhalb der Koali-
102Der SA-8000 Standard basiert auf anerkannten Standards der ILO sowie der UN.
103In Anbetracht der Beweislast gegen KIK, aufgrund gefundener Labels einer KIK Eigenmarke in der Fabrik,

forderte die NTUF bereits zu diesem Punkt eine Klage gegen KIK. Doch ist diese Forderung im gesamten Diskurs
eher marginalisiert und trifft auf keine starke Resonanz. Eine juristische Intervention gegen die Fabrikbesitzer
wurde von der NTUF in der Zusammenarbeit mit dem Pakistan Institute of Labour Education and Research
(PILER) ebenso auf lokaler Ebene angestrebt und zügig nach dem Brand durchgeführt. Dies wurde durch eine
spätere Publikation der Jurist*innen vom ECCHR ersichtlich. So wurden im Namen der Opfer unterschiedliche
Public Interest Litigations gegen zuständige Behörden in Pakistan und den Besitzern der Textilfabrik beim
höchsten Gericht der pakistanischen Provinz Sindh eingereicht. Nach Saage-Maaß und Terwindt (2020) ergibt
sich durch diese Klagen ein öffentlich-rechtlicher Anspruch und das jeweilige Anliegen kann direkt an sog.
Obergerichte gewendet werden (Saage-Maaß und Terwindt 2020, S. 351).
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tion dokumentieren, die anfänglich nach einer eher kurz angelegten feste Bindung aussieht.
Neben den bereits genannten Forderungen stachen in der Koalition inhaltliche Forderungen nach
(Langzeit-)Entschädigungen und Hilfefonds für die Betroffenen hervor und ebenso inhaltliche
Aspekte im Rahmen der Stärkung der Vereinigungsfreiheit und der Gewerkschaftsbildung, wobei
zusätzlich eine adäquate und kostenlose medizinische Versorgung der Opfer genannt wurde. Im
Rückgriff auf Abb. 6.1.1 wird ersichtlich, dass die genannten Forderungen der Koalition eine
prominente Rolle in der quantitativen Nennung innerhalb des grenzüberschreitenden Diskurses
darstellten.104

Erste Auswirkungen des Aktivismus

Interessant ist, dass sich in der obigen besprochenen Koalition ebenso SAI, welche den SA-8000
Standard vergeben, befindet. Dies erklärt sich darin, dass SAI sich innerhalb des Diskurses
explizit für eine Zusammenarbeit zwischen NGOs, Gewerkschaften, Fabrikbesitzern, Regierungen
und Unternehmen ausgesprochen hat und eben diese Zusammenarbeit als präventives Mittel
gegen Industrieunfälle angesehen wurde. Im Zuge dessen reagierte SAI mit einer Überprüfung der
Zertifizierungspraxis im Rahmen des SA-8000-Standards. So wurde im Oktober des Jahres 2012
ein Multistakeholder Advisory Board abgehalten, das Kritik und Verbesserungsansätze erarbeitete.
Konkrete Punkte der Überprüfung und Verbesserung bezogen sich auf die Überprüfung der
Bandschutzausbildung sowie der Erweiterung der Kompetenz von Prüfer*innen, der Ausdif-
ferenzierung des Engagements der Stakeholder sowie der Minimierung des Korruptionsrisikos.
Weiterführend bestand für alle Fabrikprüfer*innen die Verpflichtung, Schulungen nach den neuen
Richtlinien abzulegen. Ein weiteres Ergebnis dieser Überprüfungen führte zu einem Abbruch
des Zertifizierungsrechts für RINA. RINA hingegen beendete die Zusammenarbeit mit RI&CA
und überprüfte im Stichprobenverfahren die letzten von RI&CA geprüften Betriebe. RI&CA
bekräftigen hingegen, dass sie nie eine Prüfung der Fabrik „Ali Enterprises“ vorgenommen
haben.

Neben dem Aktionismus sowie der Beweismittelsammlung und dem hieraus entstandenen öffent-
lichen Druck hat die Regierung der pakistanischen Provinz Sindh hinsichtlich eigener Untersu-
chungen einen Richter eingesetzt, welcher die Sonderermittlungen bezüglich der Brandursache
führen sollte. Darüber hinaus zeigte die Prozessaufarbeitung für den Oktober 2012, dass KIK
einen Krisenstab eingerichtet hatte und bereits Mitte September 2012 bekannt gegeben hat, dass
sie Auftraggeber bei „Ali Enterprises“ waren und sich im Aufbau eines Hilfefonds mit weiteren
Auftraggeber*innen befinden. So stimmte der deutsche Textil-Discounter, vor dem Hintergrund
des Aktionismus und der Beweismittelsammlung der grenzüberschreitend tätigen Aktivist*innen,
Verhandlungen mit PILER der NTUF und der CCC bezüglich einer finanziellen Entschädigung
zu. Hierbei war die pakistanische Kanzlei SIDDIQI, VAWDA, USMAN AND MEMON LAW
ASSOCIATES (SVUMLA) durch ihre personelle Überschneidung mit PILER ebenso involviert.
Zwischenzeitlich gab KIK die Höhe einer Hilfezahlung von 1$ bis 1,2$ Millionen als Soforthilfe
an. Dies wurde im Oktober 2012 von der CCC zunächst begrüßt. Doch wurde angemerkt, dass
dies nicht ausreicht und weitere Entschädigungen unabdingbar seien. Darüber hinaus forderte
die CCC, dass KIK sich mit lokalen pakistanischen Organisationen der Arbeiter*innen vernetzen
104Der analytische Blick in das Gesamtnetzwerk im Anhang zeigt ebenso moderate Überschneidungen mit der

Regierung in PK und den zuständigen Audits, die ebenfalls ein allgemeines Interesse hatten, zur Aufklärung
des Falles beizutragen.
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soll, um eine bestmögliche Entschädigung zu erreichen. Ebenso wurde nochmals die Überprüfung
jeglicher Zulieferer und die Transparenz in der Aufklärung des Falles gefordert. Verstärkend zu
diesen Forderungen startete die CCC online im Lichte der obigen Forderungen im Oktober des
Jahres 2012 eine Brief-Aktion, welche sich an KIK richtet, und von jeder beliebigen Person über
das Internet als Druckmittel an KIK gesendet werden konnte.105

Schließlich erfolgte im Dezember des Jahres 2012 eine abschließende Verhandlung zwischen KIK
und PILER, welche diskursiv von der CCC, der NTUF und der IndustriALL unterstützt wurde.
Im Ergebnis wurde ein „Memorandum of Understanding“ (MoU) zwischen den Verhandlungs-
partner*innen unterzeichnet. Der zentrale Kern dieser Vereinbarung zielte auf die Zahlung von 1$
Millionen als Soforthilfe sowie weiterer Entschädigungszahlungen über 250.000$ im Jahr 2013 ab.
Neben KIK zahlte der pakistanische Staat den Opfern bis zu 9.375$ pro Todesopfer. Ebenfalls
trat aufgrund des politischen Drucks der Arbeitsminister der Provinz Sindh Ende des Jahres
2013 zurück.

Die obigen Geschehnisse im Lichte des Aktivismus verdeutlichen sich ebenso in dem Kongru-
enznetzwerk für die erste Periode des Falles Enterprises in Abb. 6.1.1. So lässt sich eine zweite
deutliche Koalition, welche teilweise mit der obigen verbunden ist, zwischen der CCC, ILRF,
Worker Rights Consortium (WRC), dem Maquila Solidarity Network (MSN) sowie der NTUF
und der CCC erkennen (rot). Wie bereits angedeutet wurde, adressierte diese Koalition ihre
Forderungen stärker über den Marktpfad. Zentral war hier die Forderung nach Transparenz,
Aufklärung und nach der Zahlung einer Entschädigungen von KIK sowie von den zuständigen
Prüfungs- und Zertifizierungsorganisationen. Innerhalb der Koalition sticht die CCC sowie die
NTUF mittels ihres diskursiven und operativen Aktivismus heraus und sind als Hauptakteurs
anzusehen. Dies wurde unter anderem durch die vom CCC initiierte Online-Brief-Aktion mit
Forderungen an KIK deutlich. Ebenso verdeutlichte sich ein starker diskursiver Aktivismus
im Hinblick auf die Entschädigungsverhandlungen mit KIK, wobei PILER neben den beiden
genannten Akteuren ebenso eine dominante operative Position zukam; doch stellte PILER im
Diskurs eher weniger Forderungen. Anders als bei der eher gewerkschaftlich geprägten Koalition
(blau), dominierte hier eine stärkere Koordinierung hinsichtlich der Entschädigungsverhandlungen
und des hierauf abgestimmten Aktivismus. Insgesamt muss durch den Blick auf das Balkendia-
gramm in Abb. 6.1.1 festgestellt werden, dass die zentralen Forderungen dieser Koalition die
prominenteste Rolle in der quantitativen Nennung innerhalb des grenzüberschreitenden Diskurses
darstellte.

Bei der genaueren Betrachtung fällt zügig auf, dass beide Koalitionen diskursiv durch die
CCC, PILER sowie der NTUF verbunden sind. Dabei wird ersichtlich, dass diese Akteure eine
starke Übereinstimmung ihrer Regulierungsvorstellungen teilen. Trotz ihrer Position zwischen
den beiden Koalitionen können die NTUF, PILER und die CCC nicht als broker verstanden
werden, denn zwischen den Koalitionen wird nicht über eine einheitliche Strategie oder ähn-
liches verhandelt. Vielmehr stellen die Akteure starke Hauptakteure der ersten Periode dar,
die die zentralen Forderungen beider Koalitionen teilen und ebenso operativ durch Aktionen
auffallen.
105Mittels dieser Aktion wurde gefordert, mit den Opfervertreter*innen zusammen an der Aufklärung zu arbeiten

sowie das Verfahren der Aufklärung transparent zu gestalten. Ebenso wurde eine Langzeitentschädigung der
Opfer durch KIK und die Überprüfung des privaten Zertifizierungssystems sowie der Zulieferunternehmen
gefordert.
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Für den Abschluss des Jahres 2012 zeigte die Prozessanalyse die Verabschiedung des Joint Action
Plan for Promoting Workplace Safety and Health in Sindh. Dieser wurde von der Vertretung
der ILO in Pakistan in Zusammenarbeit mit der Regierung in Sindh, der Employers Federation
of Pakistan sowie der Pakistan Workers Federation initiiert und im Dezember des Jahres 2012
verabschiedet. Dabei sollte der Plan im Januar 2013 in Kraft treten. Spätere Berichte zeigten,
dass dieser aufgrund von unzureichendem Engagements der Regierung in Sindh kaum einen
Einfluss auf bessere Arbeitsbedingungen hatte.

Abb. 4: Kongruenznetzwerk der Aktivist*innen der ersten Periode im
Fall „Ali Enterprises“ vom 11.09.2012 bis zum 07.03.2013
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Visone
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Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Excel

Die erste Periode: Ein Zwischenfazit

Zusammengenommen zeigt die retrospektive Betrachtung der ersten Periode eine dominante
Diskussion um das gegenwärtige System der Zertifizierung und Forderungskonzepte an den
pakistanischen Staat, KIK und die involvierten Audits zur Aufklärung des Unglücks sowie der
Entschädigung der Opfer. So war die erste Periode geprägt von Aktionsformen und Forderungen
bezüglich der mutmaßlichen Schuldigen sowie Versuchen der Aufklärung des Fabrikbrandes.
Wie bereits angedeutet, bündelten sich die Adressierungsstrategien über den Marktpfad und
Aktionen zur Unterstützung lokaler Akteure über den Zivilgesellschaftlichen Pfad. So wurde
maßgeblich ein öffentlicher Druck auf KIK, den pakistanischen Staat und SAI als zuständige
Organisation für den SA-8000 Standard generiert. Dabei zeigte sich, dass der International-
Organisationale sowie der Bilaterale Pfad nur marginal oder indirekt für Adressierungen genutzt
wurden, was sich nochmals bei der Betrachtung des Balkendiagramms Abb. 6.1.1 erkennen
lässt. In Anbetracht dessen lassen sich rückblickend vier Schlüsselereignisse der ersten Periode
festhalten, die unterschiedlich stark von der Mobilisierung der Aktivist*innen tangiert wurden und
in Tabelle 9 festgehalten sind. So wurde die Unterzeichnung des MoU und der damit verbundenen
Entschädigungen für die Betroffenen stark vom betrachteten Aktivismus gefordert und beständig
begleitet, zumal hierbei Akteure des Aktivist*innennetzwerkes bei der Verhandlung involviert
waren (I). Diese direkte Involvierung lässt sich für die Überprüfung des SA-8000-Standard
weniger stark aufzeigen (II). Doch wurde diese Überprüfung von den Aktivist*innen über den
Marktpfad stark eingefordert und begleitet. Lediglich die Verabschiedung und Unterzeichnung
des Joint Action Plan for Promoting Workplace Safety and Health in Sindh konnte kaum,
aufgrund der spärlichen diskursiven Beteiligung der hierbei federführenden Akteure, nachverfolgt
werden (III). Im weiteren Verlauf der Analyse zeigte die qualitative Prozessverfolgung einen
deutlichen Bruch im vorherrschenden Aktivismus der ersten Periode, welcher mit dem vierten



142 Der Fall „Ali Enterprises“

und letzten Schlüsselereignis der ersten Periode in Verbindung steht. Dieser Bruch bezog sich auf
die Vernetzung zwischen PILER, der NTUF und dem European Center for Constitutional and
Human Rights e.V. (ECCHR), welche zum ersten Mal zu einer Mobilisierung für eine juristische
Aufklärung aller Schuldigen mit Klagen außerhalb des pakistanischen Bezugsraumes führte, was
mittels einer Pressemitteilung am 07.03.2013 des ECCHR dokumentiert wurde (IV). Juristische
Schritte mit grenzüberschreitendem Potenzial können ab diesen Zeitpunkt im Prozess als eine
weitere Diskontinuität gewertet werden, denn sie eröffnen ein vollkommen neues Potenzial der
Fallentwicklung.106

Datum Ereignis Akteure

12.2012 (I) Unterzeichnung des „Memorandum of Under-
standing“

KIK, PILER und NTUF. Unterstützung durch
IndustriALL und CCC

10.2012 (II) Durchführung eines multistakeholder Adviso-
ry Board zur Kritik des SA-8000-System

SAI. Multistakeholder aus dem Bereichen NGOs,
Gewerkschaften, Fabrikbesitzern, Regierungen.

12.2012 (III) Verabschiedung des Joint Action Plan for
Promoting Workplace Safety and Health in Sindh

ILO, Regierung in Sindh, Employers Federation
of Pakistan und Pakistan Workers Federation

03.2013 (IV) Vernetzung zwischen PILER, der NTUF
und dem ECCHR zur juristischen Aufklärung
aller Schuldigen außerhalb des pakistanischen
Bezugsraumes

PILER, ECCHR und NTUF

Tab. 9: Schlüsselereignisse in der ersten Periode im Fall „Ali Enterprises“

6.1.2 Transnationaler Aktivismus und Klagevorbereitungen: Die zweite
Periode

Die Entwicklungen ab dem 07.03.2013 zeigten, dass die NTUF und das PILER nun eine ju-
ristische Aufklärung in den Fokus ihres diskursiven Aktivismus stellen. Dies wird von dem
deutschen juristischen Akteur ECCHR und der deutschen NGO Medico im weiteren Verlauf
positiv aufgenommen und diskursiv erwidert. Konkret fand bereits zuvor ein Austausch zwischen
dem ECCHR und Medico bezüglich des aktuellen juristischen Aktivismus statt. So war das
ECCHR bereits auf der Suche nach einem geeigneten Fall, welcher sich für ein Klageverfahren
gegen ein grenzüberschreitend agierendes Unternehmen wie KIK eignet. Im Zuge der Recherche
wurde dem ECCHR ersichtlich, dass ihr langjähriger Partner Medico, bereits mit der NTUF
zusammengearbeitet hat. So hat sich das ECCHR zunächst mit Medico in Verbindung gesetzt
und innerhalb dieses Rahmens juristische Schritte als einen möglichen Regulierungsweg vorge-
schlagen, was zu einer weiteren telefonischen Vernetzung und Absprache mit der NTUF führte.
Im Zuge der Bündnisetablierung zur juristischen Aufklärung reisten im Jahr 2013 Aktivist*innen
des ECCHR in der Begleitung von weiteren Aktivist*innen von Medico nach Karachi, um die
Opfer vor Ort zu unterstützen. INKOTA, welches Teil des CCC ist, unterstützte diese Aktion
diskursiv. Durch diese Zusammenarbeit wurden in Pakistan zwei Klagen erarbeitet. Die erste
106Erstmalig kam die Forderung nach einer Klage gegen KIK von der NTUF im Diskurs auf, was jedoch weitestgehend

unbeachtet blieb. Die qualitative Prozessverfolgung konnte zusätzlich aufzeigen, dass die deutsche NGO Medico
als westlicher Partner der NTUF im Hintergrund bereits nach einer adäquaten juristischen Vertretung der
pakistanischen Betroffenen in Deutschland gesucht hat.
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richtet sich gegen die Fabrikbesitzer wegen Mordes, und die zweite gegen die pakistanischen
Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden aufgrund der mangelhaften Kontrolle und Aufklärung
des Falles. In diesem Zusammenhang konstituiere sich eine Zusammenarbeit mit der pakistani-
schen Kanzlei SIDDIQI, VAWDA, USMAN AND MEMON LAW ASSOCIATES (SVUMLA).
Die NTUF forderte diesbezüglich insbesondere eine Aufklärung hinsichtlich der Audit RINA.
Aufgrund dessen hat das ECCHR mittels eines lokalen Anwalts einen Antrag auf Zulassung zum
Verfahren gegen RINA gestellt.107 In diesem Zusammenhang wurde eine Klage in Europa keines-
wegs ausgeschlossen, falls die Klagen in Pakistan nicht den gewünschten Erfolg bringen sollten.
INKOTA und die CCC unterstützten diesen Schritt im Zuge des unkooperativen Verhaltens
von RINA bezüglich der Forderung von Entschädigungszahlungen und deren unzureichenden
Zertifizierungen.

Diese Vernetzung und der damit verbundene diskursive Aktivismus lässt sich ebenso im Kongru-
enznetzwerk in der Abb. 6.1.2 erkennen. So zeigt sich zunächst eine neue diskursive Advocacy-
Koalition zwischen dem PILER, dem ECCHR, Medico , der NTUF, INKOTA und der neu
gegründeten Opferorganisation Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association (AEFFAA)
(rot).108 Dieser Aktivismus im Sinne des Juristisch-Staatlichen Pfades sowie des Zivilgesellschaft-
lichen Pfades stellt für die NTUF und ebenso für das PILER eine Verschiebung bzw. Ergänzung
ihrer bisherigen Adressierungsstrategie da. So betont die NTUF nun stärker juristische Schritte
gegen KIK, neben der Kritik an dem pakistanischen Staat. Das PILER ergänzt wiederum ihre
Forderungen der privaten Verhandlungen mit KIK um Forderungen nach juristischen Schritten.
Ein interessanter Punkt ist, dass das ECCHR einen maßgeblichen Anteil von professionellen
Jurist*innen in ihrer Organisation aufzeigt, welche zuvor nicht für die pakistanischen Entitäten
zur Verfügung standen. Mit ihrer konkreten Arbeit hinsichtlich einer juristischen Intervention
ist das ECCHR als policy entrepreneur anzusehen, welcher den pakistanischen Hauptakteuren
einen neuen Ressourcenzugang ermöglichte. Die quantitative Häufigkeit und Prominenz der
Forderungen dieser Koalition der transnationalen juristischen Aufklärung zeigt das Balkendia-
gramm in Abb. 6.1.2, welche aufzeigt, dass in der zweiten Periode konkreter und öfter über die
Möglichkeit juristischer Schritte sowie eine neue Haftungspflicht für Unternehmen diskutiert
wurde. Diese Bestrebung hin zu einem stärkeren juristischen Aktivismus wurde verstärkt durch
die als zu gering empfundenen Hilfs- und Entschädigungszahlung seitens der pakistanischen
Regierung sowie von KIK, welche sich im weiteren Verlauf zu keiner ursächlichen Schuld bekannt
haben und weitere Zahlungen trotz des MoU zunächst ablehnten. Demnach war für das deutsche
Unternehmen nicht ausreichend nachvollziehbar, inwiefern das Geld für Renten, Entschädigungen
oder für die medizinische Versorgung verwendet wurde.

Die Erweiterung der juristischen Intervention

Die weitere Prozessverfolgung des Falles stellte heraus, dass im Juli des Jahres 2013 das PILER
auf die letzte Prüfung und Vorbereitung einer grenzüberschreitenden Klage gegen KIK hinwies.
Der Ausgangspunkt für diesen Schritt ist, dass KIK nach der Einschätzung des PILER und der
107Die spätere Fallaufarbeitung zeigte, dass die Fabrikbesitzer mehrere Monate in Untersuchungshaft waren und

sich über mehrere Jahre einem strafrechtlichen Verfahren stellen mussten (Saage-Maaß und Terwindt 2020,
S. 351)

108Bereits über das Jahr 2014 hinweg wurden mit der Unterstützung von der NTUF Veranstaltungen, Kundgebungen,
Gespräche und Demonstrationen für die Betroffenen organisiert und diese in diesem Rahmen stärkt eine eigene
Organisation zu etablieren.



144 Der Fall „Ali Enterprises“

Kanzlei SVUMLA nicht die Vereinbarung MoU aus dem Jahr 2012 eingehalten hat. PILER und
die CCC veröffentlichten eine Kopie des MoU, in dem für das Jahr 2013 eine Entschädigung
in Höhe von 250.000$ vereinbart wurde. Neben dieser Ankündigung wurde ebenso ersichtlich,
dass die pakistanischen Akteure zu diesem Zeitpunkt eine Klagemöglichkeit gegen die Audit
RINA in der Zusammenarbeit mit italienischen Jurist*innen geprüft haben. So wurde zwischen
den Jahren 2013 und 2014 keine Vernetzung zwischen dem ECCHR und den italienischen
Kanzleien Ambrosio & Commodo (A&C) sowie Studio Legale Bona, Oliva & Associati (MB.O)
ersichtlich. Der ursprüngliche Kontakt kam durch den italienischen Ableger der CCC zustande.
So kannten sich die Akteure zuvor nicht aus ihren juristischen Netzwerken. Das ECCHR wusste
zu diesem Zeitpunkt, dass in Italien bereits eine strafrechtlich Ermittlung in einem ähnlich
gearteten Fall von der Staatsanwaltschaft gegen RINA bezüglich der Verletzung des italienischen
Rechts durchgeführt wurde. Den Umstand, dass im italienischen Recht in solch einem Fall
angrenzende Faktenberichte über weitere rechtliche Verstöße gegen das Unternehmen eingereicht
werden können, sollte für die juristischen Intervention im Lichte des Juristisch-Staatlichen Pfades
zügig verwendet werden. Dies wurde zusammen mit den pakistanischen Betroffenen und der
NTUF in einer strategischen Absprache sowie mit den pakistanischen Jurist*innen der Kanzlei
SVUMLA vorbereitet. So legten die italienische Kanzleien A&C sowie Studio Legale Bona, MB.O
zusammen mit den pakistanischen Opfern im Jahr 2014 bei der italienischen Staatsanwaltschaft
in Turin einen Faktenbericht über den Fabrikbrand und die Rolle von RINA vor. Dabei viel die
Entscheidung auf die Staatsanwaltschaft in Turin, aufgrund des bekannten progressiv eingestellten
Staatsanwaltes. Somit verdeutlichen sich ab diesen Zeitpunkt zwei juristische grenzüberschreitende
Aktionen.109 Neben dieser Nutzung des Juristisch-Staatlichen Pfades zeigte sich im selben Lichte
der juristischen Intervention in Pakistan, dass das ECCHR im Mai 2014 einen Amicus Curiae
Brief an das oberste Gericht in der Provinz Sindh sendete, um auf die menschenrechtliche
Verpflichtung Pakistans hinzuweisen und in diesen Rahmen zu fordern ebenso KIK und RINA
einer Prüfung zu unterziehen sowie ggf. zu sanktionieren.

Trotz der Unstimmigkeiten in den Verhandlungen mit KIK gab es weitere Verhandlungen
zwischen KIK und dem PILER in den Jahren 2013 und 2014 über weitere Entschädigungen für
die Betroffenen. Hierbei zeigt sich eine Verflechtung zwischen PILER und der pakistanischen
Kanzlei SVUMLA. So verhandelte Mitte des Jahres 2014 der pakistanische Opferanwalt Faisal
Siddiqi von SVUMLA, der ebenso ein aktives Mitglied des Vorstands bei PILER ist, über weitere
Entschädigungszahlungen. Schließlich war KIK im Dezember des Jahrs 2014 bereit, den Opfern,
in Anbetracht der bereits alleinig durch KIK gezahlten 1$ Millionen, je 1000$ als Entschädigung
zu zahlen. Dieses Angebot wurde jedoch aufgrund der geringen Höhe nicht angenommen und
führte, trotz der diskursiven Aufforderung von PILER, die Verhandlungen wieder aufzunehmen,
zum Erliegen der Verhandlungen. Als Konsequenz kündigten SVUMLA und PILER nochmals
eine grenzüberschreitende Klage gegen KIK in naher Zukunft an.

Der Ausbruch aus der Phalanx

Neben diesen grenzüberschreitend angelegten Verhandlungen zwischen KIK und PILER sowie
der konkreten Planung zur weiteren grenzüberschreitenden juristischen Intervention stach kurz

109Das genaue Datum war durch die analysierten Dokumente sowie durch das Expert*inneninterview nicht zu
rekonstruieren.
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vor dem zweiten Jahrestag des Fabrikbrandes am 09.11.2014 eine neue Interaktion und Ko-
alitionsbildung in den Analysefokus, welche eine neue Strategie der Ursachenbekämpfung in
den Mittelpunkt rückte. Diese bezog sich auf die Spendenaktion „Wir stehen am Anfang“ der
deutschen gewerkschaftlichen Akteure IGM, ver.di und des DGB in Zusammenarbeit mit der
NGO Medico hinsichtlich der Unterstützung der Betroffenen des Fabrikbrandes. Diese Vernet-
zung und neue Koalitionsbildung ist besonders interessant, denn die national ausgerichteten
deutschen Gewerkschaften waren zuvor keineswegs operativ in diesem Fall tätig und hielten
sich diskursiv ebenso zurück. Die Prozessverfolgung zeigt in diesem Zusammenhang, dass der
Fall „Ali Enterprises“ und die Vorbereitung der Klage durch die mediale Aufarbeitung und die
tägliche Arbeit für den DGB, die IGM und ebenso für ver.di eine bekannte Tatsache war. Eine
wirkliche Einbindung in den Aktivismus wurde jedoch nicht von den deutschen Gewerkschaften
selbst erreicht, sondern erst mittels der Kontaktaufnahme durch Medico. Zunächst wurde, in
der Darstellung des DGB, von Medico eine Kampagne bezüglich einer Spendenaktion für die
finanzielle Unterstützung der Opfer geplant und vorgestellt, was vom DGB abgelehnt wurde. Dies
begründete sich darin, dass aus gewerkschaftlicher Sicht die Betreiber*innen und die Auftragge-
ber*innen der Fabrik die Verantwortung tragen, sich um die Betroffenen zu kümmern. In einer
zweiten Kontaktaufnahme von Medico wurde vorgeschlagen, von dem Spendengeld ein Haus für
die pakistanische Gewerkschaft NTUF in Karachi zu erwerben.110 Dieser Vorschlag wurde vom
DGB im Sinne einer internationalen gewerkschaftlichen Solidarität positiv aufgenommen, wie es
im Folgendem zum Ausdruck kommt:

„und das in den zusammenhang mit Ali Enterprises zu bringen nach dem motto
durch das fehlen durch gewerkschaften können solche verhältnisse ja erst entstehen ja
fanden wir diese idee schon etwas charmanter“ (Expert*in: E_DGB_DE)

Hier zeigt sich eine Wahrnehmung des gewerkschaftlichen politischen Handelns, welches im Kern
den Aufbau von Gewerkschaften als Garant für bessere Arbeitsbedingungen sieht. Dabei wurde
ebenso deutlich, dass die deutschen Gewerkschaften in diesem Bereich außerhalb ihrer Strukturen
eher weniger handlungsleitende Projekte im Sinne ihres Politikkerns aufweisen. Vor diesem Hin-
tergrund wurden von den Akteuren drei zentrale Ziele der Spendenaktion formuliert: Erstens der
Ankauf eines Gewerkschaftshauses, was das übergeordnete Ziel darstellte, zweitens die Unterstüt-
zung medizinischer Versorgung und drittens die Finanzierung eines Gerichtsverfahrens gegen KIK.
Dabei wurde stark, ebenso wie bei den Forderungen und der Argumentation der IndustriALL und
UNI, die gewerkschaftliche Solidarität über Grenzen hinweg thematisiert.

Diese Interaktion führte ebenso zu einer temporären Verschiebung der bisherigen diskursiven
Koalitionen, was sich deutlich im Kongruenznetzwerk für die zweite Periode aufzeigt Abb.
6.1.2 und damit ebenso zur Verfestigung gewerkschaftlicher Forderungen im Diskurs, wie es
das Balkendiagramm in Abb. 6.1.2 aufzeigt. Demnach lässt sich eine stark gewerkschaftlich
dominierte Koalition erkennen (blau), die durch Medico sowie der NTUF eine Verbindung zu
der eher juristisch agierenden Koalition aufweisen (juristisch agierenden Koalition ist in rot
dargestellt). Dabei können die deutschen Gewerkschaften als aktive, operativ und diskursiv
koordinierte Hauptakteure in der Koalition angesehen werden. Dabei agieren diese in einer
110Während des gesamten Prozesses war zu jedem Zeitpunkt klar, dass das Geld über ein Medico Spendenkonto

gesammelt wird und die Gewerkschaften zu Spenden aufrufen.
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langjährigen lockere Bindung im Sinne einer lose Kopplung. So lässt sich erkennen, dass die
Mehrheit der gewerkschaftlichen Akteure (blau) ebenso die Finanzierung von Gerichtsverfahren
begrüßen und aktiv unterstützen. Jedoch ist dabei kaum eine starke Koordinierung in der
qualitativen Prozessverfolgung nachzuweisen. Doch zeigt sich im Verhältnis eine starke interaktive
Koordinierung zwischen den deutschen Gewerkschaften und Medico . Damit zeigt sich zwar
ein primärer Fokus auf die Nutzung des Zivilgesellschaftlichen Pfades, doch zeigt sich ebenso
eine diskursive primäre Nutzung des Juristisch-Staatlichen Pfades sowie des Marktpfades. Der
NGO Medico hingegen kommt in der zweiten Periode eine Rolle als Mediator zu. Aufgrund
der hier neuen Initiative für den Ankauf eines Gewerkschaftshauses und damit verbundenen
Verschiebung bzw. Schaffung einer Koalition ist Medico in diesem Kontext als policy entrepreneur
zu bezeichnen. Ein interessanter Punkt ist dabei, dass die oben angesprochene Spendenaktion
von der CCC als ein Alleingang von Medico und den Gewerkschaften gewertet wurde, wobei
die anderen NGOs alternative Lösungskonzepte für den Fall fokussierten. Dies verdeutlicht sich
nochmals an dem folgendem Zitat:

[...] da sind wir son bisschen glaub ich in die mühlen geraten in der (.) doch beste-
henden konkurrenz von nichtregierungsorganisationen untereinander [...] (Expert*in:
E_DGB_DE)

Folglich gab es in der Wahrnehmung des DGB einen Konkurrenzkampf zwischen den NGOs,
welcher auf eine ständige Legitimation ihrer Befugnisse und Stellung im Feld hindeutet. Trotz
dieser Kritik und Diskussionen im Hintergrund des Diskurses hat der DGB die Spendenaktion
durchgeführt. Dabei zeigte dieser Konflikt eine Ausstrahlung auf weitere kommende Koope-
rationen mit NGOs, welche der DGB in dieser Form nicht mehr eingehen möchte. Vielmehr
wurden die speziell grenzüberschreitenden Dachverbände der IndustriALL und UNI hier als
Ansprechpartner*innen von der IGM und dem DGB gesehen.

Klassisches „shaming and blaming“ und fallübergreifende Reaktionen

Neben den beiden bereits genannten Koalitionen ist noch eine dritte diskursive Koalition zwischen
der CCC, SAI, dem Center for Research on Multinational Corporations (CRMC), INKOTA sowie
der NTUF zu erkennen (grün). Zentral sind hier die Forderungen nach Langzeitentschädigungen
der Opfer durch KIK sowie die Änderung des gegenwärtigen von privaten Unternehmen finan-
zierten Zertifizierungssystems, welche maßgeblich über den Marktpfad formuliert werden und
sich vorrangig an die Audits und KIK richten. Diese Koalition ist eher als eine Fortführung des
Aktivismus über den Marktpfad aus der ersten Periode zu verstehen, wobei die CCC und INKOTA
sowie die NTUF als operative und diskursive Hauptakteure angesehen werden können. Dabei
zeigt die Prozessverfolgung eine weniger starke Koordination zwischen den Akteuren. Auffällig
ist, dass die NTUF in allen drei genannten Koalitionen vertreten ist. So tangieren nahezu alle
Forderungen die Ziele dieses sehr aktiven pakistanischen Hauptakteurs. Dabei kommt der NTUF
keine Rolle als Vermittler*in zu, vielmehr bedient die Gewerkschaft alle Regulierungswege durch
ihre mannigfaltigen Koalitionspartner*innen.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Industrieunglücke in Bangladesch (Rana Plaza und Tazreen)
sowie des hier vorliegenden Falles gründete sich das deutsche „Bündnis für nachhaltige Texti-
lien“ Anfang November 2014, welches vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche
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Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) initiiert sowie finanziert wurde. Dieses Bündnis von
NGOs, Unternehmen, gewerkschaftlichen Akteuren und Regierungsinstitutionen hat die selbst
formulierte Aufgabe, die Bedingungen entlang der grenzüberschreitenden Wertschöpfungsket-
te zu verbessern. In diesem Rahmen gab das BMZ bekannt, intentionale Partner*innen für
das Bündnis gewinnen zu wollen und einen ersten nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu erarbeiten sowie im Jahr 2016 der
Bundesregierung vorzulegen.111

Abb. 6: Kongruenznetzwerk der Aktivist*innen der zweiten Periode im
Fall „Ali Enterprises“ vom 08.03.2013 bis zum 13.03.2015
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Visone

111Der Prozess zur Erstellung des nationalen Aktionsplanes startete bereits im Jahr 2014 unter der Leitung des
Auswärtiges Amtes der Bundesrepublik Deutschland. Dieser ist Teil der Umsetzung der UN-Leitprinzipien für
Unternehmen und Menschenrechte aus dem Jahr 2011, welchen alle Staaten im UN-Menschenrechtsausschuss
zugestimmt hatten. An der Erarbeitung des deutschen Aktionsplanes war eine Vielzahl deutscher Ministerien
sowie gewerkschaftlicher und unternehmerischer Akteure beteiligt.
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Die zweite Periode: Ein Zwischenfazit

Zusammenfassend stachen in der zweiten Periode Forderungen nach juristischen Klagen gegen
KIK prominenter hervor. Dominant ist in diesem Zusammenhang die Diskussion bezüglich einer
Langzeitentschädigung durch KIK und die Änderung der gegenwärtigen Zertifizierungspraxis
sowie eine Verschärfung des Haftungsrechtes für grenzüberschreitende Unternehmen, was im
gesamten Diskursnetzwerk diskutiert wurde und sich nochmals in Abb. 6.1.2 aufzeigt. Die aufkom-
menden juristisch geprägten Konzepte lassen sich als immer stärker werdende Diskontinuitäten
fassen. Jedoch lässt sich ein wirklicher Bruch erst durch die Handlung der Einreichung der
Schadensersatzklage gegen KIK beim Dortmunder Landgericht am 13.03.2015 konstatieren; die
Prominenz des hier grenzüberschreitend genutzten Juristisch-Staatlichen Pfades wurde durch die
juristische Intervention in Italien und Pakistan nochmals unterfüttert. Vor diesem Hintergrund
konnte durch die vorliegende Analyse festgehalten werden, dass sich so ein neues Handlungskon-
zept manifestierte, welches zuvor auch als Drohung hätte gewertet werden können. Die Nutzung
des Juristisch-Staatlichen Pfades wird nicht nur diskursiv angekündigt, sondern wurde operativ
vollzogen. Demnach ließ sich, in dem vorliegenden konkreten Fall, eine Bewegung von freiwilligen
privaten Verhandlungsversuchen hin zu einem Rückgriff auf bereits fest sedimentierte Institu-
tionen innerhalb eines Staatsapparates, welcher in ebenfalls fest institutionalisierte Strukturen
der grenzüberschreitenden Regulierung mittels der Option der Rechtsprechung eingebunden ist,
konstatieren.

Doch zeigte sich insgesamt ebenso eine Weiterführung der Nutzung des Markt- sowie des Zi-
vilgesellschaftlichen Einflusspfades. Dabei wurde maßgeblich KIK sowie die Prüfungs- und
Zertifizierungsorganisationen über den Marktpfad adressiert, wobei ebenso westliche Akteure
über den Zivilgesellschaftlichen Pfad pakistanische NGOs und Gewerkschaften unterstützt haben.
Neben diesen prominenten Forderungen und Aktionen lässt sich am Rande erkennen, dass aus
dem Teilnetzwerk des DGB einzelne Forderungen bezüglich einer Steuerung von transnationalen
Wertschöpfungsketten über das BMZ aufgestellt wurden. Im Gegensatz zu der ersten Periode
konnte für die zweite Periode aufgezeigt werden, dass die Advocacy-Koalitionen eine starke
Koordinierung aufweisen. Dies zeigt sich besonders für die juristisch (rot) agierende und gewerk-
schaftlich (blau) agierende Koalition. Demnach verdeutlichen sich Absprachen mit gemeinsamen
Pressemitteilungen und gemeinsam geplanten operativen Aktionen.

Vor diesem Hintergrund lassen sich rückblickend fünf Schlüsselereignisse der zweiten Periode
festhalten, die unterschiedlich stark von der Mobilisierung der Aktivist*innen tangiert wurden und
in Tabelle 10 festgehalten sind. So konnte neben der ursprünglichen Vernetzung zur juristischen
Aufklärung mit dem deutschen ECCHR ebenso eine juristische Vernetzung zwischen der NTUF,
AEFFAA und den italienischen Kanzleien A&C und MB.O aufgezeigt werden, welche durch die
Einreichung eines Berichtes bei der Staatsanwaltschaft in Turin auf sich aufmerksam machten
(I). Daneben zeigte sich die Spendenaktion „Wir stehen am Anfang“ als ein Schlüsselereignis,
welches eine deutliche Verschiebung der Koalitionen zur Folge hatte und aktiv zum Aufbau
gewerkschaftlicher Strukturen in Pakistan sowie zur Finanzierung der Schadensersatzklage gegen
KIK beigetragen hat (II). Ein weiteres Ereignis war die Etablierung des deutschen „Bündnis
für nachhaltige Textilien“, welches starke Überschneidungen mit den industriellen Unfällen in
Bangladesch aufweist und auch in diesem Lichte bewertet werden muss (III). Die Etablierung
wurde im Diskursnetzwerk weniger stark in den Vordergrund gestellt, doch muss dieses Bündnis
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ebenso wie der Ankauf des Gewerkschaftshauses durchaus als Ordnungsbildung im Bereich der
transnationalen Wertschöpfung der Textilindustrie gewertet werden. Im Gegensatz dazu zeigte
das Scheitern der Verhandlungen mit KIK eine deutliche Reaktion der Aktivist*innen, die
letztlich die Klagevorbereitungen gegen KIK nochmals in den Fokus rückten (IV). Dies führte
letztlich zum fünften Schlüsselereignis sowie zum Ende der zweiten Periode – der Einreichung der
Schadensersatzklage gegen KIK vor dem Dortmunder Landgericht (V).

Datum Ereignis Akteure

2014 (I) Einreichung eines Berichtes über RINA bei
der Staatsanwaltschaft in Turin

MB.O, A&C, NTUF und AEFFAA

09.2014 (II) Spendenaktion „Wir stehen am Anfang“ IGM, ver.di, DGB, Medico und NTUF. Teilweise
diskursive Unterstützung durch IndustriALL und
CCC

11.2014 (III) Etablierung des deutschen „Bündnis für
nachhaltige Textilien“

BMZ mit unterschiedlichen Stakeholdern aus dem
gewerkschaftlichen und unternehmerischen Be-
reich

12.2014 (IV) Verhandlungsabbruch mit KIK KIK, PILER und SVUMLA

03.2015 (V) Einreichung einer Schadensersatzklage gegen
KIK vor dem Dortmunder Landgericht

PILER, ECCHR und NTUF. Unterstützung
durch Medico , IGM, ver.di und den DGB

Tab. 10: Schlüsselereignisse in der zweiten Periode im Fall „Ali Enterprises“

6.1.3 Die private Anwendung der ILO-Konvention 121: Die dritte
Periode

Im Anschluss an die obigen Geschehnisse zeigen sich in der dritten Periode ab dem 14.03.2015
stärkere Reaktionen von staatlichen und internationalen Organisationen sowie Regierungen. Im
selben Atemzug ist die Diskussion um juristische Schritte und die Schadensersatzklage gegen
KIK weiterhin prominent im Diskurs vertreten, doch wird die gesamte Diskussion in der Issue
Ecology vielmehr von dem Themenbereich der Entschädigung der Opfer sowie der Reformierung
der vorherrschenden Regulierung in transnationalen Wertschöpfungsketten dominiert, was sich
in Abb. 6.1.3 aufzeigt.

Doch zunächst zeigte die Prozessanalyse einen neuen Aktivismus der international tätigen ge-
werkschaftlichen Akteure, welcher maßgeblich über den Marktpfad adressiert wurde. So stellte die
IndustriALL im August des Jahres 2015 das Konzept Action, Cooperation and Transformation
(ACT) für den pakistanischen RMG-Sektor vor, welches in Form der in Kapitel ?? angesproche-
nen IFAs gesehen werden kann. Dies beruht auf der Zusammenarbeit mit Bekleidungsmarken,
welche Vereinbarungen eingehen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dabei sollen, wie
bei dem „Bangladesh Accord“, feste rechtsgültige Vereinbarungen zwischen Bekleidungsmar-
ken, Verkäufer*innen und Gewerkschaften geschlossen werden.112 Im Diskursnetzwerk wurde
112Der „Bangladesh Accord“ stellt eine unabhängige und juristisch verbindliche Übereinkunft zwischen Bekleidungs-

marken und Gewerkschaften dar. Kern dieser Vereinbarung ist der Aufbau einer nachhaltigen und sicheren
Textilindustrie in BD. Die Vereinbarung fand seinen Ursprung in dem „Rana Plaza“ Industrieunglück (Vgl.
Kapitel ??.
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dies von gewerkschaftlichen Akteuren durchaus als positiv bewertet. Die Prozessverfolgung
dieses Falles zeigte, dass bis in das Jahr 2021 das ACT Konzept keine Anwendung in Pakistan
findet.113

Die transnationale juristische Intervention

Im Zusammenhang mit der juristischen Aufklärung zeigte sich in Deutschland im August des
Jahres 2016 ein Erfolg für die Aktivist*innen. Dieser äußerte sich durch die Bekanntgabe des
Landgerichts Dortmund, das Prozesshilfekosten für die Kläger*innen bezüglich der Schadenser-
satzklage gegen KIK gewährte. Hiermit bekannte sich das deutsche Gericht als zuständige Instanz,
was im Netzwerk der Aktivist*innen positiv aufgenommen wurde. Vor diesem Hintergrund wurde
die Prägnanz der Klage durch das ECCHR, G&K, Medico , NTUF sowie der AEFFAA diskur-
siv nochmals hervorgehoben. Demgegenüber lässt sich bereits zuvor die weitere Nutzung des
Juristisch-Staatlichen Pfades erkennen, welche sich jedoch auf Italien bezog und an dem im
Jahr 2014 eingereichten Faktenbericht bei der Staatsanwaltschaft in Turin anschließt. Daran
anschließend eröffnete der zuständige Ermittlungsrichter im September 2015 ein Strafverfahren
sowie eine Anordnung einer unabhängigen Bewertung des Falles durch Brandexpert*innen. Zuvor
wurde bereits ein Vermittlungsersuchen durch die italienischen Anwälte und die Betroffenen an
RINA herangetragen, welches von 180 betroffenen Familien stammte, jedoch zu keinem Ergebnis
geführt hat. Anfang des Jahres 2016 wurde der Fall schließlich an die Staatsanwaltschaft in Genua
übergeben, da sich der Hauptsitz von RINA in Genua befindet und die Staatsanwaltschaft in
Turin nach italienischem nationalen Recht somit nicht zuständig war. Kurz darauf intervenierte
das deutsche ECCHR in den italienischen Fall mit einen Brief an die Staatsanwaltschaft in Genua.
Hier bezog sich das ECCHR auf die Relevanz der Klärung der Verantwortung von RINA sowie
die Rolle des Audits im gesamten Fall hinsichtlich der Prüfung und Ausstellung des SA8000-
Standards. RINA hat demnach offensichtliche Sicherheitsmängel missachtet. Diesbezüglich zeigte
die Prozessverfolgung, dass zu diesem Zeitpunkt die Kooperation zwischen den italienischen und
deutschen Jurist*innen in der Dichte abgenommen hat, denn diese Intervention war zuvor nicht
abgesprochen und es erfolgte eher ein loser Informationsaustausch. So wussten die Jurist*innen
des ECCHR zwar von den Plänen und standen beratend für die pakistanischen Opfer zu Seite,
doch kannten die Jurist*innen des ECCHR die italienischen Jurist*innen nicht über eine bereits
vorherige Kooperation. Dies verdeutlicht sich nochmal im folgenden Zitat:

klar es gab manchmal zweifel weil sich die italienischen kooperations-anwälte mit dem
was zu tun hatten (.) sind, dass jetzt wirklich die richtigen und die zuverlässigsten
partner die man sich da so vorstellen kann. (Expert*in: E_ECCHR_DE)

So zeigte sich eine Unsicherheit bezüglich der italienischen Partner*innen und deren Passung
für den vorliegenden Fall. Weiterführend wird ersichtlich, dass sich die Akteure nicht aus ihrer
vorherigen Arbeit kennen. Demgegenüber wurde von den italienischen Jurist*innen die Qualität
in der Zusammenarbeit mit dem ECCHR betont. So wurde das ECCHR mit seiner Ressour-
cenausstattung und Einbettung in eine zivilgesellschaftliche Kampagnenstruktur als wichtiger
Akteur beschrieben, welcher in der italienischen Zivilgesellschaft fehlt. Gleichzeitig wurde hierbei
betont, dass solch ein Aktivismus für eine Kanzlei aufgrund von Zeitmangel und der fehlenden
113Das ACT Konzept wird aktuell in Bangladesch, Kambodscha, Myanmar und in der Türkei angewendet (ACT

2020).
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Finanzierung nicht möglich ist. So zeigt sich auch die unterschiedliche Ausrichtung verschiedener
juristischer Netzwerke, welche sich nochmals in diesem Zitat verdeutlicht:

(..) ähm ich habe ja die italienischen anwälte da erwähnt aus deren netzwerk die
machen so personal injury law aus also aus deren netzwerk kommen die anwälte die
diese klage da in kanada gemacht haben. Ich stand nämlich nicht richtig in kontakt
[...] (Expert*in: E_ECCHR_DE)

Demnach wird hier die Trennung zwischen den eher Non-Profit orientierten juristischen Netz-
werken und Netzwerken von eher gewinnorientierten Kanzleien, welche bereits in Kapitel 2.8
vorgestellt wurde, deutlich. So befindet sich das ECCHR im BJN und es lassen sich gemein-
same Aktionen mit dem INCLO aufzeigen (ECCHR 2020b; ECCHR 2020c). Die Kanzleien
A&C sowie MB.O sind wiederum im GJN vernetzt, ebenso wie die Kanzlei Rochon & Genova
LLP aus Toronto, die die Klage im Fall „Rana Plaza“ in Kanada gegen das Einzelhandels-
unternehmen Loblaw Companies Ltd. geführt hat und diesbezüglich mit A&C im Austausch
war.

Die bereits geschilderten Entwicklungen im Prozess lassen sich ebenso im Kongruenznetzwerk
für die dritte Periode in Abb. 6.1.3 erkennen. So zeigte sich eine kleinere, hauptsächlich über
den Juristisch-Staatlichen Pfad agierende Koalition zwischen den diskursiven Hauptakteuren
des ECCHR, Medico , der AEFFAA und der NTUF (blau). Interessant ist, dass die italieni-
sche Seite der juristischen Aufklärung diskursiv nicht zu erkennen ist, obwohl diese operativ
als Hauptakteure angesehen werden können und eine ausdifferenzierte Kooperation mit den
pakistanischen Akteuren aufzeigten, was ebenso für den ECCHR und Medico gilt.114 So wird von
der italienischen Seite keine ersichtliche Einbindung in eine international und englischsprachig
angelegte Kampagne vorgenommen. Die obige angesprochene Koalition (blau) wurde im geringen
Maße diskursiv von, in dieser Periode eher als diskursive Nebenakteure einzuschätzenden, Kanzlei
G&K sowie dem Forschungsteam Forensic Architecture (FA) aus London (Goldsmiths College
London) unterstützt.115 Die zentralen Forderungen dieser Koalition fokussierten sich auf eine
grenzüberschreitende juristische Aufklärung mittels einer Klage gegen KIK, gegen die Audit
RINA sowie auf die Etablierung von verbindlichen gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der grenz-
überschreitenden Sorgfaltspflicht für Unternehmen. Dabei war die Häufigkeit dieser Forderungen
eher weniger das bestimmende diskursive Thema in der dritten Periode, was sich in Abb 6.1.3
erkennen lässt. Bei der Betrachtung der Koalition fällt vor allem die starke Überschneidung
zwischen der NTUF und der AEFFAA auf. Die pakistanischen Akteure sind über die Jahre hinweg
zu sehr prominenten und aktiven diskursiven Akteuren geworden, welche in unterschiedlichen
Koalitionen aktiv sind und darüber hinaus einen operativen Aktivismus über nationale Grenzen
hinweg aufzeigen.

114Die italienischen Jurist*innen haben weder selbst noch in der analysierten internationalen Presse Statements
geäußert. Der genaue Prozessverlauf in Italien konnte nur durch Daten des ECCHR und Expert*inneninterviews
mit den Akteuren selbst aufgearbeitet werden.

115FA hat mit Medico und dem ECCHR an der Aufklärung des Brandverlaufes gearbeitet und sich somit hinter die
Schadensersatzklage gestellt. Ziel war die Rekonstruktion des Brandes durch das Forschungsteam, um dem
Gericht in Dortmund eine 3D Analyse zu ermöglichen und strukturelle Ursachen des Brandes aufzuzeigen.
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Die Einbindung eines broker

Darüber hinaus lassen sich diskursive Verbindungen der juristisch agierenden Koalition zu einer
weiteren Koalition aufzeigen, welche stark für eine Langzeitentschädigung der Opfer über den
Marktpfad sowie den International-Organisationalen Pfad kämpfte (rot). Hier zeigt sich erneut die
Nutzung einer doppelten Strategie der pakistanischen Hauptakteure (NTUF sowie der AEFFAA),
welche in beiden Koalitionen aktiv sind und neben der juristischen Aufklärung ebenso eine
Langzeitentschädigung der Opfer durch KIK in den Fokus nahmen. Anders als die vielmehr
juristisch agierende Koalition (blau) wurde hier ab dem Zeitpunkt, an dem ersichtlich wurde,
dass eine Schlichtung der zuvor gescheiterten Verhandlungsgespräche durch die ILO in eine
greifbare Nähe rückte, ebenso der International-Organisationale Pfad für Adressierungen der
ILO im Rahmen der Forderungen bezüglich einer Langzeitentschädigung für die Opfer verwendet,
wie man in Abb. 6.1.3 erkennen kann. Vor diesem Hintergrund zeigte sich bereits im Frühling des
Jahres 2016 eine zentrale Bewegung hinsichtlich der Verhandlungsforderungen an KIK. So wurde
das BMZ von der AEFFAA, PILER, NTUF, der Regierung der Provinz Sindh, dem CCC und
KIK für eine Moderation in den Verhandlungen diskursiv angefragt.116 Zuvor hatte bereits KIK
im Jahr 2014 versucht, die ILO als Schlichtungsinstanz für die Verhandlungen zu akquirieren.
Dies blieb jedoch erfolglos, da die ILO immer von einer tripartistischen Akteurskonstellation
im Sinne ihres Mandats angefragt werden muss. Im weiteren Verlauf kontaktierte das BMZ
das ILO Büro in Berlin und bat um eine Unterstützung, was sich nochmals im folgenden Zitat
aufzeigt:

[...] und dann kam die deutsche bundesregierung auf mich zu auf die ilo zu mit der
bitte ob wir nicht das unterstützen können und an der stelle nicht helfen können im
rahmen unseres mandates. Dass die menschen nun endlich zu ihren kompensationen
kommen in welcher form auch immer (. . . ) erst wenn an dieser stelle klar ist dass alle
partner das wollen dann übernehmen wir diese aufgabe. (Expert*in: E_ILO1_DE)

Nach der Absprache mit dem pakistanischen Ministry of Overseas and Human Resource Develop-
ment (OPHRD), KIK sowie der gewerkschaftlichen Seite durch IndustriALL und UNI willigte die
ILO in eine Intervention ein. Diesbezüglich organisierte die ILO im Mai 2016 eine Verhandlung
in Genf (Schweiz). Die Grundlage dieses Treffens war eine Entschädigungsberechnung nach der
ILO-Konvention 121 - Employment Injury Benefits Convention. In diesem Rahmen wurde KIK
von UNI, von der CCC und von der IndustriALL nochmals zu Verhandlungen aufgefordert, wobei
KIK sich im Diskurs bereits zuvor für eine erneute Verhandlung im Sinne der ILO-Konvention
121 offen zeigte. Im darauffolgenden September des Jahres 2016 konnte unter Leitung der ILO ein
Verhandlungsergebnis zwischen KIK, der CCC sowie von IndustriALL erzielt werden. KIK ist im
Zuge der Verhandlungen in das deutsche „Bündnis für nachhaltige Textilien“ eingetreten. Dabei
wurde die Höhe der Entschädigung von der ILO kalkuliert. Letztlich wurde eine Zahlung von 5,13$
Millionen vereinbart, welche der ILO zur Verteilung übergeben wurden.

In Anbetracht dieser erfolgreichen Schlichtung ist die ILO in der retrospektiven Betrachtung
der dritten Periode als broker einzuordnen, welcher als Akteur „neu“ in die Issue Ecology
eintritt und mittels seiner Position und Ressourcenausstattung nochmals Akteurskonstellationen
116In dem zeitlichen Zusammenhang um die Anwendung der ILO-Konvention 121 wurde von der NTUF auch eine

Intensivierung der Koordination mit der CCC bestätigt.
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verschiebt bzw. hier zusammenbringt. Dies zeigte sich ebenso an der erhöhten Diskussion um
eine Entschädigung der Opfer in Anlehnung an ILO-Konvention 121, was sich ebenso in Abb.
6.1.3 aufzeigt. So wurde die ursprüngliche Koalition der Entschädigung und Reformierung aus
der ersten Periode neu belebt und ergänzt.

Bewegungen im Lichte der UN-Leitprinzipien

Auffällig ist, das sich die deutschen gewerkschaftlichen Akteure in der dritten Periode in ihrem
Aktivismus hinsichtlich der Klage eher zurückgenommen haben, was eine erneute Verschiebung
von Akteurskonstellationen- und -forderungen aufzeigt. Hier lässt sich eine diskursive Verlagerung
erkennen. So wird in der dritten Periode vielmehr der deutsche nationale Aktionsplan kommen-
tiert und es werden in diesem Rahmen gesetzlich verbindliche Regeln für die Regulierung von
transnationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten gefordert. Eine erneute Unterstützung im Sinne
des Zivilgesellschaftlichen Pfades zum Aufbau weiterer gewerkschaftlicher Strukturen in Pakistan
verdeutlichen sich nicht. Dies mag an der eher mäßig positiv bewerteten Zusammenarbeit mit
Medico und der NTUF liegen sowie an der Ansicht der deutschen Gewerkschaften, dass für solche
grenzüberschreitende Themen die GUFs eine primäre Zuständigkeit haben, in denen die eher
national ausgerichteten deutschen Gewerkschaften Mitglieder sind.

Der tiefere Blick in den deutschen Diskurs zeigte im Dezember des Jahres 2016, dass der nationale
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte dem
Bundeskabinett zur Abstimmung vorgelegt wurde und letztlich am 21.12.2016 verabschiedet
wurde. Innerhalb der hier bereits betrachteten Diskursnetzwerke wurde dies unter der Thematik
der Etablierung von verbindlichen Regeln diskutiert. So hatten bereits in der Vorbereitungsphase
unterschiedlich geartete Akteure in der Bundesrepublik Deutschland die Bundesregierung zu
Etablierung einer gesetzlichen Sorgfaltspflicht für deutsche Unternehmen im Rahmen des na-
tionalen Aktionsplanes aufgefordert. Hier sticht bspw. die Online Petition „Menschenrechte vor
Profit!“ hervor, die durch die Akteure CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung, Forum
Menschenrechte, VENRO, Brot für die Welt, CIR, Germanwatch, INKOTA, MISEREOR, Oxfam,
SÜDWIND, terre des hommes und ver.di getragen wurde.117 Ebenso verdeutlichte sich, dass der
DGB, das Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V. (Misereor), die Deutsche Kommission Justitia
et Pax (DKJ) und die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschland e.V. (KAB) den Welttag
für menschenwürdige Arbeit im Jahr 2016 nutzten, um gemeinsame gesetzlich verbindliche Regeln
der Sorgfaltspflicht für deutsche grenzüberschreitend agierende Unternehmen zu fordern. Ebenso
haben das ECCHR sowie Medico die deutsche Bundesregierung aufgefordert, den nationalen
Aktionsplan zu nutzen, um eine gesetzliche Sorgfaltspflicht in der Bundesrepublik Deutschland
einzuführen. Auch die IGM sah im „nationalen Aktionsplan“ eine Chance, rechtsverbindliche
Regeln zu gestalten. Darüber hinaus wurden ebenso von Teilen der damals in einer Koalition
mit der CDU/CSU regierenden SPD verbindliche Regeln durch den nationalen Aktionsplan
für deutsche Unternehmen gefordert. Dieser Aktivismus, welcher sich stark auf Deutschland
bezieht, lässt sich auch in den Überschneidungen im Diskursnetzwerk in Abb. 6.1.3 für alle
genannten deutschen Akteure erkennen (grün). Interessant ist, dass in dieser Periode zum ersten
117Das Netzwerk der genannten Petition wurde nicht weiter aufgearbeitet, weil dieses nicht explizit an den Fall „Ali

Enterprises“ anschließt, sondern den Fall lediglich tangiert und viel stärker in die Debatte um den nationalen
Aktionsplan eingebettet ist. Dieser muss im Lichte der Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte aus dem Jahr 2011 gesehen werden. Demnach konnte auf den Organisationsseiten mit dem
entworfenen Suchstring kein Bezug hergestellt werden.
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mal kirchliche Akteure aktiv werden, welche die Akteurskonstellationen ergänzen. Dabei zeigt sich
ebenso eine deutliche Koordinierung zwischen dem DGB und den kirchlichen Akteuren Misereor,
DKJ sowie dem KAB. Diese ist jedoch zeitlich stark eingegrenzt und ist eher im Sinne einer
kurzen, diskursiven festen Bindung zu verstehen. Doch können die genannten Akteure ebenso als
Hauptakteure des Aktivismus gesehen werden. Insgesamt entbrannte eine sehr auf Deutschland
fokussierte Diskussion, welche ebenso stark eher aus der Wirtschaft sowie dem konservativen
politischen Feld kommende Forderungen nach freiwilligen Leitlinien für Unternehmen aufwies.
Dies zeigt sich nochmals in Abb. 6.1.3.118 119

Darüber hinaus zeigte die Prozessanalyse eine Entwicklung bezüglich des im Jahr 2014 etablierten
„Bündnis für nachhaltige Textilien“ in der Bundesrepublik Deutschland, welches dezidierter auf den
Fall „Ali Enterprises“ gerichtet ist. So wurde im Oktober 2017 bekannt, dass durch die Mitglieder
des Bündnis 129 individuelle Aktionspläne mit über 1.500 konkreten Nachhaltigkeitsmaßnahmen
vereinbart wurden. Zudem haben Bündnismitglieder mit der Umsetzung von drei übergreifenden
Bündnisinitiativen begonnen. So wurde ein Prozess angestoßen, der die Arbeitsbedingungen in
der Textilindustrie im Bundesstaat Tamil Nadu in Indien für insgesamt 500.000 Arbeiter*innen
verbessern sollte. Insgesamt ist diese Entwicklung als Ausdifferenzierung einer Ordnungsbildung
zu verstehen, welche im Jahr 2014 trotz bereits angekündigter follow-up-Prozesse des Bündnisses
nicht vollkommen vorhersehbar war.

Hindernisse bis zur Auszahlung der Langzeitentschädigungen

Eine durchaus überraschende Entwicklung zeigte sich für den November des Jahres 2016, welche
ebenso eine Diskontinuität in der dritten Periode aufzeigte. So ließen sich Demonstrationen
in Pakistan gegen die Praxis der Auszahlung der Entschädigungszahlungen sowie gegen die
Berechnungsgrundlage der verhandelten Entschädigungszahlungen nach der ILO-Konvention 121
erkennen. Das Ergebnis der Verhandlungen mit KIK sah mehrere Zahlungen im Sinne einer Lang-
zeitentschädigung für die Opfer vor, was von der AEFFAA sowie von der NTUF später abgelehnt
wurde. Zentral war dabei die Befürchtung, dass KIK die vereinbarten Zahlungen wie bereits zuvor
im Rahmen des MoU einstellt. Konkret hatte die ILO drei unterschiedliche Anspruchsgruppen
mit verschiedenen Entschädigungsansprüchen gebildet: Witwen, Eltern und Kinder. Doch die
AEFFAA stellte zu dem damaligen Zeitpunkt die konkrete Forderung, dass Witwen und Eltern
in die gleiche Anspruchsgruppe gefasst werden. Bei solch einer Zusammenfassung würden ebenso
die Gruppe der Eltern 14.000 anstatt 2800 pakistanische Rupien erhalten. Die ursprüngliche
Forderung, die Entschädigungszahlung als Einmalzahlung anstelle einer Langzeitentschädigung

118Dabei gab es ebenso Spannungen in der Regierungskoalition. Der Plan des Wirtschaftsministeriums unter Sigmar
Gabriel (SPD) sowie des Justizministeriums unter Heiko Maas (SPD), welche kein Gesetz in diese Richtung
anstoßen wollten und den Aktionsplan befürworteten, und Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), welcher
lediglich Empfehlungen an die Unternehmen aussprechen wollte und keine Erwartungen an die Unternehmen
für angebracht hielt (Dohmen 2016; Die Zeit 2016; IGM 2016).

119Neben diesem Ereignis verdeutlichte sich bereits im Juli 2015, dass die niederländische Regierung eine Verein-
barung mit der ILO und der International Finance Cooperation über eine angestrebte strengere Kontrolle in
globalen Wertschöpfungsketten unterzeichnete. Dies ist ebenso nicht allein im Lichte des Falles „Ali Enterprises“
zu bewerten, sondern ebenso der industriellen Unglücken in der Textilindustrie in Bangladesch. Interessant
ist, dass die Diskursanalyse zu diesem Zeitpunkt weniger starke Forderungen an die ILO oder westliche
Staaten herausstellen konnte. So schwangen bereits in den vorherigen Perioden in der Forderung zur Änderung
des unternehmensfinanzierten Zertifizierungssystems der Aktivist*innen öfter eine indirekte Forderung nach
staatlich verbindlichen Regeln mit, doch fanden sich in den vorherigen Perioden eher weniger direkte Aktionen
und Forderungen in diesem Lichte.
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in der Form einer Rente zu erhalten, bleibt von den Opfervertreter*innen bestehen. Bei diesen
Forderungen wurden sie von der NTUF unterstützt.120

Diese Spannungen bezüglich der Auszahlung der Entschädigung nach der ILO-Konvention 121
konnten durch die Analyse und die damit verbundene Nutzung des International-Organisationalen
Pfades bis in das Jahr 2017 aufgezeigt werden. So wurde im April 2017 im Zuge einer Gedenkver-
anstaltung der Opfer von Rana Plaza in Karachi von der AEFFAA die Zurückhaltung der ILO
kritisiert, welche sich nach den Angaben der AEFFAA sträubte, eine Einmalzahlung für die Opfer
zu leisten. Diese Kritik wurde mit der Drohung einer gerichtlichen Klärung der Auszahlungs-
praxis untermauert. Neben diesen Forderungen wurden ebenso die versprochenen einmaligen
Entschädigungszahlungen der pakistanischen Regierung und des pakistanischen Unternehmers
Malik Riaz sowie die Etablierung sicherer Arbeitsschutzrechte in Pakistan eingefordert.121 122

Hierbei lässt sich eine Zustimmung zu diesen Konzepten und Forderungen mit der NTUF do-
kumentieren, welche ebenso den „Bangladesh Accord“ als gutes Beispiel für ein pakistanisches
Lösungsmodell nannte und transnational agierende Unternehmen in der Verantwortungspflicht
sah und sieht.123 Dabei wird ebenso von der NTUF sowie von IndustriALL die Stärkung der Ver-
einigungsfreiheit sowie die Bildung von Gewerkschaften in Pakistan gefordert. Diese Forderungen
ließen sich ebenso bei den Protestaktionen am fünften Jahrestag des Brandes der Textilfabrik
„Ali Enterprises“ von der AEFFAA sowie der NTUF aufzeigen. Zusammen mit PILER wurde
zusätzlich darauf hingewiesen, dass es trotz ihres Aktivismus keine wirklichen Verbesserungen
bezüglich der Arbeitssicherheit in Pakistan gibt und der pakistanischen Staat hierfür Sorge
tragen muss. Dieser Aktionsmus gegen die ursprünglichen Ergebnisse der privaten Anwendung
der ILO-Konvention 121 zeigt sich ebenso im Kongruenznetzwerk der dritten Periode in Abb.
6.1.3. So zeigte sich, wie bereits oben beschrieben, eine starke diskursive Verbindung zwischen den
Hauptakteuren NTUF und der AEFFAA. So muss die starke Überschneidung ihrer belief systems
sowie deren starke diskursive und operative Koordination auch im Licht des Protestes gegen die
Auszahlungspraxis und Berechnung der Langzeitentschädigungen nach der ILO-Konvention 121
verstanden werden.

Diese Situation wirkte zu diesem Zeitpunkt als durchaus erstarrt und die Ablehnung der Ent-
schädigung konnte, wie bereits erwähnt, durchaus als aufkommende Diskontinuität gesehen
werden. Doch keineswegs rissen die Forderungen der Akteure hinsichtlich der Entschädigung
auf der Basis der ILO-Konvention 121 ab. Vielmehr wurde eine Anpassung der Berechnung
und Auszahlungspraxis im Rahmen der Konvention 121 gefordert. Vor diesem Hintergrund
zeigte sich bereits im Januar des Jahres 2018, dass die beteiligten Akteure ein Aufsichtskomitee
eingerichtet haben, welches die Probleme lösen sollte. Dieses setzte sich aus Vertreter*innen
der Opferfamilien, des Arbeitsministeriums, der Sindh Employees Social Security Institution
(SESSI) und von NGOs zusammen. In Folge dessen hat die ILO die Berechnung angepasst.
Auf dieser Grundlage akzeptierten die Opfer die Langzeitentschädigungen, die als Rente über
120Es gibt ebenso Berichte von der NTUF, dass die ILO eine Empfehlung ausgesprochen hat, die Pensionen aus der

staatlichen Sozialversicherung zu reduzieren. Dies konnte durch die Prozessanalyse nicht verifiziert werden.
121Ähnliche Forderungen bezüglich der staatlichen Entschädigung ließen sich bei der Partei PakistanTehreek-i-Insaf

beobachten.
122Malik Riaz hatte bereits im Jahr 2014 eine Entschädigung angekündigt. Seine genauen Beweggründe konnten in

der Prozessanalyse nicht aufgearbeitet werden.
123Diese Forderung ist nicht neu. So ließen sich bereits zuvor im September 2017 ähnliche Forderungen der CCC,

der NTUF sowie von PILER nach dem Vorbild des „Bangladesh Accord“ für Pakistan aufzeigen. Durchaus ist
wird dieser auch von IndustriALL als Vorbild für eine Lösung in Pakistan angesehen.
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das SESSI, welchem dem Arbeitsministerium von Sindh untersteht, ausgezahlt wurden. Hierbei
leistete die ILO mittels einer finanziellen Unterstützung des BMZ sowie der Hilfe der Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) eine technische Hilfe für die SESSI bei
dem Auszahlungsprozess der Renten. Erst ab diesen Punkt kann ein deutlicher Bruch für die
dritte Periode aufgezeigt werden, welcher schlagartig die Forderungen nach einer sofortigen Lang-
zeitentschädigung durch KIK unterbricht und den Raum für neue Forderungen und Aktionen
eröffnet. So waren die Forderungen nach einer Langzeiteinschädigung von KIK, der privaten
Anwendung der ILO-Konvention 121 sowie der Einbindung der ILO als broker zentrale und häufig
genannte Forderungen, was sich nochmals in Abb. 6.1.3 festgehalten.

Abb. 8: Kongruenznetzwerk der Aktivist*innen der dritten Periode im
Fall „Ali Enterprises“ vom 14.03.2015 bis zum 17.01.2018
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Visone



158 Der Fall „Ali Enterprises“

5
5
6
7
7
8
8
8
8

12
12

14
21
22

24
25

30
36

46
72

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Auszahlung der Entschädigung als Einmalzahlung
Änderung der ILO Entschädigungsberechnung

ACT Konzept
Stärkung der Vereinigungsfreiheit und Gewerkschaftsbildung

Klage gegen RINA
Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen

Bangladesch Accord als Lösungsmodell
Staat sollte restiktiver gegen Verstöße Handeln

Einmalige Auszahlung der Entschädigung nach ILO Standard
Entschädigung durch die Regierung

Änderung des Unternehmen-finanzierten Zertifizierungssystems
Öffentlicher Druck

Freiwillige Leitsätze für Unternehmen
Einbindung der ILO

Schadensersatzklage gegen KIK
Verhandlung mit KIK

Verbesserung der Arbeitssicherheit
Langzeitentschädigung nach ILO Standard

Verschärfung des Haftungsrechts
Langzeitentschädigung der Opfer durch KIK

Abb. 9: Absolute Häufigkeiten der genannten Statements in der drit-
ten Periode ab vier Nennungen im Fall „Ali Enterprises“
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Excel

Die dritte Periode: Ein Zwischenfazit

Neben den bereits oben erwähnten prominenten Diskussionen um eine Langzeitentschädigung von
KIK, der privaten Anwendung der ILO-Konvention 121 sowie der Einbindung der ILO zeigte sich
insgesamt für die gesamte dritte Periode ein zweites prominent hervorstechendes Thema — die
Verschärfung des Haftungsrechts in Verbindung mit verbindlichen Regeln zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in transnationalen Liefer-und Wertschöpfungsketten. Dies ist überraschend,
denn die dritte Periode begann mit der aktiven Nutzung des Juristisch-Staatlichen Pfades und
des vorherigen Verhandlungsabbruchs mit KIK. So ließ sich erwarten, dass nun ein stärkerer
Aktivismus in die Richtung bereits fest institutionalisierter Strukturen mittels der Option der
Rechtsprechung erfolgen würde. Diese Verschiebung konnte auch in der dritten Periode nachgewie-
sen werden, doch wurden der Aktivismus sowie die Diskussion um juristische Schritte gegen die
involvierten Unternehmen durch einen Aktivismus über den International-Organisationalen Pfad
mit der unter anderem auch hieraus entstandenen privaten Anwendung der ILO-Konvention121
sowie der damit verbundenen Diskussion überschattet. So zeigt der resümierende Blick, dass
am Ende der dritten Periode internationale Organisationen, Regierungsorganisationen sowie
Regierungen weitaus aktiver wurden und sich der problematischen bis desaströsen Zustände
der Arbeitsbedingungen in grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten in der Textilbranche
annahmen. Allerdings müssen die Diskussionen um ein Lieferkettengesetz und den nationalen
Aktionsplan im Lichte der Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
gesehen werden. Ebenso gab es in einigen Punkten eine Vernetzung mit den industriellen Un-
glücken der bangladesischen Textilindustrie (Rana Plaza und Tazreen). Der Aktivismus im Fall
von „Ali Enterprises“ trug zwar zur Diskussion bei, doch war der Fall nicht der Auslöser für die
Erarbeitung sowie die Verabschiedung des nationalen Aktionsplans in der Bundesrepublik Deutsch-
land, der Gründung des deutschen Bündnisses für nachhaltige Textilien, sowie der Vereinbarung
zwischen der ILO und der niederländischen Regierung. In Anbetracht dessen standen, wie bereits
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erwähnt, die Verhandlungen mit KIK um eine Langzeitentschädigung für die Opfer im Zentrum
der dritten Periode. Dies deckt sich mit der Häufigkeit der genannten Forderungen im Diskurs
sowie der qualitativen Prozessanalyse. Bedeutend war hierbei die Einbindung der ILO, welche
vor allem durch die Kooperation und Vereinbarung einer tripartistischen Akteurskonstellation als
broker aktiv wurde. Vor diesem Hintergrund hob sich ein starker Aktivismus über den Marktpfad
hinsichtlich der Adressierungen von KIK bezüglich weiterer Entschädigungen hervor. Doch wird
dieser Pfad durch den International-Organisationalen Einflusspfad in der dritten Periode ergänzt,
indem die ILO als broker aktiv angesprochen wird. Nichtsdestotrotz bedeutete dies keineswegs,
dass der juristisch-staatliche Einflusspfad gänzlich in den Hintergrund geriet. So wurde dieser
ebenso in der dritten Periode adressiert. Dies verdeutlichte sich stark in zentralen Ereignissen
der juristischen Ermittlungen gegen RINA sowie der Bewilligung von Prozesshilfekosten beim
Landgericht Dortmund. Daneben ließ sich ebenso eine Nutzung des Zivilgesellschaftlichen Pfades
erkennen. So wurde maßgeblich die NTUF sowie die AEFFAA über diesen Pfad unterstützt,
sei es bei der Klage gegen Unternehmen oder bei der Verhandlung mit KIK. Somit wurde die
Position dieser pakistanischen Akteure gestärkt und ihr Ressourcenzugang aufgebaut. Dabei ist
für jede Koalition festzuhalten, dass die angesprochenen Einflusspfade nie gänzlich trennscharf
waren, sondern teilweise parallel genutzt wurden. Insgesamt zeigte sich in der dritten Periode
eine Fortführung der Dominanz im Aktivismus von NGOs und Gewerkschaften, welche teilweise
durch juristische Akteure unterstützt wurden. Dabei lässt sich resümieren, dass neben der NTUF
keine nationale Gewerkschaft einen gleichbleibenden Aktivismus aufzeigt. Vielmehr ziehen sich
die national geprägten Einzelgewerkschaften zurück und ihre global ausgerichteten, weltweit
agierenden Dachverbände stechen hervor.

Retrospektiv lassen sich sechs Schlüsselereignisse bezüglich der dritten Periode festhalten, die
unterschiedlich stark von der Mobilisierung der Aktivist*innen tangiert wurden und in Tabelle
11 festgehalten sind. So markierte die Einreichung der Schadensersatzklage gegen KIK vor dem
Dortmunder Landgericht den Einstieg in die dritte Periode. Noch im selben Jahr verdeutlichte
sich die Verabschiedung einer Ordnungsbildung durch die Unterzeichnung einer Vereinbarung
zwischen der ILO und der niederländischen Regierung, was im Diskurs zuvor keineswegs mas-
siv adressiert wurde und nur wenig Aufmerksamkeit erhielt (I). Nichtsdestotrotz stellt dies
ein wichtiges Ergebnis dar, denn es zeigte sich ein Aktivismus von nationalstaatlichen Regie-
rungen und einer internationalen Organisation, welcher die Thematik des hier vorliegenden
Falles tangiert. Weiterführend zeigte sich die strafrechtliche Ermittlung gegen RINA und die
Überführung des Falles nach Genua im September des Jahres 2015, was eine Fortführung und
Ausdehnung der juristischen Aufklärung aufzeigte (II). Diesem Ereignis folgte die Bewilligung
von Prozesshilfekosten für die pakistanischen Kläger*innen vor dem Dortmunder Landgericht
hinsichtlich der Schadensersatzklage gegen das Unternehmen KIK, was ebenso die Fortführung
der juristischen Aufklärung und erste Erfolgschancen für die Aktivist*innen aufzeigte (III). Der
nachfolgende September des Jahres 2016 enthielt das prominenteste und am meisten diskutierte
Ereignis der dritten Periode — die private Anwendung der ILO-Konvention 121 (IV). Die hiermit
verbundene Mobilisierung der ILO verdeutlichte eine Verschiebung des Aktivismus bezüglich der
privaten Verhandlungen mit KIK und stach besonders durch die Einbindung der ILO als broker
hervor. Das letztliche Verhandlungsergebnis ist als großer Erfolg der Aktivst*innen anzusehen
und kann als Regulierungsmodell für zukünftige Fälle dienen, was nochmals die Relevanz dieser
Verhandlungen vergegenwärtigt. Die vorläufige Ablehnung der Berechnung und Gruppierung der
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Entschädigungszahlungen im November des Jahres 2017 bis hin zur Anpassung und Annahme
der Entschädigungszahlungen auf der ILO-Konvention 121 Grundlage markiert ein weiteres
Schlüsselereignis (V). Hier wird auch ersichtlich, dass die AEFFAA und die NTUF als Akteure
mit ihren Forderungen ernst genommen werden und sich ihre Position über die Jahre hinweg
gestärkt hat. Darüber hinaus markiert die letztliche Annahme der Entschädigungszahlungen einen
Abschluss und, wie bereits oben beschrieben, einen deutlichen Bruch mit dem vorherrschenden
Thema der Langzeitentschädigung der Opfer und eröffnet somit den Raum für neue Forderungen
und Aktionen (VI).

Datum Ereignis Akteure

07.2015 (I) Vereinbarung zwischen der ILO und der nie-
derländischen Regierung

Regierung Niederlande und ILO

09.2015 (II) Strafrechtliche Ermittlungen gegen RINA in
der italienischen Staatsanwaltschaft in Turin und
Genua

A&C, MB.O., NTUF und AEFFAA. Diskursive
Unterstützung durch ECCHR und Medico

08.2016 (III) Bewilligung der Prozesshilfekosten für die
Kläger*innen, die gegen KIK klagen

Landgericht Dortmund

09.2016 (IV) Anwendung der ILO-Konvention 121 in den
Entschädigungsverhandlungen sowie deren Ab-
schluss

ILO, KIK, PILER, NTUF. Unterstützung durch
BMZ, OPHRD, IndustriALL und UNI

11.2017 (V) Vorläufige Ablehnung der Entschädigungs-
zahlungen der ILO-Konvention 121

ILO, AEFFAA und NTUF

01.2018 (VI) Annahme der Entschädigungszahlungen mit
angepasster Berechnungsgrundlage nach ILO-
Konvention 121

ILO, AEFFAA, SESSI, GIZ, BMZ und NTUF

Tab. 11: Schlüsselereignisse in der dritten Periode im Fall „Ali Enterprises“

6.1.4 Strategic Litigation auf grenzüberschreitender Ebene: Die vierte
Periode

Im Anschluss an die Ereignisse der dritten Periode eröffnet sich ein neuer Freiraum für einige
Aktivist*innen. Durch die geglückte private Anwendung der ILO-Konvention 121 und die damit
verbundenen langfristigen Entschädigungen der Opfer ist ein zentrales Ziel vieler Organisationen
im Aktivist*innennetzwerk erreicht worden. In Anbetracht dessen sollten die grenzüberschreitende
juristische Aufklärung des Falles durch die anstehende Gerichtsverhandlung in Deutschland sowie
die strafrechtlichen Ermittlungen in Italien mehr Raum gewinnen können.

Der Aktionismus der ILO

Doch zunächst zeigten sich, neben einem vorrangig gewerkschaftlichen Aktivismus im Rahmen
des pakistanischen Labour Day, weiterhin Ereignisse im Zusammenhang mit der in Periode drei
verhandelten sowie verabschiedeten Langzeitentschädigungen von KIK nach der ILO-Konvention
121. Daran anschließend wurde eine Absichtserklärung (wurde ebenso als MoU bezeichnet)
hinsichtlich der Auszahlungen verabschiedet, die zwischen der ILO-Vertretung in Pakistan, der
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pakistanischen Higher Education Commission (HEC), der NTUF sowie dem PILER unterzeichnet
wurde. Zusätzlich bildete sich ein Aufsichtskomitee, um den Prozess der Auszahlung der Renten
zu überwachen. Daran anknüpfend zeigte sich Mitte Mai des Jahres 2018 eine Veranstaltung
zur Verkündigung der Auszahlungen der Langzeitentschädigung in Pakistan. Dabei betonte
die ILO Vertretung in Pakistan, ebenso wie der Veranstaltungsgast des deutschen BMZ, die
Notwendigkeit der generellen Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um industrielle Unglücke in
der Textilindustrie wie in dem Fall „Ali Enterprises“ zu verhindern, wofür die ILO Vertretung
der pakistanischen Regierung ihre Hilfe zur Einhaltung der ILO-Konventionen angeboten hat.
Den Rahmen dieser Veranstaltung nutzten ebenso Vertreter*innen von PILER, der NTUF, der
CCC sowie der SVUMLA für politische Forderungen. Dabei stach vor allem die Signalwirkung
der privaten Anwendung der ILO-Konvention 121 hervor, welche als Modell für zukünftige Ent-
schädigungsverfahren von der CCC und PILER herausgestellt wurde. Hierbei haben die Akteure
ebenso die Beständigkeit der vorherrschenden desaströsen Bedingungen für die Arbeiter*innen
in Pakistan kritisiert, wobei die NTUF ebenso die Nichteinhaltung des europäischen GSP-Plus
Programms durch grenzüberschreitend agierende Unternehmen anprangerte. Daneben wurde von
einer Vertretung der Kanzlei SVUMLA die Einrichtung eines Komitees zur Durchsetzung der
Gesundheits- und Sicherheitsgesetze in Pakistan gefordert.

Vor diesem Hintergrund konnte im Sommer des Jahres 2018 ein stärker werdendes Engagement der
ILO in Pakistan verzeichnet werden, welches zu diesem Zeitpunkt, anders als zuvor, aktiv in die
Öffentlichkeit gehoben wurde. So organisierte das pakistanische Länderbüro der ILO im Juli eine
eintägige Konsultation, bestehend aus einer tripartistischen Struktur des OPHRD, der Employers
Federation of Pakistan (EFP) sowie der Pakistan Workers’ Federation (PWF), um unterschiedliche
Herausforderungen hinsichtlich der Reform des pakistanischen Systems der sozialen Sicherheit
zu erörtern sowie Optionen zur Stärkung des Entschädigungssystems für Arbeitsunfälle in den
pakistanischen Provinzen zur Diskussion zu stellen. In diesem Zusammenhang wurde besonders
die geringe Ressourcenausstattung des SESSI, welches dem OPHRD untersteht, von der ILO
moniert und betont, dass das SESSI durchaus die operativ zuständige Regierungsorganisation
darstellt, um die angesprochenen Probleme anzugehen. In Anbetracht dessen zeigte die weitere
Prozessanalyse, dass die ILO sich verpflichtet hat, das SESSI mittels zwei Förderungsprogrammen
in der Entwicklung zu stärken (ILO Outcome 4 zur Förderung nachhaltiger Unternehmen sowie
das Länderprogramm für Pakistan PAK-224). Darüber hinaus wurde von der ILO das von
der Bundesrepublik Deutschland finanzierte Programm für technische Hilfe in Sindh sowie
das Süd-Süd- und Dreieckskooperationsprogramm unterstützt. Konkret stellte die ILO hierbei
unterschiedliche Aktivitäten des Wissensaustausches zur Verfügung. 124

Die Ausdifferenzierung des „Bündnis für nachhaltige Textilien“

Neben den obigen Ereignissen zeigte sich im August 2018 in der Bundesrepublik Deutschland
eine erneute Ausdifferenzierung des deutschen „Bündnis für nachhaltige Textilien“. So wurden ca.
1300 konkreten Maßnahmen zur Umsetzung sozialer und ökologischer Mindeststandards in der
Textilproduktion geplant. Weiterführend repräsentierte das Bündnis im Jahr 2018 ca. 50% des
124Die ILO stellt im Dezember 2018 heraus, dass die Opfer des Brandes Zahlungen von öffentlichen Sozialver-

sicherungssystemen in Pakistan erhalten haben. Doch sind diese Zahlungen weit hinter den Empfehlungen
der Konvention 121 zurückgeblieben. Die ILO-Konvention 121 wurde von Pakistan bis in das Jahr 2021 nicht
ratifiziert.
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deutschen Textilmarktes (nach eigenen Angaben). Darüber hinaus zeigte die Prozessverfolgung,
dass sich 116 Mitglieder des Bündnisses zur Veröffentlichung eines spezifischen Maßnahmenplans
verpflichtet haben. In diesem sollten die Mitglieder beschreiben, mittels welcher Maßnahmen die
Nachhaltigkeit in der jeweiligen Liefer- und Wertschöpfungskette etabliert sowie entwickelt werden
sollte. Die damit in Verbindung stehenden Erfolge sowie Misserfolge mussten die Mitglieder im
Jahr 2019 öffentlich bekannt geben. Im Hinblick auf diese Ziele und der damit verbundenen
Veröffentlichung zeigte die angewendete Prozessanalyse erstmals eine Sanktionierung. So wurden
bereits im Jahr 2018 sieben Mitglieder aufgrund der Nichterfüllung der Anforderungen aus dem
Bündnis ausgeschlossen. Im Zuge dessen sind weitere Mitglieder freiwillig aus dem Bündnis
ausgetreten.

Doch steht das Bündnis, trotz der Neuerungen, auch in der öffentlichen Kritik von Menschen-
rechtsorganisationen. So bemängelte INKOTA in diesem Zusammenhang, dass das Bündnis durch
seine Schwerfälligkeit in den Bereich der Wirkungslosigkeit gerät. In Bezug darauf wurde eine
gesetzliche Lösung durch ein Lieferkettengesetz in der Bundesrepublik Deutschland gefordert. In
Anbetracht dessen verteidigte der Leiter des Bündnissekretariats die Arbeit des Bündnisses vor
dem Hintergrund der fehlenden Alternativen.

Entwicklungen der transnationalen juristischen Intervention

Im Anschluss an diese Ereignisse konkretisierte sich im August 2018 eine Bewegung hinsichtlich
der Schadensersatzklage gegen KIK vor dem Landgericht Dortmund. Aufgrund der Komplexität
des Falles und der Grundlage des pakistanischen Rechts für die Verhandlung hatte das Landgericht
Dortmund ein externes Rechtsgutachten durch den britischen Professor Ken Oliphant anfertigen
lassen, welches eine mögliche Verjährung des Falles nach pakistanischem Recht klären sollte.
Diesen Entwicklungen ist bereits im Juni des Jahres 2018 vorausgegangen, dass die juristische
Vertretung von KIK auf die Option einer Verjährung des Falles plädierte. Auf der anderen Seite
argumentierte der mit dem ECCHR kooperierende Opferanwalt von G&K, dass in diesem Fall
keine Verjährung eintreten könnte, da bereits im November 2014 zwischen KIK und G&K ein
Verjährungsverzicht vereinbart wurde. Demnach hatten sich die Parteien, in der Argumentation
von G&K, bereits zuvor auf die Anwendung des deutschen Rechts geeinigt und nicht auf die
Anwendung des pakistanischen Rechts. Im deutschen Recht kann keine Verjährung eingetreten
sein. Auf dieser Grundlage forderten G&K sowie das ECCHR im Juni 2018 das Landgericht
Dortmund dazu auf, die Schadensersatzklage nicht an einer Verjährung durch das pakistanische
Recht scheitern zu lassen.

Diese Forderung stellte sich durch das oben bereits erwähnte Gutachten als schwierig heraus,
denn dieses hielt fest, dass die Ansprüche der Kläger*innen nach pakistanischem Recht zum
damaligen Zeitpunkt verjährt waren. Doch wurde in dem Gutachten auf mögliche Ausnahmetat-
bestände für eine Verjährung verwiesen, welche konkret nicht benannt wurden. Aus diesem Grund
argumentierte das ECCHR, dass nur durch eine Verhandlung abschließend geklärt werden könnte,
ob sich aus den freiwilligen Verhaltenscodices, die Auftraggeber mit Lieferanten vereinbaren, im
Schadensfall rechtliche Konsequenzen ergeben. KIK sah sich und ihre juristische Argumentation
wiederum durch das Gutachten bestätigt und sprach sich gegen die Verhandlung vor Gericht
aus.
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Bezüglich der juristischen Aufklärung im italienischen Genua hinsichtlich der strafrechtlichen
Ermittlungen gegen die Audit RINA fand die entscheidende Anhörung vor Gericht im September
des Jahres 2018 statt. Auf der Grundlage dieser Anhörung im Strafverfahren gegen RINA
entschied das Gericht im Dezember 2018, dass das Verfahren gegen RINA eingestellt wird. Die
Begründung bezog sich dabei auf die fehlende Evidenz im Fall. So konnte den zuständigen
Manager*innen nicht nachgewiesen werden, dass sie von den desaströsen Bedingungen und
der fehlerhaften Überprüfung der Textilfabrik „Ali Enterprises“ wussten. Darüber hinaus muss
RINA aus der Sicht des Gerichtes keineswegs für die Einhaltung eines unverbindlichen Standards
haften.

Diese Entwicklung in der juristischen Klärung des Falles zeigt sich ebenso im Kongruenznetzwerk
der vierten Periode in Abb. 6.1.4. So konstituierte sich eine Koalition zwischen dem ECCHR,
der NTUF, der AEFFAA, PILER, der CCC, G&K, dem PSBDU, dem HRW, IndustriALL
sowie Medico (blau).125 Darüber hinaus zeigte die Prozessanalyse, dass das ECCHR sowie G&K
die operative juristische Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland übernommen hatten und
zusammen mit der AEFFAA und der NTUF als Kernkoalition, welche über den Juristisch-
Staatlichen Pfad agierte, angesehen werden konnte. Diese erfuhr eine diskursive Unterstützung
von PILER, der CCC und Medico sowie dem HRW und darüber hinaus bezüglich der generellen
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Pakistan von IndustriALL und dem PSBDU. Die
Betrachtung des Netzwerkes zeigt ebenso ein sehr dichtes und vernetztes Bild. Abgrenzungen zu
einer anderen Koalition lassen sich weniger stark aufzeigen. Vielmehr waren die meisten Akteure
im Kongruenznetzwerk der Ansicht, dass eine grundlegende Änderung zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen im globalen Süden nötig ist.

Aktivismus für die Änderung der privaten Zertifizierungspraxis

Auffällig ist, dass einige der Akteure im Aktivist*innennetzwerk, die zuvor stark für eine Langzei-
tentschädigung der Opfer eingetreten sind, nun im Jahr 2018 weniger stark im Diskurs vertreten
sind. Besonders aufschlussreich war in diesem Zusammenhang der Aktionismus rund um den
sechsten Jahrestag des Feuers im Jahre 2018. Die Aktionen zum Gedenken an die Opfer des
Brandes organisierte die AEFFAA, das Rasheed Rizvi Centre for Constitutional & Human Rights
(RRCCHR), das PILER sowie die NTUF. Hierzu kamen auf Einladung ebenso Vertreter*innen
der ILO, der CCC, des ECCHR sowie weiteren NGOs, Gewerkschaften und Politiker*innen
mit eher lokalem bis nationalem Fokus. Insgesamt wurde auf die immer noch vorherrschenden
desaströsen Arbeitsbedingungen in Pakistan und das große Potenzial zur Verbesserung hingewie-
sen. Diese Forderung und Feststellung ist allen Akteuren gemein. Doch verbleiben die meisten
Forderung meist auf einem allgemeinen Niveau und beziehen sich darauf, dass die Arbeiter*innen
in Pakistan immer noch für ihre Grundrechte kämpfen müssen. Vor diesem Hintergrund stach
besonders die Forderungen von PILER und der NTUF bezüglich der Stärkung der freien Bildung
von Gewerkschaften hervor. Diese Forderungen waren von dem ehemaligen Vorsitzenden des
Senats von Pakistan bekräftigt und in diesem Zusammenhang wurde eine soziale Bewegung über
die gesellschaftlichen Schichten hinweg zur Wahrung der Grundrechte gefordert. Doch ebenso
125Dabei zeigte die Prozessanalyse dass das ECCHR, die NTUF und die AEFFAA operative Überschneidungen mit

den italienischen Kanzleien MB.O und A&C aufweisen, die die operative Arbeit in Italien angeführt haben,
hinsichtlich der Zustimmung und Unterstützung der juristischen Intervention gegen RINA. So zeigte sich erneut
ein sehr zurückhaltender, diskursiver Aktivismus bezüglich der juristischen Intervention und Ermittlung gegen
RINA.
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gibt es auch grenzüberschreitende bis transnationale Forderungen, welche über den Marktpfad
adressiert wurden, ohne dabei ein konkretes Unternehmen in den Blick zu nehmen. Diese zielen
auf die grundlegende Änderung des Systems der unternehmensfinanzierten Zertifizierung ab und
wurden gemeinsam von der NTUF, dem ECCHR, der CCC und der AEFFAA geäußert. So
wurde angeprangert, dass die aktuelle Zertifizierungspraxis über private Sozialaudits nicht zu
einer adäquaten Überprüfung der Einhaltung von Arbeits- und Sicherheitsstandards führt und
demnach ebenso die Käufer*innen der Textilien täuscht. Weiterführend wurde betont, dass für
ein funktionierendes System grundlegende ILO-Konventionen sowie das GSP-Plus-Programm der
EU eingehalten werden müssten.

Im Rahmen dieses Gedenkens zum sechsten Jahrestag und der Kritik an der unternehmensfi-
nanzierten Zertifizierung wurde ebenso eine weitere Nutzung des International-Organisationalen
Einflusspfades in der Kombination mit den vorherigen Forderungen ersichtlich. So reichte eine
Koalition aus der AEFFAA, der NTUF, dem PILER, dem ECCHR, der CCC, der Campagna
Abiti Puliti (CAP), dem Movimento Consumatori (MC) und Medico bei der italienischen na-
tionalen Kontaktstelle der OECD (RINA hat den Sitz in Italien) eine Beschwerde gegen die
Audit RINA ein, die zuvor die Textilfabrik „Ali Enterprises“ als sicher zertifiziert hatte und sich
nach der Ansicht der Koalition nicht an die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
gehalten hat. In diesem Lichte forderten die Aktivist*innen, dass RINA den ehemaligen fehler-
haften Auditbericht veröffentlicht und in Zukunft ein transparentes Verfahren zur Überprüfung
etabliert, welches den Arbeiter*innen gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Dieser Aktivismus
und die genannten Forderungen verdeutlichen sich ebenfalls im Kongruenznetzwerk der vierten
Periode in Abb. 6.1.4. Bei der genauen Betrachtung dieser Koalition, welche maßgeblich über den
International-Organisationalen Pfad aktiv wurde, wird schnell ersichtlich, dass es sich hierbei
nahezu um dieselben Akteure der Koalition, welche über den Juristisch-Staatlichen Pfad agierten,
handelt (rot). Lediglich die italienischen Koalitionspartner*innen MC und CAP sowie die opera-
tive Tätigkeit von der CCC und PILER sowie die etwas schwächere diskursive Unterstützung,
welche hier durch den DGB ersichtlich wird, stellen abweichende Elemente dar. Das Ziel der
Beschwerde war es, unter anderem aufzuzeigen, dass das derzeitige System der Zertifizierung
und Überprüfung von Produktionsstandorten eine Legitimierung für ein ausbeuterisches System
ist und grundlegend falsche Zusicherungen generiert, welche letztlich zu Todesfällen in den
Produktionsstandorten führen. So führt das gegenwärtige System zu einem Konflikt zwischen
zahlenden Fabrikbesitzer*innen und prüfenden Audits. Dieser entstehe dadurch, dass die Audits
auf die Aufträge der Fabrikbesitzer*innen bzw. Unternehmen angewiesen sind. Eine minutiöse
Prüfung würde somit zu weiteren Kosten für die auftraggebenden Fabrikbesitzer*innen führen
und letztlich die geschäftliche Beziehung stören.

Im öffentlich zugänglichen Diskurs blieben die Forderungen und die operativen Schritte im Lichte
der Einreichung der OECD-Beschwerde von RINA zunächst unbeantwortet. Erst im September
des Jahres 2018 wurde ersichtlich, dass nach einer langwierigen Mediation bei der OECD-
Kontaktstelle die Betroffenen und RINA einen Kompromiss erreicht hatten. Dieser beinhaltete,
dass RINA insgesamt 400.000 $ an die Überlebenden sowie Hinterbliebenen zahlen sollte und das
zu diesem Zeitpunkt bestehende globale Zertifizierungssystem im Hinblick auf die Menschenrechte
überarbeitet werden sollte. Demgegenüber ließ sich für den weiteren Verlauf eine Verzögerung in
diesem Prozess bis in das Jahr 2020 dokumentieren. So kam es zu keiner Unterschrift bezüglich



Der Fall „Ali Enterprises“ 165

dieser Vereinbarung durch RINA. Vor diesem Hintergrund verfasste die nationale Kontaktstelle
der OECD in Italien, wie es das Beschwerdeverfahren vorsieht, eine abschließende Stellungnahme.
In dieser wurde RINA eine finanzielle Entschädigung sowie persönliche Beileidsbekundungen
für die Betroffene nahegelegt. Ebenso wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Sorgfalts- und
Zertifizierungspraktiken der Audits durch eine differenzierte Vorausplanung und zielgerichtetes
Handeln zu verändern.

Ein deutsches Lieferkettengesetz im Lichte eines langjährigen transnationalen Ak-
tivismus

Neben diesem transnationalen Aktivismus im Lichte des OECD-Beschwerdemechanismus zeich-
nete sich ebenso zum sechsten Jahrestag des Brandes ein neues national ausgerichtetes Bündnis
mit dem Namen „Initiative Lieferkettengesetz“ in der Bundesrepublik Deutschland ab, welches
den Start der Petition „Gegen Gewinne ohne Gewissen - Petition für ein Lieferkettengesetz“
bekannt gab. Die Online-Petition war konkret an die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel
gerichtet und forderte die deutsche Bundesregierung auf, den Schutz der Menschenrechte noch
in der laufenden Legislaturperiode mittels der Verabschiedung eines Lieferkettengesetzes bis
spätestens 2020 anzugehen. Dabei zeigte sich, dass das Bündnis „Initiative Lieferkettengesetz“
durch die folgenden 18 Organisationen getragen wurde: Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-
Landesnetzwerke in Deutschland e.V., Brot für die Welt, Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V., Christliche Initiative Romero e.V., CorA-Netzwerk für Unternehmensver-
antwortung, DGB, Forum Fairer Handel e.V., Germanwatch e.V., Greenpeace e.V., INKOTA,
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V., Oxfam Deutschland e.V., SÜDWIND e.V., ver.di,
WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e.V., Weltladen-Dachverband e.V., Werkstatt
Ökonomie e.V.126

Im weiteren Verlauf vertagte das Dortmunder Landgericht im November des Jahres 2018 die Ent-
scheidung bezüglich der Schadensersatzklage gegen KIK. Dies begründete sich in der schwierigen
Rechtssituation. So war der Fall zu diesem Zeitpunkt nach pakistanischem Recht verjährt. Das
vom Landgericht Dortmund einbestellte Gutachten des britischen Rechtsexperten stellte jedoch
die Möglichkeit einer Aussetzung der Verjährung in Aussicht. Die Entscheidung, inwiefern eine
solche Aussetzung vorliegt, lag somit beim Dortmunder Landgericht. Dieses entschied am 29.
November 2018, dass die Schadensersatzklage gegen KIK mit der Begründung der Verjährungsfrist
abzuweisen war. Diese starke Niederlage für die rechtlich agierenden Aktivist*innen des ECCHR,
der AEFFAA, der NTUF sowie für die Kanzelei G&K wurde bis in das Jahr 2019 diskursiv
besprochen und skandalisiert. So sahen und sehen die Akteure KIK in der ursächlichen Schuld für
den Brand, welche mit den privaten Entschädigungsverhandlungen nicht verschwunden ist. Trotz
der Ankündigung, eventuell in Berufung zu gehen, lies sich bis zum Ende der Datenerhebung der
vorliegenden Arbeit kein solcher juristischer Schritt dokumentieren.

126Das Netzwerk der genannten Petition wurde nicht weiter aufgearbeitet, weil dieses nicht explizit an den
Fall „Ali Enterprises“ anschließt. Vielmehr wird der Fall hierdurch lediglich tangiert. Dabei muss dieses
Bündnis im Lichte der Debatte um den nationalen Aktionsplan und ein nationales Lieferkettengesetz in der
Bundesrepublik Deutschland verstanden werden. Dies muss wiederum im Zusammenhang mit der Umsetzung
der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus dem Jahr 2011 gesehen werden.



166 Der Fall „Ali Enterprises“

Abb. 10: Kongruenznetzwerk der Aktivist*innen der vierten Periode im
Fall „Ali Enterprises“ vom 18.01.2018 bis zum 31.01.2019
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Visone
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Die vierte Periode: Ein Zwischenfazit

Insgesamt zeigte sich in der vierten Periode eine sehr prominent hervorstechende Diskussion
um die Schadensersatzklage gegen KIK vor dem Dortmunder Landgericht, was sich deutlich
in Abb. 6.1.4 erkennen lässt. Diese Diskussion wurde besonders durch den mit Unsicherheiten
behafteten Prozess angetrieben. So war zunächst nicht ersichtlich, inwiefern die Klage nach
dem pakistanischen Recht zum damaligen Zeitpunkt bereits verjährt war. Verschärfend wirkte
hier das externe rechtliche Gutachten, welches eine Ausnahmeoption der Verjährung als Option
in den Raum stellte. Dies spornte den Diskurs an und die deutschen, juristisch agierenden
Akteure versuchten eine Wendung hin zur Anwendung des deutschen Rechts zu erzeugen. Bei der
Betrachtung Abb. 6.1.4 fällt ebenso die hervorstechende Diskussion hinsichtlich einer Änderung
des unternehmensfinanzierten Zertifizierungssystems auf. Diese Thematik wurde stark von
der Einreichung der OECD-Beschwerde bei der italienischen nationalen OECD-Kontaktstelle
befördert. Beide Ereignisse sind stark auf den Fall „Ali Enterprises“ gerichtet und stellen die
zentralen Ereignisse der vierten Periode dar.

Vor diesem Hintergrund zeigte sich eine Weiterführung des Aktivismus über den Juristisch-
Staatlichen Pfad der juristisch agierenden Akteure, welche versucht haben, die Relevanz der
Klage trotz der Rechtsunsicherheiten stark hervorzuheben. Dabei schwang im Subtext meist die
Forderung nach der generellen Verschärfung des Haftungsrechts in der Bundesrepublik Deutsch-
land mit. So war es den professionellen Jurist*innen sowie den Aktivist*innen ersichtlich, dass
die Schadensersatzklage allein nicht zu einem institutionellen Wandel führen konnte. Doch stellt
diese als Novum einen gesellschaftlichen Ausgangspunkt auf dem Weg hin zu der gewünschten
Entwicklung eines „Globalisierungsfolgenrechts“ dar, welches im optimalen Fall ebenso eine Ver-
bindung zum Privatrechtsverhältnis enthalten würde und nicht wie die grundlegende Konzeption
der völkerrechtlichen ILO-Konventionen Nationalstaaten bindet.127 Daran angrenzend ist ebenso
die Forderung der Verabschiedung eines Lieferkettengesetzes in der Bundesrepublik Deutschland
als Adressierungsstrategie im Rahmen des Juristisch-Staatlichen Einflusspfades zu verstehen.
Demgegenüber steht die Ausdifferenzierung des „deutschen Bündnisses für nachhaltige Textilien“,
welches vielmehr einen sanften freiwilligen Druck auf die grenzüberschreitenden Unternehmen im
Lichte des Marktpfades ausübt und stark auf den Bereich der Textilindustrie fokussiert war und
ist.

Im Hinblick auf diese Unsicherheiten der Klage wurde der International-Organisationale Pfad
über die Einreichung der Beschwerde bei der OECD ebenso operativ verwendet. Dieser Weg war
vom ECCHR nicht von vornherein vorgesehen, vielmehr war die Einreichung ein zusätzlicher Weg,
von RINA eine Entschädigung zu erhalten, in Anbetracht der fehlgeschlagenen Mediation zwischen
RINA und A&C sowie MB.O und der drohenden Beendigung der juristischen Untersuchung
gegen RINA in Italien. Doch stand bereits früh für den ECCHR fest, ebenfalls gegen die Audit
ebenso wie gegen KIK aktiv zu werden. Dabei war der Beschwerdemechanismus der OECD ein
naheliegendes Ziel, denn die ILO zu aktivieren hatte in diesem Fall eine erneute tripartistische
Koalition erfordert, wozu das ECCHR nicht gezählt hätte.
127Auf dem Weg dahin wurde ebenso die Änderung der Schadensersatzberechung der ROM II Verordnung

vorgeschlagen. So müsste sich die Berechnung des Schadensersatzes an die ökonomischen Verhältnisse des
Stammlandes der Angeklagten richten, da die entstehenden Kosten ansonsten kein Abschreckungspotenzial für
die grenzüberschreitend agierenden westlichen Unternehmen haben.
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In Anbetracht dessen zeigte sich in der vierten Periode weiterhin ein heterogenes Feld von
sehr aktiven NGOs und juristischen Akteuren. Auffällig ist dabei, dass vor allem die NTUF
als Gewerkschaft ein zentraler Kontenpunkt in beiden Koalitionen darstellt. So zeigen weite-
re gewerkschaftliche Akteure einen weniger starken Aktivismus. Demgegenüber ließ sich ein
deutlicher Aktionismus von der ILO verzeichnen, welche auch in der vierten Periode aktiv ist.
Dieses Bild schlägt nicht nur im Kongruenznetzwerk der vierten Periode in Abb.6.1.4 nieder,
sondern auch bei der Betrachtung der Schlüsselereignisse. So verdeutlicht sich bei der Betrach-
tung der fünf Schlüsselereignisse in Abb. 12 zunächst ein Aktionismus der ILO in der Form
des Beginns der Auszahlung der Entschädigungen sowie der nachfolgenden infrastrukturellen
Hilfe für pakistanische Regierungsorganisationen. Doch ist dies eher im Zusammenhang mit dem
Aktionismus der ILO aus der dritten Periode zu sehen (I). Ebenso ist die Ausdifferenzierung des
deutschen „Bündnis für nachhaltige Textilien“ ein wichtiges Ereignis für die Regulierung der
Textilindustrie, doch tangiert dieses ebenso die industriellen Unfälle „Rana Plaza“, „Tazreen“
und weitere. Deshalb kann dies nicht explizit als ein konkretes Regulierungsergebnis des Falles
„Ali Enterpries“ angesehen werden (II). Die Einreichung der Beschwerde bei der italienischen
OECD-Kontaktstelle gegen die Audit RINA hingegen ist sehr direkt auf den Fall „Ali Enterprises“
zugeschnitten (III). So ist die OECD die zweite internationale Organisation, welche im hier be-
trachteten Fall über den International-Organisationalen Pfad über ihr eigenes Beschwerdesystem
zum Handeln aufgefordert wurde. Erschwerend und zurückschlagend für die Aktivist*innen war
neben dieser ergebnislosen OECD-Beschwerde ebenso die Einstellung des Strafverfahrens gegen
RINA in Italien, was letztlich durch Abweisung der Schadensersatzklage gegen KIK vor dem
Dortmunder Landgericht nochmals einen schweren abschließenden Rückschlag für die juristisch
agierenden Aktivist*innen bedeutete (IV & V). Zunächst erscheint die juristische Arbeit der
letzten sechs Jahre hiermit hinfällig, doch haben die Aktivist*innen dabei eben über diese
jahrelangen Zeitraum den Diskurs hin zu einer Diskussion über eine Sorgfaltspflicht und die
Einführung der Verschärfung des Haftungsrechts für grenzüberschreitend agierende Unternehmen
bis hin zur Verabschiedung eines Lieferkettengesetzes in der Bundesrepublik Deutschland scharf
geprägt. Darüber hinaus haben sie gezeigt, dass eine Schadensersatzklage von Betroffenen aus
dem globalen Süden über eine transnationale Solidarisierung über ein Aktivist*innen-Netzwerk
in den Bereich des Möglichen gerückt ist.
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Datum Ereignis Akteure

03.2018 (I) Beginn der Auszahlungen der Entschädigun-
gen nach der ILO-Konvention 121

ILO, NTUF, HEC und PILER

08.2018 (II) Ausdifferenzierung des deutschen „Bündnis
für nachhaltige Textilien“

Multi-Akteurs-Partnerschaft, diskursive Unter-
stützung durch ECCHR und Medico

09.2018 (III) Einreichung einer OECD-Beschwerde gegen
die Audit RINA

AEFFAA, NTUF, PILER, ECCHR, CCC, CAP,
MC und Medico

12.2018 (IV) Einstellung des Strafverfahrens gegen RINA Gericht in Genua, RINA, MB.O, A&C, AEFFAA,
NTUF mit diskursiver und leichter operativer
Unterstützung des ECCHR

01.2019 (V) Abweisung der Schadensersatzklage gegen
KIK aufgrund von Verjährung

Landgericht Dortmund, ECCHR, G&K, AEF-
FAA und KIK

Tab. 12: Schlüsselereignisse in der vierten Periode im Fall „Ali Enterprises“

6.1.5 Ein erfolgreiches juristisches Novum? Analytische Schlussbetrachtung für
den Fall Ali Enterprises

„Ali Enterprises“ ist ein Fall, welcher in der Regulierung stark durch die Schadensersatzklage
gegen KIK hervorsticht. Oftmals wurde im Diskurs betont, dass eben diese Klage ein Novum
darstellt. Ein Novum, welches dem Gefüge zwischen dem globalen Norden und dem globalen
Süden mehr als einen Riss zufügen könnte. Der so stark erhoffte prominente Präzedenzfall
blieb durch die Entscheidung des Gerichtes aus. Die Hoffnungen auf den Erfolg der juristischen
Intervention gegen RINA in Italien ging mit der Entscheidung des Gerichtes in Genua zunächst
ebenso verloren. Ein ernüchterndes Ergebnis des Aktivismus über den Juristisch-Staatlichen Pfad,
was zu der Frage führt: Was bleibt von dem Fall „Ali Enterprises“?

Zentrale Akteure und Koalitionen

Aus einer analytischen Perspektive zeigt sich, trotz des obigen skizzierten niederschmetternden
Bildes, eine Vielfalt an Bündnissen, Interaktionen und bleibenden Ordnungsbildungen. In dem
mannigfaltigen Feld an Akteuren zeigte sich im Zeitverlauf eine besondere quantitative Dominanz
von NGOs und Gewerkschaften, welche die Problematik des Falles transnational verbreiten wollten
und dies auch erreicht haben. Diese beiden Akteurstypen arbeiteten in den gesamten vier Perioden
diskursiv sowie operativ in unterschiedlichen Koalitionen zusammen. Zurückblickend lässt sich
diesbezüglich festhalten, dass besonders die Koalition, welche für eine Langzeiteinschädigung der
Betroffenen mobilisierte, sowie die Koalition, welche den Weg der Schadensersatzklage gegen KIK
bestritt, über den längsten Zeitraum aktiv und präsent waren sowie eine starke Koordinierung
aufwiesen. Auffällig war bei der letzteren die massive Unterstützung durch juristische Akteure,
ohne die eine solche Intervention nicht möglich gewesen wäre. Darüber hinaus waren die genannten
Koalitionen nie gänzlich getrennt, was vor allem durch die pakistanischen Hauptakteure deutlich
geworden ist.

Die retrospektive Betrachtung dieser Koalitionen verdeutlicht ebenso die dominanten belief
systems der Akteure. Wie zuvor bereits erwähnt, waren sich alle Aktivist*innen einig, dass
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eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entschädigung in diesem Fall und darüber
hinaus notwendig waren. Der Hauptkern der hier aktiven Akteure im Netzwerk war diesbe-
züglich weniger weit voneinander entfernt, was grenzüberschreitend für die Gesamtheit der
aufgezeigten Koalitionen gilt. Doch etablierten sich im Zeitverlauf parallele Strategien und
damit ebenso unterschiedliche Wahrnehmung sowie Überzeugungen hinsichtlich des vielver-
sprechendsten Weges für eine Regulierung in der Abhängigkeit der jeweiligen Expertise der
unterschiedlichen Akteure, sprich der Politikkern der genannten Koalitionen und Akteure war
durchaus verschieden.

Interaktionen von policy entrepreneuren und brokern

Ein interessanter Aspekt, welcher an die Rolle der Akteure in den Koalitionen anknüpft, betrifft
herausstechende Interaktionen oder Abbrüche eben dieser innerhalb des Falles, die besonders zu
einer ersichtlichen Verschiebung der Akteurskonstellationen geführt und ebenso die Nennung von
Forderungen im Diskurs maßgeblich beeinflusst haben. Diesbezüglich lassen sich drei besonders
hervorstechende Ereignisse aufführen, in denen sich ebenso unterschiedliche Pfad-Dynamiken
aufzeigen:

Hierbei ist erstens die anfängliche Interaktion zwischen dem ECCHR, Medico , der NTUF und
PILER im Übergang von der ersten zur zweiten Periode herauszustellen (Vernetzung zur grenz-
überschreitenden juristischen Intervention). Die vorherige Strategie der pakistanischen Entitäten
war stark auf den pakistanischen Staat und KIK gerichtet. Hierbei wurden in der Bündnisarbeit
mit westlichen NGOs private Verhandlungen mit KIK geführt und erste Zahlungen für eine Hilfe
der Opfer erreicht. Mit den aufkommenden Unstimmigkeiten über weitere Entschädigungen und
einer konkreten Änderung der Kontrolle der Lieferkette ließ sich über den Kontakt zum neu
aufgekommenen juristischen Akteur des ECHHR und dessen Ideen eine Verschiebung der ur-
sprünglichen Akteurskonstellationen (Advocacy-Koalitionen) im Kongruenznetzwerk betrachten.
So ist der ECCHR als juristischer Akteur mit einem konkreten Strategievorschlag zur juristischen
Intervention als policy entrepreneur zu verstehen. In der Kombination einer Reflexion der vorhe-
rigen Strategie mit der Option, mit neuen Akteuren mit passender Ressourcenausstattung sowie
einer Überschneidung der politischen Vorstellung (belief systems) zusammenzuarbeiten etablierte
sich eine Verschiebung hin zu einer Koalition der juristischen Intervention. Zweitens lässt sich
bei der Betrachtung der Interaktion im Rahmen des Spendenaufrufs „Wir stehen am Anfang“
zwischen Medico und den deutschen Gewerkschaften in der zweiten Periode eine Verschiebung
der Akteurskonstellationen sowie deren Forderungen im Kongruenznetzwerk aufzeigen. Anders
als bei der zuvor beschriebenen Verschiebung waren die hierbei involvierten Gewerkschaften und
die NGO Medico diskursiv kaum aktiv sowie eingebunden. Demnach ist eine vorherige Strategie
nicht zu bewerten. Auffällig ist, dass ebenso wie in der ersten Periode ein Akteur, in diesem
Fall Medico , aktiv auf andere Akteure mittels einer Adressierung und neuer konkreter Strate-
gievorstellungen zuging, was durchaus als Handlung eines policy entrepreneures anzusehen ist,
zumal dies von anderen NGOs durchaus als Ausbruch aus der Phalanx der klassischen Strategie
des „shaming and blaming“ auf dem Weg zu weiteren privaten Entschädigungsverhandlungen
aufgenommen wurde. Zwischen den deutschen gewerkschaftlichen Akteuren und Medico wurden
die jeweiligen politischen Kernvorstellungen und veränderbaren Elemente diskutiert (Haupt-
und Politikkern) und schließlich eine gemeinsame Strategie entwickelt. Eine dritte prominente
Interaktion lässt sich in der dritten Periode zwischen der ILO, KIK, PILER, NTUF mit der
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Unterstützung des BMZ, des OPHRD, IndustriALL und UNI nennen. Zentral war hierbei, dass
mittels einer tripartistischen Zustimmung und Adressierung (Gewerkschaften, Unternehmen
und Regierung) die ILO als vermittelnde Instanz, ergo als broker, hinzugezogen wurde. Mit
dem Eintritt der ILO in das Feld verschob sich nochmals die Akteurskonstellationen seitens
der diskursiven gemeinsamen Übereinstimmung bezüglich einer Entschädigung der Betroffenen.
So ließ sich zu diesem Zeitpunkt eine erhöhte Diskussion um eine Entschädigung der Opfer in
Anlehnung an die ILO-Konvention 121 erkennen. Hiermit stand nun eine international bereits
anerkannte Grundlage zur Brechung von Entschädigungen im Raum sowie eine vermittelnde
Instanz mit einer breiten, transnationalen ausgerichteten Ressourcenausstattung, um solch eine
Entschädigung von der Verhandlung bis zur Auszahlung durchzuführen. Dementsprechend wurde
die ursprüngliche Koalition aus der ersten Periode, der Entschädigung und Reformierung, durch
die Intervention der ILO neu belebt und ergänzt.

Interaktionen innerhalb der verwendeten Pfade

Angrenzend zu den genannten Verschiebungen der Akteurs- und Forderungskonstellationen
stachen ebenso Intrapfad-Dynamiken hervor, folglich der jeweilige prominent hervorgetretene
Aktivismus und damit verbundenen Interaktionen innerhalb der fünf analytisch unterschied-
lichen Pfade. Vor diesem Hintergrund traten die folgenden Intrapfad-Dynamiken besonders
hervor:

Der Internationale-Organisationale Pfad wurde in der ersten sowie in der zweiten Periode
kaum verwendet. Lediglich in der zweiten Periode wurden die diskursiven Forderungen nach
der Einhaltung von existenten ILO Normen im Diskurs ersichtlich. Doch mit dem Abbruch
der Entschädigungsverhandlungen mit KIK auf einer privaten Basis und der oben bereits
beschriebenen prominenten Interaktion zur erfolgreichen Entschädigung der Betroffenen auf Basis
der C 121 in der dritten Periode zwischen der ILO als broker, KIK, PILER, NTUF mit der
Unterstützung des BMZ, des OPHRD, IndustriALL und UNI änderte sich die Adressierung des
Einflusspfades. Neben der ILO als einflussreichen Akteur zur Regulierung zeigte sich in der vierten
Periode eine weitere Nutzung des International-Organisationalen Pfades mittels der Einreichung
einer Beschwerde bei der OECD gegen die Audit RINA in der Zusammenarbeit der AEFFAA,
NTUF, PILER, CCC, CAP MC und Medico, welche jedoch weniger erfolgreich als die Einbindung
der ILO war. Eine Dynamik bzw. Abhängigkeit von der vorherigen erfolgreichen Einbindung der
ILO ließ sich in der vorliegenden Analyse jedoch nicht aufzeigen.

Demgegenüber kam der Bilaterale Pfad im Fall „Ali Enterprises“ seitens der Aktivist*innen nahezu
überhaupt nicht in Verwendung. Im Vergleich dazu wurde der Marktpfades weitaus intensiver
adressiert. Dieser wurde von den Aktivist*innen im Netzwerk bereits kurz nach dem Fabrikbrand
intensiv adressiert und nach der Aufdeckung der mehrheitlichen Auslastung von der Textilfabrik
„Ali Enterprises“ durch KIK konzentrierte sich auch ein operativer Aktionsmus auf den deutschen
Textildiscounter, was unter anderem auch zur Unterzeichnung des MoU in der ersten Periode
führte. Der Aktivismus über den Marktpfad riss ebenso in der zweiten und der dritten Periode
nicht ab, wobei die Entschädigung der Betroffenen mit einer langfristigen finanziellen Perspektive
diskursiv im Fokus stand und operativ von verschiedenen Aktionsformen untermalt wurde, was sich
operativ zum Beispiel immer wieder an den erneuten privaten Verhandlungsversuchen zwischen
PILER und SVUMLA mit KIK zeigte. Sogar nach der erfolgreichen Entschädigung der Betroffenen
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durch KIK verfolgten die Aktivist*innen im betrachteten Netzwerk die Adressierung ihrer
Forderungen über denMarktpfad im Sinne einer generellen Sorgfaltspflicht für grenzüberschreitend
agierende Unternehmen.

Der Zivilgesellschaftliche Pfad, also die Unterstützung von Regulierungsversuchen mit dem
Ausgangspunkt in lokalen Aktivist*innengruppen, wurde ähnlich wie der Marktpfad bereits kurz
nach dem Fabrikbrand durch vorrangig westliche Akteure operativ verwendet. Generell zeigten
sich hier ebenso weniger in Abhängigkeit befindende Dynamiken innerhalb des Pfades. Am
deutlichsten wurde dies in der bereits beschriebenen Verhandlungen hin zum MoU (Kooperation
zwischen PILER, NTUF, IndustriALL und CCC) für die erste Periode. In der zweiten und dritten
Periode wurde der Pfad ebenso rege verwendet. Hier stach beispielsweise die manifest gewordenen
Vernetzung zur transnationalen juristischen Intervention (PILER, ECCHR und NTUF sowie
MB.O A&C, NTUF und AEFFAA) sowie die Allianz zum Aufbau gewerkschaftlicher Strukturen
in Pakistan hervor (ver.di, IGM, DGB, Medico und NTUF). Ebenso in der vierten Periode riss
der Aktionismus über den Zivilgesellschaftlichen Pfad nicht ab, was sich in der Realisierung
der Auszahlung der Entschädigungen (ILO, NTUF, HEC und PILER), der Einreichung der
OECD-Beschwerde (AEFFAA, NTUF, PILER, ECCHR, CCC, CAP, MC und Medico ) sowie
dem weiteren juristischen Engagement (ECCHR, G&K, AEFFAA sowie MB.O, A&C, AEFFAA
und NTUF) zeigte.

Bei zusammenfassender Beschreibung der regen Verwendung des Zivilgesellschaftlichen Pfades
wird eine starke Überschneidung mit dem Juristisch-Staatlichen Pfad ersichtlich, die sich auf
die transnationale juristische Intervention im Fall „Ali Enterprises“ bezieht. Im Zeitverlauf
tangierten sich die unterschiedlichen juristischen Akteure im Pfad eher weniger, was ebenso für
die unterschiedlichen Klageverfahren galt. Vielmehr war es eine unterschiedliche Abwägung von
Ressourcen und Chancen der jeweiligen transnational agierenden Jurist*innen. So richtete sich
der Aktivismus über diesen Pfad operativ auf eine Schadensersatzklage in Deutschland und
ein Strafverfahren in Italien, doch wurde der Pfad ebenso ausgehend von der zweiten bis zur
vierten Periode diskursiv verwendet. So wurde maßgeblich die rechtsverbindliche Regulierung
von transnationalen Lieferketten durch staatlichen Akteure gefordert.

Interaktionen zwischen den Pfaden

Angrenzend zu den genannten Interaktionen innerhalb der hervorstechend verwendeten Pfade
(Intrapfad-Dynamiken) sowie den Verschiebungen der Akteurs- und Forderungskonstellationen
zeigten sich hervorstechende Dynamiken zwischen den Einflusspfaden, welche teilweise mit
den obigen beschriebenen Verschiebungen durch aktive broker und policy entrepreneure im
Zusammenhang standen. In Anbetracht dessen traten die folgenden Dynamiken besonders
hervor:

Bei dem Übergang von der ersten in die zweiten Periode lässt sich diesbezüglich eine Interpfad-
Dynamik bei der Nutzung des Marktpfades erkennen. So wurde ersichtlich, dass mit der Verab-
schiedung des MoU der Aktivismus innerhalb dieses Pfades seine Wirkung entfaltete. Dennoch
wird von der NTUF, PILER dem ECCHR sowie Medico eine doppelte Strategie im Sinne des
Juristisch-Staatlichen Pfades gewählt. Diese Strategie ließ sich im Diskurs erst nach der Ver-
einbarung des MoU mit KIK nachverfolgen. So stellte die Entwicklung im Marktpfad nach der
Ansicht eben dieser Akteure keine ausreichende Regulierung in Aussicht, was unter anderem
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auch den Aktivismus über den Juristisch-Staatlichen Pfad angestoßen hat. Insgesamt lässt sich
dabei von Anfang an eine starke Interaktion zwischen der lokalen pakistanischen Ebene und der
transnational agierenden Ebene aufzeigen, welche im Sinne des Global-Local Link eine Steuerung
von unten anstießen. So agierten PILER und die NTUF, trotz ihrer nationalen Ausrichtung, stark
grenzüberschreitend. Dies liegt unter anderem auch an der bereits zuvor bestehenden Vernetzung
zwischen Medico und den pakistanischen Akteuren sowie der Mitgliedschaft der NTUF in der
GUF IndustriALL.

Angesichtes dessen verdeutlichen sich im Lichte dieser Koalitionsbildung weitere hervorstechende
Interpfad-Dynamiken. So zeigen sich retrospektiv deutliche Anzeichen für eine Interdependenz
zwischen dem Juristisch-Staatlichen Pfad und dem Zivilgesellschaftlichen Pfad in der zweiten
Periode. So beförderte der juristische Aktivismus ebenso den Ressourcenzugang der NTUF sowie
der Betroffenen. Ebenso beförderte die vorherige Unterstützung der Betroffenen sowie der NTUF
durch Medico im Lichte des Zivilgesellschaftlichen Pfades die juristische Aufklärung, denn der
Kontakt zu den potenziellen Klient*innen wurde zunächst über Medico arrangiert. In diesem
Zusammenhang spielte der Abbruch der Verhandlungen mit KIK sowie die Nichteinhaltung
des MoU eine entscheidende Rolle (zweite Periode). So wurden eben diese Entwicklungen des
Aktivismus maßgeblich über den Marktpfad adressiert. Das Scheitern des Aktivismus in diesem
Pfad beförderte durchaus die Suche nach neuen Formen zur Generierung einer Entschädigung
durch KIK. Eine Klagemöglichkeit wurde zudem bereits früh von der NTUF als mögliche Option
genannt. Diese Ereigniskonstellation bot somit eine günstige Option. Ähnliche Interdependen-
zen im Lichte einer Interpfad-Dynamik verdeutlichten sich in dem Spendenaufruf „Wir stehen
am Anfang“ von Medico , der IGM, der ver.di und dem DGB. So erschien der hier fokussier-
te Aktivismus zunächst stark auf den Zivilgesellschaftlichen Pfad gerichtet zu sein. Bei der
genaueren Betrachtung beförderte die Spendenaktion doch ebenso die juristische Aufklärung
über den Juristisch-Staatlichen Pfad und beförderte diesen diskursiv sowie finanziell. In diesem
Zusammenhang wurde auch die Nutzung des Global-Local Link ersichtlich. So versuchten die
hier genannten Akteure eine Steuerung von unten, welche letztlich zu einer transnationalen
Ebene der Steuerung führte. Dabei stach besonders die juristische Initiative in Deutschland
hervor.

Demgegenüber konnten in der dritten Periode keine direkten Interpfad-Dynamiken ermittelt
werden. Hier zeigte sich vielmehr eine parallele Nutzung des Juristisch-Staatlichen Pfades, des
Marktpfades sowie des International-Organisationalen Pfades. Dabei stachen besonders die NTUF
sowie die AEFFAA als Akteure heraus, welche einen Aktivismus auf jedem der Einflusspfade
aufzeigten. Dabei ließ sich jedoch nicht erkennen, dass die Nutzung einer dieser Pfade den
Aktivismus in einem anderen Pfad behinderte oder stark beförderte. Doch ist die Aktivierung der
ILO auch als ein Ergebnis des Aktivismus über den Marktpfad in der ersten sowie in der zweiten
Periode zu werten. So steigerte der damit verbundene Aktivismus die Bekanntheit des Falles.
Auch wenn die Verhandlungen über eine private Entschädigung trotz des unterschriebenen MoU
zum Erliegen gekommen waren, eröffnete doch eben dieser Umstand eine weitere Möglichkeit, die
Umstände und empfundene Ungerechtigkeit diskursiv herauszustellen. Angesichts des Aktivismus
in der dritten Periode wurde nun auch eine Nutzung des Global-Local Link von oben ersichtlich.
Dies verdeutlichte sich zum Beispiel im Aktivismus des BMZ und der ILO. Zum anderen zeigen
sich ähnliche Steuerungsversuche, welche nicht unten einzuordnen sind im Lichte der privaten
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Verhandlung der Konvention 121 sowie der Nutzung des ACT Konzeptes der IGU. Doch zeigte
sich im selben Atemzug ebenso eine transnationale Steuerung von unten, welche sich auf die
weitere Nutzung des Juristisch-Staatlichen Pfades sowie den Aktivismus unterschiedlicher Akteure
im Lichte des deutschen nationalen Aktionsplanes bezog.

In der vierten Periode zeigte sich vor allem eine prominent hervorstechende Interpfad-Dynamik
im Lichte der Beschwerde gegen RINA bei der OECD. Der hiermit verbundene Aktivismus über
den International-Organisationalen Pfad ergänzte den Aktivismus über den Juristisch-Staatlichen
Pfad. Doch ist durchaus anzunehmen, dass der vorherige Aktivismus sowie die Ereignisse im
juristisch-staatlichen Pfad die Einreichung der OECD-Beschwerde beförderte. So war der Weg
für eine juristische Intervention gegen RINA bereits ausgeschöpft und zu diesem Zeitpunkt
war für die professionellen Jurist*innen bereits ersichtlich, dass ein Klageverfahren viel Zeit in
Anspruch nimmt und die Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlags vor Gericht durchaus gegeben
ist. Doch war eine strategische Prozessführung, bei der das juristische Engagement über den
rechtlichen Prozess hinausgeht und gesellschaftliche Debatten anstößt nicht die einzige Option.
So bot sich die Suche eines weiteren Pfades hin zu einer Regulierung im Sinne der Aktivst*innen
an. Dabei zeigten sich ebenso Aspekte des Global-Local Link, welcher in diesem Gefüge eher von
unten genutzt wurde. Diese Bewegung dominierte durchaus den Aktivismus der gesamten vierten
Periode.

Zentrale Ordnungsbildungen

Innerhalb dieses Prozesses konnten durch die hier angewendete Prozessverfolgung sieben Ord-
nungsbildungen nachverfolgt und festgehalten werden, welche einen direkten Bezug zum Fall „Ali
Enterprises“ haben. Die genauere Betrachtung dieser verdeutlicht zügig eine Unterteilung in infra-
strukturelle und rechtliche Ordnungsbildungen. Demnach lassen sich die folgenden Einordnungen
vornehmen:

Die erste rechtliche Ordnungsbildung stellt das MoU zwischen KIK und PILER aus dem Jahr 2012
dar. Dieses stellt eine Vereinbarung zwischen den beiden Akteuren in der Form eines Vertrages
mit Unterschriften dar. Über dort festgehaltene Sanktionsoptionen findet sich im Prozess kein
Anhaltspunkt. Durch die Form eines Vertrages hätte der Bruch der Vereinbarung durchaus vor
Gericht verwendet werden können. Insgesamt stellt die Vertragsform einen im hohem Maße
legitimierten und institutionalisierten Produktionsprozess dar. Demnach lässt sich diese rechtliche
Ordnungsbildung am ehesten als Soft Hard Law charakterisieren.

Neben dem MoU lässt sich der Joint Action Plan for Promoting Workplace Safety and Health in
Sindh nennen, welcher ebenfalls im Jahr 2012 zwischen der Regierung in Sindh, der Employers
Federation of Pakistan und der Pakistan Workers Federation in Zusammenarbeit mit der ILO
unterzeichnet wurde und ebenfalls eine Vertrags-ähnliche Form aufweist und konkrete Schritte für
die nächsten Jahre enthält. Die Prozessverfolgung zeigte, dass der Joint Action Plan for Promoting
Workplace Safety and Health in Sindh kaum eingehalten wurde. Eine juristische Intervention wäre
jedoch höchst wahrscheinlich aufgrund des geringen Grads an bindender Sprache problematisch
gewesen. Vor diesem Hintergrund lässt sich diese Ordnungsbildung ebenfalls in dem Bereich des
Soft Hard Law fassen.
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Weiterführend verdeutlichte die Prüfung und Änderung des SA-8000 Prüfungssystems eine Aus-
differenzierung einer rechtlichen Ordnungsbildung. Der internationale prominent genutzte SA-8000
Standard konnte bereits zuvor in die Kategorie Hard Soft Law eingeordnet werden. Die durchaus
schwachen Sanktionsoption des SA-8000 Standard zeigten sich nochmals im Verlauf des Falles
„Ali Enterprises“. So wurde die Zusammenarbeit mit RINA beendet, eine juristische Intervention
oder eine Geldstrafe zeigten sich nicht. Auch bei der Prüfung und Änderung des Standards konnte
keineswegs eine Einführung solch eines Mechanismus aufgezeigt werden. Die Sanktionsoption
verbleibt also bei der Beendigung der Zusammenarbeit und dem Entzug des SA8000-Standards.
Die angesprochene Ausdifferenzierung bezog sich auf die Schließung expliziter Defizite und ver-
besserte die Selbstpräsentation, Selbstberichterstattung und Kontrolle. Bereits zuvor ließ sich bei
dem SA8000-Standard ein hoher Grad an Formalisierung, bindender Sprache und Präzision auf-
zeigen, wobei die Auslegung und Durchsetzung den jeweiligen Prüfungsgesellschaften überlassen
wird.

Darüber hinaus ließ sich die Etablierung und Ausdifferenzierung des deutschen Bündnisses für
nachhaltige Textilien im Zeitverlauf betrachten. Doch stellt das im Jahre 2014 entstandene Bünd-
nis bis heute eine vollkommen freiwillige Verpflichtung dar, deren einzige tatsächliche genutzte
Sanktionsoption das Ausscheiden aus dem Bündnis ist. Dieses Ausscheiden geschieht zudem ohne
eine mediale Skandalisierung. Um Teil des Bündnisses zu bleiben, müssen Unternehmen Ziele zur
Gewährung existenzsichernder Löhne, zu Chemikalieneinsatz & Abwasser sowie zur Korruption
setzen. Davon abgesehen erstellen die Unternehmen eine Risikoanalyse und -priorisierung gänzlich
selbst und versuchen diese auch im Alleingang zu lösen. Dabei wird jedoch betont, dass eine
Verpflichtung zur Förderung bezüglich des Zugangs zu effektiven Abhilfe- und Beschwerdemecha-
nismen besteht. Vor diesem Hintergrund und der Ausdifferenzierung über den Zeitverlauf hinweg
lässt sich das deutsche Bündnisses für nachhaltige Textilien ebenfalls knapp in der Kategorie
des Hard Soft Law fassen, wobei es keineswegs eine ähnlich ausdifferenzierte Überprüfung der
Standards beinhaltet, sondern deutlich auf einer Selbstpräsentation, Selbstberichterstattung
und Selbstkontrolle basiert. Die zu verzeichnenden Austritte aus dem Bündnis zeigen ebenso
eine Nähe zu einem Soft Soft Law, welches mit der Zeit eine geringe bis maximal mittel starke
Nutzung der vorhandenen Unternehmen aufzeigt.

Die Einordnung der privaten Anwendung der ILO-Konvention 121 ist durchaus anspruchsvoll,
denn diese stellt die Anwendung einer seit dem Jahr 1964 verabschiedeten internationalen Kon-
vention dar, welche in einem hohem Maße durch einen legitimierten und institutionalisierten
Produktionsprozess entstanden ist. Ihre Erarbeitung war für die Ratifizierung von Nationalstaaten
gedacht, welche bei einer Ratifizierung zunächst keine Eingrenzung im Verwendungszeitraum
aufweist und demnach häufig genutzt werden sollte. So ist die ILO-Konvention 121 grundsätzlich
als rechtliche Ordnungsbildung anzusehen, welche als Hard Hard Law einzuordnen ist, folglich ein
hohes Maß an rechtlichen Verpflichtungen aufweist, bei einer Ratifizierung mit Sanktionsoptionen
zu unterfüttern ist, einen hohen Grad an Formalisierung, klar definierter bindender Sprache auf-
weist sowie über präzise Formulierungen verfügt. Auch die Auslegung könnte an eine dritte Instanz
übergeben werden und die Durchsetzung durch eine Form der Exekutive vollzogen werden. Doch
nun wurde diese Konvention im vorliegenden Fall erstmalig auf einer privaten Ebene angewendet,
was durchaus ein geringes Maß an legitimierten und institutionalisierten Anwendungsprozessen
darstellt und ohne Ratifizierung keine explizite Einbindung in ein bestehendes Rechtssystem
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besteht. Sie kann somit als eine Vorlage für zukünftige Schlichtungsverfahren mit vertraglichem
Charakter angewendet werden. Hierbei ist jedoch immer eine tripartistische Struktur nötig, welche
die ILO in die broker-Position einbestellt. In dieser Anwendungsform wäre die ILO-Konvention
121 eher als ein Soft Hard Law zu verstehen. Festgeschriebene Sanktionsoptionen gibt es in diesem
Prozess keine. Doch zeigte sich eine Kontrolle des Verfahrens durch die ILO und pakistanische
Regierungsorganisationen. Durch die bestehende Basis der ILO-Konvention 121 lässt sich ein
hoher Grad an Formalisierung, bindender Sprache sowie Präzision vorfinden. Inwiefern eine
internationale Konvention der ILO nochmals solch eine private Anwendung finden wird, bleibt
ungewiss.

Neben diesen vor allem als rechtliche Ordnungsbildungen einzuordnenden Ordnungsbildungen zeig-
te sich im Prozess durch die Spendenaktion „Wir stehen am Anfang“ ebenso eine infrastrukturelle
Ordnungsbildung. So stellt die Spendenaktion an sich noch keine Ordnungsbildung dar, doch in der
Kombination mit dem späteren Ankauf eines Gewerkschaftshauses für die NTUF. Im Rückgriff auf
die theoretischen Ausführungen der vorliegenden Arbeit lässt sich dieses als eine Predominantly
Binding Infrastructure einordnen. Dies begründet sich darin, dass das Gewerkschaftshaus die
bestehende gewerkschaftliche Strukturen erweitert, aber ebenso keine konkreten geplanten follow
up-Prozesse erkennbar wurden. Trotz der starken Ressourcenausstattung der IGM ist deutlich
erkennbar, dass die gewerkschaftlichen Akteure zuvor kaum eine starke Zusammenarbeit hatten.
Dementsprechend zeigten sich im Zeitverlauf keine zusätzlichen Erweiterungen und Rückgriffe
aller Akteure auf das Konzept des Gewerkschaftshauses. Doch ist die NTUF ein starke und aktive
Mitgliedsgewerkschaft von IndustriALL und es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Haus und
dessen Nutzung aufgegeben wird.

Letztlich verdeutlichte sich darüber hinaus eine Unterstützung des SESSI im Jahr 2018 durch
Förderprogramme der mit einer hohen Ressourcenausstattung versehenen ILO sowie des BMZ,
was durchaus auch als Ausdifferenzierung einer infrastrukturellen Ordnungsbildung verstanden
werden kann. Dabei stachen besonders Aktivitäten des Wissensaustausches seitens der ILO zur
Modernisierung sowie Etablierung rechtzeitiger Gesundheitsleistungen hervor. Dies weist bei einer
ersten oberflächlichen Betrachtung durchaus Aspekte einer stark verbindlichen infrastrukturelle
Ordnungsbildung auf. So sind die ILO sowie das BMZ als ressourcenstarke Akteure zu bewerten,
welche in diesem Fall eine bereits bestehende Struktur fördern. Doch zeigen sich keine deutlichen
follow-up-Prozesse und es ist zweifelhaft, inwiefern die Akteure eine Überschneidung ihrer
politischen Überzeugungen aufweisen. Darüber hinaus muss sich im Zeitverlauf noch zeigen, ob die
hier unterstützten Strukturen eine wiederkehrende Verwendung finden. Demnach dokumentieren
sich hier Aspekte einer Strong Binding Infrastructure, denn es ist durchaus unwahrscheinlich, dass
die SESSI als Struktur nicht bestehen bleibt. Doch zeigen sich ebenso Elemente einer weicheren
und unverbindlicheren infrastrukturellen Ordnungsbildung, was die Einordnung nicht gänzlich
möglich macht und erst im Zeitverlauf eine Bewertung zulässt. Für eine Zuordnung zu einer
weniger stark verbindliche Kategorie spricht jedoch, dass sich im Diskurs bis in das Jahr 2019
keine follow up Prozesse zeigen.

Somit lassen sich sieben Ordnungsbildungen festhalten, davon fünf rechtliche und zwei infra-
strukturelle Ordnungsbildungen, welche über sechs Jahren erarbeitet und angewendet wurden,
um die Problematiken rund um den Fall „Ali Enterprises“ zu regulieren. In Anbetracht dessen
fällt auf, dass Ordnungsbildungen, welche dem Idealtypus des Soft Hard Law nahe stehen, die
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Regulierung im Fall „Ali Enterprises“ dominiert haben. Hier zeigt sich ebenso, dass durch eben
diesen Soft-Hard-Law- Typus die Betroffenen letztlich zu einer finanziellen Langzeitentschädigung
gekommen sind, der SA-8000 Standard verbessert wurde und ein beachtlicher Teil deutscher Un-
ternehmen versucht hat, seine Lieferketten durch die Mitgliedschaft im deutschen Textilbündnis
zu verbessern. Besonders wirksam zeigte sich in dieser Konstellation und in dem betrachteten
Zeitraum die private Anwendung der ILO-Konvention 121. So müssen die anderen beiden Formen
erst im weiteren Zeitverlauf aufzeigen, inwiefern ihre Regulierung eine Wirksamkeit und spürbare
Verbesserung aufweisen kann.128 Eine direkte Wirksamkeit konnte die private Anwendung der
ILO-Konvention 121 lediglich durch ihre vorherige Produktionsweise, ergo den bereits zuvor
bestehenden institutionellen Rahmen der Konvention und die Ressourcen der tripartistischen Ak-
tivierungsstruktur, entfalten. Darüber hinaus war eine Berechnungsgrundlage durch die ebenfalls
bereits vorherrschende Präzision sowie die Gesprächsbereitschaft der ILO bezüglich der Berech-
nung und Praxis ein weiterer Faktor. Neben diesen ließ sich ebenso das zügige Scheitern der beiden
ermittelten, dem Soft Soft Law nahestehenden Ordnungsbildungen betrachten und ebenso der
als eher schwach verbindlichen infrastrukturellen Ordnungsbildungen.129

Ali Enterprises: Ein mannigfaltiger Aktivismus und neue juristischeWege

Die Betrachtung der obigen Interaktionen, Akteure, Dynamiken und Ordnungsbildungen verdeut-
licht, dass der Aktivismus im Fall „Ali Enterprises“ trotz der Verjährung der Schadensersatzklage
gegen KIK wirkmächtige Prozesse und unterschiedliche Ordnungsbildungen entfalten konnte.
Dieser Prozess der Ausdifferenzierung und Erarbeitung von mannigfaltigen Ordnungsbildungen
zur Regulierung ist noch lange nicht abgeschlossen. Dies zeigten die Etablierung des deutschen
Textilsiegels „Grüner Knopf“ im September 2019 oder die Bestätigung der Durchsetzung eines
deutschen Lieferkettengesetzes.

Die obige Analyse zeigt ebenso, dass vor allem die Koalition zur grenzüberschreitenden juristischen
Aufklärung sowie die Koalition, welche für eine private Entschädigung durch KIK gekämpft
hat, über Jahre hinweg aufgezeigt haben, wie ein grenzüberschreitender bis transnationaler
Aktivismus Gestalt annehmen kann. Dabei wurden die Ressourcen des „Rechts“ aktiv als
Machtmittel genutzt und in einem kampagnenartigen Aktivismus eingebettet, um aus der Sicht
der Aktivist*innen gesellschaftliche Missstände öffentlich zu machen und über nationale Grenzen
zu skandalisieren. Den ständigen Bezugsrahmen der juristischen Akteure bildeten dabei die
universellen Menschenrechte. Die juristische Intervention ist als ein Zeichen für weitreichende
Ausstrahlungskraft zu verstehen. Eine grenzüberschreitende Klage, welche grenzüberschreitend
agierende Unternehmen bezüglich der Arbeitsbedingungen in Tochter- und Zulieferbetrieben
im Ausland nachträglich zur Verantwortung zieht, ist möglich und wird von den Aktivist*innen
genutzt.

128Dies könnte in einer Folgestudie mit dem expliziten Fokus auf die Wirksamkeit von Ordnungsbildungen gesondert
untersucht werden.

129Wobei das Förderungsprogramm für die SESSI durchaus ein Potenzial aufweist, welches sich erst im späteren
Zeitverlauf zeigen wird.
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6.2 Der Fall des Brandes in der Textilfabrik Tazreen

Im Anschluss an den zuvor fokussierten Brand in der pakistanischen Textilfabrik „Ali Enterprises“
ereignete sich im darauf folgenden November, folglich am 24. des Jahres 2013 ein ähnliches
industrielles Brandunglück - der Brand in der Tazreen-Kleiderfabrik, welche zur bangalesischen
Tuba Group gehörte und für zahlreiche westliche Unternehmen Kleidung produzierte. Dieser
Brand ereignete sich in einem Randbezirk von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Zum
damaligen Zeitpunkt wurde das Brandunglück der Tazreen-Kleiderfabrik mit über 112 Todesopfern
angegeben (ILO 2021b).130

Vor diesem Hintergrund wurde der Brand zum damaligen Zeitpunkt als das schwerwiegendste
industrielle Unglück in der Textilindustrie von Bangladesch betitelt, dass am 24.04.2014 das
achtgeschossige Produktions- und Dienstleistungsgebäude „Rana Plaza“ in Dhaka einstürzen
und 1132 Menschen in den Tod reißen sowie mehr als 2500 Menschen verletzten würde konnte
hier noch nicht abgesehen werden (ILO 2021b). In eben dieser Chronologie ist ein signifikanter
Punkt verankert, welcher den hier vorliegenden Fall des Tazreen-Fabrikbrandes massiv tangiert.
„Rana Plaza“ hatte eine solche Brisanz, dass seine Nachwehen einen massiven Einfluss auf die
gesamte Regulierung des RMG-Sektors in Bangladesch hatte, über diesen hinausging und in
der Verbindung mit „Tazreen“, „Ali Enterprises“ und weiteren industriellen Unfällen im RMG-
Sektor mit kleinerem Ausmaß einen teils vernetzten transnationalen Aktionismus zur Regulierung
hervorrief. Somit kann das Brandunglück in der Tazreen-Kleiderfabrik nicht gänzlich von dem
industriellen Unglück des Einsturzes des „Rana Plaza“ Gebäudes getrennt werden. So zeigten die
ausgewerteten Daten auf, dass die Fälle mittels der zur Regulierung erarbeiteten und implemen-
tierten Ordnungsbildungen teilweise beide angesprochen wurden. Im selben Atemzug lässt sich
ebenso festhalten, dass der Fall „Tazreen“ für sich durchaus ein breites, grenzüberschreitendes
mediales Echo nach sich zog, was eine Prozessverfolgung gut möglich machte. Besonders ist
der Fall aufgrund der Kombination aus privaten Entschädigungsverhandlungen, tripartistischen
Regulierungsinterventionen, bilateralen Handelskonflikten und einer peripheren Verbindung zu
den Klageverfahren im Fall „Rana Plaza“ in den USA und Kanada.

Vor dem Hintergrund der Datenbasis von 156 analysierten Pressemitteilungen, Zeitungsartikeln
und Blogbeiträgen, 24 ergänzenden Dokumenten (Fallstudien von NGOs, Fallbeschreibungen,
verschriftlichte Ordnungsbildungen und Prozessdarstellungen) sowie sechs Expert*inneninterviews
zum Fall konnten drei Perioden mittels des Temporal Bracketing eingeteilt werden.131 Diese
werden im Folgenden chronologisch vorgestellt. Für einen zügigen Überblick über den hier vorlie-
genden Fall können zunächst die Zwischenfazite der Perioden und die ergänzenden tabellarischen
Auflistungen der jeweiligen Schlüsselereignisse gelesen werden (siehe Tab. 13, Tab. 14 und Tab.
15).

130Eine offizielle Zahl bezüglich verletzter Personen zeigte sich in den analysierten die ILO Dokumenten nicht.
Doch IndustriALL schätzt im Zusammenhang mit dem Brand ca. 200 verletzte Personen (IndustriALL 2021).

131Die Einteilung der zeitlichen Perioden ist lediglich eine mögliche Einteilung. Diese könnte mit einem alternativ
gewählten Fokus des Temporal Bracketings durchaus anders ausfallen.
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6.2.1 Die passende Ordnungsbildung aus der Schublade: Die erste
Periode

Die Analyse des Falles „Tazreen“ veranschaulichte eine zügige aktivistische grenzüberschrei-
tende Resonanz im Lichte der Aufarbeitung des Brandes. Die Recherche bezüglich involvierter
Unternehmen, die in der Fabrik Kleidung produzieren ließen, vollzog sich zügig und wurde
durch lokale Aktivist*innen und gewerkschaftlich organisierte Personen getragen. Ebenso wie
in Pakistan (Fall „Ali Enterprises“) zeigte die Aufarbeitung des Falles, dass die Suche nach
identifizierbaren Markenzeichen und Kleidungsstücken und die damit verbundene Zuordnung
aufgrund der Regelmäßigkeit solcher industriellen Unglücke keine neue Praktik der Aktivist*innen
ist, sondern in Ermangelung von zugänglichen oder gar existierenden Datenbanken einen bereits
institutionalisierten Arbeitsschritt darstellt. Mittels dieser zügigen Beweismittelsammlung und
privaten Aufarbeitung des Brandes konnte rasch die Involvierung der folgenden Unternehmen
ermittelt werden: Walmart, C&A, Li & Fung, ENYCE, Edinburgh Woollen Mill, Piazza Italia,
KIK, Teddy Smith, Ace, Dickies, Fashion Basics, Infinity Woman, Karl Rieker GMBH & Co.,
Sears. Im Verlauf des Falles wurden ebenso Verbindungen zu Stoffe, Tuba-Gruppe, Inditex, Sol’s,
Scott and Fox, G Blog by Gemo, Leftie’s, Bershka, M. Hidary & Company, Carrefour und Disney
ermittelt.

In Anbetracht der hohen Anzahl an Toten sowie der Todesumstände in der Verbindung mit
den Berichten bezüglich den unzureichenden bis desaströsen Vorkehrungen der Arbeitssicherheit
in der Textilfabrik wurde zunächst eine breite mediale Resonanz erzeugt, die deutlich über die
nationalen Grenzen Bangladeschs hinausging. Vor dem Hintergrund, dass „Tazreen“ nicht der
erste industrielle Unfall dieser Art, ist generierte sich erneut ein medial wirksamer Aktivismus
westlicher Akteure, der zur Akkumulation der Kontakte der lokalen Organisationen beitrug und
die Bündnisetablierung und -sichtbarkeit somit erhöhte.

Dabei war die Resonanz hinsichtlich des Brandes stark darauf konzentriert, dass die verhäng-
nisvollen Defizite im Bereich der Arbeitssicherheit im gesamten RMG-Sektor in Bangladesch
bereits bekannt waren. In diesem Zusammenhang kam der Aufarbeitung der vorherigen Zertifi-
zierungspraxis der Fabrik eine besondere Brisanz zu. So wurde im Rahmen der Aufarbeitung
und Recherche der international ausgerichteten Presse sowie der in diesem Sektor aktiven Akti-
vist*innen ersichtlich, dass die Textilfabrik bereits zuvor im Mai des Jahres 2011 seitens eines
Ethical Sourcing-Beauftragten des Einzelhandelskonzerns Walmart als hochriskant eingestuft
wurde. Weiterführend konnte nachgewiesen werden, dass die Tazreen-Kleiderfabrik im Dezember
2011 nochmals von der Audit UL Verification Services überprüft und in diesem Zusammenhang
erneut schwerwiegende Probleme bezüglich der Arbeitssicherheit moniert wurden. Im April des
Jahres 2012 wurde die Tazreen-Kleiderfabrik von einem bangladeschischen Bekleidungsunterneh-
men erneut in der Arbeitssicherheit als unzureichend eingestuft. Vor diesem Hintergrund ist es
besonders brisant, dass die Tazreen-Kleiderfabrik zum damaligen Zeitpunkt angegeben hat, dass
sie ein Gütesiegel bezüglich der Sicherheit des Zertifizierungsprogramms Worldwide Responsible
Accredited Production (WRAP) erhalten hatte, was die Verantwortlichen der gemeinnützigen
Organisation WRAP wiederum als Falschbehauptung meldeten.132 Ergo offenbarte sich erneut ein
132Das Zertifizierungsprogramm WRAP basiert auf zwölf eigenen Prinzipien und bezieht sich maßgeblich auf die

jeweilige Einhaltung nationaler Gesetze
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kompliziertes Geflecht aus Labeling und Monitoring innerhalb der Auftragsbeziehungen zwischen
dem globalen Süden und dem globalen Norden.

Die Formierung einer Issue Ecology

Angesichts der Prähistorie der zahlreichen vorherigen industriellen Unfälle im RMG-Sektor in
Bangladesch bestanden zuvor bereits ein reger Aktivismus und Kooperationen unterschiedlichster
Organisationen. Nichtsdestotrotz wurde durch „Tazreen“ durchaus eine gesonderte, auf den Fall
fokussierte problemzentrierte Issue Ecology durch mannigfaltige Akteure geformt, welche sich
in dem Kongruenznetzwerk für die erste Periode des Falles in Abb. 6.2.1 aufzeigt. So stachen
bei der Betrachtung des Falles besonders zwei Advocacy-Koalitionen auf einer ideellen Ebene
hervor.

Mittels der Auswertung der Daten über das Process Tracing in Verbindung mit der Diskursnetz-
werkanalyse konnte eine dicht vernetzte und stark koordinierte Advocacy-Koalition zwischen der
IGU, MSN, ILRF, WRC und der CCC ermittelt werden, die maßgeblich über den Marktpfad
agierte sowie ebenso Forderungen über den Juristisch-Staatlichen Pfad richtete und bereits
vor dem Fabrikbrand für ein Brandschutzabkommen mit multinationalen Unternehmen eintrat.
Anhand dieser vorherigen Zusammenarbeit zeigt sich eine eher lockere Bindung der Akteure, die
bei Bedarf intensiviert wird (lose Kopplung). Diese Koalition schlägt sich ebenso deutlich im
Diskursnetzwerk der ersten Periode in Abb. 6.2.1 nieder (rot). Hierbei zeigte sich eine diskursive
und teilweise mit konkreten Aktionen koordinierte Unterstützung des angesprochenen Hauptkerns
(IGU, MSN, ILRF, WRC und der CCC) durch die BCWS, ITF, UNI Global Union, OMI sowie die
evangelische Kirche Deutschlands. Dabei fokussierten die Aktionen und Forderungen hauptsäch-
lich die Regierung von Bangladesch und die involvierten Unternehmen, was auf der lokalen Ebene
von massiven Protesten und Demonstrationen von Arbeiter*innen begleitet wurde. Dabei stach
die Forderung nach einem Abkommen bzw. Sicherheitsprogramm zwischen der Regierung von
Bangladesch und den dort ansässigen Gewerkschaften über Inspektionen der Fabriken hinsichtlich
des Brandschutzes sowie der Gebäudesicherheit seitens der IndustriALL und dem MSN hervor.
Ebenso traten Forderungen nach der Implementierung nationaler Gesetzte zur Verbesserung der
Arbeitssicherheit in Bangladesch hervor, die zügig auch die involvierten grenzüberschreitend
tätigen Unternehmen mit einschlossen. Prominent sind ebenso die Forderungen der CCC, der
gewerkschaftliche Dachverband ITUC, IndustriALL und UNI sowie ILRF über den Marktpfad
bezüglich Entschädigungen für die Betroffenen, Maßnahmen zur Prävention und Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen sowie eine lückenlose Aufklärung des Brandes.

Die angesprochene Forderung nach einem Abkommen bzw. verbindlichen Programm zur Ver-
besserung des Brandschutzes sowie der Gebäudesicherheit im RMG-Sektor in Bangladesch der
angesprochenen Koalition im Aktivistennetzwerk ist keineswegs überraschend, da die Wurzeln
dieser Forderung weiter zurück liegen als der Brand in der Tazreen-Kleiderfabrik. So meldete
IndustriALL bereits im März des Jahres 2012, dass sie zusammen mit der CCC, ILRF, WRC,
MSN und lokalen Gewerkschaften sowie Arbeitnehmer*innenrechtsgruppen aus Bangladesch eine
ähnliche Vereinbarung mit dem Konzern PVH und im September mit dem Konsumgüter- und Ein-
zelhandelsunternehmen Tchibo abgeschlossen haben, was letztlich auf einen Fabrikbrand im März
des Jahres 2012 in Bangladesch zurückgeht (Bangladesh Fire and Building Safety Agreement).
Eine signifikante Bedingung war es, dass das verbindliche Abkommen erst in Kraft tritt, wenn
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mehrere Unternehmen dieses unterzeichnen.133 Demnach hatten die Akteure bereits ein bestehen-
des Protestnetzwerk sowie eine ausgearbeitete Ordnungsbildung zur Lösung der vorherrschenden
Problematiken, was gleichzeitig die direkte und enge Kooperation erklärt.

Bezüglich des operativen und diskursiven Aktivismus der IGU, MSN, ILRF, WRC und der
CCC können diese Akteure explizit für diese Koalition als Hauptakteure verstanden werden. Im
Rückgriff auf das Balkendiagramm in Abb. 6.2.1 zeigt sich, dass die genannten Forderungen der
Koalition eine prominente Rolle in der quantitativen Nennung innerhalb des grenzüberschreitenden
Diskurses der ersten Periode darstellen.134 135

Erste Auswirkungen des Aktivismus

Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Ordnungsbildung (Bangladesh Fire and Building
Safety Agreement) als Vorlage zur Regulierung nutzte IndustriALL ihr bereits vorhandenes Netz-
werk, ihre Stellung als GUF sowie ihre Expertise in der Verhandlung von IFAs und organisierte ein
Treffen in Genf, an dem Vertreter*innen von H&M, Inditex, Gap, Walmart, Marks & Spencer und
Tesco teilnahmen. In diesem Rahmen sollten die involvierten Unternehmen zu einer gemeinsamen
Lösung mit IndustriALL kommen, um letztlich die Sicherheit in den Fabriken in Bangladesch zu
gewährleisten — wobei das ernüchternde Ergebnis sich auf die Bereitschaft zu Unterzeichnung
des Abkommens auf lediglich ein Unternehmen beschränkte (Inditex). Nachfolgend offenbarte
sich eine Unterstützung dieser Verhandlungen im Lichte der bestehenden Ordnungsbildung durch
die staatliche Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), welche für Ende
April 2013 ein weiteres Treffen mit involvierten Unternehmen leitete. Zwar ist diese Involvierung
des GIZ thematisch weniger überraschend, doch wurde das GIZ zuvor im Diskus keineswegs
prominent zur Schlichtung bspw. von IndustriALL adressiert.

Vielmehr zeigte sich im Zuge des Aktivismus eine starke Adressierung des Unternehmens Walmart.
In Anbetracht dessen zeigte die erste Reaktion von Walmart eine Erklärung im Rahmen der teils
nebulösen Zuliefererkonstellation. So hatte einer der Zulieferer von Walmart Aufträge an die
Tazreen-Kleiderfabrik ohne eine Genehmigung vergeben. Dies deutete ebenfalls das involvierte
Unternehmen Sears an. Demgegenüber sagte die ebenfalls stark von den Aktivist*innen adressierte
sowie kritisierte Unternehmensgruppe Li&Feng eine noch unklare finanzielle Unterstützung für
die Familien derjenigen zu, die bei dem Brand ums Leben kamen. Neben diesen Ereignissen
bezüglich des Marktpfades zeigte sich ebenso eine erste Reaktion hinsichtlich der Adressierung
über den Juristisch-Staatlichen Pfad. So reagierte die damalige Regierung von Bangladesch
mittels Mitleidsbekundungen und des Ausrufens eines Trauertages. Doch stießen hierbei vor allem
Mutmaßungen bezüglich einer Brandstiftung hervor mit dem Ziel dem RMG-Sektor der Nation zu
133Das Abkommen sah in der ursprünglichen Fassung unabhängige Gebäudeinspektionen, öffentliche Bekanntma-

chung, Schulungen zu Arbeitnehmer*innenrechten sowie eine Überprüfung der Sicherheitsstandards vor.
134Der analytische Blick in das Gesamtnetzwerk im Anhang verdeutlicht ebenso eine starke Überschneidung

mit der ILO, welche ebenso sehr direkt und ohne eine nennenswerte vorherige Adressierung aktiv auf ihre
tripartistischen Partner*innen in Bangladesch zugegangen ist, um . Ebenso verdeutlichen sich Überschneidungen
unterschiedlicher nationalstaatlicher Regierungen, die ebenfalls ein allgemeines Interesse hatten, zur Aufklärung
des Falles beizutragen.

135Neben den prominent vertretenden NGOs und gewerkschaftlichen Akteuren melden sich im Diskurs immer
wieder Forscher*innen unterschiedlicher Universitäten die unter anderem das Unternehmen-finanzierte Inspekti-
onsverfahren, das unzureichende Verantwortungsbewusstsein von grenzüberschreitend agierenden Unternehmen
kritisieren und bspw. eine Importzollsenkung als Lösungsmodell zur Gewährung von mehre finanziellen Res-
sourcen auf der lokalen bis nationalen Ebene zur Renovierung der Kleidungsfabriken fordern.
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schaden.136 Die spätere Prozessaufarbeitung zeigte, dass der Besitzer der Tazreen-Kleiderfabrik
bereits im Dezember 2012 in Untersuchungshaft genommen wurde und bis in das Jahr 2014 auf
einen Prozess gewartet hat. Doch eine rasche Reaktion, die einen Bezug zu den Forderungen aus
dem oben angesprochenen Netzwerk hatten, gab es zu diesem Zeitpunkt von der Regierung nicht.
Daran anschließend zeigte sich im Dezember des Jahres 2012 eine Koordination bezüglich der Hilfe
für die Betroffenen des Fabrikbrandes. So übernahm die Bangladesh Garment Manufacturers and
Exporters Association (BGEMA) als landesweite Handelsorganisation von Bekleidungsherstellern
in Bangladesch die Organisation und Auszahlung einer Lohnfortzahlung für einen Monat und
organisierte eine Veranstaltung zur Beantwortung von Fragen für die Betroffenen vor Ort, bei der
Vertreter*innen von H&M, TSS, SEARS, TCHIBO, Global Merchants, GAP Inc, Nike, LEVIS,
Kappahl, Carrefour and Primark anwesend waren.

Vor dem Hintergrund von Berichten, Forderungen und Aktionen hinsichtlich der immer wie-
derkehrenden industriellen Unfälle in Bangladesch zeigte sich ebenso eine zügige Reaktion von
Regierungen westlicher Industriestaaten sowie internationalen Organisationen. Hierbei trat beson-
ders die Reaktion der Obama-Administration sowie der ILO hervor. So hat der Handelsbeauftragte
der damaligen Obama-Administration im Januar des Jahres 2013 der Regierung von Bangladesch
mitgeteilt, dass spätestens im Juni des Jahres 2013 die Handelsprivilegien ausgesetzt werden
könnten, wenn sich die Situation in Bangladesch nicht verbessert. Auf der nationalen Ebene in
Bangladesch zeigten sich demgegenüber bereits Bestrebungen zur Regulierung und Reformierung
seitens des Ministerium für Arbeit und Beschäftigung in Bangladesch. So zeigte sich, dass zusam-
men mit der ILO eine Sitzung im Sinne des Tripartismus in Bangladesch organisiert wurde und in
diesem Rahmen eine dreigliedrige Verpflichtungserklärung zum Brandschutz am Arbeitsplatz in
Bangladesch unterzeichnet wurde, die konkret eine Verpflichtung zur Erarbeitung eines nationalen
Aktionsplans zum Brandschutz beinhaltet hat (Joint Statement to form the National Tripartite
Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity).

Eine weiterführende Einbindung der ILO und damit eine Regulierung im Sinne des International-
Organisationalen Einflusspfades sowie des Juristisch-Staatlichen Pfad ließ sich im März des Jahres
2013 erkennen. Hier gab die ILO bekannt, dass sie in der Verhandlung mit einer tripartistischen
Akteursstruktur den „National Tripartite Plan of Action on Fire Safety“ (NTPA) erarbeitet und
unterzeichnet hat. Dieser wurde als direkte Reaktion auf den Brand in der Tazreen-Kleiderfabrik
erarbeitet und stützt sich auf geplante Veränderungen in den Feldern Politik und Gesetzgebung,
Verwaltung und praktische Aktivitäten im Lichte bereits bestehender ILO-Konventionen (Konven-
tion 155 und Konvention 187).137 Zur Sicherstellung der Umsetzung und generellen Überwachung
wurde zusätzlich ein tripartistisches National Tripartite Committee (NTC) eingerichtet, welches
durch die ILO weiterhin unterstützt werden sollte. Interessant ist, dass die ILO als internatio-
nale Organisation im öffentlich zugänglichen Diskurs keineswegs von den Akteuren adressiert
wurde.

Dieser Regulierungsprozess wurde am 24.04.2013. durch den Einsturz des „Rana Plaza“-Gebäudes
stark tangiert. Der Einsturz markierte einen Punkt, an dem die für Weltöffentlichkeit ein syste-
matisches Problem der Arbeitssicherheit in der Bekleidungsindustrie in Bangladesch ersichtlich
136Später zeigten sich keine Berichte über Festnahmen von Arbeiter*innen in der Verbindung mit den Brandstif-

tungsvorwürfen.
137Beide ILO Konventionen sind bis in das Jahr 2021 nicht von Bangladesch ratifiziert
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wurde – eine Problematik, welche zuvor keineswegs in solch einer hohen Frequenz in der täglichen
Presse diskutiert wurde. Vor dem Hintergrund der Ausmaßes des Einsturzes sowie der bereits
zuvor geschehenen industriellen Unglücke im RMG Sektor des Landes formierten sich massive
Demonstrationen in Dhaka und der Fokus des Aktivismus richtete sich nun massiv auf den
Fall „Rana Plaza“, wobei „Tazreen“ durchaus in den Aktivismus mit eingebunden wurde.138 In
Anbetracht dessen reagieren die Hauptakteure des bereits bestehenden obigen Protestnetzwerkes
(siehe Diskursnetzwerk in Abb. 6.2.1) sehr zügig sowie mit durchaus bekannten und etablierten
Aktionskonzepten, wie bspw. der Informationsgewinnung mittels ihrer bestehenden Informati-
onsnetzwerke. Mitte April trafen sich die GUF IndustriALL , die NGO CCC und verschiedenen
Unternehmen, welche in den Brand in der Tazreen-Fabrik involviert waren, um Optionen für
langfristige Entschädigungen sowie die medizinische Versorgung der Betroffenen des Brandes
zu erörtern und ebenso für die bereits geplante Ordnungsbildung „Fire and building safety
programme in Bangladesh“ zu werben.139 In diesem Rahmen zeigte sich ein erster Erfolgt. So
hatte das Unternehmen C&A einer grundsätzlichen Entschädigung zugestimmt, die mit der CCC
im weiteren Verlauf im Detail besprochen werden sollten. Vor dem Hintergrund der zahlreichen
Unglücke im RMG-Sektor des globalen Südens und des besonders schockierend herausstechenden
Beispiels des Falles „Rana Plaza“ zeigte sich ebenso eine Reaktion der deutschen Regierung
in der Form der Organisation einer Konferenz mit Einzelhändlern, Bekleidungsmarken und
Anti-sweathop-Gruppen im April des Jahres 2013. Hier setzten die GUFs IndustriALL und UNI
sowie Anti-sweathop-Gruppen den involvierten Unternehmen eine Frist bis zu 15. Mai, um dem
bereits existierenden „Bangladesh Fire and Building Safety Agreement“ beizutreten, was einen
direkten Anschluss an die Treffen in Genf darstellt. So zeigte sich eine deutliche Erweiterung
der Adressierung im Zuge der Ordnungsbildung, welche zuvor eher stark auf die involvierten
Unternehmen im Fall „Tazreen“ fokussiert war.140

Anfänge einer nationalen juristischer Aufklärung in Bangladesch

Im Lichte der Proteste mit transnationalem Ausmaß zeigte sich eine zügige Reaktion mittels
der Einleitung von Ermittlungen und Anhörungen gegen den Eigentümer des „Rana Plaza“-
Gebäudes. Demnach lies sich noch im April ein Verfahren wegen fehlerhafter Konstruktion des
Gebäudes sowie weitere Verfahren gegen den Eigentümer und die Bekleidungsfabriken innerhalb
des Gebäudes wegen unrechtmäßiger Tötung nachverfolgen. Im weiteren Verlauf des Sommers
zeigt sich, dass lokale Aktivist*innen und Jurist*innen den Obersten Gerichtshof von Bangladesch
ersuchten, um die langsamen polizeilichen Ermittlungen zu unterbrechen, und forderten die
Klärung, inwiefern eine Strafanzeige gegen den Besitzer der Tazreen-Fabrik erhoben werden
könnte. Darüber hinaus begann die Regierung in Bangladesch, im Rahmen ihrer damaligen
Möglichkeiten, mit der Überprüfung und Schließung von Fabriken im RMG-Sektor, die geltenden
Sicherheitsbestimmungen nicht gerecht wurden. Ebenso auf der nationalen Ebene zeigte sich,
138Dies galt ebenso für den Fall Brandes in der Kleidungsfabrik „Smart Export Garments“ im Januar 2013 (sieben

Tote) sowie für den Fall des Fabrikbrandes der „Tung Hai Sweater Factory“ Textilfabrik (acht Tote).
139Bezüglich einer zügigen Hilfe für die Betroffenen des Einsturzes des „Rana Plaza“-Gebäudes richtete IndustriALL

ein Spendenkonto ein
140Im Lichte der Forderung nach Entschädigungen und verbindlichen Regeln stand ebenso die Online-Petition

„Guilt-Free Clothing“ auf der Plattform AVAAZ, welche ebenso selbst von der NGO und Petitionsplattform
AVAAZ im Hinblick auf den Einsturz des Rana Plaza Gebäudes ins Leben gerufen wurde. Die Online-Petition
richtete sich an die Geschäftsführer*innen von Gap und H&M. Beide Unternehmen wurden von AVAAZ
besonders adressiert, weil sie sich nach der Meinung von AVAAZ bereits zuvor zu ethischen Grundsätzen
verpflichtet, diese jedoch nicht eingehalten hatten.
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dass der Arbeitgeberverband BEGMEA schon im April Planungen für einen Ausschuss mit
Vertreter*innen der in Bangladesch produzierenden ausländischen Unternehmen anstellte, welcher
sich auf sicherheitsrelevante Themen im RMG-Sektor konzentrieren sollte.

Die Einbindung der OECD

Neben der bereits geschilderten juristischen nationalen Aufarbeitung ließ sich im Mai des Jahres
2013 zum einen die aktive Adressierung des International-Organisationalen Einflusspfades und
zum anderen ein konkreter Aktivismus über eben diesen Einflusspfad mit konkretem Bezug zum
Fall „Tazreen“ erkennen. Bezüglich der Vernetzung von Aktivist*innen stach hierbei besonders
die Beratung, Unterstützung und Zusammenarbeit eines Mitglieds des Deutschen Bundestages
(MdB) der Partei Bündnis Die Grünen mit Medico sowie den Jurist*innen des ECCHR im Lichte
der Vorbereitung und Einreichung einer OECD-Beschwerde bei der deutschen Kontaktstelle der
OECD bezüglich eines Verstoßes der Unternehmen KiK und C&A sowie Karl Rieker gegen die
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen hinsichtlich ihrer Produktion in der Tazreen
Kleiderfabrik hervor. In Anbetracht dessen äußerte sich eine Jurist*in des ECCHR in der Presse
wie folgt:

„Unternehmen können sich nicht länger hinter dem von ihnen mitentwickelten Netz-
werk aus vielen Zulieferbetrieben verstecken. International anerkannte Standards wie
die OECD-Leitsätze zeigen, dass Unternehmen eine Verpflichtung haben, effektive
Mechanismen zum Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter in Zulieferbetrieben zu
ergreifen.“ (ECCHR und e.V. 2013)

Das obigen Zitat veranschaulicht die aktive Verwendung des Beschwerdemechanismus der OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen, welcher vom ECCHR selbst eher als eine Regulie-
rungsebene im Bereich des Soft-Laws dargestellt wird. So wurde die Ausgangssituation für eine
direkte juristische grenzüberschreitende Intervention in der Form einer Klage im Lichte der
Fälle „Tazreen“ und „Rana Plaza“ für den ECCHR aufgrund der vielen Zulieferer zwischen den
Fabriken und den kaufenden Bekleidungsunternehmen im globalen Norden juristisch als nicht
aussichtsreich bewertet.

Dieser Aktionismus zeigte sich auch in dem Kongruenznetzwerk für die erste Periode des Falles,
siehe Abb. 6.2.1. Hier lässt sich eine zweite Kern-Koalition erkennen, welche die soeben beschrie-
benen Forderungen und Aktionen ebenso in einer operativen Kooperation durchgeführt hat und
als Advocacy-Koalition fungierte. Dabei verdeutlichen sich ebenso diskursive Überschneidungen
mit der stärker für den das Gebäudesicherheitsabkommen mit Unternehmen mobilisierenden
Koalition (rot). Dabei bezogen sich die angesprochenen diskursiven Überschneidungen vor allem
auf die Zustimmung zu den Kernforderungen der Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht für grenz-
überschreitend agierende Unternehmen sowie die Notwendigkeit der allgemeinen Verbesserung
der Arbeitsbedingungen in Bangladesch. Im Rückgriff auf die qualitative Prozessverfolgung zeigte
sich, dass die Einreichung der OECD-Beschwerde bei der deutschen NKS letztlich von dem
MdB der Partei Die Grünen durchgeführt wurde. So stehen die drei Akteure zwar diskursiv
auf gleicher Ebene, doch stößt durch den Vollzug der Einreichung der Beschwerde der MdB der
Partei als Hauptakteur in den Vordergrund. Im Kontext der ersten Periode ist die Nutzung
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und Adressierung des International-Organisationalen Pfades durchaus neu bzw. als eine alter-
native Regulierungsidee zu verstehen, was die gesamte Koalition (blau) in das Licht von policy
entrepreneuren rückt.

Abb. 12: Kongruenznetzwerk der Aktivist*innen der ersten Periode im Fall „Tazreen“ vom
24.11.2013 bis zum 13.05.2013. Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Visone
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Die erste Periode: Ein Zwischenfazit

Zusammengenommen zeigt die retrospektive Betrachtung der ersten Periode eine dominante
Diskussion um die Verantwortung von grenzüberschreitend agierenden Unternehmen im Sinne
einer Sorgfaltspflicht sowie Forderungskonzepte, die allgemein auf die Verbesserung der Arbeitssi-
cherheit in Bangladesch gerichtet waren. Dabei waren diese Forderungen oftmals sehr unkonkret,
ebenso wie die Forderungen nach Entschädigungen für die Betroffenen. Weitaus konkreter war
demgegenüber die Forderung an die Unternehmen, dem Bangladesh Fire and Building Safety
Agreement beizutreten, wobei die geschaffenen Ordnungsbildungen mit der Einbindung der ILO
weniger konkret im Aktivistennetzwerk adressiert wurden. In Anbetracht dessen war die erste
Periode geprägt von Aktionsformen und Forderungen bezüglich zügiger Regulierungsabkom-
men auf einer privaten und tripartistischen Ebene, der Identifizierung mutmaßlich schuldiger
Unternehmen sowie der Aufklärung des Fabrikbrandes.

Wie bereits in der obigen chronologischen Aufarbeitung angedeutet, zeigte sich eine prominent
hervorstechende Bündelung der Adressierungsstrategien und Aktionen über den Marktpfad sowie
Aktionen zur Regulierung nationaler Belange in Bangladesch über den Juristisch-Staatlichen
Pfad, wobei sich die Adressierung hierbei maßgeblich auf die Regierung von Bangladesch bezog.
Daneben zeigte sich im Bereich des International-Organisationalen Pfades das zügige Engagement
sowie die Einbindung der ILO mittels der Erarbeitung und Verabschiedung zwei ineinandergrei-
fender Ordnungsbildungen, die nicht konkret im Aktivistennetzwerk zuvor adressiert wurden.
So verdeutlichte sich eine Adressierung des International-Organisationalen Pfades erst bei der
Vorbereitung und Einreichung der OECD-Beschwerde. Ebenso verzeichnete sich im Vergleich,
dass der Zivilgesellschaftliche Pfad sowie der Bilaterale Pfad nur marginal oder indirekt für
Adressierungen genutzt wurden, was sich nochmals bei der Betrachtung des Balkendiagramms
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in Abb. 6.2.1 veranschaulicht. Im Rückblick lassen sich vier Schlüsselereignisse der ersten Pe-
riode festhalten, die unterschiedlich stark von der Mobilisierung der Aktivist*innen tangiert
wurden und in Tabelle 13 festgehalten sind. So wurde die Einbindung der ILO hinsichtlich der
Aufnahme von Gesprächen zur Erarbeitung eines nationalen Aktionsplanes weniger stark von
den Aktivist*innen adressiert, doch stellen diese Gespräche und die hieraus folgende Unterzeich-
nung des „tripartite statement of commitment on fire safety in the work place in Bangladesh“
durchaus ein Schlüsselereignis zur Regulierung der Problematik dar (I). Eine direkte Involvierung
bzw. Auswirkung des Aktivismus der beschriebenen Koalitionen lässt sich ebenso nicht für die
letztliche Erarbeitung und Unterzeichnung des NTPA aufzeigen. Doch wurde die Anwendung
internationaler Standards sowie ein Handeln von staatlichen Akteuren in Bangladesch in der
Abstimmung mit nationalen gewerkschaftlichen Akteuren stark eingefordert. Vor diesem Hin-
tergrund wird die Unterzeichnung des NTPA ebenso als Schlüsselereignis für die erste Periode
angesehen (II). Im weiteren Verlauf der Analyse zeigte die qualitative Prozessverfolgung bezüglich
des Einsturzes des Rana Plaza-Produktions- und Dienstleistungsgebäudes eine Stärkung des
zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Aktivismus der ersten Periode, was sich in einer deutlich
ausgeprägteren und höher frequentierten medialen Aufmerksamkeit bemerkbar machte. Vor
diesem Hintergrund wird das industrielle Unglück ebenso als Schlüsselereignis gewertet (III).
Das vierte und letzte Schlüsselereignis der ersten Periode bezieht sich wiederum konkret auf
den Fall „Tazreen“ - die Vorbereitung, Abwägung und Einreichung einer Beschwerde bei der
OECD gegen die Unternehmen KIK und Rieker am 13.05.2013 (IV). Dieses Ergebnis wird in
der vorliegenden Arbeit in seiner Gesamtheit als Bruch hin zur zweiten Periode verstanden.
Dieses Ereignis markierte die erste ersichtliche juristische transnational angelegte Abwägung
für den Fall „Tazreen“ und damit eine Einbindung juristischer Akteure des ECCHR. So wurde
zum ersten Mal eine Mobilisierung und aktive Nutzung des „Organisationale-Internationalen
Pfad“ aufgezeigt und ebenso eine grenzüberschreitende juristische Intervention im Lichte des
Juristisch-Staatlichen Pfades.
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Datum Ereignis Akteure

01.2013 (I) Unterzeichnung des „Tripartite statement of
commitment on fire safety in the work place in
Bangladesh“

ILO, Ministry of Labour and Employment of
Bangladesh. Unterstützung und Unterzeichnung
durch Bangladesh Ministry of Labour and Em-
ployment of Bangladesh, Bangaldesh Employers
Federation, National Coordination Committee
for Workers Education, Bangladesh Garments
Manufacturers and Exporters Association, Ban-
gladesh Knitwear Manufacturers and Exporters
Association und IndustriALL National Council

03.2013 (II) Unterzeichnung des „National Tripartite Plan
of Action on Fire Safety“ (NTPA)

ILO, Ministry of Labour and Employment of
Bangladesh. Unterstützung und Unterzeichnung
durch Ministry of Labour and Employment of
Bangladesh. Unterstützung und Unterzeichnung
durch Bangladesh Ministry of Labour and Em-
ployment of Bangladesh, Bangladesh Employers
Federation, National Coordination Committee
for Workers Education, Bangladesh Garments
Manufacturers and Exporters Association, Ban-
gladesh Knitwear Manufacturers and Exporters
Association und IndustriALL National Council

04.2013 (III) Einsturz des Rana Plaza-Dienstleistungs-
und Produktionsgebäudes in Dhaka, Bangladesch

–

05.2013 (IV) Einreichung der OECD-Beschwerde gegen
KIK, C&A sowie Karl Rieker bei der deutschen
NKS

MdB Die Grünen, ECCHR und Medico

Tab. 13: Schlüsselereignisse in der ersten Periode im Fall „Tazreen“

6.2.2 Ordnungsbildungen auf allen Ebenen: Die zweite
Periode

Die Entwicklungen ab dem 14.05.2013 zeigten, dass sich die Aktivität der ILO bezüglich des
bangladeschischen RMG-Sektors vor dem Hintergrund der „Rana Plaza“-Katastrophe nochmals
erhöhte. Demnach wurde eine Mission für Bangladesch unter der Leitung des stellvertreten-
den Generaldirektors eingeleitet, welche die Aufgabe hatte, prominente Aktionsbereiche zur
Verbesserung der Situation zu ermitteln. Letztlich konnte die ILO-Mission eine gemeinsamen
tripartistische Erklärung mit einer Sechs-Punkte-Reaktionsagenda, die auf dem NTPA aufbaute
und diesen zukünftig erweitern sollte, erwirken.141 Trotz dieser Fortschritte lässt sich nachfolgend
eine eher resignierte Bewertung der ILO in Anbetracht des geringen Fortschritts der erarbeiteten
Pläne dokumentieren. Insbesondere sah die ILO einen besonderen Handlungsbedarf im Bereich

141In der besagten Reaktionsagenda wurden die folgenden sechs Punkte als prägnante Bereiche zur Verbesserung der
Situation genannt: Die Bewertung der strukturellen Integrität von RMG-Fabrikgebäuden (I), die Verstärkung
von Arbeitsinspektionen mittels der Einstellung von 200 Inspektoren innerhalb von zwei Monaten sowie die
Einrichtung einer Direktion für die Fabrikinspektionen, die über einen regelmäßigen Jahreshaushalt verfügt und
über 800 Inspektor*innen mit einer adäquaten Infrastruktur verfügt (II), die Schulung von Arbeitnehmer*innen
und Management (III), die Sensibilisierung für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und für
Arbeitnehmer*innenrechte (IV), die Rehabilitation und Qualifizierung von behinderten Arbeitnehmer*innen (V)
sowie die mögliche Einrichtung eines Programms für bessere Arbeit (VI). Weiterführend wurde die Reformierung
des bestehenden nationalen Arbeitsgesetzes in Bangladesch festgehalten.
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der Gewährung der Vereinigungsfreiheit und im Engagement des staatlichen Aktionismus im
Bereich der Sicherheitsüberprüfungen von Kleidungsfabriken.

Die Etablierung des „Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh“

Neben dieser von der ILO forcierten Ordnungsbildung ließ sich etwas später im Mai die Etablie-
rung und Unterzeichnung des „Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh“ (Accord) durch
die IndustriALL und UNI sowie acht bangladeschische Gewerkschaften, die allesamt Industri-
ALL -Mitgliedsorganisationen sind erkennen: Bangladesh Garments, Textile & Leather Workers
Federation (BGTLWF), United Federation of Garments Workers (UFGW), National Garments
Workers Federation (NGWF), Bangladesh Independent Garments Workers Union Federation
(BIGWUF), Bangladesh Revolutionary Garments Workers Federation (BRGWF), Bangladesh
Textile and Garments Workers League (BTGWL), Bangladesh Garment & Industrial Workers
Federation (BGIWF) und dem IndustriALL Bangladesh Council. Dieses Abkommen steht ganz
im Zeichen des vorherigen „Bangladesh Fire and Building Safety Agreement“, was nun in den
Accord mit einer Laufzeit von fünf Jahren überführt wurde. Besonders ist, dass neben den bereits
zuvor beteiligten NGOs auch die ILO beteiligt war. So meldete die ILO im Laufe des Sommers
des Jahres 2013, dass sie im Rahmen der Verhandlungen des Accord von den Akteuren um eine
technische Unterstützung gebeten wurde. Dieser Bitte ist die ILO nachgekommen und hatte
somit einen neutralen Vorsitz bei der Verhandlung und Unterzeichnung der Ordnungsbildung
inne. Hierbei wurde von der ILO deutlich herausgestellt, dass die Ziele des Accord im Sinne des
NTPA standen und die Regulierungen des Accords somit im Sinne internationaler ILO-Standards
waren. Ebenso wie der NTPA ist der Accord in einer Vertragsform unterzeichnet worden und
stellt eine rechtsverbindliche Ordnungsbildung dar. Zusätzlich beinhaltete der damalige Accord
ein Schiedsverfahren und konnte ebenso Gerichte zur Klärung von Streitigkeiten der Akteure
zur Beilegung von Streitfällen hinzuziehen. So können Unternehmen, welche sich nicht an die
Standards im Accord halten, verklagt werden. Neben den internationalen Unternehmen wurden
durch die Konzeption des Accords ebenso die nationalen Produktionsstätten in Bangladesch in
den Fokus genommen, die bei einer potenziellen Nichteinhaltung der Standards des Accords auf
eine schwarze Liste gesetzt werden können, welche eine zukünftige Produktionsbeauftragung
verhindert.

Herausstechend bei dem Accord ist die Akzeptanz und Geschwindigkeit der Zusagen durch
Unternehmen, wobei dies auch vor dem Hintergrund einer notwendig gewordenen Legitimation
für ihr unternehmerisches Handeln kritisch bewertet werden könnte und der soziale Druck
vor dem Hintergrund der Gesamtsumme an industriellen Unglücken in der asiatischen RMG-
Industrie sehr hoch war. Doch trug ebenso die angewendete Strategie der GUFs zum zügigen
Erfolg der Ordnungsbildung bei, welche besonders ersichtlich in dem Zitat des damaligen UNI-
Generalsekretärs Philip Jennings wird:

„We said to our union affiliates in the retail sector, ‘Pick up the phone. Everyone of
you has a collective agreement, some of you are sitting on boards of directors — you
get the companies to sign“ (UNI 2013).

In Anbetracht des Zitates zeigte sich der Rückgriff der gewerkschaftlichen Akteure auf die natio-
nale bis lokale Struktur ihrer Mitgliedsgewerkschaften und der dortigen politisch aktiven Basis.
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Dabei sticht besonders die Rolle des Kontroll- und Überwachungsgremiums des Aufsichtsrates
sowie des Leitungsorganes des Vorstandes hervor, in dem sich teilweise gewerkschaftliche Mitglie-
der befinden und die Thematik auf die Sitzungsagenda bringen konnten. Vor diesem Hintergrund
veranschaulicht sich ein eklatanter Unterschied des aktivistischen Zugriffs sowie der Ressourcen-
verteilung zwischen GUFs und NGOs, wovon zweitere nicht auf eine solche Netzwerkstruktur im
Sinne des Aktivismus über den Marktpfad zurückgreifen konnten.

Diese Interaktion zur Etablierung des Accord führte ebenso zu einer temporären Verschiebung
der bisherigen diskursiven Koalitionen aus der ersten Periode, was sich deutlich im Kongruenz-
netzwerk für die zweite Periode aufzeigt, siehe Abb. 6.2.2. So lässt sich eine eher gewerkschaftlich
dominierte Koalition erkennen, welche von drei NGOs ergänzt wurde und der rot unterlegten
Advocacy-Koalition aus der ersten Periode ähnlich ist (rot). Dabei standen vor allem Forde-
rungen über den Marktpfad prominent im Vordergrund, die sich diskursiv in der Form von
Aufforderungen an Unternehmen zum Beitritt zum Accord äußerten und damit stark an das
Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen appellierten. Dies schlägt sich auch quantitativ
im Diskurs der zweiten Periode nieder, was sich somit auch in den absoluten Nennungen von
Forderungen im Balkendiagramm in Abb. 6.2.2 aufzeigt. Dabei zeigte die qualitative Prozess-
analyse, dass besonders die IGU, UNI, CCC, WRC und MSN als aktive, operativ und diskursiv
koordinierte Hauptakteure auf einer transnationalen Ebene in der Koalition angesehen werden
können und auf der lokalen Ebene massiv von BGTLWF, UFGW, NGWF, BIGWUF, BRGWF,
BTGWL, BGIWF unterstützt wurden (agieren im Sinne einer losen Kopplung). Eine starke
diskursive Überschneidungen mit weiteren Akteuren, welche nicht direkt bei der Etablierung und
Unterzeichnung des Accord beteiligt waren, sondern dieses Vorhaben diskursiv unterstützten
und dementsprechend weniger stark in die operative Kooperation eingebunden waren wurde
bei der Betrachtung des Kongruenznetzwerkes nochmals ersichtlich (hellrot). Dabei zeigt sich
eine deutliche Harmonisierung der Forderungen im Aktivistennetzwerk. So gab es keine pro-
minent hervorstechenden Konzepte einer alternativen Koalition. Vielmehr stachen gemeinsame
Forderungen nach Entschädigungsformen für die Betroffenen, einem Verantwortungsbewusstsein
der Unternehmen, dem Beitritt zum Accord, der Stärkung der Vereinigungsfreiheit sowie der
generellen Verbesserung der Arbeitssicherheit in Bangladesch hervor, was sich in der Anzahl
dieser Forderungen im Balkendiagramm in Abb. 6.2.2 aufzeigt. Vor diesem Hintergrund wurden
die nachfolgenden Ereignisse im Vergleich eher wenig bis marginal im Diskursnetzwerk der
Aktivist*innen besprochen bzw. mit Forderungen unterfüttert.

In Anbetracht des Erfolges des Protestnetzwerkes bezüglich der Etablierung des Accord stachen
die Absagen zur Unterzeichnung durch die Unternehmen Walmart und Gap besonders hervor
- wurde doch Walmart zuvor stark bezüglich ihrer Sorgfaltspflicht im Sinne des Accord adres-
siert. Stattdessen meldeten die Unternehmen ebenso im Mai die Planung einer eigenen, nicht
rechtsverbindlichen Initiative zur Regulierung, die recht zügig von IndustriALL für ihre Rechts-
unverbindlichkeit kritisiert wurde Doch wurde der Accord nicht nur von der unternehmerischen
Seite abgelehnt. So gab es durchaus ebenso von Anfang an Kritik von NGOs an dem Zuschnitt
auf die Überprüfung und Gewährleistung sicherer Produktionsstandorte der Ordnungsbildung.
So monierte bspw. die grenzüberschreitend tätige NGO Medico International den fehlenden
Fokus auf eine medizinische Versorgung und später den fehlenden Fokus auf die Erhöhung
des Mindestlohns im Sektor. Vor diesem Hintergrund rief Medico in Zusammenarbeit mit der
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sozialmedizinischen Hilfs- und Entwicklungsorganisation Gonoshasthaya aus Bangladesch eine
Spendenaktion ins Leben, die einen finanziellen Beitrag zur kostenlosen medizinischen Versorgung
der Opfer bereitstellen sollte.

Bilaterale bis supranationale Reaktionen im Lichte von Handelsprivilegien

Neben den obigen Regulierungsversuchen und konkret realisierten Ordnungsbildungen zeigte
sich ebenso ein Druck auf einer staatlichen bilateralen Ebene im Sinne des Bilateralen Pfades,
welcher jedoch von den Akteuren des Protestnetzwerkes kaum bis gar nicht adressiert wurde.
Doch zeigte die qualitative Prozessverfolgung, dass US-amerikanische Gewerkschaften sowie
demokratische Politiker*innen zuvor auf eine Reaktion der US-Regierung hingearbeitet haben.
So hatte der Gewerkschafts-Dachverband A.F.L.-C.I.O. bereits 2007 eine Beschwerde hinsichtlich
der Arbeitsbedingungen in Bangladesch bei US Regierung eingereicht Diesbezüglich kündigte
die Obama-Administration Ende Juni des Jahres 2013 an, die Handelsprivilegien durch das
GSP-Programm für Bangladesch für 60 Tage auszusetzen, was bereits in der ersten Periode
angekündigt wurde. Diese Entscheidung gründet auf der einer Analyse, die ergeben hat, dass
massive Sicherheitsprobleme und Arbeitsrechtsverletzungen in der Bekleidungsindustrie des Lan-
des vorherrschten. In diesem Rahmen wurde der Regierung von Bangladesch ein sog. „Fahrplan“
vorgelegt, um die Handelsprivilegien wiederzuerlangen.142

Neben dieser bilateralen Druckausübung auf Bangladesch zeigte die Reaktion der EU einen
anderen Weg der Einflussnahme über die Etablierung einer Ordnungsbildung mit Kontrollfunk-
tion im Lichte der EBA-Handelspräferenzen. Diese zeigte sich mit der Unterzeichnung des „A
Sustainability Compact for continuous improvements in labour rights and factory safety in the
Ready-Made Garment and Knitwear Industry in Bangladesh“ der EU mit Bangladesch Anfang
Juli, welcher auf dem NTPA aufbaut und der ILO eine wichtige Überwachungsfunktion und
Koordinierungsrolle zukommen ließ. Demnach ist das zentrale Anliegen dieser Ordnungsbildung,
auf die Förderung der strukturellen Integrität von Gebäuden, verantwortungsvolles unternehme-
risches Handeln sowie die Sicherheit und den Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz fokussiert.
Anders als die US-Regierung hat die EU Bangladesch nicht direkt sanktioniert, sondern die
Handelspräferenzen wurden als Hebel zur Umsetzung von Transformationsprozessen mit der
Option der Sanktionierung bei einer Nichteinhaltung verwendet.143

Vor diesem Hintergrund nahm die damalige Regierung von Bangladesch schon Mitte Juli Än-
derungen am bestehenden Arbeitsgesetz vor, um die Grundrechte auf Vereinigungsfreiheit und
Tarifverhandlungen in Bangladesch gänzlich zu gewähren und letztendlich den Zugang zu den
oben genannten Handelspräferenzen nicht weiter zu gefährden.

142In der späteren Aufarbeitung wurde ersichtlich, dass die ILO nach Aufforderung Gespräche zwischen der US-
Regierung, der EU und der Regierung von Bangladesch bezüglich wichtiger Punkte, die in der Textilindustrie
verbessert werden sollten förderte.

143Erste Bestrebungen zur Umsetzung dieser Ordnungsbildung wurden bereits Ende Mai des Jahres 2013 durch
bilaterale Gespräche zwischen dem damaligen EU-Handelskommissar und dem Außenminister von Bangladesch
in einer gemeinsamen Erklärung zur Verbesserung des Lieferkettenmanagements vorbereitet, in der die ILO
bereits als wichtiger Akteur zur Realisierung genannt wurde.
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Der Antagonist des Accords: Die Etablierung der Alliance for Bangladesh Worker
Safety

Die im Mai bereits angekündigte Unternehmensinitiative von Walmart und Gap wurde letztlich
Anfang Juli 2013 mit insgesamt 26 nordamerikanischen Unternehmen unter dem Namen „Alliance
for Bangladesh Worker Safety“ (Alliance) realisiert und stellte zum damaligen Zeitpunkt eine
Antagonisten-Rolle und unternehmerische Antwort auf den eher gewerkschaftlichen Accord dar.
Ebenso wie der Accord war das Programm der Alliance zeitlich beschränkt. Diese Beschränkung
bezog sich zunächst auf fünf Jahre, in deren Rahmen sich die involvierten Unternehmen für
die Umsetzung von Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen im RMG-Sektor in Bangladesch
einsetzten. Dies fokussierten sich vor allem auf die Inspektion von beauftragten Fabriken und die
Festlegung von Sicherheitsstandards. Obwohl die Alliance im Diskurs oft als rein unternehmeri-
sche Initiative besprochen wurde und zunächst keine Einbindung der ILO aufzeigte, verdeutlichte
die hier angewendete qualitative Prozessverfolgung eine Einbindung US-amerikanischer Politi-
ker*innen. So wurde die Alliance im Jahr 2013 vom Bipartisan Policy Center (BPC) organisiert,
einer politischen Denkfabrik aus Washington D.C., die Ideen der republikanischen und der demo-
kratischen Partei in Kombination setzen möchte, um Lösungen für Problemlagen in den USA zu
erarbeiten. So waren darüber hinaus nach eigenen Angaben der Alliance ebenso die Regierungen
der USA und Bangladeschs sowie NGOs, unterschiedliche politische Entscheidungsträger*innen
und organisierte Arbeitnehmer*innen involviert.144

Start der ILO Regulierungen

In Anbetracht der obigen Ereignisse standen im August des Jahres 2013 drei prominent her-
vorstechende Ordnungsbildungen im Feld: Der NTPA, der Accord und die Alliance. Dabei
dokumentierte die Nachverfolgung des Falles eine zügige Ergänzung des NTPA und ein in die Öf-
fentlichkeit getragenes Engagement der ILO, wobei die ILO im Diskus moderat zu einem direkten
Handeln bzw. „Einbindung“ sowie der „Anwendung“ ihrer Standards durch die Aktivst*innen
aufgefordert wurde (siehe Balkendiagramm in Abb. 6.2.2). So veranschaulichte sich im Lichte
des International-Organisationalen Pfades, dass die Regulierungsarbeit der ILO über ihr Büro
in Dhaka bereits angelaufen war. In diesem Zusammenhang war eine Zusammenarbeit der ILO
mit der Bangladesh University of Engineering and Technology zur Ausbildung von Bauinge-
nieurteams angedacht, um Teams zusammenzustellen, die die geplante Bewertung der Fabriken
auf einem angemessenen Niveau durchführen können. Ebenso sollten jegliche Arbeiter*innen
ein Sicherheitstraining durchlaufen und es wurden Rehabilitations- und Qualifizierungsmaß-
nahmen für Betroffene der industriellen Unfälle angeboten. Daneben hatte die ILO zu diesem
Zeitpunkt bereits ein zum NTPA ergänzendes Dreijahresprogramm etabliert, das die Bewertung
der strukturellen Integrität von weiteren ca. 2.000 Fabriken ermöglichte. Ein weiterer Aspekt
war die Schulung der ca. 800 Inspektor*innen und Schulungen zu den Themenbereichen des
Arbeitnehmer*innenrechts und dem Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz für die jeweilige
Unternehmensleitung und die Belegschaft.145

144Dabei wurde nicht ersichtlich, ob unter der Bezeichnung „organisierte Arbeitnehmer*innen“ gewerkschaftliche
Akteure gemeint waren.

145Das NTPA wurde im Juli mit dem Joint Statement to form the National Tripartite Plan of Action on Fire Safety
and Structural Integrity zusammengefasst. Dabei wurde der Inhalt beider Ordnungsbildungen nicht geändert.
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Die fehlende Entschädigung der Betroffenen: Verhandlungen und die Einbindung
eines broker

Nachdem der Accord und die Alliance zur Überprüfung und Verbesserung der Arbeitssicherheit
ins Leben gerufen wurden und die ILO in Bangladesch bereits konkrete Schritte im Rahmen
ihrer Regulierungsprogramme aufgenommen hatte, wurden die Forderungen im Diskus nach einer
finanziellen Entschädigung der Betroffenen detaillierter und zahlreicher, was sich insgesamt im
Balkendiagramm in Abb. 6.2.2 für die zweite Periode aufzeigt. Dies war eine wichtige gemeinsame
Forderung der Aktivist*innen, welche zu einer weiteren Verdichtung der Kantengewichte der
Koalition im Diskursnetzwerk führte.

Herausstechend waren dabei die sehr konkreten Forderungen der CCC im Diskurs. So war
nach der Berechungsgrundlage der CCC ein Betrag von 5,7 Millonen USD notwendig, um eine
langfristige Entschädigung in der Form von Schmerzensgeld sowie eines Verdienstausfalles für die
Betroffenen des „Tazreen“-Brandes zu garantieren. Dabei sollten 45 Prozent von den involvierten
Unternehmen getragen werden und 55 Prozent von dem Arbeitgeberverband BGMEA, den
Fabrikbesitzer*innen und der Regierung von Bangladesch. Die Berechnungsgrundlage bezog sich
dabei auf die damalig verwendete Formel zur Ermittlung der Entschädigungen in den Fällen
des „Spectrum Garments“-Fabrikeinsturzes (2005) und des „Hameem“-Fabrikbrand (2010) in
Bangladesch, die von bangladeschischen Gewerkschaften und GUFs entwickelt wurde. 146 147. Doch
forderte die CCC nicht nur diskursiv Entschädigungen, sondern war auch aktiv an Verhandlungen
bezüglich möglicher Entschädigungen beteiligt. So zeigte sich im April des Jahres 2013 ein erneutes
Treffen in Genf im IndustriALL -Hauptsitz zwischen involvierten Unternehmen, der IndustriALL
und der CCC. Konkret wurde hier die Entschädigung sowie die medizinische Unterstützung
der Betroffenen des „Tazreen“-Brandes besprochen. Dabei wurde ersichtlich, dass mit C&A
explizit ein Dialog hinsichtlich ihrer Zusage für eine Entschädigungszahlung und medizinischen
Unterstützung im Gange war und dass Rieker vorherige Spenden an die Betroffenen bestätigte
sowie potentiell einen Beitrag zu den geplanten Entschädigungen der CCC und IndustriALL
beitragen würde. Im Ergebnis zeigte die spätere Prozessaufarbeitung, dass IndustriALL zusammen
mit der CCC, C&A und der C&A Foundation eine von der ILO vermittelte Vereinbarung zur
Gründung des „Tazreen Claims Administration Trust“ festgehalten hat, um die Opfer aus diesem
speziellen Fonds zu einem späteren Zeitpunkt zu entschädigen.

Im darauf folgenden September des Jahres 2013 fanden im schweizerischen Genf erneut Verhand-
lungen im Lichte der geforderten Entschädigungen im Fall „Tazreen“ und „Rana Plaza“ mit
unterschiedlichen involvierten Unternehmen, der CCC, dem WRC sowie IndustriALL statt. Dabei
wurden die Verhandlungen von der ILO im Rahmen eines neutralen Sitzes geleitet. Darüber hinaus
hatte bei dieser Verhandlung die ständige Vertretung von Bangladesch bei den UN einen Gast-
status. Auch wenn dieses Treffen weiterhin ohne Ergebnis blieb, ist es für die vorliegende Analyse
von besonderem Interesse, dass die chronologische Aufarbeitung des Falles aufgezeigt hat, dass die
CCC, WRC und IndustriALL das bereits erwähnte Entschädigungsmodell aus dem Jahr 2010 als
konkrete Lösung vorschlugen und somit auf eine bereits bestehende Ordnungsbildung rekurrierten

146Ausführlich besprochen in Vanpeperstraete (2021).
147Eben diese Brechungsgrundlage wurde zur Entschädigung der Opfer des Einsturzes der „Wing Star Factory“ in

Kambodscha im Jahr 2013 verwendet, bei der sich das Unternehmen Asics an dieser Grundlage orientiert hat.
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und nun die ILO als broker hinzugezogen wurde.148 Aufgrund der durchaus bewegungslosen Situa-
tion wurde ebenso im Rahmen der Verhandlung ein Koordinierungsausschuss ins Leben gerufen,
der die Aufgabe hatte, den Prozess mittels eines Multi-Stakeholder-Forums zu beschleunigen und
in den folgenden Wochen eine erneute Sitzung abzuhalten.149

Der Accord nimmt seine Arbeit auf

Neben diesen Verhandlungen und der Ergänzung des NTPA zeigte sich, dass ebenso die Initia-
tor*innen des Accord konkrete Fortschritte verzeichnen konnten. So wurden bis in den Oktober
1566 Fabriken und über 2 Millionen Arbeiter*innen in der Textilindustrie für einen Datensatz
erfasst (Name der Fabrik, Adresse, Sitz, Telefonnummer, Zahl der Mitarbeiter, Gebäude und
Stockwerke), was eines der Ziele der Initiatoren des Accord darstellte. Aufgrund dieser Fort-
schritte und weiterer verbindlicher Zusagen von Unternehmen plante die Initiative zügig mit
einer Internetseite an die Öffentlichkeit zu gehen, um so detaillierte Informationen bezüglich des
Accord mit der Öffentlichkeit zu teilen.150

Evaluierung der NKS im Rahmen der OECD-Beschwerde

Neben der Aufnahme der Arbeit des Accord wurde ebenso eine Bewegung hinsichtlich der
eingereichten OECD-Beschwerde im Fall „Tazreen“ durch das MdB der Partei Die Grünen
bei der deutschen NKS ersichtlich, welche zuvor durch Medico und das ECCHR unterstützt
wurde. So wurde diese Ende Oktober des Jahres 2013 im Lichte einer Rüge und Prüfung
gegen KIK und Rieker in Teilen angenommen. Die Beschwerde gegen C&A gab die deutsche
NKS an die brasilianische NKS ab. Dies begründete sich darin, dass die Untersuchung der
deutschen NKS ergab, dass zum Zeitpunkt des Brandes C&A Brasilien Kleidung in der Tazreen
Kleiderfabrik herstellen ließ und nicht C&A Deutschland.151 Ergo erzielte die Beschwerde der
Koalition in Anbetracht der ersten Hürde lediglich eine Annahme in Teilen durch die OECD.
In Anbetracht der geringen Chancen auf eine wirksame Regulierung mittels der Beschwerde
wurde dieses Ereignis kaum im Diskurs besprochen; so zeigt sich im Diskursnetzwerk ebenso
eine Auflösung der diskursiven Koalition aus der ersten Periode (siehe Abb. 6.2.2). Hierzu
passt, dass bspw. dem ECCHR bereits zuvor sowie im Prozess bewusst war, dass der von ihnen
als Soft Law angesehene Beschwerdemechanismus kaum zu einer adäquaten Lösung in ihrem
Sinne führen würde. Dementsprechend sind die Forderungen zur juristischen Intervention im
Fall „Tazreen“, die sich im Balkendiagramm in Abb. 6.2.2 verdeutlichen, vielmehr auf einer
lokalen bis nationalen Ebene zu verstehen und beziehen sich auf die Inhaftierung des ehemaligen
Fabrikbesitzers.
148Rana Plaza74.571.101 US-Dollar und Tazreen 6.442.000 US-Dollar. In beiden Fällen sollten die Unternehmen 45

Prozent der Kosten übernehmen.
149Darüber hinaus zeigte sich im September des Jahres 2013, dass IndustriALL eine Veranstaltung zur Diskussion

von möglichen Kompensationen der Betroffenen des „Rana Plaza“ Einsturzes aufrief. Als neutraler Boden
diente hier das Hauptquartier der ILO in Genf. Diesem Aufruf folgten bangladeschische Gewerkschaften,
involvierte Marken und Einzelhändler, internationale und bangladeschische NGOs sowie Vertreter*innen der
bangladeschische Regierung. Konkret wurden Entschädigungen und die Übernahme von medizinischen Kosten
auf der Grundlage der ILO C 121 vorgeschlagen, was von den Teilnehmer*innen als Lösung akzeptiert wurde.

150Die Notwendigkeit der Überprüfung und Kontrolle der Fabriken wurde nochmals durch ein erneutes industrielles
Unglück in der „Aswad Composite Mills“ Kleiderfabrik in Gazipur, Bangladesch im Oktober 2013 deutlich (7
Tote). Hier konnte eine Verbindung zu den westlichen Unternehmen Hudson’s Bay Co. und Loblaw hergestellt
werden, wobei Loblaw zu diesem Zeitpunkt den Accord bereits unterzeichnet hatte.

151Die nachfolgende Prozessaufarbeitung zeigte keine konkreten Schritte zur Einleitung des Verfahrens in Brasilien.
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Harmonisierung der Initiativen durch die ILO

Im weiteren Verlauf des Jahres zeigten sich prominent weitere Erweiterungen und Ergänzungen
unterschiedlicher von der ILO geführten Initiativen in Bangladesch, die die Fälle „Tazreen“
und „Rana Plaza“ tangierten. So zeigte sich im Oktober erneut die Etablierung eines neuen
ILO-Programms, welches in der Zusammenarbeit mit der Regierung von Bangladesch auf den Weg
gebracht wurde und eher als eine Reaktion auf den „Rana Plaza“ Einsturz gewertet werden muss.
Das „Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector“ (RMGP) hatte einen
Umfang von 24 Millionen Dollar und war für eine Laufzeit von dreieinhalb Jahren angelegt, um die
Gefahr von Bränden und Gebäudeeinstürzen zu mindern und im selben Atemzug fundamentale
Rechte von Arbeiter*innen zu sichern, und wurde inhaltlich von dem im November 2013 ins Leben
gerufene „Improving Fire and General Building Safety“ (IF-GBS) Programm der ILO ergänzt,
welches einen Fokus auf den Aufbau der Feuerwehr sowie des Zivilschutzes hatte.152 Dabei wurden
die Programme nicht allein von der ILO getragen, sondern ebenso von jeweils unterschiedlichen
westlichen Industrienationen.153 Eine weitere Ergänzung finden die ILO-Programme in dem
„Better Work für Bangladesch Programm“ der ILO und der IFC, das ebenso von der Schweiz
und den Vereinigten Staaten finanziert wurde. Dieses Programm ist eine Partnerschaft mit der
Regierung, Arbeitgebe*innen, Arbeitnehmer*innen, internationalen Käufer*innen und anderen
relevanten Interessengruppen. Im Fokus steht ein nachhaltiger Wandel der Textilindustrie. Damit
war auch die Einhaltung der Arbeitsgesetze in Bangladesch inkludiert. Die Fortsetzung des
Programms war an die Einhaltung der Bedingungen geknüpft, die in der Zusammenarbeit mit
der Regierung von Bangladesch überprüft werden sollten.

Neben diesem Engagement der ILO stach ebenso eine Kooperation zwischen technischen Ex-
pert*innen der Bangladesh University of Engineering and Technology in den Fokus, die von der
ILO zusammengebracht wurden. Hierzu hat die ILO zuvor einen Handlungsauftrag durch das
National Tripartite Committee, den Accord und Alliance erhalten. Zentral war dabei von allen
Initiativen die Harmonisierung von Standards für die zukünftige Durchführung von Bewertungen
der strukturellen Integrität und des Brandschutzes in Fabriken des RMG-Sektors. Dabei wurden
die Ergebnisse der Expert*innen-Runde anschließend den jeweiligen Entscheidungsgremien der
Initiativen zur offiziellen Bestätigung vorgelegt und Ende November bestätigt, um nachfolgend
mit der Überprüfung der Fabriken zu beginnen.154

Der erste Jahrestag des Brandes in der Tazreen Kleiderfabrik

Neben diesem Engagement auf der Ebene von Staatsregierungen und internationalen Orga-
nisationen und den vorgestellten privatrechtlichen Initiativen des Accord sowie der Alliance
zeichneten sich im Lichte des ersten Jahrestages des Brandes weiterführende Forderungen im
Protestnetzwerk ab.

So zeigte sich, dass der nationale Ableger von IndustriALL (IndustriALL Global Union Bangladesh
Council) anlässlich des Jahrestages eine Menschenkette sowie eine Kundgebung als Protestform in
Dhaka durchführte. Hierbei wurde IndustriALL von den Gewerkschaften The Bangladesh Textile
152Das IFGBS wurde maßgeblich durch das United States Department of Labor unterstützt.
153Die spätere Aufarbeitung für das Jahr 2013 und 2014 zeigte, dass die kanadische, die britische und die

niederländische Regierung allesamt Beträge über 7 Millionen Dollar für den NTPA zur Verfügung stellten.
154Zusätzlich wurde vom National Tripartite Committee ein zusätzlicher Überprüfungsmechanismus eingerichtet.
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& Garment Workers League (BTGWL), der United Federation of Garment Workers (UFGW), der
National Federation of Garment Workers (NGWF) und der Bangladesh Garments, Textile and
Leather Workers Federation (BGTLWF) unterstützt. Im Zentrum der Proteste standen Aspekte,
welche durch die bereits im Feld stehenden Ordnungsbildungen unzureichend reguliert wurde.
Demnach wurde eine Entschädigung der Opfer nach dem Prinzip des Verdienstausfalls gefordert
sowie juristische Schritte gegen den Eigentümer der Tazreen-Kleiderfabrik. Weiterführende
Forderungspunkte bezogen sich auf die Einführung einer Bau- sowie Brandschutzordnung, die
Stärkung von Gewerkschaftsrechten, der Realisierung eines Wohlfahrtsfonds für Arbeiter*innen
im RMG-Sektor sowie die Gewährleistung eins fairen Handels und die Förderung eines ethischen
Einkaufs durch ausländischer Unternehmen in Bangladesch.

Aufnahme der Forderungen in den Accord

Ende November meldet IGU, dass bereits über 100 Unternehmen den Accord unterzeichnet
haben. Hiermit deckte der Accord zu diesem Zeitpunkt 2 Millionen Arbeiter*innen und 1600
Fabriken in Bangladesch ab. Auf dieser Grundlage und den Vorarbeiten sollte die Arbeit vor Ort
im Dezember 2013 starten. Trotz der bereits bemerkenswerten Anzahl an Unterzeichner*innen
wurden die Mitgliedergewerkschaften der GUFs nicht müde weitere Unternehmen mittels eines
stetigen Aktivismus für den Accord zu gewinnen. Dies verdeutlichte sich beispielsweise für den
Dezember des Jahres 2013 in Protesten vor australischen Modeläden von Unternehmen, die den
Accord noch nicht unterzeichnet hatten, was von einer Online-Petition digital unterstützt wurde.
Dieser Aktionismus vollzieht sich ebenso in den nächsten Monaten bis in das nächste Jahr.155 Vor
dem Hintergrund der obigen Forderungen vom ersten Jahrestag zeigte sich, dass die GUFs und der
niederländische Gewerkschaftsbund FNV ihre Beteiligung am Accord nutzen, um Aspekte eben
dieser Forderungen umzusetzen und diesen aktiv als Machtressource nutzen, um Forderungen über
den Markt- und Juristisch-Staatlichen Pfad umzusetzen. Dies geschah konkret in der Bündelung
von Forderungen, zu denen der Exekutivausschuss des Accords verpflichtet wurde. Demnach
standen die Einführung eines Entschädigungsmodells für die Opfer von „Rana Plaza“ und
„Tazreen“, die Ausführung eines Organisierungsprojekts für die Erhöhung der gewerkschaftlichen
Präsenz im RMG-Sektor mit der Finanzierung des FNV, die Reform des Arbeitsrechts zur
Sicherung der Vereinigungsfreiheit sowie die Anhebung des Mindestlohns von 38 US Dollar pro
Monat auf einen existenzsichernden Lohn bis 2015 im Fokus.

Die kontroverse Diskussion um die Erhöhung des Mindestlohns und die Reformie-
rung des Arbeitsgesetzes

Dabei ist vor allem die Forderung der Erhöhung des Mindestlohns ein kontroverser Punkt, welcher
von einem Disput geprägt war. So richteten sich die Forderungen auch an die Arbeitgeberverbände
BGMEA und BKMEA, welche aus der Sicht der gewerkschaftliche Akteure den Prozess zur
Erhöhung blockierten. Dabei stand vor allem das Gegenargument des „günstigen“ Produkti-
onsstandortes in Bangladesch im Vordergrund, weshalb sich die Arbeitgeberverbände vor dem
Mindestlohnausschuss der Regierung zunächst dagegen aussprachen.156 Trotz oder gerade wegen
155Ein weiteres hervorstechendes Beispiel im Lichte von „Rana Plaza“ und „Tazreen“ sind die Aktionen im Juni des

Jahres 2014, um Walmart zur Verantwortung zu ziehen und das Unternehmen zu einer Unterschrift des Accord
zu bringen. Hier sticht die Website RemakeWalmart.org und die Aufforderung der Aktionäre zum Protest auf
der Jahreshauptversammlung hervor.

156Die ILO hat den damaligen Mindestlohnausschuss der Regierung in Bangladesch fachlich beraten.
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dieser kontroversen Diskussion in der Verbindung mit der historisch einzigartigen Situation zeigt
die qualitative Prozessaufarbeitung, dass die bangladeschische Regierung noch im November
des Jahres 2013 ein neues Gesetz zur Erhöhung des Mindestlohns verabschiedet hat, um diesen
zum Beginn des Jahres 2014 von 38 Dollar auf 68 Dollar anzuheben. Daneben ist festzuhalten,
dass die Reformierung des Arbeitsgesetzes in Bangladesch im Dezember des Jahres 2013 die
Registrierung und Gründung von Gewerkschaften auf einer betrieblichen Ebene durchaus positiv
beeinflusste. So konnten aufgrund des Abbaus der Hürde eines ehemals notwendigen hohen
Organisationsgrades in einer Fabrik als Bedingung für eine offizielle Registrierung 127 neue
Gewerkschaften anerkannt werden.157, 158, 159

Nach dem Jahreswechsel wurde Mitte Januar des Jahres 2014 zügig ersichtlich, dass die Regierung
von Bangladesch mit der Aufwertung des ehemaligen Chief Inspector of Factories and Establish-
ments eine NTAP sowie des EU-Nachhaltigkeitspaktes nachgekommen war. So wurde eine nationa-
le Abteilung für die Überprüfung von Fabriken geschaffen, die über mehr Inspektor*innen sowie ad-
ministratives Personal zur Überprüfung von Fabriken im RMG-Sektor.160

Abschlusserklärung in der OECD Untersuchung

Nach der im Jahr 2013 angekündigten Prüfung im Rahmen des Überprüfungsmechanismus
der OECD-Beschwerde hinsichtlich des Fehlverhaltens der Unternehmen KIK und Rieker im
Lichte der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen prüfte die OECD über das Jahr
2014 beide Fälle und bezog den Beschwerdeführer der Partei Die Grünen immer wieder mit
ein. Im Zeitverlauf wurde ersichtlich, dass beide multinational handelnden Unternehmen dem
Accord beigetreten sind sowie weitere Maßnahmen im Sinne der Sorgfaltspflicht von Unternehmen
planten oder gar durchgeführt haben, die sich eher im soft law Bereich einordnen lassen (bspw.
eigeninitiierte Initiativen). Im Rahmen des Verfahrens kam es zu einem Mediationsgespräch
im Sinne einer Schlichtung zwischen Rieker und dem Beschwerdeführer Mitte des Jahres 2014,
wodurch sich die Parteien auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen könnten. Aufgrund
der Ansicht des Beschwerdeführers, dass KIK kein ausreichendes Engagement bezüglich der
Sorgfaltspflicht aufgezeigt hat, kam es zu keiner gemeinsamen Abschlusserklärung im Rahmen
eines Mediationsgespräches.161 In dieser wurde gemeinsam konstatiert, dass Rieker durch die
Reduktion von Zulieferbetrieben sowie die Pflege von langfristigen Lieferanten in der Kombina-
tion mit einer engen Betreuung in den Produktionsstandorten und dem Beitritt zum Accord
157Andere Berichte sprechen über lediglich 50 Gewerkschaften. Die ILO gab zu diesem Zeitpunkt 127 Gewerkschaften

an.
158Neben diesen nationalen Entwicklungen zeigte sich zusätzlich, dass die zuständigen Ermittler*innen der Polizei

in Bangladesch den Fabrikbesitzer von Tazreen sowie 11 Angestellte wegen fahrlässiger Tötung anklagten.
159Für den angrenzenden Fall „Rana Plaza“ wurde im Dezember 2013 ersichtlich, dass durch die vorherigen

Gespräche im September des Jahres 2013 weitere Verhandlungen zu der Unterzeichnung des „Rana Plaza
Arrangement“ führten, womit ebenso ein Koordinierungsausschuss (Bestehend aus Vertreter*innen der Regierung
von Bangladesch, internationalen Bekleidungsmarken, nationalen Arbeitgeber*innen, GUF und nationalen
Gewerkschaften, internationaler und nationalen NGOs sowie dem neutralen Vorsitz der ILO) für die Umsetzung
der Entschädigungen für die Betroffenen realisiert wurde. In diesem Rahmen richtete die ILO den „Rana Plaza
Donors Fund“ ein, über den Geld für die Entschädigungen und Finanzhilfen gesammelt wurde.

160Zuzüglich verdeutlichte sich im August auf der nationalen Ebene, dass der Besitzer der Tazreen Kleiderfabrik,
die zur Tuba Group gehörte, mit einer Kautionsoption aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Aufgrund
der vorherigen Inhaftierung argumentierte die Tuba Group, dass ihnen keine Kredite aufgrund der Inhaftierung
mehr genehmigt wurden und deshalb auch keine Löhne mehr gezahlt werden konnten. Dieser Umstand führte
bereits 3 Monate vorher zu massiven Protesten der Beschäftigten, einem Hungerstreik und Forderungen nach
einer erneuten Inhaftierung.

161Die NKS der OECD in Deutschland gab hierbei an, dass sie es begrüßt hätte, wenn KIK die geplanten Maßnahmen
konkretisiert hätte.
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seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist. Mit dieser Erklärung schloss die NKS der OECD in
Deutschland den Beschwerdefall Anfang November des Jahres 2014.

Die Entschädigung der Betroffenen im Lichte des zweiten Jahrestages des „Tazreen“
Brandes

Anders als die OECD-Beschwerden, deren Ergebnis von einigen Akteuren des Protestnetzwerkes
als unzureichend empfunden wurde, verdeutlichte sich im November des Jahres 2014 pünktlich
zum zweiten Jahrestag des Tazreen Brandes eine Bewegung über den Marktpfad bezüglich
der geforderten Entschädigungen für Betroffene (24.11.2014). Die bereits zuvor angesprochene
Bereitschaft des Unternehmens C&A führte im Verlauf der Zeit zu weiteren konkreten Ent-
schädigungsverhandlungen zwischen IGU, lokalen Gewerkschaften aus Bangladesch, der CCC
und C&A unter der Vermittlung der ILO. Es wurde somit ein Ergebnis in der Form einer
Vereinbarung erzielt, die ebenso Punkte zur medizinischen Versorgung der Betroffenen enthielt.
Vor diesem Hintergrund argumentieren die GUFs UNI und IGU, dass nun ein grundlegendes
Modell für die Entschädigung vorhanden ist, welches für die übrigen Unternehmen, die in den
Tazreen-Brand verwickelt waren angewendet werden kann. Diese Vereinbarung führte ebenso zur
Gründung des „Tazreen Claims Administration Trust“, der bereits ein Jahr zuvor durch eine
Vereinbarung der Akteure geplant war. Mittels dieser Ordnungsbildung war es den Akteuren
möglich, das Schadenersatzverfahren zu überwachen, direkter mit den Organisationen, die die
betroffenen Familien vertreten zu kommunizieren, sowie die Mittel für die Auszahlungen zentral
zu sammeln.

Abb. 14: Kongruenznetzwerk der Aktivist*innen der zweiten Peri-
ode im Fall „Tazreen“ vom 14.05.2013 bis zum 24.11.2014
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Visone
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zweiten Periode ab vier Nennungen im Fall „Tazreen“
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Excel

Die zweite Periode: Ein Zwischenfazit

Zusammenfassend stachen in der zweiten Periode Forderungen nach Regulierungen im Lichte der
Arbeitssicherheit hervor, die sich überaus zügig in rechtlichen sowie infrastrukturellen Ordnungs-
bildungen realisierten, und maßgeblich über die einzige Advocacy-Koalition gefordert wurden.
Hierbei stachen vor allem Forderungen zur Einführung sowie zum Beitritt zum Accord hervor,
welche von Forderungen hinsichtlich einer (Langzeit)-Entschädigung für die Betroffenen des
Fabrikbrandes und der Diskussion um das Verantwortungsbewusstsein von grenzüberschreitenden
Unternehmen in ähnlicher Anzahl begleitet wurden, was sich nochmals im Balkendiagramm für
die zweite Periode in Abb. 6.2.2 visuell aufzeigt. Bei der Betrachtung des Balkendiagramms
fällt ebenso auf, dass sich die Forderungen bezüglich der Entschädigung für Betroffene des
Brandes durch die Forderung einer Option für eine Langzeitentschädigung ergänzt bzw. auf-
gespalten werden. Vor dem Hintergrund der bereits etablierten Ordnungsbildungen lassen sich
diese Entschädigungsforderungen als immer stärker werdende Diskontinuitäten fassen. Ein Bruch
der Periode lässt sich in Anbetracht dessen mit der Unterzeichnung zur Einrichtung des „Taz-
reen Claims Administration Trust“ erkennen, der zur Entschädigung der Betroffenen beitragen
sollte.

Vor diesem Hintergrund kann durch die vorliegende Analyse festgehalten werden, dass sich kein
gänzlich neues Handlungskonzept manifestierte, doch wurde die Forderung nach einer Entschädi-
gung lauter und die Mobilisierung der Aktivist*innen schwenkte vor allem nach der Etablierung
des Acoord auf dieses Forderungskonzept um. Letztlich wurden eben diese Forderung über den
Marktpfad nicht nur diskursiv angekündigt, sondern ebenso operativ von zwei Akteuren des Ak-
tivstnetzwerkes unter der Einbindung der ILO vollzogen, wobei der International-Organisationale
Einflusspfad tangiert wurde.
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Insgesamt zeigte sich für die zweite Periode eine herausstechende Adressierung und operative
Nutzung des Marktpfades der in Abb. 6.2.2 hervorgehobenen Advocacy-Koalition, die sich
zunächst auf die Etablierung des Accord bezieht, nachfolgend auf die Alliance und letztlich auf
die Unterzeichnung des „Tazreen Claims Administration Trust“, und insgesamt eine starkre
Koordinierung aufwies. Im Abgleich mit der ersten Periode wird eine noch stärke Koordinierung
der roten Koalition ersichtlich, was sich besonders im Rahmen der diskursiven Adressierung
für den Accord und der operativen Verhandlung des Accord aufzeigen lässt. Hierbei stach die
Nutzung des Zivilgesellschaftlichen Einflusspfades durch die GUFs im Rahmen des Accord sowie
die Nutzung des International-Organisationalen Pfades hinsichtlich der OECD-Beschwerde und
der Einbindung der ILO heraus. Dabei ist es besonders interessant, dass die Einbindung der ILO
zwar aus dem Aktivistennetzwerk positiv besprochen wurde, doch zeigte sich keine prominent
hervorstechende direkte Adressierung bspw. in der Form eine Kampagne. Dies gilt im selbem
Maße für die Handlungen der US-Regierung sowie der EU im Lichte der Handelsbeschränkungen
für Bangladesch.

Rückblickend stachen vor allem drei zentrale Ordnungsbildungen in der zweiten Periode her-
vor: NTPA, Accord und Alliance. Diese haben, trotz ihrer sehr unterschiedlichen Anlage, in
weiten Teilen eine Ergänzung bezüglich der Überprüfung von Fabriken zueinander geschaffen.
Doch stellen sie keineswegs die einzigen Schlüsselereignisse der Periode dar. In Anbetracht von
Tab. 14 lassen sich acht zentrale Ereignisse festhalten, die zum Teil ebenso stark mit dem
Fall „Rana Plaza“ verbunden sind. So folgten auf den Start des Accord (I) die Aussetzung der
US-Handelsprivilegien (GSP Programm) für Bangladesch für eine Dauer von 60 Tagen (II), ein
Ergebnis, welches lediglich im Gesamtnetzwerk unter den beteiligten Regierungsorganisationen
besprochen wurde, wie es im Anhang zu sehen ist. Nichtsdestotrotz führte die besagte Aussetzung
in der Kombination mit der Unterzeichnung des „Sustainability Compact for continuous improve-
ments in labour rights and factory safety in the Ready-Made Garment and Knitwear Industry in
Bangladesh“ zwischen der EU und Bangladesch zu einer Reformierung des Arbeitsrechts sowie
zu weiteren Regulierungsmechanismen (III und IV). Die zweite Periode zeigte, dass trotz des
massiven diskursiven Aktivismus nicht automatisch alle involvierten Unternehmen der von den
Aktivist*innen favorisierten Ordnungsbildung beitraten. Als CSR-Antagonist des verbindlichen
Accord ist der Start der unternehmerisch geprägten Alliance for Bangladesh Worker Safety ebenso
als Schlüsselereignis zu verstehen (V). Die darauf folgende Unterzeichnung der ILO-Programme
RMGP und IFGBS ist ebenso als Reaktion im Lichte des Falles „Rana Plaza“ zu verstehen
(VI). Doch tangieren, stützten und erweiterten beide die vorherigen Regulierungsprogramme zur
Verbesserung der Arbeitssicherheit mit dem Bezugsraum Bangladesch. Mit dem Abschluss des
OECD-Beschwerdeverfahrens gegen die Unternehmen KIK und Rieker vor der deutschen NKS
der OECD markierte sich für die meisten Aktivist*innen eine eher zu weiche Regulierung (VII).
Im selben Atemzug markierte dieser Abschluss die Auflösung der ursprünglichen Koalition aus
der ersten Periode, welche die Beschwerde vorbereitet hatte. Das achte Schlüsselereignis führt
ebenso zum Ende der zweiten Periode - die Unterzeichnung zur Etablierung des „Tazreen Claims
Administration Trust“ zur Entschädigung der Betroffenen (VIII). Ein Ereignis, zwischen dem
Aktivismus der IGU, der CCC und der Verhandlungsbereitschaft von C&A sowie der Vermittlung
der ILO, in dem sich letztlich die operative Verwirklichung der Entschädigungsforderungen nach
einem geregelten Vorgehen manifestiert und neue Möglichkeiten für eine nun anbrechende dritte
Periode eröffnen.
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Datum Ereignis Akteure

05.2013 (I) Start des „Accord on Fire and Building Sa-
fety in Bangladesh“

IGU, UNI, CCC, ILRF, WRC, MSN , BGTL-
WF, UFGW, NGWF, BIGWUF, BRGWF,
BTGWL, BGIWF sowie unterschiedlich invol-
vierte Unternehmen

06.2013 (II) Aussetzung der US Handelsprivilegien
(GSP-Programm) für Bangladesch für 60 Ta-
ge

Regierung USA, A.F.L.-C.I.O mit Unterstüt-
zung von demokratischen Politiker*innen

07.2013 (III) Unterzeichnung des „Sustainability Com-
pact for continuous improvements in labour
rights and factory safety in the Ready-Made
Garment and Knitwear Industry in Bangladesh“

EU, ILO, Regierung von Bangladesch und spä-
ter Regierungseinheiten der USA und Kanada

07.2013 (IV) Reformierung des Arbeitsgesetzes in Ban-
gladesch

Regierung von Bangladesch

07.2013 (V) Start der „Alliance for Bangladesh Worker
Safety“

Maßgeblich von Walmart und Gap angekündigt.
Realisiert durch unterschiedliche internationale
Unternehmen mit der Beteiligung des BPC

10-11.2013 (VI) Unterzeichnung und der ILO-Programme:
RMGP und IFGBS

ILO und Regierung von Bangladesch. Mit der
finanziellen und teilweise organisationalen Un-
terstützung westlicher Staaten

11. (VII) Abschluss der OECD-Beschwerde OECD, MdB Die Grünen, KIK und Rieker

11.2014 (VIII) Unterzeichnung zur Etablierung des „Taz-
reen Claims Administration Trust“ zur Entschä-
digung der Betroffenen

IndustriALL , CCC, C&A und C&A Foundation
und der Vermittlung der ILO

Tab. 14: Schlüsselereignisse in der zweiten Periode im Fall „Tazreen“

6.2.3 Union Busting und der Accord: Die dritte Periode

Im Anschluss an die obigen Geschehnisse spannt sich in der dritten Periode ab dem 25.11.2014
ein durchaus neuer Raum für neue Forderungen und Konzepte für die Aktivist*innen auf. So
wurden mit den Initiativen zur Kontrolle von Fabriken, der Reformierung des Arbeitsrechts in
Bangladesch und den mannigfaltigen ILO-Initiativen zentrale Forderungen der Aktivist*innen
verwirklicht. In Anbetracht dessen sollten die grenzüberschreitend geforderten und von der IGU,
CCC und ILO bereits angeschobenen Langzeitentschädigungen für die Betroffenen des Brandes
mehr Raum gewinnen.

Angrenzende transnationale juristische Schritte

Doch zunächst zeigte sich Ende April des Jahres 2015 für den angrenzenden Fall „Rana Plaza“
die Einreichung einer grenzüberschreitenden Sammelklage in der Höhe 2 Milliarden Dollar, die
im Erfolgsfall für die Kläger*innen weitreichende Folgen für eine ähnliche juristische Intervention
im Fall „Tazreen“ gehabt hätte. Die Sammelklage wurde von drei Überlebenden sowie einem
Angehörigen mit der Hilfe der kanadischen Anwaltskanzlei Rochon&Genova LLPP gegen das
involvierte kanadische Unternehmen Loblaw sowie der Audit Bureau Veritas am Obersten
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Gerichtshof von Ontario bezüglich eines fahrlässigen Handelns, stellvertretender Haftung sowie
der Verletzung der Treuepflicht der Unternehmen eingereicht. Diese Klage wurde maßgeblich
von der Kanzlei Rochon&Genova LLPP mit einer intrinsischen, politischen Motivation einer
der Partner der Kanzlei vorangetrieben. Hierfür unternahm ein Beschäftigter der Kanzlei mit
einem kulturellen bangalesischen Hintergrund Reisen zur Recherche in Bangladesch und stellte
über die Hilfe von lokalen Gewerkschaften und NGOs den Kontakt zu Opfern her, die eine
Klagemotivation in Kanada hatten. Zwar hatte diese Klage keinen direkten Bezug zum Fall
„Tazreen“, jedoch hätte der potenzielle Erfolg der Sammelklage bezüglich der Haftbarmachung
für die Todesfälle und die Verletzten eine starke Auswirkung auf den Fall „Tazreen“ gehabt.
Denn ebenso hier waren Unternehmen über ihre Zulieferer involviert und einige von Ihnen
hatten sich zuvor im Rahmen von CSR-Verpflichtungen zur Sorgfaltspflicht in ihren Lieferketten
bekannt.

Der Accord als „Blaupause“ und die Förderung der Sozialpartnerschaft

Nach dem diskursiv eher ruhigen Jahreswechsel zeigte die Prozessanalyse einen neuen Aktivismus
der international tätigen gewerkschaftlichen Akteure, welcher maßgeblich über den Marktpfad
adressiert wurde. So stellte die IndustriALL im August des Jahres 2015 das Konzept Action,
Cooperation and Transformation (ACT) vor, welches in seiner angedachten Form den in Kapitel
3 angesprochenen IFAs ähnelt. Vor dem Hintergrund, dass die bereits erfolgte Erhöhung des
Mindestlohns in Bangladesch von den gewerkschaftlichen Akteuren als zu niedrig kritisiert wurde
und die Arbeitgeberverbände eine starke Gegenposition einnahmen, sollte das ACT Konzept
als infrastrukturelle Ordnungsbildung, die nachhaltig rechtliche IFAs mit Unternehmen erwirkt,
nach dem Vorbild des Accord gestaltet werden. Dies verdeutlicht sich nochmals in dem folgenden
Zitat:

„[...] IndustriALL hat im prinzip das modell des bangladesch accord als blaupause
genommen um zu sagen, wir wollen auch zum Thema living wages so etwas produktives
machen [...]“ (Expert*in: E_ACT_DE)

Dabei führte die Vorstellung des Konzeptes und die spätere durchaus eher zögerliche Umsetzung
seitens der IndustriALL zu keiner nennenswerten Diskussion im Diskurs. Doch lässt sich festhalten,
dass mit der Initiierung dieser neuen geplanten Ordnungsbildung das verbindliche Modell des
Accord in der Form des ACT-Konzeptes auf weitere geographische Bereiche ausgedehnt wurde.
So wurde das Konzept zum damaligen Zeitpunkt ebenso für die pakistanische Textilindustrie
explizit angedacht.162

Ende September des Jahres 2015 wurde eine weitere Vereinbarung zur Etablierung einer Ord-
nungsbildung unter der Führung der ILO für den Bezugsraum Bangladesch unterzeichnet. Die
ursprünglich am Rande der UN -Generalversammlung in New York von schwedischen und bangla-
deschischen Regierungsvertreter*innen sowie dem ILO Generalsekretär unterzeichnete Initiative
„Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh Ready-Made
Garment Industry“ (SDIR) wurde später finanziell von der schwedischen und der dänischen
162Heute ist ACT als Stiftung mit Sitz in Deutschland (Berlin) in Bangladesch, Kambodscha und in der Türkei

aktiv (bis zum Militärputsch auch in Myanmar) und wird von 20 grenzüberschreitend agierenden Unternehmen
gemeinsam mit IndustriALL getragen. Dabei wird das Konzept aufgrund von Ressourcen zunächst lediglich in
Nationen umgesetzt, in denen eine ausreichende gewerkschaftliche Infrastruktur gegeben ist (ACT 2020).
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Regierung getragen und sollte sich mit einer Laufzeit von ca. 6 Jahren auf die Förderung der
Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgeber*innen und Arbeiter*innen konzentrieren. Dazu sollten
besonders Dialogmechanismen sowie Schlichtungs- und Schiedsgerichtsmechanismen auf einer
betrieblichen Ebene geschaffen werden.

Die Verwendung des „Tazreen Claims Administration Trust“

Der dritte Jahrestag des Tazreen-Fabrikbrandes stand im Lichte des bereits ins Leben gerufenen
„Tazreen Claims Administration Trust“ sowie den bereits eingegangen Entschädigungszahlungen
von C&A und der neuen Verpflichtung von Fi&Fung Entschädigungszahlung über den Fonds zu
leisten. So wurde seitens des Aktivst*innen erwartet, dass die weiteren involvierten Unternehmen,
die einen Umsatz über einer Millionen Dollar haben min. 100000 Dollar in den Fonds einzahlen,
um eine adäquate Entschädigung zu generieren. Diese Forderungen wurde prominent durch die
CCC, IndustriALL zusammen mit dem ILRF in den Diskurs getragen, wobei die Unternehmen
Walmart und El Corte Ingles im Fokus des Aktionismus standen.163, 164

Weit bis in das Jahr 2016 dauerte es bis die IndustriALL Anfang Juli meldete, dass die Entschä-
digungen für die Betroffenen des Brandes abgeschlossen seien und 2,7 Millionen US Dollar an die
Betroffenen weitergegeben wurden. Das Verfahren zur Berechnung der Entschädigungszahlungen
basierte dabei auf der Grundlage der ILO-Konvention 121 sowie der Unterstützung durch die ILO,
die bereits zuvor für die Berechnung der Entschädigungen im Fall „Rana Plaza“ angewendet wurde.
Diese Anwendung ist besonders interessant, denn Bangladesch hat bis heute die ILO-Konvention
121 nicht in nationales Recht überführt. Diese Anwendungspraxis einer ILO-Konvention auf einer
privaten Basis ist durchaus als ein neuer Weg der ILO zu betrachten:

„[...] da hat die ILO finde ich schon implizit anerkannt das wenn sie überhaupt noch
relevant sein möchte im 21 Jahrhundert [...] dann ist die beste chance [...] das zu tun
wenn sie unternehmen dabei hilft zu definieren, was genau die Verantwortung „to
respect human right“ im Einklang mit den internationalen Arbeitsstandards der ILO
eigentlich bedeutet [...]“ (Expert*in: E_ACT_DE)

Ergo zeigte sich an dieser Stelle im Prozess nicht nur die geglückte Mobilisierung des Protest-
netzwerkes über unterschiedliche Einflusspfade, sondern ebenso der Anfang einer neuen Rolle der
ILO im Bereich der Regulierung von grenzüberschreitenden Lieferketten, welche sie einnimmt,
wenn dies im Rahmen ihres Mandats vereinbar ist und alle tripartistischen Partner der Hilfe
der ILO zustimmen. Neben diesem „neuen“ Engagement verdeutlichte sich in Bangladesch
ebenso eine klassische Unterstützung der nationalen tripartistischen Partner im Lichte der zuvor
etablierten Ordnungsbildungen für Bangladesch, was sich in den von der ILO durchaus positiv
evaluierten Fortschritten bei der Reformierung des Arbeitsgesetzes sowie der bereits genanten
ILO-Initiativen zeigte. Im selben Atemzug betonte die ILO bereits im September des Jahres
2016, dass eine Koordinierung für den Zeitraum nach den Inspektionen erforderlich ist, welche
von einer Koordinierungsstelle im Jahr 2017 übernommen werden solle.
163Zum damaligen Zeitpunkt forderten IndustriALL ein ähnliches Verfahren zur Entschädigung der Opfer für den

Fall „Ali Enterprises“
164Im Oktober des Jahres 2015 wurde in der Presse bekannt, dass die Betroffenen des „Rana Plaza“ Falls über

eine ähnliche Konstruktion des von der ILO eingerichteten „Rana Plaza Donors Trust Fund“ entschädigt
wurden. Dabei wurde der Großteil Entschädigungssumme von 30 Millionen US Dollar von internationalen
Bekleidungsmarken gezahlt, der Rest wurde vom „Prime Ministers Fund“ und anderen Kleinspendern bezahlt.
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Vor diesem Hintergrund der Entschädigung der Betroffenen des Brandes zeigt sich ebenso im
diskursiven Kongruenznetzwerk der dritten Periode in Abb. 6.1.3. Im Abgleich mit der hier
durchgeführten Prozessanalyse eine starke Advocacy-Koalition zwischen der IndustriALL und
der CCC, die eine starke Koordination aufgewiesen haben (dunkelrot). Diese war bereits in den
vorherigen Perioden zu erkennen. Hierbei verfahren die Akteure in einer lockere Bindung im Sinne
einer lose Kopplung, die bei Bedarf intensiviert werden kann. So intensivierte sich die Zusammen-
arbeit in der dritten Periode im Lichte der Entschädigung der Betroffenen nochmals stärker. So
zeigte sich über einen langen Zeitraum eher eine lockere Bindung der beiden Akteure ohne eine
gemeinsame organisationale Ausdifferenzierung (bspw. durch die Einrichtung einer gemeinsamen
Projektgruppe). Neben dieser Kern-Koalition zeigt sich ein breiter und dicht vernetzter Kreis an
Unterstützer*innen (hellrot). Hierbei fällt eine Dominanz von NGOs und Gewerkschaften auf, die
im Verglich mit IndustriALL und der CCC eine weniger starke gemeinsame Koordination aufwei-
sen. Zentral dabei waren die Forderungen nach der Stärkung der Gewerkschaften in Bangladesch
im Lichte des erneut aufkommenden Union Busting. Ein weiteres zentrales diskursives Thema
war hierbei die zeitliche Einschränkung des Accord sowie der Alliance. So forderten nahezu
alle Akteure der Advocacy-Koalition eine Fortführung dieser internationalen Standards, um die
Arbeitssicherheit in Bangladesch zu verbessern und die Unternehmen ihre Verantwortung bewusst
zu machen. Die Prominenz dieser Forderungen verdeutlicht sich eindringlich im Balkendiagramm
für die dritte Periode in Abb. 6.2.3.

Neben der Sammelklage, die in Kanada eingereicht wurde, zeigte sich Anfang Februar des Jahres
2016 die Einreichung einer weiteren grenzüberschreitenden Klage im Fall „Rana Plaza“ in den
USA gegen die Unternehmen Walmart, J.C. Penney und The Childrens Place vor dem Superior
Court of the State Delaware. Diese wurde von einen Ehemann einer bei dem Einsturz ums Leben
gekommenen Arbeiterin und einer durch den Einsturz verletzten Bekleidungsarbeiterin mit der
juristischen Unterstützung der US-amerikanischen Anwaltskanzleien Coburn&Greenbaum PLLC
sowie Andrews&Springer eingereicht. Die Klage zielte auf eine Fahrlässigkeit und widerrechtlicher
Tötung der genannten Unternehmen ab. Diesbezüglich zeigte die weitere Prozessverfolgung der
vorliegenden Arbeit, dass das Gericht in Delaware die Klage bereits Anfang Mai des Jahres 2016
abgewiesen hat. Zentral war hierbei die Entscheidung des Gerichtes das bangladeschische Recht be-
züglich der Verjährung anzuwenden, was eine Verjährungsfrist von einem Jahr vorsieht. Demnach
wurde die Klage zu spät eingereicht. Hinsichtlich der Aspekte zu der Fahrlässigkeit und widerrecht-
licher Tötung entschied das Gericht nach dem Gesetz des Bundesstaates Delaware. Da zwischen
den Klägern und den Angeklagten keine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung nachgewiesen
werden konnte, wurde die Klage in diesem Bereich ebenfalls abgewiesen. Vor diesem Hintergrund
ist es besonders interessant, dass die Diskussion um den Fall „Tazreen“ keine besondere Reaktion
zu dieser Klage zeigt, was sich nochmals in Abb. 6.2.3 aufzeigt.

Zwischen den Jahren: Vierter und fünfter Jahrestag des Brandes

Die Entschädigung sowie die rudimentäre medizinische Versorgung für die Betroffenen ist er-
reicht, die geforderten Initiativen zur Schließung der Sicherheitslücken der Fabriken laufen,
transnationale juristische Schritte im Lichte des „Rana Plaza“-Falles wurden eingeleitet und
die Reformierung des Arbeitsgesetzes in Bangladesch wurde mit ersten Erfolgen vollzogen. So
erscheint es, dass den Akteuren des Protestnetzwerkes spätestens zum vierten Jahrestag des
Brandes in der Tazreen Kleiderfabrik die Forderungen ausgehen. In Anbetracht dessen zeigte die
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chronologische Prozessaufarbeitung der hier vorliegenden Arbeit eine Reduktion eines starken
Aktionismus. So stachen zwischen Ende November des Jahres 2016 und Ende November des
Jahres 2017 vor allem die beiden Jahrestage zum Gedenken an den „Tazreen“ Fabrikbrand
hervor:

In diesem Zuge kritisierte die CCC zusammen mit den Betroffenen prominent zum vierten Jah-
restag die bis dato unzureichende juristische Verfolgung des Besitzers der Tazreen-Kleiderfabrik.
So wurde zwar eine Anklage aufgrund fahrlässiger Tötung gegen den Fabrikbesitzer erhoben,
doch wurden im Prozess durch die Staatsanwaltschaft im vorangegangenem Jahr keine Zeugen
zur Aufklärung des Falles benannt.165 Neben dieser Kritik meldetet die CCC die Einrichtung
eines medizinischen Treuhandfonds, der die langfristige medizinische Behandlung der Verletzten
garantieren und überwachen sollte und dessen finanzieller Überschuss auch für die psycholo-
gische Behandlung der Betroffenen verwendet werden sollte. Der Treuhandfonds bestand aus
Vertreter*innen der Regierung von Bangladesch, Arbeitgeber*innen sowie Akteuren aus der
Zivilgesellschaft. Der finanzielle Überschuss soll für die Bereitstellung von physischer und psycho-
logischer medizinischer Behandlung verwendet werden.

Wie bereits erwähnt stach vor dem Hintergrund des abnehmenden Aktionismus bis Ende November
vor allem der fünfte Jahrestag zum Gedenken an den Tazreen-Fabrikbrand hervor. Zum Jahrestag
kritisierte das als NGO eingetragene und dem US-amerikanischen Gewerkschaftsbund AFL-
CIO nahestehende Solidarity Center die Situation der Gewerkschaften in Bangladesch und den
Umgang der Polizei sowie der Fabrikbesitzer mit den Arbeiter*innen. So hatte sich die Situation
trotz der Reformierung des Arbeitsgesetzes in Bangladesch für Gewerkschafter*innen nicht
nachhaltig zum Positiven gewendet. Diese Kritik an einem systematischen Union Busting in
Bangladesch wurde bereits seit dem Jahr 2015 von dem HRW, der ITUC und dem SC in den
Diskurs getragen und über den International-Organisationalen Pfad an die ILO als Beschwerde
weitergereicht.

In diesem Zusammenhang verwies das Solidarity Center im Jahr 2017 auf ergänzende Recher-
chen der CCC, des Europäische Gewerkschaftsbundes, des Internationale Gewerkschaftsbundes
sowie der GUFs IndustriALL und UNI. In Anbetracht dessen argumentieren die Akteure, dass
Bangladesch die Unterzeichnung des Nachhaltigkeitspakts mit der EU nicht einhält, und for-
derten die EU deshalb auf einer diskursiven Ebene auf, die Privilegien von Bangladesch im
EU-Handelspräferenzsystem auszusetzen.166 Dies geschieht mittels einer erneuten Adressierung
des Bilateralen Pfades, wie es bereits im Jahr 2013 maßgeblich in den USA vorgekommen ist.
Insgesamt geht der thematische Aspekt des systematischen Union Busting in Bangladesch nicht
an den Verantwortlichen der EU vorbei. So trug der Aktivismus der Akteure bis in das Frühjahr
Jahr 2018 dazu bei, die Problematik in politisch administrative Ebenen zu heben. Dies verdeut-
licht sich darin, dass Verantwortliche der EU im Frühjahr des Jahres 2018 Gespräche mit der
Regierung von Bangladesch in Dhaka aufnahm, um das tief verankerte Union Busting angesichts
des präferenziellen Handelsstatus des RMG-Sektors zu besprechen.167

165Laut der CCC wurden die Besitzer des „Rana Plaza“-Gebäudes (Einsturz 2013) und der Spectrum Kleiderfabrik
(Einsturz 2005) ebenso unzureichend ermittelt.

166Im Nachhaltigkeitspakt wurden unter anderem eine Reformierung der Arbeitsgesetze, die freie Gewährung auf
Vereinigungsfreiheit und die erleichterte Registrierung von Gewerkschaften festgehalten.

167Ergebnisse dieser Gespräche wurden im hier betrachteten Diskurs nicht öffentlich gemacht. Eine Aussetzung der
Handelspräferenzen wurde im weiteren Verlauf nicht ersichtlich.
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Das „Kommen und Gehen“ von Ordnungsbildungen168

Neben diesen Bewegungen auf dem Bilateralen Pfade zeigt sich ebenso ein weiteres Eingreifen
der ILO im Sinne des International-Organisationalen Pfades, die von den Akteuren im Aktivis-
tennetzwerk durchgehend zu Handlungen bzw. Einbindung sowie zur Anwendung anerkannter
Konvention bezüglich der Regulierung um die industriellen Unfälle ein Bangladesch aufgefordert
wurde, was sich in Abb. 6.2.3 gut am empirischen Material erkennen lässt.

Konkret stößt die ILO bereits im November des Jahres 2017 eine Arbeitsunfallversicherung im
RMG-Sektor in Bangladesch an, das Geldleistungen für Einkommensverluste, welche Sachleistun-
gen für medizinische Behandlung sowie Rehabilitationsleistungen aufgrund von Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten umfasst (Employment Injury Insurance, EII). Hierfür fand im November
ein Konsultationstreffen mit Regierungsvertreter*innen aus Bangladesch im schweizerischen Genf
statt. Im Ergebnis wurde ein tripartistischer Ausschuss bestehend aus dem Ministerium für
Arbeit und Soziales in Bangladesch, Bangladesh Employers’ Federation (BEF), der BGMEA,
der BKMEA, dem National Coordination Committee for Workers’ Education (NCCWE) und
dem IndustriALL Bangladesh Council (IBC) beschlossen, der weitere Analysen für nachfolgende
Prozesse zur Einführung einer Arbeitsunfallversicherung in Bangladesch beschließen sollte. Im
weiteren zeitlichen Verlauf des Frühjahres 2018 schlugen Vertreter*innen der ILO eine Gefah-
renzulage für Arbeiter*innen der bangladeschischen Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie
sowie weiterführende Maßnahmen vor, um Aspekte der ILO-Konvention 121 in die geplante
Arbeitsunfallversicherung in Bangladesch zu implementieren. Dabei stand stets der Konsens
aller Akteure im Sinne des ILO-Mandats im Fokus. Zusätzlich wurde im Verlauf ersichtlich, dass
sich nun neben der ILO und den Akteuren des Ausschusses ebenso das deutsche GIZ, das BMZ
sowie die Botschaft der Niederlande in Bangladesch explizit für die Einführung einer gesetzlichen
Unfallversicherung aussprechen. Hierbei wurde ersichtlich, dass insbesondere dem GIZ im Imple-
mentierungsprozess im Sinne der ILO-Konvention 121 eine unterstützende Rolle zukam und zum
Wissenstransfer eine Kooperation mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung geplant
war.

Neben diesem Aktionismus und Engagement für die Etablierung neuer Ordnungsbildungen zur
Regulierung von zukünftigen potenziellen industriellen Unfällen im RMG-Sektor von Bangladesch
zeigte sich das Auslaufen der Ordnungsbildungen, die im Jahr 2013 initiiert wurden. So lief bspw.
das von der ILO positiv evaluierte IFGBS schon im Januar des Jahres 2017 aus.169 Darüber
hinaus sah die ursprüngliche zeitliche Planung, der ebenso im Jahr 2013 initiierten Alliance
sowie des Accords zunächst eine Laufzeit bis in das Jahr 2018 vor. Dabei gab es bereits im
Frühjahr des Jahres 2018 Bestrebungen bezüglich einer Verlängerung des Accord um weitere
drei Jahre. Innerhalb dieses Zeitraums sollten die Strukturen geschaffen werden, welche es
ermöglichen, den Accord in den national gesteuerten Department of Inspection for Factories and
Establishments sowie der Remediation Co-ordination Cell zu überführen, die die Überprüfungen
der Fabriken übernimmt. Vor dem Hintergrund des Auslaufens der Alliance Initiative forderten
die Befürworter*innen des Accord die in der Alliance organisierten Unternehmen auf, dem
Accord beizutreten. Im selben Atemzug lässt sich jedoch auch eine kritische Diskussion bezüglich
168Der Titel „Kommen und Gehen“ ist ein kurzes Theaterstück von Samuel Beckett.
169Das RMGP Programm der ILO, welches von dem IFGBS Programm unterstützt wurde, hat eine Laufzeit bis

Juni 2023.
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der Überführung des Accord an rein nationale Akteure erkennen. So besitzen zum damaligen
Zeitpunkt ca. 10 Prozent der Parlamentarier in Bangladesch Produktionsfabriken. Angesichts
dessen befürchten einige Akteure des Accord sowie diplomatische Vertreter*innen der USA und
der EU eine Befangenheit nationaler Akteure in Bangladesch.

Bereits im Juni des Jahres 2017 wurde der ehemalige Accord durch den sog. Transition Accord
für weitere drei Jahre ersetzt. Hierbei wurde trotz der vorherigen Bedenken daran festgehalten,
die Initiative nach drei Jahren einer nationale Regulierungsbehörde zu übergeben. Besonders
war bei der Etablierung und Gestaltung des Transition Accord die Erweiterung der Überprü-
fungen auf Hersteller von Heimtextilien sowie von Stoffen und Strickwaren. Dabei haben bis in
den Juni des Jahres 175 Unternehmen den Transition Accord unterzeichnet und damit einer
erneuten Überprüfung ihrer Produktionsstätten zugestimmt (Der ursprüngliche Accord wurde
von insgesamt 220 Unternehmen unterzeichnet).

Im weiteren Verlauf wurde ersichtlich, dass die Regierung von Bangladesch rechtlich gegen den
Transition Accord vorgegangen ist. So sollte nach Berichten des MSN sowie der CCC Ende
November des Jahres 2018 eine einstweilige Verfügung gegen den Transition Accord in Kraft
treten, die es der Initiative nicht ermöglichte ihre Arbeit aufzunehmen. Somit hätten die gesamte
Koordination der Initiative vom Hauptsitz in Amsterdam aus stattfinden müssen, was eine effektive
Überwachung und Bewertung der Produktionsstätten in Bangladesch nur schwer ermöglicht hätte.
Vor diesem Hintergrund forderten die gewerkschaftlichen Akteure des Transition Accord die
Regierung von Bangladesch auf die Vereinbarung, welche mit den Unternehmen getroffen wurde,
zu respektieren. Hierbei wurde die Tragweite nochmals sehr deutlich von der CCC Koordinator*in
Ineke Zeldenrust in der Presse herausgestellt:

„The progress reached on fire safety by the Bangladesh Accord is under severe
threat now that its Bangladesh office operations might be closed after 30 November.
This will impair the Accord’s ability to inspect and monitor factories in Bangladesh
and violates previous agreements that Accord would remain fully operational until
domestic institutions have the technical capacity and the political will to perform
inspections and ensure remediation. The risk of new factory tragedies looms large,
which is a reputational and legal risk for brands, but in which workers pay the largest
price of all: their lives. (CCC 2018).“

Anfang Juli 2017 wies der Superior Court of Ontario die im Jahr 2015 eingereichte Sammelklage
gegen das kanadische Unternehmen Loblaws sowie der Audit Bureau Veritas ab. Zentral war
dabei die Begründung, dass die gestellten Ansprüche der Kläger*innen nach dem bangladeschi-
schen Verjährungsgesetz von 1908 lediglich nicht für minderjährige Arbeitnehmer*innen verjährt
waren.170 So wurde vom Court of Ontario deutlich herausgestellt, dass die Unternehmen keiner
Sorgfaltspflicht nachkommen müssen. In diesem Zusammenhang zeigte die hier vorliegende Pro-
zessverfolgung, dass die Kläger*innen nochmals in Berufung gegangen sind und das Gericht Ende
Dezember des Jahres 2018 die Abweisung der Klage nochmals bestätigte.

170Das Gericht hatte zuvor entschieden, dass das bangladeschische Verjährungsgesetz in diesem Fall anwendbar
war.
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Diese angesprochene Gefährdung bezüglich des Transition Accord dominierte ebenso den sechsten
Jahrestag zum Gedenken an den Tazreen Fabrikbrand. Hierbei wurde von der CCC herausgestellt,
dass es trotz der Initiativen zur Kontrolle der Produktionsstätten in Bangladesch zum November
2018 ca. 930 Fabriken gab, die von keinem Sicherheitssystem erfasst werden – hinzu kommen
1500 Fabriken die Heimtextilien oder Garn herstellen oder Wasch- und Färbedienstleistungen
anbieten und noch nicht inspiziert wurden.

In Anbetracht dessen hat der Lenkungsausschuss des Accord die Regierung von Bangladesch und
speziell das BGMEA angesichts des geplanten Gerichtstermins am 18. Februar 2019 zur Ver-
handlung über die Erlaubnis des Accord Büros in Bangladesch aufgerufen. Hierbei argumentierte
der damalige Lenkungsausschuss des Accord, dass die nationalen Einrichtungen in Bangladesch
noch nicht die Kapazitäten aufgebaut hatten, um die RMG-Fabriken angemessen zu regulieren.
Letztlich konnten sich die Akteure im Mai des Jahres 2019 auf die Fortführung des Accord
einigen und haben im August des Jahres 2021 den „ International Accord for Health and Safety
in the Textile and Garment Industry“ mit einer Laufzeit bis Ende 2023 unterzeichnet, wobei die
GUFs UNI sowie die IndustriALL erneut eine federführende Rolle eingenommen haben (siehe
Kap. 6.5).
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Abb. 16: Kongruenznetzwerk der Aktivist*innen der dritten Peri-
ode im Fall „Tazreen“ vom 25.11.2014 bis zum 31.01.2019
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Visone
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Die dritte Periode: Ein Zwischenfazit

Rückblickend stachen in der dritten Periode Forderungen nach Regulierungen im Lichte der
Stärkung der Vereinigungsfreiheit und freien Bildung von Gewerkschaften hervor, was sich im
Balkendiagramm 6.2.3 aufzeigt. Diese sind vor allem als Reaktion auf die massiv hervorgetretenen
Praktiken des Union Busting in der dritten Periode zusehen. Eine explizite Regulierung dieses
Umstandes zeigte sich im ILO Programm SDIR. Neben diesen Forderungen stachen auf einer
quantitativen Ebene ebenso Forderungen nach der allgemeinen Verbesserung der Arbeitssicherheit
in Bangladesch hervor, was unter anderem mit der Forderung nach der Anwendung internationaler
Standards einherging. Neben diesen eher allgemeinen Forderungen gab es quantitativ ähnlich
hohe diskursive Forderungsbegleitung hinsichtlich des Erhaltes des Accord bzw. zur Überführung
in den Transition Accord.

Vor diesem Hintergrund zeigte sich eine Weiterführung des Aktivismus über den Marktpfad
der NGOs und gewerkschaftlichen Akteure, was sich bspw. in der Vorstellung des Konzeptes
ACT aufzeigt, oder der aktiven Verwendung des Tazreen Claims Administration Trust sowie der
Weiterführung des Accord durch den Transition Accord. Vor allem bei den beiden letztgenann-
ten Beispielen wurde eine Überlappung mit dem International-Organisationalen Einflusspfad
ersichtlich. So war die ILO in beide Prozess zur Etablierung und weiteren Durchführung in-
volviert. Angrenzend an den Fall „Tazreen“ wurde der Juristisch-Staatlichen Einflusspfades
über die operative Verwendung von Klageverfahren in den USA und Kanada im Fall „Rana
Plaza“ verwendet. Diese Klageverfahren hätten bei einem Erfolg ebenso auf die weitere juristische
Aufklärung im Fall „Tazreen“ Auswirkungen gehabt. Hierbei viel auf, dass beide Klageverfahren
im Diskursnetzwerk der dritten Periode nicht eingebunden waren und ebenso wenig prominent
besprochen wurden.

In Anbetracht dessen zeigte sich im Aktivist*innen-Netzwerk der dritten Periode weiterhin ein
starker Aktionismus gewerkschaftlicher Akteure und NGOs, wie es sich im Kongruenznetzwerk
6.2.3 deutlich sehen lässt. Im Abgleich mit der qualitativen Prozessverfolgung fällt vor allem
die Dominanz der GUF IndustriALL und der NGO CCC auf, die aus ihren unterschiedlichen
Arbeitsweisen und Ressourcen eine Synthese im Aktionismus erzeugen und zugleich als Kon-
tenpunkt im Netzwerk der Aktivist*innen fungieren. Demgegenüber ließ sich ein deutlicher
Aktionismus von der ILO verzeichnen, welche auch in der dritten Periode aktiv ist. Dieses Bild
zeigte sich nicht nur im Kongruenznetzwerk der dritten Periode in Abb.6.2.3, sondern auch bei
der Betrachtung der Schlüsselereignisse in Abb.15. Hier ist zunächst die Vorstellung und Etablie-
rung des ACT Konzeptes durch die IndustriALL zu nennen. Trotz des eher geringen direkten
Einflusses im nahen Verlauf der dritten Periode liegt in diesem Ereignis ein Schlüsselmoment
für die Regulierung (Einführung) von Mindestlöhnen im Feld der Textilindustrie, was erst die
spätere Prozessverfolgung aufzeigte (I). Ebenso war die Unterzeichnung des ILO-Programms
SDIR ein Ereignis, welches seine Wirkung nicht direkt in der dritten Periode entfaltet hat.
Doch wurde mit der Etablierung dieses Programms die stark angesprochene Problematik des
Union Busting in Bangladesch direkt angegangen (II). Die darauf folgende Entschädigung der
Betroffenen des Tazreen-Fabrikbrandes durch die Zusammenarbeit der IGU, CCC, ILO und
den involvierten Unternehmen hatte demgegenüber eine unverkennbare direkte Auswirkung auf
den Fall. Vor dem Hintergrund, dass eben diese Entschädigung bereits in der zweiten Periode
vorbereitet wurde und ein erklärtes Hauptziel der Aktivst*innen darstellte, war die Reaktion
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im Diskurs entsprechend hoch (III). Dies gilt im selben Maß für die Überführung des Accord
in den Transition Accord (IV). Letztlich ist die Bildung eines tripartistischen Ausschusses für
die Einrichtung einer Arbeitsunfallversicherung in Bangladesch als fünftes Schlüsselereignis im
Fall „Tazreen“ zu fassen, welches das Potenzial hat, eine neue regulative, gesetzlich verankerte
Institution zur Regulierung in Bangladesch zu schaffen (V).

Datum Ereignis Akteure

08.2015 (I) Vorstellung und Etablierung des ACT-
Konzeptes

IndustriALL und international agierende Unter-
nehmen

09.2015 (II) Unterzeichung des ILO-Programms SDIR ILO, Regierung Schweden und Regierung Ban-
gladesch

07.2016 (III) Entschädigung der Betroffenen des Falles
„Tazreen“

IGU, ILO und CCC und involvierte international
agierende Unternehmen

06.2017 (IV) Überführung des Accord in den Transition
Accord

IGU, UNI und international agierende Unterneh-
men

11.2017 (V) Bildung eines tripartistischen Ausschusses für
die Einrichtung einer Arbeitsunfallversicherung
in Bangladesch

ILO, Ministerium für Arbeit und Soziales in
Bangladesch, Bangladesh Employers’ Federation
(BEF), BGMEA, BKMEA, National Coordinati-
on Committee for Workers’ Education (NCCWE)
und IndustriALL Bangladesh Council (IBC). Un-
terstützung durch GIZ, BMZ, Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung und Botschaft der Nie-
derlande in Bangladesch

Tab. 15: Schlüsselereignisse in der dritten Periode im Fall „Tazreen“

6.2.4 Ende gut, alles gut durch die Global Union Federations? Analytische
Schlussbetrachtung für den Fall Tazreen

Der Fall „Tazreen“ endet mit der Fortführung des Accord und der Testphase einer Arbeitsunfall-
versicherung im RMG-Sektor, was beides letztlich in ein staatlich geführtes System übergehen
soll. Der Accord war ursprünglich eine Ordnungsbildung, die von der IndustriALL sowie von
der UNI bereits vor den industriellen Unglücken „Tazreen“ und „Rana Plaza“ konzipiert wurde.
Maßgeblich waren die GUFs an der Etablierung und der Fortführung bis in das Jahr 2023 der
rechtsverbindlichen Ordnungsbildung beteiligt. Haben also allein die GUFs eine funktionierende
sowie zukunftsfähige Regulierung erwirkt?

Die Auswertung der hier vorliegenden Analyse zeigt ein deutlich komplexeres Bild eines erfolg-
reichen zusammenwirken unterschiedlicher Akteure. So stach zwar eine starker Aktivismus der
IndustriALL hervor, aber dieser war über Jahre hinweg in einer stetigen Verbindung mit einem
teilweise ineinandergreifenden Aktivismus der CCC. Neben der starken Präsenz von GUF stach
ebenso das Engagement der ILO und der Involvierung unterschiedlicher Regierungen hervor.
Dies war auch dem besonderem Umstand geschuldet, dass der Fall im Verlauf sehr stark mit
dem Fall „Rana Plaza“ verstrebt war und sich der Aktivismus oftmals auf beide Fälle ausgewirkt
hat.
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Zentrale Akteure und Koalitionen

In dem mannigfaltigen Feld an Akteuren stach im Zeitverlauf eine besondere quantitative Domi-
nanz von NGOs und Gewerkschaften hervor, welche die Problematik des Falles transnational
verbreiten und regulieren wollten und dies im Zeitverlauf auch erreicht haben. Hier hat die Analyse
gezeigt, dass NGOs sowie Gewerkschaften in allen drei ermittelten Perioden in verschiedenen Kon-
stellationen nicht nur interagiert, sondern vorrangig kooperiert haben. Eine enge diskursive und
operative Kooperation bestand zwischen der CCC, UNI und IndustriALL . Diese Zusammenarbeit
trat besonders hinsichtlich der Einrichtung des Accord und der Entschädigung der Opfer des
Tazreen Brandes in den Fokus. In Anbetracht dieser engen Kooperation teilte sich die Koalition in
der zweiten und dritten Periode in einen stark operativen Kern und einen teils operativ und vor
allem diskursiv unterstützendes Umfeld. Darüber hinaus war die einzige andere Koalitionen zur
Einreichung der OECD-Beschwerde, diskursiv nicht gänzlich getrennt.

Die retrospektive Betrachtung der Koalitionen zeigt ebenso die dominanten belief systems der
Akteure. So lässt sich festhalten, dass das oberste Ziel aller betrachteten Akteure die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen in Bangladesch war, was demnach als breit überlappender Hauptkern der
hier aktiven Akteure im Netzwerk eingeordnet wird. Die konkreten Wahrnehmung, Überzeugungen
und Strategien, folglich der Politikkern zur Erreichung dieses Ziels war durchaus von unterschied-
lich. Dies verdeutlichte sich besonders in im Abgleich der Initiativen des eher gewerkschaftlich
dominierten Accord und der eher unternehmerisch geprägten Alliance.

Daneben zeigte sich ein starkes Engagement im Sinne eines Hauptakteurs der ILO, die durch
ihre Ressourcenausstattung und Netzwerke zahlreiche nationale Regierungen in ihre Hilfspro-
gramme involvierte, was sich auch in den Gesamtnetzwerken des Falles „Tazreen“ aufzeigt. Im
Kern ging dabei um die Erarbeitung und Anwendung von Ordnungsbildungen im mit Bezug zu
internationalen Standards der ILO im Sinne der Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie der
Regulierung transnationaler Lieferketten. Hierbei interagierte die ILO ebenso mit den genannten
Akteursgruppen im Netzwerk der Aktivist*innen und übernahm hier eine unterstützende, koor-
dinierende und Schlichtende Rolle in Interaktion mit den involvierten Unternehmen ein. Eine
merkliche Verschiebung der Akteurskonstellationen oder den genannten Forderungen durch eben
diese Involvierung der ILO lies sich jedoch eher weniger aufzeigen.

Interaktionen von policy entrepreneuren und brokern

Ein interessanter Aspekt, welcher an die Rolle der Akteure in den Koalitionen anknüpft, betrifft
herausstechende Interaktionen oder Abbrüche eben dieser innerhalb des Falles, die besonders zu
einer ersichtlichen Verschiebung der Akteurskonstellationen geführt und ebenso die Nennung von
Forderungen im Diskurs maßgeblich beeinflusst haben. Diesbezüglich zeigte sich im Fall „Tazreen“
eine herausstechende Kontinuität einer durchgängigen NGO-Gewerkschafts-Koalition, die in keiner
betrachteten Perioden aufgelöst wurde und bereits vor dem Brand in der „Tazreen“ Kleiderfabrik
bestand. Dennoch lassen sich in der retrospektiven Betrachtung zwei Ereignisse aufführen, in
denen sich ebenso unterschiedliche Pfad-Dynamiken aufzeigen:

Zunächst lässt sich hier die Interaktion zwischen der Partei Die Grünen, dem ECCHR und
Medico , die ihre Kooperationsstärke zum Übergang von der ersten in die zweite Periode nahezu
einstellt (Vernetzung zur Einreichung einer OECD-Beschwerde). Dominant für die erste Periode
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war die Forderung die involvierten Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen und langfristig
eine Verbesserung der Arbeitssicherheit in Bangladesch zu etablieren. Dies wurde bereits kurz
nach dem Fabrikbrand massiv von der NGO-Gewerkschafts-Koalition (Advocacy-Koalitionen)
durch den Vorschlag der Entschädigung der Opfer und der Anwendung des sog. „Bangladesh
Fire and Building Safety Agreement“ dominiert. Mit der späteren Initiative des Abgeordneten
der deutschen Partei Die Grünen in der Zusammenarbeit mit dem ECCHR und Medico im
späteren Verlauf der ersten Periode wurde eine neue Strategie der Regulierung etabliert. Nach
der erfolgreichen Einreichung der Beschwerde bei der deutschen NKS, erfolgte eine Neubewertung
der Situation. Dies war vor allem bei dem ECCHR zu sehen. So ließ sich eine rational kalkulierte
Einschätzungen hinsichtlich eines von den Akteuren bewerteten „besten“ Weges der Zielverfolgung
erkennen. Eine weiterer Aktivismus über den hier verwendeten International-Organisationalen
Einflusspfades oder gar eine Erweiterung hin zur Nutzung des Staatlich-Juristischen Einflusspfa-
des wurde als nicht vielversprechend gewertet. Demzufolge stach ein langsames Auseinanderdriften
der Akteure in der Koalition hervor, was letztlich zur diskursiven und operativen Auflösung
führte. Vor diesem Hintergrund zeigte sich in der zweiten Periode eine deutliche Verschiebung
der ursprünglichen Akteurskonstellationen. Dabei wurde ersichtlich, dass Medico als einziger
Akteur diskursiv eingebunden wurde und das ECCHR sowie die Grünen gänzlich aus dem
diskursiven Kongruenznetzwerk diffundiert sind. In Anbetracht dessen ist festzuhalten, dass der
Kern der NGO-Gewerkschaft-Advocacy-Koalition als erfolgreiche policy entrepreneure gewer-
tet werden muss (IGU, CCC, ILRF, WRC und MSN). Die mit ihrem Strategievorschlag der
Etablierung einer neuartigen rechtsverbindlichen Regulierung für das Feld durchaus neue Wege
ging.

In Anschluss daran lässt sich zweitens bei der genaueren Betrachtung der Interaktionen der
zweiten bis zur dritten Periode eine weitere hervorstechende Verschiebung der Akteurskonstel-
lationen aufzeigen. Doch anders als bei der zuvor beschriebenen Verschiebung hat sich hier im
Zeitverlauf eine immer enger werden Kern der NGO-Gewerkschaft-Advocacy-Koalition zwischen
der IndustriALL und der CCC herausgeformt – Ergo eine Verdichtung und Herausbildung immer
stärker werdender Hauptakteure. Innerhalb dieses Prozesses wurde ebenso eine Veränderung der
Forderungen im Kongruenznetzwerk ersichtlich. So war zunächst die Etablierung und der Aufbau
des Accord das zentrale Anliegen der Koalition und nach dessen Etablierung, die Entschädigung
der Betroffenen sowie der Erhalt des Accord. Diese wurde jedoch weniger durch die sich verän-
dernden Kooperationsstärke tangiert, sondern vielmehr durch bereits errichte Ziele und externe
politische Ereignisse rund im den Fall „Tazreen“ und „Rana Plaza“, auf die die Hauptakteure
dynamisch reagiert haben. Hierbei zeichnete sich ebenso eine massive Übereinstimmung des
belief systems der Kollation ab, was sich auf den Hauptkern und besonders auf den Politikkern
der Advocacy-Koalition bezog. Diese Konstellation der policy entrepreneure in der Koalition
wurde selbst durch den dem Eintritt der ILO als broker in die Issue Ecology kaum aufgebro-
chen. Demnach verschob sich nochmals die Forderungen hin zur Anwendung internationaler
Standards, aber das Ziel der Entschädigung der Betroffenen seitens der diskursiven gemeinsamen
Übereinstimmung geriet nicht aus dem Blickfeld.

Interaktionen innerhalb der verwendeten Pfade

In Anlehnung zu den genannten Verschiebungen der obigen Akteurs- und Forderungskonstel-
lationen zeigten sich hervorstechende Intrapfad-Dynamiken, folglich der jeweilige prominent
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hervorgetretene Aktivismus und damit verbundenen Interaktionen innerhalb der fünf analy-
tisch unterschiedlichen Pfade. Retrospektiv traten die folgenden Intrapfad-Dynamiken besonders
hervor:

So lässt sich für den Internationale-Organisationalen Pfad festhalten, dass dieser in der ersten
Periode diskursiv zwar nicht herausstechend adressiert wurde, jedoch trat die ILO operativ
durch zwei von ihr maßgeblich initiierte und tripartistisch ausgehandelten Ortungsbildungen
(NTPA und Tripartite Statement) in der ersten Periode hervor, was auch in der zweiten und
dritten Periode weitergeführt wurde (RMGP, IFGBS und SDIR). In der zweiten Periode wurde
die Einbindung der ILO diskursiv verstärkt gefordert und die initiierten ILO Programme meist
positiv besprochen, wobei dies stark vom Fall „Rana Plaza“ dominiert wurde. Neben der ILO
als Internationale Organisation wurde in der dritten Periode ebenso die Option einer OECD-
Beschwerde gezielt gegen KIK und Rieker gewählt (Die Grünen, ECCHR und Medico ) als ein
weiterer alternativer möglicher Weg des Intervention gewählt wurde. Nachhaltiger und gezielter
auf den Fall „Tazreen“ gerichtet gestaltete sich die Einbindung der ILO in der dritten Periode
in den Einschädigungsprozess der Betroffenen. Hier wurde die ILO diskursiv und operativ
von den Aktivist*innen eingebunden (IGU, CCC und ILO sowie lokale Gewerkschaften aus
Bangladesch).

Demgegenüber wurde der Bilaterale Pfad im Fall „Tazreen“ eher im Schatten des Falles „Rana
Plaza“ verwendet, was besonders an der Androhung und der späteren Aussetzung der Han-
delsprivilegien für Bangladesch und dem „Sustainability Compact for continuous improvements
in labour rights and factory safety in the Ready-Made Garment and Knitwear Industry in
Bangladesh“ deutlich wurde. Neben diesen operativen Ereignissen ausgehend von staatlichen
Akteuren zeigte sich in keiner Periode eine dominante diskursive Adressierung des Bilateralen
Pfades.

Demgegenüber steht eine durchgängige massive Nutzung des Marktpfades, der bereits kurz nach
dem Brand in der Kleiderfabrik mit Forderungen an die involvierten Unternehmen stark adressiert
wurde und den Diskurs bereits in der ersten Periode dominierte und operativ von Protestak-
tionen unterfüttert wurde. In der zweiten und dritten Periode richteten sich die Forderungen
konkreter an die involvierten Unternehmen im Rahmen des operativ etablierten Accord sowie
den initiierten Entschädigungsverhandlungen mit einigen Unternehmen. Diese Konkretisierung
und Ausdifferenzierung der Forderungen ist als Intrapfad-Dynamik zu verstehen. So schafften die
Verhandlungen sowie der Accord eine „Umwelt“ mit spezifische Möglichkeiten zur Konkretisierung
der Forderungen. Ebenfalls wurde ein Handlungsdruck durch den Aktivismus für die involvierten
Unternehmen erzeugt, der dazu geführt hat, dass einige mit der Alliance ihre eigene Regulie-
rungsform initiiert haben. Hervorstechend ist auch die stufenartige Erweiterung der Forderung
und Etablierung rechtsverbindlicher Vereinbarungen über den Marktpfades, was sich prägnant an
dem ACT Konzept oder der Weiterführung des Accord aufzeigt.

Die Unterstützung von Regulierungsversuchen mit dem Ausgangspunkt in lokalen Aktivist*innen-
gruppen über den Zivilgesellschaftliche Pfad wird ebenso von beginn der ersten bis zu dritten
Periode an durch die Aktivist*innen aktiv verwendet. Dies verdeutlichte sich besonders über einen
stetigen diskursiven grenzüberschreitenden Aktivismus und darin eingebettet operativ Unterstüt-
zungen lokaler Gewerkschaften in Bangladesch. Hier stach zum Beispiel das Engagement der
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IndustriALL und der CCC stark in den Vordergrund, wobei die beachteten Kontakte bereits vor
dem Fabrikbrand etabliert waren. So wurden lokale Akteure in den Entschädigungsverhandlungen
sowie in dem Accord maßgeblich eingebunden sowie die Stärkung gewerkschaftlicher Strukturen
in Bangladesch gefördert, was sich bis in die dritte Periode vollzog.

Eine weitaus geringere Nutzung lässt sich bezüglich des Aktivismus über den transnational
Juristisch-Staatliche Pfad aufzeigen. Zwar zeigte sich Bestrebungen zur lokalen juristischen
Aufklärung, doch konkrete diskursive oder operative Bestrebungen für eine grenzüberschreitend
angelegte Klage zeigte die vorliegende Analyse nicht auf. Vielmehr zeigte sich eine juristische
Abwägung im Rahmen der OECD-Beschwerde seitens des ECCHR und eine starke operative
Nutzung des Juristisch-staatliche Pfad in der zweiten und dritten Periode im Bereich des Falles
„Rana Plaza“, der den vorliegenden Fall „Tazreen“ massiv tangierte. So zeigte sich auch in den
letzten beiden Perioden eine zustimmende diskursive Forderungen zu den Klageverfahren in den
USA und Kanada, die sich bei einem Erfolg das generelle Verhalten transnational agierenden
Unternehmen ausgewirkt hätte und somit ebenso auf die Regulierung des Falles „Tazreen“ eine
Auswirkung gehabt hätten.

Interaktionen zwischen den Pfaden

Neben den obigen Verschiebungen der Akteurs- und Forderungskonstellationen und Dynamiken
innerhalb der Pfade stechen ebenso Dynamiken zwischen den Einflusspfaden hervor, die zum
Teil mit den obigen beschriebenen Verschiebungen durch aktive broker und policy entrepreneure
im Zusammenhang standen. In Anbetracht dessen traten die folgenden Dynamiken besonders
hervor.

Diesbezüglich lässt sich ausgehend von dem starken Aktivismus über den Marktpfad sowie der
vorherigen Beschwerden über die Missstände in Bangladesch an staatliche Einrichtungen in den
USA eine Interpfad-Dynamik mit dem Bilaterale Pfad erkennen. So reagierte die Regierung der
USA und die EU auf staatlicher Ebene mittels der Androhung und der späteren Aussetzung der
Handelsprivilegien für Bangladesch und dem „Sustainability Compact for continuous improve-
ments in labour rights and factory safety in the Ready-Made Garment and Knitwear Industry
in Bangladesh“, was unter anderem eine Reformierung des Abseitsrechts in Bangladesch zur
folge hatte. Weitere hervorstechende Dynamiken zwischen den Pfaden konnten durch die hier
Analyse der Daten nicht aufgezeigt werden. Vielmehr zeigte sich, wie bereits oben angesprochen,
besonders konstanter und sich immer weiter ausdifferenzierender Aktivismus über den Marktpfad
einer sehr beständigen Gewerkschafts-NGO Advocacy-Koalition. Doch durch eben diese Koalition
entfalteten sich ein sehr ersichtlicher Global-Local Link von unten über alle drei Perioden hinweg,
welcher mit der Weiterführung des Accord und den erfolgreichen Entschädigungsverhandlungen
lokalen Gewerkschaften und Betroffene es Brandes in eine Regulierung auf transnationalen Niveau
eingebunden hat. Ebenso zeigte sich ein Global-Local Link von oben, der sich in allen Regulie-
rungseingriffen und Ordnungsbildungen der ILO und den involvierten westlichen Regierungen
sowie den bereits oben angesprochenen Handlungen der US-Regierung sowie der EU von der
ersten bis zur dritten Periode aufzeigten.
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Zentrale Ordnungsbildungen

Innerhalb dieses Prozesses konnten durch die hier angewendete Prozessverfolgung 14 Ordnungs-
bildungen nachverfolgt und festgehalten werden, die eine direkten oder engen Bezug zum Fall
„Tazreen“ und die dabei aufgezeigten Problemfelder haben. Die genauere Betrachtung dieser
Ordnungsbildungen lässt eine mögliche Einteilung in infrastrukturelle und rechtliche Ordnungsbil-
dungen zu. Demnach lassen sich die folgenden Einordnungen vornehmen:

Bereits zum Anfang des Jahres 2013 wurde das „tripartite statement of commitment on fire
safety in the work place in Bangladesh“ unterzeichnet, was ebenso die Etablierung der ersten
rechtliche Ordnungsbildung in dem hier vorliegenden Fall war. Diese stellte eine Vereinbarung
einer ähnlichen Form eines Absichtserklärung zur Erarbeitung eines nationalen Aktionsplan,
die mit Unterschriften von den beteiligten Akteure versehen wurde. Dabei wurde dich deutlich
auf die Einhaltung vorhandener Gesetze sowie der Anerkennung internationaler Standards wie
der ILO- Konvention 187 und der Konvention 155. Durchaus ist hier eine Ähnlichkeit zu einer
Vertragsform zu erkennen und die Produktionsform dieser Absichtserklärung ist der klassischen
Arbeit eines ILO Feldbüros zuzuordnen. Somit lässt sich diese Ordnungsbildung dem Idealtyp
des Soft Hard Law zuordnen.

Das die obigen Ordnungsbildung durchaus eine hohe Verbindlichkeit aufgewiesen hat verdeutlich-
te sich in noch im selben Jahr erfolgten Umsetzung und Etablierung des „National Tripartite
Plan of Action on Fire Safety in Bangladesh“. Dieser ist ebenso als Soft Hard Law zu verstehen
und hat auch eine Ähnlichkeit zu einer Vertragsform, einem Ankerkanten tripartistischen Pro-
duktionsprozess und deutlich herausgestellten follow up Prozessen in einem Arbeitsplan. Doch
finden sich keine expliziten Ausführungen für eine Sanktionierung bei der Nichteinhaltung des
Plans. Neben diesen rechtlichen Aspekten zeigten sich starke Bezüge zu einer infrastrukturellen
Ordnungsbildung, die hier festgehalten wurden. So wurden tripartistische Gremien etabliert,
Monitoring Aufgaben, und regelmäßige Treffen festgehalten. Ebenso sind die später im Jahr
2013 etablierten/unterzeichneten und ineinandergreifenden ILO Programme „Improving Working
Conditions in the Ready-Made Garment Sector“, „Improving Fire and General Building Safety“
und „Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh Ready-Made
Garment Industry“ als Soft Hard Law mit Elementen einer Predominantly Binding Infrastructure
einzuordnen.

Weiterführend ließ sich neben den beiden obigen stark von der ILO beeinflussten Ordnungsbil-
dungen der „Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh“ im Jahr 2013 erkennen. Diese
maßgeblich von den gewerkschaftlichen Akteuren initiierte Ordnungsbildung weist Vertragsform
mit Unternehmen auf und somit rechtsverbindlich ist. Hierbei stach ebenfalls die Sanktionsoption
des Ausschlusses aus dem Accord bei einer Nichteinhaltung hervor. Darüber hinaus zeigten
sich deutliche follow up-Prozesse, in denen auch infrastrukturelle organisationale Strukturen
geplant wurden, die zur Koordination und Überwachung der Prozesse einrichtet wurden. Im
späteren Verlauf zeigte sich die aktive Einbindung der ILO und teilweise eine Koordination mit
der Alliance. Durch das Engagement der beteiligten Akteure und vorab festgehaltenen und follow
up-Prozesse konnte der ursprüngliche Accord in den „Transition Accord“ überführt werden und
sollte im letzten Schritt in staatliche Hand gegeben werden sollte. Vor diesem Hintergrund sind
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diese Ordnungsbildungen dem Idealtypus des Soft Hard Law mit Elementen einer Predominantly
Binding Infrastructure zuzuordnen.

Ebenso ist der „Sustainability Compact for continuous improvements in labour rights and
factory safety in the Ready-Made Garment and Knitwear Industry in Bangladesh“ der EU mit
Bangladesch dem Idealtyp des Soft Hard Law zuzuordnen. Dieser Nachhaltigkeits-Kompakt
war eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen der EU, ILO, Regierung von Bangladesch
und später Regierungseinheiten der USA und Kanada und hatte eine Höhe vertragsähnliche
Verbindlichkeit. Dabei stand immer die Aussetzung der Handelsprivilegien im Raum, was als
„stille“ Sanktion und Geldstrafen sowie Abhilfemaßnahmen im Rahmen nationaler Gesetzte zur
Schließung von Produktionsstandorten als manifeste Sanktion wirkte. Dabei gab es sehr spezifische
Bestrebungen zur Verbesserung der Bedingungen im RMG Sektor, die in der Zusammenarbeit
mit Gewerkschaften und Unternehmen erreicht werden sollten. Dass die angestrebten follow
up-Prozesse überwacht versucht wurde diese Einzuhalten zeigten die Fortschrittsberichte bis n das
Jahr 2018. So wurden ebenso temporär eine ähnliche Struktur zu Gremien und organisationalen
Überwachungseinheiten geschaffen die eine Verbindung zum Idealtypus des Predominantly Binding
Infrastructure aufweisen.

In dem Lichte der bereits genannten Ordnungsbildungen zeigte sich ebenso eine Reform der
Arbeitsgesetze in Bangladesch, was deutlich dem Typus des Hard Hard Law zuzuordnen ist.
Bereits im Jahr 2013 markiert die Etablierung der Alliance for Bangladesh Worker Safety einen
prägnanten Punkt, welche im Diskurs durch die fehlende rechtliche rechtsunverbindlich und den
fehlgehenden Sanktionsmechanismen oftmals als reine „Schönfärberei“ kritisiert wurde. Die genaue
Betrachtung dieser Ordnungsbildung macht vielmehr Elemente eines Soft Hard Law sichtbar. So
wurde die Mitgliedschaft in der Alliance später zu einer Verpflichtung - und die Vereinbarung und
ihre Bedingungen sind für alle Mitglieder für fünf Jahre rechtsverbindlich gewesen. Zusätzlich
konnte der ein Schiedsverfahren bei einer Nichteinhaltung eingeleitet werden, was zu einem
Ausschluss führen konnte. Ebenso passt der Grad der Formalisierung und geplante follow up-
Prozesse sowie die Zusammenarbeit mit der ILO in das Bild des Idealtypus. Ebenso hat die Alliance
im Zusammenspiel mit den anderen Ordnungsbildungen infrastrukturelle Elemente in Bangladesch
geschaffen, wie den Aufbau einer Infrastruktur für die verbesserte Fabrikkontrolle. Ebenso wie
beim Accord zeigten sich organisationale Strukturen zur Koordination und Überwachung der
geschaffenen Regeln. Doch wies die ursprüngliche Konzeption kaum follow-up-Prozesse auf
und die involvierten Akteure wiesen zuvor ebenso wenig eine gemeinsame Zusammenarbeit
zur Regulierung ihrer Lieferketten auf. Die erhöhte Ressourcenausstattung der involvierten
Akteure und die erfolgreichen Nutzung der Strukturen zeigte ebenso Aspekte des Idealtypus des
Predominantly Binding Infrastructure auf.

Der „Tazreen Claims Administration Trust“ zur Überwachung der Schadensersatzverfahren und
Einrichtung einer zentralen Ansprechmöglichkeit für die Betroffenen war eine Ordnungsbildung,
die eine vertragsähnliche Formalisierung aufwies und in selbst Teil von zuvor verhandelten
follow up-Prozesse im Rahmen des der Entschädigungsverhandlungen von Gewerkschaften und
Unternehmen. Bei der genaueren Betrachtung zeigen sich vor allem Elemente eines Soft Hard Law.
Diese stehen ebenso in der Verbindung zu einer Predominantly Binding Infrastructure, folglich
wurden hier die bereits zuvor bestehende regelmäßig stattfindenden Verhandlungsgespräche
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mittels einer verbindlicheren Struktur mit organisationalen Elementen versehen und mit follow-
up-Prozesse zur Entschädigung der Betroffenen erweitert.

Das im Jahr 2015 vorgestellte Konzept Action, Cooperation and Transformation hatte in der
ursprünglichen Form eine angedachte eine rechtsverbindliche Formalisierung (Vertrag), um das
Problem der stagnierenden Mindestlöhne in Bangladesch anzugehen. Das ACT Konzept startete
als eine rechtliche Ordnungsbildungähnlich zu einem IFA und ist demnach als Soft Hard Law
einzuordnen. Die von Anfang an angedachten und später realisierten follow up-Prozesse zur
Bildung einer Stiftung dokumentieren ebenso eine inhärente infrastrukturelle Ordnungsbildung,
die heute in der Form einer Stiftung Anwendung findet und in Anbetracht dessen als Strong
Binding Infrastructure eingeordnet werden muss.

Neben den obigen voranging als einzuordnenden rechtlichen Ordnungsbildungen zeigte sich
zuletzt im Jahr 2018 mit der Bildung des tripartistischen Ausschusses eine infrastrukturelle
Ordnungsbildung, dessen Verbindlichkeit sich im Laufe der Zeit durch das Engagement einer
ergänzenden transnationalen Akteursstruktur (BMZ, GIZ, Botschaft der Niederlande in Bangla-
desch, Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und ILO) gesteigert und erhalten wurde, was
sich bspw. an der Ergreifung von Maßnahmen Aspekte der ILO-Konvention 121 in die geplante
Arbeitsunfallversicherung in Bangladesch zu implementieren nach dem Vertreter*innen der ILO
dies vorgeschlagen hatten. Somit erreichte der Ausschuss über die Zeit eine wiederkehrende Ver-
wendung, die die Relevanz dieser Ordnungsbildung iterativ erneuert wurde, was dem Idealtypus
der Strong Binding Infrastructure nah kommt. Doch war der Ausschuss stets zeitlich begrenzte
uns sollt im Idealfall zu einem Hard Hard Law in Bangladesch führen. Dieses hat nach aktuellen
Pressberichten im Jahr 2021 eine Testphase durchlaufen und soll bis zum Jahr 2026 andauern
(Dhaka Tribune 2021).

Somit lassen sich elf Ordnungsbildungen festhalten, davon elf mehrheitlich rechtlich und eine
explizite infrastrukturelle Ordnungsbildung, die über sechs Jahre der Fallverfolgung erarbeitet und
angewendet wurden, um die Problematiken rund um den Fall „Tazreen“ und „Rana Plaza“ zu
regulieren. In Anbetracht dessen fällt auf, dass Ordnungsbildungen, welche dem Idealtypus dem
Soft Hard Law zuzuordnen waren, die Regulierung im Fall „Tazreen“ dominiert haben. Hier zeigt
sich ebenso, dass durch eben diesen Soft Hard Law Typus von Ordnungsbildungen, die Betroffenen
des Fabrikbrandes letztlich zu einer finanziellen Langzeitentschädigung gekommen sind, besonders
beachtlich war in diesem Zusammenhang der Accord und dessen stetige Weiterführung. Dieser bot
ebenso wie die Alliance einen beachtlicher Teil von grenzüberschreitend agierenden Unternehmen
die Möglichkeit, ihre Lieferketten durch zu regulieren und ihr unternehmerisches Handeln erneut
vor der Öffentlichkeit zu legitimieren. Besonders wirksam zeigte sich in dieser Konstellation
der Rückgriff auf ILO-Konventionen und sowie der ILO als broker. Doch gilt es vor allem bei
den noch laufenden Ordnungsbildungen, dass diese ihre nachhaltige Wirkung noch im weiteren
Zeitverlauf aufzeigen müssen171 Festhalten lässt sich, dass eine spürbare Regulierung und durch
die Kombination von Akteuren, die auf einen bereits zuvor bestehenden institutionellen Rahmen
und eine passende Ressourcenausstattung zurückgreifen konnten, erreicht wurde. In diesem
Zusammenhang war bspw. der Rückgriff auf bestehende ILO-Konventionen und auf bestehende
NGO-Gewerkschaftsbündnisse wirksam.
171Dies könnte in einer Folgestudie mit dem expliziten Fokus auf die Wirksamkeit von Ordnungsbildungen gesondert

untersucht werden.
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Tazreen: Nur als Chimära zu verstehen?

„Tazreen“ kann nicht ohne „Rana Plaza“ verstanden werden. Ja, doch zeigte die obige Analyse der
Interaktionen, Akteure, Dynamiken und Ordnungsbildungen, auch eine spezifischen Aktivismus
der sich immer konkret auf den Fabrikbrand in der ehemaligen Kleiderfabrik „Tazreen“ bezog. Der
wirkungsmächtigste erfolgreichste Prozess zur Regulierung, der konkret auf den Fall „Tazreen“
gerichtet war bezieht sich zweifelsfrei au die erfolgreichen Entschädigungsverhandlungen mit
der Beteiligung der ILO sowie den Rückgriff auf bestehende ILO-Konventionen zur Berechnung
langfristiger Entschädigungen. In Querverstrebung mit dem Fall „Rana Plaza“ wird ersichtlich,
dass der Prozess der Ausdifferenzierung und Erarbeitung von mannigfaltigen Ordnungsbildungen
zur Regulierung noch lange nicht abgeschlossen ist. Inwiefern die etablierte Infrastruktur zur
Kontrolle der Fabriken in staatliche Hand übergehen wird und eine gleichbleibende Kontrollfunk-
tion darstellen wird oder eine flächendeckende Etablierung Arbeitsunfallversicherung in der Form
eines Hard Hard Law etabliert wird bleibt abzuwarten.

Resümierend verdeutlichte „Tazreen“ eindrucksvoll wie eine NGO-Gewerkschafts-Koalition über
Jahre einen erfolgreichen Aktivismus Gestalt zwischen der lokalen bis hin zur transnationalen
Ebene gestalten kann und sich Gegenseitig ergänzt. Hierbei stach die unterschiedliche Spezia-
lisierung und Nutzung von Ressourcen der einzelnen Hauptakteure (IndustriALL und CCC)
sowie die besondere Relevanz einer breiten diskursiven grenzüberschreitenden Kooperation mit
zahlreichen weiteren Akteuren, welche weite Teile des Politikkerns der Hautakteure teilen heraus.
Es zeigt sich aber auch, dass die Ressourcen des „Rechts“ zwar als Machtmittel von professionellen
Jurist*innen für transnationale Klageverfahren verwendet wurde. Doch war dies keineswegs in
einen kampagnenartigen Aktivismus eingebettet. So erlangte die juristische Intervention diskursiv
ein weniger breites Echo, obwohl eine grenzüberschreitende Klage, welche grenzüberschreitend
agierende Unternehmen bezüglich der Arbeitsbedingungen in Tochter- und Zulieferbetrieben
im Ausland nachträglich zur Verantwortung zieht, eine massive diskursives Werkzeug für den
öffentlichen Druck auf Unternehmen hätte sein können.
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6.3 Der Fall des Grubenbrandes im Bergwerk Eynez Maden
Ocaǧı

Der Grubenbrand im Kohlebergwerk „Eynez Maden Ocaǧı“ des Unternehmens Soma Kömür
İşletmeleri A.Ş. der Soma Holding in der türkischen Stadt Soma (gelegen in der türkischen Provinz
Manisa) steht chronologisch an der dritten Stelle der hier betrachteten industriellen Unglücke und
stellt im selben Atemzug den ersten Fall in der Bergbauindustrie dar.

Ausgehend von dem Brand am 13. Mai 2014 in dem Kohlebergwerk „Eynez Maden Ocaǧı“ mit
301 Todesfällen und 486 Verletzten wurde das Unglück in der medialen Betrachtung als das
opferreichste in der türkischen Bergbauhistorie besprochen und erzeugte ein dementsprechend
grenzüberschreitendes mediales Echo (ILO 2016). Dieses wurde zügig durch Berichte von fehlenden
Sicherheitskontrollen im Zuge der Teil-Privatisierung des Bergwerkes befeuert (Daily Star 2014b;
Daily Star 2014a). Vor diesem Hintergrund bietet sich die Betrachtung der Mobilisierung im
Kontext der Regulierung von Arbeit im Zuge des Grubenunglücks von Soma an, welche sich
als grenzüberschreitendes Kampagnen- oder Mobilisierungsnetzwerk fassen lässt. Besonders ist
der Fall aufgrund der weniger starken Involvierung ausländischer Unternehmen. So gehörte das
Bergwerk weder zu einem der bekannten internationalen Rohstoffkonzerne noch war es bekannt
für die Involvierung in eine transnationale Lieferkette. Dies liegt daran, dass Kohlebergwerke
nach der türkischen gesetzlichen Lage nicht in Privatbesitz sein dürfen. Doch ermöglicht das
türkische Rödövans-Lizenzvergabesystem es den staatlichen Unternehmen, den gesamte Betrieb
für einen spezifischen Zeitraum und eine bestimmte Abbaumenge auf ein privates Unternehmen zu
übertragen, welches die Rolle eines Pächters bekommt. Dieses System ermöglichte zum einen eine
Kostensenkung und zum anderen die Sicherstellung der Deckung des steigenden Energiebedarfs
der Türkei. Rechtlich wird mittels des Rödövans-Lizenzvergabesystem die Verantwortung des
Arbeitgebers/Eigentümers vom Eigentümer auf den Betreiber übertragen. Dies unterscheidet
eine Rödövan-Lizenzvergabe von der ebenso möglichen Vergabe von Subunternehmerverträgen
bspw. für die Übertragung von Hilfsarbeiten oder hochspezialisierten Aufgaben. Bei letzteren
würde der staatliche sowie der private Arbeitgeber die Verantwortung bei Unfällen tragen (ILO
2016, S. 10–11). In Anbetracht dieser zunächst national erscheinenden Angelegenheit ist es
überaus interessant, dass ausländische mehrheitlich gewerkschaftliche Akteure in der Regulierung
des Falles involviert waren, die eine grenzüberschreitende Antwort auf die Aufsplitterung der
Verantwortlichkeiten im Zuge der Privatisierung suchten.

Vor dem Hintergrund der Datenbasis von 102 analysierten Pressemitteilungen, Zeitungsartikeln
und Blogbeiträgen, 16 ergänzenden Dokumenten (Fallstudien, Fallbeschreibungen, verschriftlichte
Ordnungsbildungen und Prozessdarstellungen) sowie fünf Expert*inneninterviews zum Fall konn-
ten zwei Perioden mittels des Temporal Bracketing eingeteilt werden.172 Diese werden im Folgen-
den chronologisch vorgestellt. Für einen zügigen Überblick über den hier vorliegenden Fall können
zunächst die Zwischenfazite der Perioden und die ergänzenden tabellarischen Auflistungen der
jeweiligen Schlüsselereignisse gelesen werden (siehe Tab. 16 und Tab. 17.

172Die Einteilung der zeitlichen Perioden ist lediglich eine mögliche Einteilung. Diese könnte mit einem alternativ
gewählten Fokus des Temporal Bracketing durchaus anders ausfallen.
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6.3.1 Der Weg zur Ratifizierung der ILO C 176 und C 167: Die erste
Periode

Angesichts der Todesumstände sowie der hohen Anzahl an Toten in der Verbindung mit den
Berichten bezüglich der unzureichenden Sicherheitsvorkehrung und Überprüfungen im Rahmen
der vorherigen Teil-Privatisierung des Bergwerkes zeigte die Analyse des Falles „Eynez Maden
Ocaǧı“ eine zügige aktivistische grenzüberschreitende Resonanz. Innerhalb der Türkei formierten
sich sehr zügig Proteste und Demonstrationen der Zivilbevölkerung. Das enorme Ausmaß dieser
Proteste wurde im weiteren Verlauf unter anderem auch davon getragen, dass das türkische
Arbeitsministerium bezüglich der angespannten Situation auf die Sicherheitsinspektionen im März
des 2014 hingewiesen hat und die politische Opposition in der Türkei zuvor immer wieder auf
eine generelle Überprüfung der Sicherheitslage und Arbeitsbedingungen der gesamten nationalen
Bergbauindustrie gedrängt hat.

Zentral bei den Protesten war der thematische Bereich der unzureichenden Sicherheitsvorkeh-
rungen in der türkischen Bergbauindustrie im Lichte der fortgeschrittenen Lizenzvergabe an
private Unternehmen. Vor dem Hintergrund der Proteste und der steigenden Opferzahl sagte
der türkische Premierminister eine Reise ab, um den Unglücksort zu besuchen. Bei dem Besuch
forderte er eine detaillierte Aufklärung. Ebenso wurde eine dreitägige staatliche Trauer ange-
ordnet. Als Reaktion auf das Grubenunglück und die Proteste verwies der damalige türkische
Premierminister auf zurückliegende Unglücke im Bergbau und machte darauf aufmerksam, dass
es immer Unfälle dieser Art gegen wird. Im Zuge dieses Aufenthaltes formierte sich ein exzessiver
Protest, so dass sich der türkische Premierminister in einem Lebensmittelhandel mit seinem
Sicherheitspersonal zurückziehen musste. Aufbauend auf dieser Haltung verstärkten sich Proteste
gegen den Umgang mit dem Vorfall in mehreren türkischen Städten - darunter Ankara, Istanbul
sowie Soma und später ebenso in der Hafenstadt Izmir.

Die Formierung einer Issue Ecology: Der Mai als der türkische Germinal?173

Angesichts der Prähistorie der zahlreichen vorherigen Unfälle in der türkischen Bergbauindustrie
bestanden zuvor bereits Protestnetzwerke unterschiedlichster Organisationen. Nichtsdestotrotz
wurde durch den Grubenbrand „Eynez Maden Ocaǧı“ eine gesonderte auf den Fall fokussierte
problemzentrierte Issue Ecology durch mannigfaltige Akteure etabliert, welche sich in dem
Kongruenznetzwerk für die erste Periode des Falles in Abb. 6.3.1zu entnehmen ist. So stachen
bei der Betrachtung des Falles besonders zwei Advocacy-Koalitionen auf einer ideellen Ebene
hervor. Mittels der Auswertung der Daten über das Process Tracing in der Verbindung mit
der Diskursnetzwerkanalyse konnte drei dicht vernetzte und teils stark koordinierte Advocacy-
Koalition ermittelt werden, die sich allesamt sehr gut im Kongruenznetzwerk der ersten Periode
in Abb. 6.3.1 einsehen lassen.

Chronologisch formierte sich eine erste Advocacy-Koalition zwischen den türkischen Gewerk-
schaften DİSK, KESK, TTB, DEV-Maden Sen, TMMOB und Maden-İş auf einer nationalen
Ebene als direkte Reaktion auf den Grubenbrand. Diese operative und diskursive Geschlossenheit
dieser Hauptakteure konnte durch ein vorheriges gewerkschaftliches Netzwerk erreicht werden.
173Germinal ist ein Monat aus dem französischen Revolutionskalender. Hier beziehe ich mich auf den Roman

„Germinal“ von Émile Zola.
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So wurde nahezu direkt zu einem eintägigen Streik nach dem Grubenbrand mit mannigfaltigen
Protestmärschen hin zu Ministerien aufgerufen und dieser wurde durchgeführt. Operativ sowie
diskursiv agierte die Koalition maßgeblich über den Marktpfad und den Juristisch-Staatlichen
Pfad. So wurde zum einen der Staat für die Privatisierung und fehlende Kontrollen des Berg-
bausektors kritisiert und zum anderen das Unternehmen für die vorherrschenden teils desaströs
gewordenen Sicherheitsmängel in der Kombination mit unzureichenden Kontrollen, was sich auch
in den Demonstrationen widerspiegelte. Diese nationale gewerkschaftliche Kernkoalition, die für
den Betrachtungszeitraum eine intensive gemeinsame Koordination aufweist, wurde im späteren
Verlauf durch die IndustriALL und den deutschen DGB diskursiv unterstützt. Ebenso zeigten
sich einige ideelle Überschneidungen mit den NGOs TEPAV, MFC, WHSA und der türkischen
Oppositionspartei CHP. Dementsprechend ist diese Koalition ebenso deutlich im Kongruenznetz-
werk der ersten Periode zu erkennen in Abb. 6.3.1 (blau) und zeichnete sich zusammengenommen
durch eine eher kurz angelegte feste Bindung aus.174 Angesichts des harten Durchgreifens der
staatlichen Exekutive wurde später im Mai von den Gewerkschaften KESK, TMMOB, TTB zu
einem Generalstreik aufgerufen. Zentral war dabei die Kritik an der Privatisierung des türkischen
Bergbausektors, welcher die Sicherheitsvorkehrungen verschlechtert hat. An diese Aktionsform
und Kritik schloss sich die damalige Oppositionspartei CHP an. Im Rückgriff auf Abb. 6.3.1
lässt sich erkennen, dass die genannten Forderungen der Koalition eine prominente Rolle in der
quantitativen Nennung innerhalb des grenzüberschreitenden Diskurses darstellten. Neben diesem
einheitlichen Agieren zeigte sich auf einer lokalen Ebene, dass der linke Gewerkschaftsverband
DİSK und seine Bergbau-Gewerkschaft Dev Maden-Sen unmittelbar nach dem Grubenbrand
in direkter Zusammenarbeit mit den Betroffenen ein Dossier mit ihren Forderungen bezüglich
der Sicherheit im Bergbau zusammenstellten und somit eine doppeltes Vorgehen neben der
Zusammenarbeit in der Koalition wählten.

Neben dieser nationalen Advocacy-Koalition konstituierte sich ebenso eine grenzüberschreitende
gewerkschaftliche Solidarität, die über die GUF IGU, den DGB und insbesondere die deutschen
DGB Gewerkschaft Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) organisiert und
verkörpert wurde. In Anbetracht ihrer diskursiven Überschneidungen als grenzüberschreitende
Akteure sind diese drei Akteure als Bestandteil der obigen Advocacy-Koalition zu verstehen.
Demnach solidarisierten sich die gewerkschaftlichen Akteure aus dem Ausland direkt mit den
Betroffenen sowie den türkischen Gewerkschaften. Ebenso wie die nationalen Akteure wurden auf
der grenzüberschreitenden Ebene die fehlenden Sicherheitsstandards sowie die unzureichenden
Kontrollen einer starken Kritik unterzogen. Trotz dieser gemeinsamen Kritik konstituierte sich
zügig die Etablierung zweier unterschiedlicher Regulierungswege und damit zwei verschiede-
ner Advocacy-Koalition auf einer ideellen sowie operativen Ebene mit grenzüberschreitendem
Charakter.

Erstens wurde der Grubenbrand rasch in die bereits bestehende transnational angelegte Kampa-
gne für eine Ratifizierung der „Safety and Health in Mines“ Konvention (ILO C 176) eingebunden,
die maßgeblich von der IndustriALL getragen wurde. Die hierbei vorherrschende Selbstverständ-
lichkeit einer gesteigerten Mobilisierung im Rahmen der bereits vorherig bestehenden Kampagne
174Die diskursiven Überschneidungen mit der regierenden AKP beziehen sich auf sehr allgemeine Aussagen bezüglich

der Aufklärung des Falles und der Verbesserung der Sicherheitsstandards. Eine gemeinsame Koordination
ließ sich im Abgleich mit den geführten Expert*inneninterviews nicht erkennen, weshalb die AKP nicht zur
Koalition gruppiert wurde.
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sowie der Nutzung des internationalen gewerkschaftlichen Netzwerkes und der Bereitstellung
der Ressourcen der GUF zur Unterstützung lokaler bis nationaler Partner*innen lässt sich im
folgendem Zitat erkennen:

So yes we heard about it (.) and then we we did what we had to do for the time
which was basically to mobilize (.) Our global union (.) which is basically your mining
affiliate around the world (.) to mobilize them against you know ensuring that we
provide solidarity we provide resources (.) we provide support and we we hold we
hold those responsible accountable (.) We have done that you know [...] in the case
of Soma we’ve been calling for ratification of 176 by the government of Turkey long
before the accident. (Expert*in: E_IndustriALL2_CHE)

Im obigen Zitat lässt sich ebenso erkennen, dass die Forderungen zum damaligen Zeitpunkt
verstärkt auf die türkische Regierung gelenkt wurden, um die Einhaltung internationaler Stan-
dards in den Fokus zu rücken und die Einbindung der ILO nahezulegen. Mittels dieses Vorgehens
wurde der diskursive Druck über den Juristisch-Staatlichen Pfad in der Kombination mit dem
Zivilgesellschaftlichen Pfad erhöht, was sich operativ bspw. in einer späteren Protestbriefaktion
an türkische Politiker*innen und einen Besuch von Hauptamtlichen der IndustriALL in Soma,
um eine Strategie zur Realisierung einer Ratifizierung der ILO C 176 zu planen, aufzeigte. Im
Rückgriff auf Abb. 6.3.1 zeigt sich, dass besonders die Forderungen bezüglich der Anwendung
internationaler Standards der Koalition eine prominente Rolle in der quantitativen Nennung
innerhalb des grenzüberschreitenden Diskurses einnehmen. Neben der IndustriALL als deutlichen
Hauptakteur solidarisierten sich die IndustriALL Mitgliedsgewerkschaften Construction, Forestry,
Mining and Energy Union (CFMEU), Russian Independent Coal Miners’ Union (ROSUGLE-
PROF), United Steelworkers of North America (USW), IGBCE und DGB und schlossen sich
der global angelegten Kampagne mit dem neuen Fokus auf die Türkei an, und sind in diesem
Zusammenhang als Nebenakteure anzusehen. Dies zeigt sich deutlich im Kongruenznetzwerk der
ersten Periode in Abb. 6.3.1 (grün). Dabei ließ sich auf der grenzüberschreitenden Ebene eine
eher lockere Bindung der gewerkschaftlichen Akteure im Sinne einer lose Kopplung erkennen. So
wurde die Kooperation der Kampagne über Grenzen hinweg vielmehr von der IndustriALL koor-
diniert ohne eine organisationalen Differenzierung von gewerkschaftlichen Koordinationseinheiten
vorzunehmen.

Zweitens manifestierte sich in den analysierten Daten, dass wenige Tage nach dem Grubenbrand
der deutsche DGB die türkischen staatlichen Behörden aufforderte, ihre eigenen Arbeitsschutzauf-
lagen besser zu prüfen und international anerkannte Sicherheitsstandards im Bergbau einzuhalten.
Im selben Atemzug befürwortete der DGB den Streik der türkischen Gewerkschaften auf einer
ideellen Ebene.

In diesem Rahmen der deutschen gewerkschaftlichen Reaktion ließ sich insbesonders ein grenzüber-
schreitendes Engagement der DGB-Gewerkschaft IGBCE erkennen, die sich in die Forderungen
des DGB einreihte und ihren türkischen Partnergewerkschaft von der Bergbaugewerkschaft
Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden İş) die die Mine gewerkschaftlich organisiert hat, eine
zügige Hilfe auf lokaler Ebene versprach. Diese starke Resonanz aus Deutschland lässt sich vor
allem auf die engen deutsch-türkischen Beziehungen der gewerkschaftlichen Bewegung zurück-
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führen, die ihren Ursprung im Abkommen über die Anwerbung von Gastarbeitern zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Türkei aus dem Jahr 1961 hat.

Im weiteren Verlauf (Ende Mai) führte diese grenzüberschreitende Solidarität zur Einrichtung
eines Solidaritätskontos in der Zusammenarbeit mit dem Verein DGB Gewerkschaften helfen
e.V für die Unterstützung der türkischen Partnergewerkschaft. Diese Vernetzung und der damit
verbundene diskursive Aktivismus lässt sich ebenso im Kongruenznetzwerk in Abb. 6.3.1 (rot)
erkennen. Demnach zeigt sich hier eine dritte diskursive Advocacy-Koalition zwischen der IG BCE,
DGB Gewerkschaften helfen e.V, Maden İş, der SPD und den deutschen Amateur-Fußballvereinen
Rot-Weiß Türkspor Herne sowie SV Fortuna 31 Herne.175 Im Rückgriff auf Abb. 6.3.1 zeigt
sich, dass die zentralen Forderung der Einrichtung einer finanziellen Hilfe, der Einrichtung eines
Solidaritätskontos im Rahmen einer gewerkschaftlichen internationalen Solidarität sowie der
nötigen Verbesserung der Sicherheitsstandards durchaus prominente Forderungen waren. Hierbei
wurde der diskursive sowie operative Aktivismus stark von der IB BCE und Maden İş getragen,
die folglich in der Koalition in der Rolle von Hauptakteuren der agierten. Hierbei verwendeten
die deutschen Akteure maßgeblich den Zivilgesellschaftlichen Pfad, um die Strukturen vor Ort
zu stärken in der Kombination mit dem Juristisch-Staatlichen Pfad in der Zusammenarbeit mit
Maden İş. Hinsichtlich der Kooperation bezüglich der Spendenaktion ließ sich eine kurzzeitige
feste Bindung beobachten, um diese schnellstmöglich zu realisieren. Dennoch zeigte sich im
weiteren Verlauf eine eher lockere Bindung der gewerkschaftlichen Akteure im Sinne einer
lose Kopplung. So wurde die Kooperation der Kampagne über Grenzen hinweg vielmehr vn
der IndustriALL koordiniert ohne eine organisationale Differenzierung von gewerkschaftlichen
Koordinationseinheiten vorzunehmen.

Erste Auswirkungen des Aktivismus und weiterführende operative Ereignisse

Im Zuge der massiven und weitreichenden Proteste sowie der internationalen Resonanz ließ sich ein
rasches Handeln der türkischen Strafverfolgungsbehörden erkennen. So wurden wenige Tage nach
dem Grubenbrand bereits mehrere Personen des privaten Unternehmens Soma Kömür İşletmeleri
A.Ş. wegen des Vorwurfs der Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Bergwerkskatastrophe in
der Türkei verhaftet und das Bergwerk geschlossen. Im späteren Verlauf zeigte sich Mitte Juli
des Jahres 2014, dass das türkische Labor and Social Security Ministry eine neue Sicherheits-
Verordnung für den Bergbausektor der Türkei erarbeitet hat und der nächsten zuständigen
administrativen Ebene zur Genehmigung vorgelegt hat. Der Kern dieser Verordnung bezog sich
auf die Verteilung von Sauerstoffmaskenstationen in den Hauptstollen und Zufahrtsstraßen zum
Hauptstollen von Bergwerken sowie die flächendeckende Einrichtung von Schutzräumen. Im
darauf folgenden September wurde ersichtlich, dass das türkische Parlament einen Gesetzentwurf
zur Ratifizierung der ILO-Konvention 176 übermittelt hat, welches bis um Ende des Jahres 2014
auf der Tagesordnung des Parlaments stand und eine Ratifizierung in dem Bereich des Möglichen
kam. Im späteren Verlauf wurde ebenso ein parlamentarischer Ausschuss zur Untersuchung des
Grubenbrandes ersichtlich.

Diese Ereignisse wurden durchgängig von weiteren nationalen bis transnationalen Protesten und
einem aktiven negativ geprägten Diskus gegenüber dem Status der Sicherheitsbedingungen im
175Im Verlauf des Sommers zeigte sich unter anderem ein Fußball-Benefizturnier in Deutschland des deutschen

Vereins Rot-Weiß Türkspor Herne.
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türkischen Bergbausektors der drei obigen Advocacy-Koalitionen begleitet. Ende September war
die Spendenkampagne der IGBCE mit mehr als 200.000 Euro soweit vorangeschritten, dass in
vorheriger Absprache mit Maden İş bekannt gegeben wurde, dass ein Weiterbildungszentrum für
Arbeits- und Bergbausicherheit in Soma entstehen sollte.176 Auf einer diskursiven Ebene zeigte
sich neben der genannten operativen Unterstützung ebenso eine gemeinsame Linie der Kritik
im Kampagnen-Modus mit der IndustriALL und Forderungen zur Stärkung gewerkschaftlicher
Strukturen im Bergbausektor. In diesem Rahmen wurden die Mängel in den Sicherheitsvorkeh-
rungen und fehlende Kontrollen in den Bergwerken kritisiert und die Behebung dieser Probleme
gefordert, wobei die gewerkschaftlichen Akteure stark den türkischen Staat adressierten. Als
konkrete Optionen auf dem Weg zu besseren Arbeits- und Sicherheitsbedingungen (Stärkung von
Tarifverhandlungen, höher Löhne und Krankenversicherung) wurde eine direkte Stärkung gewerk-
schaftlicher Strukturen in der Kombination mit der Ratifizierung der ILO-Konvention 176 genannt.
Diesbezüglich wurde sichtbar, dass Aktivist*innen der IndustiALL und IndustriALL Europe
gemeinsam mit türkischen lokalen Gewerkschaften und Betroffenen in Soma die Kampagne zur
Realisierung einer Ratifizierung der ILO-Konvention 176 vor Ort planten.

Neben diesem grenzüberschreitenden Aktivismus manifestierte sich ebenso auf der nationalen
bis lokalen Ebene die Fortführung des angekündigten operativen Engagements des türkischen
Gewerkschaftsverbandes DiSK. So wurde in Soma zusammen mit der türkischen Bergbaugewerk-
schaft DEV-Maden Sen (im Dachverband DİSK organisiert) im Rahmen eines gewerkschaftlichen
Organizings mit den Betroffenen des Grubenbrandes ein Dossier mit Forderungen erarbeitet,
das Anfang Juli des Jahres 2014 bei den zuständigen türkischen Behörden eingereicht wur-
de. Zu diesen Forderungen gehören eine höhere Arbeitsplatzsicherheit, höhere Löhne, kürzere
und weniger Schichten, ein früheres Rentenalter und eine Entschädigung für die Familien der
bei der Katastrophe ums Leben gekommenen Arbeiter, einschließlich neuer Häuser, doppelter
Gehälter und die Möglichkeit eines Schuldenerlasses. Dieses operative Engagement von DİSK
wurde im weiteren Jahresverlauf um diskursive Forderungen einer zusätzlichen Strafverfolgung
in staatlichen Behörden im Zusammenhang mit dem Grubenbrand sowie der Beendigung der
Privatisierung von Bergwerken in der Türkei ergänzt. Im Rahmen dieses gewerkschaftlichen
Projektes konnte DİSK zwei Büros in der Region etablieren, die als gewerkschaftliche Zweigstel-
len fungieren und den Organisationsgrad in den Betrieben der Region auf lange Sicht stärken
sollen.

Die Einbindung eines broker

Anfang Oktober des Jahres 2014 ließ sich erkennen, dass nach dem Grubenbrand im Verlauf des
Jahres tripartistische Sitzungen durchgeführt wurden und Mitte Oktober des Jahres 2014 eine
Vereinbarung zwischen Vertreter*innen türkischer Gewerkschaften, Arbeitgeber*innenverbänden
und Regierungsvertreter*innen getroffen wurde. Dabei wurden diese Sitzungen klassischerwei-
se vom türkischen Ministry of Family, Labour and Social Services in Zusammenarbeit mit
der ILO organisiert. Diese Zusammenarbeit beinhaltete die technische Unterstützung der ILO
bei den kommenden tripartistischen Gesprächen, um die Verbesserung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit im Einklang mit den internationalen Arbeitsnormen und den
Anmerkungen der Aufsichtsgremien der ILO zu erleichtern. In Anbetracht dessen zeigte sich
176Hier wird deutlich, dass der IGBCE bspw. in einer breiten Lesart der sozialen Netzwerkanalyse eine sog. brokerage

(Brückenbauer) Funktion zwischen Deutschland und der Türkei zukommt (Burt et al. 2013).
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eine tiefere Einbindung eines „neuen“ Akteurs in die bestehende Issue Ecology um den Fall
„Eynez Maden Ocaǧı“. In diesem Rahmen einigten sich die Akteure auf die wichtigsten Elemente
eines „Fahrplans“ zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im
türkischen Bergbau und besprachen die Möglichkeit der Umsetzung der ILO-Konvention 176 in
der Türkei.

Der daran anschließende Aktivismus für eine zügige Ratifizierung der Konvention wurde durch
das tödliche Unglück einer Überflutung in einem Bergwerk nahe der Stadt Ermenek in der
türkischen Provinz Karaman Ende Oktober des Jahres 2014 verstärkt. Wenige Tage zuvor
berichtete die Presse, dass ebenso zwei weitere Anlagen vom Unternehmen Soma Kömür İşlet-
meleri A.Ş. in der Nähe von offizieller Stelle geschlossen, die zuvor mit begrenzter Kapazität
betrieben wurden. So reagierten vor allem die IndustriALL und DİSK auf einer diskursiven
Ebene sehr zügig mit einer erneuten Kritik der prekären Sicherheitsstandards in der türkischen
Bergbauindustrie. Hierbei zeigte sich, dass DİSK in diesem Zusammenhang eine Anklage von
involvierten staatlichen Akteuren und ein Ende der Privatisierung im Bergbausektor forderte,
was aus der Sichtweise des nationalen Gewerkschaftsdachverbandes bereits im Fall „Eynez Maden
Ocaǧı“ unzureichend durchgeführt wurde und bereits auf den vorangegangenen tripartistischen
Treffen von gewerkschaftlicher Seite maßgeblich betont wurde. Im Gegensatz dazu legte der
transnationale Gewerkschaftsverband IndustriALL den Fokus der diskursive Forderungen auf
eine zügige Ratifizierung der ILO-Konvention 176 und verband diese Forderung mit dem ope-
rativen Aktivismus einer Protestbrief-Aktion an den türkischen Parlamentspräsidenten, den
Premierminister, die Vorsitzenden der Oppositionsparteien mit Fraktionen im Parlament und
einzelne Parlamentsmitglieder, um den Ratifizierungsprozess zu beschleunigen. Dies wurde von
eine Online-Petition ergänzt. In Anbetracht dieses politischen Drucks gab das türkische Parlament
Anfang Dezember des Jahres 2014 bekannt die ILO C 176 zügig zu ratifizieren, was von den
Aktivist*innen sehr positiv aufgenommen wurde. Zeitgleich gab IndustriALL an, dass diese
Ratifizierung nur einen ersten Schritt darstellt und ihre global ausgerichtete Kampagne bezüglich
der ILO-Konvention 176 weiterhin bestehen bleibt.

Passend dazu wurde Ende Dezember in der Presse auf den „Third National Policy and Action
Plan on OSH“ für den Zeitraum 2014 bis 2018 der türkischen Regierung hingewiesen. Dieser ist
der dritte Part eines national angelegten Entwicklungsprozesses, um ein sicheres sowie gesundes
Arbeitsumfeld zu gewährleisten. So wurde bereits im Rahmen zweier vorheriger nationaler Akti-
onspläne (2006 – 2008 und 2009 – 2013) die ILO C 187 „Promotional Framework for Occupational
Safety and Health Convention“ ratifiziert und mittels des nationalen türkischen Gesetzes Nr. 6485
im Jahr 2013 umgesetzt. Dieser Prozess wurde mit unterschiedlichen Stakeholdern durchgeführt,
überwacht und evaluiert. Zusätzlich wurde im Jahr 2013 das ergänzende Gesundheitsschutzgesetz
Nr. 6331 verabschiedet, was die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz an allen
Arbeitsplätzen regelt. Ein weiterer wichtiger Punkt bezog sich unter anderem auf die Angleichung
der Rechtsvorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz an die Rechtsvorschriften der EU.
Eine Besonderheit am damaligen „Third National Policy and Action plan on OSH“ war die
Planung eines Projektes einer technischen Zusammenarbeit, um das nationale türkische System
für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit im Einklang mit den ILO-Übereinkommen
zu stärken.
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In Anbetracht dessen verdeutlichte sich bereits im Januar des Jahres 2015 der Start und die
Konkretisierung des ILO-Programms „Improving Occupational Health and Safety in Turkey
through compliance with International Labour Standards“ mit einer Laufzeit von Anfang Januar
2015 bis Ende Dezember 2017. Dabei fokussierte das Programm die Entwicklung eines „Fahrplans“
im Einklang mit dem dritten nationalen Aktionsplan zur Realisierung der Ziele im Bereich der
Verbesserung der Arbeitsschutzbedingungen in der Türkei. Weiterführend sollte im Rahmen des
Programms ein Projekt zur technischen Unterstützung erarbeitet werden. In Anbetracht dieser
Entwicklungen flachte der diskursive Protest und Aktivismus über den Jahreswechsel bis zur
endgültigen Ratifizierung der ILO C 176 am 23. März 2015 ab. Besonders interessant ist, dass
ebenso die ILO C 167 „Safety and Health in Construction Convention“, die sich explizit auf das
Bauwesen bezieht, ratifiziert wurde.

Abb. 18: Kongruenznetzwerk der Aktivist*innen der ersten Periode im
Fall „Eynez Maden Ocaǧı“ vom 13.05.2014 bis zum 24.03.2015
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Visone
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Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Excel

Die erste Periode: Ein Zwischenfazit

Zusammengenommen zeigt die retrospektive Betrachtung der ersten Periode eine dominante
Diskussion um die generelle Verbesserung der Sicherheitsstandards, die Rolle von staatlichen
Akteuren sowie die Anwendung international anerkannter Standards hinschlich der nötigen
Fortentwicklung der Arbeitssicherheit in der Türkei sowie der zügigen Hilfe für die Betroffenen.
Demnach war die erste Periode geprägt von massiven Aktionsformen und Forderungen bezüglich
der mutmaßlichen Schuldigen sowie Versuchen der zügigen Regulierung der Missstände über natio-
nale bis grenzüberschreitende Optionen. Wie bereits in der obigen chronologischen Aufarbeitung
angedeutet ließ sich eine prominent hervorstechende Bündelung der Adressierungsstrategien und
Aktionen über den Juristisch-Staatlichen Pfad erkennen, folglich richtete sich der nationale sowie
der grenzüberschreitende Protest stark an die türkische Regierung und die Staatsanwaltschaft.
Dabei manifestierte sich eine Kombination mit dem Zivilgesellschaftlichen Pfad, indem parallel
lokale Akteure und Betroffene unterstützt wurden, was sich nochmals bei der Betrachtung des
Balkendiagramms in Abb. 6.3.1 aufzeigt. Vor diesem Hintergrund lassen sich retrospektiv vier
Schlüsselereignisse der ersten Periode festhalten, die unterschiedlich stark von der Mobilisierung
der betrachteten Akteure tangiert wurden und in Tabelle 16 festgehalten sind. Die Einrichtung
eines Spendenkontos, um den Betroffenen vor Ort möglichst schnell und nachhaltig zu helfen, war
stark von diskursiven Aktivitäten einer grenzüberschreitenden Advocacy-Koalition zwischen der
Türkei und Deutschland begleitet (I). Solch eine direkte Involvierung einer aktivistisch geprägten
Koalition ließ sich auf dem Weg hin zur Einbindung der ILO in tripartistische Gespräche weniger
stark aufzeigen (II). Doch wurde die Anwendung internationaler Standards der ILO von den
Aktivist*innen über den Juristisch-Staatlichen Pfad stark eingefordert sowie die Einbindung der
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ILO positiv aufgenommen. Ein weiteres nachfolgendes Schlüsselereignis war die Realisierung und
der Start des ILO-Programms „Improving Occupational Health and Safety in Turkey through
compliance with International Labour Standards“ (III). Dies war ein weiterer Schritt hin zur
finalen Ratifizierung der ILO C 176 in der Türkei. Vor diesem Hintergrund zeigt die qualitative
Prozessverfolgung einen deutlichen Bruch im vorherrschenden Aktivismus der ersten Periode,
welcher mit dem vierten und letzten Schlüsselereignis der ersten Periode in Verbindung steht –
der Ratifizierung ILO C 176 und ILO C 167 durch die türkische Regierung am 23. März 2015. Die
zentrale Forderung der Anwendung internationaler Standards und der zügigen Verbesserung der
Sicherheitsstandards in der Türkei können auf einer administrativ-politischen Ebene als erfüllt
angesehen werden. So eröffnet sich ein Raum für vollkommen neue Forderungen und operative
Schritte in der nachfolgenden Fallentwicklung.

Datum Ereignis Akteure

05.2014 (I) Einrichtung eines Spendenkontos (Solidari-
tätskonto) für ein Weiterbildungszentrum in So-
ma

IG BCE, DGB Gewerkschaften helfen e.V und
Maden İş

10.2014 (II) Einbindung der ILO in tripartistische Ge-
spräche

ILO, ILO Büro Ankara und türkische tripartisti-
sche Akteure177

01.2015 (III) ILO-Programm „Improving Occupational
Health and Safety in Turkey through compliance
with International Labour Standards“

ILO und ILO Büro Ankara

03.2015 (IV) Ratifizierung ILO C 176 und ILO C 167 Regierung Türkei

Tab. 16: Schlüsselereignisse in der ersten Periode im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“

6.3.2 Die Niederringung des Protestes: Die zweite Periode

Die Entwicklungen ab dem 25.03.2015 zeigten zunächst eine nationale rechtliche Aufklärung
und Strafverfolgung sowie die schrittweise Umsetzung der ratifizierten ILO-Konventionen in
der Türkei. So zeigte die Prozessaufarbeitung, dass nach der Bekanntgabe der Anklage von
führenden Managern und Angestellten des Unternehmens Anfang April sich vielmehr eine weitere
Involvierung der ILO zur Realisierung eines besseren Sicherheits- und Gesundheitsschutzes in der
Türkei erkennen ließ. So ließ sich bereits Ende April eine Interaktion mit der ILO auf der Feier des
Welttages für Sicherheit und des Gesundheitsschutz bei der Arbeit mit dem türkischen Rat für
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit dokumentieren, wobei die ILO eine beratende
und moderierende Rolle in der Diskussion zwischen ausgewählten Fachleuten zum Themenbereich
der Förderung einer präventiven Sicherheit und Gesundheitsschutzes in der Türkei, insbesondere
in den Bereichen Bau und Bergbau. Im weiteren Verlauf wurden Gespräche und Diskussion
in einem tripartistischen Modus in der Türkei geführt, wobei ebenso die ILO involviert war.
Weiterführend zeigte sich im weiteren Verlauf die Beauftragung des türkischen Forschungsinstituts
Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) im Rahmen des ILO-Programms zur
Erstellung einer Studie über den türkischen Bergbausektor sowie das Lizenzvergabesystem an
private Akteure und dessen Einfluss auf den Arbeitsschutz.
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Diese Ereignisse führten zunächst zu einem Abfall des diskursiven sowie operativen Aktivismus,
was sich unter anderem ebenso in einer temporären Verschiebung der bisherigen diskursiven
Koalitionen aus der ersten Periode niederschlug und sich deutlich im Kongruenznetzwerk sowie
dem Balkendiagramm für die zweite Periode aufzeigt, siehe Abb. 6.3.2 und 6.3.2. Mit dem
Abgleich der durchgeführten Prozessanalyse lassen sich hierbei zwei Advocacy-Koalition einteilen.
Chronologisch verdeutlicht sich kurz nach der Gedenkveranstaltung in Soma und den damit
verbundenen Forderungen nach zügigen finanziellen Hilfeleistungen eine Advocacy-Koalition
auf einer ideellen Ebene zwischen der IG BCE, Maden İş, CHP, Istanbul Health and Safety
Labour Watch (IHSLW) und DİSK (rot), die in ihren Grundzügen bereits in der ersten Periode
bestand. Diese Koalition zeichnete sich vor allem durch das starke gemeinsame operative Agieren
der Hauptakteure IGBCE und Maden İş aus, die gemeinsam über den Zivilgesellschaftlichen
Einflusspfad gewerkschaftliche Strukturen mittels einer jahrelangen lockeren Bindung in Soma
aufbauten und im selben Atemzug die Relevanz von Sicherheitsschulungen sowie die notwendige
finanzielle Hilfeleistungen dafür ebenso in den grenzüberschreitenden Diskurs trugen. Neben
diesem Hauptfokus wurde gemeinsam mit den Nebenakteuren der Koalition mit einer weniger
starken Koordinierung und eher sehr kurzen diskursiven festen Bindung für eine Verbesserung der
Sicherheits- und Arbeitsstandards plädiert, was maßgeblich über die Adressierung des Juristisch-
Staatlichen Pfades geschah. Im Rückgriff auf die absoluten Häufigkeiten der genannten Statements
in der zweiten Periode in Abb. 6.3.2 zeigt sich, dass die Forderungen dieser Koalition den Diskurs
federführend bestimmt haben.

Anfang Juni gaben IGBCE und Maden İş die Unterzeichnung eines gemeinsamen „Protokolls“
bekannt, dass die Verwendung des eingesammelten Spendengeldes regelte (232.000 Euro). So sollte
dies für den Bau sowie die Inbetriebnahme einer Bildungseinrichtung (Volksbildungszentrum),
die sich dem Thema Arbeits- und Bergbausicherheit in Soma verpflichtet, Verwendung finden. In
diesem Rahmen sollte es ebenfalls den betroffenen Kindern und Jugendlichen die Chance eröffnen,
psychische Belastungen in der Verbindung mit dem Grubenbrand zu überwinden und gleichzeitig
einen Ausblick in Ausbildungs- und Berufsperspektiven zu geben. Die enge Bindung der beiden
Gewerkschaften wird verdeutlicht sich nochmals im folgendem Zitat:

genau (.) und es ging uns auch darum klar bei unserem partner zu bleiben maden
İş (.) wie gesagt es gab auch ein paar linke gewerkschaften (.) oder wie soll ich sie
nennen (.) revolutionäre gewerkschaften (.) die uns dazwischen funken wollten (.) das
haben wir nicht zugelassen (..) wir hatten auch in deutschland (anonymisiert) die
versucht haben uns zu beeinflussen (.) uns zu treiben (.) da irgendwie einfluss auf
den prozess gegen die beiden manager zu nehmen (.) das haben wir nicht gemacht
das ist nicht unser ding das ist die gerichtsbarkeit der türkei und nicht der igbce (.)
(Expert*in: E_IGBCE_DE)

Neben der engen Bindung lassen sich im obigen Zitat drei weitere interessante Aspekte erkennen.
Erstens tritt hier die geschilderte Beeinflussung durch andere Gewerkschaften hervor, die eine
nationale juristische Aufklärung kritisch gesehen haben und ebenso Anhänger*innen bzw. Sym-
pathisant*innen in Deutschland haben. In der Verbindung mit der Diskursnetzwerkanalyse liegt
die Vermutung sehr nah, dass hiermit der Gewerkschaftsverband DİSK gemeint war. Diese Mei-
nungsverschiedenheit bezüglich einer Mobilisierung für eine tiefgreifendere juristische Intervention
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spiegelt sich ebenso im Kongruenznetzwerk der ersten und zum Teil in der zweiten Periode
wieder. Zweitens wird durch das Zitat eine klare Abgrenzung von sogenannten revolutionären
Gewerkschaften und damit die eigene Einordnung als gemäßigte Gewerkschaft deutlich. In diesem
Zusammenhang muss reflektiert werden, dass die IGBCE sowie Maden İş Mitglied in der GUF
IndustriALL sind, was für DİSK nicht gilt. So fungiert die Mitgliedschaft als eine Art Clubgut,
welches zu einer direkteren Solidarität mit den dortigen langjährigen Mitgliedern führt. Dieser
Spalt lässt sich nochmals in dem folgenden Zitat von einem Direktor einer Abteilung bei DiSK
erkennen:

so the first criminal is the company [...] the second criminal are the public authorities
[...] the third criminal is the yellow union who did nothing to stop this massacre [...]
(Expert*in: E_Disk_TR)

In Anbetracht dessen wird ersichtlich, dass DiSK den untätigen Gewerkschaften, die die Beleg-
schaft Mine gewerkschaftliche organisiert haben, eine Mitschuld gegeben hat. Der hier verwendete
Term der „gelben Gewerkschaft“ fungiert hier zum einen als abfällige Bezeichnung und ebenso
als Platzhalter für Maden İş, die aus der Sichtweise von DiSK ein zu nahes und unkritisches
Verhältnis zu den Unternehmern haben. Diese Untätigkeit wurde ebenso zum Teil von der IGBCE
angesprochen.

Im weiteren Verlauf zeigte sich ein Fortschritt hinsichtlich der unterstützenden Maßnahmen
der ILO. So wurden die Ergebnisse der bei der TEPAV in Auftrag gegebenen Studie Anfang
September in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt (Zuvor wurde diese bereits im Juli des
Jahres 2015 auf einer tripartistischen Sitzung erörtert). Dabei sollten die Beziehungen zwischen
der Privatisierung durch das Lizenzvergabesystem und der hohen Anzahl von Unfällen und
Todesfällen im türkischen Bergbausektor fokussiert werden. Generell wurde in diesem Rahmen
darauf hingewiesen, dass die Türkei seit den 2000er Jahren einen umfangreichen Reformprozess
angestoßen hat und unter anderem die Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei der Arbeit auf
nationaler und betrieblicher Ebene mit den einschlägigen EU-Normen harmonisiert hat. Vor
dem Hintergrund der im Diskurs oft monierten Praxis der Vergabe von Lizenzen an private
Unternehmen wiesen die ILO sowie TEPAV darauf hin, dass dies aus einem grenzüberschreitenden
Blickwinkel eine nahezu global gängige Praxis darstellt und sich nicht alleinig auf die Türkei
bezieht. Demnach müsste dieses Phänomen ebenso auf einer grenzüberschreitenden Ebene
angegangen werden, denn dieser Privatisierungsprozess scheint zu einer Aufsplitterung der
Verantwortlichkeiten zu führen und wirkt sich negativ auf die Anwendung der Arbeitsschutzgesetze
und -vorschriften sowie auf die Durchsetzung von bestehenden Regulierungen aus. Im Kern
zeigte die Studie, dass ein schwacher positiver Zusammenhang zwischen den Unfallraten und der
Rentabilität der Bergbauunternehmen besteht. Ebenso ließ sich eine negative Korrelation zwischen
dem Umsatz pro Arbeitnehmer und der Unfallrate im Bergbausektor aufzeigen. Weiterführend
konnte gezeigt werden, dass in den Sektoren, in denen der Anteil der Unterauftragnehmer höher ist,
auch die Unfallraten eher höher sind. Darüber hinaus konnten durch die Studie Gerichtsverfahren
zusammengetragen werden, die eine Vermischung dieser beiden Systeme (Rödövans-Vertrag und
Untervergabevereinbarungen) aufzeigen. So wurden zum Beispiel Untervergabevereinbarungen
fälschlicherweise als Rödövans-Vereinbarungen gekennzeichnet. Diese Vermischung lag unter
anderem auch daran, dass detaillierte Regelungen für Rödövans-Verträge erst im Jahr 2010
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eingeführt wurden und nach dem Grubenbrand im „Eynez Maden Ocaǧı“ Bergwerk im Jahr 2015
nochmals überarbeitet wurden. In Anbetracht dessen empfahl die ILO die Vergabe von Rödövans-
Verträgen mittels einer ergänzenden Aufsichtsinstanz zu begrenzen.

Eben diese oben angesprochene rechtliche „Vermischung“ wurde in der Presse Ende des Jahres
2015 nochmals besprochen. Hintergrund war ein Gutachten von Expert*innen der Technischen
Universität Istanbul, welches auf eine Mitschuld das Staatsunternehmen Turkish Coal Enterprise,
der türkischen Generaldirektion für Bergbauangelegenheiten sowie des türkischen Ministry of
Labor and Social Security hinwies. Diese Diskussion konnte auch nicht von der gerichtlichen
Entscheidung über die verpflichtende Zahlung 395 000 Türkische Lira an die Familie eines
Bergmanns durch das private Unternehmen sowie von staatlicher Seite Ende Dezember gänzlich
gestillt werden. So stach besonders eine durchgängige Kritik des Gewerkschaftsverband DİSK
bezüglich der rechtlichen nationalen Aufklärung in den Fokus. Demnach wurde von DİSK be-
sonders die bestehende Verantwortung des Staatsunternehmens Turkish Coal Enterprise in der
Kombination mit einer grundlegenden Kritik an den Rödövans-Vereinbarungen in den Diskurs
getragen. In Anbetracht der Forderungen um die zusätzliche Anklage von Verantwortlichen aus
dem staatlichen Bereich (Ministerien und Staatsunternehmen) konstituierte sich eine zweite
Advocacy-Koalition, die sich in Abb. 6.3.2 aufzeigt (blau). Diese besteht, wenn auch mit sehr
geringem Kantengewicht, auf einer ideellen Ebene zwischen der IGU, dem größten türkischen
gewerkschaftlichen Dachverband Türk-İŞ, HRW und DİSK, welche über die gesamte zweite
Periode eine eher schwachen und kaum gemeinsam koordinierten diskursiven Aktivismus auf-
zeigte (blau). Aufgrund dieses Umstandes sticht in dieser Koalition kein deutlicher Hauptakteur
hervor. Vielmehr lässt sich festhalten, dass DİSK die bestehende Verantwortung von Staats-
unternehmen im Zuge der Privatisierungsdebatte bereits in der ersten Periode stark in den
Diskurs getragen hatte und in der hier fokussierten zweiten Periode ein Bindeglied zur ersten
Advocacy-Koalition darstellt, die diskursiv und operativ stark für finanzielle Hilfeleistungen
und das Volksbildungszentrum gekämpft hatte. Die angesprochenen juristischen Forderungen
speisten sich, neben den obigen Ereignissen, ebenso aus vorherigen Versuchen, Verfahren gegen
staatliche Mitarbeiter*innen zu eröffnen, was jedoch von der Regierung verhindert wurde (Die
genauen Praktiken der Regierung blieben dabei im Hintergrund.). In Anbetracht dessen sind
diese Forderung als Adressierung des Juristisch-Staatlichen Pfades einzuordnen, um Klagen
zu ermöglichen und durchzuführen sowie als Ankündigung selbst aktiv zu werden eingeordnet
werden. Im Rückgriff auf die absoluten Häufigkeiten der genannten Statements in der zweiten
Periode in Abb. 6.3.2 zeigt sich, dass die zentralen Forderungen dieser Koalition den Diskurs
federführend bestimmt haben.

Über den Jahreswechsel bis hin zum Mai des Jahres 2016 zeigte sich weiterhin ein eher abnehmen-
der transnational angelegter Diskurs und Aktivismus. So zeigte sich erst zum zweiten Jahrestag
des Grubenbrandes und der damit verbundenen Gedenkveranstaltung ein deutlich ersichtlicher
Aktivismus. Im Fokus der stark gewerkschaftlich geprägten Veranstaltung standen dabei die
fehlenden Entschädigungen für einen Großteil der Betroffenen.

Ein grober Einschnitt in den gesamten Fall stellte der Putschversuch von Teilen des türkischen
Militärs in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 dar. Durch das Scheitern des Putsches
die Regierung zu stürzen gingen im weiteren Verlauf weitreichende Einschränkungen für das
öffentliche Leben und den beschriebenen Aktivismus einher. So wurde die Meinungs-, Presse- und
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Versammlungsfreiheit durch die Verhängung eines Ausnahmezustand stark eingeschränkt. Dieser
Ausnahmezustandes wurde erst am 19. Juli 2018 beendet und ermöglichte demMinisterpräsidenten
den Gebrauch von Dekreten, die von keinem Gericht angefochten werden konnten. Im Zuge dieses
Zustandes wurden zahlreiche Personen aus dem Militär und dem gesamten öffentlichen Dienst
entlassen und in vielen Fällen ebenso verhaftet (Tröndle 2018; BBC News 2018). In diesen Rahmen
wurden ebenso Jurist*innen oftmals auf der Grundlage von terroristischen Anschuldigungen
verhaftet und verurteilt, die für ihre Klageverfahren gegen staatliche Akteure bekannt waren und
zum Fall Soma gearbeitet haben oder im Begriff waren, dies zu tun. Dies war für DiSK durchaus
ein Verlust sowie tragische Realität. So hatte DiSK mit eben diesen Jurist*innen über lange Jahre
hinweg kooperiert und war im Begriff, mit diesen Klageverfahren gegen staatliche Akteure auf
den Weg zu bringen. Unter anderem waren hiervon das People’s Law Office sowie die Progressive
Lawyers Association betroffen, dessen Anwaltsvereinigung während des Ausnahmezustandes
geschlossen wurde. Hierbei wurde auf einer internationalen Ebene wiederholt der sehr schlanke
Prozess moniert (LRWC 2019; ALI 2017).178

In Anbetracht der Einschränkungen durch den Ausnahmezustand in der Türkei sowie dem
wieder aufgekommenen militärischen Konflikt mit kurdischen Milizen wurde der öffentliche
Fokus verschoben und hatte einen deutlichen Rückgang des Aktvisums zur Folge. So wurde
sogar die politische Gedenkveranstaltung zum dritten Jahrestag des Grubenbrandes in Soma
von den Behörden nicht erlaubt. Demgegenüber konnte das Projekt hinsichtlich der Errichtung
und Inbetriebnahme des Volksbildungszentrums in Soma bereits Anfang Februar des Jahres
2017 realisiert werden. Neben der IGBCE und Maden-İş waren in der letztlichen operativen
Durchführung das Amt für Nationale Erziehung der Provinz Manisa und das Landratsamt
Soma Partner. So stellte das Landratsamt das Grundstück für den Bau zur Verfügung und die
Provinzregierung half bei der finalen Finanzierung. Nachfolgend blieb der Diskus weiterhin sehr
ruhig und das Grubenunglück wurde weniger stark besprochen. Erst mit der Verurteilung der
Leitung des ehemaligen Bergwerks zu hohen Haftstrafen durch das zuständige Gericht in Soma
im Juli des Jahres 2018 zeigte sich eine erneute grenzüberschreitende diskursive Reaktion. So
wurde diese Entscheidung vor allem durch die IGU, DİSK und Türk-İŞ kritisiert (blaue Advocacy-
Koalition). Zentral war hierbei, dass die Personen nicht wegen Mordes angeklagt wurden, wie es
die Staatsanwaltschaft zu Beginn des Prozesses gefordert hatte. Diese Forderung war vor allem von
DİSK mit der Ansicht verbunden, dass Todesfälle von Arbeitnehmer*innen in der Gesamtheit der
Arbeitsprozesses als arbeitsbedingte Morde betrachtet werden müssen, da die Arbeitgeber*innen
für die Sicherheitsumstände verantwortlich sind. Trotz dieses erneuten Aufflackerns des diskursiven
Aktivismus ließ sich bis zum Ende der Datenerhebung der vorliegenden Arbeit kein weiterer
Bruch dokumentieren.

178Dieser Umstand machte ein Interview mit diesen juristischen Akteuren während der Datenerhebungsphase
zwischen 2019 und 2020 nahezu unmöglich.
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Abb. 20: Kongruenznetzwerk der Aktivist*innen der zweiten Periode im
Fall „Eynez Maden Ocaǧı“ vom 25.03.2015 bis zum 31.01.2019
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Visone
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Die zweite Periode: Ein Zwischenfazit

Insgesamt zeigt die retrospektive Betrachtung der zweiten Periode eine dominante Diskussion
um die Realisierung des Volksbildungszentrums, die zügige Hilfe für die Betroffenen und der
von den Aktivist*innen damit intendierte Stärkung der gewerkschaftlichen Strukturen sowie der
langfristigen Verbesserung der Sicherheitsstandards, was im gesamten Diskursnetzwerk diskutiert
wurde und sich nochmals in Abb. 6.3.2 visuell aufzeigt. Anders als die erste war die zweite Periode
von weniger operativen Aktionen und keinem voluminösen grenzüberschreitenden Diskurs geprägt,
was zum Teil an der vorherigen Ratifizierung der ILO-Konventionen lag aber ebenso stark an den
Auswirkungen des Putschversuches und dem wiederaufkommenden militärischen Konflikts mit
kurdischen Milizen. Dieser Umstand erschwerte es den Aktivist*innen ungemein weiterführende
Forderungen zu stellen und diese auf einer operativen Ebene mit Aktionen zu unterfüttern.
Vielmehr wurde an bestehende noch offene Forderungen der ersten Periode festgehalten und
versucht, die bereits geplanten Schritte zur Regulierung unter den erschwerten Bedingungen
durchzuführen. In Anbetracht dessen verdeutlichte sich ein weiterführender Aktivismus über den
Zivilgesellschaftlichen Pfad zur Realisierung des Volksbildungszentrums in Soma, der weiterhin mit
dem Juristisch-Staatlichen Pfad in Kombination gesetzt wurde. Dies ließ sich zum Beispiel in der
Zusammenarbeit mit den Amt für nationale Erziehung der Provinz Manisa sowie dem Landratsamt
in Soma erkennen. Während diese Kombination in der Verbindung mit der deutsch-türkischen
Koalition (rot) stand, zeigte sich ebenso durch die eher international geprägte Koalition eine
geringe gemeinsame Adressierung des Juristisch-Staatlichen Pfades hinsichtlich der Privatisierung
sowie der nötigen juristischen Anklage von staatlichen Akteuren.

Der retrospektive Blick zeigt in Anbetracht dessen drei Schlüsselereignisse der zweiten Periode,
welche unterschiedlich stark von der Mobilisierung der Aktivist*innen tangiert wurden und
in Tabelle 17 festgehalten sind. Zentral war zunächst die Präsentation der TEPAV-Studie im
Rahmen der tripartistischen Gespräche und der Einbindung der ILO in die Regulierung der
Sicherheitsbedingungen (I). Durch diese wurde die vorherig im Diskurs empor gekommene Kritik
an der Privatisierung teilweise bestätigt und die Praxis der Privatisierung in einem globalen
Kontext gestellt. Daneben ließ sich mit der Eröffnung des Volksbildungszentrums in Soma das
Erreichen des Ziels der deutsch-türkischen Koalition bezüglich der nachhaltigen Hilfe für die
Betroffenen vor Ort (II) erkennen. Letztlich stellte die Verurteilung der Leitung des ehemaligen
Bergwerkes zu hohen Haftstrafen das letzte Schlüsselereignis dar (III).

Datum Ereignis Akteure

09.2015 (I) Vorstellung der TEPAV-Studie TEPAV, ILO und tripartistische Akteure

02.2017 (II) Eröffnung des Weiterbildungszentrums in
Soma

IG BCE, Maden-İş, Amt für Nationale Erziehung
der Provinz Manisa und Landratsamt Soma

02.2018 (III) Verurteilung der Leitung des ehemaligen
Bergwerks zu hohen Haftstrafen

Staatliches Gericht

Tab. 17: Schlüsselereignisse in der zweiten Periode im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“
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6.3.3 Regulierung im Schatten der ILO-Konventionen: Analytische
Schlussbetrachtung für den Fall Soma

„Eynez Maden Ocaǧı“ ist ein Fall, der sich durch die Dominanz gewerkschaftlicher Akteure
auszeichnet. Eine Heterogenität, die auf dem ersten Blick harmonisch anmutet und auf den
zweiten Blick auf nationaler Ebene tiefe Kerben zwischen politisch unterschiedlich ausgerichteten
Gewerkschaften aufzeigt, deren Disput auch die transnationale Bühne betritt. Weitaus bestim-
mender als der angesprochene Disput zwischen den Gewerkschaften waren jedoch die Ratifizierung
der ILO-Konventionen und die Änderung des angestoßenen gesetzlichen Reformierungprozesses.
Daneben blieb die von einigen Akteuren so stark erhoffte prominente Anklage und das zur
Rechenschaft-Ziehen staatlicher Akteure im Rahmen des Falles aus; hier taten der Putschversuch
und seine politischen Folgen ihr Übriges. Ist die transnational angelegte Regulierung des Falles
„Eynez Maden Ocaǧı“ folglich ein ernüchterndes Ergebnis?

Zentrale Akteure und Koalitionen

Aus einer analytischen Perspektive zeigt sich, trotz des obigen zunächst als niederschmetternd
wirkenden Bildes und der herausstechenden Dominanz der Gewerkschaften, eine Vielfalt an
Bündnissen, Interaktionen und bleibenden Ordnungsbildungen. In dem mannigfaltigen Feld
an Akteuren ließen sich im Zeitverlauf neben der besonderen quantitativen Dominanz von
Gewerkschaften auch Parteien und NGOs erkennen. In einem kampagnenartigen Aktivismus
haben alle Akteure die Problematik des Falles transnational verbreitet und den gewünschten
politischen Handlungsdruck erzeugt. Zurückblickend lässt sich festhalten, dass besonders die
gewerkschaftlich dominierten Koalitionen, die für ein Bildungszentrum in Soma mobilisierten,
sowie die Koalition, welche den Weg der Klage gegen staatliche Akteure und ein Ende der
Privatisierung des Sektors forderte, im Kern über den längsten Zeitraum aktiv und präsent waren
und eine starke Koordinierung im Sinne einer losen Kopplung aufwiesen. Auffällig war bei der
letzteren die im Hintergrund ablaufende Unterstützung durch juristische Akteure die, massiv
von staatlichen Akteuren behindert wurde. Darüber hinaus waren die genannten Koalitionen nie
gänzlich getrennt, was vor allem durch DİSK, IndustriALL und die IGBCE als Hauptakteure
deutlich geworden ist.

Die retrospektive Betrachtung der Koalitionen zeigt ebenso die prominent hervorstechenden belief
systems der Akteure. So herrschte ein Konsens hinsichtlich der Notwendigkeit der Aufklärung
des Falles und der kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Unter den gewerk-
schaftlichen Akteuren herrschte zusätzlich die übereinstimmende Überzeugung der Notwendigkeit
eines hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrades im Betrieb sowie der Präsenz in der Region.
Dies deutet scheinbar auf eine Überschneidung der Hauptkerne der hier aktiven Akteure im
gewerkschaftlichen Netzwerk hin. Doch zeigte der offen ausgetragene Disput zwischen DİSK und
Türk-İş bzw. Maden İş starke Widersprüche in den Hauptkernen. Hierbei zeigte sich eine grundle-
gend andere politische Einstellung der Akteure, die zwar bereits vorher bekannt war, aber zeigte
diese in der konkreten Situation die Behinderung einer Koalitionserweiterung. Dies wurde vor
allem dadurch bedingt, dass die unterschiedlichen politischen Einstellungen ebenso das vorherige
Handeln bedingte, was sich hier maßgeblich auf das Verhältnis mit der Unternehmensleitung
bezog. So kritisiere DİSK das sozialpartnerschaftliche Verhältnis zwischen Maden İş und dem
Unternehmen Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. als zu partnerschaftlich und konfliktfrei, was unter
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anderem den Grubenbrand erst möglich gemacht hätte. In Anbetracht dessen etablierten sich im
Zeitverlauf zwei parallele Strategien, die über unterschiedliche Pfade artikuliert und von operati-
ven Aktionen begleitet wurden. Diese spiegelten ebenso die unterschiedliche Wahrnehmung sowie
Überzeugungen hinsichtlich des vielversprechendsten Weges für eine Regulierung wieder, folglich
eine unterschiedliche Bewertung im Sinne ihres jeweiligen Politikkerns.

Interaktionen von policy entrepreneuren und brokern

Ein interessanter Aspekt, welcher an die Rolle der Akteure in den Koalitionen anknüpft, betrifft
herausstechende Interaktionen oder Abbrüche eben dieser innerhalb des Falles, die besonders zu
einer ersichtlichen Verschiebung der Akteurskonstellationen geführt und ebenso die Nennung von
Forderungen im Diskurs maßgeblich beeinflusst haben. Diesbezüglich lässt sich die Einbindung
der ILO in den Fall als besonders hervorstechendes Ereignis aufführen, in dem sich ebenso
unterschiedliche Pfad-Dynamiken aufzeigen:

So wird bei der Betrachtung des Übergangs von der ersten in die zweite Periode die Ratifizierung
der ILO C 176 und ILO C 167 durch die türkische Regierung am 23. März 2015 ersichtlich.
Diese wurde durch den politisch erzeugten Handlungsdruck der Aktivist*innen maßgeblich
befördert. Im Lichte der Forderungen sowie des eigenen Engagements der ILO verdeutlichten sich
bereits Anfang Oktober des Jahres 2014 tripartistische Sitzungen. Diese vermittelnde Interaktion
der ILO bedurfte zuvor einer tripartistischen Zustimmung und Adressierung (Gewerkschaften,
Unternehmen und Regierung), um die ILO als broker hinzuziehen. Mit dem Eintritt der ILO
in die Issue Ecology stand nun mit der Infrastruktur des ILO-Büros in Ankara ebenso eine
weitere technische Unterstützung zur Realisierung der Ratifizierung und Implementierung der
Konventionen bereit. Die tatsächliche Ratifizierung Angang des Jahres 2015 und die nachfolgenden
Umsetzungspläne mit der Unterstützung der ILO verschob die Akteurskonstellationen seitens der
diskursiven gemeinsamen Übereinstimmung bezüglich der Kampagne für die Ratifizierung der
ILO C 176. So löste sich diese international ausgerichtete Koalition der ersten Periode auf und
die IndustriALL als deren Hauptakteur fügte sich in den diskursiven Kampf für eine ganzheitliche
juristische Aufklärung ein.

Interaktionen innerhalb der verwendeten Pfade

Angrenzend an die obigen Verschiebungen der Akteurs- und Forderungskonstellationen doku-
mentierten sich hervorstechende Intrapfad-Dynamiken, folglich der jeweilige prominent her-
vorgetretene Aktivismus und damit verbundene Interaktionen innerhalb der fünf analytisch
unterschiedlichen Pfade. Vor diesem Hintergrund traten die folgenden Intrapfad-Dynamiken
besonders hervor:

Wie bereits in den obigen Ausführungen ersichtlich wurde der International-Organisationale Pfad
durchaus diskursiv adressiert. So konnte eher weniger eine direkte und prominente Adressierung
der ILO konstatiert werden. Vielmehr richtetet sich die interaktive Aufforderung nach der
Einbindung der ILO und der Ratifizierung der ILO C 176 direkt an die türkische Regierung
und eher in zweiter Linie an die ILO selbst. Im Anschluss an diese geringfügige Nutzung lässt
sich ebenso keine nennenswerte Nutzung des Bilateralen Pfades festhalten. Im Vergleich dazu
ließ sich besonders in der ersten Perioden eine starke operative und diskursive Adressierung des
Marktpfades erkennen, was bereits kurz nach dem Grubenbrand durch massive Demonstrationen
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und Streiks aufgezeigt wurde, für die zuvor interaktiv mobilisiert wurde. Doch gab es eher weniger
ein prominent aufleuchtendes Einlenken des Bergbauunternehmens Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.,
sondern eher eine staatliche Reaktion. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Bergbaumine
offiziell in staatlichen Händen lag und über das Rödövan-Lizenzvergabesystem in private Hände
gegeben wurde. Demgegenüber ließ sich ein starker und über beide Perioden hinweg anhaltender
Aktivismus über den Zivilgesellschaftlichen Pfad erkennen, um lokale gewerkschaftliche Strukturen
zu unterstützen. Dies verdeutlichte sich besonders in dem grenzüberschreitenden Engagement
zum Bau eines gewerkschaftlichen Volksbildungszentrums in Soma (unter der Federführung der
IGBCE und Maden İş) und ebenso im gewerkschaftlichen Organizing und der damit verbundenen
Eröffnung von zwei Zweigstellen in der Region (DİSK). Im Zusammenhang mit der Adressierung
und operativen Nutzung des Zivilgesellschaftlichen Pfad stand der Juristisch-Staatliche Pfad.
Federführend war dabei die Forderung der Anklage der Verantwortlichen, was sich zunächst
an die Staatsanwälte richtete. Recht zügig zeigten sich Forderungen und operative Schritte
hin zur Anklage von staatlichen Akteuren, wobei lokale Betroffene bei der Realisierung einer
juristischen Intervention unterstützt wurden (DİSK, People’s Law Office und Progressive Lawyers
Association). Weitaus offensiver wurde der Juristisch-Staatliche Pfad in der diskursiven und
operativen Nutzung hinsichtlich der politischen Reformbestrebungen und der Ratifizierung der
ILO-Konventionen verwendet, was sich vor allem auf einem transnationalen Niveau in der ersten
Periode durch Demonstrationen, Streiks und eine Protestbriefaktion aus allen drei Koalitionen
heraus verdeutlichte.

Interaktionen zwischen den Pfaden

Angrenzend zu den genannten Interaktionen innerhalb der hervorstechend verwendeten Pfade
(Intrapfad-Dynamiken) sowie den Verschiebungen der Akteurs- und Forderungskonstellationen
zeigten sich wenige hervorstechende Dynamiken zwischen den Einflusspfaden. Dabei zeigte sich
jedoch nicht, dass die Nutzung einer der Einflusspfade den Aktivismus in einem anderen Pfad
stark behinderte oder den Weg für einen anderen Pfand frei machte. In Anbetracht dessen lassen
sich dennoch die folgenden Bezüge festhalten:

So zeigte sich durch die lokale Hilfe bei den Betroffenen durch die gewerkschaftlichen, teils
grenzüberschreitend tätigen Akteure die gleichzeitige Stärkung ihres Aktivismus über den
Juristisch-Staatlichen Pfad hinsichtlich der Reformbestrebungen und Ratifizierung der ILO-
Konvention. Demzufolge tangierten die Ergebnisse des Aktivismus über den zivilgesellschaftlichen
Pfad den Juristisch-Staatlichen Pfad ausgehend von der ersten Periode bis in die zweite Periode.
Darüber hinaus verdeutlichte der Erfolg hinsichtlich der Ratifizierung und Implementierung
der ILO-Konventionen über den Juristisch-Staatlichen Pfad sowie zum geringen Teil über den
International-Organisationalen Pfad das Potenzial für eine stärkere Fokussierung des juristischen
nationalen Intervention gegen involvierte staatliche Akteure. Doch wurde dies durch den geschei-
terten Putschversuch und die Verhaftung sowie Verurteilung der involvierten Jurist*innen in
der Verbindung mit dem Ausnahmezustand erstickt. Demgegenüber ließ sich bis zum Abschluss
des Falles ein grenzüberschreitendes Engagement ähnlich zum Global-Local Link erkennen. So
versuchten die hier genannten Akteure mittels des Aufbaus gewerkschaftlicher lokaler Strukturen
eine Steuerung von unten, die letztlich über eine grenzüberschreitende Ebene realisiert wurde
und zu dieser immerzu eine Verbindung gehalten hat.
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Zentrale Ordnungsbildungen

Innerhalb des betrachteten Prozesses konnten durch die hier angewendete Prozessverfolgung
sechs Ordnungsbildungen nachverfolgt und festgehalten werden, die einen direkten oder engen
Bezug zum Fall „Eynez Maden Ocaǧı“ und die dabei aufgezeigten Problemfelder haben. Die
genauere Betrachtung dieser Ordnungsbildungen lässt eine mögliche Einteilung in infrastruktu-
relle und rechtliche Ordnungsbildungen zu. Demnach lassen sich die folgenden Einordnungen
vornehmen:

Die erste rechtliche Ordnungsbildung stellte die Ratifizierung und Umsetzung der ILO C 176 und
ILO C 167 Anfang des Jahres 2015 dar. Diese beiden Konventionen sind mit der Umsetzung in
nationales Recht dem Idealtypus des Hard Hard Law zuzuordnen. So ist das Maß der Verpflich-
tung durch staatliche Sanktionsmaßnahmen als hoch anzusehen. Ebenso bringt die Form des
Gesetzestextes im Rückgriff auf die Bestimmungen der ILO-Konventionen eine hohe Präzision
mit sich, deren Auslegung an die Judikative des Staates weitergegeben wird. Dabei stellt dieser
Vorgang ein hohes Maß an institutionalisierter Vorgänge dar und mündet höchstwahrscheinlich
in keine zeitlichen Einschränken bezüglich des Bestehens der Gesetze.

Unterfüttert wurde dies durch das ILO-Hilfsprogramm „Improving Occupational Health and
Safety in Turkey through compliance with International Labour Standards“, welches für sich
ebenso als eine rechtliche Ordnungsbildung des Typus Soft Hard Law mit infrastrukturellen
Elementen zu verstehen ist. Hier besteht eine Ähnlichkeit zu einer Vertragsform, einem aner-
kannten tripartistischen Produktionsprozess und deutlich herausgestellten follow up-Prozessen
in einem Arbeitsplan. Doch finden sich keine expliziten Ausführungen für eine Sanktionierung
bei der Nichteinhaltung des Plans. Neben diesen rechtlichen Aspekten ließen sich starke Bezüge
zu einer infrastrukturellen Ordnungsbildung erkennen, die hier festgehalten wurden. So wurden
tripartistische Gremien etabliert, Monitoring-Aufgaben wahrgenommen, und regelmäßige Treffen
festgehalten.

Neben diesen vor allem als rechtliche Ordnungsbildungen einzuordnenden Ordnungsbildungen
zeigte sich im Prozess durch die Realisierung des gewerkschaftlichen Weiterbildungszentrums in
Soma die Etablierung einer infrastrukturellen Ordnungsbildung. So stellt die Spendenaktion an
sich noch keine Ordnungsbildung dar, doch in der Kombination mit dem späteren Bau und der
Inbetriebnahme eines Hauses für Maden-İş und die Betroffenen des Grubenunglücks war dies
durchaus gegeben. Im Rückgriff auf die theoretischen Ausführungen der vorliegenden Arbeit lässt
sich dieses als eine Predominantly Binding Infrastructure einordnen. Dies begründet sich darin,
dass das gewerkschaftliche Weiterbildungszentrum auch von lokalen bis regionalen politischen
Strukturen mitfinanziert und getragen wurde, die bestehende gewerkschaftliche Strukturen in der
Region durchaus erweitert und darüber hinaus follow up-Prozesse erkennbar bezüglich weiterer
Schulungen bspw. durch Expert*innen der IGBCE erkennbar wurden. Dies gilt im selben Maß für
die zwei bereits zuvor etablierten und genutzten gewerkschaftlichen Zweigstellen in der Region
Manisa von DİSK.

Somit lassen sich insgesamt 6 Ordnungsbildungen festhalten, davon drei mehrheitlich rechtli-
che und zwei explizite infrastrukturelle Ordnungsbildungen, die über mehr als vier Jahre der
Fallverfolgung erarbeitet und angewendet wurden, um die Problematiken rund um den Fall
„Eynez Maden Ocaǧı“ zu regulieren. In Anbetracht dessen fällt auf, dass Ordnungsbildungen,
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welche dem Idealtypus des Hard Hard Law zuzuordnen sind, die Regulierung im Fall dominiert
haben. Dieser Typus geriet besonders in den Fokus des Aktivismus, da keine transnationale
Liefer- oder Wertschöpfungskette in der Verbindung mit einem MNC im Fall involviert war.
Folglich wäre der Typus des Soft Hard Law bspw. durch ein IFA schlichtweg nicht möglich
gewesen. Besonders wirksam zeigte sich die konkrete Einbindung der ILO mit ihrem Büro in
Ankara als broker. Gleichzeitgig fungierte die ILO als eine Art „Wachtdog“ in der Umsetzung der
Konventionen. Doch gilt es vor allem bei den noch laufenden Umsetzungsverfahren im Rahmen
der Konventionen zu bewerten, inwiefern diese ihre nachhaltige Wirkung im weiteren Zeitverlauf
aufzeigen.

„Eynez Maden Ocaǧı“ war eine nationale Angelegenheit und zeigt einen starken Kontrast zu
den bisherigen Fällen, die von transnationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten und den damit
einhergehenden Ungleichgewichten geprägt waren. Doch so national wie der Fall auf den ersten
Blick erscheint ist er nicht. So zeigten sich zahlreiche grenzüberschreitende Verbindungen bis
hin zu einem international angelegten Aktivismus im Rahmen der gewerkschaftlichen Bewegung.
Dies zeigte auf, dass es keine Involvierung von MNCs bedarf, um die Problemstellungen in einem
grenzüberschreitendem bis transnationalen Aktivst*innen-Netzwerk zu bearbeiten. Vielmehr
bedarf es an engagierten und mit ausreichend Ressourcen ausgestatteten Akteuren, die willens
sind über nationale Grenzen hinweg zu agieren.

Trotz der durchaus sehr geringen Anzahl an realisierten Ordnungsbildungen wurde eine wirksa-
me Regulierung erarbeitet, die genutzt wird und die Interessenvertretung gestärkt hat. Einen
unangenehmem Beigeschmack bekommen die Ergebnisse in der aktuellen Betrachtung der Be-
wertung des Fortschritts der nationalen Umsetzung der ratifizierten ILO-Konventionen sowie der
Umsetzung der weiteren nationalen Ziele aus dem nationalen Strategiepapier zur Verbesserung
der Sicherheitsstandards in der Türkei. So wurden die anvisierten Ziele nicht erreicht und die
Anzahl der tödlichen Arbeitsunfälle im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 ist angestiegen (ILO
2021a, S. 649–651).
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6.4 Der Fall der tödlichen Unfälle auf dem Kohleexport-Tagebaubetrieb El
Cerrejón

„[...] In Kolumbien haben Sie Arbeitsunfälle auf der einen Seite ohne Ende auf der anderen Seite
erschießt die Mafia jeden Tag einen Gewerkschafter [...]“

(Expert*in: E_IGBCE_DE)

Der letzte in der hier vorliegenden Arbeit betrachtete Fall bezieht sich auf den kolumbianischen
Kohleexport-Tagebaubetrieb Cerrejón in der Region La Guajira, welcher von den MNCs BHP
Billiton, Glencore und Anglo American betrieben wird. Auf dem komplexen Areal findet ein
Abbau, die Erkundung von Abbauoptionen, Transport, Verladung der Rohstoffe auf Schiffe
sowie der Kohleexport statt (Cerrejon 2017). Wie bereits in Kapitel 5.1 angesprochen ist der
Kohleexport-Tagebaubetrieb durch eine erhöhte Unfallhäufigkeit im August des Jahres 2017
aufgefallen (13 schwere Arbeitsunfälle).179

Dabei sind die angesprochenen Unfälle im Rahmen der Produktionssteigerung nicht die einzigen
Punkte, für die der Kohleexport-Tagebaubetrieb in die Kritik geraten ist. So standen bereits
zuvor Kritikpunkte bezüglich Sicherheitsstandards, der Gefährdung der Gesundheit, massiver
Umweltverschmutzung, einer zügigen Entlassung von Mitarbeiter*innen, der Ermordung von
aktiven Gewerkschafter*innen in der Region sowie der Konflikte und Todesopfer um die massiver
Landnahme des Unternehmens im Raum.180

Vor dem Hintergrund der Datenbasis von 79 analysierten Pressemitteilungen, Zeitungsartikeln und
Blogbeiträgen, drei ergänzenden Dokumenten (Tarifverträge) sowie vier Expert*inneninterviews
zum Fall konnten zwei Perioden mittels des Temporal Bracketing eingeteilt werden.181 Die-
se werden im Folgenden chronologisch vorgestellt. Für einen zügigen Überblick über den hier
vorliegenden Fall können zunächst die Zwischenfazite der Perioden und die ergänzenden tabella-
rischen Auflistungen der jeweiligen Schlüsselereignisse gelesen werden (siehe Tab. 18 und Tab.
19).

6.4.1 Auf dem Weg zu einem Tarifvertrag: Die erste Periode

Als Reaktion auf die bereits angesprochenen schweren Arbeitsunfälle wurden die Gelände des
Dienstleistungsunternehmens für Gesundheit (Coomeva) in der Stadt Riohacha von gewerkschaft-
lichen Aktivist*innen der kolumbianischen Gewerkschaft Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Industria del Carbón (Sintracarbón) besetzt, um einen Dialog mit den verantwortlichen
Vertreter*innen von Cerrejón und Coomeva über Verbesserungen der Arbeitssicherheit sowie
179Im Vergleich zu den anderen fünf Fällen hat der vorliegende Fall aufgrund der zügigen Aneinanderreihung

der Unfälle kein eindeutiges Startdatum. Weiterführend ist das Datum des ersten Unfalls im August nicht
zurückverfolgbar gewesen. Aufgrund dessen wurde das Startdatum händisch auf den 01.08.2017 festgelegt.

180Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass gewerkschaftliche Arbeit wie bspw. Tarifverhandlungen oder Streiks
in Kolumbien behindert werden und Unternehmen oftmals nicht bereit sind, mit Gewerkschaften zu verhandeln,
und der Staat als geographischer Bezugsraum allgemein in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen sowie die
Zerstörung der Umwelt durch den Kohleabbau oft kritisiert wird (Süddeutsche Zeitung 2017; Süddeutsche
Zeitung 2018a; Misereor 2019; El Tiempo 2018; IndustriALL 2018a).

181Die Einteilung der zeitlichen Perioden ist lediglich eine mögliche Einteilung. Diese könnte mit einem alternativ
gewählten Fokus des Temporal Bracketing durchaus anders ausfallen.
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der Gesundheitsversorgung der Beschäftigten anzustoßen. Der friedliche Protest erwirkte ein
Gespräch mit den Verantwortlichen von Coomeva und dem Unternehmen Cerrejón am 23.08.2017.
Innerhalb der Verhandlungen wurde seitens Sintracarbón, mit fotografischen Belegen, darauf
hingewiesen, dass die Sicherheitsstandards, aufgrund von Strategien zur Profitmaximierung, nicht
eingehalten werden und unsichere Arbeitsmaschinen aufgrund dessen geduldet wurden. Dabei
räumte das Unternehmen Cerrejón Fehler in diesem Bereich ein und versprach Verbesserungen,
welche von gewerkschaftlicher Seite begrüßt wurden. Im Zuge der mangelnden Arbeitssicherheit
reagierte die GUF IndustriALL mit einer diskursiv unterstützenden Position der Aktion ihrer
Mitgliedsgewerkschaft Sintracarbón.

Die Formierung einer Issue Ecology

Vor diesem Hintergrund zeigte die Auswertung der Daten über das Process Tracing in der
Verbindung mit der Diskursnetzwerkanalyse eine dicht vernetzte und im Rahmen der konkret auf-
tretenden Probleme stark koordinierte Advocacy-Koalition zwischen nationalen und international
ausgerichteten Gewerkschaften, welche sich im Dachverband der GUF IndustriALL vereinen
(blau), was im Kongruenznetzwerk für die erste Periode deutlich ersichtlich wird, siehe Abb.
6.4.1. Hierbei trat ein nahezu durchgehender transnational angelegter Aktivismus in den Fokus,
welcher durch die Orchestrierung des Hauptakteurs IndustriALL eine operative und diskursive
Geschlossenheit aufwies. Dementsprechend zeigte sich auf der grenzüberschreitenden Ebene eine
eher lockere Bindung der gewerkschaftlichen Akteure im Sinne einer losen Kopplung. So wurde
die Kooperation der Kampagne über Grenzen hinweg vielmehr von der IndustriALL koordi-
niert ohne eine organisationale Differenzierung von gewerkschaftlichen Koordinationseinheiten
vorzunehmen.

Die Etablierung dieser diskursiven Zusammenarbeit fußte dabei darauf, dass IndustriALL die
angesprochenen Unfälle in eine Kampagne für bessere Arbeitsbedingungen innerhalb des schwei-
zerischen Konzerns Glencore einbettete. Diese Adressierung verlief deutlich über die prominente
diskursive Nutzung des Marktpfades. Dabei startete die Kampagne Mitte September des Jah-
res 2017 auf einer Pressekonferenz in Kolumbien mit einer weltweiten Kampagne gegen den
Schweizer Konzern, welcher neben BHP Billiton und Anglo American an dem Kohleexport-
Tagebaubetrieb Cerrejón beteiligt ist. Der Start dieser Kampagne wurde nochmals auf einer
Sitzung des Exekutivkomitees von IndustriALL in Sri Lanka im Oktober 2017 hervorgehoben. Ziel
dieser Kampagne war es, einen Verhandlungsdialog auf globaler Ebene mit Glencore zu erreichen,
um einen Mechanismus zur Streitlösung über nationale Grenzen hinweg zu schaffen. Ebenso
wurde und wird ein Global Framework Agreement ähnlich zu dem des Branchen-Konkurrenten
Umicore angestrebt. Zentral war dabei die Forderung, Sicherheitsstandards anzuerkennen und
die Rechte der Beschäftigten zu respektieren sowie Verhandlungen und Festanstellungen zu
unterstützen, was sich deutlich in den Forderungen der gewerkschaftlichen Advocacy-Koalition
widerspiegelte. Ein interessanter Punkt bezieht sich dabei auf die konkrete Adressierung der
gewerkschaftlichen Akteure an den Konzern Glencore. So wurde von der Kampagne und den
beteiligten nationalen Gewerkschaften in der diskursiven Zusammenarbeit mit IndustriALL eine
klare grenzüberschreitende Ebene angesprochen, in der die Vorfälle nur einen Teil des gesamten
Bildes ausmachten. Auf der anderen Seite der Koalition wurden von Sintracarbón und Industri-
ALL konkret die lokalen Betriebe und Unternehmen adressiert. So unterstützte die GUF ihre
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Mitgliedsgewerkschaft ebenso direkt bezüglich ihrer nationalen Belange und band diese parallel
in ihre transnationale Mobilisierung ein.

Eben dieser stark gewerkschaftlich geprägte Aktivismus ließ sich weiterführend auch auf einer
lokalen Ebene erkennen. So lässt sich diesbezüglich festhalten, dass Sintracarbón Anfang De-
zember des Jahres 2017 Verhandlungen mit dem Unternehmen Cerrejón hinsichtlich eines neuen
Tarifvertrag ankündigte. Zuvor wurde der laufende Tarifvertrag bereits im November sachgemäß
seitens der Gewerkschaft gekündigt und der Forderungskatalog bezüglich der Verbesserung der
Arbeitsbedingungen der Unternehmungsleitung übergeben.182 Auf der grenzüberschreitenden
Ebene zeigt sich die Weiterführung der oben genannten Kampagne. So wurden zum Interna-
tionalen Tag der Menschenrechte am 10.12.2017 von IndustriALL gezielte Rechtsverletzungen
des Konzerns in einer internationalen Perspektive angesprochen. Hierbei dienten die mangel-
haften Sicherheitsbedingungen auf dem Kohleexport-Tagebaubetrieb Cerrejón unter anderem
als Beispiel für unzureichende Arbeitsbedingungen. Neben Sintracarbón solidarisierten sich
ebenso die Gewerkschaften IGM, Travailleurs Unis des Mines, Métallurgies, Energie, Chimie
et Industries Connexes (TUMEC), The Mineworkers Union of Zambia (MuZ), National Union
of Metalworkers of South Africa (NUMSA), Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT),
SITRAMINA, Asociación Obrera Minera de Argentina (AOMA), Federación Minera de Chile
(FMC), Union for Canada (Unifor), Construction, Forestry, Maritime, Mining and Energy Union
Austraila (CFMMEU), Industri Eneri sowie fünf kleinere Gewerkschaften aus Bolivien mit diesen
Forderungen.183

Erste Auswirkungen des gewerkschaftlichen Aktivismus

Mit dem Jahreswechsel (2017/2018) zeigten sich vorrangig Aktionen und Ereignisse auf der lokalen
Ebene zwischen Sintracarbón und dem Unternehmen Cerrejón. So gingen bereits zum Anfang des
Jahres 2018 die Tarifverhandlungen voran, kamen jedoch bereits wenig später zum Erliegen. Dies
lag insbesondere an den Lohnforderungen sowie der geforderten Bildungsunterstützung, welche das
Unternehmen Cerrejón zunächst nicht bereit war zu zahlen. So lehnte Sintracarbón das Angebot
einer Lohnerhöhung aufgrund der hohen Risiken für die Gesundheit, vorheriger Einschränkungen,
fehlender Vorschläge zur Finanzierung der Bildung der Kinder der Beschäftigten, Outsourcing-
Prozessen sowie negativen Folgen für die umliegenden Gemeinden ab. Als Drohpotenzial wurde
an dieser Stelle ein möglicher Streik der Gewerkschaft angekündigt.

Dieser lokal ausgerichtete Aktivismus lässt sich auch in den Überschneidungen im Kongruenz-
netzwerk in Abb.6.4.1 erkennen. So konstituierte sich eine zweite Advocacy-Koalition zwischen
dem kolumbianischen Bergbau- und Energiegewerkschaftsverband Funtramiexco und seiner Mit-
gliedsgewerkschaft Sintracarbón, welche den Kohleexport-Tagebaubetrieb Cerrejón maßgeblich
gewerkschaftlich organisiert; gemeinsam operieren diese über die diskursive und operative Nut-
zung des Marktpfades (rot). Dabei zeigte sich eine eher lockere Bindung im Sinne einer losen
Kopplung zwischen dem Verband und Sintracarbón als Hauptakteur, die bereits eine jahrelange

182Die Forderungen beliefen sich auf folgende Aspekte: Erhörung der Löhne um 12 Prozent, außertarifliche Zulagen,
Anleihen zur Unterschrift und Darlehen für wirtschaftliche Insolvenz, bessere Gesundheitsvorkehrungen, volle
Übernahme der Schulgebühren für die Kinder der Beschäftigten. Ebenso wurde eine Entfristung für 900
Arbeiter*innen gefordert.

183Die Gewerkschaften aus Bolivien werden nicht namentlich genannt.
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Zusammenarbeit und eine eingeübte Koordinierung der Akteure offenbarte. In diesem Zusam-
menhang zeigte die Prozessaufarbeitung, dass die Arbeiter*innen bis zum Ende des Monats
Januar Zeit hatten, um an einer Abstimmung hinsichtlich des Streiks oder der Anwendung eines
Schiedsgerichtes teilzunehmen. Schließlich ergab die Auswertung der Abstimmung, dass sich die
Arbeiter*innen für einen Streik entschieden hatten, was Funtramiexco begrüßte und die volle
Unterstützung zu den inhaltlichen Zielen des angestrebten Tarifvertrages zugesagte (Ende der
Abstimmung am 29.01.2018). Die Vorbereitungen für den Streik wurden von „Märschen“ und
Kundgebungen in den Arbeitsbereichen der Mine begleitet, welche von der Gewerkschaft organi-
siert wurden. Trotz des geplanten Streiks waren beide Seiten für weitere Verhandlungen offen. So
bestand die Möglichkeit, vor dem Streikbeginn eine Einigung hinsichtlich des Tarifvertrages zu
erzielen. Dabei wurde seitens des Unternehmens betont, dass ein Abschluss vor dem Streik eine
präferierte Option war. In Bezug auf diese Schwierigkeiten im Einigungsprozess wird ersichtlich,
dass IndustriALL betonte, diesen Prozess im Lichte der laufenden globalen Kampagne gegen
Glencore minutiös zu verfolgen und für ihre nachfolgenden Handlungen zu berücksichtigen. Diese
Entwicklungen wurden von einem erneuten Unfall mit tödlichem Ausgang am 25.01.2018 auf
dem Kohleexport-Tagebaubetrieb Cerrejón überschattet. Dieser Vorfall evozierte eine erneute
starke Aufmerksamkeit bezüglich der konstanten unzureichenden Sicherheitsbedingungen. In
diesem Zusammenhang beteuerte das Unternehmen, den Vorfall in Zusammenarbeit mit den
zuständigen Behörden transparent aufzuklären.

Vor diesem Hintergrund wurde am 08.02.2018 eine Einigung hinsichtlich des Tarifvertrages
zwischen den Parteien erzielt. Insgesamt konnte Sintracarbón nicht das geforderte Ergebnis
in allen Punkten erzielen. Dennoch wurde das Ergebnis als ein wichtiges Fundament für eine
zukünftige Verbesserung der Arbeitsbedingungen angesehen. So wurde letztlich eine Laufzeit
von zwei Jahren für den Tarifvertrag mit einer Erhöhung des Lohnes um 6,1 Prozent vereinbart.
Des Weiteren bezogen sich zentrale nun realisierte Punkte auf die Verbesserungen hinsichtlich
der Arbeitssicherheit in der Form von Gesundheitsgarantien. Ebenso konnte die Forderung
bezüglich der Übernahmen von Bildungskosten für den Nachwuchs der Arbeiter*innen durch-
gesetzt werden. In diesem Zusammenhang wurde von Sintracarbón ein besonderer Fokus auf
die genauen Formulierungen im Tarifvertrag gelegt, denn zuvor hatte sich das Unternehmen
gegen die letztliche Anwendung bereits festgeschriebener und verhandelter Aspekte auf die
Berufung auf eine ungenaue Formulierung gesperrt. Hierbei wurde seitens Sintracarbón auf
externe Berater*innen hingewiesen, die sie als Dienstleister*innen hinzugezogen haben, wobei
auch gelegentlich Jurist*innen als Berater*innen herangezogen wurden.
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Abb. 22: Kongruenznetzwerk der Aktivist*innen der ersten Periode
im Fall „El Cerrejón“ vom 01.08.2017 bis zum 08.02.2018
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Visone
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Die erste Periode: Ein Zwischenfazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die erste Periode geprägt war von Aktionsformen
und Forderungen bezüglicher der Tarifverhandlung, des Streiks sowie der globalen Kampagne.
Dabei standen konkret die Verbesserung der Sicherheitsstandards, die Erhöhung der Löhne
sowie die Übernahme von Bildungskosten im Fokus. Hierbei sind die lokale bis national ausge-
richtete Gewerkschaft Sintracarbón sowie die GUF IndustriALL als prominente Hauptakteure
der gewerkschaftlichen Koalition zu charakterisieren, welche über ihre Aktionen und häufigen
Adressierungsstrategien Veränderungen erreicht haben. Auffällig ist dabei, dass sich diese sehr
stark auf den Marktpfad konzentrieren, was für eine gewerkschaftliche Mobilisierung keineswegs
außergewöhnlich ist. Daneben nutzte IndustriALL als GUF den Zivilgesellschaftlichen Pfad in
der Kombination mit dem Marktpfad, durch den die Möglichkeit der Unterstützung von Regulie-
rungsversuchen besteht, die ihren Ausgangspunkt in den lokalen gewerkschaftlichen Aktionen von
Sintracarbón in Kolumbien haben. Dabei zeigte sich eine starke und eingespielte Koordinierung in
der Planung eines gemeinsamen Handelns zwischen den gewerkschaftlichen Akteuren. Eine ebenso
sehr fest verankerte Verfahrensweise bezieht sich auf die Aushandlung des Tarifvertrages. Dabei
wurde der operative Aktivismus von passenden diskursiven Forderungen zu den Themenbereichen
der Tarifverhandlung und der Kampagne gegen Glencore (Tarifvertrag, Streik und sozialer Dialog)
begleitet, was sich nochmals in Abb.6.4.1 aufzeigt.

Rückblickend lassen sich sieben Schlüsselereignisse der ersten Periode festhalten, welche unter-
schiedlich stark von der Mobilisierung der Aktivist*innen tangiert wurden und in Tabelle 18
festgehalten sind. Nach den Unfällen und der damit einhergehenden Unzufriedenheit bezüg-
lich der Arbeitssicherheit und der Gesundheitsversorgung der Arbeiter*innen war zunächst der
Protest auf dem Gelände des damals zuständige Dienstleistungsunternehmens für Gesundheit
(Coomeva) zentral, welcher zu Gesprächen über Sicherheitsaspekte sowie der Verbesserungen
der Arbeitssicherheit und der Gesundheitsversorgung der Beschäftigten mit den Unternehmen
Cerrejón und Coomeva führte (I). Wie bereits oben angesprochen ist die Einbindung des Falles
in die IGU-Kampagne ebenso als ein Schlüsselereignis zu betrachten, da es den Fall auf ein
transnationales Niveau hob (II). Zusätzlich waren die Ereignisse rund um die Tarifverhandlungen
von herausstechender Bedeutung für die Entwicklung des Falles. Wichtige Punkte waren hier die
Ankündigungen von anstehenden Tarifverhandlungen, die Ablehnung des Tarifvertragsangebotes
seitens Sintracarbón, den tödlichen Unfall auf dem Tagebau sowie die Streikankündigung (III,
IV, V, VI). Im weiteren Verlauf zeigt die qualitative Prozessverfolgung einen deutlichen Bruch
mit dem Abschluss des Tarifvertrages, der zur Etablierung und Verfestigung einer rechtlich
bindenden Ordnungsbildung im Sinne eines Soft Hard Law führte (VII). Ab diesem Zeitpunkt
erfolgte eine massive Abnahme der Forderungen mit Bezug auf einen Tarifvertrag und es wuden
neue Potenziale der Fallentwicklung eröffnet.



Der Fall El Cerrejón 247

Datum Ereignis Akteure

08.2017 Protest auf dem Gelände des Dienstleistungs-
unternehmens für Gesundheit (Coomeva) durch
gewerkschaftliche Aktivist*innen und Gespräche
über Sicherheitsaspekte mit den Unternehmen
Cerrejón und Coomeva über Verbesserungen der
Arbeitssicherheit sowie der Gesundheitsversor-
gung der Beschäftigten

Sintracarbón, Cerrejón und Coomeva

09.2017 Berichte über eine globale Kampagne der GUF
IndustriALL gegen das international agierende
Unternehmen Glencore

GUF IndustriALL

12.2017 Ankündigungen für neue Tarifverhandlungen Sintracarbón und Cerrejón
01.2018 Ablehnung des Tarifvertragsangebotes seitens

Sintracarbón
Sintracarbón und Cerrejón

01.2018 Tödlicher Unfall auf dem Kohleexport-
Tagebaubetrieb Cerrejón

Cerrejón

01.2018 Ankündigung zum Streik hinsichtlich der Tarif-
vertragsverhandlungen mit dem Unternehmen
Cerrejón

Sintracarbón

02.2018 Abschluss des Tarifvertrages Sintracarbón und Cerrejón

Tab. 18: Schlüsselereignisse der zweiten Periode im Fall „El Cerrejón“

6.4.2 Aktivismus auf internationalem Niveau: Die zweite
Periode

Die Entwicklungen ab dem 09.02.2018 zeigen zunächst eine Intensivierung grenzüberschreiten-
der Solidarität im Sinne der Stärkung der kolumbianischen gewerkschaftlichen Strukturen im
Bergbausektor. So zeigte die Prozessaufarbeitung, dass Ende April des Jahres 2018 der Start-
schuss zur Etablierung eines gewerkschaftlichen Projektes zur Stärkung des sozialen Dialogs in
Kolumbien, das konkrete Schulungen vorsah. Hierbei konstituierte sich eine grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zwischen den kolumbianischen Bergbaugewerkschaften Sintracarbón und Sin-
traelecol sowie der niederländischen FNV, die das Projekt der kommenden drei Jahre finanzieren
sollte.

Weiterführend zeigten sich auf der lokalen Ebene des Falles weitere schwere Unfälle, trotz des
neuen Tarifvertrages sowie der Zusagen des Unternehmens, Sicherheitsstandards zu achten und
diese weiterzuentwickeln. So kam es unter anderem im Juli 2018 zu vier Unfällen innerhalb einer
Woche, welche das Potenzial eines tödlichen Verlaufs hatten. Dabei hat, nach der Darstellung der
Gewerkschaft, kein menschliches Versagen zu den Unfällen geführt, sondern Sicherheitsmängel,
Wartungsmängel beim Arbeitsgerät sowie strukturelle Defizite. In diesem Zusammenhang betonten
das Unternehmen als auch die Gewerkschaft die Aufklärung und Überprüfung der Unfälle. Doch
Sintracarbón forderte neben der Einhaltung der Sicherheitsstandards ebenso die Absicherung
von Arbeiter*innen im Falle einer Arbeitsunfähigkeit und bemängelte, dass in solchen Fällen
Arbeitsverträge nicht verlängert wurden oder gar Kündigung ausgesprochen wurden. Cerrejón
hingegen betonte die ständige Umsetzung und Verbesserung der Arbeitssicherheit und berief sich
auf die Zusammenarbeit mit öffentlichen Behörden.
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Die gewerkschaftliche globale Kampagne mit neuen Akteuren der transnationalen
Regulierung

Neben diesem erneut aufkommenden Problematiken zeigte sich zuvor, dass IndustriALL neben
dem stark gewerkschaftlichen Aktivismus ebenso Kooperationen mit verschiedenen NGOs nutzte,
um ihre Forderungen in andere Sphären zu tragen. Zum einen zeigte sich eine Kooperation im
Rahmen des Glencore Annual General Meeting im Mai 2018 von der Grünen Partei der Schweiz,
IndustriALL sowie der NGO London Mining Network (LMN). Diese nahm besonders durch eine
Demonstration Gestalt an und stand im Lichte der damaligen nahezu global angelegten Kampagne
gegen die Menschenrechtsverletzungen des Konzerns, was wiederum an den Fall „El Cerrejón“ zum
Teil anschlussfähig war. Doch stand der operative und diskursive Protest für IndustriALL mehr
im Lichte eines geforderten IFA mit dem Konzern im Fokus. Diese Aktion schlug sich auch im
Kongruenznetzwerk in der zweiten Periode nieder siehe Abb. 6.4.2. So konstituierte sich hier eine
sehr schwache, auf die Aktion gerichtete diskursive und operative Advocacy-Koalition zwischen
der IndustriALL und dem LMN, die über den Marktpfad agiert und eine schwache Koordination
aufweist (grün). Zum anderen zeigte der Blick in das Kongruenznetzwerk der zweiten Periode in
Abb. 6.4.2 eine weitere diskursiv, ebenso schwache Advocacy-Koalition zwischen IndustriALL
und der schweizerischen Menschenrechtsorganisation Centre Europe Tiers-Monde (CETIM).
Diesbezüglich zeigten die Prozessaufarbeitung und Analyse des Falles im Juni des Jahres 2018
eine interessante ergänzende Adressierung, die sich ebenfalls im Rahmen der Kampagne gegen
den schweizerischen Bergbaukonzern Glencore befand. Dabei war diese, wie das folgende Zitat
aufzeigt, keine gänzlich neue Kooperation:

„because of this of this work, we have always been in contact with trade unions for
the co-operative cooperation with IndustriALL its not the first corporation that we
as ngo we have with trade union. so we we are we have been doing this in the past.
why people could say but why our trade union is collaborating with an ngo, because
we think that labor rights, the violation of the workers, etc. is about human rights.“
(Expert*in: E_CETIM_CHE)

Vor diesem Hintergrund offenbart sich eine durchaus stärkere und Kooperation als das geringe
Kantengewicht im Kongruenznetzwerk aufzeigt. Vielmehr verdeutlicht sich hier eine immer wie-
derkehrende lose Anbindung ähnlich zu einer losen Kopplung. So trugen die beiden Organisationen
gemeinsam, im Sinne des International-Organisationalen Pfades ein offizielles Statement vor dem
UN Human Rights Council (UN HRC) vor, welches die Menschenrechtsverletzungen im Bereich
Gesundheit- und Sicherheit durch Glencore anprangerte. Dabei wurde die Situation in Kolum-
bien eingebunden und gefordert, dass ein internationaler verbindlicher UN-Vertrag hinsichtlich
des Handelns von MNCs und deren Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten
notwendig ist. Hierbei zeigte sich, dass die Kooperation mit der NGO vor allem aufgrund ihrer
Erfahrung mit der UN und ihrem dortigen exklusiven Zugang eingegangen ist, was sich in dem
folgenden Zitat aufzeigt:

„we cooperate with you because they can have both non-state actor status in the
U.N. and in the ILO in the united nations (.) we have status in the ilo (.) and they
don’t (.) and we don’t have status in the UN.“ (Expert*in: E_IndustriALL2_CHE)
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Das obige Zitat zeigt sehr schön die Komplementarität der Koalition. So könnte beide Akteure
bspw. in einer breiten Lesart der sozialen Netzwerkanalyse als Brückenbauer bezeichnet werden
(brokerage), die neue Netzwerkverbindungen schaffen (Burt et al. 2013). So ist das „governance
arrangements“ des International-Organisationalen Pfades nicht für jeden Akteur gleichermaßen
zugänglich, was der speziellen institutionellen Umgebung mit spezifischen Verfahren sowie dem
dazugehörigen Regelwerk der UN geschuldet ist. Die Koalition der beiden unterschiedlichen
Akteure bietet die Option, eben diese Zugangsbeschränkungen zu umgehen und beiden Akteuren
eine Bühne für ihre Belange zu geben. Dabei fußt die Zusammenarbeit stark auf der Gewährung
der Menschenrechte, die oftmals eine starke Überschneidung mit Thematiken der Arbeitsrechte
hat.

„Die Stärkung der Gewerkschaften in Kolumbien ist keine Option — Sie ist eine
Verpflichtung“184

Nachdem bereits im April die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen einer niederlän-
dischen Gewerkschaft und den zwei kolumbianischen Bergbaugewerkschaften in den Fokus der
Analyse gestoßen war, zeigte sich daran anschließend im Oktober des Jahres 2018 ein Schu-
lungsworkshop im Rahmen des im April angelaufenen internationalen Projektes. So wurde für
die kolumbianischen Gewerkschaften Sintracarbón, Sintraelecol, Unión Sindical Obrera de la
Industria del Petróleo (USO) und Unión Sindical Trabajadores de las Industrias (USTI), in Bar-
ranquilla von der United Federation of Workers in Denmark (3F) in der kolumbianischen Escuela
Nacional Sindical (ENS) eine Schulung durchgeführt und dabei von der IndustriALL unterstützt
wurde. Zentrale Punkte des Workshops bezogen sich dabei auf die Anwendung zielführender
Strategien und Organisationsformen sowie den Aufbau einer stärkeren Gewerkschaftsbasis. Neben
dieser Kooperation und der obigen Zusammenarbeit mit NGOs bindet IndustriALL ebenso lokale
gewerkschaftliche Akteure in ihre global angelegte Kampagne für die Realisierung von IFAs mit
MNCs ein, folglich ein Aktivismus aus der obigen gewerkschaftlichen Koalition (rot). So monierte
und skandalisierte Sintracarbón zusammen mit IndustriALL im Rahmen des Annual General
Meeting von BHP im Oktober 2018 sicherheitskritische Vorkommnisse sowie den Todesfall auf
dem Kohleexport-Tagebaubetrieb El Cerrejòn und forderte die Einhaltung sowie Verbesserung der
Arbeitsbedingungen durch die Einführung verbindlicher Standards. Diesbezüglich räumte BHP
Fehler ein und stimmte einer Verbesserung im Risikomanagement zu. Vor diesem Hintergrund
warb der Konzern für den Dialog mit unterschiedlichen Akteuren.

In Anbetracht dessen manifestierte sich eine Fortführung eines transnationalen gewerkschaftli-
chen Engagements in der zweiten Periode, was sich ebenso als Advocacy-Koalition zeigt und im
Kongruenznetzwerk der zweiten Periode sehr gut ersichtlich wird, siehe Abb. 6.4.2. Diese maß-
geblich über den Zivilgesellschaftlichen Pfad in der Kombination mit dem Marktpfad agierende
Koalition zielte explizit darauf ab, gewerkschaftliche Strukturen in Kolumbien zu stärken, den
sozialen Dialog zwischen den Sozialpartner*innen zu verbessern und somit im selben Atemzug
die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern. Dabei stachen neben der GUF IndustriALL als
transnationaler Dreh- und Angelpunkt und Sintracarbón als nationaler starker Partner prominent
niederländische und dänische gewerkschaftliche Akteure als Hauptakteure hervor. Dies ist damit
zu erklären, dass sich diese bereits seit Jahrzehnten in einer eher informellen Absprache mit
184Zitat Sintracarbón (Sintracarbón 2018).
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anderen europäischen Gewerkschaften auf die Stärkung gewerkschaftlicher Strukturen in Südame-
rika konzentrieren. 185 Hierbei verdeutlichte sich zum einen eine bereits bestehende räumliche
Infrastruktur sowie eine starke Koordination, welche jedoch den Raum für die Gewerkschaften
lässt, keine zusätzlichen organisationalen Differenzierungen untereinander vorzunehmen und
über Jahre hinweg in einer eher lockere Bindung im Sinne einer losen Kopplung erfolgreich zu
interagieren. Daran anschließend ließ sich eine regelmäßige Koordination sowie Abstimmung
zwischen niederländischen Regierungsorganisationen, Sintracarbón und dem CNV erkennen, was
nochmals in dem folgenden Zitat deutlich wird und in der Betrachtung des Gesamtnetzwerkes
für die zweite Periode im Anhang visuell ersichtlich wird:

es hat viel mit sintracarbón zu tun, und wir haben manchmal einen austausch zwischen
den niederlanden und kolumbien zum thema kohle, die große abnehmer von kohle
sind. und wenn wir nach holland fahren, treffen wir uns mit dem außenministerium,
wir treffen uns mit den geschäftsleuten wegen der kontakte mit der cnv, und die
geschäftsleute haben eine reihe von forderungen an das unternehmen cerrejón gestellt,
damit es verantwortungsvoll alle Fragen der gesundheit und sicherheit und die fragen,
die in den tarifverträgen stehen, einhält (.) die botschaft in kolumbien überwacht die
einhaltung all dieser prozesse, ebenso wie die niederländischen parlamentarier, wenn
sie in kolumbien eintreffen. (Expert*in: E_Sintracarbon_COL)

In Anbetracht dessen zeigte sich einige Monate danach, dass Vertreter*innen von Sintracarbón
Anfang Mai des Jahres 2019 an einem offiziellen Diskussionstreffen in dem niederländischen
Gewerkschaftszentrum des niederländischen christlich ausgerichteten Gewerkschaftsverband
CNV Internationaal Foundation zusammen mit niederländischen Parlamentsmitglieder, weite-
ren Gewerkschafts- und Gemeindeführer*innen sowie Führungskräften der Konzerne Cerrejòn,
Prodeco-Glencore und Drummond teilgenommen haben. Im Zentrum des dortigen Dialogs stand
die Kohleproduktion und ihre Bedingungen in Kolumbien.186

185Die deutschen Gewerkschaften konzentrieren sich eher auf osteuropäische Gewerkschaften (Expert*in:
E_IGBCE_DE).

186In diesem Zusammenhang erhielten unterschiedliche beteiligte Gewerkschaftsfunktionäre Morddrohungen (al-
lesamt Mitgliedsorganisationen von IndustriALL), die eben diese Drohungen als einen Prozess mit einer
spezifischen Systematik zur Beseitigung von prominenten gewerkschaftlichen Aktivisten und der Opposition in
Kolumbien ansehen. Seitens der gewerkschaftlichen Akteure wurde eine deutliche Verurteilung dieser Bedrohung
ausgesprochen und die Regierung aufgefordert, den Sachverhalt möglichst zügig aufzuklären.
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Abb. 24: Kongruenznetzwerk der Aktivist*innen der zweiten Periode
im Fall „El Cerrejón“ vom 09.02.2018 bis zum 22.05.2019
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit Visone
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Die zweite Periode: Ein Zwischenfazit

Der resümierende Blick zeigt, dass am Ende der zweiten Periode ein starker Aktivismus mit
grenzüberschreitendem Charakter deutlich wird. Diese Form des Aktivismus sticht in solch einem
Ausmaß hervor, dass sich keine starken Diskontinuitäten in den Daten aufzeigen lassen und somit
auch kein neuer Bruch erfolgte. So dominierten Konzepte der Stärkung der Vereinigungsfreiheit,
des sozialen Dialoges, der Verbesserung der Sicherheitsstandards sowie der Aufklärung von
Arbeitsunfällen und der Forderung nach staatlichen Kontrollen was sich in Abb. 6.4.2 aufzeigt.
Trotz der Kooperation des gewerkschaftlichen Akteure mit NGOs blieben die gewerkschaftlichen
Akteure federführend. Somit dominieren, ebenso wie in der ersten Periode, gewerkschaftliche
Akteure in der Rolle der Hauptakteure. Trotz der in diesem Fall als Alternative erscheinenden
Aktivismus für die Realisierung von IFAs seitens IndustriALL ist die GUF nicht als policy
entrepreneur an dieser Stelle zu verstehen. So bestand die Kampagne doch von Anfang an und
wurde nicht als gänzlich neues Lösungskonzept eingeführt. Trotz Bemühungen ist keine neue
Ordnungsbildung zu beobachten. Bezüglich der verwendeten Einflusspfade zeigte sich eine bewusst
gewählte Kombination aus der Nutzung des Zivilgesellschaftlichen Pfades in der Kombination
mit dem Marktpfad. Dabei stach vor allem IndustriALL als sehr aktiver Akteur heraus. In
Anbetracht dessen zeigt der retrospektive Blick drei Schlüsselereignisse der zweiten Periode,
welche unterschiedlich stark von der Mobilisierung der Aktivist*innen tangiert wurden und in
Tabelle 17 festgehalten sind.

Datum Ereignis Akteure

04.2018 Start des gewerkschaftlichen Projektes zur Stär-
kung des sozialen Dialogs in Kolumbien

Sintracarbón, Sintraelecol und FNV

05.2018 Protest auf dem Glencore Annual General Mee-
ting

Grüne Partei der Schweiz, IndustriALL und LMN

06.2018 Gemeinsames offizielles Statement vor dem UN
HRC

CETIM und IndustriALL

07.2018 Erneuter Unfall auf dem Kohleexport-
Tagebaubetrieb Cerrejón

Cerrejón

10.2018 Schulungsworkshop im Rahmen des im April an-
gelaufenen internationalen Projektes

Sintracarbón, Sintraelecol, USO, USTI, 3F, ENS
und IndustriALL

10.2018 Aktion auf dem BHP Annual General Meeting Sintracarbón und IndustriALL

Tab. 19: Schlüsselereignisse der zweiten Periode im Fall „El Cerrejón“

6.4.3 Ein gewerkschaftlich dominierter Weg: Analytische Schlussbetrachtung für
den Fall „El Cerrejòn“

Ein Tarifvertrag und Bestrebungen hin zu einem IFA sind Punkte des Aktivismus rund um
die erhöhte tödliche Unfallhäufigkeit in dem Kohleexport-Tagebaubetrieb Cerrejón, welche
in der retrospektiven Betrachtung als prägnante hervorstechen. Resümierend bietet der Fall
„El Cerrejòn“ keine voluminöse Mobilisierung über Jahre hinweg mit einer großen Anzahl an
unterschiedlichen Akteurstypen. Vielmehr erscheint die Regulierung in fest etablierten und
funktionierenden gewerkschaftlichen Konzepten zu verlaufen. So zeigten sich keine expliziten
policy entrepreneure oder eine prominente Rolle von brokern bei der Regulierung. Vielmehr
dominierten eher die Interaktionen zwischen den gewerkschaftlichen Akteuren und den Konzernen.
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Insgesamt erscheinen die Ergebnisse auf der lokalen Ebene des Falles als ein Erfolg. Doch was
bleibt auf der transnationalen Ebene?

Zentrale Akteure und Koalitionen

Wie bereits oben erwähnt zeigte die Analyse eine starke Dominanz lokaler, nationaler und trans-
national ausgerichteter gewerkschaftlicher Akteure, die in sehr geordneter und erprobter Weise
interagierten. Doch im Zeitverlauf zeigten sich auf der anderen Seite ebenso gezielte kooperative
Interaktion mit NGOs seitens der GUF IndustriALL. In Anbetracht dessen herrschte ein Konsens
hinsichtlich der Notwendigkeit der massiven Verbesserung der Arbeitsbedingungen, wobei stark
auf die Themen der Arbeitssicherheit sowie der Gesundheitsversorgung verwiesen wurde. Unter
den gewerkschaftlichen Akteuren herrschte zusätzlich die übereinstimmende Überzeugung der
Notwendigkeit eines hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrades im Betrieb und der damit
einhergehenden Basis zur Erkämpfung von Tarifverträgen. Dies zeigt eine Überschneidung der
Hauptkerne der hier aktiven Akteure im gewerkschaftlichen Netzwerk hin. Neben diesen lokalen
bis nationalen Zielen ließen sich deutliche grenzüberschreitende bis transnationale Aspekte auf-
zeigen, bei denen sich ebenso verschieden gelagerte Politikkern der gewerkschaftlichen Akteure
aufzeigen ließen. So hat zum Beispiel die GUF IndustriALL von ihrer Konstitution aus einen
Politikkerne, welcher Strategien und die Wahrnehmung der Einflussnahme enthält, die sich stärker
auf MNCs und Regierungen beziehen. Auf der anderen Seite zeigten sich neben den obigen
gewerkschaftlichen Koalitionen ebenso auf der lokalen bis nationalen sowie der transnationalen
Ebene ergänzende Kooperationen mit anderen Akteurstypen. So zeigte sich eine Interaktion
zwischen der eher lokal ausgerichteten kolumbianischen Gewerkschaft Sintracarbón, niederlän-
dischen Parlamentarier*innen sowie mit der niederländischen Botschaft in Kolumbien in der
Kombination mit niederländischen gewerkschaftlichen Akteuren. Auf der transnationalen Ebene
ließ sich erkennen, dass IndustriALL sehr gezielte Kooperationen mit NGOs eingeht, um ihre
Ziele zu erreichen. Dabei eint beide Beispiele die Überschneidung der belief systems der Akteure,
die eine kooperative Interaktion möglich macht. Hierbei zeigte sich vor allem in der Kooperation
mit den NGOs ein starker Bezug auf dir Gewährung von Menschenrechten. Diese weisen, wie
es auch die Forschungsliteratur aufzeigt (siehe Kap. 3) Überschneidungen mit der Gewährung
fundamentaler Arbeitsrechte auf. Dabei waren die Häufigkeiten der Übereinstimmung sehr ge-
ring und die Forderungen bezüglich der Verbesserung der Arbeitsrechte stachen prominenter
hervor.

Interaktionen innerhalb der verwendeten Pfade

In Anbetracht der geringen Verschiebung der Akteurs- und Forderungskonstellationen lässt
sich festhalten, dass diese maßgeblich durch die Realisierung des Tarifvertrages tangiert wur-
den und nicht durch das Vorhaben der Anwendung einer neuen Strategie über einen alter-
nativen Pfad. Vor diesem Hintergrund traten die folgenden Intrapfad-Dynamiken besonders
hervor:

Herausstechend ist, dass die Analyse eine Adressierung des Bilateralen Pfades in keinster Weise
aufzeigen konnte. Ebenso wurde keine juristische Intervention über den Juristisch-Staatlichen
Pfad in Erwägung gezogen, sondern vielmehr der kolumbianische Staat hinsichtlich fehlender
adäquater Kontrollen adressiert, was meist als eine Randforderung in der Kombination mit
anderen prominenter hervorstechenden gewerkschaftlichen Forderungen genannt wurde. Darüber
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hinaus konnte nur im geringen Maße die Nutzung des International-Organisationalen Pfades
im Rahmen der global ausgerichteten Kampagne der ILO in der Kooperation mit der NGO
CETIM aufgezeigt werden. Dies ist durchaus verwunderlich, da Kolumbien bis heute die ILO-
Konvention 176 („Safety and Health in Mines“) nicht ratifiziert hat. Die Forderung nach der
Einbindung der ILO oder die Forderung zur Ratifizierung von ILO-Konventionen über die
Regierung wäre durchaus eine Option gewesen. Demgegenüber steht die massive operative und
diskursive Nutzung des Marktpfades, der von allen involvierten Akteuren verwendet wurde. So
wurde dieser bereits zu Anfang stark im Licht der Tarifverhandlungen verwendet und wenig
später bis hin zum Ende der hier vorliegenden Betrachtung im Rahmen eine transnationalen
Aktivismus mit einem Fokus auf die involvierten MNCs. Ebenso zeigte sich ein starker und über
beide Perioden hinweg anhaltender Aktivismus über den Zivilgesellschaftlichen Pfad, um lokale
bis nationale gewerkschaftlichen Strukturen zu unterstützen. Dies verdeutlichte sich besonders in
dem grenzüberschreitenden Engagement von IndustriALL aber ebenso in der Unterstützung der
niederländischen und dänischen Gewerkschaften.

Interaktionen zwischen den Pfaden

Angrenzend zu den genannten Interaktionen innerhalb der hervorstechend verwendeten Pfade
(Intrapfad-Dynamiken) ließen sich auch hervorstechende Dynamiken zwischen den Einflusspfaden
erkennen. Dabei zeigte sich jedoch nicht, dass die Nutzung einer der Einflusspfade den Aktivismus
in einem anderen Pfad stark behinderte oder den Weg für einen anderen Pfand frei machte. In
Anbetracht dessen lassen die folgenden Bezüge festhalten:

Dabei zeigte sich im gesamten Fall eine spezifische Intrapfad-Dynamik. So wurde von der
lokalen bis national ausgerichteten Gewerkschaft Sintracarbón das Unternehmen Cerrejòn als
unmittelbares Ziel des Aktivismus über den Marktpfad verwendet, doch engagierten sie sich
in diesem Zusammenhang teils bewusst und teils weniger bewusst für das übergeordnete Ziel
der GUF IndustriALL, ergo die Etablierung eines Mechanismus zur Streitlösung sowie die
Schaffung eines Raumes für Verhandlungen hinsichtlich eines IFAs mit Glencore. Dies gilt nicht
im selben Maße für IndustriALL, welche Sintracarbón ebenso auf dem Weg des Marktpfades
sowie über den Zivilgesellschaftlichen Pfad unterstützte, jedoch immer sehr bewusst ihr Ziel
auf der transnationalen Ebene im Blick behielt. Insgesamt zeigten sich im gesamten Fall die
Auswirkungen eines sehr aktiven Global-Local Link zwischen den gewerkschaftlichen Ebenen,
welche durch ihre Kompetenzspezialisierung eine Wechselwirkung zwischen transnationalem und
lokalem Aktivismus generierten. Dabei wurde vor allem eine Regulierung von unten in der Form
der rechtlichen Ordnungsbildung eines Tarifvertrages erreicht. Eine indirekte Regulierung von
oben mittels eines Global Framework Agreements bzw. IFA konnte nicht erreicht werden.187

Bezüglich des Einflusses von Interpfad-Dynamiken zeigt die Prozessverfolgung keine direkten
Verstrebungen der Pfade, die in letzter Konsequenz Entwicklung bzw. Veränderung hindern oder
befördern.

Zentrale Ordnungsbildungen

Innerhalb des betrachteten Prozesses konnten durch die hier angewendete Prozessverfolgung eine
Ordnungsbildung nachverfolgt und festgehalten werden, die einen direkten engen Bezug zum Fall
187Ein Global Framework Agreement wurde bis in das Jahr 2022 nicht zwischen Glencore und IndustriALL etabliert.
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„El Cerrejón“ und die dabei aufgezeigten Problemfelder hatte. Demnach lässt sich die folgende
Einordnung vornehmen:

Insgesamt zeigten sich im gesamten Fall „El Cerrejón“ ein dominanter Aktivismus und eine
Regulierung durch gewerkschaftliche Akteure, welche mit klassischen gewerkschaftlichen Stra-
tegien und belief systems für bessere Arbeitsbedingungen stritten und diese auf einer lokalen
Ebene vertraglich durchsetzen konnten. Hierbei lässt sich der Tarifvertrag als ein Soft Hard
Law bezeichnen, in dem klar definierte Regeln in einer präzisen Sprache in der Verbindung
mit einer rechtlich einklagbaren Verpflichtung einhergehen. Hierbei ist jedoch nicht ersichtlich,
inwiefern Sanktionsoptionen bei einer Nichteinhaltung möglich sind. Interessant ist, dass eines der
zentralen Ziele bei der Erarbeitung des Tarifvertrages darin bestand, eine sprachliche Präzision
zu erzielen. Dieser Punkt zeigt nochmals stark auf, wie wichtig klare und deutlich auslegbare
Formulierungen in dem hier vorliegenden Kontext sind. So besteht bei einem Soft Hard Law
zwar eine rechtsverbindliche Klagemöglichkeit, diese nützt den Akteuren jedoch wenig, wenn die
Inhalte zu breit und nebulös formuliert sind.

Die Betrachtung der obigen Interaktionen, Akteure, Dynamiken sowie der einen Ordnungsbildung
verdeutlicht, dass der Aktivismus im Fall „El Cerrejón“ trotz des zunächst als stark erscheinenden
lokalen Fokus wirkmächtige grenzüberschreitende Elemente enthielt. Diese zeigten sich maßgeblich
im Engagement der niederländischen und dänischen gewerkschaftlichen Akteure. Eine explizite
transnationale Einbindung wurde durch die Einbettung des Falles in den Aktivismus der GUF
IndustriALL ersichtlich.

Hierbei wurde massiv auf bereits vorherig etablierte Netzwerke und damit verbundene Ressourcen
einer grenzüberschreitenden gewerkschaftlichen Infrastruktur zurückgegriffen, die zum Teil auf
gezielte Kooperationen mit NGOs und Regierungsakteuren setzte. Hierdurch wurden die durch
den Fall aufgezeigten gesellschaftlichen Missstände öffentlich gemacht und über nationale Grenzen
hinweg skandalisierten. Den ständigen Bezugsrahmen der gewerkschaftlichen Akteure bildeten
dabei die klassischen Konzepte der Sozialpartnerschaft. Mit Akteuren außerhalb des gewerk-
schaftlichen Bereiches wurde eher auf die Thematik der universellen Menschenrechte verwiesen.
Insgesamt verdeutlichte sich in der Betrachtung des Falles ein mehrheitlich gewerkschaftlicher
Mehrebenenaktivismus. Dieser griff in diesem Fall nicht auf diskursive oder gar operative juris-
tische Interventionen als Impuls zur Anregung einer gesellschaftlichen Debatte über nationale
Grenzen hinweg zurück. So wurde diese strategische Option auch nicht als zukünftige Drohung
ausgesprochen. Vielmehr wurde versucht, mittels bestehender gewerkschaftlicher Konzepte eine
Konkretisierung bzw. Verdichtung des Tarifvertrages zu erzielen, was auch erreicht wurde, und
ein IFA mit Glencore abzuschließen, was wiederum nicht erreicht wurde.

6.5 Epilog: Das Nachwort zum Drama der Empirie

In Anbetracht der vier unterschiedlichen Fälle wird zügig ersichtlich, dass diese keineswegs abge-
schlossen oder als beendet anzusehen sind. So sind zwar in allen Fällen Regulierungen und/oder
Entschädigungen verwirklicht worden, aber einige der hier betrachteten Prozesse zur Erarbeitung
und Implementierung von Ordnungsbildungen waren am Ende der Datenerhebung noch nicht
abgeschlossen. Dies zeigte sich in besonderer Weise im Fall „Tazreen“ hinsichtlich der Fortführung
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des „Transition Accord“, der im letzten Schritt in staatliche Hand gegeben werden sollte. Im
Folgenden soll dieser als herausstechendes Beispiel für eine mögliche weitere Ausdifferenzierung
eines Soft Hard Laws mit starken Bezügen zu infrastrukturellen Ordnungsbildungen im Stil
einer Predominantly Binding Infrastructure angeführt werden. In diesem Kontext zeigte sich
bereits ein Problem mit der Laufzeit des „Transition Accord“ ab und es bestand die Gefahr,
dass die selbigen Probleme nach dem Ablauf erneut empor steigen – ein Problem, dass beim
Better Factories Cambodia Programm der ILO ebenso bestand und in der Kritik stand (Merk
2012). Diesbezüglich ließ sich durch eine weitere Recherche festhalten, dass Mitte Januar des
Jahres 2020 eine Vereinbarung zwischen dem Accord-Lenkungsausschuss und dem BGMEA
getroffen wurde, die den Übergang mittels eines RMG-Nachhaltigkeitsrates regelt (IndustriALL
2020). Weiterführend ließ sich eine erneute Verlängerung und Ausdifferenzierung des „Transition
Accord“ im August des Jahres 2021 erkennen. So wurde das „International Accord for Health
and Safety in the Textile and Garment Industry“ mit erweiterten Regelungen und einer Laufzeit
bis Ende Oktober 2023 zwischen UNI Global Union IndustriALL und bereits zuvor involvierten
Unternehmen unterschrieben. Dabei wurde auch deutlich, dass der RMG-Nachhaltigkeitsrat in
Bangladesch bereits etabliert wurde (Accord 2021).

Darüber hinaus zeigte sich nachfolgend im Lichte des Falles „Ali Enterprises“ sowie der Fälle
„Tazreen“ und peripher „Cerrejón“ eine Bewegung für die Realisierung eines deutschen Lieferket-
tengesetzes, wie es bereits in Kapitel 6.1 beschrieben wurde. Im Nachgang zeigte sich, dass im
Zuge des bereits im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2018 verankerten Vorhabens der Einfüh-
rung solch eines Gesetzes im Juni des Jahres 2021 ein Lieferkettengesetz durch den deutschen
Bundesrat gebilligt wurde (BMZ 2022). Damit schloss sich Deutschland weiteren westlichen
Dienstleistungs- und Industrienationen an. So hatte bereits zuvor das Vereinigte Königreich
im Jahr 2015 den Modern Slavery Act einführt, Frankreich im Jahr 2017 das Loi de vigilance,
Australien ebenfalls einen Modern Slavery Act im Jahr 2018 und die Niederlande im Jahr 2019
das Child Labour Due Diligence Law (Hadwiger et al. 2017; Kippenberg 2019; The Guardian 2018;
Wesche 24.02.2017). Neben diesen Entwicklungen zeigten sich ebenso auf der supranationalen
Ebene konkrete Schritte. So hat die Kommission der EU einen Vorschlag für eine Richtlinie
über die Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen Ende Februar des Jahres 2022 angenommen
(Pressestelle Europäische Kommission 2022). Allerdings müssen die Diskussionen und Einführun-
gen von Lieferkettengesetzen und die damit verbundenen nationalen Aktionspläne im Lichte der
Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte gesehen werden. Doch
ebenso trug der in der vorliegenden Arbeit fokussierte Aktivismus dazu bei, diesen Prozess
anzustoßen und eine Implementierung dieser Gesetze möglich zu machen. Dies ließ sich besonders
in den Forderungen im Rahmen des Falles Ali Enterprises aufzeigen. So schlugen die juristischen
Akteure schon zwischen den Jahren 2013 und 2015 eine Verschärfung des Haftungsrechts für
grenzüberschreitend tätige Unternehmen vor, was in den folgenden Jahren weiter konkretisiert
wurde (siehe Kapitel 6.1). Dies zeigt sich ebenso, jedoch etwas weniger konkret, ab dem Jahr
2013 im Fall „Tazreen“ und im Ansatz im Fall „El Cerrejón“ innerhalb der globalen Kampagne
gegen den Bergbaukonzern Glencore (siehe Kapitel 6.2 und 6.4).

Zu der obigen Entwicklung haben ebenso die betrachteten Klagen einen Beitrag im Sinne eines
sekundären Effektes geleistet, welcher im Lichte der Strategie einer Strategic Litigation stand.
Demnach haben die Klageverfahren in der Verbindung mit dem Aktivismus um sie herum ein Ziel
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über einen rechtlichen Prozess hinaus erreicht. Ergo wurde eine transnationale gesellschaftliche
Debatte über Ausbeutungsverhältnisse innerhalb von Wertschöpfungs- und Lieferketten evoziert.
Diese Strategie einer juristischen Intervention konnte in der weiteren Aufarbeitung ebenso im Fall
„El Cerrejón“ festgestellt werden. So haben britische Jurist*innen aufgrund der lebensbedrohlichen
Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen bei der UN einen Antrag auf Einstellung
der Arbeit des Kohleexport-Tagebaubetriebs El Cerrejón gestellt (The Telegraph 2020). Ähnliches
zeigte sich bei dem hier angrenzenden Fall des Dammbruchs im brasilianischen Brumadinho
mit zahlreichen Todesopfern und nachfolgenden Entschädigungsforderungen. Hierbei ist ebenso
das deutsche Unternehmen TÜV Süd involviert, welches den Damm als sicher zertifiziert hatte.
Vor dem Hintergrund der grenzüberschreitenden gewerkschaftlichen Netzwerke in diesem Fall
ermöglichte die Zusammenarbeit der deutschen IGBCE mit Betroffenen vor Ort ein Klageverfahren
gegen den Konzern in Deutschland (IG BCE 2022). Vor diesem Hintergrund wird ersichtlich,
dass Klagen von unterschiedlichen Aktivist*innen nach industriellen Unglücken weiterhin als
Option zur Regulierung verwendet werden.
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7 Diskussion und theoretische Erweiterung der empirischen
Ergebnisse

In allen Fällen bildete sich eine spezifische Issue Ecology durch die Mobilisierung für eine Re-
gulierung in den jeweiligen Fällen. Diese wurde maßgeblich von Aktivisten*innen, welche die
spezifischen Defizite und Lösungsoptionen diskursiv aufzeigten und operativ erarbeiteten, ge-
schaffen. Doch waren die vier Ecologies, auch durch die chronologische Abfolge der industriellen
Unglücke, keineswegs voneinander abgetrennt. So zeigen sich vor allem im Bereich der Textilindus-
trie eine auffallende thematische Überlappung sowie deckungsgleiche Akteure, was im geringeren
Maße auch im Bereich der Bergbauindustrie zu sehen war. Auf einer übergeordneten Ebene
speisten die betrachteten Fälle mit der jeweiligen um sie entstandenen Issue Ecology die bereits
bestehende Aktivistisch-Zivilgesellschaftliche Ecology um den Themenbereich der Regulierung und
Wahrung von fundamentalen Menschen- und Arbeitsrechten in grenzüberschreitenden Liefer- und
Wertschöpfungsketten. Weiterführend wurden konkrete Problemstellungen der jeweiligen Fälle
durch den jahrelangen Aktivismus und die mediale Resonanz ebenso in die staatlich-industrielle
sowie die international-organisationale Ecology getragen.

Vor diesem Hintergrund der hierbei transferierten konkreten Problemstellungen konstruiert
sich die folgende Diskussion und theoretische Erweiterung der empirischen Ergebnisse auf zwei
Ebenen, um die Forschungsfragen sukzessive zu beantworten: Zunächst wird sich die Frage nach
einem Tertium Comparationis innerhalb der verschiedenen Branchen gestellt, um auf der ersten
Ebene der Diskussion Branchen-immanente Vergleiche zu ziehen sowie zentrale transferierte
Problemstellungen mit der Beteiligung von grenzüberschreitend agierenden juristischen Akteuren
zu beleuchten (Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Issue Ecologies geordnet nach Textil- und
Bergbaufällen). Dabei erfolgen die Vergleiche der ersten Ebenen in drei Schritten. So wird erstens
auf die herausstechenden Koalitionen mit der Beteiligung juristischer Akteure eingegangen, um
die Interaktion von grenzüberschreitend agierenden juristischen Akteuren in transnationalen
Aktivist*innen-Netzwerken nochmals in den Fokus zu rücken und zu beschreiben, wie diese
die Regulierungen der Fälle beeinflusst haben. Zweitens werden innerhalb dieses Vergleichs
die dominanten belief systems, prominent verwendete Einflusspfade und Interaktionsdynamiken
der Koalitionen mit juristischen Akteuren aufgezeigt und verglichen, um ebenso gemeinsame
Ideen, aber auch prominente Unterschiede innerhalb der betrachteten Koalitionen, die die
neu entstehenden Ordnungsbildungen formen, herauszustellen. In einem dritten Schritt erfolgt
der Vergleich der jeweils dominierenden idealtypischen Ordnungsbildungen und die Diskussion
bezüglich der damit einhergehenden Verbindlichkeit.

Die zweite Ebene bezieht sich auf branchenexterne Vergleichshorizonte, d. h. auf empirische
Vergleiche zwischen den vier Fällen, und arbeitet zunächst fünf basale Punkte heraus, die für die
Realisierung neuer Ordnungsbildungen durch Interaktionen eine prominente Rolle spielen. Dabei
löst sich der Vergleich an einigen Stellen von dem starken Fokus auf juristische Akteure und
bezieht ebenso weitere prominent herausstechende Akteurstypen mit ein. Aufbauend auf diesen
basalen Punkten werden vier Mechanismen im Sinne einer theoretischen Erweiterung herausge-
arbeitet, die bestimmte Konstellationen von Interaktionen hervorheben, die eine Realisierung
von Ordnungsbildungen begünstigen. Abschließend wird nochmals auf die Rolle der juristischen
Akteure innerhalb der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung im Sinne der übergeordneten
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Forschungsfrage eingegangen und die Leistung der juristischen Akteure im Lichte einer Strukturan-
gleichung von Hard Hard Laws westlicher Dienstleistungs- und Industrienationen zur Regulierung
grenzüberschreitender Liefer- und Wertschöpfungsketten diskutiert.

7.1 Vergleich der Textilfälle

Die Mobilisierung und Konstruktion der Issue Ecologies um die Fälle „Ali Enterprises“ und
„Tazreen“ hatten denselben Auslöser – einen Fabrikbrand mit verheerenden Folgen für die
Arbeiter*innen durch fehlende Sicherheitsstandards. Darüber hinaus verdeutlichte sich eine starke
Überschneidung deckungsgleicher federführender Akteure mit gleichartigen Bestrebungen — eine
langfristige Entschädigung der Betroffenen sowie eine wirksame Regulierung von Arbeitsrechten
entlang transnationaler Liefer- und Wertschöpfungsketten. Ebenso lässt sich in beiden Textilfällen
ein breites Feld an unterschiedlichen Akteuren erkennen. Neben dieser Gleichförmigkeit zeigt der
nun folgende nähere und detaillierte Vergleich ebenso markante Unterschiede im Hinblick auf die
Involvierung juristischer Akteure.

7.1.1 Koalitionen, Pfade und Interaktionen mit Beteiligung juristischer Akteure
in den Textilfällen

Richtet man retrospektiv den vergleichenden Fokus auf die jeweiligen herausstechenden Koali-
tionen mit der Beteiligung juristischer Akteure, lässt sich ein eklatanter Unterschied zwischen
den beiden betrachteten Fällen erkennen. So waren juristische Akteure in beiden Fällen höchst
unterschiedlich eingebunden und agierten ebenso in verschiedener Weise. Deskriptiv lässt sich
zunächst festhalten, dass die meisten ermittelten juristischen Akteure im Fall „Tazreen“ (und
peripher „Rana Plaza“) eher peripher in das betrachtete Aktivist*innen-Netzwerk eingebunden
waren, was im starken Gegensatz zu den stark eingebundenen juristischen Akteuren im Fall „Ali
Enterprises“ steht. Der Fall „Tazreen“ zeichnete sich, wie bereits erwähnt, durch eine massive
Verstrebung mit dem angrenzenden Fall „Rana Plaza“ aus. Diese Verstrebung zeigte sich nahezu
durchgängig in der Analyse und offenbarte durchaus aktive juristische Akteure in der Form von
hochgradig spezialisierten, grenzüberschreitend agierenden Kanzleien in Kanada und den USA
(Rochon&Genova LLP in Kanada, Coburn&Greenbaum PLLC und Andrews&Springer in den
USA), deren letztlich nicht erfolgreiche Klageverfahren in der dritten Periode des Falles „Tazreen“
eine Aufmerksamkeit zukam. Doch waren die drei Kanzleien, im Gegensatz zum ECCHR im Fall
„Ali Enterprises“, keineswegs in einer prominent hervortretenden Kampagne aktiv eingebunden.
Vielmehr verdeutlichte sich eine ähnliche, eher professionelle passive Rolle wie bei der deutschen
Kanzlei G&K und den italienischen Kanzleien Ambrosio &Commodo Studio Legale Associato
und Studio Legale Bona, Oliva & Associati.188

188Demgegenüber zeigte sich in den Fällen „Rana Plaza“ und „Tazreen“ ein herausstechendes Engagement der ILO
und westlicher Regierungen.
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Ausrichtung
und Fall

Akteure und Kooperation Belief System und Pfade

Juristisch do-
miniert:

(A) Ali Enter-
prises (P2, rot
2013)

Hauptakteure: ECCHR, AEFFAA, NTUF
und Medico

Kooperation: Enge Kooperation zur transnatio-
nalen zur transnationalen juristischen Interven-
tion

Dominantes belief system: Schadensersatzzah-
lungen für die Betroffenen, Notwendigkeit der
Schaffung eines juristischen Novums

Dominate Pfade: Forderungen und operative
Aktionen über den Juristisch-Staatlichen Pfade
sowie über den Zivilgesellschaftlichen Pfad

(B) Ali Enter-
prises (P3, blau
2015-2018)

Hauptakteure: ECCHR, AEFFAA, NTUF
und Medico

Kooperation: Sehr enge diskursive Koordinati-
on zwischen ECCHR, medico, der AEFFAA
und der NTUF. Enge operative Koordinati-
on zwischen AEFFAA, NTUF G&K. und dem
ECCHR. Partielle operative Koordination zwi-
schen ECCHR, A&C sowie MB.O.

Dominantes belief system: Schadensersatz-
zahlungen für die Betroffenen, Notwendigkeit
der Schaffung eines juristischen Novums
zur Sorgfaltspflicht für grenzüberschreitend
agierende Unternehmen

Dominate Pfade: Forderungen und operative
Aktionen über den Juristisch-Staatlichen Pfad

(C) Ali Enter-
prises (P4, blau
2018-2019)

Hauptakteure: ECCHR, NTUF, AEFFAA,
PILER, CCC, G&K, PSBDU, HRW, Indus-
triALL sowie Medico

Kooperation: Sehr enge diskursive Koordinati-
on zwischen ECCHR, Medico , der AEFFAA
und der NTUF. Enge operative Koordinati-
on zwischen AEFFAA, NTUF G&K und dem
ECCHR. Partielle operative Koordination zwi-
schen ECCHR, A&C sowie MB.O.

Dominantes belief system: Schadensersatz-
zahlungen für die Betroffenen, Notwendigkeit
der Schaffung eines juristischen Novums
zur Sorgfaltspflicht für grenzüberschreitend
agierende Unternehmen

Dominate Pfade: Forderungen und operative
Aktionen über den Juristisch-Staatlichen Pfad

(D) Tazreen
(Rana Plaza)
(P3, 2014-2019)

Hauptakteure: Coburn&Greenbaum
PLLC, Andrews&Springer sowie lokale
Aktivist*innen aus Bangladesch

Kooperation: Operative Koordination (Qualität
der Kooperation nicht zu bewerten).

Dominantes belief system: Schadensersatz-
zahlungen für die Betroffenen, Notwendigkeit
der Schaffung eines juristischen Novums
zur Sorgfaltspflicht für grenzüberschreitend
agierende Unternehmen

Dominate Pfade: Operative Aktionen über den
Juristisch-Staatlichen Pfad

(E) Tazreen
(Rana Plaza)
(P3, 2014-2019)

Hauptakteure: Rochon&Genova LLPr
sowie lokale Aktivist*innen aus Bangladesch

Kooperation: Operative Koordination (Qualität
der Kooperation nicht zu bewerten).

Dominantes belief system: Schadensersatz-
zahlungen für die Betroffenen, Notwendigkeit
der Schaffung eines juristischen Novums
zur Sorgfaltspflicht für grenzüberschreitend
agierende Unternehmen

Dominate Pfade: Operative Aktionen über den
Juristisch-Staatlichen Pfad

Politisch do-
miniert:

(A) Tazreen
(P1, blau 2013)

Hauptakteure: Bündnis 90/Die Grünen,
Medico und ECCHR

Kooperation: Sehr enge diskursive Koordinati-
on zwischen ECCHR, Medico , der AEFFAA
und der NTUF. Enge operative Koordinati-
on zwischen AEFFAA, NTUF G&K und dem
ECCHR. Partielle operative Koordination zwi-
schen ECCHR, A&C sowie MB.O.

Dominantes belief system: Gewährung einer
Sorgfaltspflicht für grenzüberschreitend agie-
rende Unternehmen

Dominate Pfade: Forderungen und ope-
rative Aktionen über den International-
Organisationalen Einflusspfad

Tab. 20: Vergleich von Koalitionen mit der Beteiligung juristischer Akteure in den Textilfällen



7 Diskussion und theoretische Erweiterung der empirischen Ergebnisse 261

Der oben angesprochene eklatante Unterschied in der Einbindung juristischer Akteure in her-
ausstechenden Koalitionen wird in Anbetracht von Tab. 20 differenzierter. Diese Tabelle zeigt
die ermittelten Koalitionen mit einer aktiven Beteiligung juristischer Akteure in den betrach-
teten Textilfällen und differenziert diese anhand ihres chronologischen Startpunkts sowie der
hervorstechenden Ausrichtung und gibt einen Überblick hinsichtlich der zentralen beteiligten
Akteure der Kooperation, der zentralen Überschneidung in ihrem belief system und den prominent
verwendeten transnationalen Einflusspfaden zur Realisierung ihres Ziels. Letztlich dokumentieren
sich zwei verschiedene Ausrichtungen der Koalitionen – juristisch oder politisch dominierte.
Hierbei hängt die jeweilige Ausrichtung maßgeblich von den federführenden Akteuren sowie dem
jeweiligen verfolgten Ziel ab.

Vor diesem Hintergrund sticht die mannigfaltige Einbindung pakistanischer, deutscher und
italienischer Jurist*innen im Fall „Ali Enterprises“ hervor, die grenzüberschreitend handeln.
Chronologisch sticht bereits kurz nach dem Brand in der pakistanischen Textilfabrik die eher
politisch dominierte Koalition zwischen der NTUF, der CCC, dem PILER und der pakistanischen
Kanzlei SVUMLA hervor, die mit KIK in privater Verhandlung für eine Entschädigung der
Betroffenen des Brandes verhandelten und das MoU (Soft Hard Law) erarbeiteten und unterzeich-
neten. Retrospektiv traten hierbei vor allem PILER, die NTUF und die CCC als sichtbare und
kooperierende Akteure in den Vordergrund, und die juristischen Akteure äußerten sich diskursiv
nicht prominent, was dazu führte, dass diese Kooperation weniger stark im Diskursnetzwerk
sichtbar wurde. Vor diesem Hintergrund lässt sich durch die personelle Überschneidung von
PILER und SVUMLA eine enge Kooperation konstatieren. Doch bezog sich diese auf die konkre-
ten Verhandlungen und konstruierte sich im weiteren Verlauf als eine lockere Bindung im Sinne
einer losen Kopplung. Hierbei stützten sich die beiden Akteure auf ihre bereits zuvor bestehende
personelle Überschneidung und betonten die gemeinsame Überzeugung, dass eine adäquate Scha-
densersatzzahlung mit der Existenzsicherung der Betroffenen nach solchen Unfällen unabdingbar
ist, besonders in Anbetracht der Verletzung der grenzüberschreitenden Sorgfaltspflicht von MNCs.
Hierbei wurde von den Akteuren prominent der Marktpfad gewählt, der auf einer grenzüberschrei-
tenden Ebene im Sinne des Global-Local Links von unten zunächst zum Erfolg führte. Durch
den Abbruch der Verhandlungen Ende des Jahres 2014 ging diese Koalition, die bereits vor dem
Fabrikbrand bestand, in die Koalitionen zur transnationalen juristischen Intervention gegen KIK
und RINA auf, welche im Folgenden erläutert werden.

Wie in Kap. 6.1 beschrieben, konstruierte sich bereits parallel im Jahr 2013 eine deutlich
juristisch dominierte Koalition zur Realisierung einer Schadensersatzklage gegen KIK über
die Option der europäischen ROM II Verordnung, die bis zum Scheitern der Klage vor dem
Landgericht Dortmund bestand. Dabei veränderte sich diese juristisch dominierte Koalition zwar
ausgehend von ihrer Etablierung im Jahr 2013 bis zum Ende des Falles im Jahr 2019 in ihrer
Akteursstruktur. Doch bleibt das ECCHR zusammen mit den Kläger*innen der AEFFAA mit
der ständig sichtbaren Unterstützung der NTUF und Medico als Kern der Koalition erhalten. Mit
der Zeit und der Einreichung der Klage gegen das Unternehmen KIK ließ sich ein zunehmender
Unterstützer*innen-Kreis erkennen, der den Betroffenen ebenso bei den privaten Verhandlungen
für einen Schadensersatz half, neue Möglichkeiten eröffnete und diese unterstützte. Weiterführend
lässt sich festhalten, dass für die konkrete Durchführung des Klagevorhabens ein weiterer
juristischer Akteur in der Form der deutschen Kanzlei G&K hinzukam. Hierbei war über alle drei
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Perioden der juristisch dominierten Koalition eine enge bis sehr enge strategische Kooperation
mit einer losen Bindung der Akteure untereinander im Sinne einer losen Kopplung zwischen
den Akteuren zu beobachten, die sich durch mehrmalige strategische Sitzungen zum operativen
Vorgehen sowie durch ein gemeinsames mediales Vorgehen verdeutlichte. So veränderte sich
die Grundlage der Überschneidung ihrer belief systems sowie die hauptsächliche Nutzung des
Juristisch-Staatlichen Pfades in der Kombination mit dem Zivilgesellschaftlichen Pfad bis tief
in die vierte Periode des Falles nicht — ergo die Schaffung eines juristischen Novums durch die
Einreichung der Schadensersatzklage über die Option der europäischen ROM II Verordnung. In
Anbetracht dessen zeigte die beschriebene Kombination der Pfade zum einen eine Intrapfad-
Dynamik sowie den Versuch einer Regulierung über den Global-Local Link. Die Forderung nach
Schadensersatz für die Betroffenen war hierbei von Anfang an inhärent, was sich auch in der
Konzeption der Schadensersatzklage aufzeigte.

Im Hinblick auf das drohende Scheitern des Klagevorhabens ließ sich rückblickend im Jahr 2018
eine ergänzende, eher politische dominierte Koalition mit der Beteiligung des ECCHR als juristi-
schen Akteur zur Erarbeitung und Einreichung einer OECD-Beschwerde gegen die italienische
Audit RINA ermitteln. Im Zentrum der Akteurskonstellation standen dabei die AEFFAA, NTUF,
PILER, ECCHR, CCC, CAP, MC und Medico , die im Vergleich über einen eher kurzen Zeitraum
eine feste Bindung zur Erarbeitung der Beschwerde aufzeigten, ähnlich zu der OECD-Beschwerde
im Fall „Tazreen“. Dies verdeutlicht sich nochmals stark an der zügigen Auflösung der Koaliti-
on und des eher kurzen und vagen diskursiven gemeinsamen Agierens. Dabei wurde zwar der
International-Organisationale Einflusspfad herausstechend verwendet, doch funktionierte dies
lediglich in der Kombination mit dem Zivilgesellschaftlichen Einflusspfad zur Stärkung und
Akquise der pakistanischen Betroffenen, somit interagierten die Pfade (Intrapfad-Dynamik) und
es zeigte sich eine deutliche Beziehungsverbindung von transnationalem sowie lokalem Aktivismus
zur Realisierung der Beschwerde (Global-Local Link). Die dominante Überschneidung bezüglich
der belief systems der involvierten Akteure bezog sich dabei im Kern auf die Überzeugung, dass es
einer grundlegenden Änderung des unternehmensfinanzierten Zertifizierungssystems bedarf und
im Falle eines Unfalls einer Entschädigung der Betroffenen im Sinne einer grenzüberschreitenden
Sorgfaltspflicht für MNCs.

Neben dieser stark durch das Engagement des ECCHR geprägten juristischen Intervention in
Deutschland ließ sich ebenso ein gemeinsames und parallel ablaufendes juristisches Agieren
gegen die Audit RINA zwischen pakistanischen und italienischen Akteuren in den Jahren 2014
bis 2018 im Sinne einer eher lockeren Bindung erkennen. Diese Koalition konstituierte sich
hauptsächlich aus den italienischen Kanzleien MB.O, A&C und den pakistanischen Akteuren
der NTUF sowie der AEFFAA. Dabei wurde das pakistanische PILER und die pakistanische
Kanzlei SVUMLA zur finalen Absprache bezüglich der Einreichung des Faktenberichts bei der
italienischen Staatsanwaltschaft in Turin über den Fabrikbrand und die Rolle von RINA als
ergänzende Akteure hinzugenommen. Eine weitere, vor allem diskursiv sichtbare ergänzende
Unterstützung verdeutlichte sich bei den nachfolgenden strafrechtlichen Ermittlungen gegen
RINA von dem ECCHR und Medico . So änderte sich der Kern der Koalition bis zur Einstel-
lung des Strafverfahrens gegen RINA und der damit einhergehenden Auflösung der Koalition
im Jahr 2018 nicht, was durchaus eine Parallele zur obigen Koalition darstellt. Eine weitere
Parallele ist in diesem Zusammenhang die Interaktion zwischen den Einflusspfaden im Lichte
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des Global-Local Link sowie einer Intrapfad-Dynamik. So verlief die prominente Verwendung des
Juristisch-Staatlichen Pfades in der Kombination mit dem Zivilgesellschaftlichen Pfad. Doch
zeigte sich hinsichtlich der geäußerten Überzeugung sowie zentraler Überschneidungen in den
belief systems der Akteure ein Unterschied im Vergleich zur deutschen juristischen Intervention.
So wurde die Generierung eines juristischen Novums hier eher weniger in den Vordergrund
gerückt. Generell zeigte sich eine diskursive Zurückhaltung dieser Koalition, was eine Bewertung
der konkreten Überschneidung in den belief systems erschwerte. Dennoch war es anhand der
Expert*inneninterviews zu rekonstruieren, dass die beteiligten Akteure im Kern eine grundlegende
Änderung des unternehmensfinanzierten Zertifizierungssystems sowie eine Entschädigung der
Betroffenen im Sinne einer grenzüberschreitenden Sorgfaltspflicht für MNCs nach einen Unfall
allesamt forderten.

Während der oben beschriebenen Entwicklung im Fall „Tazreen“ konstituierte sich nahezu zur
selben Zeit eine Koalition zwischen einem Abgeordneten der Partei Die Grünen, Medico und
dem ECCHR zur Erarbeitung und Einreichung einer Beschwerde bei der OECD bezüglich der
Verletzung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen von Rieker und KIK. Hierbei
ließ sich über einen kurzen Zeitraum eine feste Bindung zur Erarbeitung der Beschwerde in der
Form einer juristischen und politischen Beratung durch Medico und den ECCHR ermitteln, was
dazu passt, dass sich die Zusammenarbeit diskursiv und operativ zügig nach der Einreichung
auflöste. So wurde nach der Einreichung bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahren Ende 2014
nicht mehr prominent gemeinsam agiert. Auffallend war hierbei die operative Verwendung des
International-Organisationalen Einflusspfades ohne eine Kombination mit anderen Pfaden. Die
Überschneidung in den belief systems der involvierten Akteure wurde vor diesem Hintergrund
weniger in den Vordergrund getragen. Doch ließ sich vor allem bei dem ECCHR und Medico eine
starke Übereinstimmung hinsichtlich der Notwendigkeit der grundlegenden Änderung des unter-
nehmensfinanzierten Zertifizierungssystems und der Zahlung von Entschädigungen für Betroffene
im Sinne einer grenzüberschreitenden Sorgfaltspflicht für MNCs erkennen.

Neben der obigen eindeutig auf den Fall „Tazreen“ gerichteten Koalitionen konstituierten sich
ebenso zwei deutlich juristisch dominierte kurz angelegte Koalitionen, die Klagen bezüglich der
Haftbarmachung von Todesfällen durch industrielle Unglücke gegen MNCs in den USA und
Kanada im Lichte des angrenzenden Falles „Rana Plaza“ einreichten. Diese hätten im Falle
eines juristischen Erfolgs eine starke Auswirkung auf den Fall „Tazreen“ gehabt und ggf. weitere
juristische Schritte befördert.

So zeigte die Prozessverfolgung, dass im April des Jahres 2015 eine grenzüberschreitende Sam-
melklage von drei Überlebenden sowie einem Angehörigen mit der Hilfe der kanadischen An-
waltskanzlei Rochon&Genova LLPP gegen das kanadische Unternehmen Loblaw sowie die Audit
Bureau Veritas am obersten Gerichtshof von Ontario hinsichtlich des fahrlässigen Handelns und
stellvertretender Haftung sowie der Verletzung der Treuepflicht der Unternehmen eingereicht
wurde. Die genauen Akteure blieben aufgrund des sehr zurückhaltenden diskursiven Engage-
ments der beteiligten Akteure im nebulösen Hintergrund. Doch kann festgehalten werden, dass
ihre Kooperationsdichte eine enge und eher kurz angelegte feste Bindung war und sich zügig
nach der Abweisung der Klage im Sommer des Jahres 2017 auflöste. In diesem Zusammenhang
zeigten sich ähnliche Einflusspfaddynamiken wie im Fall „Ali Enterprises“ im Sinne der Konzepte
des Global-Local Link sowie einer Intrapfad-Dynamik. Demnach wurde das Engagement der
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Kooperation hauptsächlich über den Juristisch-Staatlichen Pfad in der vorherigen Kombination
mit dem Zivilgesellschaftlichen Einflusspfad getragen und fand ihr Fundament in der gemeinsa-
men Überzeugung der Notwendigkeit einer Schadensersatzzahlung für die Betroffenen und der
Notwendigkeit der Schaffung eines juristischen Novums.

Dieselbe Einordnung bezüglich der Kooperationsdichte, Nutzung von transnationalen Einflusspfa-
den und der Überschneidung von belief systems lässt sich für die juristisch dominierte Koalition
der US-amerikanischen Kanzleien Coburn&Greenbaum PLLC und Andrews&Springer in der
Zusammenarbeit mit den Klient*innen aus Bangladesch festhalten, die Anfang des Jahres 2016
vor dem Superior Court of the State Delaware (USA) die Unternehmen Walmart, J.C. Penney
und The Childrens Place wegen Fahrlässigkeit und widerrechtlicher Tötung anklagten, aber mit
ihrem Bestreben bereits Mitte des Jahres abgewiesen wurden.

In der retrospektiven Betrachtung dokumentieren sich in Anbetracht des obigen Vergleichs drei
herausstechende Punkte hinsichtlich der Rolle juristischer Akteure:

Erstens hebt sich eine aktive Nutzung des Juristisch-Staatlichen Pfades in der Kombination mit
der Nutzung des Zivilgesellschaftlichen Pfades hervor, um über Klageverfahren einen Wandel hin
zur verbindlicheren Regulierung transnationaler Liefer– und Wertschöpfungsketten zu evozieren.
Hierbei diente der International-Organisationale Pfad (OECD-Beschwerden) als eine Ergänzung
und wurde zu Zeitpunkten verwendet, an denen bereits absehbar war, dass die auf den Weg
gebrachten Klagen scheitern werden oder eine Klagemöglichkeit nicht als sinnvoll erachtet wurde.
So wählten die ermittelten juristischen Akteure hauptsächlich etablierte Wege der Einflussnahme
im Lichte ihrer juristischen Kernkompetenz.

Zweitens wurde in beiden Textilfällen ersichtlich, dass für die konkrete Vorbereitung und Durch-
führung der Klageverfahren in Deutschland, Italien, Kanada und den USA von den involvierten
Kanzleien eine feste Bindung über einen eher kurzen Zeitraum gewählt wurde und die Koalitionen
nachfolgend zügig abbrachen. Das ECCHR als NGO wählte hier eine weitaus langfristigere
lockere Bindung im Sinne einer losen Kopplung mit den Betroffenen und weiteren transnational
agierenden Aktivist*innen im Modus von Kampagnen.

Drittens lässt sich festhalten, dass die juristischen Akteure im Lichte des ACF als policy entre-
preneure anzusehen sind. Dies bezieht sich zum einen auf ihre grundlegenden Überzeugungen
hinsichtlich der Notwendigkeit rechtlich erstrittener Entschädigungen für die Betroffenen der
industriellen Unfälle und zum anderen auf die damit verbundenen Klageoptionen. Diese Gemein-
samkeit der juristischen Akteure stellte für beide betrachteten Textilfälle eine neue Option zur
Regulierung der fokussierten Problembereiche dar, die durch andere Akteure nicht in Betracht
gezogen wurde. Dies ist interessant, da zum Beispiel die deutsche Gewerkschaft IGBCE unter
anderem eine Klage wegen des Dammbruchs in Brasilien im Jahr 2019 diskursiv und operativ
unterstützt und aktiv mit brasilianischen Jurist*innen zusammenarbeitet, bei der ebenfalls
juristisch geklärt wird, ob MNCs auch für ihre ausländischen Standorte haften müssen (IG BCE
2022).

Trotz dieser fundamentalen Gemeinsamkeiten der Jurist*innen gehen konkrete Vorstellungen
bezüglich der Notwendigkeit einer Emergenz neuen grenzüberschreitenden Rechts auseinander.
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Dies wurde in besonderer Weise im Vergleich zwischen der deutschen Kanzlei G&K und der italie-
nischen Kanzlei A&C deutlich. So wird von Ersterer vielmehr die Notwendigkeit der Entwicklung
eines „Globalisierungsfolgenrechts“ betont, welches im optimalen Fall ebenso eine Verbindung
zum Privatrechtsverhältnis enthalten würde und nicht wie die grundlegende Konzeption der
völkerrechtlichen ILO-Konventionen Nationalstaaten bindet. Im Gegensatz hierzu wurde von
der Kanzlei A&C stärker betont, dass bereits bestehende Rechtswege in ihrer Schadensersatz-
berechnung verändert werden müssen. Ähnlich dazu wurde von der kanadischen Kanzlei R&G
die Notwendigkeit der Durchsetzung von bestehenden Arbeitsrechten und eine weiterführende
Emergenz des internationalen Rechts betont.

Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass die ermittelten juristischen Akteure
kaum an der Erarbeitung und Implementierung der von der Prozessaufarbeitung dokumentierten
Ordnungsbildungen beteiligt waren – lag doch ihr zentraler Fokus vielmehr auf der Bildung
eines gesellschaftlichen normativen Wandels und dem Evozieren von nationalstaatlichen Gesetzen
oder der Emergenz des internationalen Rechts im Lichte des Idealtypus des Hard Hard Law, das
weniger stark auf die direkt betrachteten Fälle gerichtet ist.

7.1.2 Vergleich der etablierten Ordnungsbildungen in den
Textilfällen

In Anbetracht von Tabelle 21 fällt auf, dass in beiden betrachteten Textilfällen vor allem
der Idealtypus des Soft Hard Law prominent von den Akteuren angestrebt und implementiert
wurde, um die Regulierungslücke im grenzüberschreitenden Raum zügig zu schließen. Doch
fällt ebenso auf, dass dieser Typus ebenso stark auf den nationalen Raum angewendet wurde.
Das heißt, dass bei der Erstellung und Implementierung teilweise grenzüberschreitende Akteure
involviert waren, aber vorrangig nationale Regelungen im Fokus standen. So kann von einer
transnationalen Reichweite erst gesprochen werden, wenn die vereinbarten rechtsverbindlichen
Regelungen Akteure aus unterschiedlichen Nationen explizit betreffen. Folglich kann auch eine an
lokale Akteure ausgezahlte Entschädigung, die zuvor als Vertrag festgehalten wurde, durchaus eine
transnationale Reichweite haben, denn es besteht die Möglichkeit, dass sich hier involvierte MNCs
zur Zahlung verpflichtet haben und somit tangiert werden. Ebenso kann ein ILO-Förderprogramm
als eine Ordnungsbildung mit transnationaler Reichweite eingeordnet werden, denn hier wird die
Unterstützung transnationaler Akteure der ILO oder von ausländischen Staaten festgehalten,
die sich im Rahmen des Programms verpflichtet haben. Demgegenüber stellt eine ratifizierte
und ins nationale Recht übersetzte ILO-Konvention eine transnationale Ordnungsbildung dar,
aber die implementierten Gesetze sind als nationales Recht anzusehen. Im Rückgriff auf die
Textilfälle lässt sich zunächst festhalten, dass GUFs und nationale Gewerkschaften in beiden
Fällen sehr aktive Akteure in der Erarbeitung sowie Implementierung von Ordnungsbildungen in
der Zusammenarbeit mit NGOs waren. Darüber hinaus zeigte der Fall „Tazreen“ ebenso, dass die
ILO ein sehr produktiver Akteur in der Erarbeitung und Implementierung von Ordnungsbildungen
war.

Zusätzlich lässt sich anhand von Tabelle 21 festhalten, dass im Fall „Ali Enterprises“ der Idealtypus
des Soft Hard Law in drei Fällen ein transnationales Niveau erreichte („MoU“ und die vertragliche
„private Anwendung der ILO C 121“ und „Joint Action Plan for Promoting Workplace Safety and
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Health in Sindh“). Demgegenüber stehen die zwei ebenso als transnational einzuordnenden Hard
Soft Laws (Prüfung und Änderung des SA-8000 Prüfungssystems und Mitgliedschaftsverhältnis
im Deutschen Bündnisses für nachhaltige Textilien). Dies ist interessant, da die Analyse in
diesem Zusammenhang zugleich eine Ablösung „weicher“ Regulierungen sowie eine gewisse
Beständigkeit dieser im transnationalen Raum zeigt. Darüber hinaus lässt sich eine Predominantly
Binding Infrastructure festhalten (Ankauf des Gewerkschaftshauses für die NTUF). Ebenso
verdeutlicht sich der Aufbau einer Strong Binding Infrastructure, bei der starke follow-up-Prozesse
aufgezeigt wurden (Aufbau des SESSI durch die ILO sowie das deutschen BMZ).189 Für den Fall
„Tazreen“ zeigt sich eine auffällig hohe Anzahl an Ordnungsbildungen, besonders im Bereich der
rechtsverbindlichen Soft Hard Laws, die den gesamten Fall dominieren. Dabei zeigen sich zwölf
Soft Hard Laws mit einer transnationalen Reichweite („Tazreen Claims Administration Trust“,
„tripartite statement of commitment on fire safety in the work place in Bangladesh“, „Accord on
Fire and Building Safety in Bangladesh“, „Alliance for Bangladesh Worker Safety“, „Tazreen
Claims Administration Trust“ und „Transition Accord“, „National Tripartite Plan of Action on
Fire Safety in Bangladesh“, „Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector“,
„Improving Fire and General Building Safety“, „Promoting Social Dialogue and Harmonious
Industrial Relations in Bangladesh Ready-Made Garment Industry“, „Sustainability Compact for
continuous improvements in labour rights and factory safety in the Ready-Made Garment and
Knitwear Industry in Bangladesh“ und „IFA Konzept Action, Cooperation and Transformation“).
Demgegenüber steht ein einziges Hard Hard Law, dass eine explizite nationale Reichweite
hat („Reformierung des Arbeitsgesetzes in Bangladesch“) sowie eine einzige infrastrukturelle
Ordnungsbildung mit transnationaler Reichweite in der Beteiligung der Akteure, die dem Typus
einer Strong Binding Infrastructure zuzuordnen ist („Tripartistischer Ausschuss zur Erarbeitung
einer nationalen Unfallversicherung in Bangladesch“).

Eine Ordnungsbildung anhand der Charakteristika des Idealtyps des Soft Hard Law zu konstruie-
ren hatte vor dem Handlungsdruck sowie der politischen Gelegenheitsstruktur zwei prominent
hervorstechende Vorteile. Demnach ist die bereits betonte Ressource Zeit ein wichtiger Faktor
gewesen. So war es in beiden Fällen möglich, eine zügige und verbindliche Regulierung über diesen
Idealtypus zu generieren, was bei einem Hard Hard Law eher nicht im selben knappen Zeitrahmen
möglich gewesen wäre. Neben dem zeitlichen Argument spielten hierbei ebenso die Bezugsräume
Pakistan und Bangladesch eine Rolle. So war in beiden Fällen erwartbar, dass autoritäre oder
korrupte staatliche Strukturen zwar ein Hard Hard Law ratifizieren, doch dieses praktisch nicht
kontrolliert und umgesetzt wird, was sich bspw. in der vorherigen Entwicklung aufgezeigt hat
und bspw. von der Kanzlei R&G deutlich hervorgehoben wurde.

189Die konkreten Förderprogramme konnten in den Daten nicht ermittelt werden. Höchstwahrscheinlich bewegen
sich diese in der Form von Verträgen im Bereich des Soft Hard Law.
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Idealtyp/Fall Lokal National Transnational

Ali Enterprises:

Soft Soft Law – – –
Hard Soft Law – – 2
Soft Hard Law – 1 2**
Hard Hard Law – – –
Soft Binding Infrastructure – – –
Predominantly Binding Infrastructure 1 – –
Strong Binding Infrastructure – 1 –

Tazreen:

Soft Soft Law – – –
Hard Soft Law – – –
Soft Hard Law – – 12*
Hard Hard Law – 1 –
Soft Binding Infrastructure – – –
Predominantly Binding Infrastructure – – –
Strong Binding Infrastructure – – 1

Tab. 21: Vergleich der etablierten Ordnungsbildungen in den Textilfällen nach geographischer
Reichweite
* Hier wird das „tripartite statement of commitment on fire safety in the work place in Bangladesh“, „Accord on Fire and Building

Safety in Bangladesh“ und der „Transition Accord“ jeweils als eigenständige Ordnungsbildung gezählt, denn es waren jeweils neue

Verträge. ** Die private Entschädigung der Opfer auf der Basis der ILO-Konvention 121 ist eher grenzüberschreitend, denn KIK

ist das einzige Unternehmen und kein MNC.

Interessant ist, dass die Analyse aufgezeigt hat, dass im Fall „Tazreen“ eine explizite infra-
strukturelle Ordnungsbildung in der Form eines politischen Ausschusses eingerichtet wurde, um
langfristig ein nationales Hard Hard Law zu erarbeiten sowie zu implementieren. So fehlte es
doch in beiden Fällen massiv an einer organisationalen Infrastruktur zur Kontrolle von Produkti-
onsstandorten. Doch die genauere Beobachtung ließ erkennen, dass die entstandenen rechtlichen
Ordnungsbildungen in den meisten Fällen einen Bezug zu inhärenten infrastrukturellen Ord-
nungsbildungen hatten. So wurde bspw. ein Vertrag zwischen verschiedenen Akteuren beschlossen
(Rechtliche Ordnungsbildung), der zum Beispiel die Erweiterung von Kontrollorganisationen
vorsah (infrastrukturelle Ordnungsbildung). Dies zeigte sich zwar auch im Fall „Ali Enterprises“,
doch verdeutlichte sich dieses Vorgehen massiv im Fall „Tazreen“. Dies lag zum einen daran,
dass durch den enormen öffentlichen Druck des interagierenden Falles „Rana Plaza“ die Gelegen-
heit zum erfolgreichen Handeln gegeben war und zum anderen die Notwendigkeit Aufbau oder
Erweiterung infrastruktureller Elemente ebenso gegeben war, da diese zuvor schlichtweg nicht
existierten.

Insgesamt ist festzuhalten, dass nicht ein Typus von Ordnungsbildungen die wirksamste und
zeitlich nachhaltigste Regulierung hervorbrachte. Vielmehr verdeutlichte sich ein komplexes
Zusammenspiel der unterschiedlichen Ordnungsbildungen. Besonders hervorstechend war dabei
die Interaktion sowie das wechselseitige Ineinandergreifen von Soft Hard Law Ordnungsbildun-
gen. Dies fiel vor allem bei der Orchestrierung von ILO Programmen und der Einbindung
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des Accord sowie der Alliance im Fall „Tazreen“ sowie im angrenzenden Fall „Rana Plaza“
auf.
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7.2 Vergleich der Bergbaufälle

Die jeweilige Mobilisierung und Konstruktion der Issue Ecologies um die Fälle „Eynez Maden
Ocaǧı“ und „El Cerrejón“ konstruierte sich zwar in beiden Fällen um mangelnde Sicherheits-
standards, doch war der Auslöser durchaus nicht von derselben Qualität. So unterscheidet sich
der Grubenbrand in der Türkei von den immer wiederkehrenden tödlichen Unfällen zum einen
in der Art der Sicherheitsmängel und zum anderen in dem Ausmaß der Todeszahlen. Todeszah-
len gegeneinander aufzuwiegen klingt an dieser Stelle vermessen, doch trägt ihre Anzahl zur
Reichweite und dem Ausmaß einer nachfolgenden Mobilisierung für eine Regulierung bei. Vor
diesem Hintergrund erscheint das vorliegende Vorhaben als ein Vergleich zwischen Äpfeln und
Birnen, doch lassen sich auch diese sehr wohl vergleichen, denn sie gehören beide zur Kategorie
der Kernobstgewächse.

„Eynez Maden Ocaǧı“ und „El Cerrejón“ sind unterschiedliche Fallstudien, doch stammen beide
Fälle aus dem Bergbausektor und beide fallen in die Kategorie der industriellen Unglücke, die
mithilfe grenzüberschreitender Akteure den Versuch einer wirksamen Regulierung erfahren haben.
Ihre Andersartigkeit, auch gegenüber den obigen Fällen aus der Textilbranche, ist es, welche
der vorliegen Arbeit die Möglichkeit einer offenen Vorgehensweise gab und es ermöglichte, dem
Ausmaß der Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure sowie verschiedener Ordnungsbildungen
gerecht zu werden.

In Anbetracht dessen lässt sich für beide Fälle aus dem Bergbausektor zunächst eine deutliche
Dominanz gewerkschaftlicher Akteure festhalten. Herausstechend ist dabei die Deckungsgleichheit
sowie das ähnliche Vorgehen der GUF IndustriALL. Grundlegend anders waren jedoch die
jeweilig prominent herausstechenden Ordnungsbildungen. So stach im Fall „El Cerrejón“ der
Abschluss eines Tarifvertrages hervor und im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“ die Ratifizierung
und Implementierung der ILO-Konventionen neben der Etablierung des gewerkschaftlichen
Weiterbildungszentrums. Neben diesen ersten Unterschieden und Gleichförmigkeiten zeigt der
nun folgende nähere und detaillierte Vergleich ebenso markante Unterschiede im Hinblick auf die
Involvierung juristischer Akteure.

7.2.1 Koalitionen, Pfade und Interaktionen mit Beteiligung juristischer Akteure
in den Bergbaufällen

Richtet man retrospektiv den vergleichenden Fokus auf die jeweiligen herausstechenden Koalitio-
nen mit der Beteiligung juristischer Akteure, zeigt sich ein ernüchterndes Bild. So waren juristische
Akteure in beiden Fällen überhaupt nicht oder nur in einem sehr geringen Maße eingebunden. De-
skriptiv lässt sich zunächst festhalten, dass in den Fällen aus dem Bergbausektor nur peripher juris-
tische Akteure nachverfolgt werden konnten. So zeigte die Auswertung der Expert*inneninterviews
für den Fall „El Cerrejón“ zwar, dass externe Jurist*innen in bestimmten Fällen von der kolum-
bianischen Gewerkschaft Sintracarbón herangezogen wurden, aber eine konkretere Einbindung
zu einem spezifischen Zeitpunkt ließ sich nicht erkennen.

Demgegenüber konnte im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“ durchaus eine etwas konkretere Einbindung
aufgezeigt werden. So ließ sich in der Diskussion der Anklage von involvierten staatlichen Akteuren
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eine Zusammenarbeit zwischen dem türkischen Gewerkschaftsverband DiSK und Jurist*innen des
türkischen People’s Law Office sowie der türkischen Progressive Lawyers Association erkennen, die
bereits vor dem Fall über Jahre hinweg kooperiert hatten.190 Auffällig ist im Vergleich der Fälle,
dass beide Einbindungen von Jurist*innen stark lokal bis national geprägt sind und keineswegs
juristische Akteure aus dem Ausland involviert waren.

Ausrichtung und Fall Akteure und Kooperation Belief System und Pfade

Juristisch dominiert:

Eynez Maden Ocaǧı (P2, nicht im
Diskursnetzwerk enthalten, 2015)

Hauptakteure: People’s Law
Office, Progressive Lawyers
Association, DiSK

Kooperation: Bereits vorherig beste-
hende operative Kooperation für
den Rechtsbeistand von gewerk-
schaftlichen Belangen mit nationa-
lem bis transnationalem Fokus

Dominantes belief system: Mit-
schuld von staatlichen Akteuren
am Grubenbrand, Notwendigkeit
der Anklage von involvierten
staatlichen Akteuren

Dominate Pfade: Forderungen
und operative Aktionen über den
Juristisch-Staatlichen Pfade

Gewerkschaftlich dominiert:

El Cerrejón (P1, nicht im Diskurs-
netzwerk enthalten 2017)

Hauptakteure: Sintracarbón und
externe beratende Jurist*innen

Kooperation: Sehr gezielte operativ
beratende Kooperation mit Dienst-
leistungscharakter

Dominantes belief system: Problem-
lösung durch Sozialpartnerschaft
und Tarifverträge

Dominate Pfade: Operative Aktio-
nen über den Marktpfad

Tab. 22: Vergleich von Koalitionen mit der Beteiligung juristischer Akteure in den Bergbaufällen

Die bereits oben angesprochene sehr schwache Einbindung juristischer Akteure verdeutlicht sich
nochmals bei der Betrachtung von Tab. 22, die die verschiedenen herausstechenden Koalitionen
mit einer Einbindung juristischer Akteure in einer differenzierteren Weise aufzeigt. So lassen sich
in dieser Tabelle die ermittelten Koalitionen mit einer Beteiligung juristischer Akteure in den
betrachteten Bergbaufällen erkennen. Dabei differenziert die Tabelle die Koalitionen anhand ihres
chronologischen Startpunkts sowie der hervorstechenden Ausrichtung und gibt einen Überblick
hinsichtlich der zentralen beteiligten Akteure der Kooperation, der zentralen Überschneidung in
ihrem belief system und dem prominent verwendeten transnationalen Einflusspfad zur Realisierung
ihres Ziels. Insgesamt lässt sich aus einem zusammenfassenden analytischen Blickwinkel festhalten,
dass sich zwei grundlegend verschiedene Ausrichtungen der Beteiligung juristischer Akteure
aufzeigen – eine gewerkschaftlich und eine politisch dominierte. Ebenso wie bei obigen Textilfällen
hängt die jeweilige Ausrichtung maßgeblich von den jeweiligen federführenden Akteuren und
deren Zielen ab.

Wie in Kap. 6.3 beschrieben, konstruierte sich bereits in der ersten Periode durch den politisch
links einzuordnenden türkischen Gewerkschaftsdachverband DİSK die Forderung einer Anklage
190Doch war eine genauere Betrachtung dieser juristischen Akteure durch den Putschversuch des Militärs in der

Türkei und die nachfolgenden Verhaftungen sowie Verurteilung der involvierten Jurist*innen in der Verbindung
mit dem Ausnahmezustand in der Türkei erschwert.
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von involvierten staatlichen Akteuren und nach einem Ende der Privatisierung im Bergbausektor.
Diese Forderung konkretisierte sich in der zweiten Periode des Falles und war Bestandteil der
diskursiven Koalition zwischen IndustriALL, Türk-İŞ, HRW und DİSK, deren Kooperation und
Koordination auf einer sehr geringen Ebene vollzogen wurde. Hierbei zeigte die Analyse des
Expert*inneninterviews mit DİSK, dass bereits vor dem Grubenbrand eine Zusammenarbeit mit
den Jurist*innen des People’s Law Office und der Progressive Lawyers Association bestand, die
bis hin zu Diskussionen um potenzielle OECD-Beschwerden gehen. Im Zeitraum der zweiten
Periode bis zum Putschversuch in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 konkretisierte sich
die Zusammenarbeit und das Vorhaben, Klageverfahren gegen staatliche Akteure auf den Weg
zu bringen. Die konkret juristische Arbeit und Koordination wurde dabei von den Jurist*innen
des People’s Law Office und der Progressive Lawyers Association übernommen, weshalb die
Koalition zwischen diesen und DİSK als juristisch dominiert eingeordnet wird. In Anbetracht
dessen fiel eine langfristigere Kooperation im Sinne einer lockeren Bindung auf, die wiederum ohne
jegliche organisationale Differenzierung der Akteure auskommt und mit dem Terminus der losen
Kopplung zu beschreiben ist. Bezogen auf den Fall „Eynez Maden Ocaǧı“ war eine grundlegende
Veränderung bezüglich der Übereinstimmung in den Politikkernen der belief systems der Akteure
nicht erkennbar. So wurde die Notwendigkeit der Anklage von involvierten staatlichen Akteuren
nicht infrage gestellt. Inwieweit hier eine Überschneidung der Hauptkerne besteht, konnte durch
die erhobenen Daten nicht aufgeschlüsselt werden. Doch stach bezüglich der Umsetzung der
Forderungen die Adressierung des Juristisch-Staatlichen Pfades hervor.

Hinsichtlich der Einbindung von juristischen Akteuren im Fall „El Cerrejón“ zeigt sich eine
nochmals viel geringe Einbindung dieser. Wie bereits in Kap. 6.4 dargelegt, hat die kolumbianische
Gewerkschaft Sintracarbón partiell auf externe Jurist*innen im Sinne einer Dienstleistung im
Rahmen der Tarifverhandlungen in der ersten Periode des Falles zurückgegriffen. Dies stellte
die einzige Einbindung eines juristischen Akteurs in diesem Fall dar. Dabei wird sich eine
derartige Einbindung von Jurist*innen ebenso in den anderen Fällen aufzeigen lassen, nur waren
hier weitaus prominentere Kooperationen vorhanden.191 Diese Art der gezielten und kurzen
Kooperation ist für Sintracarbón durchaus nicht unüblich gewesen und ist als lockere Bindung
und somit im Sinne einer sehr losen Kopplung ohne jegliche organisationale Differenzierung
zu beschreiben. Bezüglich der Überschneidung der belief systems lässt sich hier nahezu keine
empirisch basierte Aussage treffen. So kann lediglich die Vermutung aufgestellt werden, dass es
sich um Jurist*innen handelt, die der gewerkschaftlichen Arbeit nicht abgeneigt gegenüberstehen
und Tarifverträge sowie den sozialen Dialog als hilfreiche Mechanismen zur Problembearbeitung
ansehen.

In der retrospektiven Betrachtung dokumentieren sich vor dem Hintergrund des obigen Vergleichs
zwei herausstechende Punkte hinsichtlich der Rolle juristischer Akteure: Erstens ist ebenso wie
bei den Textilfällen eine aktive Nutzung des Juristisch-Staatlichen Pfades in der Kombination mit
der Nutzung des Zivilgesellschaftlichen Pfades im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“ zu erkennen. Doch
sticht hierbei ein starker lokaler bis nationaler Fokus hervor. Demgegenüber stand eine explizite
Nutzung des Marktpfades im Fall „El Cerrejón“ ihm Rahmen einer gewerkschaftlich dominierten
Tarifverhandlung, die punktuell eine juristische Fachmeinung für ihr weiteres Vorgehen einholte.
191So wird bspw. der Ankauf/Bau der gewerkschaftlich genutzten Immobilien in Pakistan und der Türkei nicht ohne

eine interne und externe juristische Prüfung abgelaufen sein. Nur erschien es den Expert*innen vermeintlich als
nicht erwähnenswert.
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Zweitens wurde in beiden Bergbaufällen ersichtlich, dass die Bezugspunkte zu den juristischen
Akteuren eher langfristigere Kontakte ohne jegliche organisationale Differenzierung im Stil einer
lockeren Bindung aufzeigten (lose Kopplung). Vor dem Hintergrund dieser Gemeinsamkeiten
lassen sich keine konkreten Vorstellungen bezüglich der Notwendigkeit einer Emergenz neuen
grenzüberschreitenden Rechts aufzeigen, wie es bei den obigen Textilfällen in den Fokus rückte.
Vielmehr sind beide Bergbaufälle in hohem Maße von gewerkschaftlichen Akteuren dominiert,
die keine Diskussion diesbezüglich in den Vordergrund stellten.

7.2.2 Vergleich der etablierten Ordnungsbildungen in den
Bergbaufällen

Bei einem Blick in Tabelle 23 fällt auf, dass in beiden betrachteten Bergbaufällen keiner der Ide-
altypen von Ordnungsbildungen quantitativ dominierte. Doch lässt sich festhalten, dass lediglich
rechtsverbindliche Ordnungsbildungen von den Akteuren in beiden Bergbaufällen angestrebt
und implementiert wurden, um die Regulierungslücke zügig zu schließen. Doch fällt ebenso auf,
dass die geschaffenen Ordnungsbildungen sehr stark auf den nationalen Raum konzentriert sind.
Das heißt, dass bei der Erstellung und Implementierung zum Teil grenzüberschreitende Akteure
involviert waren, aber vorrangig nationale Regelungen im Fokus standen. So kann von einer
transnationalen Reichweite erst gesprochen werden, wenn die vereinbarten rechtsverbindlichen Re-
gelungen oder infrastrukturellen Ordnungsbildungen verschiedene Akteure aus unterschiedlichen
Nationen explizit betreffen bzw. aktiv mit einbinden. Dies war in beiden betrachteten Bergbaufäl-
len nicht der Fall. Hierbei zeigte sich, dass GUFs und nationale Gewerkschaften in beiden Fällen
die dominanten Akteure in der Erarbeitung sowie Implementierung von Ordnungsbildungen in
der Zusammenarbeit waren und Druck auf Regierungen sowie Unternehmen ausübten. Darüber
hinaus zeigte der Fall „Eynez Maden Ocaǧı“ ebenso, dass die ILO ein sehr produktiver Akteur
im Implementierungsprozess von ILO-Konventionen ist.

In Anbetracht von Tabelle 23 lässt sich festhalten, dass im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“ drei
Predominantly Binding Infrastructures im Rahmen eines gewerkschaftlichen „Organizing“ etabliert
wurden. Dabei sind die Zweigstellen des gewerkschaftlichen Dachverbandes DİSK eher als lokal bis
regional einzuordnen. Das von der IGBCE und Maden-İş realisierte Weiterbildungszentrum wird
auch von Gästen aus dem Ausland verwendet und unterschiedliche Expert*innen nutzten dies für
Fortbildungen. Somit hat diese Ordnungsbildung eine transnationale Reichweite. Hinsichtlich der
etablierten rechtlichen Ordnungsbildungen zeigen sich mit der Ratifizierung und andauernden
Implementierung der zwei ILO-Konventionen in türkisches nationales Recht zwei Hard Hard
Laws mit einer nationalen Reichweite. Daneben steht das vertragsähnliche ILO-Hilfsprogramm
„Improving Occupational Health and Safety in Turkey through compliance with International
Labour Standards“ zur Realisierung dieser Implementierung, dass auf nationale Belange fokussiert
ist, aber durch die Verpflichtung der ILO und ihrer transnationalen Struktur als Soft Hard Law
mit transnationaler Reichweite eingeordnet wird. Demgegenüber fällt auf, dass im Fall „El
Cerrejón“ lediglich eine Ordnungsbildung erarbeitet, verhandelt und implementiert wurde —
der Tarifvertrag zwischen dem Unternehmen Cerrejón und der Gewerkschaft Sintracarbón.
Dieser hat eine sehr starke lokale bis regionale Reichweite, die sich auf den Betrieb bezieht
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und unter anderem durch rechtsverbindliche Vertragsform als Soft Hard Law zu kategorisieren
ist.

Somit dominierte in den Bergbaufällen der Idealtypus des Soft Hard Law nicht prominent auf
einer quantitativen Basis wie in den obigen Textilfällen. Hinsichtlich des türkischen Falles liegt
dies zum einen daran, dass im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“ nicht die Möglichkeit bestand, ein
IFA oder ähnliches zu verhandeln, da das Unternehmen gänzlich national angelegt war. Zum
anderen wäre es in Anbetracht des Ausmaßes des Grubenbrandes durchaus zynisch gewesen,
einen neuen Tarifvertrag zu fordern. So war doch schon wenige Tage nach dem Brand ersichtlich,
dass eine Fortführung des Betriebes wenig realistisch ist. Zusätzlich war das Unternehmen
bereits vor dem Brand durch Maden İş gewerkschaftlich organisiert, was keine signifikante
Verbesserung der Sicherheitsmängel mit sich brachte. So wurde die schwache gewerkschaftliche
Leistung und geringe Durchsetzungskraft von der IGBCE sowie von DİSK in unterschiedlicher
Weise kritisiert. Demnach bestand vielmehr die Notwendigkeit einer möglichst nachhaltigen
Stärkung gewerkschaftlicher Strukturen in der Region sowie im Bergbausektor im Sinne einer
infrastrukturellen Ordnungsbildung seitens der gewerkschaftlichen Aktivist*innen; ein Projekt,
welches viel Engagement und Zeit in Anspruch nimmt, denn um in der Türkei als Gewerkschaft
tariffähig zu werden, müssen mindestens 50 Prozent der Belegschaft Gewerkschaftsmitglieder sein
und die jeweilige Gewerkschaft muss zusätzlich mindestens 10 Prozent der Arbeitnehmer*innen der
gesamten Branche gewerkschaftlich organisieren (Hekimler 2004, S. 389–390). Die Ratifizierung
der beiden ILO-Konventionen („Hard Hard Law“) und des unterstützenden ILO Programms
zur Umsetzung der Implementierung der Konventionen in nationales Recht („Soft Hard Law“)
waren vielmehr dem internationalen Druck auf die türkische Regierung geschuldet, der auch
durch die Aktivst*innen in der ersten Periode aufgebaut wurde. Für die türkische Regierung
war dies eine zügige Option, ihre Handlungsbereitschaft zu zeigen. Für die Aktivist*innen war
es wiederum eine Option, die schon lange im Raum stehende Forderung der Notwendigkeit der
Ratifizierung der ILO-Konvention 176 in der Türkei erneut mit einem realistischen Szenario
durchzusetzen. Bezüglich des kolumbianischen Falles lässt sich festhalten, dass im Lichte der
verhältnismäßig starken gewerkschaftlichen Strukturen für die lokalen Aktivist*innen schlichtweg
keine andere Regulierungsform außer ein rechtsverbindlicher Tarifvertrag infrage kam. Dieser
war und ist für die lokalen Belange deutlich tiefgreifender und problemorientierter zu formen
als ein IFA, dass lediglich mit einem der drei involvierten Konzerne hätte abgeschlossen werden
können. Somit stand dies lediglich bei den explizit transnational agierenden Akteuren im Fokus
(vor allem bei IndustriALL). Die Etablierung von weiteren infrastrukturellen Ordnungsbildungen
zum Aufbau lokaler Strukturen stand nochmals weniger im Fokus, da diese bereits etabliert
waren und aktiv verwendet wurden. Dies ließ sich bspw. an den gewerkschaftlichen Workshops
erkennen.

Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, dass vor allem rechtsverbindliche rechtliche Ordnungs-
bildungen und überwiegend verbindliche infrastrukturelle Ordnungsbildungen die Regulierung
der Bergbaufälle dominierten. Dabei verdeutlichte sich lediglich bei der Implementierung der
ILO-Konventionen ein Zusammenspiel von rechtlichen Ordnungsbildungen in der Türkei (Inein-
andergreifen von Soft Hard Law und Hard Hard Law).
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Idealtyp/Fall Lokal National Transnational

Eynez Maden Ocaǧı:

Soft Soft Law – – –
Hard Soft Law – – –
Soft Hard Law – – 1
Hard Hard Law – 2 –
Soft Infrastructure – – –
Predominantly Binding Infrastructure 2 – 1
Strong Binding Infrastructure – – –

El Cerrejón:

Soft Soft Law – – –
Hard Soft Law 1 – –
Soft Hard Law – – –
Hard Hard Law – – –
Soft Infrastructure – – –
Predominantly Binding Infrastructure – – –
Strong Binding Infrastructure – – –

Tab. 23: Vergleich der etablierten Ordnungsbildungen in den Bergbaufällen nach geographischer
Reichweite

7.3 Theoretische Erweiterung: Die Suche nach dem Tertium
Comparationis

Ein Ziel der vorliegenden Arbeit war es, bestimmte Konstellationen von Interaktionen von
und in Koalitionen herauszuarbeiten, die dazu beitragen, dass es zu einer Erhöhung des Ver-
bindlichkeitsniveaus der jeweiligen Arbeitsregulierung kommt, folglich neue Ordnungsbildungen
schaffen oder deren Realisierung anstoßen. Im Lichte der betrachteten Fälle in der Textil- und
Bergbauindustrie lassen sich diesbezüglich fünf Punkte festhalten, die solch eine Erhöhung
des Verbindlichkeitsniveaus der Arbeitsregulierung begünstigen: Erstens eröffneten die indus-
triellen Unglücke eine politische Gelegenheitsstruktur neue Ordnungsbildungen (Institutionen)
zu schaffen, da die Legitimation der zuvor bestehenden Standards und Regulierungen durch
die Unglücke stark beschädigt wurde. Dieser Verlust an Legitimität der Verhältnisse und dem
damit verbundenen Handeln von Unternehmen wurde durch die interaktive Mobilisierung der
Aktivist*innen über die verschiedenen transnationalen Einflusspfade nochmals verstärkt, was
zusammengenommen die Chance auf die Erarbeitung und Implementierung von Ordnungsbildun-
gen erhöhte. Zweitens stach bei der Betrachtung der Interaktionen der Aktivist*innen prominent
hervor, dass für den Erfolg der Erarbeitung und Implementierung von Ordnungsbildung eine
Überschneidung der belief systems der Aktivist*innen über einen bestimmten Zeitraum hinweg
notwendig ist, um erfolgreich zu kooperieren und letztlich eine Ordnungsbildung aufzubauen.
Dabei mussten die Forderungen auf der Grundlage der belief systems ebenso zum jeweiligen
Ziel der angestrebten Ordnungsbildung passen. Folglich durften die adressierten Unternehmen,
Regierungen oder Regierungsorganisationen, Gerichte und internationale Organisationen die
Forderungen nicht als abwegig erachten und die Forderungen mussten eine gewisse Passung mit
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deren belief systems aufweisen. Drittens wirkte es sich positiv auf die Realisierung der jeweilig
geforderten Ordnungsbildung aus, wenn diese den adressierten Regierungen oder Unternehmen
die Chance auf Wiederherstellung der Legitimität ihres Handelns boten und dies bereits im
Subtext der jeweiligen Adressierung kommuniziert wurde. Viertens zeigte sich, dass Mobilisie-
rungen, bei denen die involvierten Aktivist*innen bereits zuvor im Sinne einer losen Kopplung
zusammengearbeitet hatten, besonders erfolgreich waren. So konnten diese auf einen vorhandenen
Erfahrungsschatz zurückgreifen und zügig Vorschläge für eine Regulierung über unterschiedliche
Pfade unterbreiten bzw. fordern. Fünftens zeigte sich im Anschluss daran, dass es von Vorteil
war, wenn die Aktivist*innen in den Mobilisierungen eine komplementäre Ressourcenausstattung
aufwiesen und eine breite Koalition mit unterschiedlichen Akteurstypen aufbauten und somit
ihre „Macht“ bündelten, um Ordnungsbildungen zu realisieren.

Im Rückgriff auf diese fünf basalen Punkte werden im folgendem vier Mechanismen im Sinne einer
theoretischen Erweiterung herausgearbeitet, die bestimmte Konstellationen von Interaktionen
hervorheben, welche eine Realisierung von Ordnungsbildungen begünstigen. Dabei wird ein
Branchenübergreifender-Vergleich durchgeführt, der sich an einigen Stellen von dem starken
Fokus auf juristische Akteure trennen lässt, und ebenso weitere prominent herausstechende
Akteurstypen mit einbezieht.

7.3.1 Die vier fallübergreifenden Mechanismen

Die Suche nach der zentralen Gemeinsamkeit in den hier vorliegenden Fällen im Sinne der
Forschungsfragen offenbart vier fallübergreifende Bereiche, in denen spezifische Mechanismen
in besonderer Weise hervorstachen, unterschiedliche Akteure interaktiv beteiligt waren und
Erweiterungen für den wissenschaftlichen Diskurs hervortraten.192 Dabei fanden sich neben eher
linearen und logisch aufeinander aufbauenden Mechanismen, wie sie in Kapitel 5.3.1 beschrieben
wurden, ebenso Elemente, die eher als dynamisch zu beschreiben sind. Diese zeichnen sich
dadurch aus, dass scheinbar lineare mechanische Ursache-Wirkungszusammenhänge mitten in
einer Entwicklung einen anderen Weg einschlugen oder stoppten und zu einem späteren Zeitpunkt
wieder aufgenommen wurden. So wird erstens auf einen prominent hervortretenden Mechanismus
hinsichtlich des Einflusses von neu eintretenden Akteurstypen auf die Stabilität von Koalitionen
und Themen im Diskurs eingegangen. Dieser befindet sich im Bereich des Advocacy Coalition
Framework und erweitert das Wissen über die noch eher weniger stark untersuchten policy
entrepreneure im Lichte des theoretischen Rahmenwerks. Daran anschließend verdeutlichte sich
zweitens ein Mechanismus bezüglich der erfolgreichen kooperativen Zusammenarbeit in Koalitio-
nen im Modus einer losen Kopplung, der ebenso eine Erweiterung des theoretischen Rahmenwerks
des Advocacy Coalition Framework im Bereich einer erfolgreichen Zusammenarbeit innerhalb
von Koalitionen darstellt. Drittens zeigt sich ein Mechanismus im Bereich der Kombination un-
terschiedlichen Adressierungsstrategien, die sich wiederum in der theoretischen Sphäre multipler
Gelegenheitsstrukturen in der Form von transnationalen Einflusspfaden einordnen lassen und
ebenso eine Erweiterung dieses theoretischen Bereiches um einen neuen Einflusspfad darstellen.
Dabei zeigten sich hierbei im selben Atemzug dynamische Prozesse einer abwechselnden oder
parallelen Nutzung unterschiedlicher Pfade, die als Strategie gefasst werden. In Anbetracht der
192Der Begriff des Mechanismus im Sinne des Process Tracing wird detailliert in Kapitel 5.3.1 beschrieben.
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hier fokussierten neu etablierten Ordnungsbildungen verdeutlichte sich viertens ein Mechanismus,
der zur dominanten Nutzung des Idealtypus des Soft Hard Law in der Kombination mit unter-
schiedlich verbindlichen infrastrukturellen Ordnungsbildungselementen führte. Dieser letzte, im
Vergleich der vier Fälle stark hervorstechende Mechanismus verdeutlicht, dass die hier gewählte
Erweiterung der Einteilung von soft law und hard law für das Verständnis der Verbindlichkeit
von Ordnungsbildungen im transnationalen Raum notwendig war. Letztlich wird vor diesem
Hintergrund nochmals auf die gesamte Wirkung des betrachteten Aktivismus in den Fällen im
Sinne eines neo-institutionalistischen Isomorphismus eingegangen.

7.3.2 Der erste Mechanismus: Interaktionen von policy entrepreneuren und
brokern führen zu neuen Koalitionen und diskursiven
Verschiebungen

Im Rückgriff auf die zentrale Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lässt sich zunächst festhal-
ten, dass grenzüberschreitend agierende juristische Akteure in transnationalen Aktivist*innen-
Netzwerken die Erwerbsregulierung rund um die betrachteten Fälle unter anderem in der Rolle
eines policy entrepreneures beeinflusst haben. In diesem Zusammenhang zeigte sich deutlich, dass
die unterschiedlichen nebeneinanderstehenden Koalitionen, an denen auch juristische Akteure
beteiligt waren, mittels ihrer diskursiven Forderungen und ihres operativen Engagements ge-
genseitig aufeinander einwirkten. Dabei zeigten sich neben Intra- sowie Interpfad-Dynamiken
koalitionsinterne und -externe Interaktionsdynamiken. Zum einen wirkten das diskursive und
operative Engagement der Koalitionen über die jeweils gewählten Einflusspfade als Adressierungs-
strategien auf Unternehmen, Regierungen, Gerichte, internationale Organisationen oder lokale
Akteure ein. Zum anderen bewerteten die Akteure innerhalb einer Koalition die Wirksamkeit ihrer
Adressierungsstrategien sowie die Passung mit ihren Koalitionspartner*innen in Abhängigkeit von
ihren belief systems. Dabei wurde ebenso evaluiert, inwiefern die Kompetenzen, Verantwortung
oder die bestehende Sanktionsgewalt der adressierten Akteure weiterhin als vielversprechend
angesehen werden könnten. Dies geschah im Lichte von Intra- sowie Interpfad-Dynamiken. Ergo
wurden die Entwicklungen innerhalb eines Einflusspfades und ebenso die Entwicklungen von
anderen Einflusspfaden von Akteuren für ihr weiteres Vorgehen evaluiert. Neben einem deutlichen
Scheitern kann eine Koalition ebenso durch eine langsamere negative Evaluation eine Auflösung
erfahren, was als Lernprozess durch eine Interaktion verstanden wird und unter anderem zu
einer strategischen Wende oder gar zu einer Verschiebung des Politikkerns eines Akteurs führen
kann, also eine Verschiebung der Wahrnehmung, Überzeugungen bezüglich der „besten“ Strategie
zur Erreichung ihres Ziels im Sinne ihrer zentralen Werte im Hauptkern des belief systems. So
ließ sich durch die Diskursnetzwerkanalyse und das Process Tracing der folgende Mechanismus
erkennen:

Das „Lernen“ und „Bewerten“ wird von den Akteuren in besonderer Weise durch das Eintreten
von policy entrepreneuren und brokern in eine Issue Ecology tangiert. Mit dem Eintritt beider
Akteurstypen wird das Spektrum der Möglichkeiten für die sich bereits in der Issue Ecology
befindenden Akteure erweitert. Vor diesem Hintergrund verdeutlichen sich, im Sinne der Reflexion
des „besten“ Weges der Zielverfolgung der Akteure, starke Verschiebungen von Strategien und
damit verbunden neue Koalitionen oder gar die Auflösung von Koalitionen. Dabei wurde ersichtlich,
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dass juristische Akteure, Gewerkschaften aber auch NGOs in einer günstigen Konstellation als
policy entrepreneure fungieren können. Als broker trat vor allem die ILO in den betrachteten
Fällen auf. Dabei begünstigen die Interaktionen der ILO die Erarbeitung und Etablierung von
Ordnungsbildungen.

Ankerbeispiele für den ersten Mechanismus

Im Fall „Tazreen“ veranschaulicht sich dieser Effekt bspw. in der Kooperation zwischen der
Gewerkschaftsföderation IndustriALL und den NGOs ILRF, WRC und MSN, die mittels ihres
transnationalen Aktivismus den Accord in Bangladesch maßgeblich mit etabliert haben. Dabei
fungierten die Akteure im Kern der NGO-Gewerkschaft-Advocacy-Koalition über mehrere Peri-
oden hinweg als policy entrepreneure, indem sie mit dem Accord eine neuartige rechtsverbindliche
Ordnungsbildung vorschlugen und an der Etablierung maßgeblich beteiligt waren. Durch ihren
beständigen und langzeitigen Aktivismus, besonders von der CCC und IndustriALL, verschob
sich die Akteurs- und Forderungskonstellation über mehrere Perioden hinweg hin zu einer großen,
nahezu vereinheitlichten Koalition mit bestimmten Hauptakteuren im Kern. So war diese Konstel-
lation der besagten policy entrepreneure so stabil und diskursiv aktiv, dass selbst der Eintritt der
ILO als broker in die Issue Ecology die Koalition nicht aufgebrochen hat. Demnach verschob sich
nochmals die Forderung hin zur Anwendung internationaler Standards, aber das Ziel der Entschä-
digung der Betroffenen seitens der diskursiven gemeinsamen Übereinstimmung geriet nicht aus
dem Blickfeld und wurde durch die ILO eher passend komplementiert.

Dieser Mechanismus lässt sich auch in den hier fokussierten Koalitionen mit der Beteiligung von
Jurist*innen beobachten und wird sehr greifbar im Fall „Ali Enterprises“ durch den Eintritt
des ECCHR in die Issue Ecology des Falles, was für den oben beschriebenen Mechanismus
als Ankerbeispiel herangezogen werden kann. Mit den damaligen hier Unstimmigkeiten in den
Verhandlungen über die Zahlung weiterer Entschädigungen an die Opfer durch das Unternehmen
KIK und eine konkrete Änderung der Kontrolle der Lieferkette ließ sich über den Kontakt zum
juristischen Akteur des ECHHR und dessen Ideen und Expertise zur juristischen Intervention
als policy entrepreneur eine Verschiebung der ursprünglichen Akteurskonstellationen (Advocacy-
Koalitionen) im Kongruenznetzwerk hin zur Koalitionsbildung zwischen dem ECCHR, Medico ,
der NTUF und PILER im Übergang von der ersten zur zweiten Periode betrachten. Eine ähnliche
Möglichkeit der Verschiebung gab der Eintritt der italienischen Kanzleien A&C sowie MB.O in
den Diskurs. Durch deren diskursive Passivität gab es jedoch keine ähnlich große Verschiebung.
Dies gilt ebenso für den Eintritt der nordamerikanischen Kanzleien Rochon&Genova LLPP,
Coburn&Greenbaum PLLC sowie Andrews&Springer die den Fall „Tazreen“. Eine Verschiebung
durch einen policy entrepreneur muss demnach neben dem operativen Aktivismus ebenso diskursiv
aufgegriffen werden, um eine erfolgreiche Strategic Litigation zu erreichen.

Theoretische Erweiterung im Lichte des ersten Mechanismus

Neben den obigen, bereits von Jenkins-Smith et al. (2017) und Zajak (2017b) sowie Dashwood
(2012) aufgezeigten Prozessen des „Lernens“ und „Bewertens“ zeigen die empirischen Ergebnisse
der hier vorliegenden Arbeit einen daran anschließenden tieferen Einblick in die Rollen von policy
entrepreneuren und brokern im Rahmen des Advocacy Coalition Framework und geben somit
einen tieferen Einblick in Wirkungsweisen der Strategien dieser Akteure. So zeigten die Ergebnisse
ebenso wie die Metaanalyse von Mintrom (2019) zu policy entrepreneuren, dass diese als eine
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Art Katalysator von Veränderungsprozessen agieren, Veränderungsprozesse ausweiten sowie eine
Vorbildfunktion innehaben. Im Anschluss daran zeigen die hier vorliegenden Ergebnisse einen
tieferen Einblick in die Praktiken der Problemformulierung über die Adressierung unterschiedlicher
Einflusspfade und den damit verbundenen Ausbau von Netzwerken.

7.3.3 Der zweite Mechanismus: Stabilität von Koalitionen durch Interaktionen im
Kampagnen-Modus und lose Kopplung

Innerhalb der erfolgreichen Koalitionen mit dem Charakter einer „Win-Win-Problemlösung“ zeich-
nete sich in den meisten Fällen eine Interaktion durch eine lose Kopplung im Kampagnen-Modus
zwischen den Akteuren ab, demnach eine Form, die einen Ressourceneinsatz unterschiedlicher
Akteure bündelt, zeitlich eingegrenzt ist, einen konkreten thematischen Umriss aufweist sowie den
Hauptkern der beteiligten Akteure nicht angreift (Hertwig und Witzak 2022). Die lose Kopplung
im Kampagnen-Modus trägt im Gegensatz zur oben beschriebenen Fragilität zum Bestehen einer
Koalition bei und gibt somit ein detailliertes Verständnis bezüglich der Stabilität von Koalitionen
im Rahmen des Advocacy Coalition Frameworks, was von Jenkins-Smith et al. (2017) explizit als
Desiderat formuliert wurde (Jenkins-Smith et al. 2017, S. 154–159). So zeigte sich durch die Dis-
kursnetzwerkanalyse und das Process Tracing der folgende Mechanismus:

Potenziell störende Effekte, beispielsweise Unterschiede in bestimmten Grundüberzeugungen,
wurden für den Zeitraum der Koalitionsarbeit vermieden, ein Mechanismus, der unter anderem
bei Weick (2021) und Hertwig und Witzak (2022) nachgezeichnet wurde. Dies bedeutet, dass zwar
innerhalb der Koalition eine enge Kooperation zur Erreichung eines Ziels über einen spezifischen
Zeitraum oftmals sichtbar wurde, doch wurden keineswegs dauerhafte organisationale Strukturen
unterschiedlicher Akteure ineinander integriert oder verschmolzen.

Ankerbeispiele für den zweiten Mechanismus

Im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“ veranschaulicht sich dieser Mechanismus bspw. in der Kooperation
zwischen der deutschen Gewerkschaft IGBCE und der türkischen Gewerkschaft Maden-İş zur
Realisierung eines gewerkschaftlichen Weiterbildungszentrums in Soma. Die Kooperation wurde
bereits zuvor aktiviert, wenn es für beide komplementäre inhaltliche Überschneidungen gab.
Die IGBCE sowie Maden-İş bezogen sich im Sinne ihres Hauptkerns dabei auf eine grenzüber-
schreitende gewerkschaftliche Solidarität, die auch mit der Mitgliedschaft beider Gewerkschaften
im globalen Dachverband IndustriALL begründet ist. Ebenso spielten die historischen deutsch-
türkischen Beziehungen in diesem Zusammenhang eine Rolle (familiäre Querverstrebungen durch
ehemaligen Gastarbeiterstatus in Deutschland). Neben diesen Überschneidungen wurden jedoch
explizite Problemfelder nicht angesprochen. So stand über die gesamte Kooperation hinweg die
Anschuldigung im Raum, dass Maden-İş die Mine unzureichend gewerkschaftlich organisiert hat
und sich zu wirtschaftsfreundlich gegenüber dem Unternehmen verhalten hat. Dies wurde von
der IGBCE nur oberflächlich kritisiert. So konnte die IGBCE sich nicht zu stark auf diese Kritik
einlassen und diese öffentlich ausführen, da ansonsten die Kooperation mit Maden-İş in Gefahr
geraten wäre. Ebenso war für die finale Umsetzung in Soma die Kooperation mit AKP-Akteuren
notwendig, die ebenso in der Kritik standen. So wurde im Sinne eines temporär bestehenden
Politikkerns mit der Überzeugung, dass ein gewerkschaftliches Weiterbildungszentrum in Soma für



7 Diskussion und theoretische Erweiterung der empirischen Ergebnisse 279

die Zukunft vorteilhaft für die Region wäre, die Strategie weiterverfolgt und explizite Themen und
politische Grundüberzeugungen über den Putschversuch und die Unterstützung von autoritären
politischen Strukturen vermieden.

Dieser Mechanismus lässt sich auch in den hier fokussierten Koalitionen mit der Beteiligung von
Jurist*innen beobachten, wobei der ECCHR im Fall „Ali Enterprisers“ als Ankerbeispiel für
juristische Akteure dient: Der ECCHR kann sich nicht zu intensiv auf Aktivitäten konzentrieren,
die entfernt von ihrem Hauptkern und dem damit verbundenen Aktionismus liegen und ihre
Basis (Spender*innen) nicht unmittelbar betreffen. Die mit ihr koalierenden gewerkschaftlichen
Akteure wie beispielsweise die NTUF hätten über einen längeren Zeitraum durchaus Glaubwür-
digkeitsprobleme, wenn sie sich als traditioneller Gewerkschaftsverband nun maßgeblich auf den
transnationalen Kampf um die Gewährung von Menschenrechten fokussieren würden, was im
ähnlichen Maße für die CCC gilt.

Theoretische Erweiterung im Lichte des zweiten Mechanismus

In Anbetracht dessen wird an dieser Stelle ebenso ein tieferer Einblick in die Fragilität von Koali-
tionen im Lichte des Advocacy Coalition Framework nach Jenkins-Smith et al. (2017) gegeben,
in denen unterschiedliche Akteure latente Widersprüche zwischen ihren Politikernen oder gar
in den Hauptkernen aufweisen. Diese Widersprüche werden im Hinblick auf das Gelingen einer
Kooperation, die für Akteure temporäre positive Effekte auf das Erreichen ihrer Ziele hat, über
eine breite Zustimmung zu vagen und allgemein anerkannten übergeordneten Zielen überlagert.
Dieses Vorgehen erlaubt es, eine Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren über einen Zeitraum
von mehreren Monaten oder wenigen Jahren aufrecht zu erhalten. Dies verdeutlichte sich zum
Beispiel in den Forderungen „Verbesserung der Arbeitssicherheit“, „Verantwortungsbewusstsein
der Unternehmen“ und „Aufklärung und Transparenz“. Diese Forderungen verbleiben auf einer
abstrakten Ebene, sprechen thematische Aspekte an, denen nahezu jeder Akteur zustimmen kann
(sogar die involvierten MNC als Verursacher*innen) und lassen einen breiten Interpretationsspiel-
raum in ihrer Auslegung. So ist es vollkommen undeutlich, welche Regulierung erfolgen soll um die
Forderung zu erreichen. Doch eben diese vage Grundlage stärkt die Interaktionsdichte zwischen
den Akteuren, ihre Zustimmungen und Bekräftigung gemeinsamer Ziele.

Hierbei zeigt der Blick in den aktuellen Stand der Forschung eine Anschlussfähigkeit an die
bestehenden Studien von Brookes (2019) und Curbach (2008) sowie Kryst (2018), die im Rahmen
ihrer Forschung zum Erfolg von Bündnissen, die für eine Regulierung transnationaler Arbeit
kämpfen, unter anderem die enorme Relevanz einer erfolgreichen Mobilisierung unterschiedlicher
Akteurstypen hervorgehobenen haben. Mit Brookes (2019), Curbach (2008) und Kryst (2018)
wird ersichtlich, dass heterogene Akteure sich positiv in ihren Ressourcen ergänzen, Legitimie-
rungskapital von Unternehmen oder Staaten stören und überlappende Strategien verwenden
können. Die hier vorliegenden Ergebnisse ergänzen nun im Rückgriff auf das Konzept der losen
Kopplung, wie Zusammenarbeit von Akteuren über einen längeren Zeitraum hinweg realisiert
wird und somit die Erarbeitung und Implementierung einer angestrebten Ordnungsbildung eher
ermöglicht wird.

Die lose Kopplung spiegelt sich auch in einer organisationalen Differenzierung wieder. Die indus-
triellen Unfälle in beiden betrachteten Sektoren offenbaren das enorme Problemvolumen sowie
die Komplexität der Regulierung von transnationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten, die
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durch die bestehenden Institutionen nicht ausreichend reguliert wurden. Die Folge sind die hier
aufgezeigten Ausdifferenzierungen in der Form von infrastrukturellen Ordnungsbildungen. Beson-
ders prägnant zeigte sich dies in der Realisierung des gewerkschaftlichen Weiterbildungszentrums
in Soma. Vor diesem Hintergrund sind die angesprochenen Koalitionen und Ordnungsbildungen
als ein Bestandteil eines Ausdifferenzierungsprozesses zur Regulierung transnationaler Liefer-
und Wertschöpfungsketten zu sehen, die einen offenen institutionellen Spalt im Bestehenden zu
füllen versuchen.

7.3.4 Der dritte Mechanismus: Erfolgreicher Aktivismus durch die Kombination
von Einflusspfaden

Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Koalitionen wurde besonders deutlich, dass die be-
trachteten Akteure trotz teilweise unterschiedlicher Hauptkerne ihrer belief systems in einem
Kampagnen-Modus oder einer ähnlichen, zeitlich begrenzten Zusammenarbeit zu einer erfolg-
reichen Kooperation fanden, die ebenso eine Regulierung erzeugte. Hierbei stach besonders
die Kombination der diskursiven und operativen Nutzung unterschiedlicher Einflusspfade her-
vor.193So zeigte sich durch die Diskursnetzwerkanalyse und das Process Tracing der folgende
Mechanismus: Die Kombination unterschiedlicher Strategien und Einflusspfade, wobei die kon-
krete Kombination im Folgenden als Kombinations-Strategiemuster bezeichnet wird, führt über
alle Fälle hinweg entweder zur Einreichung von Klagen oder zur Etablierung von Soft Hard Laws.
In diesem Rahmen zeigte sich im Rückgriff auf unterschiedliche Ebenen eine starke Dynamik
über den Global Local Link. Herausstechend war dabei die aktive Nutzung des Marktpfades in
der Kombination mit der Nutzung des Zivilgesellschaftlichen Pfades, um Unternehmen dazu
zu bewegen, rechtlich verbindliche Regulierungen zu garantieren. Dieses strategische Vorgehen
wurde maßgeblich von GUFs sowie zum Teil von grenzüberschreitend tätigen NGOs verwen-
det und in den Textil- sowie in den Bergbaufällen ermittelt und führte zur Etablierung von
Ordnungsbildungen.

Ankerbeispiele für den dritten Mechanismus

Als Ankerbeispiel lässt sich die Kooperation zwischen der national ausgerichteten IG BCE, der
DGB-Initiative Gewerkschaften helfen e.V. mit der türkischen Bergbaugewerkschaft Maden-İş
zum Bau eines Weiterbildungszentrums zur Gewährung der Sicherheit im Bergbau im Fall
„Eynez Maden Ocaǧı“ anführen. Weiterführend lässt sich dies für den Fall „Ali Enterprises“
auch mit einer Einbindung eines juristischen Akteurs sehr gut anhand der Kooperation zwischen
Medico, der NTUF und der AEFFAA aufzeigen. In beiden Ankerbeispielen wurde zunächst ein
starker diskursiver Aktivismus über den Marktpfad gewählt, welcher im Zeitverlauf aufrecht
erhalten wurde. Über bereits bestehende Koalitionsnetzwerke wurden lokale Strukturen im
Zielland in einem zweiten Schritt unterstützt. Dazu diente ein operativer Aktivismus über den
Zivilgesellschaftlichen Pfad, um trotz schwacher Strukturen in der Zukunft einen effektiveren
Aktionismus zu ermöglichen und bestehende Defizite auszugleichen. Neben diesem Aufbau wurde
193Einflusspfade werden als „governance arrangements“ verstanden. Diese bestehen aus speziellen institutionellen

Umgebungen bzw. „settings“, spezifischen Verfahren, einem dazugehörigen Regelwerk sowie bestimmten
Akteuren, durch welche eine Regulierung erarbeitet und implementiert wird. Jeder einzelne dieser Einflusspfade
zeichnet sich mit einem spezifischen Umfeld für Aktivist*innen aus und bietet Chancen und ebenso Hindernisse
(Zajak 2012, S. 19–20). Diese wurden detailliert in Kapitel 4 beschrieben.



7 Diskussion und theoretische Erweiterung der empirischen Ergebnisse 281

parallel oder nachfolgend ein erweiterter diskursiver oder operativer gemeinsamer Aktivismus
über den Marktpfad aufgebaut.

Darüber hinaus haben jegliche ermittelten juristischen Akteure eine ähnliche strategische Kombi-
nation verwendet, wobei dies in den Textilfällen „Ali Enterprises“, „Tazreen“ und zum Teil bei der
Betrachtung des Falles „Eynez Maden Ocaǧı“ hervorstach. Als Ankerbeispiel für einen gelungenen
juristischen transnationalen Aktivismus steht die Kooperation zwischen der NTUF und dem
AEFFAA mit dem ECCHR im Fall „Ali Enterprises“, die maßgeblich über die Nutzung des
Juristisch-staatlichen Pfades in der Kombination mit dem Zivilgesellschaftlichen Pfad erfolgreich
war. So hat sich über die Zeit durchaus eine stabile Kooperation aufgebaut und das Wissen der
pakistanischen Akteure hinsichtlich möglicher grenzüberschreitender juristischer Interventionen
wurde aktiv aufgebaut und deren Strukturen mit dem grenzüberschreitenden Bündnis nachhaltig
gestärkt, was die NTUF bekräftigte.

Theoretische Erweiterung im Lichte des dritten Mechanismus

In Anbetracht dessen zeigt sich, dass die hier vorgenommene theoretische Konstruktion des
Juristisch-Staatlichen Einflusspfades sich ebenso empirisch widerspiegelt und aktiv in Strategien
von Akteuren eingebunden wird. Die Betrachtung der Fälle „Ali Enterprises“, „Tazreen“ und
„Soma“ zeigten, dass der Pfad ebenso von juristischen Akteuren einzeln oder in der Zusammenar-
beit mit Klient*innen durch Klageverfahren beschritten werden kann. Darüber hinaus zeigte sich
in den betrachteten Fällen die in diesem Pfad ebenfalls mögliche Adressierung einer aktuellen
Regierung zur Implementierung neuer Gesetze oder eines anderen direkten staatlichen Eingreifens.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich hier der theoretisch konstruierte juristisch-
staatliche Einflusspfad auch empirisch nachverfolgen lässt. Somit erweitert die vorliegende Arbeit
an dieser Stelle das transnationale Pfadmodell (Internationale-Organisationale Pfad, Bilaterale
Pfad, Marktpfad und Zivilgesellschaftlicher Pfad) zur Regulierung von Arbeitsstandards nach
Zajak (2012), Zajak (2014) und Zajak (2017b) um einen weiteren Einflusspfad. Hiermit trägt die
Arbeit zu einer tiefgreifenderen Erfassung multipler und mehrstufiger Gelegenheitsstrukturen in
der Form von transnationalen Einflusspfaden bei. Darüber hinaus zeigte der obige Mechanismus,
dass eine klare Trennung der einzelnen Pfade empirisch nicht in jedem Fall haltbar ist. Dies
zeigte sich in besonderer Weise bei Übergängen von Perioden. Hier haben Akteure aufgrund
neuer Bündnisoptionen oder veränderter Rahmenbedingungen bspw. durch weitere Unfälle oft an
bestehenden Adressierungen festgehalten und zeitlich neue getestet oder auf den Weg gebracht.
Teilweise wurden gar Forderungen gestellt, die neue und alte Forderungen vermischten oder diese
erweiterten. Somit zeigte sich eine Überlappung der verwendeten Pfade, die wie oben beschrieben,
sehr bewusst als Strategie eingesetzt wurde oder einer Orientierungsphase innerhalb einer neuen
Periode geschuldet war. Diese Ambiguitäten um die Bruchstellen der Perioden schaffen zunächst
eine höhere diskursive Vernetzung (höheres Kantengewicht im Kongruenznetzwerk) zwischen
den Akteuren, wobei die Akteure bewerten, welche Adressierung ihnen am sinnvollsten erschient.
Dies kann letztlich zu einer Verschiebung in den Akteurs- und Forderungskonstellationen im
Netzwerk führen und zeigt auf, dass es bei den Brüchen des Temporal Bracketing nach Langley
et al. (2013) auch um einen Lerneffekt bei den Akteuren und ihren angewendeten Strategien geht.
Strategien verändern sich, ebenso wie es Kryst (2017) aufzeigt, in Interaktionen. Somit schließt
diese Erkenntnis ebenso an die obigen beschriebenen Lernprozesse nach Jenkins-Smith et al.
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(2017) und Zajak (2017b) von Akteuren an, die speziell im Rahmen des ersten Mechanismus
beschrieben wurden.

Angesicht dessen lässt sich ebenso wie beim ersten Mechanismus eine Nähe zum interaktionisti-
schen Strategieansatz nach Kryst (2017), Kryst (2018) und Kryst und Zajak (2017) aufzeigen.
So interagierten und beeinflussten sich nicht nur die Akteure untereinander, sondern ebenso
die unterschiedlichen Strategien, welche sie gewählt haben, indem sie taktisch aufeinander ab-
gestimmt wurden und sich rekursiv den Weg bereiteten. Dieser Mechanismus in der Form von
Kombinations-Strategiemustern ermöglichte den Aktivist*innen darüber hinaus eine Bündelung
ihrer Ressourcen. So waren die Akteure im Zielland zwar auf die Unterstützung (Expertise,
Kapital und Netzwerke) der international agierenden NGOs, Jurist*innen und Gewerkschaften
angewiesen, aber eben diese benötigten für die Umsetzung ihrer Ziele im Sinne ihres Hauptkerns
einen passenden Akteur zur Kooperation im Zielland. Beide Akteurstypen verfügten über ein
Machtvolumen, das ein Akteur allein kaum hätte mobilisieren können. Denn im jeweiligen Zielland
(Bangladesch, Pakistan, Türkei oder Kolumbien) haben die involvierten grenzüberschreitend
ausgerichteten GUFs, NGOs oder die betrachteten juristischen Akteure allesamt nur eingeschränk-
te Zugänge. Doch der nötige Zugang zur Basis, den Betroffenen der Unfälle ist eine zentrale
Grundlage für gemeinsame wirksame Aktionen über die Einflusspfade. Somit verdeutlichte sich
ein unterschiedlicher Zugriff auf Machtquellen, der die Kooperation und Arbeitsteilung zwischen
den unterschiedlichen Akteuren begründet.

7.3.5 Der vierte Mechanismus: Verbindliche grenzüberschreitende Regulierung
durch den Typus des Soft Hard Law

In der retrospektiven und zusammenführenden Betrachtung der aufgekommenen Ordnungsbil-
dungen ließ sich erkennen, dass diese durch die in dieser Arbeit inhaltlich erweiterten Idealtypen
nach Cominetti und Seele (2016) und den hier hinzugefügten Idealtypen der infrastrukturellen
Ordnungsbildungen allesamt erfassbar waren und in einschneidender Tiefe analysiert werden
konnten. Im Rückblick auf alle Fälle sticht quantitativ und qualitativ vor allem der rechtliche
Typus des Soft Hard Law hervor, welcher oft Elemente einer infrastrukturellen Ordnungsbildung
integrierte – ergo im Rückgriff auf Kapitel 4.1 regulative und organisationale Institutionen in
Kombination setzte, in denen Werte und Normen der Akteure eingebettet sind (Scott 2001; Senge
2006). Diese Kombination lässt sich dadurch erklären, dass in den von den Ordnungsbildungen
abgedeckten industriellen Sektoren und geografischen Bereichen massive infrastrukturelle Lücken
vorhanden waren und eine vertraglich zugesicherte Regulierung nachhaltig nicht gewährleistet
war. Dabei konnte dieser Typus explizit auf lokale Gegebenheiten (lokaler Tarifvertrag in Kolum-
bien) und ebenso auf deutlich transnationale Gegebenheiten spezialisiert werden (transnationaler
Bangladesh Accord).

Die hiermit verbundenen Mobilisierungen der Aktivist*innen haben ihre Wurzel in der Erkenntnis,
dass die bestehenden Regulierungen nicht greifen und es somit nicht möglich war, die unter-
schiedlichen industriellen Unglücke adäquat zu regulieren. Eine Problematik, die unter anderem
auf der Uneinigkeit der globalen Staatengemeinschaft und einer schwachen, teils zum Marketing
verwendeten Dominanz von Soft Soft Laws beruht Cafaggi (2011) und Curbach (2002). So ist die
neue Dominanz des Idealtypus auch aus den historischen Lehren der in den 1990er- und 2000er
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-Jahren entstandenen unverbindlichen Ordnungsbildungen wie Codes of Conducts oder Corporate
Responsibility Erklärungen zu verstehen, welche unter anderem auch in der Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und NGOs aufkamen (Soft Soft Law), bspw. durch NGOs als legitimie-
rende CSR-Hilfssheriffs, wie es Curbach (2002) und Lock und Seele (2018) aufzeigten.194 Diese
unverbindlichen Ordnungsbildungen konnten ebenso wie später aufkommende ausdifferenziertere
private Zertifizierungen und Labelings im Rahmen freiwilliger Kontrollprogramme keine wirksa-
me Lösung aufzeigen (Hard Soft Law). Dass die hier einzuordnenden unternehmensfinanzierten
freiwilligen Programme zur Kontrolle der Arbeitssicherheit massive Lücken aufwiesen, wurde der
Weltöffentlichkeit in herausragender Weise durch die Chronologie der industriellen Unfälle „Ali
Enterprises“, „Tazreen“, „Rana Plaza“, „Soma“ und „El Cerrejón“ vor Augen geführt. So halfen
die zwar den MNCs ihr Handeln vor den Kund*innen zu legitimieren und einem Reputationsver-
lust entgegenzuwirken, doch eine verbindliche und ursächliche Problemlösung für das bestehende
Desiderat waren die bestehenden Ordnungsbildungen keineswegs.

In Anbetracht dieser polyzentrischen Ausgangslage an Akteuren und Ergebnissen zeigt der vierte
Mechanismus, welcher zur Dominanz des rechtlichen Typus des Soft Hard Law mit Elementen
einer infrastrukturellen Ordnungsbildung führte, sich im Gegensatz zu den obigen Mechanismen
vielmehr auf einer dynamischen, nicht linearen Ebene. So zeigte sich durch die Diskursnetzwerk-
analyse und das Process Tracing der folgende Mechanismus:

Vor diesem Hintergrund zeigte die hier vorliegende Analyse, dass die betrachteten Koalitionen
der Aktivist*innen der oben beschriebene Regulierungslücke im Prozess der Vernetzung sowie
Grenzüberschreitung von Märkten und einer damit einhergehenden Zunahme von unregulierten
transnationalen Wertschöpfungsketten mit verbindlichen Regeln entgegenzuwirken versucht haben
– und erfolgreich waren. So wirkte diese historische Entwicklung mit ihren gewachsenen Strukturen
als eine Ursache für die hier vorliegende dominante Etablierung von Soft Hard Law. In Anbetracht
dessen rückten die betrachteten Akteure den zeitintensiven und meist beschwerlichen Weg hin zu
einem Hard Hard Law weniger stark in den Fokus ihres zeitnahen Aktivismus. Ebenso spielte
hier der geografische Bezugsraum eine Rolle. So ist es zu erwarten, dass autoritäre oder korrupte
staatliche Strukturen zwar ein Hard Hard Law ratifizieren, doch dieses praktisch nicht kontrolliert
und umgesetzt wird, was sich bspw. im Fall „Soma“ bei der Ratifizierung der ILO-Konvention
176 in Teilen gezeigt hat.

Im Gegensatz dazu bot der Idealtypus des Soft Hard Law drei brillierende Vorteile, dessen
Einrichtung vor dem obigen Hintergrund der historischen Entwicklung als Mechanismus verstan-
den wird. Erstens ließen sich die Verantwortlichkeit sowie die nötigen Ressourcen individueller
und dynamischer auf unterschiedliche Akteure verteilen. So musste kein einzelner Akteur die
gesamte Verwaltung und jegliche Kosten tragen. Zweitens war es möglich, staatliche Akteure,
welchen wenig Vertrauen geschenkt wurde, bei Bedarf zu umgehen und somit deren fehlendes
Engagement durch die Expertise weiterer Akteure auszugleichen oder offenzulegen. Drittens bot
die vertragliche Form die Option für Sanktionen bei einer Nichteinhaltung und einen gewissen
Grad an Formalisierung, bindender Sprache sowie Präzision. Viertens bot der dominante Idealty-
pus des Soft Hard Laws für alle beteiligten Akteure positive Effekt in ihrem Sinne. Demnach
konnte die Einführung eines Soft Hard Laws einen Beitrag zur Wiederherstellung der Legitimität
194Diese historische Entwicklung wurde in Kapitel 2 detaillierter aufgezeigt.
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von involvierten Unternehmen leisten und im selben Atemzug eine Regulierung, die von den
Aktivist*innen angestrebt wurde, bieten.

Ankerbeispiele für den vierten Mechanismus

Vor diesem Hintergrund sticht der Bangladesh Accord aus dem Fall „Tazreen“ für den privaten
Bereich (Unternehmen und Aktivist*innen) besonders hervor und kann als Ankerbeispiel für
diesen Mechanismus angeführt werden. So fußte dieser auf dem bereits etablierten „Accord on
Fire and Building Safety in Bangladesh“ aus dem Jahr 2013, welcher eine maßgeblich von den
gewerkschaftlichen Akteuren initiierte Ordnungsbildung war und sich durch eine Vertragsform
mit MNCs auszeichnete. Diese zügige Realisierung nach dem Brand in der Textilfabrik Tazreen
und dem Einsturz des Rana Plaza Gebäudes war stark von einem historischen Handlungsdruck
für die involvierten MNCs beeinflusst. Jedoch ließ sich dies zügiger realisieren als der lange
Weg hin zur Verbesserung der Arbeitssicherheitsgesetze in Bangladesch – ein Staat, der aus der
Sichtweise der Aktivist*innen kaum eine Vereinigungsfreiheit gewährt und korrupte politische
Strukturen aufweist. Ebenso war es möglich, den immensen Ressourcenaufwand zur Schaffung
einer Infrastruktur für die Verbesserung und Kontrolle der Arbeitssicherheit auf unterschiedliche
Akteure aufzuteilen. So zeigte sich im späteren Verlauf bspw. die aktive Einbindung der ILO und
teilweise eine Koordination mit der Alliance.

Im Rückgriff auf die Ergebnisse aus den einzelnen Fallbetrachtungen in den Kapiteln 6.1, 6.2, 6.3
und 6.4 lassen sich zusätzlich zwei herausstechende Muster aufzeigen. Zum einen zeigte sich in der
Mehrheit der Fälle („Tazreen“, „Ali Enterprises“ und „El Cerrejón“ und partiell im Fall „Eynez
Maden Ocaǧı“) eine starke Involvierung von GUFs, nationalen Partnergewerkschaften der GUFs
und kooperierenden NGOs hinsichtlich der Erarbeitung, Verhandlung und Implementierung
unterschiedlicher Soft Hard Laws (Hard Hard Law im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“). Hierbei ging
es den gewerkschaftlichen Akteuren neben den rechtsverbindlichen Regulierungen ebenso um eine
Stärkung der Rolle von Gewerkschaften und das Argument, dass solche industriellen Unglücke
durch starke Gewerkschaften als Kontrollinstanz in den Betrieben verhindert werden können.
Dabei wurde als Lösungsstrategie oft ein Bezug zum bereits vorherig etablierten gewerkschaftlich
dominierten Konzept der IFAs aufgezeigt. Zum anderen verdeutlichte sich, dass juristische
Akteure in den vier betrachteten Fällen eher peripher in die Erarbeitung, Verhandlung und
Implementierung unterschiedlicher Soft Hard Laws oder Hard Hard Laws involviert waren.
Ihr Hauptfokus lag auf dem Aktivismus über den Juristisch-Staatlichen Einflusspfad und den
International-Organisationalen Einflusspfad in der Kooperation mit NGOs und nationalen
gewerkschaftlichen Akteuren der betroffenen Länder, um einen langfristigen Wandel über den
Weg richterlicher Entscheidungen anzustoßen.

Theoretische Erweiterung im Lichte des vierten Mechanismus

In diesem Zusammenhang wird ersichtlich, dass die in dieser Arbeit als grenzüberschreitend bis
transnational eingeordneten obigen rechtlichen Ordnungsbildungen in den Bereich des trans-
nationalen Rechts nach Jessup (1956) fallen, denn sie regulieren das Handeln sowie Ereignisse,
die über nationale Grenzen hinaus reichen. Noch konkreter lässt sich festhalten, dass die hier
nachverfolgten und analysierten rechtlichen Ordnungsbildungen Teil des TLL nach Blackett
und Trebilcock (2015) sind und dieses erweitern. Demnach fügen sie sich in eine stabilisierende
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Rechtsordnung im Bereich des TLL ein, wobei kein Ort der zentralen Gesetzgebung und Entschei-
dungsfindung besteht und somit auch keine klassische „Dritte Instanz“ nach von Trotha (2000),
die eindeutig für die Rechtsprechung zuständig und legitimiert ist. Vielmehr zeigte sich, dass die
transnationalen rechtlichen Ordnungsbildungen im Bereich der Regulierung von Arbeit durch
eine starke Fragmentierung in ihrer Durchsetzung charakterisiert sind (nationale Gerichte aber
auch private Verfahren) und eine gegenhegemoniale Alternative zur bestehenden Rechtslücke
darstellen sowie ihren Ausgangspunkt oft in einem „collective worker activism“ hatten (Blackett
und Trebilcock 2015). Ähnlich wie bei Hall et al. (2006) und Walters und Quinlan (2019) zeigte
sich in den Mobilisierungen ein „knowledge activism“ der unterschiedlichen Koalitionen, folglich
eine taktische Nutzung sowie strategische Sammlung von wissenschaftlichem, technischem sowie
juristischem Wissen, um unterschiedliche Ordnungsbildungen zu erarbeiten. Dabei war es durch
den dominanten Typus des Soft Hard Laws für alle beteiligten Akteure ein positiver Effekt.
So könnte, ähnlich wie es Lock und Seele (2018) für den Bereich CSR festhalten, die Legiti-
mität der involvierten Unternehmen bezüglich ihres unternehmerischen Handels zum Großteil
wiederhergestellt werden. Doch ebenso wie es Curbach (2008) aufzeigte führten sie zu einer
wirksamen Regulierung, die von den Aktivist*innen angestrebt wurde. Dabei konnte durch den
hier gewählten „Flutlicht-Ansatz“ aufgezeigt werden, dass das Argument der Wiederherstellung
der moralische Legitimität ebenso für involvierte Nationalstaaten gilt. Somit boten und bieten
die Ordnungsbildungen allen Akteursgruppen einen sinnvollen Zweck.

7.3.6 Die Rolle der juristischen Akteure

Die initiale Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit richtete sich auf den Einfluss der Interaktionen
von grenzüberschreitend agierenden juristischen Akteuren in transnationalen Aktivist*innen-
Netzwerken auf die Erwerbsregulierung in der Form von neu aufkommenden Ordnungsbildungen.
Der retrospektive Blick verdeutlicht diesbezüglich, dass die erfassten juristischen Akteure die neu
entstandenen Ordnungsbildungen wenig bis kaum in direkter Weise tangiert haben. Dabei stach
heraus, dass diese Akteure eher mittels kurzfristiger Koalitionen für die Akquise von Klient*innen
mit lokalen bis nationalen Akteuren im Zielland zusammenarbeiteten und nachfolgend alleinig
den Juristisch-Staatlichen Einflusspfad beschritten, der in allen betrachteten Fällen zu einem
juristischen Scheitern führte. Die Einbettung des ECCHR im Fall „Ali Enterprises“ in eine
jahrelange kampagnenartige Struktur, die auch vom ECCHR mitgetragen wurde, sticht dabei als
maximaler Kontrast heraus. So stellt sich die berechtigte Frage nach dem Beitrag der juristischen
Akteure.

Im Rückgriff auf die einführenden theoretischen Abschnitte zum Begriff der Institution in Kapitel
4.1 wird nochmals ersichtlich, dass diesbezüglich bereits eine „erste vorsichtige“ theoretische
Antwort auf die Frage gegeben wurde, die auch die juristischen Akteure mit einschließt: Akteure
erarbeiten, implementieren und verändern interaktiv Institutionen in der Form von Ordnungsbil-
dungen. Hinsichtlich der juristischen Akteure ist hierbei der Term interaktiv und der theoretische
Begriff der Institution von zentraler Bedeutung. So wiesen schon Berger und Luckmann (2012)
ebenso wie Tolbert und Zucker (1996) darauf hin, dass Institutionen durch Interaktionen entstehen
und sich durch diese reziprok festigen.
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Doch konzentrierten sich die obigen Ausführungen zu den vier zentralen Mechanismen stärker
auf Organisationen als Akteure, die eine Quelle des Prozesses der Institutionalisierung in ihren
Interaktionen sind (Zucker 1977; Zucker 1987; Zucker 2000; Türk 2000). Somit wurde eine
gesellschaftliche Mesoebene in den Fokus gerückt. Vor diesem Hintergrund geraten Makro-
soziologische Veränderungen weniger direkt in den Fokus, obwohl die betrachteten Geschehnisse
durchaus einen Einfluss auf Veränderungen auf der Makroebene haben. Es bleibt zunächst
festzuhalten: Die ermittelten und betrachteten juristischen Akteure interagierten in den Fällen
durchaus, jedoch trug ihre Interaktion nicht zur Bildung einer im Rahmen der betrachteten
Fälle entstandenen Ordnungsbildung bei. Vielmehr lag ihr Beitrag auf einer transnationalen
normativen Ebene mit dem zukünftigen Ziel, staatliche, supranationale bis völkerrechtlich
Ordnungsbildungen bzw.regulative Institutionen zu schaffen. Dabei wurden die Ressourcen
des „Rechts“ als Machtmittel verwendet und zum Teil in einem kampagnenartigen Aktivismus
eingebettet, um transnational angelegte gesellschaftliche Missstände zu skandalisieren. Die
juristische Intervention ist dabei ein Zeichen für weitreichende Ausstrahlungskraft gegenüber
Regierungen und MNCs. Grenzüberschreitende Klagen und Beschwerdeverfahren, welche MNCs
bezüglich der Arbeitsbedingungen in Tochter- und Zulieferbetrieben im Ausland nachträglich zur
Verantwortung ziehen, sind möglich und werden von den Aktivist*innen genutzt. Dies speiste zum
einen die jeweilige Issue Ecology eines Falles, und wird auf lange Sicht in beständig bestehende
Ecologies (siehe Kapitel 2.9) einfließen.

Eine Strukturangleichung mit transnationalem Ausmaß

Im Lichte einer in dieser Arbeit im Sinne der zentralen Forschungsfrage nur weniger stark
beleuchteten kontingenztheoretischen neo-institutionalistischen Sichtweise auf einer Makroebene
nach DiMaggio und Powell (1983) und Meyer und Rowan (1977) wird dies deutlicher. So haben
die juristischen Akteure ebenso wie der Aktivismus der NGOs, Gewerkschaften, internationalen
Organisationen, Kirchen und Regierungsorganisationen zu einer strukturellen Angleichung hin-
sichtlich des Schutzes von Menschen- und Arbeitsrechten entlang globaler Lieferketten im Sinne
eines klassischen Isomorphismus nach DiMaggio und Powell (1983) und Meyer und Rowan (1977)
beigetragen.

In Anbetracht dessen ließen sich auch die drei von DiMaggio und Powell (1983) eingeführten
Mechanismen zur Angleichung in den hier betrachteten Fällen nachzeichnen (coercive isomor-
phism, mimetic isomorphism und normative isomorphism): Ein Zwang (coercive isomorphism)
idealtypisch als nationalstaatliches Gesetz verstanden, zeigte sich bspw. konkret in den Fällen
„Tazreen“ und „Soma“, folglich in der Überarbeitung des Arbeitsrechts in Bangladesch sowie in
der Ratifizierung der ILO-Konventionen in der Türkei. Diese üben als nationale Gesetzgebung
einen damit einhergehenden Zwang aus, was lediglich funktioniert, wenn staatliche Akteure
diese ahnden. Darüber hinaus haben unterschiedliche Regierungen westlicher Nationen und
eines supranationalen Staatenbundes (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande,
Australien und die EU) Gesetze zur Regulierung von grenzüberschreitenden Liefer- und Wert-
schöpfungsketten auf den Weg gebracht, eine Verkettung, die von Hadwiger et al. (2017) und
Platzer und Rüb (2013) bereits aufgezeigt wurde und auch in der juristischen sowie der sozialen
Bewegungsliteratur bspw. durch Saage-Maass et al. (2021) besprochen wurde. Eine Imitation
(mimetic isomorphism), die sich zum Beispiel in einem konvergierenden Meinungsbild oder der
Übernahmen von Praktiken erfolgreicher Mitbewerber aufzeigt, stellt den dritten Mechanismus
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dar: So haben im Zeitverlauf zahlreiche MNCs aus dem globalen Norden zu rechtsverbindlichen
Ordnungsbildungen zugestimmt oder sind diesen gar beigetreten. Demnach ließ sich im Verlauf
der empirischen Betrachtung aufzeigen, dass MNCs und Regierungsorganisationen in ihrem
Streben nach Legitimität normative Elemente aus ihrer Umwelt aufnahmen und mit dem Beitritt
zu unterschiedlichen Initiativen wie bspw. dem deutschen Textilbündnis oder dem Bangladesh
Accord, Werte und normative Regelungen, die damit einhergingen, von den Aktivisten*innen
aufgriffen und in ihre interne Struktur sowie zum Teil in ihr Selbstverständnis aufgenommen
haben. Darüber hinaus verdeutlichte sich bei einigen MNCs und Regierungen eine Strategie
im Sinne einer Proklamation, wie es Meyer und Rowan (1977) beschreiben. So wurden die
Forderungen der unterschiedlichen Koalitionen von Aktivist*innen über Jahre hinweg eher ar-
gumentativ aufgenommen und den dort enthaltenden Werten und Normen vage zugestimmt,
ohne eine echte rechtsverbindliche Integration in der eigene Sphäre vorzunehmen. Eine Struktu-
rangleichung mittels einer normativen Übernahme (normative isomorphism) im idealtypischen
Sinne mittels der Weitergabe über Berufsständische Vertretungen oder über die akademische
Ausbildung von Professionen ließ sich ebenso aufzeigen. So sind bspw. einige der hier betrachteten
Jurist*innen selbst Dozent*innen an Universitäten oder gar Professor*innen an Hochschulen, die
ihre normativen Einstellungen an ihre Student*innen weitergeben. Der retrospektive Blick zeigte
auch, dass sich immer wieder Wissenschaftler*innen in die Diskussion um die jeweiligen Fälle
einbrachten und ihre progressiven Sichtweisen höchstwahrscheinlich in die universitäre Lehre
einfließen lassen.



288 8 Schlussbetrachtung

8 Schlussbetrachtung

Die vorliegende Arbeit fokussierte die grenzüberschreitende Regulierung von Arbeit durch
Aktivist*innen-Netzwerke und nahm die in diesem Zusammenhang noch recht wenig betrach-
teten juristischen Akteuren ebenso in den Blick. So wurde im Rahmen eines Mixed-Methods-
Designs (Diskursnetzwerkanalyse, Temporal Bracketing und Process Tracing) untersucht, wie
die Interaktionen von grenzüberschreitend agierenden juristischen Akteuren in transnationa-
len Aktivist*innen-Netzwerken die Erwerbsregulierung in der Form von neu aufkommenden
Ordnungsbildungen beeinflussen.

Ausgangspunkt war die Beobachtung einer Erweiterung des grenzüberschreitenden Aktivismus
in den letzten Jahren hin zu Aktionen für eine grenzüberschreitende bis transnationale Unter-
nehmenshaftung mit Möglichkeiten einer juristischen Einklage, auf die sich in einem Streitfall
bezogen werden kann, sowie hin zu einer Mobilisierung für transnationale rechtsverbindliche
Regulierungen jenseits der zuvor dominierenden freiwilligen transnationalen Arbeitsstandards.
Besonders interessant war, dass weiterhin ähnliche Akteure an der angesprochenen Erweiterung
des grenzüberschreitenden Aktivismus beteiligt sind (NGOs, Gewerkschaften, Unternehmen,
staatliche Akteure sowie internationale Organisationen), die über nationale Grenzen hinweg von
Jurist*innen (Kanzleien oder juristisch geprägten NGOs) unterstützt werden. Demgegenüber
verdeutlichte der Blick in die sozialwissenschaftlichen Literatur, dass die genannten Akteure und
Ordnungsbildungen jedoch häufig getrennt voneinander untersucht oder lediglich einzelne Akteure,
Initiativen, Bündnisse und Ordnungsbildungen fokussiert wurden. Wenig Berücksichtigung hat
demgegenüber bisher das Zusammenspiel der verschiedenen Regulierungsformen und Akteure im
Feld der transnationalen Erwerbsregulierung gefunden. Vor diesem Hintergrund wurde dieses
komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure innerhalb eines Mobilisierungsnetzwerkes
für die Einhaltung und Einführung von regulierenden Ordnungsbildungen mit unterschiedlichem
Verbindlichkeitsniveau im Sinne von Arbeits- und Menschenrechten im Zeitverlauf in den Fokus
gerückt.

Zentrale Leistungen der Dissertation im Lichte der Forschungsfragen

Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten, dass Interaktionen von grenzüberschreitend agieren-
den juristischen Akteuren in transnationalen Aktivist*innen-Netzwerken die Erwerbsregulierung
in der Form von neu aufkommenden Ordnungsbildungen in den vorliegenden Fällen nicht primär
beeinflusst haben. So konnte zwar im Sinne der dritten Forschungsfrage aufgezeigt werden,
dass sich unterschiedliche Verbindlichkeitsniveaus im Zeitverlauf entwickeln und diese mit der
vorliegenden theoretischen Konstruktion von unterschiedlichen Ordnungsbildungen erfassbar
waren. Ebenso zeigte sich, dass die vor wenigen Dekaden vorherrschenden Idealtypen des Soft
Soft Law oder des Hard Soft Law nicht mehr von den Akteuren als adäquate Regulierung angese-
hen werden. Stattdessen werden rechtsverbindliche Ordnungsbildungen sowie ebenso bindende
infrastrukturelle Ordnungsbildungen zur Unterstützung lokaler bis nationaler Strukturen ange-
strebt, was ebenso im Sinne der zweiten Forschungsfrage auf den geteilten Ideen der Akteure
beruhte. Doch waren die fokussierten juristischen Akteure an der konkreten Erarbeitung und
Implementierung der beobachteten Ordnungsbildungen nicht beteiligt. Vielmehr zeigte sich ein
sekundärer Effekt. So wurde mittels ihres bereits zuvor bestehenden und aktuellen Aktivismus
im Sinne einer strategischen Prozessführung durch Schadensersatzklagen (Strategic Litigation)
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im Lichte der Notwendigkeit eines juristischen Novums bezüglich der Sorgfaltspflicht von MNCs
versucht, gesamtgesellschaftliche Defizite aufzuzeigen und eine Debatte über diese anzustoßen.
Dies komplementierte den jahrelangen Aktivismus anderer Akteure (Gewerkschaften, NGOs, Par-
teien, kirchlicher Organisationen, internationaler Organisationen und teilweise Expert*innen von
Hochschulen), wobei gewerkschaftliche Akteure und NGOs dominant herausstachen. So konnte
ähnlich zu López López (2015) eine Kombination von Protest und Rechtsstreit aufgezeigt werden.
Diesbezüglich zeigte sich eine prominente Überschneidung der geteilte Ideen der verschiedenen
Akteure, im Sinne der zweiten Forschungsfrage. So gab es nahezu keinen Disput darüber, dass die
Arbeitssicherheit verbessert werden muss, dass das Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen
eine Änderung erfahren muss und eine schonungslose Aufklärung und Transparenz notwendig
sind. Oft blieben diese Forderungen auf einer abstrakten Ebene und ließen einen breiten Inter-
pretationsspielraum in ihrer Auslegung. Doch ebenso waren sie in einer spezifischen Auslegung
anschlussfähig an die Ideen der fokussierten juristischen Akteure.

Dabei bewegte sich der angesprochene Aktivismus aller Akteure auf der Ebene von kollektiv
geteilten kognitiven Institutionen, ebenso der juristischen Akteure, folglich von kollektiven
Wahrnehmungen, die als selbstverständlich gelten und somit von Personen nicht hinterfragt
werden. Jegliche weitere Institutionen werden von dieser kollektiv geteilten Selbstverständlichkeit
tangiert — sie sind kognitiv verankert. Demnach fließen Elemente in normative, regulative und
organisationale Institutionen ein. Dieser Prozess wurde in der hier vorliegenden Arbeit auf
differenzierte Weise durch die Analyse geteilter Forderungen und Ideen und den entstandenen
rechtlichen sowie infrastrukturellen Ordnungsbildungen aufgezeigt. Darüber hinaus ließ sich
durch die kontingenztheoretische neo-institutionalistische Sichtweise auf einer Makroebene eine
Strukturangleichung mit transnationalem Ausmaß von nationalstaatlichen Gesetzen, die ganz im
Sinne des betrachteten Aktivismus stehen, aufzeigen (coercive isomorphism). Dies zeigte sich
zum einen in den Fällen „Tazreen“ und „Eynez Maden Ocaǧı“ (Überarbeitung des Arbeitsrechts
in Bangladesh sowie in der Ratifizierung der ILO-Konventionen in der Türkei). Zum anderen
zeigte der Blick in die aktuellen gesetzlichen Entwicklungen westlicher Dienstleistungs- und
Industrienationen und der EU die Implementierung ähnlicher Gesetze oder Aktionspläne zur
Regulierung von grenzüberschreitenden Liefer- und Wertschöpfungsketten (coercive isomorphism).
Diese Umsetzung ließ sich ebenfalls durch Mechanismen einer kontingenztheoretischen neo-
institutionalistischen Sichtweise erklären, die von dem hier fokussierten Aktivismus über Jahre
hinweg tangiert wurden (mimetic and normative isomorphism).

Dabei zeigen die angesprochenen Ergebnisse Berührungspunkte zu historischen Großformatio-
nen hinsichtlich der Regulierung von grenzüberschreitenden Liefer- und Wertschöpfungsketten
westlicher Dienstleistungs- und Industrienationen und tangieren damit die Ebene einer Gesell-
schaftstheorie nach Lindemann (2008) und Merton (1995). Im Rückgriff auf die obige Einordnung
unterschiedlicher Theorieebenen zeigt sich, dass die in der vorliegenden Dissertation durchgeführte
interpretative Zusammenführung der Ergebnisse ebenso eine dezidierte Verbindung zwischen
verschiedenen Theorien mittlerer Reichweite erzeugte, welche vorausgesetzte Aspekte von So-
zialtheorien inkludieren und diese als obligatorisch voraussetzen (Handeln, Interaktionen und
Kommunikation). Konkret wurde somit mittels einer offenen und integrativen Arbeitsweise eine
Integration von Ansätzen der Policy-Analyse, sozialen Bewegungsforschung, Diskursansätzen,
Organisations- sowie Rechtstheorien ermöglicht, wodurch zum einen fünf basale Punkte her-



290 8 Schlussbetrachtung

ausgearbeitet wurden, die für die Realisierung neuer Ordnungsbildungen durch Interaktionen
eine prominente Rolle spielen und zur Beantwortung der Forschungsfragen beitrugen. Erstens
eröffnet ein industrielles Unglück eine politische Gelegenheitsstruktur, neue Ordnungsbildungen
(Institutionen) zu schaffen. Zweitens zeigte sich, dass eine Überschneidung von belief systems
von Aktivist*innen über einen bestimmten Zeitraum hinweg notwendig ist, um erfolgreich zu
kooperieren und letztlich eine Ordnungsbildung aufzubauen. Drittens ließ sich festhalten, dass die
erkennbare Chance auf eine Wiederherstellung der Legitimität von involvierten Unternehmen oder
Regierungen sich positiv auswirkte. Darüber hinaus zeigte sich viertens, dass Mobilisierungen,
bei denen die involvierten Aktivist*innen bereits zuvor in regen Abständen im Sinne einer losen
Kopplung zusammengearbeitet hatten, besonders erfolgreich waren. Fünftens ließ sich abschlie-
ßend erkennen, dass eine sich ergänzende Ressourcenausstattung in einer breit aufgestellten
Koalition mit unterschiedlichen Akteurstypen half, eine Ordnungsbildungen zu realisieren. Zum
anderen wurden aufbauend auf diesen basalen Punkten vier Mechanismen herausgearbeitet,
welche bestimmte Konstellationen von Interaktionen hervorheben, die eine Realisierung von
Ordnungsbildungen begünstigen und somit zur tieferen Beantwortung der Forschungsfragen bei-
trugen. Dabei wurde durch diese zum einen eine theoretischen Erweiterung einzelner theoretischer
Ansätze erreicht und zum anderen ein tiefgreifenderes empirisches Ergebnis im thematischen
Bereich der grenzüberschreitenden Regulierung generiert. So konnte im Rahmen des ersten
Mechanismus aufgezeigt werden, dass der Eintritt von policy entrepreneuren und brokern in eine
Issue-Ecology das Spektrum der Möglichkeiten für die sich bereits in der Issue-Ecology befin-
denden Akteure erweitert, was zu starken Verschiebungen von Strategien und damit verbunden
neuen Koalitionen oder gar zur Auflösung von Koalitionen führen kann. Der zweite Mechanismus
zeigte, dass Unterschiede in bestimmten Grundüberzeugungen (belief systems) für den Zeitraum
der Koalitionsarbeit von Akteuren vernachlässigt wurden und somit Gefahren eines Koaliti-
onszusammenbruch wurden, um angestrebte Ordnungsbildungen zu realisieren. Demgegenüber
stellte der dritte Mechanismus die Kombination unterschiedlicher Strategien und Einflusspfade
in den Fokus, was im Vergleich mit der einzelnen Nutzung eines Pfades entweder zur Eineichung
von Klagen oder zur Etablierung von Soft Hard Laws führte. Abschließend konnte durch den
vierten Mechanismus aufgezeigt werden, dass die betrachteten Koalitionen Regulierungslücken im
Prozess der Vernetzung sowie Grenzüberschreitung von Märkten und einer damit einhergehenden
Zunahme von unregulierten transnationalen Wertschöpfungsketten mit verbindlichen Regeln
entgegenzuwirken versucht haben — und erfolgreich waren. Dabei wirkte das Scheitern von
weichen, nicht rechtsverbindlichen Regulierungen in der historischen Entwicklung als eine Ursache
für die hier vorliegende dominante Etablierung von Soft Hard Law.

Beitrag zum Stand der Forschung

Im Rückgriff auf die bisherige Forschung kann die vorliegende Arbeit zwischen den Literaturkör-
pern der grenzüberschreitenden Governance der Erwerbsregulierung unterschiedlicher Akteure
sowie der Literatur der rechtlichen Verdichtungsprozesse im transnationalen Bereich eingeordnet
werden. In Anbetracht dessen trug die Arbeit in differenzierter Weise zur Schließung allgemeiner
Forschungslücken bei. So tragen die Ergebnisse zur Schließung der von Egels-Zandén (2009)
aufgeziegten Lücke hinsichtlich der relevanten Akteure im Bereich der grenzüberschreitenden
Regulierung von Arbeit bei. Dabei wurde besonders deutlich, dass neben den Gewerkschaften,
internationalen Organisationen und den NGOs durchaus kirchliche Organisationen, Forschungs-
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sowie Bildungseinrichtungen, nationale Parteien, Regierungen sowie juristische Akteure aktiv
im besagten Feld sind. Hierbei wurde vor allem die, bisher von der Literatur eher weniger
beleuchtete Gruppe der juristischen Akteure herausgestellt. Des Weiteren wurde durch die In-
tegration diskursiver und kultureller Elemente ein Beitrag geleistet, eben diese von de Bakker
et al. (2013) und Zajak und Henrichsen (2019) konstatierte Lücke in einer Netzwerkperspekti-
ve im Forschungsfeld der grenzüberschreitenden Reguelieurng zu schließen. Konkret lässt sich
festhalten, dass der hier erarbeitete theoretische Rahmen und die induktiv ermittelten zentralen
Punkte sowie Mechanismen einen ersten Schritt hin zu einem validen Modell zur Verfolgung
von Innovationsprozessen der transnationalen Regulierung von Arbeit darstellen wie es Schulze-
Cleven (2017) gefordert hat. Dabei schloss die vorliegende Dissertation explizit an die Verfolgung
und Analyse diskursiver Interaktionen an, wie es von Black (2002) und Kolben (2015a) sowie
Kolben (2011) vorgeschlagen wurde. Hierbei wurde ein möglichst breiter Fokus gewählt, um
zum einen die Interaktionen in den Koalitionen der Aktivist*innen zu erfassen und zum anderen
ebenso die Reaktion der adressierten Akteure mitaufzunehmen, wie es Kabeer et al. (2020) und
Pries (2017) vorschlugen. Des weiteren trugen das Vorgehen und die ermittelten Ergebnisse
zur Schließung des von Auld et al. (2018) konstatierten Desiderates im Bereich der Praxis der
grenzüberschreitenden Governance der Bergbauindustrie bei, was ebenso für die Textilindustrie
gilt. Hierbei konzentrieren sich die Ergebnisse in den nach Babones (2005) und Chase-Dunn
et al. (2000) eingeteilten geographischen Bereichen der Peripherie (Bangladesch, Pakistan und
Kolumbien) und Semi-Peripherie (Türkei).

Darüber hinaus kann im Lichte der zentralen Ergebnisse und der Gesamtleistung der vorliegenden
Dissertation festgehalten werden, dass diese in folgender Weise an den bisherigen Stand der
Forschung anschließt und über spezifische Bereiche hinausgeht:

So konnte bereits mit der grundlegenden Übersicht hinsichtlich der Strukturbedingungen der
transnationalen Erwerbsregulierung und juristischen grenzüberschreitenden Ecologies an Fischer-
Lescano und Möller (2012) und Pries (2017) sowie Block-Lieb und Halliday (2017) aufgebaut und
angeschlossen werden. Dabei wurden die aktuelle Aufarbeitung etablierter und neu aufkommender
Akteure, Strukturen, Rechtsressourcen, Netzwerke sowie ebenso neu entstehende Mechanismen,
welche an der Kontrolle, Festlegung und der Verhandlung unterschiedlicher Bedingungen der
Erwerbsregulierung beteiligt sind, in eine interaktionistische und fluide Raumkonzeption der
grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung mittels des Ansatzes der transnationalen Ecologies
eingeordnet. So wurden vier Ecologies der transnationalen Regulierung von Arbeit konstruiert,
welche sich voneinander durch ihr Ausmaß der Problem- und Zeitspanne, die Form der Ordnungs-
sbildung und die Zusammensetzung der Akteure unterscheiden. Anders als Pries wurden hier
keine Typen der grenzüberschreitenden Erwerbsregulierung aufgezeigt, vielmehr wurden zentrale
Aspekte dieser Typen in eine dynamische und fluide Raumkonzeption überführt, welche in der
Lage ist, neu entstehende transnationale Issue Ecologies zu erfassen, einzuordnen sowie deren
Überschneidung mit beständigen Ecologies zu erklären. Diese Konzeption schließt ebenso an die
aktuelle Forschung zur Emergenz transnationaler Felder an. Mittels der dezidierten und umfangrei-
chen historischen Betrachtung der Strukturbedingungen der transnationalen Erwerbsregulierung
konnte im Gegensatz zu Ostrom (2010) und Zajak und Henrichsen (2019) für den Bereich der
transnationalen Erwerbsregulierung bei den beständigen Ecologies keine schwache Institutio-
nalisierung aufgezeigt werden, vielmehr ließ eine über 130 Jahren ausdifferenzierte komplexe
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Governance-Architektur der Regulierung grenzüberschreitender Arbeit aufzeigen die in drei fest
institutionalisierte beständige transnationale Ecologies mündete (International-Organisationale
Ecology, (Supra-) National industrielle Ecology und Aktivistisch-Zivilgesellschaftliche Ecology).
Die beschriebene schwache Institutionalisierung und das damit einhergehende polyzentrische
Verhältnis verschiedener Regeln und Institutionen ließ sich jedoch in den spezifischen Issue
Ecologies aufzeigen. Somit schließen die Ergebnisse an die Arbeiten von Djelic und Quack (2010),
Kryst und Zajak (2017), Zajak und Henrichsen (2019) und Zürn (2012) sowie Kryst (2018)
an, denn die Ergebnisse zeigen, dass die unterschiedlichen Formen von politischer Autorität
nebeneinander koexistieren und Akteure wiederholt neu bewerten, inwiefern Akteure eine politi-
sche Verantwortung und Macht für bestimmte Regulierungen aufweisen. Weiterführend wurde
in der Verbindung mit dem Advocacy Coalition Framework nach Jenkins-Smith et al. (2017),
Sabatier und Jenkins-Smith (1993) und Sabatier und Weible (2007) und der additiven Hinzunah-
me mehrstufiger Gelegenheitsstrukturen in der Form von transnationalen Einflusspfaden nach
Zajak (2017b) die Konstitution von diskursiv und operativ vorgehenden Koalitionen aufgezeigt,
die zur Konstitution transnationaler Felder/Issue Ecologies auf der Basis ihrer belief systems
beitragen. Inwiefern sich ein neues transnationales Feld bzw. eine transnationale Issue Ecology
erfolgreich konstituiert, hängt ebenso von erfolgreichen Koalitionen ab, die die Problematiken in
politische administrative Bereiche tragen. Hier vertieften die obigen ersten drei Mechanismen
das Verständnis dieses Prozesses, wobei der erste Mechanismus besonders die Relevanz und
Funktionsweise von Prozessen des „Lernens“und „Bewertens“ aufzeigte.

Neben diesen Erweiterungen bezüglich der Konstitution transnationaler Räume (Felder/Ecologies)
erweiterte die vorliegende Dissertation das theoretische Modell der transnationalen Einflusspfade
zur Erfassung der grenzüberschreitenden Regulierung durch transnationale Aktivist*innen nach
Zajak (2017b) und schließt damit an jüngere Studien wie Alfinito Vieira und Quack (2016), Bülow
(2010) und Quack und Malets (2017) zur Erforschung multipler Umgebungen zur transnationalen
Regulierung an, indem das Wechselspiel von dynamischen Ressourcenausstattungen sowie politi-
schen Gelegenheitsstrukturen mittels eines neuen Pfades erweitert wurde, den Aktivist*innen
nutzen, um unterschiedliche Ordnungsbildungen oder gar Institutionen zu schaffen. Zentral war
hierbei die Ergänzung des Ansatzes mittels eines fünften transnationalen Einflusspfades — des
Juristisch-Staatlichen Pfades. Dieser auf der Grundlage juristisch geprägter Literatur konstruierte
Pfad spiegelte sich ebenso empirisch wieder. Hiermit trägt die Arbeit zu einer tiefgreifenderen
Erfassung multipler und mehrstufiger Gelegenheitsstrukturen in der Form von transnationalen
Einflusspfaden bei. Des weiteren ließ sich innerhalb der Analyse sowie bei den empirischen
Ergebnissen eine Überlappung der unterschiedlichen Einflusspfade aufzeigen. Dies deutet auf
eine Diskrepanz zwischen der klaren theoretischen Trennung der Pfade und der empirischen
Realität hin. So interagieren die Pfade nicht nur untereinander wie es Zajak (2017b) betont,
vielmehr nutzten die betrachteten Akteure proaktiv unterschiedliche Pfade zur gleichen Zeit, was
besonders in Umbruchphasen der Fall war. Darüber hinaus wurde in der vorliegenden Arbeit
bezüglich der Adressierung der Pfade zwischen operativen und diskursiven Aktionen/Forderungen
unterschiedenen. Mittels dieser konkreten Trennung wurde ein differenziertes Verständnis des
Aktivismus und Aktionismus über die unterschiedlichen Pfade erreicht. So macht es einen Unter-
schied, ob Akteure eine Klage gegen ein Unternehmen fordern oder diese auch aktiv vorbereiten,
einreichen und den Klageprozess durchlaufen.
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Eine weitere konkrete Erweiterung wurde im Bereich des Advocacy Coalition Framework nach
Jenkins-Smith et al. (2017), Sabatier und Jenkins-Smith (1993) und Sabatier und Weible (2007)
erreicht. So konnte aufgezeigt werden, dass dieser Forschungsrahmen nicht nur für die nationale
Analyse von Diskursnetzwerken fruchtbar ist, wie es bei Janning et al. (2009), Leifeld (2013b)
und Leifeld (2016a) zu sehen ist, sondern ebenso im transnationalem Raum soziale Phänomene
abbilden kann. Dabei bieten die vorliegenden Ergebnisse einen dedizierten Einblick in die Rolle
von policy entrepreneuren bezüglich des Anstoßes von Veränderungsprozessen im transnationalem
Raum. So konnte, ebenso wie in der Metaanalyse von Mintrom (2019), aufgezeigt werden,
dass diese als eine Art Katalysator von Veränderungsprozessen agieren, Veränderungsprozesse
ausweiten sowie eine Vorbildfunktion inne haben und hierfür unter anderem eine strategische
Prozessführung einsetzen. Dieser Katalysator-Effekt verdeutlichte sich in prägnanter Weise im
ersten Mechanismus, der aufzeigte, dass Interaktionen von policy entrepreneuren und brokern zu
neuen Koalitionen und diskursiven Verschiebungen führen. Dies zeigte sich in ähnlicher Weise
ebenso für die Akteursrolle der broker. In Anbetracht dessen trugen diese Ergebnisse zum Wissen
über die Stabilität von Koalitionen bei, was von Jenkins-Smith et al. (2017) als zu vertiefender
Forschungsbereich beschrieben wurde. In diesem Zusammenhang konnte durch die additive
Hinzunahmen des Konzeptes der losen Kopplung nochmals eine dezidierte Erweiterung in dem
besagten Bereich erreicht werden. Die lose Kopplung im Kampagnen-Modus trägt im Gegensatz
zur oben beschriebenen möglichen Fragilität durch den Eintritt von policy entrepreneuren oder
broker in die jeweilige Issue Ecology zum Verständnis des erfolgreichen Bestehens einer Koalition
bei. So werden potenziell störende Effekte, wie Unterschiede in den belief systems der Akteure, für
den Zeitraum der Koalitionsarbeit vermieden, was bei Weick (2021) sowie Hertwig und Witzak
(2022) ebenso nachgezeichnet wurde.

Ebenso konnte die vorliegende Dissertation zum Forschungsbereich des transnationalen Rechts
nach Blackett und Trebilcock (2015) und Jessup (1956) beitragen, woran der in der Dissertati-
on aufgezeigte vierte Mechanismus direkt anschließt (Ursache-Wirkungsgeflecht bezüglich der
Dominanz des Idealtypus Soft Hard Law). So wurde im Rahmen der dritten Forschungsfrage
danach gefragt, wie die Verbindlichkeit der entstehenden Ordnungsbildungen gefasst werden
kann. Vor diesem Hintergrund wurden die vier rechtlichen Idealtypen nach Cominetti und Seele
(2016) (Soft Soft Law, Hard Soft Law, Soft Hard Law und Hard Hard Law) als Ausgangspunkt für
eine inhaltliche Erweiterung verwendet, welche im Rückgriff auf Rechts(-soziologische) Literatur
durchgeführt wurde. Diese konkreten und deutlich trennschärferen Einteilungskategorien erwiesen
sich in der Analyse als hilfreich – vor allem, da diese ebenso die jeweiligen involvierten Akteure
und deren Ressourcenausstattung mit in den Blick genommen haben. In Anbetracht der hier
vorliegenden Ergebnisse lässt sich darüber hinaus festhalten, dass die vorgenommene Ergänzung
der drei Idealtypen der infrastrukturellen Ordnungsbildungen empirisch aufgezeigt werden konnte
(Soft-, Predominantly Binding und Strong Binding Infrastructure). Darüber hinaus war diese
Ergänzung aufgrund der damit möglichen Erfassung unterschiedlicher Praktiken der Bildung
von Ordnungsbildungen (rechtlich und infrastrukturell) sowie deren Kombination/Ergänzung
und daraus entstehender dauerhafter Strukturen, was wiederum an die neo-institutionalistische
Sichtweise auf Institutionen nach Zucker (1977), Zucker (1987) und Zucker (2000) sowie Türk
(2000) anschließt. Insgesamt zeigte die Analyse ähnliche Effekt wie sie Hall et al. (2006) und
Walters und Quinlan (2019) aufzeigten, so nutzten die Akteure eine taktischer Nutzung sowie
strategischen Sammlung von wissenschaftlichem, technischem sowie juristischem Wissen, um
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unterschiedliche Ordnungsbildungen zu erarbeiten (knowledge activism).

Die obigen Erweiterungen wären ohne das gewählte methodische Vorgehen in dieser Dichte und
Tiefe keineswegs möglich gewesen. So wäre die Vielschichtigkeit der Forschungsfragen ohne das
gewählte Mixed-Methods-Design kaum erfassbar gewesen. Zentral war dabei die Nutzung verschie-
dener Erhebungsmethoden in der Kombination mit einer Quantifizierung ursprünglich qualitativer
Daten sowie Anwendung verschiedener Auswertungsmethoden in einem konvergenten Forschungs-
design im Stil von Creswell und Plano Clark (2018). So wurden die quantitativen (absolute Häu-
figkeiten und Akteurs-Kongruenznetzwerke) und qualitative Analysen (Expert*inneninterviews
und qualitative Netzwerkdaten) parallel durchgeführt und beiden Strängen kam dieselbe Priorität
zu. Dies wurde mehrmals wiederholt, wenn neue Akteure und Dokumente nach erhoben wurden.
Dabei erfolgte die Zusammenführung der Ergebnisse erst im Rahmen der Interpretation. Dieses
Vorgehen zeigte zwei herausstechende Vorteile. So wurden zum einen in der Auswertung der
Expert*inneninterviews Process-Tracing weitere Koalitionen aufgezeigt, welche in den zuvor
erhobenen nicht reaktiven Daten (Zeitungs- und Blogartikel) und der Diskursnetzwerkanalyse
nicht ersichtlich waren. Vor dem Hintergrund der Flexibilität des gewählten Mixed-Methods-
Designs bestand die Möglichkeit, während des Forschungsprozesses die Erhebung von weiteren
nicht reaktiven Daten auszuweiten. Diese Möglichkeiten der Anpassung des Designs wurden
während des Forschungsprozesses in mehreren Konferenzworkshops mit der wissenschaftlichen
Fachgemeinschaft diskutiert. Anmerkungen aus diesen Diskussionen wurden letztlich auch in das
Designs eingepflegt. So wurden in den Expert*inneninterviews zum Teil Akteure genannt, die
zuvor nicht in der Analyse enthalten waren. Diese wurden im Nachhinein mitaufgenommen, was
zu einer Erweiterung der bestehenden Analyse führte. Demnach wurden neue Artikel der zuvor
fehlenden Akteure in die Diskursnetzwerkanalyse, dem Process Tracing und Temporal Bracketing
eingepflegt. Die Nachfrage nach weiteren involvierten Akteuren wurde aktiv in den Vor- und
Nachgesprächen der Interviews mit Erfolg angewendet. Zum anderen konnten mittels der Diskur-
snetzwerkanalyse und den hiermit analysierten reaktiven Daten weitaus detaillierte Koalitionen
aufzeigt und analysiert werden als durch eine reine Analyse der Expert*inneninterviews. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass sich die Expert*innen schlichtweg nicht an jeden einzelnen Akteur
in ehemaligen Koalitionen ad hoc erinnern konnten – eine generelle Problematik, welche von
Baur (2009a) und Baur (2009b) bereits detailliert beschrieben wurde.

Grenzen und Ausblick

Neben den oben genannten Vorteilen zeigten sich ebenso einige Grenzen der vorliegenden Dis-
sertation, die in nachfolgenden Forschungsvorhaben beachtet werden sollten. Diese beziehen
sich auf das angewendete Sampling der reaktiven sowie nicht reaktiven Daten, alternative
Auswertungsmethoden, den theoretischen Zugang sowie die Generalisierung auf Fallstudienba-
sis.

Zunächst ergeben sich durch die Auswahl der Zeitungen im hier vorliegenden Sampling Limita-
tionen. So sind weite Teile Asiens nicht im Sample enthalten und die Auswahl beschränkte sich
auf Zeitungen aus dem südasiatischen Bereich (Ost-, Südost-, Nord-, West- und Zentral-Asien
sind nicht abgedeckt). Darüber hinaus wurden keine Zeitungen aus Afrika oder Australien
berücksichtigt. Dies ist eine Einschränkung bezüglich der Reichweite der vorliegenden Arbeit.
Somit kann abschließend nicht geklärt werden, inwiefern die fokussierten Fälle tatsächlich einen
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weltweiten Einfluss gehabt haben. In einer anschließenden Studie müssten demnach Leitmedien
aus den jeweiligen genannten geographischen Bereichen mitaufgenommen werden. Das Argument
der Reichweite lässt sich ebenso auf den Datenkorpus der hier erhobenen Expert*inneninterviews
anwenden. So konnten nicht mit jeglichen Akteuren der prominent herausstechenden Koalitionen
Interviews geführt werden. Dies ist vor allem auf einen fehlenden Zugang zurückzuführen. In
einer Folgestudie könnte über ein erneutes Snowball Sampling versucht werden, weitere Inter-
viewpartner*innen zu aktivieren. Dabei zeigte sich bereits in der vorliegenden Dissertation,
dass bestehende Kontakte zu zentralen Akteuren im Feld bei weiteren Akteuren ein Vertrauen
schafften. In diesem Kontext könnte ebenso ein der Ethnologie ähnlicher Zugang einen positiven
Effekt haben. So zeigte sich, dass der Besuch von Veranstaltungen, Gerichtsverhandlungen und
der Besuch der ILO im Rahmen von HBS-Seminaren einen positiven Effekt auf die Bereitschaft
für ein nachfolgendes Interview mit dort angesprochenen Expert*innen hatte. Die Verstärkung
solch eines Zuganges eröffnet ebenso die Möglichkeit für den Einsatz von Feldnotizen, die in
der abschließenden Analyse und Interpretation bspw. Aufschluss über das konkrete Verhältnis
zwischen den koalierenden Akteuren geben können. So zeigte sich zum Beispiel auf einer besuchten
Veranstaltung der deutschen NGO Medico ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu Akteuren
der pakistanischen Gewerkschaft NTUF. Ein weiterer Punkt bezieht sich auf die Kategorisie-
rung der unterschiedlichen Ordnungsbildungen. So waren die originalen Dokumente in einigen
Fällen nicht zugänglich und die Einteilung erfolgte auf der Grundlage des Process Tracings und
der Aussagen der involvierten Akteure. Für eine explizite und detaillierte Analyse könnten die
originalen Dokumente nochmals angefragt werden. In diesem Rahmen könnte eine Integration
einer inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ein fruchtbarer Ansatz zu
Erweiterung sein. Eine weitere Restriktion bezieht sich auf die Einteilung in infrastrukturelle
und rechtliche Ordnungsbildungen. Diese ist für eine theoretische Unterscheidung sehr hilfreich,
doch zeigten sich in der Auswertung einige Probleme bezüglich der trennscharfen Zuordnung.
So enthielten einige rechtliche Ordnungsbildungen die Errichtung infrastruktureller Ordnungs-
bildungen. Dies zeigte sich bspw. stark bei den ILO-Förderprogrammen, die die Einrichtung
von Ausschüssen oder Einrichtungen zur verbesserten Kontrolle von Fabriken inkludierten. Dies
müsste in einer nachfolgenden Studie, die in ihrer zentralen Forschungsfrage Ordnungsbildungen
fokussiert, reflektiert werden. Möglich wäre eine stärkere Verbindung in der Form einer hybriden
Form von Ordnungsbildungen.

Weiterführend zeigte die retrospektive Reflexion einige Erweiterungsmöglichkeiten für angrenzende
Forschungsfragen. So zielte die hier fokussierten Fragestellungen zwar nicht primär auf die Erfas-
sung von Schuldzuweisungen, doch würde dies eine durchaus interessante Ergänzung ergeben. Hier
sollte, ebenso wie es Zajak und Henrichsen (2019) angewendet haben, eine Akteurs-Attributions-
Netzwerkanalyse für die Analyse von Diskurskoalitionen verwendet werden. Diese kann als eine
Weiterentwicklung der politischen Claim-Analyse verstanden werden, da die Akteurs-Attributions-
Netzwerkanalyse ebenso die Möglichkeit eröffnet, Kompetenz- sowie Handlungszuschreibungen zu
analysieren. Hierbei könnte ebenso ein tiefgreifender Ansatz von Framingprozessen erfolgen, wobei
das hier angewendete ACF mit den dort enthaltenen belief systems mit klassischen Ansätzen
der zentralen Kategorien der sozialen Bewegungsforschung kombiniert werden könnte. So müsste
stärker herausgearbeitet werden, inwiefern auf der Basis der Verbreitung geteilter Überzeugungen
weitere Akteure dazu gebracht werden, sich in der Bewegung zu engagieren. Dies kann durch
unterschiedliche Framing-Praktiken geschehen, die den einer Koalition diagnostizierten Miss-
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stand als solchen rahmen und dies der Öffentlichkeit als Skandal präsentieren. Hierfür bieten
die Ausführungen von della Porta und Tarrow (2005) und Hertwig und Witzak (2022) sowie
della Porta und Diani (2006) einen guten Einstieg.

Weiterführend lässt sich auf einer theoretischen Ebene ebenso festhalten, dass bei einer zukünftigen
Erweiterung der hier vorliegenden Dissertation die Zusammenlegung von Machtressourcen in
Koalitionen dezidierter erfolgen sollte. Zwar gehen die hier verwendeten rechtlichen Ansätze
davon aus, dass Recht als eine strukturierende Ressource angesehen werden kann. Ebenso gehen
die herangezogenen Arbeiten zur Erfassung multipler und mehrstufiger Gelegenheitsstrukturen
in der Form von Pfaden von dynamischen Ressourcenausstattungen unterschiedlicher Akteure
aus, doch fehlte eine detailliertes theoretisches Gebilde, um dies tiefgreifender zu analysieren. So
wissen wir bereits von Bourdieu (2000), dass es unterschiedliche Formen von Kapitel gibt, welche
ebenso als Ressource angewendet werden können. Wie in der vorliegenden Arbeit weisen auch
Brookes (2019) und Zajak und Henrichsen (2019) in ähnlichen Kontexten auf die nötige Analyse
von Machtressourcen hin und berücksichtigten diese in ihren Arbeiten. In diesem Zusammenhang
bietet der Machtressourcenansatz und das Konzept der Arbeiter*innenmacht nach Schmalz und
Dörre (2014) einen nochmals tieferen Einblick. Dieser ist bereits von Hertwig und Witzak (2022)
in der Verbindung mit dem ACF angewendet worden und gibt einen Aufschluss über strukturelle
Macht (bspw. Störpotenzial durch Streiks), Organisationsmacht (bspw. Kollektivbildung von
Arbeiter*innen), institutionelle Macht (bspw. Zugriff auf gesetzlich verbriefte Rechte) sowie
gesellschaftliche Macht (bspw. Gewinnung von Bündnispartner*innen).

Der retrospektive Blick zeigt auch im Hinblick auf die Generalisierung einige Grenzen. So kann
festgehalten werden, dass die hier festgehaltenen Ergebnisse sich lediglich auf vier Fällen beziehen.
So wurde zwar während der Analyse und des Epilogs der empirischen Kapitel ein Vergleich
mit ähnlichen Fällen (Einsturz des Rana Plaza Gebäudes in Bangladesch und Dammbruch
von Brumadinho in Brasilien) gezogen, doch bedarf es einer weiteren Prüfung, inwiefern sich
die Ergebnisse auch in anderen und zukünftige Fällen zeigen. Im Zuge dessen muss ebenso
festgehalten werden, dass die Ergebnisse der vorliegenden Dissertation über zwei unterschiedliche
Industriesektoren, über mehrere Jahre hinweg und auf Basis der Betrachtung unterschiedlicher
Nationen generiert wurden. Dieses Vorgehen schlagen ebenso Brookes (2019) und Slater und
Ziblatt (2013) zur Generierung einer starken Evidenz von Kausalmechanismen vor. So ist stark
davon auszugehen, dass die hier aufgezeigten Mechanismen und weitere Ergebnisse durch das
vergleichende Vorgehen in der Kombination mit unterschiedlichen Kontextfaktoren wie zum
Beispiel Zeit und Ort auf ähnlich geartete Fälle generalisierbar sind.
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Appendix

Übersicht: Online-Quellen der Dokumentenerhebung

Insgesamt wurden in der vorliegenden Dissertation 576 Artikel erhoben und in den DNA zur
Analyse der Diskursnetzwerke und zur Prozessverfolgung eingepflegt. Darüber hinaus wur-
den insgesamt 94 ergänzende Dokumente (Fallstudienstudien von NGOs, Fallbeschreibungen,
verschriftlichte Ordnungsbildungen und Prozessdarstellungen) erhoben, die zusätzlich in die
Auswertung des Process-Tracings eingegangen sind. In Folgendem werden die unterschiedlichen
Daten für jeden Fall aufgeschlüsselt. Alle Daten können auf Anfrage beim Autor eingesehen
werden.

Übersicht für den Fall „Ali Enterprises“

Für den Fall „Ali Enterprises“ wurden insgesamt 238 Artikel in den DNA eingepflegt und 35
ergänzende Dokumente flossen zusätzlich in das Process-Tracing ein. In Tab. 24 sind diese
Daten nochmals aufgeschlüsselt. Die ergänzenden Dokumente wurden dem Autor teilweise von
Expert*innen zur Verfügung gestellt. Alle Daten können auf Anfrage beim Autor eingesehen
werden.

Organisation/Zeitung URL Anzahl
Online-
Quellen

El Tiempo https://www.eltiempo.com 1

Clean Clothes Cam-
paign

https://cleanclothes.org 23

The Human Rights
Commission of Pakistan

https://hrcp-web.org/hrcpweb/ 1

Toronto Star https://www.thestar.com 2

The New York Times https://www.nytimes.com/ 4

El Heraldo www.elheraldo.co 1

International Labor
Rights Forum

https://laborrights.org/ 8

IndustriALL Global Uni-
on

https://www.industriall-union.org/ 16

The Daily Star https://www.thedailystar.net/ 7

Social Accountability In-
ternational

https://sa-intl.org/ 6

INKOTA-netzwerk https://www.inkota.de/ 7

Die Süddeutsche https://www.sueddeutsche.de/ 26

Worker Rights Consorti-
um

https://www.workersrights.org/ 1

https://www.eltiempo.com
https://cleanclothes.org
https://hrcp-web.org/hrcpweb/
https://www.thestar.com
https://www.nytimes.com/
www.elheraldo.co
https://laborrights.org/
https://www.industriall-union.org/
https://www.thedailystar.net/
https://sa-intl.org/
https://www.inkota.de/
https://www.sueddeutsche.de/
https://www.workersrights.org/
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DAWN https://www.dawn.com/ 77

ver.di https://www.verdi.de/ 4

WRAP https://wrapcompliance.org 2

The Centre for Research
on Multinational Corpo-
rations

https://www.somo.nl/ 1

UNI Global Union https://uniglobalunion.org 2

Medico International https://www.medico.de/ 11

IG Metall https://www.igmetall.de/ 3

DGB https://www.dgb.de/ 4

ILO https://www.ilo.org 8

Hürriyet Daily News https://www.hurriyetdailynews.com/ 2

BMZ https://www.bmz.de/de 3

ECCHR https://www.ecchr.eu/ 8

Auswärtiges Amt
Deutschland

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ 2

Maquila Solidarity Net-
work

maquilasolidarity.org 1

Katholische
Arbeitnehmer-
Bewegung

https://www.kab.de 2

Misereor https://www.misereor.de 1

Pax Christi https://www.paxchristi.de/ 1

National Trade Union
Federation Pakistan

http://www.ntufpk.org/ 3

Ergänzende Dokumente Auf Anfrage beim Autor 35

Tab. 24: Online-Quellen der Dokumentenerhebung im Fall „Ali Enterprises“

Übersicht für den Fall „Tazreen“

Für die Analyse des Falles „Tazreen“ wurden 157 Artikel in den DNA eingepflegt und 40 Dokumen-
te zusätzliche flossen in das Process-Tracing ein. In Tab. 25 sind diese Daten nochmals aufgeschlüs-
selt. Die ergänzenden Dokumente wurden dem Autor teilweise von Expert*innen zur Verfügung
gestellt. Alle Daten können auf Anfrage beim Autor eingesehen werden.

https://www.dawn.com/
https://www.verdi.de/
https://wrapcompliance.org
https://www.somo.nl/
https://uniglobalunion.org
https://www.medico.de/
https://www.igmetall.de/
https://www.dgb.de/
https://www.ilo.org
https://www.hurriyetdailynews.com/
https://www.bmz.de/de
https://www.ecchr.eu/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/
maquilasolidarity.org
https://www.kab.de
https://www.misereor.de
https://www.paxchristi.de/
http://www.ntufpk.org/
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Organisation/Zeitung Online-Quelle Anzahl
Online-
Quellen

The New York Times https://www.nytimes.com/ 33

IndustriALL Global Uni-
on

https://www.industriall-union.org/ 13

Die Süddeutsche https://www.sueddeutsche.de/ 6

Clean Clothes Cam-
paign

https://cleanclothes.org 18

Toronto Star https://www.thestar.com 11

DAWN https://www.dawn.com/ 3

Workers Rights Consor-
tium

https://www.workersrights.org 2

UNI Global Union https://uniglobalunion.org 7

The Bangladesh Gar-
ment Manufacturers and
Exporters Association

http://www.bgmea.com.bd 3

ver.di https://www.verdi.de/ 1

ILRF https://laborrights.org/ 4

AFL-CIO https://aflcio.org/ 2

ILO https://www.ilo.org 13

oxfam https://www.oxfam.org 1

HRW https://www.hrw.org 16

Medico international https://www.medico.de/ 7

Solidarity Center www.solidaritycenter.org 13

ECCHR https://www.ecchr.eu/ 1

International Trade Uni-
on Confederation

https://www.ituc-csi.org 1

GIZ https://www.giz.de 1

Maquila Solidarity Net-
work

maquilasolidarity.org 1

Ergänzende Dokumente Auf Anfrage beim Autor 40

Tab. 25: Online-Quellen der Dokumentenerhebung im Fall „Tazreen“

Übersicht für den Fall „Eynez Maden Ocaǧı“

Für die Analyse des Falles „Eynez Maden Ocaǧı“ wurden 102 Artikel in den DNA eingepflegt
und 16 Dokumente zusätzliche flossen in das Process-Tracing ein. In Tab. 26 sind diese Da-

https://www.nytimes.com/
https://www.industriall-union.org/
https://www.sueddeutsche.de/
https://cleanclothes.org
https://www.thestar.com
https://www.dawn.com/
https://www.workersrights.org
https://uniglobalunion.org
http://www.bgmea.com.bd
https://www.verdi.de/
https://laborrights.org/
https://aflcio.org/
https://www.ilo.org
https://www.oxfam.org
https://www.hrw.org
https://www.medico.de/
www.solidaritycenter.org
https://www.ecchr.eu/
https://www.ituc-csi.org
https://www.giz.de
maquilasolidarity.org
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ten nochmals aufgeschlüsselt. Die ergänzenden Dokumente wurden dem Autor teilweise von
Expert*innen zur Verfügung gestellt. Alle Daten können auf Anfrage beim Autor eingesehen
werden.

Organisation/Zeitung Online-Quelle Anzahl
Online-
Quellen

The New York Times https://www.nytimes.com/ 3

Daily Sabah https://www.dailysabah.com 12

The Star https://www.thestar.com 10

Hürriyet Daily News https://www.hurriyetdailynews.com 29

El Tiempo https://www.eltiempo.com 1

IGBCE https://igbce.de/ 9

The Daily Star https://www.thedailystar.net/ 5

El Heraldo https://www.elheraldo.co/ 1

IndustriALL https://www.industriall-union.org/ 5

DİSK http://disk.org.tr/ 14

DGB https://www.dgb.de/ 2

Die Süddeutsche https://www.sueddeutsche.de/ 4

ILO https://www.ilo.org/ 6

Ergänzende Dokumente Auf Anfrage beim Autor 16

Tab. 26: Online-Quellen der Dokumentenerhebung im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“

Übersicht für den Fall „El Cerrejón“

So wurden für den Fall „El Cerrejòn“ 79 Artikel in den DNA eingepflegt und 3 Dokumente flossen
zusätzlich in das Process-Tracing ein. In Tab. 27 sind diese Daten nochmals aufgeschlüsselt. Die
ergänzenden Dokumente wurden dem Autor teilweise von Expert*innen zur Verfügung gestellt.
Alle Daten können auf Anfrage beim Autor eingesehen werden.

https://www.nytimes.com/
https://www.dailysabah.com
https://www.thestar.com
https://www.hurriyetdailynews.com
https://www.eltiempo.com
https://igbce.de/
https://www.thedailystar.net/
https://www.elheraldo.co/
https://www.industriall-union.org/
http://disk.org.tr/
https://www.dgb.de/
https://www.sueddeutsche.de/
https://www.ilo.org/
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Organisation/Zeitung Online-Quelle Anzahl
Online-
Quellen

Sintracarbón https://sintracarbon.org/ 41

El Tiempo https://www.eltiempo.com 6

El Heraldo https://www.elheraldo.co/ 16

IndustriALL https://www.industriall-union.org/ 7

CETIM https://www.cetim.ch/en/ 2

Misereor https://www.misereor.de 1

Ergänzende Dokumente Auf Anfrage beim Autor 3

Tab. 27: Online-Quellen der Dokumentenerhebung im Fall „El Cerrejón“

Übersicht: Erhobene Expert*inneninterviews

In Tab. 28 sind die geführten Expert*inneninterviews zur Übersicht dargestellt. Dabei werden
diese, anders als in Kapitel 5.2, nun nach Erhebungsdatum und Dauer aufgeschlüsselt (dabei
wurde auf ganze Minuten gerundet).

Pre-Test der Expert*inneninterviews und
Leitfadenkonstruktion

Für eine adäquate Konstruktion, Reflexion und Weiterentwicklung des Interview-Leitfadens
erschien es sinnvoll, unterschiedliche „Stufen“ eines Pre-Tests zu verwenden. So wurde in der
vorliegenden Dissertation in Anlehnung Converse und Presser (1986), Kaiser (2014) und Schnell
(2012) ein zweistufiger Pre-Test durchgeführt. Dieser besteht aus einem Entwicklungspretest und
einem Abschlusspretest.

Die erste Stufe des Entwicklungspretests gestaltete sich wie folgt. Wie in der Literatur empfohlen,
wurde bewusst eine Person ausgewählt, von der angenommen werden konnte, dass sie für das
konkrete Erkenntnisinteresse notfalls als Informationsquelle verzichtbar wäre (Kaiser 2014, S. 69–
70). Das transkribierte Interview sowie der verwendete Leitfaden wurde der Erstbetreuung des
Promotionsprojektes zur Überprüfung vorlegt. Nachfolgend erfolgten eine Diskussion und konkrete
Rückmeldungen zur Interview-Führung sowie zur ersten Version des entwickelten Leitfadens.
Dabei wurde besonders auf die folgenden fünf Schritte geachtet: Erstens die Überprüfung des
Verständnisses der Fragen in Anlehnung an Tourangeau et al. (2000); zweitens eine Überprüfung
des Interesses und der Aufmerksamkeit des Befragten; drittens die Kontinuität des Interview-
Verlaufes; viertens die Überprüfung der Wirkung der Struktur der Fragen und fünftens die Dauer
der Befragung.

Vor diesem Hintergrund wurde ersichtlich, dass den Befragen mehr Raum für eigene Antworten
gegeben werden muss und der Erzählstimulus auch während des Interviews weiterhin zu setzen
ist. Dabei zeigte sich, dass längere Ausführungen zur Klarstellung von Sachverhalten durch

https://sintracarbon.org/
https://www.eltiempo.com
https://www.elheraldo.co/
https://www.industriall-union.org/
https://www.cetim.ch/en/
https://www.misereor.de
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Organisation und Interview-
kürzel

Datum und Dauer Sprache und Art

IGM:
− E_IGM_PRE1_DE 05.02.2019 (37 min.) Deutsch, face-to-face
− E_IGM_PRE2_DE 08.02.2019 (35 min.) Deutsch, Telefoninterview
− E_IGM1_DE 24.08.2017 (15 min.) Deutsch, Telefoninterview
− E_IGM2_DE 04.04.2019 (137 min.) Deutsch, face-to-face
DGB:
− E_DGB_DE 04.08.2017 (30 min.) Deutsch, Telefoninterview
NTUF:
− E_NTUF_PK 01.08.2019 (58 min.) Englisch, Internet-Telefoninterview
IndustriALL:
− E_IndustriALL1_CHE 10.10.2019 (43 min.) Englisch, Internet-Telefoninterview
− E_IndustriALL2_CHE 13.02.2020 (39 min.) Englisch, Internet-Telefoninterview
ILO:
− E_ILO1_DE 22.08.2019 (61 min.) Deutsch, Telefoninterview
− E_ILO2_CHE 19.02.2020 (31 min.) Englisch, Skype-Videointerview
ECCHR:
− E_ECCHR_DE 18.05.2020 (39 min.) Deutsch, Telefoninterview
Rochon Genova LLP:
− E_RG_CAN 18.02.2020 (28 min.) Englisch, Internet-Telefoninterview
CCC:
− E_CCC_DE 29.02.2020 (71 min.) Deutsch, Telefoninterview
Sintracarbón:
− E_Sintracarbon_COL 10.07.2020 (43 min.) Spanisch, Skype-Videointerview
CETIM:
− E_CETIM_CHE 19.06.2019 (60 min.) Englisch, Skype-Videointerview
IGBCE:
− E_IGBCE_DE 07.02.2019 (59 min.) Deutsch, Telefoninterview
DİSK:
− E_Disk_TR 18.05.2020 (71 min.) Englisch, Skype-Videointerview
Geulen & Klinger:
− E_GK_DE 06.03.2020 (28 min.) Deutsch, Telefoninterview
Stiftung ACT (Action, Colla-
boration, Transformation):
− E_ACT_DE 27.08.2021 (28 min.) Deutsch, Telefoninterview
Ambrosio & Commodo Studio
Legale Associato:
− E_AC_IT 03.05.2021 (40 min.) Englisch, Skype-Videointerview

Tab. 28: Übersicht über die erhobenen Expert*inneninterviews
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den Interviewer sich negativ auf das Antwortverhalten auswirkten. Um diese negativen Effekte
durch zuvor nicht abgeklärte Sachverhalte zu umgehen, wurden im weiteren Verlauf bereits in
der Kontakt-E-Mail der wissenschaftliche Status, die Kernthemen sowie der Anspruch stärker
herausgestellt. Dies wurde nochmals bei den vorherigen Telefongesprächen vor den Interviews
intensiviert. Zusätzlich wurde dies als Punkt im Leitfaden hinzugefügt. Nach Liu und Stainback
(2013) ist davon auszugehen, dass es einen Geschlechtseffekt hinsichtlich positiver Antworten
geben könnte. Ebenso könnte der Status als Stipendiat ebenso einen Effekt auf die Tiefe der
Antworten gehabt haben, wie es Haunberger (2006) aufzeigt. Die Prüfung im Rahmen des
Entwicklungspretests hat diesbezüglich keine starken negativen Qualitätseffekte gezeigt. Demnach
wurde an dieser Vorgehensweise nichts geändert.

Nachfolgend wurde ein Abschlusspretest durch das Verfahren eines participating pretest in An-
lehnung an Converse und Presser (1986) und Schnell (2012) durchgeführt. Zunächst wurde
mittels eines Snowballsamplings eine weitere Person für ein Expert*inneninterview in das Sample
aufgenommen. Dabei wurde nicht auf die zuvor entstandene Liste des theoretischen Samplings
zurückgegriffen, da abzusehen war, dass diese Expert*innen zu sehr im Zentrum des Forschungs-
interesses standen. Dies geschah in der Form eines nicht aufgezeichneten Fachgespräches mit
einem Experten im Feld, um unverständliche oder missverständliche Elemente im Leitfaden zu
identifizieren (Converse und Presser 1986, S. 52–54; Schnell 2012, S. 142).195 Hier wurde besonders
deutlich, dass der Begriff der „Rechtsformen“ für eine Expert*innengruppe von Jurist*innen
missverständlich ist. Dieser wird, im herkömmlichen Gebrauch als rechtlicher Rahmen von Ge-
sellschaften verstanden. Somit führte die diese Verwendung zu Missverständnissen, Nachfragen,
Erklärungen sowie im schlimmsten Fall einem Verlust an Glaubwürdigkeit. In diesem Rahmen
wurde vorgeschlagen, den Begriff durch den der Rechtsinstrumente zu ersetzten. Dieser Begriff
schließt an das Recht der EU an und bezeichnet Instrumente, die der EU zur Durchsetzung ihrer
Aufgaben bereitstehen. In der analytischen Reflexion des Leitfadens wurde, im Abgleich mit
der sozialwissenschaftlichen Literatur, von dieser Empfehlung kein Gebrauch gemacht. Dies ist
darin begründet, dass einige der befragten Personen nicht aus dem europäischen Raum kommen,
nicht dort leben sowie keine Kenntnis über das Rechtssystem der EU haben. Als Verbesserung
des Leitfadens wurde der Begriff der Rechtswerkzeuge verwendet. Falls im Interview Verständ-
nisprobleme auftraten, wurden konkrete Beispiele wie CSR oder IFAs genannt. Des Weiteren
wurde angemerkt, dass in den deutschen Gewerkschaften eher weniger stark Personen mit einer
juristischen Ausbildung an den Knotenpunkten der grenzüberschreitenden Regulierung von Arbeit
maßgeblich beteiligt sind. Demnach sollte dies im Fragebogen und im Sampling berücksichtigt
werden, was sich besonders auf fachliche Rechtsbegriffe bezieht.

Vor diesem Hintergrund wurden diese Ergebnisse mit den obigen zusammengetragen und es
wurde ein neuer Hauptleitfaden entworfen. Dieser wurde auf den Bedarf der unterschiedlichen
Expert*innen und die unterschiedlichen Fälle spezifiziert. Zentral war dabei der anfängliche,
offen gehaltene Erzählstimulus, welcher die Möglichkeit eröffnete, bereits auf die Fragekomplexe
„Umwelt und Reaktionen“ sowie „Recht“ einzugehen. Wurden bestimmte Aspekte anfänglich
nicht genannt, bestand die Option, bei Bedarf auf die detaillierten Fragen der beiden Komplexe
zurückzugreifen. Ebenso wie der Erzählstimulus orientierten sich beide Fragekomplexe nicht
allzu stark an den theoretischen Vorüberlegungen der Dissertation, sondern ließen explizit Raum
195Das Gespräch erfolgte mit einem promovierten Rechtsanwalt, welcher für den Vorstand der IGM arbeitete.
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für weitere Aspekte. Ein wichtiger Punkt dabei war, dass mit den Fragen des Leitfadens in
dieser Form eine Prozessaufarbeitung möglich wurde. Des Weiteren konnten die Akteurs- und
Forderungskonstellationen der Diskursnetzwerkanalyse kontrolliert oder sogar erweitert werden.
Mittels des gewählten Abschlusses des Leitfadens wurde erneut ein Stimulus gesetzt, welcher
die Expert*innen in die Situation brachte, eine theoretisierten Antwort zu geben. Dies war von
Interesse, denn so konnte noch einmal resümierend auf generelle Probleme und Lücken in den
aktuellen Regulierungsoptionen im Feld eingegangen werden.

Modifizierbarer Hauptleitfaden:

Vorbemerkungen:

• Vorstellung.

• Darlegung der Ziele der Doktorarbeit.

• Darstellung der Befragungsziele bezüglich der fokussierten Fälle.

• Datenschutzrechtliche Hinweise, Aufklärung sowie Dokumentation.

• Besteht ein Einverständnis hinsichtlich eines Audiomitschnittes des Interviews?

Einführungsfrage (Stimulus):

Sie wissen bereits, dass ich mich für die Regulierung von Arbeit und soziale Rechten im Umfeld
von schweren Industrieunglücken interessiere. Dabei geht es konkret um die juristische Arbeit
und Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure in diesem Bereich und das rechtliche Verbind-
lichkeitsmaß von dort erarbeiteten Rechtswerkzeugen. Im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit bei
dem XY interessiere ich mich besonders für die Regulierung rund um den XY aus dem Jahr XY
und insbesondere für XY. Deswegen würde ich Sie bitten, mir für den Einstieg zu erläutern, wie
Sie von dem XY erfahren haben und wie das weitere Vorgehen des XY in diesem Fall war. Ich
interessiere mich wirklich für alles rund um diesen Fall und angrenzende Fälle, das Ihnen wichtig
erscheint.

Achtung: Die folgenden Punkte A und B werden nur abgefragt, wenn diese zuvor nicht ange-
sprochen wurden.

Komplex A: Umwelt und Relationen:

• Welche Kolleg*innen und externe Organisationen waren bei der Bearbeitung des Falles
involviert?

• Gab es hier eine begründete chronologische Abfolge und auf welcher Ebene spielte sich die
Interaktion ab?

• Welche Akteure sind auf sie zugegangen?

• Gab es dabei Konflikte?

• Sind die genannten Kolleg*innen und externen Organisationen in die alltägliche Arbeit bei
ihnen integriert?
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• Wie wurden diese Interaktionen/Aktionen in ihrer Organisationen diskutiert?

• Welche Kolleg*innen, Abteilungen, Gewerkschaften und externen Organisationen sind bei
der Etablierung sowie bei dem Aktivismus für bessere Arbeitsrechte allgemein in ihrer
Organisation involviert?

• Wie wird der Themenbereich bei ihnen allgemein diskutiert?

• Gibt es hier spezifische Fälle, bei denen externe Berater*innen hinzugezogen werden (bspw.
wmp Consulting Wilke Maack)?

• Wie ist ihre Organisation über die Grenzen von Deutschland in die Regulierung von Arbeit
miteingebunden?

Komplex B Recht:

• Wenn es in ihrer Organisation einen Problemfall wie bspw. das angesprochene industrielle
Unglück gibt, wird dann auch über rechtliche Schritte gesprochen?

• Wie verläuft in ihrer Organisation eine Mobilisierung für eine Regulierung im Allgemeinen
ab?

• Was bedeutet für Sie der Begriff Recht und welches Recht verwenden Sie in ihrer Arbeit?

• Wie wird der Begriff Recht in ihrer Organisation gefasst?

• Wie wird der Begriff im Feld von anderen Akteuren verstanden und verwendet?

• Inwiefern ändern Organisationen wie Anwaltskanzleien und Menschenrechtsorganisationen,
welche hauptsächlich aus Rechtsanwält*innen bestehen, die Debatte und den Regulierungs-
prozess?

• Wie werden unterschiedlich verbindliche Rechtswerkzeuge in ihrer Organisation diskutiert?

• Stellen in dem Zusammenhang der angesprochenen Industrieunglücke dem Gewohnheitsrecht
ähnliche Rechtswerkzeuge eine wirksame Ressource dar?

• Reicht dabei das internationale Recht oder Völkerrecht zur Regulierung nicht aus?

• Welche rechtlichen Werkzeuge werden für die Regulierung von Arbeit in diesem Zusam-
menhang von ihrer Organisation unterstützt, verwendet und angestrebt?

• Welches Zusammenspiel oder welche Wechselbeziehungen zwischen stark kodifiziertem
Recht und weniger verbindlichen Rechtswerkzeugen kommen in ihrem Aktionsradius vor?

• Welche Probleme und Hindernisse kommen dabei auf?

Abschluss:

• Ich möchte Sie bitten, mir aus Ihrer praktischen Erfahrung zu schildern, wie bei ähnlichen
Fällen die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ausgewählt wird und die wie
Optionen für eine gemeinsame Aktion abgewägt werden.
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• Ich möchte zum Abschluss sie fragen, welche allgemeinen Probleme in diesem grenzüber-
schreitenden Feld der Regulierung von Arbeit vorhanden sind und welche Maßnahmen für
eine Verbesserung der Erwerbssituation in der Textilindustrie notwendig sind.

Datenschutz

Alle Personen wurden bereits in der Phase der Anfrage auf die Anonymisierung sowie den Schutz
ihrer personenbezogenen Daten hingewiesen. Bei manchen Expert*innen war es aufgrund der
räumlichen Entfernung und der technischen Ausstattung nicht möglich, eine schriftliche informierte
Einwilligung einzuholen. In diesen Fällen wurde eine vom DSGVO genehmigte mündliche Erklä-
rung eingeholt. Die Grundlage bildetet die seit dem 25.05.2018 geltende Europäische Datenschutz
Grundverordnung 2016/679 (DSGVO) und das damit verbundene Bundesdatenschutzgesetz der
Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 2018. Dabei wurde im Erhebungsprozess von der
Ausnahmeregelung EU-DGVO §9 Gebrauch gemacht. So wurden die Datenschutz-Prinzipien
beim Forschungsdesign berücksichtigt, eine Einwilligung der jeweiligen Interviewpartner*innen
eingeholt, eine Anonymisierung vorgenommen sowie der Zugang und der Zugriff auf die Daten
wurde beschränkt.

Auswertung der Dokumente

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte in mehreren Schritten, die im Folgenden erläutert
werden. Erstens wurden die Zeitungs- und Blogartikel allesamt in den Discourse Network Analyzer
(DNA) eingepflegt (Leifeld 2013a). Diese Software lässt sich als ein analytisches Werkzeug
fassen, welches eine Kombination von einer Inhaltsanalyse mit einer sozialen Netzwerkanalyse
ermöglicht. Hierbei wurden die einzelnen Artikel in einem XML-Dateiformat (Extensible Markup
Language) gespeichert. Durch diesen Weg der digitalen Sicherung erlaubt es der DNA, einige
Zusatzinformationen für Textstellen zu speichern, welche es später ermöglichen, ein Netzwerk
darzustellen. Konkret folgt jeder XML-Tag derselben Darstellung und kann Informationen über
die Person, die Organisation, die genannte Kategorie und die Dummy-Variable über Ablehnung
oder Zustimmung bezüglich der Kategorie enthalten. So wurde für jede relevante Stelle im
auszuwertenden Text ein XML-Tag gesetzt. Dieses enthält zusätzlich das Erscheinungsdatum und
den Titel des Artikels. Des Weiteren wurde für jeden Artikel Autor*in sowie die Zeitung, in der
er erschienen ist, vermerkt. Der DNA ermöglicht es, dass in einem Artikel mehre Aussagen mit
jeweils einem XML-Tag zu sog. Statements codiert werden können. Dabei ist es nicht möglich,
die Statements zu schachteln (Leifeld 2009, S. 393; Leifeld 2016a, S. 61–62; Leifeld 2016b, S. 4–
5).

Die obige Abb. 26 zeigt das Hauptfenster des DNA bei der Erstellung eines XML-Tags. Zunächst
wurden relevante Textstellen identifiziert und induktiv Kategorien entwickelt. Eine Textstelle
musste Lösungskonzepte und Präferenzen für Lösungskonzepte bezüglich des Falles bzw. Forderun-
gen enthalten, um zu einem Statement codiert worden zu sein. Die relevanten Textstellen wurden
in der Farbe Gelb markiert und mit einem XML-Tag versehen. Dabei wurde die Organisation,
die genannte Kategorie und die Dummy-Variable über Ablehnung oder Zustimmung bezüglich
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Abb. 26: Codieren mit dem DNA

der Kategorie codiert. Personen wurden nur hinzugefügt, wenn es die Textstelle erlaubte, was
vorrangig zur Identifizierung von Expert*innen verwendet wurde.

Der Reiter „Export“ in Abb. 26 wird durch einen Mausklick aktiviert und bietet die Möglichkeit,
Netzwerke zu erstellen. Hier öffnet sich ein weiteres Fenster, welches wir in Abb. 27 sehen. Dies
stellt das Menü für den DNA Netzwerkexport dar. Abb. 27 zeigt die Erstellung eines Kongru-
enznetzwerkes und die gewählten Einstellungen. Diese wurden generiert, wie es in Kapitel 5.3
beschrieben und begründet wurde. Die Exportdateien im Format graphML wurden mit der
Software Visone (visone team 2017) graphisch bearbeitet. Die Exportdateien im Format CSV
für die Erstellung deskriptiver Statistiken wurden mit der Software Excel sortiert und graphisch
bearbeitet (Microsoft Excel 2022).

Dieses Vorgehen erlaubte eine Integration des grundlegenden Auswertungsverfahrens des Theory-
Building Process-Tracing im Zusammenwirken des DNA mit einem einfachen LATEX-Dokument.
So wurden in einem zweiten Schritt bereits durch die Codierung im DNA jegliche relevanten
Entitäten codiert und ebenso ihre Zustimmung oder Ablehnungen zu bestimmten Forderungen
und Lösungsansätzen. So wurde nach der induktiven Codierung im DNA ein zweiter ebenso
offener analytischer Vorgang im Sinne des Theory-Building Process-Tracing durchgeführt, der
auf den bestehenden Codierung aufbaute. Hierfür wurden alle Artikel nochmals gelesen und
die Entitäten und Aktionen in einem LATEX-Dokument in der Form eines Memos für jeden Fall
festgehalten, was in Abb. 28 exemplarisch aufgezeigt wird. Hier wurden zuvor nicht codierte
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Abb. 27: Erstellung von Kongruenznetzwerken (DNA)

Aktionen im Memo ergänzt. Dabei kann eine Entität mittels eines Substantivs als eine Ein-
zelpersonen, eine Gruppe von Subjekten, eine Organisationen, ein Staat, Klassengefüge, eine
gesellschaftliche Schicht oder ebenso als strukturelles Phänomen gefasst werden. Für die Beschrei-
bung von Aktivitäten wurden vorrangig Verben verwendet. Letztlich greifen die Entitäten mit
den Aktivitäten ineinander. Mit diesem Verfahren konnten basale Fakten in der chronologischen
Abfolge des jeweilig zu bearbeiteten Falles aufgearbeitet und erste Korrelationen identifiziert
werden sowie bereits auf das analytische Raster zurückgegriffen werden. Die ergänzenden Doku-
mente (Fallstudienstudien von NGOs, Fallbeschreibungen, verschriftlichte Ordnungsbildungen
und Prozessdarstellungen) wurden aufmerksam gelesen und zentrale Aspekte wurden in den
besagten Memos festgehalten.

In dem oben beschriebenen Prozess der Erstellung der Memos wurden auch Kontinuitäten
bestimmter Elemente (bspw. Schlüsselpersonen, Strategien oder Handlungen) festgehalten und
Diskontinuitäten als Indikatoren für evtl. aufkommende Brüche festgehalten. So war es in
einem dritten Schritt möglich, eine erste Einteilung in Perioden vorzunehmen. Zur Validierung
dieser Einteilung wurden mit dem DNA probeweise die nötigen Daten zur Erstellung von
Kongruenznetzwerken sowie der dazugehörigen deskriptiven Statistik ausgegeben und mit Visone
und Excel (Leifeld 2013a; Microsoft Excel 2022) visualisiert. Erst wenn die besagten Kontinuitäten
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Abb. 28: Erstellung eines Memos (LATEX)

und Diskontinuitäten ebenso in den Netzwerken und der dazugehörigen deskriptiven Statistik zu
erkennen waren, wurden die Perioden im Sinne des Temporal Bracketing festgehalten. Zusätzliche
Evidenz für einen Bruch zeigte sich darüber hinaus in den meisten Fällen in der Auswertung in
den Expert*inneninterviews auf.

Auswertung der Expert*inneninterviews

Abb. 29: Auswertung der Expert*inneninterviews (MAXQDA)
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Die grundlegende Auswertung der Interviews wurde im Sinne des Process-Tracing durchgeführt.
Demnach erfolgte, wie in Abb. 29 zu sehen ist, eine inhaltsanalytische Auswertung mit der
Software MAXQDA. Hierbei erfolgte eine sehr offenen Codierung mit lediglich zwei Hauptcodes
im Sinne des Process-Tracing (Entitäten und Aktionen). Im weiteren Verlauf wurden diese
Hauptcodes mit Subcodes ausdifferenziert. So wurde im Bereich des Hauptcodes „Entitäten“
für alle aufkommenden Akteure ein „Subcode“ vergeben. Ebenso wurde für jede aufkommende
Handlung/Aktion ein „Subcode“ im Bereich des Hauptcodes „Aktionen“ vergeben. Die zentralen
Punkte und wichtige Zitate flossen in die oben genannten Memos ein.

In der Interpretationsphase wurden die Ergebnisse der unterschiedlichen Auswertungsmethoden
nochmals expliziter zusammengeführt und mit dem in Kapitel 4 entworfenen theoretischen
Raster abgeglichen. Dies diente der Bewertung bezüglich der Generierung von Evidenz sowie
der ermittelten Mechanismen im Abgleich mit dem theoretischen „Raster“ und empirischen
Beobachtungen. So wurden in diesem Schritt die Memos zu einem Fließtext umgeformt, die nun die
empirischen Kapitel sind. Hinsichtlich der hier aufgezeigten Mechanismen wurde in einem letzten
Schritt bewertet, ob eine hinreichende Erklärung durch das Vorgehen generiert werden konnte.
Folglich durften die hier enthaltenden Kausalzusammenhänge zwischen Entitäten und Aktionen
keine Lücken aufweisen. Ebenso musste der Mechanismus von der Diskursnetzwerkanalyse sowie
im Process-Tracing gezeigt werden. Dabei wurde, wie es Beach und Pedersen (2013) vorschlagen,
ebenso kritisch hinterfragt, ob sich die Akteure auch anders in ihrem Handeln hätten entscheiden
können.

Gesamtnetzwerke zur Ergänzung der empirischen Fälle

Abb. 30: Akteursstypen in den Gesamtnetzwerken (Kongruenznetzwerk)

Gesamtnetzwerke für den Fall „Ali Enterprises“:
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Abb. 31: Gesamtnetzwerk der ersten Periode im Fall „Ali Enterprises“

Abb. 32: Gesamtnetzwerk der zweiten Periode im Fall „Ali Enterprises“
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Abb. 33: Gesamtnetzwerk der dritten Periode im Fall „Ali Enterprises“

Abb. 34: Gesamtnetzwerk der vierten Periode im Fall „Ali Enterprises“

Gesamtnetzwerke für den Fall „Tazreen“:
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Abb. 35: Gesamtnetzwerk der ersten Periode im Fall „Tazreen“

Abb. 36: Gesamtnetzwerk der zweiten Periode im Fall „Tazreen“
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Abb. 37: Gesamtnetzwerk der dritten Periode im Fall „Tazreen“

Gesamtnetzwerke für den Fall „Eynez Maden Ocaǧı“:

Abb. 38: Gesamtnetzwerk der ersten Periode im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“
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Abb. 39: Gesamtnetzwerk der zweiten Periode im Fall „Eynez Maden Ocaǧı“

Gesamtnetzwerke für den Fall „El Cerrejón:“

Abb. 40: Gesamtnetzwerk der ersten Periode im Fall „El Cerrejón“
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Abb. 41: Gesamtnetzwerk der zweiten Periode im Fall „El Cerrejón“
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